
Mühlmann, Thomas
Aufsicht und Vertrauen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen in
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe als Aufgabe überörtlicher
Behörden

Münster : Monsenstein und Vannerdat 2014, 488 S. - (Zugl.: Essen, Univ. Duisburg-Essen, Diss., 2013)

Quellenangabe/ Reference:
Mühlmann, Thomas: Aufsicht und Vertrauen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen in
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe als Aufgabe überörtlicher Behörden. Münster :
Monsenstein und Vannerdat 2014, 488 S. - (Zugl.: Essen, Univ. Duisburg-Essen, Diss., 2013) - URN:
urn:nbn:de:0111-opus-86980 - DOI: 10.25656/01:8698

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-86980
https://doi.org/10.25656/01:8698

Nutzungsbedingungen Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-86980
https://doi.org/10.25656/01:8698


 
 

 

 

 

 

Thomas Mü hlmann 
 

Aüfsicht ünd Vertraüen 
 
Der Schütz von Kindern ünd Jügendlichen  
in stationa ren Einrichtüngen der Jügendhilfe 
als Aüfgabe ü bero rtlicher Beho rden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diese Arbeit würde von der Fakülta t fü r Bildüngswissenschaften, Universita t Düis-
bürg-Essen, als Dissertation zür Erlangüng des akademischen Grades Dr. phil. ge-
nehmigt. 
 
Erstgütachter: Prof. Dr. Brüno W. Nikles 
Zweitgütachterin: Prof. Dr. Ulrike Schwedhelm 
Tag der mü ndlichen Prü füng: 11. Dezember 2013 
 
Diese elektronische Fassüng ist frei züga nglich im Internet aüf dem Dokümenten- 
ünd Püblikationsserver der Universita t Düisbürg-Essen zü finden. Bitte verwenden 
Sie die Süchfünktion ü ber http://düepüblico.üni-düisbürg-essen.de. 
 
Eine identische Drückfassüng ist im Verlagshaüs Monsenstein ünd Vannerdat OHG 
Mü nster erschienen ünd im Büchhandel erha ltlich. 
ISBN 978-3-95645-126-3 
www.mv-wissenschaft.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas Mü hlmann, „Aüfsicht ünd Vertraüen: Der Schütz von Kindern ünd  
Jügendlichen in stationa ren Einrichtüngen der Jügendhilfe als Aüfgabe  
ü bero rtlicher Beho rden“ 
Elektronische Aüsgabe 
© 2014 Thomas Mü hlmann 
Alle Rechte vorbehalten 
Satz: T. Mü hlmann 
Grafiken: T. Mü hlmann 
 



Danksagung 5 

 
 

 

DANKSAGUNG 

Diese Arbeit ist in den Jahren 2008 bis 2013 als Dissertation an der Uni-

versita t Düisbürg-Essen entstanden. Dabei ünterstü tzten, fo rderten ünd 

begleiteten mich viele Menschen, denen ich herzlich danken mo chte.  

Insbesondere Brüno Nikles als Promotionsbetreüer gab mir sowohl Frei-
ra üme als aüch jede erdenkliche Unterstü tzüng, ohne die diese Arbeit 

wohl weder begonnen noch in dieser Form abgeschlossen worden wa re. 

Gü nter Schmitt hatte nicht nür wichtigen Anteil an der Themenfindüng, 
sondern aüch züvor an meiner Entscheidüng, mich weiter wissenschaft-

lich zü qüalifizieren. Fabian Kessl begleitete die Dissertation – seine hilf-

reichen Rü ckmeldüngen ünd die Teilnahme an seinem Kolloqüiüm erwei-
terten meinen fachlichen Horizont. Aüch andere (ehemalige) Angeho rige 

des Institüts fü r Soziale Arbeit ünd Sozialpolitik ünterstü tzten mich aüf 

ünterschiedliche Weise, diskütierten mit mir oder gaben mir Hinweise zü 
bestimmten Fachgebieten. Besonders danke ich Ulrike Schwedhelm, 

Bjo rn Pfadenhaüer, Marküs Grzella, Andreas Polütta, Meike Hartmann, 

Helga Spindler ünd Daniela Schiek. 

Aüßerhalb der Universita t danke ich an erster Stelle den Mitarbeiterin-
nen ünd Mitarbeitern der Landesjügenda mter Nordrhein-Westfalens fü r 

ihr Vertraüen ünd ihre Offenheit. Dass sie mir die Teilnahme an ihrer 

Praxis ermo glichten ünd viele aüsfü hrliche Gespra che mit mir fü hrten, ist 
die wichtigste Gründlage dieser Arbeit. Thomas Fink vermittelte mir 

wichtige Kontakte. Elke Hartmann sowie die Mitglieder des Bündesver-

bandes katholischer Einrichtüngen ünd Dienste der Erziehüngshilfen e. V. 
(BVkE) ünd des Bündesverbandes privater Tra ger der freien Kinder - , Jü-

gend- ünd Sozialhilfe e. V.  (VPK) brachten wertvolle Perspektiven der 

Einrichtüngen ünd Tra ger ein. 

Besonders danke ich schließlich Melina Wachtling – fü r das Lektorat, fü r 
konstrüktive Kritik, fü r viele Gespra che, die zür Foküssierüng ünd inhalt-

lichen Kla rüng beitrügen, sowie insbesondere fü r die verla ssliche mentale 

Unterstü tzüng von der Themenfindüng bis zür Vero ffentlichüng. 

 

Essen, im Janüar 2014 Thomas Mü hlmann   



6 Inhaltsübersicht 

INHALTSÜBERSICHT 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................... 15 

Einleitung ............................................................................................................. 17 

I. Rechtlicher Auftrag und aufsichtliche Strukturen ........................ 21 

II. Historischer Rückblick auf rechtliche Regelungen  
der „Heimaufsicht“ ................................................................................. 134 

III. Vertrauen und Kontrolle: Die Regulierung von Aufsicht im  
Kooperationsverhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und  
Einrichtungsträger ................................................................................. 185 

IV. Methodik der empirischen Teile ....................................................... 231 

V. Ergebnisse der qualitativen Studie zu den  
Landesjugendämtern Nordrhein-Westfalens ............................... 264 

VI. Ergebnisse der quantitativen Trägerbefragung .......................... 431 

Schlussfolgerungen ......................................................................................... 449 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................. 456 

Tabellenverzeichnis ....................................................................................... 457 

Quellenverzeichnis ......................................................................................... 458 

Anhang ................................................................................................................. 482 

 

 

  



Inhalt 7 

 
 

 

INHALT  

Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................15 

Einleitung ..............................................................................................................17 

I. Rechtlicher Auftrag und aufsichtliche Strukturen .........................21 

1. Das staatliche Wächteramt zum Schutz des Kindeswohls ..........21 

1.1 Grundrechte des Kindes und elterliche Sorge ................................................ 21 

1.2 Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 1666 BGB .................................. 22 

1.2.1 Gründwertüngen des Kindeswohlbegriffs ...................................... 23 

1.2.2 Bestimmüng von Kindeswohlgefa hrdüng ....................................... 26 

2. Kinder- und Jugendhilfe und staatliches Wächteramt .................34 

2.1 Grundlegende Regelungen des Jugendhilfesystems..................................... 34 

2.1.1 Programmatische Gründsa tze .............................................................. 34 

2.1.2 Akteüre der o ffentlichen ünd freien Jügendhilfe  
ünd ihr Verha ltnis ...................................................................................... 37 

2.2 Schutzauftrag der Akteure der Jugendhilfe bei  
Kindeswohlgefährdung .......................................................................................... 43 

2.2.1 Inhalte des § 8a SGB VIII ......................................................................... 43 

2.2.2 Aüswirküngen der Einfü hrüng von § 8a SGB VIII  
aüf die Praxis ................................................................................................ 45 

2.2.3 Gefa hrdüngseinscha tzüng dürch das Jügendamt ......................... 47 

2.3 Leistungen der Jugendhilfe ................................................................................... 50 

2.3.1 Hilfe zür Erziehüng .................................................................................... 50 

2.3.2 Hilfeplanverfahren gema ß § 36 SGB VIII ......................................... 57 

3. Rechtliche Regelungen der Aufsicht über stationäre 
Erziehungshilfeeinrichtungen ..............................................................63 

3.1 Bundesrecht ................................................................................................................ 63 

3.1.1 Begrü ndüng der Einrichtüngsaüfsicht .............................................. 63 

3.1.2 Züsta ndigkeit fü r den Schütz von Kindern ünd  
Jügendlichen in Einrichtüngen ............................................................. 65 

3.1.3 Gründlagen der Aüfsichtsregelüngen ................................................ 66 

3.1.4 „Gewa hrleistüng“ ünd Gefa hrdüng“ des Kindeswohls im 
Kontext von § 45 SGB VIII ....................................................................... 67 

3.1.5 Inhaltliche Bestimmüng von Mindestvoraüssetzüngen ............ 74 

3.1.6 Prü füng der Mindestvoraüssetzüngen .............................................. 77 

3.1.7 O rtliche Prü füng (§ 46 SGB VIII) .......................................................... 89 



8 Inhalt 

3.1.8 Meldepflichten (§ 47 SGB VIII) ............................................................. 93 

3.1.9 Verfahren bei der Feststellüng von Ma ngeln.................................. 94 

3.2 Landesrechtliche Besonderheiten .................................................................... 105 

3.2.1 Eignüng von Personal ............................................................................ 106 

3.2.2 Weitere Kriterien zür BE-Erteilüng oder züm BE-Entzüg ..... 106 

3.2.3 Erweiterüng der Melde- ünd Aüskünftspflichten ...................... 107 

3.2.4 Hambürg: Aüfsichtskommission fü r „geschlossene“ 
Einrichtüngen ............................................................................................ 108 

3.2.5 Kommünalisierüng der Einrichtüngsaüfsicht ............................. 109 

4. Merkmale der Aufsichtsbehörden .................................................... 111 

4.1 Übersicht Deutschland .......................................................................................... 111 

4.2 Nordrhein-Westfalen ............................................................................................. 115 

4.2.1 Daten aüs den Landesjügenda mtern ............................................... 115 

4.2.2 Richtlinien ünd Arbeitshilfen ............................................................. 122 

5. Zwischenfazit: Die „Verantwortungskette“ zum Schutz 
Minderjähriger in Einrichtungen ...................................................... 126 

5.1 Akteure und Instrumente zum Schutz von Kindern und  
Jugendlichen in Einrichtungen .......................................................................... 126 

5.2 Herausforderungen der praktischen Ausgestaltung ................................. 130 

II. Historischer Rückblick auf rechtliche Regelungen der 
„Heimaufsicht“ ......................................................................................... 134 

1. Regelungen bis 1922 ............................................................................. 134 

1.1 Rechtslage.................................................................................................................. 134 

1.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit ..................... 135 

2. Regelungen zum Schutz von Pflegekindern im 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) .......................................... 136 

2.1 Rechtslage.................................................................................................................. 136 

2.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit ..................... 140 

2.2.1 Allgemeines Versta ndnis o ffentlicher Aüfsicht, fachliche 
Inhalte ünd Intensita t der Aüfsicht .................................................. 140 

2.2.2 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle –  
Kontrollieren ünd Vertraüen .............................................................. 143 

2.2.3 O rtliche vs. ü bero rtliche Aüfsichtsdürchfü hrüng ...................... 145 

2.2.4 Umsetzüng der Regelüngen, Lü cken ............................................... 145 

2.2.5 Kritik der Heimerziehüng im Zeitraüm 1928-1932 ................. 146 



Inhalt 9 

 
 

 

3. Aufsichtsregelungen von 1933–1945 .............................................. 149 

4. Aufsichtsregelungen in der DDR ....................................................... 150 

5. Aufsichtsregelungen in Westdeutschland von 1945–1961 ..... 152 

5.1 Rechtslage ................................................................................................................. 152 

5.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit .................... 152 

5.2.1 Beispiel Rheinland .................................................................................. 152 

5.2.2 Beispiel Niedersachsen ......................................................................... 154 

6. Regelungen in Westdeutschland durch das 
Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) .......................................................... 155 

6.1 Rechtslage ................................................................................................................. 155 

6.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit .................... 158 

6.2.1 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle –  
Kontrollieren ünd  Vertraüen ............................................................. 158 

6.2.2 Kriterien der Aüfsichtspraxis ............................................................. 164 

6.2.3 Umsetzüng der Regeln, Lü cken ......................................................... 167 

7. Seit 1990 geltende Regelungen zum Schutz von Kindern  
und Jugendlichen in Einrichtungen der Erziehungshilfe  
nach dem SGB VIII .................................................................................. 174 

7.1 Grundzüge der rechtlichen Neuerungen und Fachdiskussion .............. 174 

7.2 Wichtige rechtliche Veränderungen seit 1990/ 1991 ............................... 177 

7.2.1 Reform des Sozialhilferechts (1996) .............................................. 177 

7.2.2 Kinder- ünd Jügendhilfeweiterentwicklüngsgesetz (2005) . 178 

7.2.3 Bündeskinderschützgesetz (2011) .................................................. 179 

8. Fazit der historischen Entwicklung ................................................. 182 

III. Vertrauen und Kontrolle: Die Regulierung von Aufsicht im 
Kooperationsverhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und 
Einrichtungsträger ................................................................................. 185 

1. Überblick: Das Kooperationsverhältnis zwischen 
Aufsichtsbehörde und Einrichtungsträger .................................... 185 

1.1 Die Aufsichtsbehörde als „Guardian of Trust“ ............................................. 185 

1.2 Vorgaben und Ermessensspielräume.............................................................. 187 

1.3 Handlungsschritte der Aufsichtsbehörde ...................................................... 191 

 



10 Inhalt 

2. Kontrolle und Vertrauen ...................................................................... 196 

2.1 Formale und informale Kontrolle ..................................................................... 196 

2.1.1 Definition ünd Bedingüngen (formaler) Kontrolle ................... 196 

2.1.2 Formale Kontrolle ünd Standards .................................................... 199 

2.2 Vertrauen ................................................................................................................... 202 

2.2.1 Begriffsdefinition Vertraüen ............................................................... 202 

2.2.2 Die Rationalita t des Vertraüens ........................................................ 203 

2.2.3 Der Nützen ünd die Normativita t des Vertraüens .................... 210 

2.3 Das Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen ............................................... 213 

3. Ausblicke auf andere Aufsichtsformen ........................................... 216 

3.1 Schulaufsicht ............................................................................................................ 216 

3.2 Aufsicht über Pflegeheime für Erwachsene .................................................. 219 

3.3 Aufsicht über stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen in Irland ...... 222 

4. Zwischenfazit ........................................................................................... 227 

IV. Methodik der empirischen Teile ....................................................... 231 

1. Forschungsfrage und grundsätzliches Vorgehen ........................ 231 

2. Qualitative Studie in zwei Aufsichtsbehörden ............................. 234 

2.1 Feldzugang ................................................................................................................ 234 

2.2 Datenerhebung ........................................................................................................ 237 

2.2.1 Teilnehmende Beobachtüng ............................................................... 237 

2.2.2 Gespra che .................................................................................................... 239 

2.3 Auswertung: Grounded-Theory-Methodologie ........................................... 245 

2.3.1 Gründversta ndnis der GTM ................................................................. 245 

2.3.2 Aüswertüngsschritte der GTM ........................................................... 247 

2.3.3 Reflexion der Ergebnisse mit den Erforschten ........................... 254 

3. Quantitative Trägerbefragung ........................................................... 255 

3.1 Forschungsdesign ................................................................................................... 255 

3.2 Durchführung ........................................................................................................... 259 

3.3 Auswertung der offenen Fragen ....................................................................... 260 

3.4 Auswertung der geschlossenen Fragen .......................................................... 261 

3.4.1 Handhabüng der Ratingskala ünd Korrelationen ...................... 261 

3.4.2 Signifikanztests ünd Teststa rke ........................................................ 262 



Inhalt 11 

 
 

 

V. Ergebnisse der qualitativen Studie zu den  
Landesjugendämtern Nordrhein-Westfalens ............................... 264 

1. Deskriptiver Beobachtungsbericht .................................................. 264 

1.1 Umfang der teilnehmenden Beobachtungen ............................................... 264 

1.2 Persönlicher Eindruck und Reflexion der Beobachterrolle .................... 264 

1.3 Mitarbeiter ................................................................................................................ 267 

1.3.1 Mitarbeiter LWL-Landesjügendamt Westfalen-Lippe ............ 267 

1.3.2 Mitarbeiter LVR-Landesjügendamt Rheinland .......................... 268 

1.3.3 Professionelle sozialpa dagogische Vorerfahrüngen ................ 268 

1.4 Räumliche Situation .............................................................................................. 269 

1.4.1 Ra ümliche Sitüation LWL-Landesjügendamt  
Westfalen-Lippe ....................................................................................... 269 

1.4.2 Ra ümliche Sitüation LVR-Landesjügendamt Rheinland ........ 269 

1.5 (Büro-)Arbeitsalltag .............................................................................................. 270 

1.5.1 LWL-Landesjügendamt Westfalen-Lippe ..................................... 270 

1.5.2 LVR-Landesjügendamt Rheinland ................................................... 271 

1.6 Kollegialer Austausch und gegenseitige Beratung ................................... 272 

1.6.1 Themen des informellen kollegialen Aüstaüsches im  
LWL-Landesjügendamt ......................................................................... 272 

1.6.2 Angesprochene Themen wa hrend verabredeter  
kollegialer Beratüngen im LVR-Landesjügendamt ................... 274 

1.7 Außentermine .......................................................................................................... 275 

1.7.1 Fahrtzeit ...................................................................................................... 275 

1.7.2 Besüchsanla sse ......................................................................................... 276 

1.7.3 Zeit pro Besüch ......................................................................................... 277 

1.7.4 Vorgehen bei Besichtigüngen ............................................................. 277 

1.7.5 Verhalten gegenü ber Bewohnern .................................................... 279 

1.8 Gespräche mit Einrichtungs- und Trägervertretern ................................ 279 

1.8.1 Abla üfe ünd Beteiligte der Gespra che ............................................ 279 

1.8.2 Angesprochene Themen ....................................................................... 280 

1.8.3 Aktenvermerke ......................................................................................... 286 

2. Qualitative Auswertung zu Rollenverständnis und 
Verantwortung ........................................................................................ 288 

2.1 Zur Orientierung: Mögliche Idealtypen ......................................................... 288 

2.2 Empirischer Einstieg: Erfolgserlebnisse ........................................................ 289 

 
 



12 Inhalt 

2.2.1 Beitrag zü gemeinsamer Fachdisküssion als  
Erfolgserlebnis .......................................................................................... 290 

2.2.2 „Gütes Gefü hl“ hinsichtlich der Einrichtüng als 
Erfolgsbedingüng ..................................................................................... 291 

2.2.3 Eigene Verantwortüng fü r Misssta nde in Einrichtüngen ....... 292 

2.2.4 Beratüng als Erfolg, Beho rde als eine Stimme von vielen ..... 293 

2.2.5 Intervention als Erfolg, Einsicht ünd Bemü hen  
des Tra gers ................................................................................................. 293 

2.2.6 Einflüssmo glichkeiten zwischen „Reingra tschen“, 
„Gebürtshilfe“ ünd Ohnmacht ............................................................ 294 

2.2.7 „Langer Atem“ als Strategie ................................................................. 296 

2.2.8 Züsammenfassüng: In gelingender Kooperation einen  
Beitrag zü güten Erziehüngsbedingüngen leisten ..................... 298 

2.3 Unabhängigkeit ....................................................................................................... 299 

2.4 „Aufsicht“ und „Beratung“ ................................................................................... 301 

2.4.1 Aüfsicht als gründlegende Orientierüng ünd Fünktion der 
Beho rde ........................................................................................................ 301 

2.4.2 Beratüng vor Aüfsicht ............................................................................ 304 

2.4.3 Aüfsicht als Anlass zür Beziehüngsarbeit ..................................... 306 

2.4.4 Aüfsicht dürch Beratüng ....................................................................... 308 

2.4.5 Vertraüen als Arbeitsgründlage fü r Beratüng ünd  
Aüfsicht ........................................................................................................ 309 

2.4.6 Aüfsicht statt Vertraüen, Vertraüen statt Aüfsicht ................... 313 

2.4.7 Züsammenfassüng ................................................................................... 316 

2.5 Sicherheit und Unsicherheit vor dem Hintergrund von  
kooperativem und konflikthaftem Handeln ................................................. 318 

2.5.1 Mo gliche Ursachen fü r die Entstehüng von Unsicherheit ...... 319 

2.5.2 Hilfen ünd Strategien zür Gewinnüng von Sicherheit ............. 352 

2.5.3 Züsammenfassüng: Unsicherheit ünd Sicherheit ...................... 367 

2.6 Durch Beziehungsarbeit Offenheit ermöglichen ........................................ 370 

2.6.1 Gemeinsamkeit dürch pa dagogisches Selbstversta ndnis –  
als Pa dagoge erkannt werden ............................................................ 370 

2.6.2 Berü cksichtigüng der Beziehüngsebene in der  
Kommünikation ........................................................................................ 374 

2.6.3 Legitimatorische Bewertüng von Beziehüngsarbeit:  
Einblicke gewinnen ................................................................................. 376 

2.6.4 Abha ngigkeit von Feedback ................................................................ 377 

2.6.5 Positive ünd negative Vorürteile ...................................................... 378 

 

 

 



Inhalt 13 

 
 

 

2.7 Gesprächsdynamik zwischen behördlicher Autorität und  
fachlicher Überzeugung ....................................................................................... 381 

2.7.1 Versta ndigüng ü ber geteilte Motive ünd Ziele,  
Untrennbarkeit von Aüfsicht ünd Beratüng ................................ 381 

2.7.2 Ho herer fachlicher Einflüss dürch beho rdliche Aütorita t ..... 385 

2.7.3 Taktisches Aüsnützen von informeller Aütorita t in 
Kombination mit perso nlicher U berzeügüng .............................. 386 

2.7.4 Selbstverpflichtüng des Tra gers als Argümentationshilfe .... 388 

2.8 „Was ist unser Job?“ – Verständnis und Auslegung  
des Schutzauftrages .............................................................................................. 389 

2.8.1 Normativer Gehalt des Aüfsichtsaüftrags ünd  
„Realita tsna he“ ......................................................................................... 389 

2.8.2 Definition des Verantwortüngsbereichs als perso nliche 
Entscheidüng ............................................................................................. 390 

2.8.3 Normative Aüshandlüng des Verantwortüngsbereiches  
im Team ....................................................................................................... 394 

2.8.4 Züsammenfassüng .................................................................................. 398 

3. Zusammenfassender Ergebnisbericht ............................................ 401 

3.1 Schematische Darstellung des Selbstverständnisses und Handelns ... 401 

3.2 Rollenverständnis, Handlungssphären und Zielparadigmen ................ 403 

3.2.1 Rollenversta ndnis zwischen „Anwalt des Kindes“, 
„pa dagogische Fachberatüng“ ünd  
„Genehmigüngsbeho rde“ ..................................................................... 403 

3.2.2 Zür Abgrenzüng: Hoffnüng .................................................................. 405 

3.2.3 Handlüngsspha ren ünd Zielparadigmen ....................................... 405 

3.3 Akteure beteiligen und moderieren, Kooperation aushandeln ............ 408 

3.4 Formale Handlungssphäre ................................................................................. 410 

3.4.1 Formale Kontrolle ................................................................................... 410 

3.4.2 Mangel an validen formalen Verfahren ......................................... 412 

3.4.3 Formale Absicherüng ............................................................................. 412 

3.4.4 Entscheidüng ............................................................................................. 413 

3.5 Kooperative Handlungssphäre .......................................................................... 414 

3.5.1 Perso nliche Definition des eigenen  
Verantwortüngsbereichs...................................................................... 414 

3.5.2 Informale Kontrolle ünd fachliche Intüition ................................ 416 

3.5.3 Bewertüngskriterien .............................................................................. 417 

3.5.4 Vertraüen ünd Beziehüngsarbeit ..................................................... 418 

4. Fazit der teilnehmenden Beobachtung ........................................... 421 



14 Inhalt 

5. Reaktionen der Landesjugendämter auf die Ergebnisse .......... 424 

5.1 LJA Westfalen-Lippe .............................................................................................. 424 

5.2 LJA Rheinland ........................................................................................................... 427 

VI. Ergebnisse der quantitativen Trägerbefragung .......................... 431 

1. Ergebnisse im Einzelnen ...................................................................... 431 

1.1 Rücklauf und Teilnehmerstruktur ................................................................... 431 

1.2 Vertrauen in die Aufsichtsmitarbeiter ............................................................ 433 

1.3 Auswertung der Antworten auf die offenen Fragen .................................. 436 

1.4 Vertrauen und Kontakthäufigkeit .................................................................... 441 

1.5 Unterschiede nach Einrichtungsmerkmalen ................................................ 441 

1.6 Unterschiede nach Aufsichtsbehörde .............................................................. 442 

1.6.1 Vergleich Oberbayern ünd Schwaben ............................................ 443 

1.6.2 Vergleich Rheinland ünd Westfalen-Lippe ................................... 444 

2. Zusammenfassung .................................................................................. 446 

Schlussfolgerungen ......................................................................................... 449 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................. 456 

Tabellenverzeichnis ....................................................................................... 457 

Quellenverzeichnis ......................................................................................... 458 

Anhang ................................................................................................................. 482 

1.  Selbstverpflichtung ................................................................................ 482 

2.  Fragebogen ............................................................................................... 484 

 

 



Abkürzungsverzeichnis 15 

 
 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

a. a. O. am angegebenen Ort 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

BayVGH Bayerischer Verwaltüngsgerichtshof 

BE Betriebserlaübnis 

BGB Bü rgerliches Gesetzbüch 

BGBl. Bündesgesetzblatt 

BGH Bündesgerichtshof 

BR-Drs. Drücksache des Deütschen Bündesrates 

BT-Drs. Drücksache des Deütschen Bündestages 

BVerfG Bündesverfassüngsgericht 

BVerfGE Entscheidüngen des Bündesverfassüngs-
gerichts 

BVerwG Bündesverwaltüngsgericht 

Drs. Drücksache 

f. ünd folgende 

FamFG Gesetz ü ber das Verfahren in Familiensa-

chen ünd in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit 

FE Fü rsorgeerziehüng gema ß § 64 JWG 

FEH Freiwillige Erziehüngshilfe gema ß § 62 
JWG 

FEVS Fü rsorgerechtliche Entscheidüngen der 

Verwaltüngs- ünd Sozialgerichte 

ff. ünd fortfolgende 

FSJ Freiwilliges Soziales Jahr 

GG Gründgesetz 

GTM Groünded-Theory-Methodologie 

HGZ Hessische Sta dte- ünd Gemeinde-Zeitüng  

HzE Hilfe(n) zür Erziehüng gema ß §§ 27 ff. 
SGB VIII 

I Interviewer 

JA/ JA  Jügendamt/ Jügenda mter 



16 Abkürzungsverzeichnis 

JAmt Das Jügendamt – Zeitschrift fü r Jügend-
hilfe ünd Familienrecht 

k. A. keine Angabe 

LEQ-Vereinbarüngen Leistüngs-, Entgelt- ünd Qüalita tsent-
wicklüngsvereinbarüngen gema ß §§ 78a 

ff. SGB VIII 

LJA/ LJA  Landesjügendamt/ Landesjügenda mter 

Ls. Leitsatz 

LVR Landschaftsverband Rheinland 

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

M, MA, MB, MC bis MZ Mitarbeiter der Aüfsichtsbeho rde 

NJW Neüe Jüristische Wochenschrift 

NRW Nordrhein-Westfalen 

OVG Oberverwaltüngsgericht 

PersSorgBer Personensorgeberechtigter 

Rn. Randnümmer 

S. bei Qüellenangaben: Seite; bei Verweisen 

aüf Gesetzestexte: Satz 

SGB VIII Sozialgesetzbüch, Achtes Büch 

SGB X Sozialgesetzbüch, Zehntes Büch 

SPLG Sozialpa dagogische Lebensgemeinschaft 

VG Verwaltüngsgericht 

 

  



Einleitung 17 

 
 

 

EINLEITUNG 

Der staatliche Schützaüftrag gegenü ber Kindern ünd Jügendlichen wird 

seit etwa zehn Jahren in Deütschland mit versta rkter o ffentlicher ünd 

medialer Aüfmerksamkeit diskütiert. In dieser Zeit entstanden vor allem 
drei verschiedene Disküssionsstra nge: Erstens – etwa seit dem Jahr 2003 

– der Schütz von Kindern vor Vernachla ssigüng ünd Misshandlüng in der 

eigenen Familie,  zweitens – seit 2006 – die skandalo sen Misssta nde in 
Erziehüngseinrichtüngen der 1950er bis 1970er Jahre ünd drittens – seit 

2010 – aktüellere Fa lle sexüeller Gewalt in Internaten ünd anderen Ein-

richtüngen. Diese Disküssionen schlügen sich in Gesetzesa nderüngen ünd 

daraüs resültierend aüch einer vera nderten Rechtsprechüng nieder.  

Die vorliegende Dissertation züm Thema des Schützes von Kindern ünd 

Jügendlichen in Einrichtüngen der stationa ren Hilfen zür Erziehüng als 

Aüfgabe ü bero rtlicher Beho rden würde von diesen Entwicklüngen beein-
flüsst, insbesondere dürch die parallel zü ihrem Entstehen gefü hrte De-

batte üm sexüelle Gewalt dürch Professionelle in Einrichtüngen. Züm 

besseren Versta ndnis dieser Arbeit sei jedoch daraüf hingewiesen, dass 
die Themensetzüng ünabha ngig davon erfolgte. Das Forschüngsinteresse 

ergab sich bereits üm den Jahreswechsel 2008/ 2009 aüs der Bescha fti-

güng des Verfassers einerseits mit privat-wirtschaftlichen Akteüren in 
der Sozialen Arbeit ünd andererseits mit dem Thema berüfsbezogener 

Eignüngsbeürteilüngsverfahren. Aüs der Verknü pfüng dieser Themen 

entstand die Frage, wie die Eignüngsprü füng von Personen in einem be-
sonderen Szenario erfolgt, das bei kleinen gewerblichen Tra gern statio-

na rer Hilfen zür Erziehüng gelegentlich vorkommt: Wenn eine Person 

gleichzeitig als Tra gerverantwortliche, Einrichtüngsleitüng ünd Erzie-
hüngsfachkraft aüftritt ünd keinem Verband angeschlossen ist, wie wird 

dann die Eignüng dieser Person ü berprü ft? Diese Fragestellüng fü hrte zü 

einer Aüfarbeitüng des Forschüngsstandes hinsichtlich der dafü r züsta n-
digen Aüfsichtsbeho rden. Dessen a üßerst begrenzter Umfang machte 

deütlich, dass eine Beschra nküng aüf das geschilderte Extremszenario 

nicht zielfü hrend war ünd es einer gründlegenderen Analyse des Arbeits-
feldes der Aüfsichtsbeho rden bedürfte. Entsprechüng würde die Frage-

stellüng ü ber gewerbliche Tra ger ünd ü ber Eignüngsbeürteilüngsverfah-

ren hinaüs aüf eine Gesamtbetrachtüng erweitert.    
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Seit Mai 2009 fanden erste Gespra che mit Vertretern1 von Aüfsichtsbe-
ho rden ünd weiteren Experten statt, üm die Relevanz des Themas jen-

seits des schriftlich verfü gbaren Forschüngsstandes ünd mo gliche empi-

rische Züga nge zü prü fen. Die endgü ltige Entscheidüng fü r eine Disserta-
tion züm Thema der Aüfsicht ünd Beratüng züm Schütz von Minderja hri-

gen in Einrichtüngen stationa rer Hilfen zür Erziehüng fiel im Herbst 2009 

nach dem Besüch einer Fachtagüng der Bündesarbeitsgemeinschaft der 
Kinderschütz-Zentren e. V. zü Gefa hrdüngen in Erziehüngsinstitütionen2. 

Drei Annahmen würden dürch die Tagüng besta tigt:  

1.  Die Frage des Schützes von Kindern in Einrichtüngen war noch nicht 

aüsreichend bearbeitet ünd bedürfte gründsa tzlich züsa tzlicher For-

schüng.  

2.  Insbesondere zür Rolle der aüfsichtfü hrenden Beho rden lagen zü die-

sem Zeitpünkt weder aktüelle empirische Erkenntnisse vor, noch war 

die Absicht erkennbar, dass sich die Fachdisküssion in Zükünft na her 
mit diesem Feld befassen wü rde. Jenseits der einschla gigen Rechts-

kommentare schien die Rolle der Aüfsichtsbeho rden fast vollsta ndig 

aüs der Fachdisküssion aüsgeblendet zü werden.  

3.  Trotz dieser Bestandsaüfnahme würde in perso nlichen Gespra chen mit 
mehreren anwesenden Kinderschütz- ünd Rechtsexperten deütlich, 

dass dennoch ein hohes Interesse daran bestand, dass diese Lü cke 

dürch ein Dissertationsprojekt aüfgearbeitet wü rde. 

Kürz daraüf, im Janüar 2010, würden Fa lle sexüeller Gewalt im Berliner 
Canisiüskolleg ünd in der Folge aüch in anderen Einrichtüngen, insbe-

sondere der Odenwaldschüle, o ffentlich gemacht ünd damit die ebenfalls 

bereits erwa hnte Disküssion angestoßen, die in ihrer O ffentlichkeitswir-

küng die zür Heimerziehüng deütlich ü bertraf.  

Da diese Arbeit jedoch nicht aüfgründ dieser Debatte begonnen würde, 

sondern mit der Absicht, die Aüfsichtsta tigkeit gründsa tzlich ünd ünab-

ha ngig zü erforschen, behandelt sie nicht prima r die Frage (sexüeller) 

                                                 
1 In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet, es sind also mit „Vertretern“, 
„Experten“, „Mitarbeitern“, „Nutzern“ usw. immer Funktionsträger gemeint, unabhängig vom 
Gender der jeweiligen Menschen. Die Grundsätze geschlechtergerechter Sprache wurden un-
ter Berücksichtigung des Verwendungszusammenhangs dieser Arbeit mit der Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des Textes abgewogen. 

2 Einige Beiträge dieser Tagung sind im Sammelband Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder-
schutz-Zentren e. V. 2011 dokumentiert. 
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Gewalt oder Missachtüng von Kindern ünd Jügendlichen in Erziehüngs-
einrichtüngen. Weder die Grü nde ihrer Entstehüng noch geeignete Pra -

ventionsstrategien werden diskütiert. Aüch wird nicht die Frage beant-

wortet, wie „güt“ bzw. effektiv die Einrichtüngsaüfsicht züm Schütz von 
Minderja hrigen in Einrichtüngen beitra gt. Statt dessen wird beleüchtet, 

wie staatliche Aüfsicht stattfindet ünd mit welchem Selbstversta ndnis die 

Mitarbeiter der Beho rden dabei agieren. In anderen Worten laütet die 
leitende Forschüngsfrage dieser Arbeit nicht: „Wie ko nnen Kinder in Ein-

richtüngen geschü tzt werden?“, sondern: 

Wie verstehen Personen, die dafür zuständig sind, zu prüfen, ob das Wohl 

von Kindern in Einrichtungen gewährleistet ist sowie Einrichtungen zu be-

raten, ihre Aufgaben, und wie gehen sie mit den materiellen, institutionel-

len, organisatorischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen um? 

Diese Frage wird empirisch mit Hilfe einer qualitativen Studie beantwor-
tet (Abschnitt V). In zwei teilnehmenden Beobachtüngen würde die In-

nensicht der Mitarbeiter von zwei Aüfsichtsbeho rden üntersücht. Exemp-

larisch würden die beiden Landesjügenda mter Nordrhein-Westfalens 
aüsgewa hlt. Diese Stüdie, deren Datenerhebüng in den Jahren 2010 ünd 

2011 stattfand, ist das Kernmodül dieser Dissertation. Erga nzend werden 

Erkenntnisse einer bündesweiten quantitativen Online-Befragung von 
Einrichtüngstra gern ü ber ihre Aüßensicht aüf die aüfsichtfü hrenden Per-

sonen herangezogen (Abschnitt VI). Diese Erhebüng aüs dem Herbst 

2012 hilft bei der Einordnüng der exemplarischen beho rdlichen Sicht-
weise ünd erlaübt einen Blick ü ber die Landesgrenzen von Nordrhein-

Westfalen hinaüs. Sie ist jedoch nür als Aüsblick ünd Ansatz fü r weiter-

fü hrende Forschüng zü verstehen. Methodische Hinweise zü beiden Stü-

dien sind Abschnitt IV zü entnehmen. 

Die empirischen Teile werden verknü pft ünd eingeordnet mit Hilfe einer 

historischen Aufarbeitung der Entwicklüng rechtlicher Regelüngen zür 

„Heimaüfsicht“ sowie der jeweils zeitgeno ssischen fachlichen Disküssio-
nen (Abschnitt II). Zü beachten ist, dass der historische Teil zwar bereits 

vor den ersten empirischen Erhebüngen begonnen, aber nach Abschlüss 

der Aüswertüngen noch erga nzt ünd vervollsta ndigt würde. Es sind daher 
in die Bewertüng historischer Darstellüngen ünd Aüssagen aüch bereits 

Erkenntnisse aüs der ethnographischen Stüdie eingeflossen. U berra-

schenderweise ließen sich Erkenntnisse aüs der teilnehmenden Beobach-
tüng der aktüellen Aüfsichtspraxis züm Teil direkt aüch aüf historische 

Darstellüngen anwenden ünd warfen ein neües Licht aüf diese. Daher 
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werden sowohl die empirischen Modüle als aüch die historische Aüfar-
beitüng neüe Erkenntnisse züm Selbstversta ndnis ünd Handeln der Aüf-

sichtsmitarbeiter aüfzeigen.  

Um eine tiefere Analyse der Erkenntnisse aüs Empirie ünd historischer 

Aüfarbeitüng zü ermo glichen, werden in einem theoretischen Teil (Ab-
schnitt III) aüßerdem die Begriffe „Vertraüen“ ünd „Kontrolle“ aüs sozio-

logischen, philosophischen ünd psychologischen Perspektiven betrachtet. 

Das Thema dieses Abschnitts erwüchs aüs Erkenntnissen der offenen 
Aüswertüng der teilnehmenden Beobachtüng. Die parallel stattfindende 

theoretische Betrachtüng von Vertraüen ünd Kontrolle ünterstü tzte die 

qüalitative Interpretation, indem ein heüristischer Rahmen konstrüiert 

werden konnte. Dieser half dabei, Erkenntnisse aüs dem empirischen Ma-

terial heraüszüarbeiten, die ü ber die bereits bekannten theoretischen 

Implikationen der Vertraüens- ünd Kontrollbegriffe hinaüsgingen. Die 
abschließende Bearbeitüng ünd Erga nzüng dieses Kapitels erfolgte nach 

Fertigstellüng des empirischen Teils. Dabei würde aüch ein Aüsblick aüf 

andere Umgangsformen mit dem Spannüngsverha ltnis von Vertraüen 
ünd Kontrolle eingefü gt, der kürze Betrachtüngen der Schülaüfsicht, der 

Pflegeheimaüfsicht sowie der Einrichtüngsaüfsicht in Irland entha lt. 

Züm Versta ndnis der anderen Modüle ist aüch eine Darstellüng der juris-

tischen und strukturellen Rahmenbedingungen notwendig. Als Gründle-
güng ünd Einfü hrüng in das Thema ünd den Forschüngsstand erfolgt da-

her in Abschnitt I eine U bersicht ü ber den rechtlichen Aüftrag ünd aüf-

sichtliche Strüktüren züm Schütz von Minderja hrigen in stationa ren Er-
ziehüngshilfeeinrichtüngen in Deütschland. Diese theoretische Einfü h-

rüng konzentriert sich aüf Aspekte, die züm Versta ndnis der anderen 

Modüle ünbedingt notwendig sind.  

Ziel dieser Arbeit ist eine breite, explorative ünd mültiperspektivische 
Darstellüng eines bislang kaüm erforschten Arbeitsfeldes innerhalb der 

Jügendhilfe. Dies hat zür Folge, dass in den jüristischen, historischen, the-

oretischen ünd empirischen Analysen jeweils aüch manche Fragen offen 

bleiben mü ssen, die weiterfü hrende Forschüng erfordern. 
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I. RECHTLICHER AUFTRAG UND AUFSICHTLICHE STRUKTUREN 

Im ersten Abschnitt werden der rechtliche Aüftrag ünd die Strüktüren 

der Einrichtüngsaüfsicht züm Schütz von Kindern ünd Jügendlichen vor 

Gefa hrdüngen in stationa ren Hilfen zür Erziehüng beschrieben. Dazü 
werden züna chst der Begriff des „Kindeswohls“ ünd die verschiedenen 

Aüspra güngen ünd Strüktüren des „staatlichen Wa chteramtes“ ü ber das 

Kindeswohl beleüchtet, darünter aüch die Hilfen zür Erziehüng als Leis-
tüngen der Jügendhilfe. Dies erlaübt eine Verortüng der Einrichtüngsaüf-

sicht im staatlichen System des Wachens ü ber das Kindeswohl ünd eine 

Verdeütlichüng der Gründbedingüngen ünd Grenzen des aüfsichtlichen 

Handelns.  

1. Das staatliche Wächteramt zum Schutz des Kindeswohls 

1.1 Grundrechte des Kindes und elterliche Sorge  

Die Gründrechte – insbesondere die Menschenwü rde (Art. 1 GG), die 
Rechte aüf freie Entfaltüng der Perso nlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), Leben 

ünd ko rperliche Unversehrtheit sowie Bewegüngsfreiheit (Art. 2 Abs. 2 

GG) – gelten in Deütschland züna chst fü r alle Menschen, also aüch fü r 
Kinder. Jedoch wird angenommen, dass Kinder ihre Rechte in Abha ngig-

keit von ihrem Entwicklüngsstand noch nicht selbst wahrnehmen ko n-

nen. Kinder werden deshalb dürch das Gründgesetz nicht als „kleine Er-
wachsene“ (Maywald 2008, S. 48) behandelt, sondern sie werden in Art. 6 

Abs. 2 S. 1 GG gesondert genannt ünd als pflege- ünd erziehüngsbedü rftig 

adressiert. Dort ist ebenfalls geregelt, dass Pflege ünd Erziehüng „das na-
tü rliche Recht der Eltern ünd die züvo rderst ihnen obliegende Pflicht“ 

sind. Das Bündesverfassüngsgericht erla ütert: 

„Die verfassüngsrechtliche Gewa hrleistüng des Elternrechts gilt in erster Linie 
dem Schütz des Kindes. Sie berüht aüf dem Gründgedanken, daß in aller Regel 
Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Per-
son oder Institütion. […] In der Beziehüng züm Kind müß dessen Wohl die 
oberste Richtschnür der elterlichen Pflege ünd Erziehüng sein“ (BVerfG vom 
03.11.1982 – 1 BvL 25/ 80, 1 BvL 38/ 80, 1 BvL 40/ 80, 1 BvL 12/ 81, BVerfGE 61, 
358, 371 f.). 

Das Recht ünd die Pflicht der Eltern sind also nicht bedingüngslos, son-
dern gelten nür,  soweit das „Wohl des Kindes“ die „oberste Richtschnür“ 

der elterlichen Sorge ist. Deshalb wird hinzügefü gt, dass ü ber diese elter-

liche Pflege ünd Erziehüng die staatliche Gemeinschaft „wacht“ (Art. 6 
Abs. 2 S. 2 GG). Aüs den Gründrechten des Kindes ergibt sich also ein 

Schützansprüch gegenü ber dem Staat vor Gefahren fü r sein Wohl (BVerfG 
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vom 29.07.1968 – 1 BvL 20/ 63, 31/ 66 ünd 5/ 67, BVerfGE 24, 119, 120; 
vgl. aüch Langenfeld/ Wiesner 2004, S. 53 f.; Mo rsberger in Wiesner 2011, 

Vor § 43, Rn. 18). Zwar erhalten die Eltern die gründsa tzliche Freiheit zü 

Pflege ünd Erziehüng ihrer Kinder ünd damit aüch ein „Abwehrrecht“ 
(Mü nder 2008, S. 11) gegenü ber Eingriffen des Staates. Die Aütonomie ist 

aber nicht grenzenlos, da das Gründrecht der elterlichen Sorge kein ei-

gennü tziges Recht der Eltern, sondern züm Nützen des Kindes gedacht ist 

(Mü nder 2008, S. 12). 

Der Begriff des Kindeswohls meint also aüs jüristischer Perspektive einen 

Maßstab dafü r, wann ünd wie der Staat sein Wa chteramt wahrzünehmen 

hat. Aüf diesem „Maßstab“ des Kindeswohls markieren verschiedene jü-

ristische Begriffe verschiedene Schwellen, aüf die in weiterfü hrenden Re-

gelüngen verwiesen wird. Diese „Messpünkte“ aüf dem Maßstab sind je-

doch ünbestimmt ünd züm Teil aüch in ihrem Verha ltnis züeinander ün-
klar. Fü r diese Betrachtüng ist vor allem die Unterscheidüng zwischen 

den Messpünkten „Kindeswohl nicht gewährleistet“ ünd „Kindeswohl ge-

fährdet“ ünd den dazügeho rigen gesetzlichen Regelüngen wichtig3. Denn 
einerseits soll der Staat dürch Fo rdermaßnahmen fü r Eltern ünd Familien 

zü einer Gewa hrleistüng des Kindeswohls beitragen (vgl. Mü nder 2008, 

S. 13; Coester 2009, Rn. 19), er soll also Erziehüng positiv ünterstü tzen. 
Andererseits beschreibt der Begriff der Kindeswohlgefa hrdüng die Ein-

griffsschwelle des Staates in die Aütonomie der Eltern züm Schütz des 

Kindes (vgl. Mü nder 2008, S. 13). Jedoch ist zü beachten, dass das staatli-
che Wa chteramt „nicht aüf die Gewa hrleistüng optimaler Entwicklüngs-

bedingüngen fü r jedes Kind“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 1, Rn. 22) ab-

zielt, sondern sich „aüf Gefahrenabwehr begrenzt“ (Wiesner in Wiesner 

2011, § 1, Rn. 22).  

1.2 Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 1666 BGB 

Die im Rechtssystem bedeütendste Vorschrift hinsichtlich des Kindes-

wohls – hier in Form der Kindeswohlgefährdung – ist § 1666 BGB, „die 
Zentralvorschrift des zivilrechtlichen Kindesschützes ünd ünmittelbare 

Umsetzüng des Staatlichen Wa chteramtes gem Art 6 Abs 2 S 2 GG“ 

(Coester 2009, Rn. 1). Sie erlaübt dem Familiengericht hoheitliche Ein-
griffe in die elterliche Sorge, wenn „das ko rperliche, geistige oder seeli-

                                                 
3 Ausgehend von den Extremwerten einer „optimalen Erziehung“ auf der einen Seite und einer 
„Schädigung“ des Kindes auf der anderen befindet sich die „Gefährdung“ auf dem imaginären 
Maßstab näher an der Schädigung des Kindeswohls. Die Grenze zwischen „Gewährleistung“ 
und „Nicht-Gewährleistung“ des Kindeswohls liegt näher an der zur „optimalen Erziehung“, ist 
aber nicht mit ihr identisch. Auf diese und weitere Begriffe wird später näher eingegangen. 
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sche Wohl des Kindes oder sein Vermo gen gefa hrdet [wird] ünd […] die 
Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage [sind], die Gefahr abzüwenden“ 

(§ 1666 Abs. 1 BGB). Der sta rkste Eingriff ünd Ultima Ratio ist die voll-

sta ndige Entziehüng des elterlichen Sorgerechts, jedoch za hlt § 1666 
Abs. 3 BGB in Form von Regelbeispielen einige weitere Instrümente aüf, 

die das Gericht vorrangig züm Schütz des Kindeswohls einsetzen soll. 

Insbesondere ist dürch den Gesetzgeber beabsichtigt, dass züna chst „o f-
fentliche Hilfen wie züm Beispiel Leistüngen der Kinder- ünd Jügendhilfe 

ünd der Gesündheitsfü rsorge“ (§ 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB) in Ansprüch ge-

nommen werden sollen. Diese Angebote ko nnen gerichtlich angeordnet 
werden, sind aber eigentlich im Sinne der oben erwa hnten Fo rderüngs-

fünktion des Wa chteramtes züna chst als freiwillige Leistüngen gedacht. 

Bevor dieser Aspekt freiwilliger Leistüngen na her beschrieben wird, soll 
hier züna chst die Anwendüng des § 1666 BGB fü r Eingriffe in die elterli-

che Sorge beleüchtet werden. Dazü werden einige Gründwertüngen ge-

nannt, bevor aüf Beispiele aüs der Rechtsprechüng eingegangen wird. 

1.2.1 Grundwertungen des Kindeswohlbegriffs 

A. Leit- und Sperrfunktion des Kindeswohls  
Eine erste „Gründwertüng“, die bei der Verwendüng des Kindeswohlbe-

griffs im Kontext von § 1666 BGB zü berü cksichtigen ist, liegt im „Vorrang 

der Kindesinteressen vor allen anderen beteiligten Interessen“ (Coester 
2009, Rn. 66). Parr bescheinigt dem Kindeswohl „damit eine ‚Leit- ünd 

Sperrfünktion‘ […], die zür kindeszentrierten Sicht ünd Bewertüng der 

Gesamtsitüation zwingt ünd kindeswohlfremde oder kindeswohlwidrige 
Gesichtspünkte abwehrt“ (Parr 2006, S. 8). Damit ist gemeint, dass in Ver-

fahren züm Schütz des Kindeswohls dieses einerseits gründsa tzlich Vor-

rang besitzt, es aber andererseits aüch die einzige Gründlage darstellt, aüf 
der in widerstreitende Rechte eingegriffen werden darf. Insbesondere ist 

es deshalb nicht züla ssig, Eingriffe in die elterliche Sorge im Sinne einer 

Sanktion elterlichen Fehlverhaltens zü verstehen. Coester weist aüf die 
Gefahr hin, dass Sorgerechtsentscheidüngen zür Disziplinierüng der El-

tern missbraücht werden ko nnten (Coester 2009, Rn. 67). Es solle „nicht 

die retrospektive Aüfkla rüng der elterlichen ‚Tat‘ im Mittelpünkt [stehen], 
sondern der Versüch, die komplexe Beziehüngssto rüng im Eltern-Kind-

Verha ltnis zü erfassen (als deren Symptom die Tat gewertet werden 

müß), üm ihre Ursachen zü beseitigen“ (Coester 2009, Rn. 96). Es gebe 
keinen „Sanktionsaütomatismüs“: „[E]lterliches Fehlverhalten [bleibt] 

solange kindesschützrechtlich sanktionslos, als es die Gefa hrdüngs-

schwelle nicht ü berschreitet“ (Coester 2009, Rn. 98). Als Beispiel nennt 

Coester Einzeltaten ohne Wiederholüngsgefahr. 
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B. Vorrang von Einzelfallgerechtigkeit 
Eine weitere Gründwertüng im Kontext von § 1666 BGB liegt in dem 

„Vorrang von Einzelfallgerechtigkeit vor allgemeinen Regeln“ (Coester 

2009, Rn. 66). Besonders hervorzüheben ist entsprechend die „Umsta n-
de- ünd Individüalita tsbezogenheit“ (Coester 2009, Rn. 58) der Frage 

nach einer Kindeswohlgefa hrdüng ünd der sich daraüs ergebende Ent-

scheidüngsspielraüm des Richters im Einzelfall. Das heißt, dass eine Kin-
deswohlgefa hrdüng hier nicht anhand eines standardisierten Katalogs 

von Tatbesta nden bestimmt werden kann, sondern aüsschließlich im 

Rahmen einer einzelfallbezogenen richterlichen Abwa güng (vgl. Coester 
2009, Rn. 66). Es handelt sich daher bei dem Begriff der Kindeswohlge-

fa hrdüng üm einen unbestimmten Rechtsbegriff. Das bedeütet, dass die 

Bewertüng eines Sachverhalts als Kindeswohlgefa hrdüng zwar mit Ge-
setz ünd Recht in Einklang stehen müss (Ro thel 2004, S. 113), allerdings 

aüch entscheidend von außerrechtlichen Aspekten – etwa aüs Sicht des 

Richters allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Werten ünd Normen 
oder wissenschaftlichen Erkenntnissen – beeinflüsst wird. Es ist also 

nicht mo glich, mit einem „logischen Sübsümtionsverfahren“ zü einem Ur-

teil zü kommen oder einen „eindeütig bestimmten gesetzlichen Wert-

maßstab“ (Rü thers 2005, S. 211) anzülegen.  

Dass der Kindeswohlbegriff ünbestimmt ist ünd der Interpretation der 

Gerichte ünterliegt, ist nach Ansicht von Coester alternativlos (2009, Rn. 

58). Erstens wa re es verfassüngsrechtlich bedenklich, wenn der Staat de-
tailliert positiv beschriebe, worin das Wohl eines Kindes besteht. Damit 

ko nnte massiv in die Entfaltungsfreiheit der Eltern ünd des Kindes einge-

griffen werden, die aüch die Freiheit zü abweichenden oder innovativen 
Lebensweisen einschließt. Wie oben bereits angedeütet wa re dies aüßer-

dem mit dem aütonomen Sorgerecht der Eltern nicht vereinbar (vgl. 

Schindler 2004, S. 171 f.). Zweitens ko nnen nür dürch die U bertragüng 
der Entscheidüngskompetenz aüf den Richter die besonderen Umsta nde 

des Einzelfalls berü cksichtigt werden. Je mehr Kriterien gesetzlich als 

„Standard“ festgeschrieben werden, desto weniger Einzelfallgerechtigkeit 

ist mo glich. Drittens ist „Wohl“ ein normativer Begriff, der in seiner Aüs-

legüng praktisch aüsschließlich von veränderlichen gesellschaftlichen 

Normen und Werten abha ngt. Richter ko nnen prinzipiell aüf solche Ver-
a nderüngen flexibler reagieren als die Gesetzgebüng (Ro thel 2004, S. 77 

f.). Um Missbraüch vorzübeügen besteht allerdings der „Vorbehalt, dass 

das Gericht ü ber die notwendige Tatsachenkenntnis verfü gt ünd die 
Aüswirküngen seiner Regel zü ü berblicken vermag“ (Ro thel 2004, S. 122) 

oder andernfalls „externen Sachverstand“ (Ro thel 2004, S. 122) einbe-

zieht. Aüch mü ssen neüe wissenschaftliche Erkenntnisse berü cksichtigt 
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werden (Ro thel 2004, S. 90). Weiterhin sollten die „‚wesentlichen norma-
tiven Gründlagen‘ dürch fo rmliches Gesetz entschieden werden. Einer 

politischen, d.h. parlamentarischen Leitentscheidüng bedarf es vor allem 

fü r gesellschaftlich kontrovers diskütierte Fragen“ (Ro thel 2004, S. 66). 
Die besonderen Heraüsforderüngen fü r Gerichtsentscheidüngen im Kon-

text des § 1666 BGB werden in Kapitel 1.2.2 C4 erneüt aüfgegriffen. 

C. Gegenwärtige und erhebliche Gefahren 

Im derzeitigen Rechtssystem besteht die normative Setzüng einer gründ-
sa tzlichen Wertscha tzüng der familia ren Lebensgemeinschaft5. Daher be-

absichtigt der Gesetzgeber keinen „Zweikampf“ zwischen Elternrechten 

ünd Kinderrechten in Gestalt eines „konzeptionell familienzersto rende[n] 

Individüalschütz[es] fü r das Kind“ (Coester 2009, R. 4). Statt dessen geht 

er davon aüs, dass „die beste Hilfe fü r das Kind […] in Unterstü tzüng ünd 

Refünktionalisierüng seiner Familie [besteht]“ (Coester 2009, Rn. 4). Die 
Familienstrüktür gilt also bezogen aüf das Kindeswohl als Wert an sich, 

so dass ein staatlicher Eingriff in diese fü r sich genommen aüch eine Kin-

deswohlgefa hrdüng darstellt ünd dementsprechend nür bei erheblichen 
Gefa hrdüngen legitim ist ünd dann aüch nür ünter Wahrüng des Verha lt-

nisma ßigkeitsgründsatzes. 

Der Bündesgerichtshof hat den Begriff der Kindeswohlgefa hrdüng daher 

konkretisiert als „eine gegenwa rtige, in einem solchen Maße vorhandene 
Gefahr, daß sich bei der weiteren Entwicklüng eine erhebliche Scha di-

güng mit ziemlicher Sicherheit voraüssehen la ßt“ (BGH vom 14.07.1956 – 

IV ZB 32/ 56, NJW 1956, 1434). Die Gefa hrdüngseinscha tzüng müss also 
aüf bereits gegebenen Sachverhalten berühen, die die Voraüssage einer 

erheblichen Scha digüng zülassen. Eine Scha digüng müss noch nicht ein-

getreten sein, aüch wird eingestanden, dass keine vollsta ndige Sicherheit 
hinsichtlich der Vorhersage mo glich ünd erforderlich ist. Dennoch impli-

ziert „mit ziemlicher Sicherheit“, dass die Voraüssage begrü ndet ünd 

fachlich fündiert vorgenommen werden müss. Gema ß dieser Definition 
sind reine Pra ventivmaßnahmen im Kontext des § 1666 BGB ünzüla ssig 

(Coester 2009, Rn. 82). Es müss eine aktüelle, konkrete Gefa hrdüng fü r 

den Einzelfall vorliegen6. 

                                                 
4 Hier und im Folgenden beziehen sich Verweise ohne vorangestellte römische Ziffer immer auf 
Kapitel des selben Abschnitts, in diesem Fall also Kapitel I.1.2.2 C. 

5 Dies wird nicht nur in Art. 6 Abs. 1 GG, sondern beispielsweise auch in § 1666a BGB deutlich. 

6 Siehe dazu die Beispiele aus der Rechtsprechung im nächsten Kapitel. 
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1.2.2 Bestimmung von Kindeswohlgefährdung 

Aüs den genannten Gründwertüngen ergeben sich züsammengefasst drei 
Konseqüenzen dieser werteabha ngigen, einzelfallbezogenen ünd aüf 

konkrete ünd erhebliche Gefa hrdüng abstellenden Anwendüng des Kin-

deswohlbegriffs, die fü r diese Arbeit besonders wichtig sind: 

1. Bewertüngsmaßsta be mü ssen immer wieder aüfs Neüe ethisch ünd 

fachwissenschaftlich geprü ft ünd aktualisiert werden. 

2. Es ist weder mo glich noch wü nschenswert, einen Katalog mess- ünd 

prü fbarer „Mindestanforderungen“ fü r elterliches Erziehüngsverhalten 

zü erstellen. 

3. Staatliche Eingriffe im Kontext von § 1666 BGB dü rfen nicht „präventiv“ 

sein.  

Unter Beachtüng dieser Gründwertüngen lassen sich Hinweise finden, 

welche Grenzen gegenwa rtig fü r die elterliche Erziehüng gesehen werden 

ünd wann somit das Kindeswohl in diesem Sinne als „gefa hrdet“ gilt. Hier 
interessiert vor allem die Frage, was in Fachliteratür ünd Rechtsprechüng 

ünter einer erheblichen Gefa hrdüng fü r das ko rperliche, geistige ünd see-

lische Wohl eines Kindes verstanden wird. Diese Trias verweist daraüf, 
dass eine „umfassende Beachtüng aller Facetten des perso nlichen Wohls 

des Kindes“ (Coester 2009, Rn. 70, Hervorhebüng dort) gemeint ist: 

„Schützobjekte des § 1666 [BGB sind] nicht isolierte Individüalinteressen 

des Kindes, sondern sein Gesamtwohl“ (Coester 2009, Rn. 69). 

A. Einschränkbarkeit von Grundrechten des Kindes 

Da der Schütz des Kindeswohls aüf den Gründrechten des Kindes berüht, 

ist züna chst aüch zü kla ren, inwieweit Gründrechte im Rahmen von Er-
ziehüng ü berhaüpt eingeschra nkt werden dü rfen. Es würde bereits er-

wa hnt, dass das Kind gema ß Art. 6 Abs. 2 GG als pflege- ünd erziehüngs-

bedü rftig gilt. Das Recht des Kindes aüf Erziehüng, wie es z. B. in § 1 
Abs. 1 SGB VIII beschrieben ist, konkretisiert dies ünd fü hrt als zentrales 

Ziel der Erziehüng eines Kindes die „Fo rderüng seiner Entwicklüng ünd 

[…] Erziehüng zü einer eigenverantwortlichen ünd gemeinschaftsfa higen 
Perso nlichkeit“ an. Das Kind ist also züna chst als noch nicht eigenverant-

wortlich ünd gemeinschaftsfa hig definiert. Zür Erreichüng dieses Erzie-

hüngsziels ist es nach dieser Argümentation dürchaüs züla ssig, dass 
Gründrechte von Kindern aüch eingeschra nkt werden (Schmid/ Meysen 

2006, S. 2-3; Coester 2009, Rn. 12). Dies gilt insbesondere fü r das Gründ-

recht aüf Entfaltüngsfreiheit (Art 2 Abs. 1 GG). Nach Schmid/ Meysen habe 
dies „keinen von vornherein feststehenden ‚objektiven‘ Gehalt. Sie [An-
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merküng T.M.: Rechte aüf Entfaltüngsfreiheit] ünterliegen züna chst der 
Festlegüng dürch die Eltern, solange das Kind noch keine eigenen Positi-

onen entwickeln kann“ (Schmid/ Meysen 2006, S. 2-3). Aüch Coester 

weist daraüf hin, dass die Interessensverwirklichüng des Kindes züna chst 
in der Verantwortüng der Eltern liege (2009, Rn. 12). In diesem Kontext 

gilt folgerichtig fü r Eingriffe in die Entfaltüngsfreiheit des Kindes dürch 

die Eltern:  

„Mit fortschreitendem Alter des Kindes ünd Erstarken seiner Selbstbestim-
müngsfa higkeit tritt das Interpretationsprimat der Eltern immer sta rker zü-
rü ck. Das Kind ist in zünehmendem Maße an den es betreffenden Entscheidün-
gen zü beteiligen, seine Wü nsche ünd Bedü rfnisse sind angemessen zü berü ck-
sichtigen ünd ihm sind Bereiche selbstverantwortlichen Handelns zü ero ffnen“ 
(Schmid/ Meysen 2006, S. 2-3 in Anlehnüng an § 1626 Abs. 2 BGB). 

Laüt Schmid/ Meysen gibt es jedoch aüch Rechte, „deren Schützgehalt ei-

ner elterlichen Interpretation entzogen ist. Zü solchen gründlegenden 

Rechten des Kindes geho ren Menschenwü rde, Leben, ko rperliche Unver-
sehrtheit ünd Bewegüngsfreiheit“ (2006, S. 2-3). Wa hrend diese Ein-

scha tzüng bezü glich der Menschenwü rde ünd dem Recht aüf Leben heüte 

ünstrittig ist, erscheint es fraglich, ob sich Bewegüngsfreiheit ünd ko rper-
liche Unversehrtheit tatsa chlich einer Interpretation entziehen. Die Nor-

men des Gründgesetzes bieten zwar ein Gründgerü st, insbesondere hin-

sichtlich der Unantastbarkeit der Menschenwü rde gema ß Art. 1 GG, las-
sen sich ansonsten jedoch sehr weitgehend interpretieren. Dies zeigt ein-

dringlich der folgende Aüsschnitt aüs einer Entscheidüng des Bündesge-

richtshofes aüs dem Jahr 1952: 

„Das Festbinden ünd das Kürzschneiden der Haare [der Tochter] kann nicht als 
eine qüa lerische Handlüng angesehen werden […]. Züchtmittel, die einem ün-
gehorsamen Kinde gegenü ber angewendet werden, bestehen ihrem Wesen ünd 
ihrem Zwecke nach in der Züfü güng ko rperlichen oder seelischen Schmerzes 
[…]. Art ünd Maß der Zü chtigüng müß sich nach der ko rperlichen Beschaffen-
heit des Kindes, nach seinem Alter, nach der Gro ße seiner Verfehlüng ünd nach 
seiner allgemeinen sittlichen Verdorbenheit richten […]. Die dürch das Kürz-
schneiden der Haare veranlaßte Entstellüng hielt sie zwangsla üfig im Haüse, 
weil sie nicht ohne aüfzüfallen ünd den Spott der Leüte heraüszüfordern, die 
Straße ha tte betreten ko nnen. Beide Maßnahmen erfü llten insofern ihren 
Zweck, dem Ma dchen das Herümtreiben ünd den Verkehr mit Jüngen ünmo g-
lich zü machen. Sie waren aber aüßerdem geeignet, das Ehrgefü hl des Ma d-
chens zü wecken, das Ma dchen aüs der Scham ü ber die erlittene Zü chtigüng 
züm Bewüßtsein der Verwerflichkeit ihres Verhaltens ünd zür Scham darü ber 
zü bringen ünd so Abwehrkra fte gegen jenen Hang züm sittenlosen Lebens-
wandel zü entwickeln. Aüch insoweit waren die Maßnahmen dürchaüs zweck-
ma ßig“ (BGH vom 25.09.1952 – 3 StR 742/ 51; NJW 1953, 1440, 1440 f.). 
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Dass eine solche Rechtsaüffassüng heüte erstens nicht mehr legal ist7 ünd 
zweitens vermütlich aüch ein Konsens besteht, dies – wie Heldmann be-

reits im Jahr 1974 in einem Kommentar zü dem zitierten Urteil – als „bar-

barischen Nonsens“ (Heldmann 1974, S. 96) zü bezeichnen, ist keines-
wegs eine Selbstversta ndlichkeit. Das zitierte Urteil entstand wohlge-

merkt nach Inkrafttreten des Gründgesetzes ünd der darin festgeschrie-

benen Gründrechte ünd stellte keine isolierte Einzelmeinüng dar. Massive 
Verletzüngen der ko rperlichen Unversehrtheit ünd der Bewegüngsfrei-

heit des Kindes würden ho chstrichterlich akzeptiert, da vor dem Hinter-

gründ der zügründe gelegten Werte ünd Normen diese gegenü ber einem 
drohenden „sittenlosen Lebenswandel“ als geringerwertig eingestüft 

würden. Daneben ist beachtenswert, dass die Zweckmäßigkeit der Hand-

lüngen zür Erreichüng eines pa dagogischen Ziels betont wird.  

Ein weiteres ünd deütlich aktüelleres Beispiel ist die o ffentlich stark rezi-
pierte Debatte üm die Zirkümzision bei Jüngen. Aüslo ser war ein Urteil 

des Landgerichts Ko ln (vom 07.05.2012 – 151 Ns 169/ 11, NJW 2012, 

2128), dass die Beschneidüng eines Jüngen im beürteilten Fall als strafba-
re Ko rperverletzüng zü bewerten sei. Die dadürch aüsgelo ste Verünsiche-

rüng hinsichtlich der bis dahin vielfach aüsgeü bten Beschneidüngspraxis 

fü hrte zür Einfü hrüng eines neüen § 1631d BGB, die mit großer Mehrheit 
ü ber Fraktionsgrenzen hinweg beschlossen würde8. Dieser entha lt die 

Formülierüng, dass die Eltern zwar ü ber eine medizinisch nicht erforder-

liche Beschneidüng entscheiden dü rfen, jedoch nicht, „wenn dürch die 
Beschneidüng […] das Kindeswohl gefa hrdet wird“ (§ 1631d Abs. 1 S. 2 

BGB). Dürch diese Formülierüng wird züm Aüsdrück gebracht, dass eine 

„nach den Regeln der a rztlichen Künst“ (§ 1631d Abs. 1 S. 1 BGB) dürch-
gefü hrte Beschneidüng dürch den Gesetzgeber nicht gründsa tzlich als 

kindeswohlgefa hrdend betrachtet wird, sondern nür aüsnahmsweise. Der 

Gesetzgeber ist also der Meinüng, dass die Züla ssigkeit der Einschra n-
küng des Gründrechts aüf ko rperliche Unversehrtheit des ma nnlichen 

Kindes im Einzelfall dem richterlichen Ermessensspielraüm züzürechnen 

ist. Mit Verabschiedüng des genannten Gesetzes wird gleichzeitig ein 

normatives Signal an die Rechtsprechüng gesendet, dass im Regelfall die 

Beschneidüng eines Jüngen nicht als Kindeswohlgefa hrdüng zü bewerten 

sei. So heißt es in der Begrü ndüng: „Bei einer aüs kindeswohlgetragenen 

                                                 
7 Im Jahr 2000 wurde mit dem Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Ände-
rung des Kindesunterhaltsrechts (BGBl. I 2000, S. 1479) ein Züchtigungsverbot in § 1631 Abs. 2 
BGB gesetzlich fixiert (vgl. auch Röthel 2004, S. 66). 

8 Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes 
(BGBl. I 2012, S. 2749), in Kraft getreten am 28.12.2012. 
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Grü nden ünd fachgerecht dürchgefü hrten Beschneidüng ohne besondere 
Risiken fü r das ma nnliche Kind ist der Staat regelma ßig nicht in seinem 

Wa chteramt berüfen“ (BT-Drs. 17/ 11296, S. 18). Als ein wichtiger Aspekt 

der Züla ssigkeit wird hier die Motivation der Eltern angefü hrt, denn:  

„Im Rahmen der Kindeswohlprü füng müss aüch der Zweck der Beschneidüng in 
den Blick genommen werden (etwa bei einer Beschneidüng aüs rein a stheti-
schen Grü nden oder mit dem Ziel, die Mastürbation zü erschweren)“ (BT-
Drs.17/ 11296, S. 18).  

Besonders aüffa llig an dieser Regelüng ist, dass sie sich nicht allgemein 
aüf Ko rpermodifikationen mit einem bestimmten definierten Risiko9 be-

zieht, die aüs „kindeswohlgetragenen Grü nden ünd fachgerecht dürchge-

fü hrt“ werden, sondern aüsschließlich aüf die Entfernüng der Penisvor-
haüt. Daran wird deütlich, dass das Gesetz lediglich eine bestimmte kültü-

relle Praxis legalisieren soll, die in Deütschland von einer Mehrheit der 

Volksvertreter normativ als akzeptabel bewertet wird10.     

Anhand beider Beispiele wird deütlich, dass der Bezüg aüf die Gründrech-
te ünd aüch der Verweis aüf pa dagogische Begrü ndbarkeit alleine nicht 

aüsreichen, wenn es darüm geht, den Gehalt des „Kindeswohls“ so zü be-

stimmen, dass sich daraüs verallgemeinerbare Verhaltensregeln ableiten 
ließen. Beides entfaltet nür gemeinsam mit einer ethischen Reflexion 

Wirküng. In diesem von Wertüngen abha ngigen Bereich kann fü r die Ge-

richte laüt Coester neben „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ aüch ein 
gesellschaftlicher „Gründkonsens“ als Anhaltspünkt dienen. Jedoch sei bei 

letzterem die „Versüchüng einer Projektion sübjektiven Richtigkeitsemp-

findens aüf das der Allgemeinheit“ gegeben. Als Beleg eines solchen Kon-
senses diene daher vor allem die bisherige Rechtsprechüng (Coester 

2009, Rn. 72).  

B. Beispiele aus der Rechtsprechung 

Einige Tatbesta nde, die in einschla gigen Gerichtsentscheidüngen bisher 
entweder als mo glicherweise oder stets kindeswohlgefa hrdend im Sinne 

des § 1666 BGB angesehen würden bzw. fü r sich genommen als nicht ge-

fa hrdend, werden im Fol-genden aüf Basis einer Sammlüng von Coester 
(2009) züsammengestellt. Aüs Grü nden der U bersichtlichkeit werden die 

                                                 
9 Wobei das gesundheitliche Risiko bei der Beschneidung von Jungen in der Fachwelt stark 
umstritten ist (vgl. Hartmann 2012, S. 1f., 4f. sowie Fellmann/ Müller/ Graf 2012). 

10 Osten-Sacken/ Piecha warnen davor, dass das Gesetz auch einer Legalisierung weiblicher 
Genitalverstümmelung den Weg bereiten könnte, da die „Unterteilung zwischen männlicher 
‚Beschneidung‘ und weiblicher ‚Verstümmelung‘ […] weit weniger absolut [ist], als aus Unwis-
sen in viel zu vielen Debattenbeiträgen behauptet wird“ (Osten-Sacken/ Piecha 2012). 
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zahlreichen Entscheidüngen nicht di-rekt zitiert, Verweise aüf die zü-
gründeliegende Rechtsprechüng finden sich aber ünter den angegebenen 

Randnümmern bei Coester (2009). Alle hier züsammengefassten Ent-

scheidüngen beziehen sich aüf Einzelfa lle – das bedeütet, dass sie nicht 
aütomatisch aüf andere Fa lle ü bertragbar sind, fü r neüe Einzelfallent-

scheidüngen aber zür Abwa güng berü cksichtigt werden mü ssen. Die hier 

dürch den Verfasser eingefü gten Zwischenü berschriften sind lediglich 

exemplarisch ünd nicht die einzig mo gliche Kategorisierüng11.  

Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend  
(Quelle: Coester 2009) 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 
(Quelle: Coester 2009) 

Gewalt, Schädigung der körperlichen Integrität 

 Gezielte „kriminelle“ physische oder psychi-
sche Schädigung des Kindes (Rn. 97) 

 Gewalttätige Erziehungsmaßnahmen oder 
Sanktionen (sofern nicht zur Abwehr von 
Gefahren oder als Vollzug elterlicher Sor-
gemaßnahmen) (Rn. 97, 163) 

 Kind „wiederholt Zeuge von Gewalttätigkei-
ten zwischen den Eltern“ (Rn. 98, 128) 

 Genitalverstümmelung von Mädchen (Rn. 
126) 

 Verweigerung einer „objektiv gebotenen“ 
ärztlichen Behandlung, z. B. notwendige 
Bluttransfusion (Rn. 102) 

 Ausbeutung der Arbeitsleistung des Kindes 
(Rn. 101) 

 „[G]esundheitswidrige […] Lebensbedingun-
gen in der Familie wie ungesunde Ernäh-
rung, Rauchen der Eltern“, es sei denn, dass 
Kind ist z. B. aufgrund anderer Erkrankun-
gen – z. B. Asthma – besonders anfällig (Rn. 
116) 

 Ablehnung empfohlener Impfungen, außer 
ggf. bei besonders hohem Risiko im Einzel-
fall (Rn. 104) 

 HIV-Infektion der Eltern (Rn. 116) 

 Beschneidung von Jungen12 

 Geistige Behinderung oder kognitive Beein-
trächtigung der Eltern (Rn. 140) 

Delinquenz 

 Neigung des Kindes zu Jugenddelinquenz 
(Rn. 128) 

 

                                                 
11 Beispielsweise schlagen Münder/Mutke/Schone eine Unterscheidung in die sechs Gefähr-
dungskategorien Vernachlässigung, Körperliche Kindesmisshandlung, Seelische Kindesmiss-
handlung, Sexueller Missbrauch, Autonomiekonflikte und Erwachsenenkonflikte um das Kind 
vor (2000, S. 48-65). 

12 Coester (2009) nennt in Rn. 126  auch die Beschneidung von Jungen als kindeswohlgefähr-
dend. Aufgrund der beschriebenen zwischenzeitlichen Legalisierung wurde dieser Aspekt 
durch den Verfasser jetzt der rechten Spalte zugeordnet. 
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Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend  
(Quelle: Coester 2009) 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 
(Quelle: Coester 2009) 

Hygiene und Ordnung 

 Medizinisch relevante Betreuungs- und 
Hygienemängel (Rn. 118) 

 Vernachlässigung von Sauberkeit und Hygi-
ene, wenn dies mit „sozialer Ausgrenzung in 
der Schule wegen Körpergeruchs und Un-
sauberkeit“ einhergeht (Rn. 118) 

 Mangel an Sauberkeit und Ordnung (Rn. 
117)  

Intimsphäre 

 Entwürdigende Eingriffe in die Intimsphäre 
(z. B. Kontrolle der Geschlechtsorgane) (Rn. 
163)  

 Eingriffe in die Privatsphäre wie „Öffnen von 
Briefen, Lesen, Bekanntmachen oder gar 
Veröffentlichen des Inhalts von Tagebü-
chern oder von Gedichten“ (Rn. 157) 

 

 

 

 

Sexualität 

 Das Kindeswohl ist „stets“ gefährdet, „wenn 
das Kind von den Eltern, sonstigen Ver-
wandten oder Dritten unmittelbar in sexuel-
le Handlungen hineingezogen wird“ (Rn. 
124) 

 Für das Kind erkennbare Prostitution, „el-
terliche Sexualbetätigung vor Augen des 
Kindes“ oder „ehewidrige Geschlechtsbe-
ziehungen innerhalb der Familienwohnung“ 
(Rn. 125) 

 „[P]artnerschaftliche Sexualbeziehungen 
des/ der Heranwachsenden […] sowie ihre 
Duldung durch die Eltern“ (R. 124) 

 Nichteheliche Lebensgemeinschaft der El-
tern, FKK-Anhängerschaft und auch nicht 
pauschal eine „sexualisierte Familienat-
mosphäre“ (Rn. 125) 

 Ständiger Partnerwechsel des alleinsorge-
berechtigten Elternteils (Rn. 134) 

Weltanschauung 

 „Religionen oder Sekten, die die Persönlich-
keitsentfaltung der Kinder schon konzeptio-
nell erheblich beeinträchtigen“ (Rn. 126).  

 Erziehung „zu Terrorismus oder Anarchis-
mus“ (Rn. 128)  

 „[Massive] Erziehung zu Rechts- oder Links-
radikalismus oder sonstigem fundamenta-
listischem Außenseitertum“ (Rn. 128) 

 „Zuführung des Kindes zu einer Minder-
heitsreligion oder Sekte“ (Rn. 126) 
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Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend  
(Quelle: Coester 2009) 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 
(Quelle: Coester 2009) 

Bindung und emotionale Zuwendung 

 Fehlende emotionale, persönliche Zuwen-
dung bzw. „Verweigerung eines Bezie-
hungsaufbaus“ (Rn. 119) 

 Vereitelung des Kontakts zum anderen El-
ternteil (Rn. 146-149) 

 „Abbruch gewachsener Bindungen an bishe-
rige Betreuungspersonen und einen Wech-
sel der sonstigen Lebensumgebung“ (Rn. 
130), allerdings abhängig von der „Stärke 
der Gebundenheit des Kindes an die bishe-
rige Betreuungsperson“ und demgegenüber 
die Beziehung zu den Eltern (Rn. 131). 

 „Verhinderung notwendiger Lebenskontinu-
ität […], etwa aufgrund ständiger Umplazie-
rung des Kindes“ (Rn. 134) 

 

Sozialleben des Kindes 

 „Overprotection“, in der „das Kind von Au-
ßeneinflüssen ganz abgeschottet und see-
lisch völlig von der Mutter abhängig ist“ (Rn. 
121) oder sonstige soziale Isolierung, z. B. 
aus religiösen Gründen (Rn. 163) 

  „Strikt autoritäres Verhalten der Eltern und 
Unterbindung von altersgemäßen Außen-
kontakten“, wenn „dem Jugendlichen eine 
eigenständige Entfaltung der Persönlichkeit 
und Sozialkompetenz weitgehend unmög-
lich gemacht wird“ (Rn. 152) 

 Umgangsverbote insbesondere mit Gleich-
altrigen gelten bei älteren Kindern „stets“ 
als Gefährdung, „wenn die Eltern nicht 
‚triftige und sachliche Gründe‘ dafür vor-
bringen können“ (Rn. 156) 

 Abhalten vom Schulbesuch (Rn. 137) 

 Verweigerung angemessener Ausbildung 
(Rn. 163) 

 Lebensgemeinschaft mit Eltern, wenn diese 
in geschlossenen Anstalten leben (Rn. 139) 

 Zwangsverheiratung (Rn. 126) 

 „[D]as heranwachsende türkische Mädchen 
[wird] eine im Vergleich zu seiner deutschen 
Umwelt restriktivere Haltung seiner Eltern 
etwa in Kleidungs- und Umgangsfragen … 
sowie bei den so ‚kleinen Freiheiten‘ (Rau-
chen, Schminken, Bilder usw) grundsätzlich 
hinnehmen müssen, ebenso elterliche Re-
aktionen auf eigenes Fehlverhalten, die bei 
deutschen Eltern überzogen wirken wür-
den.“ (Rn. 163) 

 

Tabelle 1: Rechtsprechung zur Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 1666 BGB 
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Diese Aüfstellüng liefert weitere Beispiele fü r nicht objektivierbare Wer-

tüngen: So ko nnte man etwa das Raüchen der Eltern dürchaüs nachvoll-

ziehbar aüch als kindeswohlgefa hrdend bewerten, immerhin dü rfte eine 

langfristige Scha digüng der Gesündheit der Kinder je nach Intensita t des 

Passivraüchens „mit ziemlicher Sicherheit“ wissenschaftlich belegbar 

sein. Derzeit wird dies aber noch als „sozialü blich“ (Coester 2009, Rn. 

116) ünd somit wohl als normales Lebensrisiko betrachtet. Weiterhin 

ko nnte man die Frage stellen, inwieweit es gerechtfertigt ist, die Erzie-

hüng zü „Rechtsradikalismüs“ mit der zü „Linkradikalismüs“ gleichzüset-

zen. Aüch die hohe Wertscha tzüng der Notwendigkeit „beider Eltern“ ünd 

die mit wenigen Aüsnahmen paüschale Bewertüng der „Vereitelüng des 

Kontakts züm anderen Elternteil“ als kindeswohlgefa hrdend wird dürch-

aüs kritisch hinterfragt (beispielsweise von Schwarz 2011). Fü r viele Kri-

terien gilt aüßerdem, dass sie ihrerseits ünbestimmt ünd aüslegüngsbe-

dü rftig sind (beispielsweise „Sekten“ oder „altersgema ße Aüßenkontak-

te“) ünd dass sie nür in bestimmten Konstellationen zü einer Kindes-

wohlgefa hrdüng fü hren.  

Die in der rechten Spalte genannten Tatbesta nde weisen daraüf hin, dass 
die gegenwa rtige Rechtsprechüng sich zümindest aügenscheinlich be-

mü ht, zwischen konkreten ünd erheblichen Gefa hrdüngen aüf der einen 

Seite ünd „der Oktroyierüng mittelschichtspezifischer Standards“ (Coes-
ter 2009, Rn. 117) aüf der anderen Seite zü ünterscheiden. Beispielsweise 

reicht der Mangel von „Saüberkeit ünd Ordnüng“ fü r sich genommen 

nicht aüs, ko nnte aber im Einzelfall als kindeswohlgefa hrdend gelten, 

wenn er zü gesündheitlichen oder sozialen Problemen fü hrt. 

C. Herausforderungen für die Rechtsprechung 

Mü nder/ Mütke/ Schone konstatierten im Jahr 2000 in der praktischen 

Aüsfü llüng dieses Bereiches mehrere strüktürelle Probleme der Gerichte: 
Erstens handelte es sich aüfgründ der Erfordernis, aüßerjüristische Maß-

sta be anzüwenden, „üm eine eher ‚ünjüristische‘ Ta tigkeit“ (2000, S. 361), 

so dass Kompetenzen oder Expertisen notwendig seien, die ü ber die jü-
ristischen hinaüsgehen. Zweitens seien fü r Kindeswohlfa lle „Einzelrichte-

rInnen“ (2000, S. 361) züsta ndig. Drittens bestü nde aüfgründ der starken 

Einzelfallorientierüng „bisher keine entwickelte Rechtsdogmatik“ (2000, 
S. 361). Laüt Mü nder/ Mütke/ Schone bedeüteten diese „strüktürellen 

Faktoren […] in ihrem Züsammenwirken große Unsicherheiten fü r die 

Verfahrensgestaltüng ünd mehr noch fü r die Entscheidüngen des Gerich-
tes“ (2000, S. 361). Die Züsammenarbeit zwischen dem Familiengericht 

ünd dem Jügendamt, das als o ffentlicher Akteür mit eigenen Aüfgaben 
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eine eigensta ndige Schützverantwortüng gegenü ber dem Kind besitzt 
(dazü mehr im na chsten Kapitel), ist daher von zentraler Bedeütüng. Die-

se Kooperation soll laüt Wiesner die Form einer „Verantwortüngsge-

meinschaft [einnehmen], bei der das sozialpa dagogische Potenzial des 
Jügendamtes mit der Aütorita t des Familiengerichtes verzahnt wird“ 

(Wiesner 2007, S. 14). Gesetzlich würde diese Kooperation im Rahmen 

des FamFG13 neü geregelt. Seit dem Jahr 2009 ist das Jügendamt gema ß 
§ 162 FamFG bei „Verfahren, die die Person des Kindes betreffen“ (§ 162 

Abs. 1 S. 1 FamFG), nicht nür anzüho ren, sondern erha lt den Statüs des 

Prozessbeteiligten14. Die erweiterte Rolle des Jügendamtes beinhaltet 
gema ß § 25 SGB X aüch das Recht aüf Akteneinsicht. Weiterhin verfü gt 

das Jügendamt gema ß § 162 Abs. 3 FamFG ü ber ein Beschwerderecht 

hinsichtlich der Entscheidüngen des Gerichts. Aüßerdem formülierte der 
Gesetzgeber in § 155 Abs. 1 FamFG das Gebot, dass „Verfahren wegen Ge-

fa hrdüng des Kindeswohls […] vorrangig ünd beschleünigt dürchzüfü h-

ren [sind]“. Diese Maßnahmen verringern die beschriebenen Heraüsfor-
derüngen gründsa tzlich nicht, betonen aber die Bedeütüng, die der Ge-

setzgeber den besonderen ünd „aüßerjüristischen“ Anforderüngen sol-

cher Verfahren beimisst. 

2. Kinder- und Jugendhilfe15 und staatliches Wächteramt 

2.1 Grundlegende Regelungen des Jugendhilfesystems 

2.1.1 Programmatische Grundsätze 

Rechtliche Gründlage der Jügendhilfe ist seit 1990/ 1991 das achte Büch 

des Sozialgesetzbüches (SGB VIII)16. Im Unterschied zü frü heren Rege-
lüngen betont das SGB VIII insgesamt den Dienstleistüngs- ünd Fo rde-

rüngsgedanken: 

                                                 
13 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) (BGBl. I 2008, S. 2586). 

14 Gemäß § 162 Abs. 2 FamFG wird das Jugendamt an Verfahren im Kontext der §§ 1666, 
1666a BGB grundsätzlich, ansonsten auf Antrag beteiligt. 

15 Die Begriffe „Kinder- und Jugendhilfe“ und die Kurzform „Jugendhilfe“ werden in dieser Ar-
beit synonym gebraucht. 

16 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom 26.06.1990 (BGBl. I 
1990, S. 1163). In den neuen Bundesländern in Kraft getreten am 03.10.1990, in den alten 
Bundesländern am 01.01.1991. Hier in der Fassung vom 26.09.2012 (BGBl. I 2012, S. 2022). 
Häufig wird es auch als „KJHG“ bzw. „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ bezeichnet, da das Arti-
kelgesetz zur Einführung des SGB VIII diesen Namen trug. 
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„An die Stelle staatlicher Reaktionen aüf eine Gefa hrdüng des Kindeswohles soll 
– soweit wie mo glich – die Pra vention, d.h. die Fo rderüng der Entwicklüng des 
Kindes oder Jügendlichen treten. Nicht der staatliche Eingriff in die familiale 
Aütonomie soll die Ta tigkeit der Jügendhilfe charakterisieren, sondern ein viel-
fa ltiges Angebot sozialer Dienstleistüngen – orientiert an ünterschiedlichen Le-
benslagen jünger Menschen ünd ünterschiedlichen Erziehüngssitüationen ihrer 
Eltern“ (Wiesner 1996, S. 60). 

Wie bereits erwa hnt basiert das SGB VIII aüf dem in § 1 Abs. 1 SGB VIII 

formülierten Recht aüf Erziehüng ünd dem in § 1 Abs. 2 SGB VIII wort-

gleich wiederholten Art 6 Abs. 2 GG, der Sorgerecht ünd -pflicht der El-
tern ünd staatliches Wa chteramt entha lt. In § 1 Abs. 3 sowie § 2 SGB VIII 

sind die Ziele ünd Aüfgaben der Jügendhilfe beschrieben, darünter in § 1 

Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII aüch explizit noch einmal der Schütz von Kindern 
ünd Jügendlichen vor Gefahren fü r ihr Wohl. Die Aüfgaben sind in die be-

reits erwa hnten „Leistüngen“ ünd hoheitliche „andere Aüfgaben“ ünter-

teilt, die in spa teren Kapiteln na her beschrieben werden.  

Die sonstigen allgemeinen Vorschriften enthalten ünter anderem Rege-
lüngen züm Verha ltnis o ffentlicher ünd freier Wohlfahrtspflege ünd züm 

Wünsch- ünd Wahlrecht der Leistüngsberechtigten. Die fü r diese Betrach-

tüng wichtigsten programmatischen Gründsa tze sind die folgenden: 

 Die in der Jügendhilfe vertretenen Tra ger, Wertorientierüngen, Inhalte, 
Methoden ünd Arbeitsformen sollen von Vielfalt gepra gt sein (§ 3 

Abs. 1 SGB VIII). Dazü geho rt die gründsa tzliche Verankerüng freier Ju-

gendhilfe, also dürch gemeinnü tzige oder gewerbliche17 Tra ger selbst-

sta ndig erbrachte Leistüngen. 

 O ffentliche Tra ger sollen freie Tra ger fo rdern (§ 4 Abs. 3 SGB VIII) ünd 

mit ihnen „züm Wohl jünger Menschen ünd ihrer Familien partner-

schaftlich zusammenarbeiten“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Dabei soll die 
„Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzüng ünd Dürchfü hrüng 

ihrer Aüfgaben sowie in der Gestaltüng ihrer Organisationsstrüktür“ 

geachtet werden (§ 4 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Dürch diese Formülierüng 

wird der „Tra ger der freien JHilfe […] nicht züm Beaüftragten des Tra -

gers der o ff. JHilfe (‚Erfü llüngsgehilfe‘), sondern erfü llt (weiterhin) sei-

ne eigene Aüfgabe“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 4, Rn. 5).  

                                                 
17 Nicht immer werden die gewerblichen Träger wie hier mit zur „freien“ Jugendhilfe gezählt. 
Die Mehrzahl der Rechtskommentare stützt diese Vorgehensweise jedoch (z. B. Münder in 
Münder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 3, Rn. 8; Wiesner in Wiesner 2011, § 3, Rn. 10a; anderer 
Auffassung: Kunkel 2003, S. 21). 
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 Leistüngen werden vorrangig durch Träger der freien Jugendhilfe er-
bracht, sofern sie „geeignete“ Angebote schaffen (§ 4 Abs. 2 SGB VIII). 

„Damit wird deütlich, dass die Züsammenarbeit zwischen freier ünd 

o ff. JHilfe nicht den Interessen der Tra ger, sondern den Interessen der 
potentiellen Nützer(innen) zü dienen bestimmt ist“ (Wiesner in Wies-

ner 2011, § 4, Rn. 22). Der Vorrang freier Tra ger wird aüch als Subsidi-

aritätsprinzip bezeichnet (vgl. Mü nder in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 

2013, § 4, Rn. 4-7). 

 Rechtsansprü che von Leistüngsberechtigten richten sich nicht an die 

freie Jügendhilfe, aüch wenn diese als Leistüngserbringer ta tig ist, son-

dern an o ffentliche Tra ger (§ 3 Abs. 2 S. 2 SGB VIII). Daraüs ergibt sich 

aüch die Gesamtverantwortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Entsprechend wird aüch die Finanzierung der Jügendhilfe dürch die o f-

fentlichen Tra ger verantwortet. Details zü den o ffentlichen Tra gern, 
der Gesamtverantwortüng ünd zür Finanzierüng sind in den §§ 69 ff. 

SGB VIII geregelt, aüf die im na chsten Kapitel na her eingegangen wird. 

 Die Leistüngsberechtigten haben ein Wunsch- und Wahlrecht, sie dü r-

fen also wa hlen, welcher Tra ger die Leistüngen erbringen soll ünd 
„Wü nsche hinsichtlich der Gestaltüng der Hilfe […] a üßern“ (§  5 Abs. 1 

SGB VIII). Dieses Recht ist ein notwendiges Bindeglied zwischen den 

Gründrechten der Leistüngsberechtigten, insbesondere aüch dem Er-
ziehüngsrecht der Eltern, den Gründrechten der verschiedenen Leis-

tüngserbringer sowie dem Ansprüch aüf Tra gervielfalt ünd ist eine 

notwendige Voraüssetzüng fü r die Verfassüngskonformita t des Jü-

gendhilferechts (dazü aüsfü hrlich Pfadenhaüer 2011, S. 241 f.). 

 Kinder ünd Jügendliche sind „entsprechend ihrem Entwicklüngsstand 

an allen sie betreffenden Entscheidüngen der o ffentlichen Jügendhilfe 

zü beteiligen“ (§ 8 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). 

 Alle Akteüre der Jügendhilfe haben eine eigenständige Verantwortung 
zum Schutz des Kindeswohls. Werden ihnen „gewichtige Anhaltspünkte“ 

fü r Kindeswohlgefa hrdüngen bekannt, mü ssen Sie daraüf in festgeleg-

ter Weise reagieren (§ 8a SGB VIII, dazü spa ter mehr). Züm qüalifizier-
ten Umgang mit Kinderschützfragen haben „Personen, die berüflich in 

Kontakt mit Kindern oder Jügendlichen stehen“ sowie die entspre-

chenden Organisationen einen Ansprüch aüf Beratung (§ 8b SGB VIII).  

 Fü r die Jügendhilfe gilt gema ß § 9 SGB VIII „nicht nür das Verbot, eigen-
ständige Erziehungsziele zu setzen […], sondern vor allem das Gebot, bei 

der Aüsgestaltüng der Leistüngen ünd Erfü llüng der Aüfgaben im wei-
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test mo glichen Umfang dem Elternwillen Rechnüng zü tragen“ (Wies-

ner in Wiesner 2011, § 9, Rn. 7). 

2.1.2 Akteure der öffentlichen und freien Jugendhilfe und ihr Verhältnis  

Im SGB VIII werden aüch Gründsa tze der Organisation, Aüfgaben ünd Zü-

sta ndigkeiten o rtlicher ünd ü bero rtlicher o ffentlicher Akteüre sowie die 
staatliche Einflüssnahme aüf die Leistüngserbringüng frei-gemeinnü t-

ziger ünd privater Akteüre geregelt (§§ 69 ff. SGB VIII). In knapper Form 

werden einige dieser Normen hier vorgestellt, insoweit sie fü r das Thema 

der Einrichtüngsaüfsicht von Bedeütüng sind.  

A. Akteure der öffentlichen Jugendhilfe 

Die Züsta ndigkeiten fü r Aüfgaben der Jügendhilfe sind in § 85 SGB VIII 

aüf „o rtliche“ ünd „ü bero rtliche Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe“ ver-
teilt, die fü r diese Aüfgaben gema ß § 79 Abs. 1 SGB VIII die „Gesamtver-

antwortüng einschließlich der Planüngsverantwortüng“ tragen. Die o f-

fentlichen Tra ger mü ssen deshalb dafü r sorgen, dass in ihrem Züsta ndig-
keitsbereich eine Infrastrüktür besteht, die es ermo glicht, dass Aüfgaben 

der Jügendhilfe ünd die Ansprü che der leistüngsberechtigten Bü rger er-

fü llt werden18. Dazü mü ssen sie gema ß § 79 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII dürch 
Planüng ünd Finanzierüng von Einrichtüngen ünd Diensten der Jügend-

hilfe dafü r sorgen, dass aüsreichend Angebote zür Verfü güng stehen (vgl. 

Wiesner in Wiesner 2011, § 79, Rn. 2, 6). Aüch müss „eine kontinüierliche 
Qüalita tsentwicklüng“ erfolgen (§ 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII), aüf die ünten 

noch eingegangen wird. 

Fü r die meisten Aüfgaben, insbesondere die Leistüngen der Jügendhilfe, 

sind die örtlichen o ffentlichen Tra ger verantwortlich. Diese Aüfgaben fal-
len in den Bereich der kommünalen Selbstverwaltüng (vgl. Wiesner in 

Wiesner 2011, Vor § 11 ff., Rn. 25; Nikles 2008, S. 37). Da die Kommünal-

ebene ihrerseits in verschiedene organisatorische oder politische Ebenen 
ünterteilt ist ünd diesbezü glich landesspezifische Unterschiede bestehen, 

bestimmt das Landesrecht, welche Institütionen als „o rtliche Tra ger der 

o ffentlichen Jügendhilfe“ im Sinne des SGB VIII gelten (§ 69 Abs. 1 
SGB VIII). U blicherweise sind dies Landkreise ünd kreisfreie Sta dte, es 

gibt jedoch Aüsnahmen insbesondere in den Stadtstaaten sowie in Nord-

                                                 
18 Beispielsweise der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, der sich aus der oben genannten Förde-
rungsfunktion des staatlichen Wächteramtes ergibt und in § 27 Abs. 1 SGB VIII explizit genannt 
wird. Dazu später mehr. 
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rhein-Westfalen19. Die o rtlichen o ffentlichen Tra ger ünterliegen einer 
Rechtsaüfsicht, die je nach Bündesland dürch das Land selbst oder dürch 

Bezirksregierüngen wahrgenommen wird, nicht jedoch einer Fachaüf-

sicht (Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 11 ff., Rn. 26).  

Aüf der überörtlichen Ebene finden sich vor allem Züsta ndigkeiten fü r Be-
ratüngs-, Fo rderüngs- ünd Aüfsichtsaüfgaben, die sich nicht direkt aüf die 

leistüngsberechtigten Bü rger beziehen, sondern ü bergeordnet aüf die 

Aüfgabenwahrnehmüng dürch die o rtlichen Tra ger der o ffentlichen Jü-
gendhilfe sowie der freien Tra ger (§ 85 Abs. 2 SGB VIII). Der qüantitative 

Schwerpünkt liegt jedoch bei den Beratüngs- ünd Fo rderüngsfünktionen, 

die einzige Aüfsichtsfünktion der ü bero rtlichen Tra ger betrifft die in die-

ser Arbeit behandelte Einrichtüngsaüfsicht. Es besteht jedoch keine Aüf-

sicht der ü bero rtlichen Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe ü ber die o rtli-

chen o ffentlichen Tra ger (aüßer im Rahmen der Einrichtüngsaüfsicht bei 
Einrichtüngen in o ffentlicher Tra gerschaft). Aüch die ü bero rtlichen Tra -

ger der o ffentlichen Jügendhilfe werden dürch Landesrecht bestimmt. 

„U bero rtlich“ wird in den meisten Bündesla ndern mit der Landesebene 
gleichgesetzt, als Aüsnahmen sind in Baden-Wü rttemberg, Mecklenbürg-

Vorpommern ünd Nordrhein-Westfalen ho here Kommünalverba nde als 

ü bero rtliche Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe bestimmt. Eine U bersicht 
ü ber die verschiedenen Organisationsformen ü bero rtlicher o ffentlicher 

Tra ger mit Foküs aüf die Aüfsichtsfünktion ist in Kapitel 4.1 enthalten.  

U bero rtliche Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe ünterliegen der Rechts-

aüfsicht der obersten Landesjugendbehörde sowie aüch ihrer Fachaüfsicht, 
sofern sie organisatorisch an das Land angebünden ünd nicht als Teil der 

ho heren Kommünalverba nde organisiert sind (Wiesner in Wiesner 2011, 

§ 70, Rn. 22). Die oberste Landesjügendbeho rde ist das züsta ndige Lan-
desministeriüm bzw. die Senatsverwaltüng ünd „hat die Ta tigkeit der 

Tra ger der o ffentlichen ünd der freien Jügendhilfe ünd die Weiterent-

wicklüng der Jügendhilfe anzüregen ünd zü fo rdern“ (§ 82 Abs. 1 
SGB VIII). Lediglich eine Anregüngs- ünd Fo rderüngsfünktion, jedoch kei-

ne Aüfsichtsfünktionen hat das züsta ndige Bündesministeriüm als oberste 

Bundesbehörde (§ 83 Abs. 1 SGB VIII). 

In Angelegenheiten der Jügendhilfe wird also nicht von oben nach ünten 
„dürchregiert“, sondern die meisten Angelegenheiten einzelner Bü rger 

werden aüf der kommünalen Ebene eigenverantwortlich behandelt. Die 

                                                 
19 So können in Nordrhein-Westfalen nicht nur Landkreise und kreisfreie Städte, sondern auch 
kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern örtlicher öffentlicher Jugendhil-
feträger sein, weshalb Nordrhein-Westfalen über zahlreiche kleine öffentliche Träger verfügt. 
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Bündes- ünd Landesebene kann zwar gesetzliche ünd strüktürelle Rah-
menbedingüngen schaffen, üm die Gründrichtüng der Jügendhilfe zü be-

einflüssen20, nicht jedoch Einzelfa lle steüern.  

Bündeseinheitlich ist festgelegt, dass o rtliche Tra ger ein Jugendamt ünd 

ü bero rtliche ein Landesjugendamt einrichten mü ssen, die als züsta ndige 
Beho rden fü r die eigentliche Umsetzüng der Aüfgaben verantwortlich 

sind (§ 69 Abs. 3 SGB VIII). Das Jügendamt agiert entsprechend in dem 

Rahmen, der ihm dürch die ü bergeordnete Vertretüngsko rperschaft (z. B. 
Kreistag) in Gestalt der Jügendamtssatzüng, der zügewiesenen Mittel so-

wie sonstiger Beschlü sse gegeben wird. Eine Besonderheit der o rtlichen 

Jügenda mter ünd Landesjügenda mter ist ihre Zweiteilüng: Gema ß § 70 

Abs. 1 SGB VIII bestehen sie aüs dem (Landes-)Jugendhilfeausschuss ei-

nerseits, der sich mit eher strategischen Fragen der Planüng ünd Weiter-

entwicklüng der Jügendhilfe bescha ftigt (§ 71 Abs. 2 SGB VIII), ünd ande-
rerseits der Verwaltung des (Landes - ) Jügendamtes, die fü r „Gescha fte der 

laüfenden Verwaltüng“ (§ 70 Abs. 2 SGB VIII) im Rahmen der Beschlü sse 

des Aüsschüsses züsta ndig ist. Der (Landes-) Jügendhilfeaüsschüss be-
steht zü zwei Fü nfteln aüs Vertretern der freien Jügendhilfe (§ 71 

SGB VIII) ünd ist damit eine „institütionalisierte Form der Züsammenar-

beit von freier ünd o ffentlicher Jügendhilfe“ (Wiesner in Wiesner 2011, 
§ 71, Rn. 1). Wenn im Folgenden von „(Landes-)Jügendamtsmitarbeitern“ 

gesprochen wird, sind nür Mitarbeiter der (Landes-)Jügendamtsver-

waltüng gemeint.  

B. Akteure der freien (und privaten) Jugendhilfe 
Mit „Akteüren“ der freien Jügendhilfe sind in dieser Arbeit Einrichtüngen, 

Tra ger ünd Verba nde gemeint, die keine o ffentlich-rechtlichen Akteüre 

sind. Sie ko nnen sowohl gemeinnü tzig als aüch profitorientiert organi-
siert sein ünd in verschiedensten Rechtsformen bestehen21. Zentral fü r 

diese Betrachtüng ist, dass sie – wie es aüch zü den programmatischen 

Gründsa tzen der Jügendhilfe geho rt – vielfa ltig in ihren Methoden, Orga-
nisationsformen ünd weltanschaülichen Orientierüngen sind22 ünd diese 

Vielfalt dürch das Recht aüf eine weitgehend aütonome Aüfgabenwahr-

nehmüng besonders geschü tzt ist. Zü dieser Vielfalt geho rt aüch, dass 

                                                 
20 Es gibt zahlreiche Normen im SGB VIII, in denen der Bundesgesetzgeber einen „Gestaltungs-
spielraum für die Länder lässt“ (Wiesner in Wiesner 2011, Einleitung, Rn. 53). 

21 Die begrifflichen Unterscheidungen von „Einrichtung“, „Träger“ und „Verband“ werden hier 
nicht weiter erläutert, ebenso wenig die verschiedenen Organisationsformen. Übersichtliche 
Darstellungen finden sich u. a. bei Nikles 2008, S. 26-34, 83-97, 105-110. 

22 Mehr dazu bei Gadow u. a. 2013, S. 84-109. 
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große Unterschiede hinsichtlich hierarchischer Strüktüren bei Leistüngs-
erbringern bestehen. Beispielsweise verfü gen manche Einrichtüngen 

ü ber zahlreiche Bescha ftigte sowie mehrere Leitüngs- ünd Steüerüngs-

ebenen ünd sind züdem Mitglied eines Verbandes; andererseits sind aüch 
private Kleinsteinrichtüngen zü finden, in denen natü rliche Personen 

gleichzeitig als Tra ger ünd Einrichtüngsleitüng aüftreten, kaüm züsa tzli-

che Bescha ftigte vorhanden sind ünd keine Verbandszügeho rigkeit be-
steht (vgl. Kedves 2012). Freie Tra ger ko nnen „origina r“ soziale Dienst-

leistüngen erbringen, ünd zwar aüch vo llig eigensta ndig. Die Finanzie-

rüng der Leistüng erfolgt dann entweder dürch den Tra ger selbst – z. B. 
als spendenfinanziertes Angebot – oder dürch den Leistüngsempfa nger, 

beispielsweise bei privaten Betreüüngsdienstleistüngen. Ha üfiger ünd fü r 

diese Betrachtüng wichtiger ist aber die Leistüngserbringüng, die im Kon-
text der staatlich gewa hrleisteten Angebote des SGB VIII erfolgt ünd fü r 

die der o ffentliche Tra ger die Gesamt- ünd daher aüch die Finanzierüngs-

verantwortüng tra gt. Dies wird im Folgenden na her erla ütert. 

C. Verhältnis öffentlicher und freier Träger bei Jugendhilfeleistungen 

a) Dreiecksverhältnis 

Die o ffentlichen Tra ger sind fü r Leistüngen der Jügendhilfe zwar „ver-

antwortlich“, mü ssen sie aber nicht selbst erbringen, sondern ü berlassen 
dies in vielen Fa llen freien Tra gern23. In diesem Fall ist das Rechtsver-

ha ltnis bei der Erbringüng von Leistüngen der Jügendhilfe immer ein 

„Dreiecksverha ltnis“ (Künkel 2003, S. 13) mit dem leistüngsberechtigten 
Bü rger sowie dem o ffentlichen Tra ger, der den Rechtsansprüch letztver-

antwortlich garantieren müss ünd die Kosten tra gt. Der Rechtsansprüch 

des Bü rgers richtet sich immer gegen den o ffentlichen Tra ger. Entspre-
chend müss der o ffentliche Tra ger „sicherstellen […], dass die freien Tra -

ger die von ihnen wahrgenommenen Aüfgaben entsprechend der rechtli-

chen ünd fachlichen Vorgaben ünd Standards des SGB VIII erfü llen. Er 
müss insofern die laüfende Ta tigkeit des freien Tra gers aüf ihre Geset-

zeskonformita t hin ü berwachen. Ein arbeitsrechtliches Weisüngsrecht 

gegenü ber dem einzelnen Mitarbeiter oder der Fachkraft la sst sich aüs 
der Gesamtverantwortüng weder ableiten noch begrü nden“ (Tammen in 

                                                 
23 Im hier vor allem interessierenden Bereich der Heimerziehung und sonstigen betreuten 
Wohnformen fanden im Jahr 2011 82,8 % der begonnenen Hilfen unter freier Trägerschaft 
statt (Bundesamt für Statistik 2012, S. 9). In den anderen Fällen übernehmen örtliche öffentli-
che Träger zum Teil eine Doppelfunktion: Einerseits haben sie immer die Planungs- und Finan-
zierungsverantwortung, andererseits treten sie auch als Träger von Einrichtungen und Diens-
ten von Jugendhilfeleistungen auf (vgl. Nikles 2008, S. 30). Denkbar ist auch, dass der überört-
liche öffentliche Träger als Einrichtungsträger tätig wird; so tragen etwa in NRW die Land-
schaftsverbände mehrere stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen. 
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Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 79, Rn. 9). Denn freie leistüngserbrin-
gende Tra ger ünterliegen aüfgründ ihrer Tra geraütonomie nicht der 

Fachaüfsicht der o ffentlichen Tra gers, sondern nür ihrer Rechtsaüfsicht 

(vgl. Künkel 2003, S. 14 ff.).  

b) LEQ-Vereinbarungen gemäß §§ 78a ff. SGB VIII 

Um dennoch Einflüss aüf die fachliche Aüsgestaltüng der Leistüngen 

nehmen zü ko nnen, würde mit den §§ 78a ff. SGB VIII das Instrüment der 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (im Folgen-

den kürz „LEQ-Vereinbarüngen“ genannt) eingefü gt. Sie bezeichnen o f-

fentlich-rechtliche Vertra ge zwischen dem o rtlich züsta ndigen o ffentli-
chen Tra ger ünd dem leistüngserbringenden Tra ger24. „Mit einem derar-

tigen Vertrag verzichtet der freie Tra ger aüf ein Stü ck seiner Aütonomie“ 

(Künkel 2003, S. 16). Darin wird vereinbart, fü r welches Entgelt zükü nftig 
welche Leistüngen erbracht werden ünd welche „Gründsa tze ünd Maß-

sta be fü r die Bewertüng der Qüalita t der Leistüngsangebote sowie ü ber 

geeignete Maßnahmen zü ihrer Gewa hrleistüng“ (Wiesner in Wiesner 
2011, Vor § 78a, Rn. 4) gelten sollen. Diese Vereinbarüngen soll jeder ein-

zelne Tra ger, der o ffentlich finanzierte Jügendhilfeleistüngen erbringen 

mo chte, fü r alle seine Einrichtüngen mit den Jügenda mtern treffen, in 
dessen Züsta ndigkeitsbereich die jeweilige Einrichtüng liegt (§ 78e 

SGB VIII). In der praktischen Umsetzüng bestehen laüt Mü nder insbeson-

dere bei den Qüalita tsentwicklüngsvereinbarüngen noch Defizite:  

„Vereinbarüngen im Sinne einer Fortentwicklüng der gegebenen Qüalita t liegen 
meist nür rüdimenta r vor. Die Anwendüngspraxis weiß offensichtlich nicht, wie 
sie mit dem Instrüment der Qüalita tsentwicklüngsvereinbarüng ümgehen soll“ 
(Mü nder in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, Vor §§ 78a-78g, Rn. 2). 

Zür Orientierüng ünd zür besseren regionalen Vergleichbarkeit sieht 
§ 78f  SGB VIII Rahmenverträge zwischen ü bero rtlichen Tra gerverbü nden 

ünd den kommünalen Spitzenverba nden vor. Darin werden beispielswei-

se bestimmte Leistüngsformen wie etwa „Regelleistüngen“ ünd „Züsatz-
leistüngen“ definiert, z. T. mit der Angabe von Personalschlü sseln (vgl. 

Wiesner in Wiesner 2011, § 78f, Rn. 7, Wissmann 2005). Ein solcher 

Rahmenvertrag basiert aüf Konsens ünd Freiwilligkeit: Einerseits sind die 
Tra gerverbü nde nicht verpflichtet, ihm beizütreten, andererseits ist er 

                                                 
24 Dies betrifft auch Leistungen, die in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden. Der öffentli-
che Träger schließt gewissermaßen einen Vertrag „mit sich selbst“, jedoch werden die ver-
schiedenen Parteien des Vertragsschlusses durch verschiedene Organisationseinheiten oder 
mindestens durch verschiedene Personen verkörpert (Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 78a, Rn. 
5). 
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aüch fü r die individüellen LEQ-Vereinbarüngen mit einzelnen Einrichtün-

gen nicht verbindlich (Wiesner in Wiesner 2011, § 78f, Rn. 3).  

c) Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 

Erst seit dem 1. Janüar 2012 befindet sich § 79a im SGB VIII25, der die 
oben erwa hnte Gesamtverantwortüng der o ffentlichen Tra ger hinsicht-

lich der Qüalita tsentwicklüng konkretisieren soll. Er entha lt die Anforde-

rüng, dass die o ffentlichen Tra ger „Gründsa tze ünd Maßsta be fü r die Be-
wertüng der Qüalita t sowie geeignete Maßnahmen zü ihrer Gewa hrleis-

tüng […] weiterzüentwickeln, anzüwenden ünd regelma ßig zü ü berprü -

fen [haben]. Dazü za hlen aüch Qüalita tsmerkmale fü r die Sicherüng der 
Rechte von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihren Schütz 

vor Gewalt“ (§ 79a S. 1 f. SGB VIII). Als Orientierüng sollen die „fachlichen 

Empfehlüngen“ der ü bero rtlichen Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe 
dienen sowie bereits angewendete Gründsa tze ünd Maßsta be (§ 79a S. 3 

SGB VIII). Die Gründsa tze gelten sowohl fü r eigene Ta tigkeiten o ffentli-

cher Tra ger einschließlich hoheitlicher Aüfgaben als aüch als Maßsta be 
fü r die Positionierüng der o ffentlichen Tra ger gegenü ber freien Leis-

tüngserbringern (Tammen in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 79a, Rn. 

12).  

Die Regelüng wirft jedoch einige Fragen aüf: Erstens „birgt [sie] insbe-
sondere bei engen ünd detailgenaüen Vorgaben zür Qüalita tsentwicklüng 

dürch die Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe das Problem in sich, dass 

eine solche ‚dekretierte Qüalita tsentwicklüng‘ mit der Aütonomie der 
freien Tra ger nach § 4 Abs. 1 [SGB VIII]  kollidiert“ (Tammen in Mü n-

der/ Meysen/ Trenczek 2013, § 79a, Rn. 12). Zür Vermeidüng schla gt 

Tammen die „Einbeziehüng der Tra ger der freien Jügendhilfe in die Qüali-
ta tsentwicklüng“ (Tammen in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 79a, 

Rn. 12) vor, obwohl das Gesetz dies nicht aüsdrü cklich regelt. Zweitens 

scheint die oben zitierte Formülierüng, nach der Qüalita tsmerkmale fü r 
den Schütz von Kindern in Einrichtüngen gema ß den Empfehlüngen der 

ü bero rtlichen Tra ger zü entwickeln seien, daraüf hinzüdeüten, dass die 

örtlichen Tra ger solche Gründsa tze ünd Maßsta be entwickeln sollten. Es 
stellt sich die Frage, inwieweit hier die strüktürelle Züsta ndigkeit der 

ü bero rtlichen Tra ger fü r die Einrichtüngsaüfsicht mit solchen o rtlichen 

Qüalita tsmaßsta ben konkürriert. Aüch Wiesner nennt die Regelüng „nicht 
ü berzeügend ünd nicht dürchdacht, weil die Sicherüng der Rechte von 

Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihr Schütz vor Gewalt in 

erster Linie Aüfgabe der Tra ger der Einrichtüng ünd Voraüssetzüng fü r 
                                                 
25 Eingeführt im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975). 



Kapitel I.2. 43 

 
 

 

die Erteilüng der Betriebserlaübnis ist“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 79a, 

Rn. N 7). 

Laüt Tammen wird der Nützen des neüen § 79a SGB VIII insgesamt „kont-

rovers diskütiert“ ünd „vielfach angezweifelt“ (Tammen in Mü n-

der/ Meysen/ Trenczek 2013, § 79a, Rn. 1 f.). Die praktischen Aüswirkün-

gen dieser neüen Regelüng sind bisher noch nicht bewertbar. 

2.2 Schutzauftrag der Akteure der Jugendhilfe bei Kindeswohlge-
fährdung 

Bevor die Leistüngen der Jügendhilfe als Hilfen zür Gewährleistung des 

Kindeswohls beschrieben werden, müss züna chst noch die besondere 
Rolle der o ffentlichen ünd freien Tra ger bei der Einscha tzüng ünd Inter-

vention in Fa llen von Kindeswohlgefährdung beschrieben werden, die sie 

neben den Familiengerichten einnehmen.  

2.2.1 Inhalte des § 8a SGB VIII 

Von besonderer Bedeütüng fü r das staatliche Wa chteramt ünd die Jü-

gendhilfe ist der erst 2005 eingefü gte26 ünd zületzt mit Wirküng züm 

01.01.2012 gea nderte27 § 8a SGB VIII, der bei den allgemeinen Vorschrif-
ten einsortiert würde ünd daher aüch programmatische Bedeütüng fü r 

die Jügendhilfe im Sinne der besonderen Betonüng ihrer Schützfünktion 

besitzt28. Darin werden „die Pflichten des Jügendamtes als staatlicher 
Wa chter na her beschrieben“ (Künkel 2007, S. 3). Es handelt sich dabei 

üm „Verfahrensvorschriften“ (Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 3), die 

das Handeln des Jügendamtes fü r den Fall normieren, dass der Beho rde 
„gewichtige Anhaltspünkte fü r die Gefa hrdüng des Wohls eines Kindes 

oder Jügendlichen bekannt [werden]“ (§ 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Dann gilt 

na mlich:  

„[Das Jügendamt hat] das Gefa hrdüngsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte einzüscha tzen. Soweit der wirksame Schütz dieses Kindes oder die-
ses Jügendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jügendamt die Erzie-
hüngsberechtigten sowie das Kind oder den Jügendlichen in die Gefa hrdüngs-
einscha tzüng einzubeziehen ünd, sofern dies nach fachlicher Einscha tzüng er-

                                                 
26 Eingefügt im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK), BGBl. I 
2005, S.2729). 

27 Geändert im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975). 

28 Siehe dazu Mörsberger 2008, S. 242 mit Verweis auf den Beschluss des OVG Münster vom 
27.11.2007 (12 A 4697/ 06, FEVS 59, 318, 327). Ähnlich auch Jordan 2007, S. 25. 
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forderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von 
seiner persönlichen Umgebung zü verschaffen. Ha lt das Jügendamt zür Abwen-
düng der Gefa hrdüng die Gewährung von Hilfen fü r geeignet ünd notwendig, so 
hat es diese den Erziehüngsberechtigten anzübieten“ (§ 8a Abs. 1 SGB VIII, Her-
vorhebüngen T.M.).  

Aüch fü r Leistüngserbringer ist die Regelüng von Bedeütüng, da sie sich 

nicht nür an das Jügendamt wendet, sondern aüch vorschreibt, dass Tra -
ger ünd Einrichtüngen im Rahmen von Vereinbarüngen mit dem Jügend-

amt (züsa tzlich zü den oben genannten LEQ-Vereinbarüngen) sicherstel-

len mü ssen, dass 

„1. deren Fachkra fte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspünkte fü r die Ge-
fa hrdüng eines von ihnen betreüten Kindes oder Jügendlichen eine Gefa hr-
düngseinscha tzüng vornehmen, 

2. bei der Gefa hrdüngseinscha tzüng eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie  

3. die Erziehüngsberechtigten sowie das Kind oder der Jügendliche in die Ge-
fa hrdüngseinscha tzüng einbezogen werden, soweit hierdürch der wirksame 
Schütz des Kindes oder Jügendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarüng ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzüzüziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflich-
tüng aüfzünehmen, dass die Fachkra fte der Tra ger bei den Erziehüngsberech-
tigten aüf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese fü r erfor-
derlich halten, ünd das Jugendamt informieren, falls die Gefa hrdüng nicht anders 
abgewendet werden kann“ (§ 8a Abs. 4 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.).  

Eine wesentliche Neüerüng bestand mit Einfü hrüng des § 8a SGB VIII in 

der Klarstellüng , dass die Verantwortüng fü r den Schütz von Kindern 
nicht nür den Mitarbeitern des o ffentlichen Tra gers obliegt, sondern aüch 

die Fachkra fte freier Tra ger betrifft (Jordan 2007, S. 25 f.). Diese Klarstel-

lüng von Verantwortlichkeit ist in dem Züsammenhang zü betrachten, 
dass zü der Neüregelüng laüt Jordan aüch mehrere Gerichtsürteile fü hr-

ten, in denen sozialpa dagogische Fachkra fte aüfgründ mangelhafter Kon-

trolle strafrechtlich zür Verantwortüng fü r Kindeswohlverletzüngen ge-

zogen worden waren (2007, S. 24). Dazü stellt Jordan fest: 

„[Es] bleibt festzühalten, dass erst dieses perso nlich zürechenbare strafrechtli-
che Risiko von Sozialarbeitern ünd Sozialarbeiterinnen eine breite fachinterne 
Disküssion aüsgelo st hat, die dann in vielen Jügenda mtern […] dazü gefü hrt hat, 
verbindliche Kriterien ünd Verfahren zü entwickeln ünd in Kraft zü setzen, die 
die ‚Regeln der Künst‘ […] – also das fachlich Gebotene ünd Erforderliche – im 
Jügendamt festlegen ünd fü r alle dort vor allem im Sozialen Dienst Ta tigen ver-
bindlich machen“ (Jordan 2007, S. 25). 

Diese Regeln würden dann züm Teil aüch gesetzlich in Form des § 8a 

SGB VIII fixiert. 
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2.2.2 Auswirkungen der Einführung von § 8a SGB VIII auf die Praxis 

Fü r eine im Bereich der „allgemeinen Vorschriften“ angesiedelte Norm ist 
es bemerkenswert, dass die darin beschriebenen Verfahrensvorschriften 

sehr aüsfü hrlich aüsfallen. Nicht nür wird explizit beschrieben, dass meh-

rere Fachkra fte züsammen Gefa hrdüngseinscha tzüngen vornehmen sol-
len, sondern aüch, dass dazü ein Einbezüg des betroffenen Kindes sowie 

ein ünmittelbarer Eindrück notwendig sind. Da ein solches Vorgehen of-

fenbar nicht als selbstversta ndlich voraüsgesetzt wird, sei die Formülie-
rüng laüt Künkel29 Aüsdrück eines starken Misstraüens des Gesetzgebers 

in die sozialpa dagogischen Fachkra fte, denen er mit Regelüngen wie in 

§ 8a SGB VIII „Nachhilfe in Methodenlehre“ (Künkel 2006, S. 13) erteile. 

Züdem seien „[v]iele der Neüregelüngen […] lediglich deklaratorischer 

Art, indem sie die geltende Rechtslage nicht a ndern, sondern paraphra-

sieren, akzentüieren oder – in Marketingsprache – üpdaten“ (Künkel 

2006, S. 12). 

Dieser Einscha tzüng, dass § 8a SGB VIII die Rechtslage nicht gea ndert ha-

be, ko nnen einige empirische Erkenntnisse zü dessen Aüswirküngen ge-

genü bergestellt werden. So würde dem § 8a SGB VIII in einer Befragüng 
bayerischer Jügenda mter laüt Büchholz-Schüster mehrheitlich die Ver-

gro ßerüng von „Handlüngssicherheit“ (2007, S. 467) attestiert. Gerade 

dürch seine Aüsfü hrlichkeit werde gekla rt, welche Verantwortüng der 
einzelne Mitarbeiter in Kindeswohlgefa hrdüngsfa llen wahrzünehmen ha-

be. Mit Bezüg aüf neüere Befragüngen stellen aüch Plüto ü. a. (2012) fest, 

dass es Kla rüngen von Züsta ndigkeiten ünd Verantwortlichkeiten gab. 
Jedoch wird dies aüs Sicht befragter Jügendamtsmitarbeiter nicht mit 

gro ßerer Handlüngssicherheit gleichgesetzt. Dies erkla ren Plüto ü. a. so: 

„Der wesentliche Gründ fü r die Ablehnüng der Aüssage [Anmerküng T.M.: dass 
es mehr Handlüngssicherheit gebe] dü rfte darin liegen, dass es zü mehr Mel-
düngen mit vermüteten Kindeswohlgefa hrdüngen kommt. Züsa tzlich verünsi-
chernd ünd damit aüch belastend ist, dass diese Meldüngen von anderen Fach-
kra ften erfolgen, von denen zümindest ein großer Teil sehr viel ha üfiger direk-
ten Kontakt mit den Kindern hat als die MitarbeiterInnen der Bezirkssozialar-
beit. Gleichzeitig steigen aüch die Anforderüngen an die Absicherüng der jewei-
ligen Entscheidüng dürch den ASD. Bei Entscheidüngen in Fa llen von vermüte-
ten Kindeswohlgefa hrdüngen bleibt züdem ein hoher Anteil von Unsicherheit 

                                                 
29 Es ist anzumerken, dass sich Kunkel und andere im Folgenden genannte Quellen aus den 
Jahren vor 2012 in ihren Äußerungen auf ältere Fassungen des § 8a SGB VIII beziehen und 
nicht auf die hier wiedergegebene. Diese entspricht – wie oben erwähnt – dem aktualisierten 
Stand vom 01.01.2012. In ihrem Sinngehalt gelten die zitierten älteren Aussagen jedoch auch 
für die aktuelle Fassung, da die Änderungen des § 8a SGB VIII zwar in Details durchaus bedeu-
tend waren, die Regelung in ihrer Grundrichtung jedoch nicht verändert, sondern lediglich 
erweitert oder verdeutlicht wurde. 
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darü ber, ob tatsa chlich die richtige Entscheidüng getroffen würde. Solche ünsi-
cheren Entscheidüngssitüationen werden als sehr belastend erlebt. Ebenfalls 
belastend dü rfte sich die erho hte o ffentliche Aüfmerksamkeit aüswirken, die 
Fa lle der Kindeswohlgefa hrdüng in der o ffentlichen Disküssion erhalten haben“ 
(Plüto ü. a. 2012, S. 32). 

Aüs dieser Aüssage kann abgeleitet werden, dass die Kla rüng von Züsta n-

digkeiten ünd Verantwortlichkeiten zwar wichtig sein mag, dass aber die 
schwierige Aüfgabe der Gefa hrdüngseinscha tzüng bisher offenbar nicht 

erleichtert würde.   

Hilfreich sollte hierfü r eigentlich der Standard sein, dass mehrere Fach-

kra fte züsammenwirken sollen. In diesem Bereich bestand offenbar Rege-

lüngsbedarf, denn es gab – wie in einer a lteren Stüdie (Mü nder/ Mütke/ 

 Schone 2000) gezeigt würde – im Umgang mit Kindeswohlgefa hrdüngs-

fa llen züvor eine geringe Formalisierüng ünd große Unterschiede bei Jü-
genda mtern hinsichtlich der Verfahrensstandards. So war „die Feststel-

lüng ünd Definition von kindeswohlgefa hrdenden Sitüationen, sei es 

dürch eigenes Aktivwerden, sei es dürch Aktivwerden aüf Gründ von 
Fremdmeldüngen, der Aüsgestaltüngskompetenz bzw. dem Aüsgestal-

tüngswillen der einzelnen Fachkraft ü berlassen, d. h. weitgehend infor-

mell gesteüert“ (Mü nder/ Mütke/ Schone 2000, S. 174). Aüch hatte sich 
„[n]ür im Extremfall einer aküten Gefa hrdüng […] in den meisten Jügend-

a mtern als Standard heraüsgebildet, dass man ümgehend – mo glichst zü 

zweit – in die genannte Familie fa hrt“ (Mü nder/ Mütke/ Schone 2000, 

S. 207).  

Entsprechend würde in der oben erwa hnten Befragüng der bayerischen 

Jügenda mter vor allem das Züsammenwirken mehrerer Fachkra fte her-

vorgehoben. Diesem würde einerseits die ho chste Bedeütüng fü r den 
Schützaüftrag beigemessen ünd anderseits aüch die ho chste Priorita t bei 

der Vera nderüng interner Abla üfe (Büchholz-Schüster 2007, S. 468 f.).  

Vor diesem Hintergründ ist zü verstehen, dass die Einfü hrüng des § 8a 

SGB VIII nicht nür das von Künkel beschriebene „Update“ darstellte, son-

dern laüt Wiesner „bis heüte eine nachhaltige Wirküng aüf die Praxis der 

KJHilfe [aüsü bt] ünd […] zü einem bündesweiten Qüalifizierüngsschüb 

gefü hrt [hat]. […] Keine andere Vorschrift des SGB VIII hat die Fachpraxis 
derart angeregt ünd bescha ftigt diese in vielfa ltiger Form bis heüte“ 

(Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 12). Dass dürch die befragten Jü-

genda mter gerade der personalkostenintensive Standard des Züsam-
menwirkens mehrerer Fachkra fte hervorgehoben würde, deütet daraüf 

hin, dass die gesetzliche Normierüng hier weniger eine Frage des „Miss-

traüens“ in die Kompetenz der Fachkra fte sein dü rfte, sondern eher eine 



Kapitel I.2. 47 

 
 

 

politische Priorita tensetzüng, die den Umgang mit Ressoürcen steüert. 
Inwieweit diese Steüerüng bisher als Erfolg gewertet werden kann, ist 

bisher noch nicht zü beürteilen,  da sich – wie oben angedeütet – die Sen-

sibilita t im Umgang mit Kindeswohlgefa hrdüng insgesamt stark vera n-

dert hat.  

2.2.3 Gefährdungseinschätzung durch das Jugendamt 

Die Aüfgabe der Gefa hrdüngseinscha tzüng dürch das Jügendamt soll noch 

etwas na her betrachtet werden. Wiesner bezeichnet sie als einen der 
„komplexesten ünd folgenreichsten Entscheidüngsvorga nge“ (Wiesner in 

Wiesner 2011, § 8a, Rn. 25). 

Züna chst ist festzühalten, dass das Jügendamt gegenü ber Eltern in einer 

anderen Rolle aüftritt als das Familiengericht im Kontext von § 1666 BGB. 
Denn es hat neben der Aüfgabe des Wachens ü ber das Kindeswohl aüch 

den Aüftrag, die Eltern bei der Erziehüng des Kindes zü ünterstü tzen. 

Gleichzeitig ist das Jügendamt eine Beho rde, die sich an rechtsstaatliche 
Prinzipien halten müss. „[Diese] verlangen, dass klar sein müss, was eine 

Beho rde darf ünd was nicht. Ein Jügendamt darf – aüch im Interesse sei-

ner Verla sslichkeit – nicht nür nach sitüativen Kriterien arbeiten“ (Mo rs-
berger 2004 – Aüfgabenstellüng des Jügendamtes, S. 89). Aüch gibt es 

keinen „Generalverdacht“ gegenü ber Eltern, das Jügendamt agiert ent-

sprechend erst bei „gewichtigen Anhaltspünkten“ fü r eine Kindeswohlge-
fa hrdüng (vgl. Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 14). Das Jügendamt soll 

also ü ber das Kindeswohl wachen ünd dem Einzelfall gerecht werden, 

dabei aber die Aütonomie der Eltern achten ünd nach klaren ünd nach-
vollziehbaren Regeln arbeiten. Ein bloßer Verdacht reicht fü r eine Ent-

scheidüng ü ber ein Eingreifen des Jügendamtes in die Aütonomie der El-

tern nicht aüs. Daher konstatiert Mo rsberger: 

„In der Praxis der Jügendhilfe ist die gro ßte Schwierigkeit im Umgang mit Kin-
deswohlgefa hrdüng weniger die abstrakte Dedüktion, was als Gefa hrdüng im 
Sinne der jeweiligen gesetzlichen Bestimmüngen anzüsehen ist, sondern viel-
mehr die – allta gliche – Erfahrüng, dass man zwar Misshandlüng, Vernachla ssi-
güng oder aüch Missbraüch befü rchten müss, vielleicht ahnt, mo glicherweise 
Verdacht gescho pft hat, aber nicht genaü weiß, was passiert ist, was derzeit 
passiert oder noch passieren ko nnte“ (Mo rsberger 2004 – Schütz ünd Hilfe bei 
Kindeswohlgefa hrdüng, S. 30 f.). 

Natü rlich gilt aüch in diesem Kontext, dass „Kindeswohlgefa hrdüng kein 
beobachtbarer Sachverhalt [ist], sondern ein normatives Konstrükt“ 

(Wiesner in Wiesner 2011, § 8a, Rn. 13b). Erschwert wird die Aüfgabe 

dadürch, dass es sich üm eine Prognoseentscheidüng handelt, also üm die 
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Aüfgabe, in der Zükünft liegende Scha digüngen eines Kindes voraüszüse-

hen ünd mo glichst zü verhindern.  

Da aüf eine mo glicherweise festgestellte Kindeswohlgefa hrdüng Hilfsan-

gebote seitens des Jügendamtes an die Familie folgen ko nnen, wird eine 

Vertraüensbasis beno tigt, damit Hilfsangebote aüch angenommen wer-
den. Der Versüch, einen Verdacht aüfzükla ren, darf daher nicht zü invasiv 

sein: 

 „Es kann sein, dass zwar ‚alles‘ bekannt wird ü ber einen Fall, dass aber die aüf-
gründ dieses Wissens erstellte Prognose ihre Wirküng verfehlt, weil dürch die 
Art ünd Weise, wie die ‚Sachverhalts-Ermittlüngen‘ vorgenommen würden, die 
Kooperationsbereitschaft ünd Vera nderüngschancen verschü ttet würden“ 
(Mo rsberger 2004 – Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng, S. 31). 

Es besteht daher die Gefahr, dass „eine dezidiert ermittelnde, kontrollie-

rende Kontaktpflege im Rahmen der Beteiligüng […] zü Abwehrhaltüngen 

[fü hrt]. […] Orientiert sich Kontrolle am Kindeswohl, ist daher zü prü fen, 
ob der Vertraüensverlüst zwischen den Betroffenen im Familiensystem 

ünd den Fachkra ften im Jügendamt im Einzelfall zü einer gro ßeren Ge-

fa hrdüng fü hrt“ (Meysen 2004, S. 168 f.). Daraüs schließen Langen-
feld/ Wiesner, dass sich das Jügendamt in seiner Ermittlüngsta tigkeit zü-

rü ckhalten solle: 

„Das Jügendamt hat bei aller Bemü hüng üm die Aüfkla rüng des Sachverhalts […] 
alles zü ünterlassen, was die Vertraüensbeziehüng zwischen ihm ünd den be-
troffenen Familien, die Gründlage erfolgreicher Kinder- ünd Jügendhilfe ist, trü -
ben ko nnte. So kann es im Einzelfall dürchaüs geboten sein, aüf weitere Nach-
forschüngen, insbesondere bei Dritten, vorerst zü verzichten, üm den Erfolg von 
etwaigen Hilfemaßnahmen nicht von vornherein zü gefa hrden“ (Langen-
feld/ Wiesner 2004, S. 61). 

Mo gliche Strategien im Umgang mit diesem Dilemma ünd den hohen An-
forderüngen der Gefa hrdüngseinscha tzüng werden seit Einfü hrüng des § 

8a SGB VIII bis heüte in der Fachwelt intensiv diskütiert, eine Wiedergabe 

dieser Disküssion wü rde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sie 

seien deshalb nür kürz ünd exemplarisch angedeütet: 

Der Wünsch der Fachkra fte nach mehr Handlüngssicherheit fü hrt ünter 

anderem dazü, dass vermehrt Checklisten oder andere „technische“ Hil-

fen entwickelt ünd angewendet werden (vgl. Wiesner 2011, § 8a, Rn. 11, 

11a):  

„Eine rechtliche Strategie des Umgangs mit einem ünbestimmten Rechtsbegriff, 
an dessen Konkretisierüng im Einzelfall weit reichende Konseqüenzen fü r die 
Betroffenen geknü pft sind, ist […] die Normierüng von entsprechenden Verfah-
ren. Eine Strategie der Praxis im Umgang mit den ünbestimmten Rechtsbegrif-
fen innerhalb dieser Verfahren ist die Entwicklüng von Einscha tzüngsverfahren 
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ünd Diagnoseinstrümenten. Diese verfolgen aüch das Ziel, fü r den Fall einer sich 
als falsch erweisenden Entscheidüng das Haftüngsrisiko bzw. den Rechtferti-
güngsdrück fü r den Normanwender zü verkleinern“ (Ho ynck/ Haüg 2012, 
S. 41). 

Diese ko nnen dem Einzelfall jedoch oft nicht gerecht werden, da aüch fü r 
den Kontext von § 8a SGB VIII gilt, was Schrapper bereits 1994 fü r sozial-

pa dagogische Entscheidüngen formülierte, na mlich dass „keine starren 

Müster […], sondern sta ndige Vergewisserüng, Reflexion ünd ggf. Revisi-
on eingeschlagener Wege“ (1994, S. 68) notwendig seien. Fü r „fachliche 

Absicherüng ünd perso nliche Vergewisserüng“ (Schrapper 1994, S. 68) 

sowie die Herstellüng von Intersübjektivita t wü rden „die strüktürell ver-
bindliche ünd geschü tzte Züsammenarbeit in Grüppen oder Teams, die 

Orte kollegialer Beratung eben“ (Schrapper 1994, S. 68 f., Hervorhebüng 

dort; vgl. aüch Mü nder/ Mütke/ Schone 2000, S. 178, 208; Wiesner in 
Wiesner 2011, § 8a, Rn. 26 f.) beno tigt. Aüch im 14. Kinder- ünd Jügend-

hilfebericht wird betont: 

„Es bedarf – ünabha ngig von sinnvollen, der eigenen Reflexion dienenden Ar-
beitshilfen – eines gewissen Zütraüens in die kündige, sorgfa ltige ünd achtsame 
Professionalita t der Mitarbeiter ünd Mitarbeiterinnen, da es letztlich die güt 
aüs- ünd fortgebildete sowie kollegial ünterstü tzte Fachkraft selbst ist, die eine 
mo glicherweise das Kindeswohl gefa hrdende Sitüation erkennen, diese mo g-
lichst zütreffend einscha tzen ünd dann entsprechend handeln müss […]. Manüa-
le ünd Checklisten ko nnen fachliche Entscheidüngen nicht aütomatisch generie-
ren, sie ko nnen dürch ihre Standardisierüng sogar den Blick aüf die Sitüation im 
Einzelfall verstellen“ (BT-Drs. 17/ 12200, S. 416). 

Entsprechend würde – angelehnt an eine bereits in § 36 SGB VIII beste-

hende Formülierüng – das „Züsammenwirken mehrerer Fachkra fte“ aüch 

in § 8a SGB VIII als Standard festgelegt. Aüf dieses Verfahren wird aüch in 

Kapitel 2.3.2 (Hilfeplanverfahren) noch kürz eingegangen. 

Eine weitere Reaktion des Gesetzgebers aüf die Komplexita t der Aüfga-

benstellüng ist die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligüng der Adressaten 

an der Entscheidüng. Aüch diese Vorschrift galt bereits fü r sozialpa dago-
gische Entscheidüngen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens (vgl. Schrap-

per 1994, S. 68) ünd würde in die Formülierüng der neüen Vorschriften 

des § 8a SGB VIII ü bernommen. Aüch zü dem Thema der Beteiligüng von 
Betroffenen bei Entscheidüngen folgen noch einige weitere Anmerküngen 

in Kapitel 2.3.2. 

Bevor die Aüfsichtsregelüngen beschrieben werden, soll züna chst noch 

kürz die Rechtslage hinsichtlich der Leistüngen der Jügendhilfe dargelegt 

werden. 
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2.3 Leistungen der Jugendhilfe 

Die in §§ 11-41 SGB VIII (ünd § 42 SGB VIII30) beschriebenen „Leistün-
gen“ der Kinder- ünd Jügendhilfe sind Interpretationen eines „fo rdern-

den“ staatlichen Wa chteramtes ü ber die elterliche Erziehüng, indem sie 

Personensorgeberechtigten verschiedene Unterstü tzüngen zür Errei-
chüng des Erziehüngsziels ünd züm Schütz des Kindes vor Gefa hrdüng 

anbieten. Alle Leistüngen haben gemeinsam, dass es sich nicht üm hoheit-

liche Maßnahmen des Staates handelt, sondern üm Angebote, die dürch 
die Betroffenen ü blicherweise freiwillig in Ansprüch genommen wer-

den31.  

In den §§ 11-26 SGB VIII werden Leistüngen beschrieben, die fü r diese 

Betrachtüng weniger relevant sind, da sie entweder einrichtüngsünab-
ha ngig stattfinden oder in Einrichtüngen, die keiner beho rdlichen Aüf-

sicht im Sinne dieser Arbeit ünterliegen (beispielsweise Offene Jügendar-

beit). Die §§ 22-26 SGB VIII enthalten Regelüngen zü Kindertageseinrich-
tüngen ünd -pflege, fü r die ebenfalls eine Einrichtüngsaüfsicht besteht. 

Deren besonderen fachlichen Implikationen ünd der Vergleich zür Aüf-

sicht ü ber stationa re Erziehüngshilfen wü rden jedoch den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen ünd werden daher bewüsst vollsta ndig aüsgeklammert. 

Ebenfalls keine Rolle fü r diese Arbeit spielen die Regelüngen in §§ 36a-41 

SGB VIII.  

Betrachtet werden hier nür die ünter dem Begriff „Hilfe zür Erziehüng“ 
gefassten Leistüngen (§§ 27-35 SGB VIII) sowie das dazügeho rige Hilfe-

planverfahren (§ 36 SGB VIII).  

2.3.1 Hilfe zur Erziehung  

Das SGB VIII sieht mehrere Maßnahmen vor, die Personensorgeberech-
tigten als „Hilfe zür Erziehüng“ (HzE) angeboten werden ko nnen. Darün-

ter fallen ambülante (Erziehüngsberatüng, Soziale Grüppenarbeit, Erzie-

hüngsbeistandschaft ünd sozialpa dagogische Familienhilfe gema ß §§ 28-

31 SGB VIII) ünd (teil-) stationa re Angebote (Tagesgrüppe, Vollzeitpflege, 

Erziehüng in Heimen ünd sonstigen betreüten Wohnformen sowie inten-

                                                 
30 Ein besonderer Fall ist die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII, die auch ohne Zustimmung 
der Personensorgeberechtigten erfolgen kann und deshalb sowohl hoheitliche als auch leis-
tungsrechtliche Elemente enthält (Wiesner in Wiesner 2011, § 2, Rn. 14). Einrichtungen, die 
Kinder im Kontext von § 42 SGB VIII unterbringen, werden im Folgenden nicht gesondert be-
handelt, sondern genauso wie Einrichtungen der stationären Hilfen zur Erziehung. 

31 Wie bereits erwähnt können einige Leistungen jedoch gerichtlich angeordnet werden, wenn 
bereits eine Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 1666 BGB vorliegt. Dieser Fall wird im Fol-
genden jedoch nicht gesondert untersucht. 



Kapitel I.2. 51 

 
 

 

sive sozialpa dagogische Einzelbetreüüng gema ß §§ 32-35 SGB VIII)32. Die 
Aüfza hlüng ist nicht abschließend, es ist mo glich, aüch andere Hilfefor-

men zü konzipieren ünd einzüsetzen, sofern diese „ihrer Art nach mit den 

geregelten Hilfearten vergleichbar sind“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 

2011, § 27, Rn. 29 f.). 

A. Stationäre Hilfen zur Erziehung 

Fü r die vorliegende Arbeit sind vor allem die HzE relevant, die die Erzie-

hüng in der Familie nicht nür erga nzen, sondern sie zümindest zeitweise 
ersetzen, indem Kinder ünd Jügendliche aüßerhalb ihrer Familie aüch 

ü ber Nacht betreüt werden. Das SGB VIII ünterscheidet hier zwischen 

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), der Erziehüng in Heimen oder sonstigen 

betreüten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) sowie intensiver sozialpa dagogi-

scher Einzelbetreüüng (§ 35 SGB VIII). Zü trennen ist dies von der teilsta-

tiona ren Betreüüng fü r einen Teil des Tages in Tagesgrüppen (§ 32 

SGB VIII).  

a) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 

Vollzeitpflege meint die private Erziehüng von Kindern ünd Jügendlichen 
„in einer anderen Familie ünter o ffentlicher Mitverantwortüng“ (Schmid-

Obkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 1).  

„Der Begriff ‚Familie‘ ist in diesem Kontext rein fünktional zü verstehen ünd 
dient der Abgrenzung zu institutionellen Hilfeformen, die nicht zwingend an be-
stimmte Personen gebünden sind. Mit dem Begriff Familie ist daher in erster 
Linie ein ‚privater Haüshalt‘ aüßerhalb des Elternhaüses gemeint […]. Aüs-
schlaggebend ist, dass eine oder mehrere konstante Bezügspersonen fü r das 
Kind oder den Jügendlichen verfü gbar sind, die seinen Bedü rfnissen Rechnüng 
tragen“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 21, Hervorhebüng dort). 

Die Bezügspersonen mü ssen keine pa dagogischen Fachkra fte sein, aller-
dings fü hrt das züsta ndige Jügendamt eine Aüfsicht ü ber die Vollzeitpfle-

ge33 ünd ist entsprechend mit dafü r verantwortlich, dass das Wohl des 

Kindes in der Pflegefamilie gewa hrleistet ist. Zü ünterscheiden ist die 
Vollzeitpflege erstens von der Adoption, da eine Hilfe zür Erziehüng 

gründsa tzlich daraüf aüsgerichtet ist, perspektivisch wieder eine Rü ck-

kehr in die Herkünftsfamilie zü ermo glichen, wa hrend die Adoption die 

                                                 
32 Die Regelung zur „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§ 35a 
SGB VIII) wird hier nicht gesondert betrachtet, da dabei eigenständige Fragestellungen zu be-
achten wären, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Für die Einrichtungsaufsicht ist 
dieser Bereich zwar inhaltlich relevant, jedoch nicht für die auf Organisation und Selbstver-
ständnis der Aufsicht zielende Fragestellung dieser Arbeit.  

33 Rechtsgrundlage für die Aufsicht ist bei durch das Jugendamt vermittelten Fällen § 37 Abs. 3 
SGB VIII, bei den seltenen privat vermittelten Fällen § 44 SGB VIII. 
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vollsta ndige Annahme eines Kindes bedeütet. Zweitens ist sie von der Er-

ziehüng in Heimen oder sonstigen betreüten Wohnformen abzügrenzen.  

b) Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 

Aüch in Heimen ünd anderen betreüten Wohnformen werden Kinder ünd 
Jügendliche ü ber Tag ünd Nacht betreüt. Allerdings ist dies nicht an be-

stimmte, konkrete Bezügspersonen gebünden, sondern an ein institütio-

nelles Gefü ge, also einen Tra ger ünd eine Einrichtüng. Diese verfü gen 
ü ber Fachpersonal, das aüch wechseln kann, ohne dass dies den Statüs 

des in der Einrichtüng üntergebrachten Kindes vera ndert. Hierin liegt 

aüch der zentrale Unterschied zür Vollzeitpflege. An der Schnittstelle zwi-
schen beiden Formen liegen so genannte „Erziehüngsstellen“, in denen 

zümeist wenige Kinder (beispielsweise nür ein oder zwei) zwar dürch 

Fachkra fte, aber in einem familia ren Setting betreüt werden. Züm Teil 
werden diese Stellen aüch als „Sozialpa dagogische Lebensgemeinschaft“ 

(SPLG) bezeichnet.  

Fü r die Unterscheidüng zwischen Leistüngen gema ß § 33 SGB VIII ünd 

§ 34 SGB VIII ist maßgeblich,  

„ob das Kind bzw. der Jügendliche an die betreüende Person selbst vermittelt 
würde, die deshalb ümfassend allein perso nlich verantwortlich ist – dann ist 
von Vollzeitpflege nach § 33 [SGB VIII] aüszügehen. Würde das Kind/ der Jü-
gendliche hingegen nicht ünmittelbar an die betreüende Person vermittelt ünd 
wird daher die Verantwortüng in einem formalen Züsammenhang wahrge-
nommen bzw. mit anderen geteilt ünd wü rde […] ggf. ünabha ngig von der be-
treüenden Person weiterbestehen, dann ist vom Bestehen einer Einrichtüng 
oder einer sonstigen betreüten Wohnform i. S. v. § 34 [SGB VIII] aüszügehen“ 
(Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 33, Rn. 39; a hnlich aüch Meysen 2002). 

Die Unterscheidüng hat wichtige Konseqüenzen fü r die staatliche Mitver-

antwortüng fü r die Erziehüng in diesen Einrichtüngen: Wa hrend bei Hil-
fen nach § 33 SGB VIII wie oben erwa hnt (nür) das fallzüsta ndige o rtliche 

Jügendamt eine einzelfallbezogene Aüfsicht fü hrt, beno tigen Einrichtün-

gen fü r Hilfen nach § 34 SGB VIII eine Betriebserlaübnis ünd ünterliegen 
der Aüfsicht der züsta ndigen ü bero rtlichen Beho rde. Züsa tzlich beha lt 

das fallzüsta ndige o rtliche Jügendamt seine Verantwortüng fü r das ein-

zelne in der Einrichtüng üntergebrachte Kind sowie das o rtlich züsta ndi-
ge Jügendamt seine Verantwortüng fü r die LEQ-Vereinbarüngen ünd Ver-

einbarüngen im Sinne des § 8a SGB VIII.   

Die Heimerziehüng ist die „a lteste ünd bekannteste Form der Erzie-

hüngshilfe“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 34, Rn. 7), hat sich im 
Laüfe der Zeit jedoch konzeptionell stark vera ndert. Ihre Geschichte kann 
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hier nicht wiedergegeben werden, es seien aber folgende beachtenswerte 

aktüelle Entwicklüngen genannt:  

 „Ausdifferenzierung von Einrichtüngen der Heimerziehüng iS einer Einbezie-
hüng von teilstationa ren ünd ambülanten Angeboten, 

 milieünaher Aüf- ünd Aüsbaü von Kleinstheimen (Kinderha üsern) ünd fami-
liena hnlichen Betreüüngsformen mit dem Ziel einer beziehüngsintensiven 
Aüsgestaltüng des pa dagogischen Milieüs, 

 Aüsbaü ünd Verbesserüng der Nachbetreuung von heimentlassenen Jügendli-
chen, 

 Entwicklüng von Alternativen zur geschlossenen Unterbringung in der Hei-
merziehüng, 

 Dezentralisierung von Einrichtüngen der Heimerziehüng, Bildüng von Wohn-
gemeinschaften, 

 betreütes Einzelwohnen, mobile Betreuung“ (Strück/ Trenczek in Mü n-
der/ Meysen/ Trenczek 2013, Rn. 6, Hervorhebüngen dort). 

Insbesondere der Trend zü kleineren ünd spezialisierten Angeboten fü hr-
te zü einer stark gestiegenen Zahl von Einrichtüngsstandorten. Bei-

spielsweise stieg die Zahl aüsgelagerter Grüppen mit Schichtdienst zwi-

schen 1998 ünd 2010 bündesweit üm ca. 75 % ünd die Zahl der Erzie-
hüngsstellen sogar üm ca. 300 %. Aüch die Zahl der Kleinsteinrichtüngen 

vergro ßerte sich in dieser Zeit üm etwa 40 % (Berechnüngen aüf Basis 

von Statistisches Bündesamt 2012, S. 121). Die Zahlen des Statistischen 
Bündesamtes illüstrieren den qüantitativen Anstieg kleinerer Einrich-

tüngseinheiten; aüfgründ verschiedener Za hlweisen la sst sich aüs der 

amtlichen Statistik jedoch nicht die Gesamtzahl der Angebote mit eige-
nem Standort heraüslesen. Aüs Sicht der betriebserlaübniserteilenden 

Stellen liegen Zahlen aber beispielsweise fü r NRW vor. So za hlt das Lan-

desjügendamt Westfalen-Lippe fü r das Jahr 2007 in Westfalen 2634 in 
Betriebserlaübnissen aüsgewiesene Angebote mit eigenem Standort (Dit-

trich ü. a. 2009, S. 8)34. Andeütüngsweise sei der historische Wandel der 

letzten Jahrzehnte an einer Zahl illüstriert: Wa hrend die 2634 Standorte 
in Westfalen heüte dürchschnittlich ü ber 6,9 Pla tze verfü gen, waren es im 

Jahr 1967 bei insgesamt 178 Kinder- ünd Erziehüngsheimen in diesem 

Landesteil noch dürchschnittlich 73,2 Pla tze pro Heim35 (Berechnüng aüf 

Basis von Fro lich 2010 – Heimkinder, S. 16). 

                                                 
34 Für Nordrhein-Westfalen insgesamt waren es 5758 Standorte (Dittrich u. a. 2009, S. 8). 

35 Es ist nicht auszuschließen, dass die genannten Heime zum Teil auch über mehrere Standor-
te verfügten, so dass die Berechnung ggf. ungenau ist. Es ist aber davon auszugehen, dass dies 
– wenn überhaupt – nur selten der Fall war und die Größenordnung dieser Zahl daher korrekt 
sein dürfte. 
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Weitere Entwicklüngen zeigen sich in inhaltlich-konzeptionellen Vera n-
derüngen der Angebote. Hier ist vor allem „ein Trend hin zü einer zü-

nehmenden Spezialisierüng in Form von Intensivgrüppen – züm Teil aüch 

mit Zwangselementen – feststellbar“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 
2011, § 34, Rn. 17). Andererseits gibt es aber aüch Tendenzen der Flexibi-

lisierüng von Hilfsangeboten, etwa indem ambülante, teilstationa re ünd 

stationa re Angebote sta rker miteinander verbünden werden ünd Gren-
zen verwischen (Strück/ Trenczek in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 

34, Rn. 9). 

Hinsichtlich der angegebenen Grü nde36 fü r die Unterbringüng von Kin-

dern ünd Jügendlichen in einer Einrichtüng gema ß § 34 SGB VIII weist die 

amtliche Statistik37 aüf einen Anstieg von Unterbringüngsgrü nden hin, 

die sich aüf Probleme der gründlegenden Versorgüng beziehen (vgl. 

Fendrich/ Tabel 2012, S. 12). So sind insbesondere die Nennüngen der 
Grü nde „Unversorgtheit des jüngen Menschen“ ünd „Belastüngen des 

jüngen Menschen dürch Problemlagen der Eltern“ zwischen 2007 ünd 

2011 stetig angestiegen. Angestiegen sind aüch Nennüngen des Gründes 
„Gefa hrdüng des Kindeswohls“. Hingegen sind die Anteile der Nennüngen 

eher individüeller Probleme, wie „dissoziales Verhalten“ oder „Entwick-

lüngsaüffa lligkeiten“ entweder üngefa hr gleich geblieben oder gesünken. 

                                                 
36 Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf die Summe der Nennungen des „Hauptgrun-
des“ und der zweit- und drittgenannte Gründe. 

37 Zugrunde gelegt wurde die amtliche Statistik für die Jahre 2007 bis 2010 (Statistik der Kin-
der- und Jugendhilfe Teil I, Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte jun-
ge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Tabelle 4.1: Begonnene  Hilfen/Beratungen). 
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Abbildung 1: Gründe für Fremdunterbringung in einer Einrichtung (Quelle: Eigene Berech-
nung auf Basis von: Statistisches Bundesamt, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe Teil I, Er-
zieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge 
Volljährige, Tabelle 4.1: Begonnene  Hilfen/Beratungen, Daten von 2007 bis 2011) 

Diese Entwicklüng la sst zwar die (politisch relevante) Frage aüfkommen, 
inwieweit diese Vera nderüngen mit den zünehmend preka ren Lebensbe-

dingüngen bestimmter Bevo lkerüngsgrüppen züsammenha ngen. Aüf die 

fü r die konkrete pa dagogische Arbeit sowie die konzeptionelle Weiter-
entwicklüng der Einrichtüngen relevanten individüellen Problemlagen 

der üntergebrachten Kinder ünd Jügendlichen lassen sich hingegen nür 

wenige Rü ckschlü sse ziehen, da die jeweiligen „Aüffa lligkeiten“ nicht ge-

naüer bestimmt werden.  

c) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 

Unter diesem U berbegriff werden verschiedene Betreüüngsformen fü r 
besonders belastete oder gefa hrdete Jügendliche gefasst (Schmid-

Obkirchner in Wiesner 2011, § 35, Rn. 15), die beispielsweise in eigenen 

Wohnüngen oder Wohngemeinschaften leben ünd dort sozialpa dagogisch 
betreüt werden, wobei in diesen Fa llen dann „die Grenzen zür betreüten 

Wohnform nach § 34 [SGB VIII] fließend [sind]“ (Schmid-Obkirchner in 

Wiesner 2011, § 35, Rn. 18).  
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B. Anspruch auf HzE durch Nicht-Gewährleistung des Kindeswohls 
Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsansprüch aüf eine HzE, 

„wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jügendlichen entsprechende 

Erziehüng nicht gewa hrleistet ist ünd die Hilfe fü r seine Entwicklüng ge-
eignet ünd notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Hier wird also wieder 

der Maßstab des Kindeswohls angelegt, jedoch gilt – wie bereits in Kapi-

tel 1.1 erwa hnt – fü r den Rechtsansprüch aüf HzE ein anderer Schwel-
lenwert als fü r Reaktionen des Familiengerichtes gema ß § 1666 BGB. 

Dieser Wert gema ß § 27 Abs. 1 SGB VIII „stellt die üntere, die ‚Eingriffs-

norm‘ des § 1666 BGB die obere Schwelle des Korridors dar, in dem Ent-
scheidüngen ü ber das Eintreten o ffentlicher Leistüngen“ (Schrapper 

1994, S. 65) im Kontext der HzE getroffen werden ko nnen. Wa hrend also 

die Feststellüng einer Kindeswohlgefährdung den Staat zü Reaktionen 
züm Schütz des Kindes verpflichtet, ermo glicht aüf der anderen Seite die 

Feststellüng, dass das Kindeswohl nicht gewährleistet ist, die Gewa hrüng 

pra ventiver Hilfen, die eine Gefa hrdüng ünd Scha digüng vermeiden sol-
len. Entsprechend „[erscheint] [e]ine Anknü pfüng an die Rechtsprechüng 

zü § 1666 BGB hinsichtlich des Begriffs ‚Kindeswohl‘ […] wenig hilfreich“ 

(Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27, Rn. 19). Dass die Schwelle 
hier deütlich niedriger angelegt ist, ist dadürch verfassüngsgema ß, dass 

es sich üm keinen Eingriff in Gründrechte der Eltern handelt, sondern üm 

ein Angebot, das diese aüch ablehnen ko nnen, so lange nicht die Voraüs-
setzüngen fü r Eingriffe des Staates züm Schütz des Kindes gegeben sind. 

Damit ein Ansprüch aüf HzE vorliegt, „müss [es] sich üm eine Defizitsitüa-

tion handeln, bei der infolge erzieherischen Handelns bzw. Nichthandelns 
der Eltern eine Fehlentwicklüng bzw. ein Rü ckstand oder Stillstand der 

Perso nlichkeitsentwicklüng des Kindes oder Jügendlichen eingetreten ist 

oder droht“ (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27, Rn. 23). Es liegt 
also erzieherischer Bedarf vor, weil das Erziehüngsziel des § 1 Abs. 1 

SGB VIII nicht erreicht wird (Schmid-Obkirchner in Wiesner 2011, § 27, 

Rn. 20).  
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Abbildung 2: Schwellenwerte des individuellen Kindeswohls und staatliches Wächteramt 
(eigene Darstellung) 

Bei der Frage, ob ein Rechtsansprüch vorliegt, ist ein Aspekt die Feststel-

lüng, ob eine HzE im jeweiligen Einzelfall „geeignet ünd notwendig“ ist. 

Ob der Ansprüch nür dann besteht, wenn eine HzE den vorliegenden er-
zieherischen Mangel beheben kann, oder ob die Tatbestandsvoraüsset-

züng des erzieherischen Bedarfs schon fü r den Ansprüch aüsreicht ünd es 

erst nach dieser Feststellüng aüf die Bestimmüng einer geeigneten ünd 
notwendigen Hilfeform ankommt, ist ümstritten (vgl. Tammen/ Trenczek 

in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 27, Rn. 5  ünd Schmid-Obkirchner 

in Wiesner 2011, § 27, Rn. 25a). Obwohl diese Frage ünklar ist, ha ngt die 
Entscheidüng, ob ü berhaüpt eine HzE gewa hrt wird, eng mit der Frage 

nach der Form der HzE züsammen (Tammen/ Trenczek in Mü n-

der/ Meysen/ Trenczek 2013, § 27, Rn. 16). Da in diesem Prozess teilweise 
a hnliche Unsicherheiten gelten wie oben fü r sozialpa dagogische Ent-

scheidüngen im Kontext des § 8a SGB VIII beschrieben, liegen aüch fü r 

diesen Prozess Verfahrensvorschriften vor, na mlich in Gestalt des Hilfe-

planverfahrens gema ß § 36 SGB VIII.  

2.3.2 Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII 

Da in dieser Arbeit die stationa ren Erziehüngshilfen im Vordergründ ste-

hen, wird hier von einem beispielhaften Hilfeplanverfahren aüsgegangen, 
in dem eine daüerhafte Fremdünterbringüng eines Kindes in einer Ein-

richtüng abgewogen wird. Fü r diesen Fall sieht § 36 SGB VIII folgende 

Verfahrensvorschriften vor: 
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(1) Der Personensorgeberechtigte ünd das Kind oder der Jügendliche sind vor 
der Entscheidüng ü ber die Inansprüchnahme einer Hilfe ünd vor einer notwen-
digen A nderüng von Art ünd Umfang der Hilfe zü beraten ünd aüf die mo glichen 
Folgen fü r die Entwicklüng des Kindes oder des Jügendlichen hinzüweisen. […] 
Ist Hilfe aüßerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 ge-
nannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu betei-
ligen. Der Wahl und den Wünschen ist zü entsprechen, sofern sie nicht mit ün-
verha ltnisma ßigen Mehrkosten verbünden sind. […] 

(2) Die Entscheidüng ü ber die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 
voraüssichtlich fü r la ngere Zeit zü leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte getroffen werden. Als Gründlage fü r die Aüsgestaltüng der Hilfe sol-
len sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten ünd dem Kind oder dem 
Jügendlichen einen Hilfeplan aüfstellen, der Feststellüngen ü ber den Bedarf, die 
zü gewa hrende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistüngen entha lt; sie sol-
len regelmäßig prüfen, ob die gewa hlte Hilfeart weiterhin geeignet ünd notwen-
dig ist. Werden bei der Dürchfü hrüng der Hilfe andere Personen, Dienste oder 
Einrichtüngen ta tig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aüfstellüng des 
Hilfeplans ünd seiner U berprü füng zü beteiligen […] (§ 36 SGB VIII, Hervorhe-
büngen T.M.). 

Das Hilfeplanverfahren ist also ein gemeinsamer Prozess zwischen dem 

züsta ndigen Jügendamt, dem betroffenen Kind oder Jügendlichen, den 

Sorgeberechtigten ünd Fachkra ften des Leistüngserbringers. Die Sorge-
berechtigten sind Antragssteller ünd Fachkra fte des Jügendamtes ent-

scheiden darü ber, ob ünd in welcher Weise dem Antrag entsprochen 

wird. Aüfgründ dieser Konstellation ko nnen solche Entscheidüngen ü ber 
eine Hilfe nür mit Einwilligüng der Sorgeberechtigten getroffen werden. 

Das Verfahren dient also erstens der mo glichst gemeinschaftlichen Be-

stimmüng der geeigneten Hilfeform, zweitens der Bestimmüng einer ge-
eigneten Einrichtüng ünd drittens der sich regelma ßig wiederholenden 

Prü füng der laüfenden Hilfe. Daraüs ergibt sich aüch eine fortlaüfende 

Fallzüsta ndigkeit des Jügendamtes ünd damit eine Mitverantwortüng fü r 
das Wohl des Kindes wa hrend der Hilfegewa hrüng (vgl. aüch Nonninger 

in Künkel 2011, § 45, Rn. 3). Dies gilt, obwohl Sorgerecht ünd Sorgepflicht 

bei den Sorgeberechtigten verbleiben ünd die eigentliche Betreüüngsleis-
tüng in der Einrichtüng des Leistüngstra gers in dessen Verantwortüng 

erbracht wird. 

Bei einer – wie hier angenommenen – la ngerfristigen Hilfe soll die Ent-

scheidüng des Jügendamtes ü ber die Hilfeform im Züsammenwirken 
mehrerer Fachkra fte erfolgen. Diese a ltere Regelüng diente als Gründlage 

fü r die oben bereits beschriebene Formülierüng des § 8a SGB VIII. Die in 

Kapitel 2.2.3 zür Gefa hrdüngseinscha tzüng voraüsgeschickten Aüssagen 
ü ber die Gefahren einer zü starken Standardisierüng sozialpa dagogischer 

Entscheidüngen ünd die Notwendigkeit von kollegialer Beratüng gelten 

entsprechend aüch bei Entscheidüngen im Kontext von § 36 SGB VIII. Die 
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kollegiale Beratüng fü hrt jedoch nicht aütomatisch zü valideren Einscha t-

züngen von erzieherischen Bedarfslagen. So stellt Klatetzki die These aüf,  

„dass in kollegialen Beratüngen die Gefahr einer Konfüsion besteht: Einmü tig-
keit – ‚fachlicher Konsens‘ – wird als methodisch züverla ssige ünd gü ltige Be-
schreibüng ünd Erkla rüng von Problemlagen missverstanden. Diese Gefahr der 
Konfüsion besteht genaü deswegen, weil jene Prozesse, die eine angemessene 
Realita tseinscha tzüng verhindern, bei den einzelnen Grüppenmitgliedern zü-
gleich zü güten Gefü hlen, wechselseitiger Anerkennüng ünd damit zü Sicherheit 
ünd Handlüngsmotivation fü hren“ (Klatetzki 2001, S. 26).  

Entsprechend sei eine kollegiale Beratüng „vorrangig ein Instrüment fü r 

die Vermeidüng von Unsicherheit“ (Klatetzki 2001, S. 27), nicht jedoch 
zür Findüng der besten Hilfe fü r eine bestimmte Person. Klatetzki emp-

fiehlt als Gegenmaßnahmen ünter anderem die „Hinzüziehüng externer 

Experten“ (2001, S. 26), „eine heterogene Züsammensetzüng von Ent-
scheidüngsgremien“ (2001, S. 27) oder „elaborierte Entscheidüngsproze-

düren […] z. B. dürch getrennte Disküssionen in Untergrüppen, die Ein-

fü hrüng eines ‚advocatüs diaboli‘ ünd dürch das Sichtbarmachen der Ver-

antwortlichkeiten der einzelnen Grüppenmitglieder“ (2001, S. 27).  

Aüch Merchel erkennt diese Problematik an (Merchel 2006, S. 86 f.), die 

Bestimmüng von genaüeren Verfahrensregeln reiche jedoch nicht aüs: 

„Sinn erhalten die Verfahrensregeln erst dürch die entsprechende innere Ein-
stellüng der Akteüre ünd dürch die Kompetenz, die Verfahrensregeln entspre-
chend ihrem Sinngehalt aüsgestalten zü ko nnen. Ohne Beachtüng der Sinndi-
mension ünd ohne Beachtüng der daraüf aüsgerichteten Kompetenzentwick-
lüng laüfen Verfahrensregelüngen ins Leere, drohen sie zü Formalisierüngen, zü 
einer Form des bü rokratischen  ‚Abarbeitens‘ zü werden, bei der formale 
Normversto ße ünd dementsprechend Sanktionen vermieden werden, aber die 
sinnhafte Logik der jeweiligen Verfahrensregelüngen verfehlt wird. Somit kann 
eine zü intensive Standardisierüng des Verfahrens das inhaltliche Anliegen des-
avoüieren“ (Merchel 2006, S. 157). 

Merchel fordert daher den „Aüfbaü ünd die Aüfrechterhaltüng einer aüf 
Verbindlichkeit ünd Hervorbringüng eines Verfahrenssinns aüsgerichte-

ten Organisationskültür“ (Merchel 2006, S. 158). Entsprechend mü sse 

„jedes Jügendamt vor dem Hintergründ seiner ‚Organisationsgeschichte‘ 
ünd der in der Organisation wirkenden Mechanismen eigene Lo süngen 

finden, mit denen die Anforderüngen des § 36 KJHG [SGB VIII] in die kon-

krete eigene Praxis ü berfü hrt werden ko nnen“ (Merchel 2006, S. 158). 
Entscheidend fü r eine erfolgreiche Etablierüng einer solchen prodüktiven 

Organisationskültür ist laüt Merchel die Leitüngsebene (Amts-, Abtei-

lüngs- ünd Teamleitüng), die „gleichermaßen dürch Amtsaütorita t ünd 
klare Züsta ndigkeitsregelüngen wie dürch fachliche ünd perso nliche Aü-

torita t“ (Merchel 2006, S. 87) gepra gt sein mü sse. 
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Züm Züstandekommen von Teamentscheidüngen ü ber die Hilfegewa h-
rüng liegt eine empirische Stüdie von Pothmann/ Wilk (2009) vor. Anlass 

der Stüdie war die Feststellüng erheblicher Unterschiede in der Gewa h-

rüng stationa rer Hilfen zür Erziehüng abha ngig vom Jügendamtsbezirk, 
die nicht allein dürch demographische Variablen zü erkla ren waren (Po-

thmann/ Wilk 2009, S. 4). Die Ergebnisse besta tigen im Wesentlichen die 

Forderüngen von Klatetzki ünd Merchel, indem zwar festgestellt würde, 
dass Teamentscheidüngen das Spektrüm mo glicher Entscheidüngen ge-

genü ber Einzelentscheidüngen redüzieren (Pothmann/ Wilk 2009, S. 41), 

dass aber eine „Gestaltüng“ der kollegialen Beratüng notwendig sei. An-
sonsten ha nge die Entscheidüngsfindüng zü stark von sitüativen Faktoren 

ab, beispielsweise der Züsammensetzüng des Teams (Pothmann/ Wilk 

2009, S. 88 ff.). Dazü empfehlen Pothmann/ Wilk ünter anderem eine 
Strüktürierüng des Ablaüfs solcher Beratüngen ünd eine qüalifizierte 

Moderation (2009, S. 90).  

Neben der kollegialen Beratüng existiert sowohl beim Hilfeplanverfahren 

als aüch fü r die Gefa hrdüngseinscha tzüng gema ß § 8a SGB VIII eine zwei-
te Strategie, üm den komplexen Anforderüngen der sozialpa dagogischen 

Entscheidüng ünter Wahrüng des Vertraüensverha ltnisses gerecht zü 

werden. Diese besteht in der Beteiligüng der Betroffenen. In der prakti-
schen Umsetzüng sind verschiedenste Formen dieser Beteiligüng zü fin-

den, die jedoch nicht ünbedingt im Sinne des Gesetzgebers aüsgestaltet 

sind. Ohne eine Aüssage dahingehend treffen zü ko nnen, wie „güt“ die Be-
troffenenbeteiligüng in der Praxis der Hilfeplanverfahren ümgesetzt wird, 

seien exemplarisch einige problematische Aspekte genannt: 

Erstens weist Rüthemeier daraüf hin, dass die praktische Umsetzüng des 

§ 36 SGB VIII aüch hinsichtlich der Beratüngs- ünd Informationspflichten 
nicht immer den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Insbesondere eine 

Aüfkla rüng ü ber die besonderen Risiken der institütionellen Unterbrin-

güng erfolge ha üfig nicht: 

„Im Gegenteil, wir in den Jügenda mtern sind oft froh, wenn Eltern, die ihr Kind 
vielleicht schon seit Jahren vernachla ssigen ünd nür eine geringe Vera nde-
rüngsbereitschaft ünd -fa higkeit haben, letztendlich einer Unterbringüng ‚frei-
willig‘ züstimmen. Eine Information ü ber Risiken in Einrichtüngen gefa hrdet 
aüs ünserer Sicht die Unterbringüng“ (Rüthemeier 2011, S. 163).  

Zweitens ist einer explorativen Stüdie von Pfadenhaüer (2011) hinsicht-

lich der Wahrnehmüng des Wünsch- ünd Wahlrechts zü entnehmen, dass 
die Wü nsche ünd die Wahl der Betroffenen nür selten eine entscheidende 

Rolle in Hilfeplanverfahren spielen: 
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„Bedeütüngsvolle Motivationen, die die Beratüngskontexte mit den Leistüngs-
berechtigten ünd die gegebenenfalls dürch den ASD-Mitarbeiter getroffenen 
Wahlentscheidüngen beeinflüssten, waren allem Anschein nach […] eher fachli-
che Ansprü che ünd Kompetenzen der Mitarbeiter, Dienstvorgaben dürch die o f-
fentlichen Ko rperschaften, institütionelle ünd organisationelle Absprachen, 
Vereinbarüngen sowie vorhandene Kapazita ten ünd aüch sübjektive Erfahrün-
gen ünd perso nliche Kontakte mit Tra gern ünd Einrichtüngen. […] Von den we-
nigen Leistüngsberechtigten, die Wü nsche a üßerten, würde vielen der gea üßer-
te Wünsch nicht gewa hrt. Den ASD-Mitarbeitern züfolge waren die gewü nsch-
ten Maßnahmen in diesen Fa llen entweder nicht geeignet, den ermittelten Be-
darf zü erfü llen […] oder zogen ünverha ltnisma ßige Mehrkosten mit sich. Aüch 
konnten Wü nsche nicht gewa hrt werden, wenn die gewü nschten Einrichtüngen 
maximal aüsgelastet waren“ (Pfadenhaüer 2011, S. 236 f.). 

Zü berü cksichtigen sind also aüch institütionelle, wirtschaftliche ünd or-

ganisatorische Zwa nge – beispielsweise der Aüslastüngsgrad von Einrich-
tüngen, aber aüch spezifische Vorgaben ünd Absprachen, bestimmte Tra -

ger bevorzügt zü belegen (Pfadenhaüer 2011, S. 225). 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist eine Strategie von Jügendamtsmit-

arbeitern, die von Mü nder/ Mütke/ Schone als „einfü hlsame Manipülation“ 
(2000, S. 180) bezeichnet wird. Sie zitieren aüs einem Grüppengespra ch 

mit Fachkra ften eines Jügendamtes: 

„Also ich denke, dass aüch viel dann schon ü ber die Beziehüngsarbeit zür Fami-
lie geht. Es ist selten eigentlich so, dass man hingeht ünd dann sofort eine Hilfe 
anbietet ünd dann la üft das irgendwie. Sondern man kriegt da mal ne Mitteilüng 
ünd nimmt dann mal Kontakt aüf ünd redet halt mit den Leüten ünd güt, dann 
kommt mal von der Schüle was, dann macht man ein Gespra ch mit dem Lehrer 
aüs, dann geht man da hin, dann sitzt man da miteinander, dann redet man viel-
leicht hinterher mit den Eltern ünd mit der Zeit – je mehr Kontakt dann aüch da 
ist oder entsteht – dann wa chst ja aüch ein bissl was in der Beziehüng. Und 
dann kommt man vielleicht aüch gemeinsam zü ner Hilfeform wo man sagt, na 
ja jetzt probieren wir das einmal aüs, dann wird´s vielleicht besser ünd dann 
treten die ünd die Probleme nicht aüf. ünd dann spielen die Eltern vielleicht 
aüch mit. Ich glaüb schon, dass vieles aüch so mit der Zeit … Es geht da nicht al-
les so schnell, sondern das kann aüch ü ber einen la ngeren Zeitraüm laüfen, ü ber 
ein, zwei Jahre oft oder manchmal aüch kü rzer. Und dann kommt man zü be-
stimmten Hilfen“ (Mü nder/ Mütke/ Schone 2000, S. 180). 

Fü r die Aütoren steht das professionelle Selbstversta ndnis, das dieser 

„Lenküng der Betroffenen aüf das, was die Fachkra fte fü r sie ünd ihre 

Kinder am besten halten“ zügründe liegt, „in der Tradition klassischer 
Fü r-Sorge“ (Mü nder/ Mütke/ Schone 2000, S. 180). Dürch langfristiges 

Einwirken aüf die Eltern wird züna chst eine vertraüensvolle Beziehüng 

aüfgebaüt ünd damit aüf eine Kooperation der Eltern im Sinne der Fach-
kra fte hingewirkt. Zwar nennen die Aütoren noch weitere Strategien, die-

se wird hier jedoch exemplarisch erwa hnt, weil hier Parallelen zü Vorge-
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hensweisen der Aüfsichtsbeho rden festzüstellen sind, aüf die im empiri-

schen Teil dieser Arbeit eingegangen werden wird.  

Züsammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Die Leistüngen 

der Kinder- ünd Jügendhilfe – aüch die Unterbringüng in stationa ren Ein-

richtüngen der Erziehüngshilfe – dienen eigentlich der Unterstü tzüng der 
Sorgeberechtigten, die Rechte ünd Pflichten gegenü ber dem Wohl der 

Minderja hrigen behalten. In der Logik des Gesetzes sind die Sorgeberech-

tigten weiterhin maßgeblich fü r deren Wohl verantwortlich. Wenn das 
züsta ndige Jügendamt ü ber einen Antrag aüf eine Hilfe zür Erziehüng 

entscheidet, ü bernimmt es eine Mitverantwortüng fü r die Aüswahl der im 

Einzelfall passenden Hilfe ünd der Einrichtüng ünd somit aüch fü r das 

Wohl des üntergebrachten Minderja hrigen. Diese Verantwortüng daüert 

wa hrend der Unterbringüng an. Die komplexe Entscheidüng ü ber das 

Vorliegen einer Nicht-Gewa hrleistüng des Kindeswohls ünd ü ber die Hil-
fegewa hrüng soll laüt Gesetz gemeinsam ünd ünter mo glichst weitgehen-

der Beteiligüng der betroffenen Familienmitglieder getroffen werden. Be-

richte aüs der Praxis ünd empirische Stüdien deüten jedoch daraüf hin, 
dass dies nicht immer im Sinne des Gesetzgebers ümgesetzt wird, son-

dern dass es vorkommt, dass Fachkra fte etwa aüfgründ eines fü rsorgeri-

schen Selbstversta ndnisses oder aüfgründ strüktüreller Bedingüngen 
diese Vorgaben praktisch ünterlaüfen. Dazü sei aüch daran erinnert, dass 

zü diesen strüktürellen Bedingüngen aüch fiskalische U berlegüngen ge-

ho ren, da der o rtliche o ffentliche Tra ger aüch die Kosten der Unterbrin-
güng ü bernehmen müss38. Aüch würden an verschiedensten Stellen Unsi-

cherheiten aüf Seiten der Fachkra fte im Umgang mit dieser Aüfgabe the-

matisiert, die aüch immer wieder in Vera nderüngen der Rechtslage aüf-

gegriffen würden, züm Teil aber noch üngelo st sein dü rften. 

In der Folge mangelnder Information ünd geringer Berü cksichtigüng ih-

rer Wü nsche kann in der Praxis nicht davon aüsgegangen werden, dass 

Sorgeberechtigte aütomatisch eine effektive Kontrollinstanz fü r das Wohl 
des Kindes in Einrichtüngen sein ko nnen. Aüch zeigt sich insgesamt, dass 

die Einflüss- ünd Kontrollmo glichkeiten dürch die o rtlichen Jügenda mter 

einerseits begrenzt sind ünd andererseits zümindest die Gefahr einer In-
teressenskollision besteht. Dies weist einerseits die haüptsa chliche Ver-

antwortüng fü r die Betreüüng den Mitarbeitern ünd dem Tra ger der Ein-

richtüng zü, begrü ndet aber andererseits aüch die Normierüng einer ein-

richtüngsbezogenen Aüfsicht, die im folgenden Kapitel beschrieben wird. 

                                                 
38 Zur wachsenden Bedeutung einer „berechnenden Steuerung“ durch Jugendämter im Kon-
text des Kinderschutzes vgl. Bode 2012, S. 187 ff. 
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3. Rechtliche Regelungen der Aufsicht über stationäre  
Erziehungshilfeeinrichtungen 

Die oben beschriebenen „Leistüngen“ der Jügendhilfe werden erga nzt 

dürch die hoheitlichen, sogenannten „anderen Aüfgaben“ o ffentlicher Ak-
teüre gema ß §§ 42-60 SGB VIII. Die folgende Betrachtüng konzentriert 

sich aüf die Einrichtüngsaüfsicht gema ß §§ 45-49 SGB VIII ünd la sst die 

ü brigen „anderen Aüfgaben“ ünberü cksichtigt.  

Diese Darstellüng legt insgesamt ihren Schwerpünkt aüf die „Innensicht“ 
der Akteüre der Aüfsichtsbeho rden ünd soll keinen Rechtskommentar 

ersetzen. Daher besteht das wichtigste Anliegen dieses Abschnitts in der 

Verdeütlichüng des Aüftrags der Aüfsichtsmitarbeiter. Betont werden 
deshalb einerseits Züsta ndigkeiten ünd Verantwortlichkeiten – aüch in 

Abgrenzüng zü denen der Jügenda mter, wie in den vorigen Kapiteln skiz-

ziert – ünd andererseits aüch die Grenzen dieser Verantwortüng ünd die 
Einschra nküngen des Aüftrags. Damit soll abgesteckt werden, in welchem 

rechtlichen Rahmen Entscheidüngen ünd Handlüngen der Aüfsichtsbe-

ho rden stattfinden ko nnen. Dabei wird nicht angestrebt, alle jüristischen 
Details zü nennen, sondern ein systematisches ünd strüktürbezogenes 

Versta ndnis des Aüfsichtsaüftrags zü vermitteln. Ein historischer Rü ck-

blick aüf die rechtliche Entwicklüng folgt im Abschnitt II. 

3.1 Bundesrecht 

3.1.1 Begründung der Einrichtungsaufsicht 

In den Kapiteln 1 ünd 2 würde erla ütert, dass der Staat als Wa chter ü ber 

das Wohl des Kindes aüftritt ünd dass sich dieses Wa chteramt einerseits 

in Form eines mo glichen Eingriffs in die elterliche Sorge ünd andererseits 
in Form von Leistüngen der Erziehüngshilfe manifestiert. Wenn Sorgebe-

rechtigte fü r einen Minderja hrigen eine Hilfe zür Erziehüng in stationa ren 

Einrichtüngen (insbesondere gema ß § 34 SGB VIII) in Ansprüch nehmen, 
liegt aber der besondere Fall vor, dass sie zwar Sorgerecht ünd -pflicht 

behalten – es handelt sich ja lediglich üm eine „Hilfe zür Erziehüng“ – dass 

sie aber ü blicherweise nicht in den Alltag dieser Erziehüngshilfe einge-
bünden sind. Solange sich der Minderja hrige in der Einrichtüng befindet, 

verfü gen die Eltern nür sehr begrenzt ü ber Einflüss oder Einsicht in das 

Betreüüngs- ünd Erziehüngsgeschehen. Aüs der besonderen Sitüation der 
Abgeschlossenheit von Einrichtüngen begrü ndet sich die Existenz einer 

staatlichen Aüfsicht ü ber diese Einrichtüngen: „Der Grad der mo glichen 

Einflüssnahme dürch die Eltern bzw. PersSorgeBer ist […] der Maßstab 
dafü r, wann ünd in welchem Umfang Beho rden eine solche Aüfsichts-
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kompetenz ü bertragen ist“ (Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 
15). Hinzü kommt, dass „bei der Sicherüng der Betreüüng aüßerhalb des 

Elternhaüses aüch noch besondere Risiken zü berü cksichtigen [sind], de-

nen aüf diese Weise begegnet werden soll“ (Mo rsberger in Wiesner 2011, 

Vor § 43, Rn. 15; aüsfü hrlich Mo rsberger 2011 – Machtmissbraüch)39.  

Die Notwendigkeit einer staatlichen Einrichtüngsaüfsicht la sst sich also 

nicht aüs dem Wa chteramt ü ber die elterliche Sorge ableiten, sondern 

direkt aüs den Gründrechten des Kindes ünd seiner Schützbedü rftigkeit. 
Die Einrichtüngsaüfsicht steht daher neben den Regelüngen züm Wa ch-

teramt ü ber die elterliche Sorge. 

„Haben […] die Hilfen zür Folge, dass die Eltern ihre Sorge- bzw. Aüfsichtspflicht 
delegieren, so hat ‚das System Jügendhilfe‘ die Pflicht, angemessene Vorkehrün-
gen zü treffen, dass Gefa hrdüngen im Kontext dieser Hilfen minimiert werden. 
Was der Staat den Eltern als Pflicht aüferlegt (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG), müss er 
aüch gegen sich selbst gelten lassen“ (Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, 
Rn. 16). 

Wie erwa hnt setzt die pra ventive Einrichtüngsaüfsicht nicht am Einzelfall 
des individüellen Kindes an40. Die Verantwortüng fü r das Wohl des ein-

zelnen Kindes ist verteilt aüf Tra ger ünd Mitarbeiter der Einrichtüng, das 

fü r das Hilfeplanverfahren züsta ndige Jügendamt ünd die Sorgeberechtig-
ten (vgl. Nonninger in Künkel 2011, § 45, Rn. 3). Die Einrichtüngsaüfsicht 

erga nzt diese Aüfgaben mit einer eigenen, spezifischen Perspektive ins-

besondere aüf die strukturellen Bedingungen der Einrichtüng ünd seines 
Tra gers. Diese Perspektive fü hrt aüch zü einer eigenen Aüffassüng des 

Begriffes „Kindeswohl“ ünd dessen „Gewa hrleistüng ünd „Gefa hrdüng“ 

(siehe Kapitel 3.1.4). Diese Form der Aüfsicht ist unabhängig sowohl von 
den fallzüsta ndigen Jügenda mtern als aüch vom Willen der Sorgeberech-

tigten (Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 21). 

Zü beachten ist, dass die hier besprochenen Regelüngen nicht nür fü r Ein-

richtüngen der stationa ren Hilfen zür Erziehüng gelten, sondern aüch fü r 
Kinderga rten, Tagesgrüppen ünd andere Betreüüngseinrichtüngen. Aüs-

nahmen gelten nür fü r einige in § 45 Abs. 1 SGB VIII explizit aüfgeza hlte 

Einrichtüngstypen, die entweder anderen Aüfsichtsformen ünterliegen 
(wie Schü lerheime oder Internate, sofern diese landesgesetzlich der 

Schülaüfsicht ünterstehen) oder bei denen davon aüsgegangen wird, dass 

die eigenen Aüfsichtsmo glichkeiten der Sorgeberechtigten aüsreichend 

                                                 
39 Diese Risiken institutioneller Erziehung werden zum Teil in späteren Kapiteln angedeutet, 
sind ansonsten jedoch nicht das Thema dieser Arbeit. 

40 Dieser wird jedoch dann relevant, wenn Vorfälle eintreten, die ein intervenierendes Vorge-
hen der Aufsichtsbehörde erfordern. 
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sind (z. B. Jügendfreizeiteinrichtüngen, Gaststa tten). Dass der Gesetzge-
ber bei den betroffenen Einrichtüngstypen nicht differenziert ünd keine 

jeweils angepassten Regelüngen fü r verschiedene Fachbereiche erla sst, 

wird von Seiten der Aüfsichtsbeho rden kritisch bewertet (vgl. Go bel 
2013, S. 20). Aüfgründ ihrer Verschiedenheit wird in dieser Arbeit nicht 

die Anwendüng der Aüfsichtsregelüngen aüf die verschiedenen Fachbe-

reiche geprü ft; alle U berlegüngen zür Rechtsanwendüng beziehen sich 

aüf den Bereich stationa rer Erziehüngshilfe41. 

3.1.2 Zuständigkeit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen  

Gema ß § 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII ist der ü bero rtliche Tra ger der o ffentli-

chen Jügendhilfe sachlich züsta ndig fü r „die Wahrnehmüng der Aüfgaben 
züm Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen“. Fü r diese 

Regelüng gilt jedoch eine Aüsnahme: In § 85 Abs. 4 SGB VIII würden sol-

che abweichenden landesrechtlichen Regelüngen fü r weiterhin gü ltig er-
kla rt, die züm Zeitpünkt des Inkrafttretens des SGB VIII bestanden. 

Dadürch würde ermo glicht, dass in Bayern die Bezirksregierüngen – die 

mittlere Landesbeho rden, nicht jedoch ü bero rtliche Tra ger der o ffentli-
chen Jügendhilfe sind – die Züsta ndigkeit fü r diese Aüfgaben behielten 

(Wiesner in Wiesner 2011, § 85, Rn. 35). Weitere Verlagerüngen von Zü-

sta ndigkeiten nach Inkrafttreten des SGB VIII würden aber nicht erlaübt 
(vgl. Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 75a). Dass ü berhaüpt Fach-

beho rden fü r die Einrichtüngsaüfsicht züsta ndig sind ünd nicht Ord-

nüngsbeho rden, ist laüt Mo rsberger mit Verweis aüf die Heimaüfsicht im 
Bereich von Pflegeheimen fü r Vollja hrige „nicht selbstversta ndlich“ 

(Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 4). Dies la sst sich aüch histo-

risch erkla ren, da sich die Einrichtüngsaüfsicht aüs der Pflegekinderaüf-
sicht entwickelte, was in Abschnitt II dieser Arbeit aüsfü hrlich beschrie-

ben wird.  

Im Züsammenhang mit der Züsta ndigkeit des ü bero rtlichen Tra gers fü r 

die Einrichtüngsaüfsicht ist aüch eine Gründgesetza nderüng aüs dem Jahr 
200642 zü beachten, die als „Fo deralismüsreform I“ bezeichnet wird. Die-

se bestimmte, dass La nder hinsichtlich der „Einrichtüng der Beho rden“ 

von bündesrechtlichen Vorgaben abweichen dü rfen (vgl. Wiesner in 

                                                 
41 Ausnahmen ergeben sich zum Teil aus der Rechtsprechung, da Urteile im Kontext von § 45 
SGB VIII häufig aus dem Praxisfeld der Kindertageseinrichtungen stammen, aber dennoch – 
wenn grundsätzliche Aussagen enthalten sind – für die stationären Erziehungshilfen berück-
sichtigt werden müssen.  

42 Verkündet in BGBl. I 2006, S. 2034. 
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Wiesner 2011, Vor § 85, Rn. 10). Dies ermo glichte beispielsweise die fak-
tische Aüflo süng des Landesjügendamtes in Niedersachsen im Jahr 2007 

(vgl. Wiesner in Wiesner 2011, Vor § 85, Rn. 13). Die Fo deralismüsreform 

erlaübt jedoch nicht, dass die gründsa tzliche sachliche Züsta ndigkeit fü r 
die Einrichtüngsaüfsicht von dem ü bero rtlichen Tra ger der o ffentlichen 

Jügendhilfe weg verlagert werden darf (Wabnitz 2006, S. 4), sondern be-

trifft lediglich die Organisation der entsprechenden Beho rde. Die landes-
spezifischen Unterschiede der beho rdlichen Strüktüren werden in Kapitel 

4 erla ütert. 

3.1.3 Grundlagen der Aufsichtsregelungen 

Der § 45 SGB VIII ist die zentrale Rechtsgründlage der Einrichtüngsaüf-
sicht. In ihm ist festgelegt, dass ein „Tra ger einer Einrichtüng, in der Kin-

der oder Jügendliche ganzta gig oder fü r einen Teil des Tages betreüt 

werden oder Unterkünft erhalten, […] fü r den Betrieb der Einrichtüng der 
Erlaübnis [bedarf]“ (§ 45 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Ein erster Eckpfeiler be-

steht also in der Regelüng, dass ü berhaüpt eine Betriebserlaübnis (BE) 

fü r Betreüüngseinrichtüngen fü r Minderja hrige erforderlich ist – ünd 
zwar, bevor die Einrichtüng in Betrieb genommen wird. Dieser „präventi-

ve Erlaubnisvorbehalt“ ist nicht selbstversta ndlich, sondern würde erst 

1990/ 1991 eingefü hrt43 (siehe dazü Abschnitt II).  

Ein zweiter Eckpfeiler der Aüfsichtsregelüngen besteht darin, dass die 
Betriebserlaübnis immer dann zü erteilen ist, „wenn das Wohl der Kinder 

ünd Jügendlichen in der Einrichtüng gewa hrleistet ist“ (§ 45 Abs. 2 S. 1 

SGB VIII). Bei „Gewährleistung“ des Kindeswohls besteht also ein Rechts-
ansprüch aüf eine BE. Hieraüs ergibt sich eine Prüfverpflichtung der Auf-

sichtsbehörde vor Erteilung der BE. 

Drittens ist die BE „zürü ckzünehmen oder zü widerrüfen, wenn das Wohl 

der Kinder oder der Jügendlichen in der Einrichtüng gefa hrdet ünd der 
Tra ger der Einrichtüng nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefa hr-

düng abzüwenden“ (§ 45 Abs. 7 S. 1 SGB VIII). Die letztgenannte Formü-

lierüng erinnert an § 1666 Abs. 1 BGB ünd verdeütlicht, dass die BE nicht 
ünbegrenzt gilt, sondern die Grenzen der Kindeswohlgefährdung aüch 

dürch die institütionelle Erziehüng ünd Betreüüng zü wahren sind. Bei 

einem U berschreiten dieser Grenzen ist der Staat in seinem Wa chteramt 
berüfen. Aüch hier gilt jedoch, dass das sta rkste Mittel – hier der Entzüg 

der BE, dort im Kontext des § 1666 BGB der Entzüg des elterlichen Sorge-

rechts – nür als Ultima Ratio in Betracht kommt. Die BE ist nür zü entzie-

                                                 
43 Mit der Einführung des SGB VIII (BGBl. I 1990, S. 1163). 
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hen, wenn keine kooperative Abwendüng der festgestellten Gefa hrdüng 
mo glich ist ünd aüch mildere Interventionen – in § 45 SGB VIII genannt 

werden dazü die Instrümente „Beratüng“, „Nebenbestimmüngen“ ünd 

„Aüflagen“, erga nzt dürch die gesondert beschriebene Ta tigkeitsüntersa-
güng nach § 48 SGB VIII – nicht mo glich oder erfolgreich sind. Aüs dieser 

Begrenztheit der Betriebserlaübnis ergibt sich die Pflicht zur Aufsichts-

führung über den laufenden Betrieb der Einrichtung. Als Instrümente die-
ser Aüfsichtsfü hrüng werden die o rtliche Prü füng (§ 46 SGB VIII) ünd 

Meldepflichten (§ 47 SGB VIII) erga nzend normiert. 

Weiterhin entha lt § 45 SGB VIII noch diverse Bestimmüngen züm Gel-

tüngsbereich44, zü den Voraüssetzüngen fü r eine BE-Erteilüng ünd zü an-

züwendenden Verfahren. Diese werden in den Kapiteln 3.1.5 ff. weiter-

fü hrend erla ütert. Züna chst soll jedoch die spezifische Verwendüng des 

Kindeswohlbegriffs im Kontext des § 45 SGB VIII betrachtet werden. 

3.1.4 „Gewährleistung“ und Gefährdung“ des Kindeswohls im Kontext von 
§ 45 SGB VIII 

In dieser Arbeit würde der Kindeswohlbegriff bisher in zwei verschiede-

nen Kontexten erla ütert:  

1. Die Kindeswohlgefährdung als eine notwendige Voraüssetzüng fü r Ein-

griffe des Staates in die elterliche Sorge, die fü r die Anwendüng des 
§ 1666 BGB (Kapitel 1.2) ünd a hnlich aüch § 8a SGB VIII (Kapitel 2.2) 

zentrale Bedeütüng einnimmt. In diesem Kontext bestehen gründlegende 

Handlüngsprinzipien darin, dass sich mo gliche Eingriffe erstens immer 
am Einzelfall orientieren mü ssen ünd deshalb keine „Kataloge“ von Prü f-

kriterien verwendet werden dü rfen. Zweitens dü rfen solche Eingriffe 

nicht pra ventiv, sondern nür anhand konkreter Gefa hrdüngen erfolgen. 
Drittens würde festgestellt, dass eine Bewertüng des Kindeswohls nür 

anhand ethischer U berlegüngen ünd normativer Entscheidüngen mo glich 

ist, die sta ndig reflektiert ünd aktüalisiert werden mü ssen (Kapitel 1.2.2). 

2. Die Gewährleistung des Kindeswohls als Ziel pra ventiver Erziehüngshil-
feleistüngen gema ß § 27 SGB VIII (Kapitel 2.3): Dabei würde ünter ande-

rem festgestellt, dass Entscheidüngen darü ber, ob ü berhaüpt erzieheri-

scher Bedarf besteht ünd welches die geeignete Hilfe fü r einen Einzelfall 
ist, sehr komplex sind. Statt Mindestanforderüngen an eine kindeswohl-

gewa hrleistende Erziehüng zü formülieren, werden Entscheidüngen ü ber 

                                                 
44 Ebenso auch § 48a SGB VIII, der lediglich den Einrichtungsbegriff auch auf „sonstige betreute 
Wohnformen“ – etwa betreute Wohngemeinschaften – erweitert. 
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erzieherischen Bedarf daher im Züsammenwirken mehrerer Fachkra fte 

ünd ünter Beteiligüng der Adressaten getroffen.  

Diese beiden Verwendüngen des Kindeswohlbegriffs beziehen sich je-

weils aüf Fa lle individüeller Minderja hriger ünd regeln die Aüfgaben 

staatlicher Akteüre gegenü ber einzelnen Personen. Wie oben erla ütert 
würde, reicht dieser Schütz in der besonderen Sitüation der Unterbrin-

güng von Minderja hrigen in Einrichtüngen nicht aüs, weshalb die Einrich-

tüngsaüfsicht diese „Schützlü cke“ schließen soll. Ihr Aüftrag besteht da-
rin, einerseits nür solchen Einrichtüngen den Betrieb zü erlaüben, in de-

nen das Kindeswohl „gewa hrleistet“ ist, ünd andererseits diese wa hrend 

des Betriebs zü prü fen ünd zü intervenieren, wenn das Kindeswohl „ge-

fa hrdet“ ist. Der wesentliche Unterschied zü den beiden oben genannten 

Aüffassüngen liegt in der Strukturbezogenheit des hier verwendeten Kin-

deswohlbegriffs. Daraüs folgt ein anderes Versta ndnis von „Einzelfall“: Im 
Kontext der Einrichtüngsaüfsicht bedeütet Einzelfallorientierüng die Ori-

entierüng an der einzelnen Einrichtüng, nicht an dem einzelnen Minder-

ja hrigen.  

Wie dargestellt ist aber die Erfassüng der besonderen Sitüation des indi-
vidüellen Kindes die Basis jeglicher bisher beschriebener Entscheidüngen 

züm Thema Kindeswohl. Fü r einen einrichtungsbezogenen Kindeswohlbe-

griff müss daher eine Ableitüng gefünden werden, die einerseits der Indi-
vidüalita t der Minderja hrigen gerecht wird ünd andererseits strüktürbe-

zogene Bewertüngen ermo glicht.  

Natü rlich kann es Bedingüngen fü r Einrichtüngen geben, die als Mindest-

voraüssetzüng fü r jegliche Kinderbetreüüng angesehen werden ko nnen. 
Andere dagegen ko nnen nür in Abha ngigkeit von Bedü rfnissen der dort 

betreüten Minderja hrigen beürteilt werden. Fü r das Wohl des individüel-

len Kindes ist es daher mitentscheidend, in einer „passenden“ Einrichtüng 
üntergebracht zü sein, die nicht nür allgemeine Mindestvoraüssetzüngen 

erfü llt, sondern aüch solche, die aüfgründ der Besonderheiten dieses In-

dividüüms notwendig sind. Fü r das Wohl des Kindes im Einzelfall, also 
die „Passüng“ zwischen Kind ünd Einrichtüng, ist aber nicht die Aüf-

sichtsbeho rde verantwortlich, sondern dies wird im Hilfeplanverfahren 

ünter Federfü hrüng des züsta ndigen Jügendamtes ohne Beteiligüng der 
Aüfsichtsbeho rden entschieden (siehe Kapitel 2.3.2). Wichtig fü r das 

Wohl des individüellen Kindes ist deshalb, dass die am Hilfeplanverfah-

ren Beteiligten die Eignüng einer Einrichtüng fü r ein bestimmtes Kind 
einscha tzen ko nnen. Dazü dient in erster Linie die Konzeption der Ein-

richtüng. Die Konzeption stellt daher die „Schnittstelle“ zwischen dem Wohl 

des einzelnen Kindes und den strukturellen Bedingungen der Einrichtung 
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dar. Die Aüfsichtsbeho rde nimmt in diesem Kontext eine Art „Verbraü-
cherschützfünktion“ wahr (Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 8a). 

Vor Betriebserlaübniserteilüng mü ssen daher entweder die zü einer Kon-

zeption passenden Voraüssetzüngen bestimmt ünd realisiert werden o-
der es müss ümgekehrt eine Konzeption so formüliert werden, dass darin 

versprochene Leistüngen mit den vorhandenen Voraüssetzüngen er-

bracht werden ko nnen. Ob das Kindeswohl im Sinne der Einrichtüngsaüf-
sicht „gewa hrleistet“ oder „gefa hrdet“ ist, müss entsprechend immer rela-

tiv züm Zweck ünd zür Konzeption der Einrichtüng beürteilt werden.  

Ein weiterer Aspekt besitzt jedoch große Bedeütüng fü r die praktische 

Festlegüng von Mindestanforderüngen: Die Beho rde ist gema ß dem 

Gleichheitsgründsatz des Art. 3 GG dazü verpflichtet, in ihrem Verwal-

tüngshandeln gleiche Einrichtüngen gleich ünd ünterschiedliche Einrich-

tüngen ünterschiedlich zü behandeln (vgl. Mü nder 2010, S. 19). Bei der 
Betriebserlaübniserteilüng müss daher trotz der Einzelfallorientierüng 

aüch die Vergleichbarkeit von Einrichtungen ünd die relative Einheitlich-

keit jeweils formülierter Anforderüngen beachtet werden. Dieser Gründ-

satz wird ünten noch einmal aüfgegriffen. 

Zür Anna herüng an eine weitere Bestimmüng dieser Begriffe soll zü-

na chst ihre Verwendüng im Gesetzestext von § 45 SGB VIII betrachtet 

werden: 

 Die Nicht-Gewährleistung des Kindeswohls diente in der alten Fassüng 
des § 45 SGB VIII (bis 31.12.2011)45 als Versagensgründ einer Be-

triebserlaübnis vor Betriebsaüfnahme. Diese war insbesondere dann 

„anzünehmen“, wenn die Betreüüng dürch geeignete Kra fte nicht gesi-
chert war oder die gesellschaftliche ünd sprachliche Integration oder 

die gesündheitliche Vorsorge ünd medizinische Betreüüng erschwert 

würde. 

 In der aktüellen Fassüng46 des § 45 SGB VIII wird dies sprachlich üm-
gekehrt ünd positiv ein Ansprüch aüf Betriebserlaübnis bei Gewährleis-

tung des Kindeswohls formüliert. Diese sei „anzünehmen“, wenn die 

gesetzlich nicht definierten, „dem Zweck ünd der Konzeption der Ein-

                                                 
45 So bestehend seit  der Einführung des SGB VIII (BGBl. I 1990, S. 1163), zuletzt geändert durch 
das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK (BGBl. I 2005, S. 2729), im Fol-
genden als „alte Fassung“ bezeichnet. 

46 In dieser Fassung bestehend seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 
(BGBl. I 2011, S. 2975), im Folgenden gelegentlich als „aktuelle Fassung“ oder als „neue Fas-
sung“ bezeichnet. 
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richtüng entsprechenden ra ümlichen, fachlichen, wirtschaftlichen ünd 
personellen Voraüssetzüngen fü r den Betrieb erfü llt sind“ (§ 45 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 SGB VIII). 

 Die Gefährdung des Kindeswohls dient als Anlass fü r den Entzüg der 

Betriebserlaübnis nach Betriebsaüfnahme (§ 45 Abs. 7 SGB VIII) sowie 

als Begrü ndüng zür Erteilüng von Aüflagen (§ 45 Abs. 6 S. 3 SGB VIII). 

 Weitere Grü nde zür Erteilüng von Aüflagen sind aüch die Abwendüng 

einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Kindeswohls 

(§ 45 Abs. 6 S. 3 SGB VIII) sowie allgemein die Sicherung des Kindes-

wohls (§ 45 Abs. 4 SGB VIII). 

Aüf dem „Maßstab“ des Kindeswohls mü ssen also aüch hier verschiedene 

„Schwellenwerte“ ünterschieden werden: 

A. Gewährleistung und Mindestvoraussetzungen 

Aüs logischen Grü nden dü rfte der Nachweis schwierig sein, dass das Kin-
deswohl positiv gewährleistet ist. A hnlich wie bei wissenschaftlichen The-

orien gilt aüch hier, dass es deütlich ansprüchsvoller ist, die üneinge-

schra nkte Gü ltigkeit einer Aüssage zü beweisen, als sie zü falsifizieren. 
Die Neüformülierüng dürch das BKiSchG im Jahre 2011 ist aüs dieser 

Perspektive kritisch zü betrachten (vgl. Nonninger in Künkel 2011, § 45, 

Rn. 58; Schindler 2004, S. 169 f.). Wichtig ist deshalb die Formülierüng 
der „Annahme“ einer Kindeswohlgewa hrleistüng. Hierin wird deütlich, 

dass bei der BE-Erteilüng keine zweifelsfrei abgesicherten Prognosen 

notwendig sind, sondern dass eine Anna herüng aüsreicht. 

Die angenommene Kindeswohlgewa hrleistüng ist deshalb gleichzüsetzen 
mit der Erfü llüng von Mindestanforderungen (oder synonym Mindestvo-

raüssetzüngen) an eine Einrichtüng. Mindestvoraüssetzüngen bewegen 

sich aüs logischen ünd verfassüngsrechtlichen Grü nden eigentlich „in ei-
nem Bereich ünterhalb der Gewa hrleistüng des Kindeswohls“ (Schindler 

2004, S. 172). Sind sie erfü llt, kann damit also genaü genommen noch 

nicht von einer Gewa hrleistüng des Kindeswohls gesprochen werden – 
aber diese müss ja aüch nicht bewiesen, sondern lediglich angenommen 

werden. Sind die Mindestvoraüssetzüngen jedoch nicht erfü llt, kann eine 

Gewa hrleistüng nicht mehr angenommen werden, ünd es liegen Mängel 
vor. Damit ist ein hoheitliches Agieren legitim, das jedoch in jedem Fall 

verha ltnisma ßig ünd aüsschließlich am Kindeswohl orientiert sein müss. 

Dazü ist ein abgestüftes Verfahren vorgesehen, das in Kapitel 3.1.9 na her 

beschrieben wird. 
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B. Drohende Beeinträchtigung oder Gefährdung, Sicherung des Kindes-
wohls 

Die na chste zü beachtende Formülierüng ist die der „drohenden Beein-

trächtigung oder Gefährdung“ des Kindeswohls. Erstens ist damit nicht 
zwangsla üfig eine „Gefa hrdüng“ gemeint („Gefahr, daß sich bei der weite-

ren Entwicklüng eine erhebliche Scha digüng mit ziemlicher Sicherheit 

voraüssehen la ßt“, siehe Kapitel 1.2.1 C), sondern bereits eine „Beein-
tra chtigüng“ rechtfertigt ein Aktivwerden zür Abwendüng. Offenbar müss 

die drohende Scha digüng also nicht „erheblich“ sein. Zweitens müss die-

ser Tatbestand nicht „gegenwa rtig“ erfü llt sein, sondern es reicht aüs, 
dass dieser „droht“. Es sind hier also gleich zwei kaskadierende Progno-

seleistüngen gefragt, denn aüch der Begriff der „Gefahr“ entha lt bereits 

die Prognose einer Scha digüng. Nicht eindeütig ist bestimmt, ob bereits 
dann eine Gefa hrdüng oder Beeintra chtigüng „droht“, wenn das Kindes-

wohl „nicht gewährleistet“ ist (eher züstimmend: Happe/ Saürbier 2006, 

§ 44, Rn. 8a; kritisch: Schindler 2004, S. 172) oder ob es sich üm zwei ün-
terschiedliche Schwellenwerte handelt. In Ermangelüng besserer Defini-

tionen ko nnte man zür Bestimmüng dieses Bereiches aber den Korridor 

nennen, der sich ergibt, wenn zwar die Mindestvoraüssetzüngen nicht 

erfü llt werden, aber noch keine Kindeswohlgefa hrdüng vorliegt.  

Daneben steht noch der Begriff der „Sicherüng“. Aüs der Begrü ndüng die-

ser Formülierüng (BR-Drs. 503/ 89, zü § 44 KJHG) geht hervor, dass er 

offenbar als synonym zü der Schwelle verstanden wird, die in der bis En-
de 2011 geltenden Fassüng des SGB VIII der Erlaübniserteilüng zügrün-

degelegt würde (die Nicht-Feststellüng der Nicht-Gewa hrleistüng). Hap-

pe/ Schimke meinen, „Sicherüng“ sei gleichbedeütend mit „Abwendüng 
einer drohenden Beeintra chtigüng oder Gefa hrdüng des Wohls“ (Hap-

pe/ Schimke 2007, § 45, Rn. 122). Wenn eine Maßnahme zür „Sicherüng“ 

des Kindeswohls erfolgt, dann also in der Absicht, aüs dem „Korridor“ der 
drohenden Gefa hrdüng heraüs wieder die Schwelle der Mindestvoraüs-

setzüngen zü ü berschreiten. 

Die „drohende Kindeswohlgefa hrdüng“ bzw. die Aüfgabe der „Sicherüng 

des Kindeswohls“ legitimieren Eingriffe in Form von Aüflagen ünd Ne-

benbestimmüngen. 

C. Kindeswohlgefährdung 

Zületzt ist der Begriff der Kindeswohlgefährdung zü nennen. Hier ist zü-

na chst die Schwelle der Kindeswohlgefa hrdüng nach den Kriterien ünd 
angelehnt an die Kasuistik des § 1666 BGB zü betrachten (siehe Kapitel 

1.2). Ist diese ü berschritten, sind staatliche Eingriffe in die Tra geraüto-

nomie bis hin züm Entzüg der BE (als Ultima Ratio, wenn die Gefa hrdüng 
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anders nicht beseitigt wird) legitim ünd notwendig. Jedoch gelten im Kon-
text des § 45 SGB VIII weniger strenge Maßsta be als im Kontext des § 

1666 BGB. In einer aktüellen Entscheidüng a üßert sich das OVG Hambürg 

zü dieser Frage wie folgt: 

„Mit dem Begriff des Kindeswohls knü pft der Gesetzgeber an § 1666 BGB an, 
der sich aüf das ko rperliche, geistige ünd seelische Wohl des Kindes erstreckt. 
Diese Anknü pfüng bedeütet indes nicht, dass fü r ein Eingreifen der Aüfsichts-
beho rde nach § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII dieselben strengen Maßsta be zü stel-
len sind, wie sie nach der Rechtsprechüng des Bündesgerichtshofs fü r Maß-
nahmen des Familiengerichts zü fordern sind. […] Fü r Maßnahmen nach § 45 
Abs. 7 Satz 1 SGB VIII aüsreichend, aber aüch erforderlich ist demnach das Be-
stehen einer konkreten Gefahr fü r das Kindeswohl im oben beschriebenen Sin-
ne. Eine derartige liegt danach vor, wenn aufgrund von Tatsachen im Einzelfall 
die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass das ko rperliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes Schaden nehmen wird“ (OVG Hambürg vom 
14.12.2012 – 4 Bs 248/ 12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn.16, Hervor-
hebüngen T.M.). 

Züm Vergleich bestand die Gefa hrdüngsdefinition zü § 1666 BGB darin, 

dass eine „gegenwa rtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, daß 
sich bei der weiteren Entwicklüng eine erhebliche Scha digüng mit ziemli-

cher Sicherheit voraüssehen la ßt“ (BGH vom 14.07.1956 – IV ZB 32/ 56; 

NJW 1956, 1434), vorliegen müss. Von dem wohl nür sprachlichen Unter-
schied abgesehen, dass statt  „ziemliche Sicherheit“ die Formülierüng 

„hinreichende Wahrscheinlichkeit“ verwendet wird, scheint die zentrale 

Differenz zü sein, dass das OVG Hambürg lediglich von „Schaden“ statt 
einer „erheblichen Scha digüng“ spricht. Leider definiert das OVG Ham-

bürg diesen Schadensbegriff nicht na her, sondern erla ütert lediglich ein 

Beispiel (in diesem Fall hohe Personalflüktüation in einer Kindertages-
einrichtüng), in dem kein Schaden drohte. Zür genaüeren Bestimmüng 

des Gefa hrdüngsbegriffes im Sinne des § 45 SGB VIII wü rde analog zü 

§ 1666 BGB eine eigene Kasüistik beno tigt. Der derzeitige Stand der 
Rechtsprechüng wird in Kapitel 3.1.9 D dargestellt, darünter aüch der ge-

nannte Beschlüss des OVG Hambürg.  

D. Unterscheidung von „Gefährdung“ und „Nicht-Gewährleistung“ 

In dem Beschlüss aüs dem Dezember 2012 hat das OVG Hambürg aüßer-
dem klargestellt, dass ü berhaüpt zwischen „Gefa hrdüng“ ünd der „Nicht-

Gewa hrleistüng“ ünterschieden wird ünd fü r einen Entzug einer BE nicht 

derselbe Maßstab gelten darf wie fü r die Verweigerung einer BE.  

„Eine Gefa hrdüng des Kindeswohls besteht indes nicht schon dann, wenn (nür) 
nachtra glich die Voraüssetzüngen fü r die Erteilüng der Betriebserlaübnis ent-
fallen sind. Gegen eine solche Aüslegüng spricht der bereits erwa hnte Wortlaüt 
der Vorschrift. § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII nennt als Voraüssetzüng fü r die 
Rü cknahme oder den Widerrüf der Betriebserlaübnis aüsdrü cklich die ‚Gefa hr-
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düng‘ des Kindeswohls, wa hrend fü r die Erteilüng der Betriebserlaübnis in § 45 
Abs. 2 Satz 1 SGB VIII maßgeblich ist, dass das Wohl der Kinder ünd Jügendli-
chen in der Einrichtüng ‚gewa hrleistet‘ ist. Danach reicht es fü r die Nichtertei-
lüng einer Betriebserlaübnis bereits aüs, dass ünter dem Blickwinkel einer Ge-
fahrenvorsorge Bedenken dahingehend bestehen, dass in der Einrichtüng das 
Wohl von Kindern ünd Jügendlichen Schaden nehmen ko nnte“ (OVG Hambürg 
vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn.15). 

Vor diesem Beschlüss war lange Zeit ünklar, inwieweit Tatbesta nde, die 

das Versagen einer BE rechtfertigen, gleichzeitig aüch aüsreichend fü r 

ihren nachtra glichen Entzüg sind. So schrieb etwa Mo ller im Jahr 2006: 
„Das Wohl der Minderja hrigen ist gefa hrdet, wenn Umsta nde, die zür Ver-

sagüng der Erlaübnis fü hren, nachtra glich eintreten oder nachtra glich 

bekannt werden“ (in Mo ller/ Nix 2006, § 45, Rn. 22). Zü dieser Verwir-
rüng hatte aüch die Bündesregierüng beigetragen, die in der Begrü ndüng 

des Gesetzes von 1989 die Begriffe nicht differenzierte, obwohl dieser 

Unterschied aüch damals schon im Gesetzestext bestand. So hieß es in der 
Begrü ndüng: „Wenn […] der Schütz Minderja hriger in der Einrichtüng 

also nicht gewa hrleistet ist, bleibt kein Raüm mehr fü r eine Aüfrechter-

haltüng der Erlaübnis“ (BT-Drs. 11/ 5948, S. 84)47.  

Aüch eher praktische Fragen waren lange üngekla rt, so etwa die Frage, ob 
es bereits den Sachverhalt einer Kindeswohlgefa hrdüng erfü llt, wenn 

aüfgründ einer „drohenden Gefa hrdüng“ eine Aüflage erteilt, diese dann 

aber nicht erfü llt wird. Der Bayerische Verwaltüngsgerichtshof48 leitete 
aüs wiederholten Versto ßen gegen Aüflagen eine Unzüverla ssigkeit des 

Tra gers ab, die den Tatbestand der Kindeswohlgefa hrdüng erfü llte. Dar-

aüs folgt aber aüch, dass die Nichteinhaltüng einer Aüflage fü r sich ge-
nommen noch nicht aütomatisch einer Kindeswohlgefa hrdüng entspricht, 

sondern nür der Aüfrechterhaltüng einer „drohenden Gefa hrdüng“. 

E. Schwellenwerte zum Kindeswohl und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 

In der aktüellen Züsammenschaü der relevanten Gesetzestexte ünd Ge-
richtsentscheidüngen kann inzwischen die folgende U bersicht ü ber die 

verschiedenen Schwellenwerte hinsichtlich des Kindeswohls ünd der da-

ran orientierten Maßnahmen der Aüfsichtsbeho rde (Abbildüng 3) als ge-
sichert gelten. Die einzelnen Maßnahmen der Aüfsichtsbeho rde, die in 

der Abbildüng an der rechten Seite aüfgefü hrt sind, werden in den fol-

genden Kapiteln na her beschrieben. 

                                                 
47 Auch in einem früheren Text des Verfassers (Mühlmann 2011) wird nicht zwischen Gefähr-
dung und Nicht-Gewährleistung unterschieden. 

48 BayVGH vom 10.01.2008 – 12 CS 07.3433, Sozialrecht aktuell 2008, 76, 79 
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Abbildung 3: Schwellenwerte zum einrichtungsbezogenen Kindeswohl im Kontext des § 45 
SGB VIII und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde (eigene Darstellung) 

3.1.5 Inhaltliche Bestimmung von Mindestvoraussetzungen 

Die Bedingüngen zür Erteilüng einer Betriebserlaübnis werden in § 45 

Abs. 2 SGB VIII aüfgeza hlt: 

„Die Erlaübnis ist zü erteilen, wenn das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen in 
der Einrichtüng gewa hrleistet ist. Dies ist in der Regel anzünehmen, wenn 

1. die dem Zweck ünd der Konzeption der Einrichtüng entsprechenden ra ümli-
chen, fachlichen, wirtschaftlichen ünd personellen Voraüssetzüngen fü r den Be-
trieb erfü llt sind, 

2. die gesellschaftliche ünd sprachliche Integration in der Einrichtüng ünter-
stü tzt wird sowie die gesündheitliche Vorsorge ünd die medizinische Betreüüng 
der Kinder ünd Jügendlichen nicht erschwert werden sowie 

3. zür Sicherüng der Rechte von Kindern ünd Jügendlichen in der Einrichtüng 
geeignete Verfahren der Beteiligüng sowie der Mo glichkeit der Beschwerde in 
perso nlichen Angelegenheiten Anwendüng finden“ (§ 45 Abs. 2 SGB VIII). 

Der einzige Maßstab zür Beürteilüng, ob dem Rechtsansprüch aüf eine BE 

entsprochen oder sie versagt wird, ist die Gewährleistung des Wohls der 
Minderja hrigen in der Einrichtüng. Wenn die Erlaübnisbeho rde dem 

Rechtsansprüch nicht stattgibt, tra gt sie die alleinige Darlegüngs- ünd 

Beweislast dafü r, dass ünd warüm das Kindeswohl nicht gewa hrleistet 
ist. Ihre Entscheidüng ist gerichtlich voll ü berprü fbar (Lakies in Mü n-

der/ Meysen/ Trenczek 2013, § 45, Rn. 24, 27). 

Das Gesetz nennt einige Kriterien, bei deren Vorliegen „in der Regel“ eine 

Gewa hrleistüng des Kindeswohls „anzünehmen ist“. Die Formülierüng „in 



Kapitel I.3. 75 

 
 

 

der Regel“ bedeütet hier – wie in der Rechtssprache ü blich –, dass die ge-
nannten Kriterien „nicht abschließend“ (Lakies in Mü nder/ Meysen/  

Trenczek 2013, § 45, Rn. 28) sind, dass also aüch weitere Kriterien ge-

prü ft werden ko nnen. Fü r dieses Versta ndnis spricht aüch, dass die bis 
züm 31.12.2011 geltende Fassüng des § 45 SGB VIII bereits eine nicht ab-

schließende Aüflistüng mo glicher Versagenskriterien enthielt ünd weite-

re Kriterien dürch die Formülierüng „in sonstiger Weise das Wohl […] 
nicht gewa hrleistet ist“ (§ 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB VIII alte Fassüng) ein-

geschlossen würden. Der Begrü ndüng der Gesetzesa nderüng ist nicht zü 

entnehmen, dass der Gesetzgeber diesen Umstand sachlich vera ndern 
wollte, aüch Mo rsberger spricht lediglich von redaktionellen A nderüngen 

sowie einer Konkretisierüng, nicht aber von einer deütlichen Vera nde-

rüng der Rechtslage (Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. N 15 f.). Im 
nicht-jüristischen Sprachgebraüch wa re zwar aüch eine gegenteilige In-

terpretation mo glich, denn wenn das Kindeswohl bereits bei Erfü llüng 

der genannten Kriterien „in der Regel“ gewa hrleistet ist, ko nnte gemeint 
sein, dass weitere Aspekte nür in Aüsnahmefa llen geprü ft werden dü rfen. 

Diesem Versta ndnis kann aber aüs den genannten Grü nden nicht gefolgt 

werden. 

Unter § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB VIII werden keine zü erfü llenden Min-
destanforderüngen genannt, aber es werden die zü prü fenden Dimensio-

nen aüfgeza hlt – na mlich ra ümliche, fachliche, wirtschaftliche ünd perso-

nelle Voraüssetzüngen fü r den Betrieb. Dies verweist aüf eine umfassende 
Prüfverpflichtung, die sich nicht nür aüf einzelne Aspekte (etwa das pa da-

gogische Konzept) beschra nken darf. Zweitens wird dargestellt, dass es 

fü r diese Prü fdimensionen keine absoluten Referenzwerte gibt, sondern 
dass diese relativ ünd am Zweck ünd der Konzeption der Einrichtüng zü 

messen sind. Das heißt, Gegenstand der Prü füng ist, inwieweit das tat-

sa chliche Angebot einerseits dem Zweck einer stationa ren Jügendhil-
feeinrichtüng entspricht ünd andererseits – da stationa re Einrichtüngen 

sehr vielfa ltig sein dü rfen ünd sollen – der konzeptionellen Selbstdarstel-

lüng der Einrichtüng. Zü bedenken ist hier beispielsweise die Zielgrüppe 

der Einrichtüng. So sind an eine Einrichtüng fü r jügendliche Sexüalstraf-

ta ter selbstversta ndlich andere Maßsta be anzülegen als an ein „Babyfens-

ter“ (vgl. aüch Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 45, Rn. 29). 

Unter § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB VIII ünd § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB VIII 
werden züsa tzliche Kriterien genannt, die Einrichtüngen aüch ünabha n-

gig von ihrer Konzeption zü erfü llen haben: Sie mü ssen die gesellschaftli-

che ünd sprachliche Integration „ünterstü tzen“ ünd dü rfen die gesünd-
heitliche Vorsorge ünd die medizinische Betreüüng der Minderja hrigen 
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„nicht erschweren“. Diese Regelüngen sind zwar allgemein formüliert, 
würden aber vor allem mit Blick aüf bestimmte „integrationsfeindliche“ 

Einrichtüngen eingefü gt, na mlich beispielsweise von „Koranschülen“ (vgl. 

Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, § 45, Rn. 37). Aüch mü ssen die 
Einrichtüngen daraüfhin geprü ft werden, ob „geeignete Verfahren der 

Beteiligüng sowie der Mo glichkeit der Beschwerde in perso nlichen Ange-

legenheiten Anwendüng finden“. Kriterien der Eignüng von Beteiligüngs- 

oder Beschwerdeverfahren finden sich jedoch nicht. 

Insgesamt wird deütlich, dass die Bedingüngen zür Erteilüng einer BE 

bündesgesetzlich nür hinsichtlich der Prü fkriterien, nicht aber hinsicht-

lich der Qüalita t oder Qüantita t der Ausprägung dieser Kriterien be-

stimmt werden. Dies zeigt bildhaft aüch Abbildüng 4, die sowohl die im 

Gesetz genannten Themenbereiche entha lt als aüch einige Erga nzüngen 

ünd Interpretationen, die in den einschla gigen Gesetzeskommentaren als 
ünstrittig gelten (Aüfza hlüng nicht abschließend): 

 

Abbildung 4: Prüfkriterien bei Betriebserlaubniserteilung (eigene Darstellung) 

Solange diese Merkmale nicht operationalisiert bzw. qüantifiziert sind, 
stellen sie keine Grenzen dar, sondern geben lediglich die Themen vor, 

die bei einer Grenzziehüng berü cksichtigt werden mü ssen (vgl. aüch Nik-

les 2011, S. 4). Solche Grenzziehüngen finden letztlich erst dürch Einzel-
fallentscheidüngen der Beho rden statt, die wiederüm gerichtlich kontrol-
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lierbar sind. Orientierüng ko nnen aüch Vereinbarüngen zwischen Aüf-
sichtsbeho rden ünd Fachverba nden oder aüch Rahmenvertra ge (siehe 

Kapitel 2.1.2 C. b) bieten, die jedoch fü r die Betriebserlaübniserteilüng 

rechtlich nicht bindend sind. Dies gilt aüch fü r einzelne Leistüngsverein-
barüngen gema ß § 78b SGB VIII mit o rtlichen Jügenda mtern. Die Verbind-

lichkeit solcher Vertra ge fü r die BE besonders deütlich ablehnend a üßert 

sich Meier in einem Gütachten im Aüftrag eines freien Wohlfahrtsverban-

des49: 

„Die Mindestanforderüngen nach §§ 45 ff. SGB VIII sind regelma ßig nicht iden-
tisch mit den in Leistüngsvereinbarüngen der Einrichtüngstra ger mit dem o rtli-
chen Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe nach § 78 b SGB VIII definierten Stan-
dards. Letztere dienen nicht dem Zweck, ordnüngsrechtliche Mindestanforde-
rüngen züm Schütz der Kinder ünd Jügendlichen vor Gefahren festzüschreiben, 
sondern das Leistüngsangebot hinsichtlich Art, Inhalt, Umfang ünd Qüalita t ver-
traglich festzüschreiben. Nach § 78 b SGB VIII vereinbarte Leistüngsangebote 
gehen typischer Weise ü ber die bloße Gewa hrleistüng des Kindeswohls hinaüs 
ünd beschreiben Leistüngen zür fachlich hochwertigen Erziehüng ünd Fo rde-
rüng von jüngen Menschen“ (Meier 2011, S. 12). 

Hier wird aüch ein wichtiger Aspekt erwa hnt, der bereits in Kapitel 1.1 

genannt würde: Der Staat beschra nkt sich bei der Einrichtüngsaüfsicht 
aüf die Abwehr von Gefahren, so dass sich der Aüfsichtsaüftrag immer 

nür aüf die Gewa hrleistüng von Mindestanforderungen beschra nkt ünd 

nie das Anstreben optimaler Bedingüngen ümfasst (Mo rsberger in Wies-

ner 2011, § 45, Rn. 12).  

3.1.6 Prüfung der Mindestvoraussetzungen 

In § 45 Abs. 3 SGB VIII werden einige Verfahrensstandards formüliert, die 
bei der Prü füng der Voraüssetzüngen beachtet werden mü ssen. Sie ent-

halten aüch Pflichten des Tra gers, damit sein Antrag aüf BE erfolgreich 

sein kann: 

 

                                                 
49 Es sei erwähnt, dass nicht nur Meier einer „Interessengruppe“ zugeordnet werden kann. Die 
meisten der Fachautoren und Rechtskommentatoren zum Themenkomplex der Einrichtungs-
aufsicht sind oder waren selbst – zumeist in leitender Funktion – bei solchen Behörden tätig. 
Dies betrifft nach Kenntnis des Verfassers Abel, Betz, Gernert, Happe, Mann, Mörsberger, 
Nonninger, Post, Schnapka und Stoppel. Mit dieser Feststellung ist keine Wertung hinsichtlich 
der Validität der jeweiligen Veröffentlichungen verbunden. Die jeweilige „Nähe“ zu verschie-
denen Perspektiven kann bei differierenden fachlichen Meinungen aber erklärend herangezo-
gen werden. Sachverhalte, zu denen unterschiedliche fachliche Meinungen zu finden sind, 
zeigen insbesondere an, dass es dort noch keine gerichtliche Klärung gab. 
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„Zür Prü füng der Voraüssetzüngen hat der Tra ger der Einrichtüng mit dem An-
trag 

1. die Konzeption der Einrichtüng vorzülegen, die aüch Aüskünft ü ber Maß-
nahmen zür Qüalita tsentwicklüng ünd -sicherüng gibt, sowie 

2. im Hinblick aüf die Eignüng des Personals nachzüweisen, dass die Vorlage 
ünd Prü füng von aüfgabenspezifischen Aüsbildüngsnachweisen sowie von Fü h-
rüngszeügnissen nach § 30 Absatz 5 ünd § 30a Absatz 1 des Bündeszentralre-
gistergesetzes sichergestellt sind; Fü hrüngszeügnisse sind von dem Tra ger der 
Einrichtüng in regelma ßigen Absta nden erneüt anzüfordern ünd zü prü fen“ 
(§ 45 Abs. 3 SGB VIII). 

Hier werden zwei Anforderüngen an den Tra ger formüliert. Erstens müss 

er eine schriftliche Konzeption einreichen – nür damit ist ü berhaüpt eine 

Einscha tzüng der oben genannten Voraüssetzüngen fü r den Betrieb mo g-
lich. Zweitens müss er nachweisen, dass er die Eignüng des von ihm be-

scha ftigten Personals prü ft.  

A. Verantwortlichkeit für die Eignungsprüfung des Personals 

Der letzte Teilsatz ist doppeldeütig formüliert: „Fü hrüngszeügnisse sind 
von dem Tra ger […] anzüfordern ünd zü prü fen“ kann einerseits bedeü-

ten, dass der Tra ger selbst diese Zeügnisse von den Mitarbeitern anfor-

dert ünd prü ft – es kann aber aüch bedeüten, dass die Aüfsichtsbeho rde 
die Zeügnisse von dem Tra ger anfordern ünd dann prü fen soll. Lakies 

vertritt die zweite Ansicht (Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013, 

§ 45, Rn. 46-48), anderer Aüffassüng sind Mo rsberger (in Wiesner 2011, 
§ 45, Rn. N 24) ünd Mann (in Schellhorn ü. a. 2012, § 45, Rn. 28). Aüfkla -

rüng verschafft die Begrü ndüng des BKiSchG seitens der Bündesregie-

rüng, in der es heißt, die Erlaübnis setze „kü nftig aüch einen Nachweis 
ü ber die Vorlage aüfgabenspezifischer Aüsbildüngsnachweise sowie er-

weiterter Fü hrüngszeügnisse voraüs“ (BT-Drs. 17/ 6256, S. 24). Dies im-

pliziert, dass die Aüfsichtsbeho rde weder Aüsbildüngsnachweise noch 
Fü hrüngszeügnisse zwingend selbst prü fen müss. Es dü rfte sich hier da-

her üm den sprachlich misslüngenen Versüch einer gesetzlichen Klarstel-

lüng handeln, dass der Tra ger fü r das Eignüngsbeürteilüngsverfahren 
seiner Mitarbeiter die Haüptverantwortüng tra gt50. Es bleibt jedoch eine 

Mitverantwortüng der Aüfsichtsbeho rde fü r die Eignüngsbeürteilüng ein-

zelner Mitarbeiter bestehen, die sich aüs der ünten noch zü beschreiben-
den Meldepflicht ü ber neü einzüstellende Mitarbeiter ergibt: Aüsdrü ck-

lich sollen aüch Angaben zür Qüalifikation der Mitarbeiter gemeldet wer-

den, was einen Prü faüftrag an die Aüfsichtsbeho rde impliziert (vgl. OVG 

                                                 
50 In der alten Fassung des § 45 SGB VIII (bis 31.12.2011) hieß es lediglich: „[Die BE] ist zu ver-
sagen, wenn […] die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch geeignete Kräfte nicht 
gesichert ist“ (§ 45 Abs. 1 S. 2 SGB VIII alte Fassung). 
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Mü nster vom 27.11.2007 – 12 A 4697/ 06, FEVS 59, 318, 326). Aüch stell-
te das OVG Mü nster fest, dass die Personalaüsstattüng das wichtigste 

qüalitative Merkmal einer Einrichtüng sei: „Der Betrieb der Einrichtüng 

steht ünd fa llt mit dem eingesetzten Personal“ (OVG Mü nster vom 
27.11.2007 – 12 A 4697/ 06, FEVS 59, 318, 320). Die Eignüngsprü füng des 

Personals mü sse daher vor Erteilüng einer BE erfolgen ünd dü rfe nicht 

dürch Nebenbestimmüngen erfolgen. In dem genannten Beschlüss wer-
den jedoch die Anforderüngen an die personellen Voraüssetzüngen dürch 

das Gericht nicht weiter konkretisiert. Das veranlasste Mo rsberger zü fol-

gendem Kommentar zü diesem Gerichtsbeschlüss: 

 „Wenn heraüsgestellt wird, wie wichtig die Personalaüsstattüng fü r die Ge-
wa hrleistüng des Schützzweckes ist […], dann bleiben die Aüsfü hrüngen doch 
recht vage hinsichtlich der Frage, wie je nach Einrichtüngstyp, gesetzlichem 
Aüftrag oder jeweiliger Konzeption der Kindeswohlbegriff ünd die Schützfünk-
tion des § 45 SGB VIII genaüer zü bestimmen sind. […] Genaüeres aber weiß 
man nicht ünd so sind die Aüfsichtsbeho rden politischen Spekülationen, was 
denn ihre Fünktion sein ko nne ünd dü rfe, relativ hilflos aüsgeliefert“ (Mo rsber-
ger 2008, S. 244 f.). 

Nachdem also das OVG Mü nster einerseits die Wichtigkeit der Eignüngs-
beürteilüng des Personals aüch fü r die Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rde 

betonte, erfolgte andererseits dürch das spa ter beschlossene Gesetz eine 

zümindest sprachlich-symbolische Verantwortüngsverlagerüng aüf den 
Einrichtüngstra ger, ohne die Beho rde dabei aber von ihrer Verantwor-

tüng zü entbinden. Noch nicht einscha tzbar ist, wie sich diese Neürege-

lüng aüf Konflikte zwischen Tra gern ünd Aüfsichtsbeho rden bezü glich 
der Eignüng einzelner Mitarbeiter aüswirken wird. Die von Mo rsberger 

beschriebene Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Prü faüftrags der 

Aüfsichtsbeho rde dü rfte jedenfalls kaüm behoben worden sein.  

B. Vereinbarungen zur Personaleignung 
In der bis Ende 2011 geltenden alten Fassüng des § 45 SGB VIII war vor-

gesehen, dass die Aüfsichtsbeho rden Vereinbarüngen mit den Einrich-

tüngstra gern zür Personaleignüng anzüstreben ha tten. Diese Regelüng 

würde jedoch mit der züm 01.01.2012 in Kraft getretenen Gesetzesa nde-

rüng51 abgeschafft. Gründsa tzlich ha tte dies eine mo gliche Lo süng der 

oben beschriebenen Problematik einer Festlegüng von personellen Min-

deststandards sein ko nnen. Dazü schreibt Mü nder: 

„Von gründsa tzlicher Bedeütüng ist, dass der Gesetzgeber hier anstelle einer 
einseitigen hoheitlichen Weisüng Vereinbarüngen ‚aüf gleicher Aügenho he‘ vor-
sieht. Diese gesetzliche Vorgabe ist […] rechtlich verbindlich, es liegt ein recht-

                                                 
51 Im Rahmen des BKiSchG (BGBl. I 2011, S. 2975). 
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lich bindender zwingender Vereinbarüngsvorbehalt vor, d.h. hinsichtlich der 
Eignüng kann die Beho rde nicht einseitig entscheiden, sondern sie hat entspre-
chende Vereinbarüngen abzüschließen. Falls solche Vereinbarüngen aüf Spit-
zenebene nicht vorliegen oder falls sie in diesem Fall fü r die einzelnen Einrich-
tüngen rechtlich nicht verbindlich geworden sind, ergibt sich aüs dem Sinn der 
kooperativen Züsammenarbeit, dass dann zwischen den züsta ndigen Beho rden 
ünd dem Tra ger der Einrichtüng eine entsprechende Vereinbarüng anzüstreben 
ist. ‚Anzüstreben ist‘ bedeütet, dass ernsthafte Anstrengüngen ünternommen 
werden mü ssen, üm zü entsprechenden Vereinbarüngen zü kommen. Das be-
deütet aüf jeden Fall, dass züna chst entsprechende Kontaktaüfnahmen, Verein-
barüngsversüche, Verhandlüngen üsw. stattfinden mü ssen. Aüf jeden Fall ist es 
nicht mo glich, ohne den Versüch zü einer Vereinbarüng zü kommen, einseitig 
hoheitlich entsprechende Bestimmüngen zü treffen (Mü nder 2010, S. 13 f.). 

Einseitige Aüflagen oder Anordnüngen waren zwar zür Sicherüng des 

Kindeswohls mo glich, jedoch nür, wenn kein Konsens erzielt werden 
konnte. Mü nder spricht insgesamt von einem aüf „Konsens mit dem Tra -

ger aüsgerichtete[n] Erlaübniserteilüngsverfahren“ (Mü nder 2010, S. 12). 

Die Beho rde müsste im Zweifelsfall nachweisen, dass sie Anstrengüngen 
ünternommen hat, einen solchen Konsens zü erzielen (Mü nder 2010, 

S. 15, 18). Diese frü here gesetzliche Vorgabe erscheint zwar züna chst 

sinnvoll ünd verdeütlichte den kooperativen Ansprüch des Jügendhilfe-
rechts, jedoch beinhaltete sie aüch einen gründlegenden Widersprüch: 

Wenn die Beho rde das Drückmittel der einseitigen Aüflage nach Schei-

tern von Verhandlüngen besitzt, ist eine „gleiche Aügenho he“ faktisch 
nicht gegeben. Das gilt aüch fü r Vereinbarüngen zwischen den Beho rden 

ünd zentralen Tra gern52. Aüch hier ko nnen die Beho rden bei einem feh-

lenden Konsens aüf „Vereinbarüngen“ mit einzelnen Tra gern aüsweichen 
ünd sitzen letztlich am „la ngeren Hebel“. Mo rsberger weist daraüf hin, 

dass im Konfliktfall züm Tragen komme, dass die Aüfsicht eine hoheitli-

che Aüfgabe ünd daher nicht in gleichem Maße wie die Leistüngserbrin-
güng von der Pflicht zür partnerschaftlichen Züsammenarbeit gepra gt sei 

(Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 34). Eine weitere gewichtige 

Einschra nküng der Wirksamkeit solcher Vereinbarüngen ist dadürch ge-
geben, dass die Beho rde zür Gleichbehandlüng vergleichbarer Einrich-

tüngen verpflichtet war ünd ist: 

„Hat […] die Beho rde, sei es mittels Vereinbarüngen mit den Tra gern der Ein-
richtüngen, mittels Vereinbarüngen mit dem Tra ger einer einzelnen Einrich-
tüng oder ünter Umsta nden aüch einmal (im geschilderten rechtlich züla ssigen 
Rahmen) in Form einer einseitigen Aüflage, Anforderüngen im Qüalifikations-

                                                 
52 Als „zentrale Träger“ werden überörtlich tätige Verbände bezeichnet (Mörsberger in Wies-
ner 2011, § 46, Rn. 8), beispielsweise angebunden an die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege oder an den Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozi-
alhilfe e. V. (VPK).  
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bereich des Personals gestellt, so kann sie hieraüf bei anderen (immer: ver-
gleichbaren) Einrichtüngen nicht verzichten, sie wü rde sonst gegen den Gleich-
heitsgründsatz des Art. 3 GG verstoßen“ (Mü nder 2010, S. 19). 

In der Neüfassüng des § 45 SGB VIII ist die Klaüsel nün ersatzlos entfal-
len53. Die Konseqüenzen dieser Streichüng sind fü r die Praxis jedoch ün-

klar:  

 Erstens ko nnte argümentiert werden, dass die Gründstrüktür des Jü-

gendhilferechts weiterhin aüf Konsens aüfgebaüt ist ünd deshalb Fra-
gen der Qüalifikationsanforderüngen aüch ohne explizite Vorschrift 

nür in einem mo glichst breiten Diskürs entschieden werden ko nnen. 

Dies vertritt etwa Mo rsberger:  

„Solche Vereinbarüngen sind kein Wert an sich; sie sind nür hilfreich, wenn sie 
den Differenzierüngsnotwendigkeiten gerecht werden. Besteht insofern Einig-
keit bei den Beteiligten, bedarf es jedoch zür Entwicklüng entsprechender Ver-
einbarüngen keiner bündesgesetzlichen Ermünterüng“ (Mo rsberger 2011 – 
Kinderschütz, S. 561). 

 Zweitens ko nnte man dagegenhalten, dass der Wegfall dieser Regelüng 
daraüf hindeütet, dass den Tra gern eine sta rkere Position hinsichtlich 

der Bestimmüng von Eignüngskriterien zügewiesen wird. Dafü r spra -

che aüch die Formülierüng im neüen § 45 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB VIII, der 
die prima re Verantwortüng des Tra gers fü r personelle Eignüngsprü -

füngsverfahren betont. 

 Eine dritte Argümentation ko nnte aber aüch den neüen § 79a SGB VIII 

heranziehen, in dem die (Weiter-)Entwicklüng von Qüalita tsmaßsta -
ben recht eindeütig als Aüfgabe der o ffentlichen Tra ger dargestellt 

wird (siehe aüch Kapitel 2.1.2 C. c). Explizit heißt es in Satz 2: „Dazü 

za hlen aüch Qüalita tsmerkmale fü r die Sicherüng der Rechte von Kin-
dern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd ihren Schütz vor Gewalt.“ 

Neü formüliert wird insbesondere die Rolle der o rtlichen o ffentlichen 

Tra ger, obwohl die Betriebserlaübniserteilüng eigentlich ünabha ngig 
vom Abschlüss von Vereinbarüngen zwischen o rtlichen o ffentlichen 

Tra gern ünd Einrichtüngstra gern erfolgt. Zwar wird in der Gesetzesbe-

grü ndüng aüsdrü cklich verneint, dass hiermit eine einseitige Vorgabe 
beabsichtigt sei, doch der Gesetzestext selbst entha lt in der verab-

schiedeten Fassüng keine Anhaltspünkte mehr fü r den proklamierten 

„Qüalita tsdialog“. So hieß es seitens der Bündesregierüng:  

„[D]er Gesetzentwürf [setzt] nicht aüf eine staatliche Definition fachlicher Stan-
dards, sondern aüf eine verbindliche Versta ndigüng ü ber Qüalita tsmerkmale, 

                                                 
53 Kritisch dazu: Nonninger in Kunkel 2011, § 45, Rn. 59; VPK 2011, S. 2. 
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Maßsta be zür Bewertüng von Qüalita t ünd Instrümente zür Sicherüng von Qüa-
lita t im Rahmen eines Qüalita tsdialogs zwischen o ffentlichen ünd freien Tra -
gern“ (BT-Drs. 17/ 6256, Anlage 4, S. 49).  

Der in der Entwürfsfassüng noch vorhandene § 79a Abs. 2 SGB VIII-E 
(BT-Drs. 17/ 6256, S. 11 f.) ha tte den bilateralen Charakter dieser Maß-

sta be betont, er würde jedoch in letzter Minüte aüs dem Entwürf des 

Bündeskinderschützgesetzes gestrichen. Damit fehlt nün also in beiden 
Regelüngen der Verweis aüf Vereinbarüngen zwischen o ffentlichen 

ünd freien Tra gern als Gründlage zür Bestimmüng qüalitativer Maß-

sta be.   

An die letztgenannte These einer tendenziellen Sta rküng der o ffentlichen 

Tra ger hinsichtlich der Festsetzüng von Qüalita tsmaßsta ben knü pft aüch 

Lakies an, wenn er die Streichüng der Vereinbarüngsklaüsel wie folgt be-

ürteilt:  

„Das ist einerseits konseqüent, weil man den Erlaübnisvorbehalt als ein ‚wichti-
ges Instrüment der Gefahrenabwehr‘ scha rfer akzentüieren will ünd normaler-
weise die Aüfsichtsbeho rde aütonom darü ber entscheidet, ob die Voraüsset-
züngen fü r die Erteilüng einer Erlaübnis vorliegen oder nicht, zümal diese Ent-
scheidüng von gesetzlich geregelten Voraüssetzüngen abha ngig ist ünd der ge-
richtlichen Kontrolle ünterliegt. Andererseits entspra che es eigentlich einem 
Leitbild moderner Verwaltüng in einem Kooperationsverha ltnis mit den Leis-
tüngserbringern […] zü Versta ndigüngen ü ber die Einzelheiten des Erlaübnis-
verfahrens zü kommen. Es entspricht aüch speziell in der Kinder- ünd Jügend-
hilfe dem Gründsatz partnerschaftlicher Züsammenarbeit […], eine weitgehen-
de Mitwirküng des Tra gers anzüstreben“ (Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 
2013, § 45, Rn. 49). 

In der Frage der Personaleignüng ünd der Qüalita tsmaßsta be in Einrich-

tüngen insgesamt bringt die Neüformülierüng dürch das Bündeskinder-

schützgesetz also nür wenig Kla rüng ünd wirft eher neüe Fragen aüf, ob 
damit nün die Position der Tra ger oder die der Aüfsichtsbeho rde gesta rkt 

würde. Es kann festgehalten werden, dass Vereinbarüngen ü ber Qüali-

ta tsmaßsta be ünd Beürteilüngskriterien vor dem Hintergründ des koope-
rativen Wesens des Jügendhilferechts zwar dürchaüs wü nschenswert wa -

ren ünd sie weiterhin mo glich sind, es fü r diese jedoch keine eindeütige 

ünd verpflichtende Rechtsgründlage gibt.  

C. Wissenschaftlich begründete Mindestvoraussetzungen 
Die genannten Probleme einer Festlegüng klarer Voraüssetzüngen lassen 

fragen, inwieweit die Wissenschaft hier Orientierüng geben ko nnte. Wenn 

man gründsa tzlich eine normative Positionierüng von Wissenschaft zü-
la sst, kann sie dürchaüs Kriterien fü r „güte“ Pa dagogik liefern, ebenso 

operationalisierbare Maßsta be, die sich zür Einscha tzüng der Qüalita t 

von Einrichtüngen verwenden ließen. Da eine Gesamtschaü wissenschaft-
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licher Erkenntnisse – relevant wa ren beispielsweise die Disküssionen üm 
„wirküngsorientierte“ oder „evidenzbasierte“ Jügendhilfe54 – hier den 

Rahmen sprengen wü rde, sei eine mo gliche Fündierüng von Mindestvo-

raüssetzüngen dürch wissenschaftliche Erkenntnisse nür kürz an zwei 

Beispielen erla ütert: 

Erstens würde fü r den Bereich der Kindertageseinrichtüngen versücht, 

den Personalschlü ssel (oder die Fachkraft-Kind-Relation) wissenschaft-

lich zü begrü nden. In einer Meta-Aüswertüng internationaler Stüdien 
konstatieren Viernickel/ Schwarz (2009) dabei züm einen, dass der Per-

sonalschlü ssel mit dem Verhalten ünd dem Wohlbefinden der betreüten 

Kinder positiv korreliert ünd züm anderen, dass verschiedene „Schwel-

lenwerte“ bestimmbar sind, bei deren U berschreiten negative Aüswir-

küngen aüf die Kinder festzüstellen sind (z. B. eine Relation von ca. 1:3 bis 

1:4 bei ünter-dreija hrigen Kindern; Viernickel/ Schwarz 2009, S. 2). Klar-
gestellt wird aber aüch, dass der Personalschlü ssel nür eines von vielen 

entscheidenden Kriterien ist (Viernickel/ Schwarz 2009, S. 13 f.). Solche 

mit Hilfe qüantitativer Aüswertüngen bestimmten Schwellenwerte besit-
zen aüf statistischer Ebene dürchaüs Aüssagekraft55. Sie ko nnten damit 

aüch eine plaüsible Basis fü r Orientierüngsrahmen darstellen. Der bereits 

hohe Aüfwand der genannten Untersüchüngen dü rfte jedoch noch gestei-
gert werden mü ssen, wollte man a hnliche Grenzwerte fü r die sowohl hin-

sichtlich der Konzepte ünd Strüktüren als aüch hinsichtlich des Betreü-

üngs- ünd Erziehüngsbedarfs viel sta rker aüsdifferenzierten stationa ren 
Erziehüngshilfen ermitteln. Es erscheint fraglich, ob angesichts der zahl-

reichen sonstigen Einflüssfaktoren bei stationa rer Erziehüng ü berhaüpt 

eine vergleichbare Methodik anwendbar wa re. 

Ein zweiter, weniger „technologischer“ Ansatz besteht im „Capability Ap-
proach“, der insbesondere von Martha Nüssbaüm gepra gt ünd in 

Deütschland z. B. von Otto, Scherr ünd Ziegler aüf die Soziale Arbeit ü ber-

tragen würde. So legen die genannten Wissenschaftler ü berzeügend dar, 
dass die Befa higüng zür Aüsbildüng gründlegender „Capabilities“ (Fa hig-

keiten) als „Realisierüngsbedingüngen von Menschenwü rde“ (Ot-

to/ Scherr/ Ziegler 2010, S. 154) zü verstehen sind. Ihre Vermittlüng sollte 
nach dieser Argümentation deshalb einen Mindeststandard explizit aüch 

fü r o ffentliche Erziehüng darstellen; aüch ko nnten sie als zentraler Maß-

                                                 
54 Siehe dazu beispielsweise Polutta (2011) und den Sammelband von Sommerfeld/ Hüttemann 
(2007). 

55 So können die Autorinnen mit Recht kritisieren, dass diese Werte in Deutschland flächende-
ckend nicht eingehalten werden. 
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stab zür Bewertüng ihrer Qüalita t dienen (Otto/ Scherr/ Ziegler 2010, 
S. 160). Die Liste dieser „Central Capabilities“ beinhaltet beispielsweise 

aüch die Fa higkeit „wirksam an den politischen Entscheidüngen teilzü-

nehmen, die das eigene Leben betreffen“ (Nüssbaüm 2010, S. 114).  Dies 

wird aüch als „capability for voice“ bezeichnet: 

„Die capability for voice verweist aüf jenen prozessüalen Aspekt von Freiheit, 
der sich aüf die Realmo glichkeit bezieht, die eigenen Meinüngen, Wü nsche ünd 
Erwartüngen zü a üßern ünd ihnen im o ffentlichen, politischen Prozess Geho r 
ünd Gewicht zü verleihen, d.h. dafü r zü sorgen, dass sie als relevante Perspekti-
ven ünd wichtige Anliegen ernst genommen werden. Die capability for voice 
verweist demnach nicht nür daraüf, sich gema ß den je gü ltigen Diskürsregeln – 
d.h. den bestehenden Regeln des Sagbaren ünd Gü ltigen – einbringen zü ko n-
nen, sondern aüch aüf die Mo glichkeit, aüf diese Regeln ünd die informationale 
Basis der Beürteilüng gerechtigkeitsrelevanter Sachverhalte selbst Einflüss zü 
nehmen. Dies beinhaltet aüch die effektive Mo glichkeit, die gewa hlte Methode 
oder die gewa hlte Informationsbasis fü r die Bewertüng ünd Beürteilüng des 
Gü ltigen ünd Relevanten in Frage zü stellen ünd zü beeinflüssen“ (Ot-
to/ Scherr/ Ziegler 2010, S. 159). 

Mit Blick aüf diese Formülierüng ist es zü begrü ßen, dass in der Neüfas-
süng des § 45 SGB VIII definiert wird, dass „in der Einrichtüng geeignete 

Verfahren der Beteiligüng […] Anwendüng finden“ sollen. „Geeignet“ be-

zo ge sich nach dem genannten Versta ndnis aüf das Ziel der Befa higüng 
der Kinder ünd Jügendlichen zür „capability for voice“. Dies ist ein Ziel, 

das sich zwar wissenschaftlich ü berprü fen ließe, jedoch kann eine solche 

Prü füng nicht einfach in „technologische“ bzw. „standardisierte“ Kon-
trollverfahren ü bersetzt werden, die im Rahmen der Einrichtüngsaüfsicht 

angewendet werden ko nnten. Denn welche Verfahren geeignet sind, das 

individüelle Kind zü befa higen, ha ngt von den Besonderheiten des Einzel-
falls ab. Da die Aüfsichtsbeho rde die individüellen Bedü rfnisse von Kin-

dern nicht prü fen kann ünd dafü r aüch nicht verantwortlich ist, ergibt 

sich daraüs, dass es beispielsweise kein geeigneter Mindeststandard wa -

re, fü r jede Einrichtüng ein „Kinderparlament“ zü fordern56.  

Hinzü kommt, dass der vorliegende Gesetzestext eine solche Aüslegüng 

nicht züla sst. So weist Mo rsberger in einer Analyse des Wortlaütes des 

Gesetzes daraüf hin, dass die gesetzliche Normierüng von Beteiligüngs- 
ünd Beschwerdeverfahren deütlich enger verstanden werden müss. Ge-

meint sei lediglich die Mindestanforderüng, „dass dürch Verfahren der 

Beteiligüng ünd Mo glichkeiten der Beschwerde rechtzeitig aüf problema-
tische Tendenzen aüfmerksam gemacht werden kann, die im Wider-

                                                 
56 Aktuelle Daten zur Verbreitung verschiedener Beteiligungsformen in Einrichtungen finden 
sich bei Gadow u. a. 2013, S. 271 ff. 
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sprüch stehen züm Zweck ünd zür Konzeption der Einrichtüng, vielleicht 
sogar als kindeswohlgefa hrdend zü bewerten sind“ (Mo rsberger in Wies-

ner 2011, § 45, Rn. N 20). An dieser Stelle wird deütlich, dass hier zwar 

wissenschaftlich fü r einen breiteren Beteiligüngsbegriff argümentiert 
werden ko nnte, allerdings nür in Verbindüng mit einer normativen Positi-

onierung, die dürch den Gesetzestext ermo glicht werden mü sste. A hnli-

ches ließe sich aüch fü r andere, anhand der „Central Capabilities“ be-

grü ndete Voraüssetzüngen formülieren. 

Es kann hier festgehalten werden, dass die ü blichen Mindestanforderün-

gen wie Personalschlü ssel oder Qüalifikationsanforderüngen zümindest 

bezogen aüf den Einzelfall keine direkte Validita t hinsichtlich ihrer pa da-

gogischen „Wirksamkeit“ besitzen, sondern dass es sich eher üm techno-

logische ünd damit üngenaüe Operationalisierüngen handelt. Dies wird 

aüch im Gesetzestext deütlich, in dem aüsdrü cklich nür von der „Annah-
me“ die Rede ist, dass das Kindeswohl gewa hrleistet sei. Qüantifizierte 

Mindestanforderüngen setzen letztlich immer einer normative Entschei-

düng voraüs, aüch wenn wissenschaftliche Erkenntnisse Orientierüng 

geben ko nnen. 

D. Rechtsprechung zu Mindestanforderungen im Kontext des § 45 SGB VIII 

Vor dem Hintergründ dieser Schwierigkeiten in Bezüg aüf den Begriff der 

Mindestanforderüngen sollen nün Gerichtsentscheidüngen zü diesem 
Thema betrachtet werden, die im gesetzlichen Rahmen eigene normative 

Entscheidüngen darstellen. Dies soll anhand der Frage nach den perso-

nellen Mindestvoraüssetzüngen geschehen, da fü r andere Bereiche kaüm 
eine Rechtsprechüng existiert57. Die Rechtsprechüng zür Kindeswohlge-

fa hrdüng ist etwas ümfangreicher ünd wird in Kapitel 3.1.9 D nachge-

zeichnet. 

a) „Geeignete Kräfte“ 

Bereits 1982 – damals noch bei anderer Rechtslage, die aber hinsichtlich 

der Personaleignüng mit der heütigen vergleichbar ist – stellte das Bün-

desverwaltüngsgericht klar, dass eine Eignüngsbeürteilüng nür in Bezüg 

aüf die einzelne Einrichtüng mo glich sei ünd dass nicht aüsschließlich 

                                                 
57 Erwähnenswert ist lediglich, dass die Relevanz baulicher und technischer Sicherheit gericht-
lich bestätigt wurde, so dass etwa das Einhalten von Brandschutzbestimmung eine Mindestvo-
raussetzung für die BE ist: „Ein Versagungsgrund in diesem Sinn ist gegeben, solange die bauli-
chen bzw. räumlichen Verhältnisse der Einrichtung den Erfordernissen insbesondere hinsicht-
lich der technischen Sicherheit […] bzw. den hygienischen und gesundheitlichen Anforderun-
gen sowie den Bestimmungen zur Sicherung von Unfällen und Bränden nicht nachweislich ent-
sprechen“ (BayVGH vom 05.11.2009 – 12 ZB 08.1533, nicht veröffentlicht, abrufbar über Da-
tenbank BAYERN-RECHT, Rn. 6). 
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„Fachkra fte“ zü den in der damaligen Rechtsgründlage geforderten „ge-

eigneten Kra ften“ za hlen:  

„Mit der Regelüng, daß in den der Heimaüfsicht ünterliegenden Einrichtüngen 
die Betreüüng der Minderja hrigen dürch ‚geeignete Kra fte‘ sichergestellt sein 
müß, ist die Mannigfaltigkeit der Einrichtüngen, fü r die die §§ 78 ff. JWG gelten, 
berü cksichtigt. Der weit gefaßte Begriff ‚geeignete Kra fte‘ macht es mo glich, die 
Anforderüngen an die Fachlichkeit des Personals je nach Einrichtüng stellen zü 
ko nnen. Je ‚ansprüchsvoller‘ eine Einrichtüng ist, desto ho here Anforderüngen 
sind (ü.a.) an die Eignüng der in ihr ta tigen Kra fte zü stellen. Dies besagt aber 
aüch, daß ‚geeignete Kra fte‘ nicht stets Fachkra fte im Sinne von Kra ften mit ei-
ner besonderen, aüfgründ einer Aüsbildüng erlangten Qüalifikation sein mü s-
sen“ (BVerwG vom 05.08.1982 – 5 C 33/ 81, HGZ 1983, 80, 81). 

b) Mindestzahl von Personal und Betreuungsschlüssel 

Eine pragmatische Lo süng des Bestimmüngsproblems von Mindest-
voraüssetzüngen wird exemplarisch in einer Entscheidüng des OVG 

Mü nster aüs dem Jahr 2000 ü ber die qüantitative Personalaüsstattüng 

deütlich. Sie besteht darin, bestimmte Vorgaben einfach als „das Kindes-
wohl gewa hrleistend“ zü definieren, ohne dass die tatsa chliche Wirküng 

dieses Kriteriüms aüf das „Kindeswohl“ rational pa dagogisch begrü ndbar 

wa re. Es bezieht sich zwar aüf die Grüppengro ße von Kindertageseinrich-
tüngen, jedoch ist die Gesetzesgründlage die gleiche wie fü r stationa re 

Einrichtüngen: 

„Für den Senat steht vielmehr auch ohne gutachterliche Stellungnahmen fest, dass 
bei einer Grüppengro ße von 20 ünd der breiten Altersspanne in einer solchen 
Grüppe zür hinreichenden Betreüüng aller Kinder ünd Jügendlichen eine ein-
zelne pa dagogische Fachkraft nicht mehr aüsreicht, sondern zwei Fachkra fte er-
forderlich sind. […] Bei einer Grüppengro ße von 20 Kindern müss der weitere 
Mitarbeiter selbst in hohem Maße erzieherische Aüfgaben ü bernehmen. Die 
erwü nschte ünd gebotene individüelle Fo rderüng eines jeden Kindes erfordert 
bei dieser Grüppengro ße ünd der ünümga nglichen Diversifikation nach den 
verschiedenen Alters- ünd Entwicklüngsstüfen die Unterstü tzüng der Grüppen-
leiterin in der Wahrnehmüng ihrer pa dagogischen ünd erzieherischen Aüfga-
ben, was sachgerecht nür dürch eine zweite Fachkraft erfolgen kann. Andern-
falls wü rden einzelne Kinder in einer solchen Grüppe lediglich beaüfsichtigt, 
aber nicht gefo rdert; die Folge wa re Stagnation in ihrer Entwicklüng“ (OVG 
Mü nster vom 20.03.2000 – 16 A 4169/98, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, 
Rn. 23-25, Hervorhebüng T.M.). 

Ein anderes Urteil aüs dem gleichen Jahr zür gleichen Fragestellüng ar-

gümentiert a hnlich ünd verweist züsa tzlich noch aüf die Not- ünd Reser-

vefünktion einer zweiten Fachkraft, falls ein Kind aüfgründ von Krank-
heit, Unfall etc. gesondert betreüt werden müss (OVG Saarloüis vom 

04.07.2000 – 3 Q 105/ 99, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 9-21). 

Wa hrend es also dürchaüs logisch ableitbar ist, dass ein einzelner Mitar-
beiter nicht aüsreicht, stellt sich doch die Frage, warüm genaü zwei Fach-
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kra fte fü r 20 Kinder gefordert werden. Mit dem individüellen Fo rderbe-
darf der Kinder ko nnte man ebenso fü r Betreüüng in Kleingrüppen oder 

gar fü r eine Einzelbetreüüng argümentieren. An dieser Stelle sind deshalb 

Richtlinien und Vereinbarungen relevant. Dazü das Gericht: 

„Vor dem genannten Hintergründ la sst sich die Vereinbarüng 1992 im Hinblick 
aüf den Personalstandard fü r die große altersgemischte Grüppe aüch als Aüs-
drück des seinerzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes aüf dem Gebiet 
der Sozialpa dagogik verstehen. Die freien Tra ger, die scha tzüngsweise mehr als 
3/ 5 der Kindertagessta tten in Nordrhein-Westfalen aüf sich vereinigen […] ver-
ko rpern die Züsammenfassüng eines gewichtigen Teils des in der Praxis vor-
handenen Sachverstands aüf dem Gebiet der Kinder ünd Jügendbetreüüng“ 
(OVG Mü nster vom 20.03.2000 – 16 A 4169/98, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber 
jüris, Rn. 32-34). 

Die konkrete Forderüng von zwei Fachkra ften fü r eine Grüppe von 20 

Kindern wird also begrü ndet mit einer entsprechend laütenden Verein-
barüng, an der die freien Tra ger beteiligt waren ünd die vom Gericht „als 

Aüsdrück des seinerzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes“ aner-

kannt wird. Erga nzend kann die Argümentation des OVG Saarloüis heran-
gezogen werden, die züm einen aüf bestehende Rechtsprechüng ünd züm 

anderen aüf Erfahrüngswerte verweist, die in Richtlinien des Landesjü-

gendamtes züm Aüsdrück kommen (OVG Saarloüis vom 04.07.2000 – 3 Q 
105/ 99, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 23-25). Obwohl § 45 

SGB VIII ebenso wie § 1666 BGB einzelfallbezogene Entscheidüngen er-

fordert ünd Vereinbarüngen oder Richtlinien aüf Landes- oder Spitzen-
verbandsebene keine ünmittelbare Verbindlichkeit besitzen, entfalten sie 

aüfgründ der ihnen zugesprochenen fachlichen Legitimation dennoch fak-

tisch Wirküng vor Gericht.  

Wichtig ist, dass in den genannten Fa llen die Art und Weise des Zustande-
kommens dieser Vereinbarüngen oder Empfehlüngen fü r die Gerichte 

entscheidend waren. Dies ist eine gründlegende Strategie, die aüch in an-

deren Fragen zür Anwendüng kommt: 

„Angesichts der letztlich ünlo sbaren inhaltlichen Schwierigkeiten, die die Frage 
des Vorliegens einer Kindeswohlgefa hrdüng [Anmerküng T.M.: dies la sst sich 
hier aüch ü bertragen aüf die Frage nach eine Gewa hrleistüng des Kindeswohls] 
aüfwirft, sind Verfahrensfragen von immenser Bedeütüng. Wenn – so der dem 
Verfahrensrecht letztlich immer aüch zügründe liegende Gedanke – sich die 
Frage, ob die am Ende stehende Entscheidüng richtig ist, nicht oder nür sehr 
schwer kla ren la sst, ist die Legitimation der Entscheidüng zümindest ü ber ein 
ordnüngsgema ßes Verfahren zü erzielen“ (Ho ynck/ Haüg 2012, S. 33). 

Die pa dagogische Frage als solche („Wieviel Betreüüng braücht ein Kind 
im Kindergarten?“) würde dürch das Gericht nicht thematisiert. Als Be-

grü ndüng der Legitimation galt einerseits die konsensuale Einigung wich-
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tiger Akteüre ünd andererseits ihre fachliche Reputation und Erfahrung. 
An dieser Stelle sei an die Frage erinnert, inwieweit Leistüngsvereinba-

rüngen gema ß § 78b SGB VIII oder aüch Rahmenvertra ge gema ß § 78f 

SGB VIII als Orientierüng fü r Mindestanforderüngen fü r die BE gelten 
ko nnen (siehe Kapitel 3.1.5). Wie dort dargestellt würde, sind sie recht-

lich nicht bindend, da fraglich ist, inwieweit sie „Mindestanforderüngen“ 

oder „wü nschenswerte Standards“ beschreiben. genützt werden. Gerade 
bei den Rahmenvertra gen ko nnte jedoch mit dem hier beschriebenen 

fachlichen Konsens argümentiert werden – zümindest wenn aüs den Ver-

tra gen „Mindestanforderüngen“ ableitbar wa ren. Es müss jedoch daraüf 
hingewiesen werden, dass formale Prü füngen anhand paüschaler Richt-

werte von der Rechtsprechüng nicht als aüsreichend angesehen werden. 

So beschreibt das OVG Mü nster den pra ventiven Prü faüftrag der Aüf-

sichtsbeho rde so, dass sie  

„nicht nür die – formale – fachliche Eignüng des nünmehr konkret vorgesehe-
nen Leitüngs- ünd/ oder Betreüüngspersonals, sondern aüch dessen Eignüng im 
U brigen, insbesondere dessen perso nliche Eignüng (vgl. etwa § 72a Satz 3 
SGB VIII) sowie die Sicherstellüng der Betreüüng im Züsammenwirken der Be-
treüüngskra fte im Einzelnen“ (OVG Mü nster  vom 27.11.2007 – 12 A 4697/ 06, 
FEVS 59, 318, 322)  

prü fen solle. Zür individüellen Eignüng gibt es nür wenige einschla gige 

Urteile ünd insgesamt wenig Orientierüng. Gekla rt ist jedoch, dass die 

perso nliche Eignüng nür dann fehlt 

„wenn ein festgestellter Mangel an perso nlicher Integrita t ünd Züverla ssigkeit 
negative Aüswirküngen von nicht ünerheblichem Gewicht aüf die betreüten 
Kinder konkret befü rchten la sst. Kooperationsbereitschaft mit dem Jügendamt 
ist kein Eignüngskriteriüm“ (BayVGH vom 18.10.2012 – 12 B 12.1048, ZKJ 
2013, 88, Ls. 3; hier im Kontext von § 43 SGB VIII, aber ü bertragbar aüf § 45 
SGB VIII).  

Ein bloßer Mangel an Züverla ssigkeit, ohne dass sich daraüs gewichtige 
Aüswirküngen aüf die Minderja hrigen ableiten ließen, reicht also nicht 

aüs. Etwas aüsfü hrlicher stellt das OVG Saarloüis Anforderüngen an Lei-

tüngskra fte in einer aktüellen Entscheidüng dar:  

„Besondere Anforderüngen sind […] an die Qüalifikation von Leitüngskra ften in 
Einrichtüngen zü stellen. Aüch wenn […] es keine klar definierten Qüalifikati-
onsvoraüssetzüngen fü r einen Internatsleiter gibt, so ist jedenfalls zü fordern, 
dass das Leitüngspersonal ü ber eine adäquate Ausbildung und hinreichende be-
rufliche Erfahrung verfü gt, üm der Fünktion einer Internatsleitüng gerecht wer-
den zü ko nnen. Darü ber hinaüs ist die Fähigkeit zu umsichtigem, sachlichem und 
abwägendem Verhalten, insbesondere auch zum Ausgleich von Konflikten zwi-
schen Mitarbeitern oder im Verha ltnis zwischen Betreüüngskra ften ünd Eltern 
voraüszüsetzen. Ein wichtiges Eignüngsmerkmal ist darü ber hinaüs die perso n-
liche Züverla ssigkeit der Leitüngskra fte, üm mo glichen Gefa hrdüngen der in der 
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Einrichtüng üntergebrachten Kinder ünd Jügendlichen von vornherein entge-
genzüwirken. Unzüverla ssig ist eine Leitüngsperson insbesondere, wenn sie 
aüfgründ bisherigen Verhaltens keine Gewa hr dafü r bietet, dass sie die Einrich-
tung in Ansehung und Anerkenntnis der Befugnis der Aufsichtsbehörde einschließ-
lich des Betretungs- und Überprüfungsrechts ordnungsgemäß führen wird“ (OVG 
Saarloüis vom 30.04.2013 – 3 A 194/12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, 
Rn. 18, Hervorhebüngen T.M.) 

Wa hrend die Anforderüngen der (nicht na her bestimmten) ada qüaten 

Aüsbildüng ünd der (nicht na her bezifferten) Erfahrüng anhand der zü 

meldenden Daten ü ber das dürch den Tra ger einzüstellende Personal 
prü fbar wa ren, ist zü fragen, was die „besonderen Anforderüngen“ dem-

gegenü ber aüszeichnet. Aüch dü rfte die „Fa higkeit zü ümsichtigem, sach-

lichem ünd abwa gendem Verhalten, insbesondere aüch züm Aüsgleich 
von Konflikten“ schwierig im Voraüs zü prü fen sein, sofern dafü r keine 

Eignüngsfeststellüngsverfahren zür Verfü güng stehen. 

Ho chst selten sind eindeütige, positive ünd qüantifizierbare Aüssagen zü 

Eignüngskriterien zü finden. So hieß es etwa in einem Beschlüss des OVG 
Mü nster aüs dem Jahr 1987, dass die Leitüng eines Internats mit ca. 90 

Pla tzen fü r Minderja hrige ünter 16 Jahren „einer erfahrenen pa dagogi-

schen Kraft mit staatlicher Prü füng ünd mindestens zweija hriger Berüfs-
erfahrüng ü bertragen werden [müss]“ (OVG Mü nster vom 16.11.1987 – 8 

B 2937/ 87, RdJB 1989, 346).  

3.1.7 Örtliche Prüfung (§ 46 SGB VIII) 

Einrichtüngen mü ssen dürch die Aüfsichtsbeho rde nicht nür anhand der 
Konzeption geprü ft werden, sondern dies „soll“ aüch „an Ort ünd Stelle“ 

geschehen. Dies ist gesondert in § 46 SGB VIII normiert:  

„(1) Die züsta ndige Beho rde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls an Ort 
ünd Stelle ü berprü fen, ob die Voraüssetzüngen fü r die Erteilüng der Erlaübnis 
weiter bestehen. Der Tra ger der Einrichtüng soll bei der o rtlichen Prü füng mit-
wirken […]. 

(2) Die von der züsta ndigen Beho rde mit der U berprü füng der Einrichtüng be-
aüftragten Personen sind berechtigt, die fü r die Einrichtüng benützten Gründ-
stü cke ünd Ra üme, soweit diese nicht einem Haüsrecht der Bewohner ünterlie-
gen, wa hrend der Tageszeit zü betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzünehmen, sich mit den Kindern ünd Jügendlichen in Verbindung zu setzen 
ünd die Bescha ftigten zü befragen […]“ (§ 46 SGB VIII, Hervorhebüngen T.M.). 

Diese Bestimmüngen enthalten einige erkla rüngsbedü rftige Details, die 

im Folgenden erla ütert werden. 



90 Kapitel I.3. 

A. „Erfordernisse des Einzelfalls“ 
Wa hrend die o rtliche Prü füng bereits züvor züm Kern der damaligen 

Heimaüfsicht geho rte (siehe dazü Abschnitt II), würde die Voraüssetzüng 

der „Erfordernisse des Einzelfalls“ erst mit dem SGB VIII im Jahr 
1990/ 1991 eingefü hrt. Züvor waren  roütinema ßige Kontrollbesüche in 

paüschalen Zeitabsta nden gesetzlich vorgeschrieben (in § 78 Abs. 5 JWG). 

Fraglich ist aber immer noch, ob Besüche ohne konkreten Anlass aüßer 
dem Verstreichen einer gewissen Zeit seit dem letzten Besüch weiterhin 

züla ssig sind. Dies wird ünterschiedlich eingescha tzt. Aüs Sicht von Non-

ninger (in Künkel 2011, § 46, Rn. 3), Lakies (in Mü n-
der/ Meysen/ Trenczek 2013, § 46, Rn. 2) ünd Mann (in Schellhorn ü. a. 

2012, § 46, Rn. 2) sind regelma ßige bzw. roütinema ßige Kontrollen nicht 

mehr züla ssig. Mo rsberger hingegen besta tigt zwar die „Abkehr von Re-
gel- bzw. Roütinebesüchen nach schematischen Gründsa tzen“ (in Wies-

ner 2011, § 46, Rn. 4), weist jedoch daraüf hin, dass es keinen aküten An-

lass wie eine konkrete Kindeswohlgefa hrdüng geben mü sse, üm eine o rt-
liche Prü füng zü rechtfertigen. Mo rsberger verneint also keine Roütine-

besüche, sondern lediglich solche nach „schematischen Gründsa tzen“ – 

zeitliche Absta nde von o rtlichen Prü füngen mü ssten einzelfallbezogen 
bestimmt werden. Dies besta tigen aüch Happe/ Saürbier; als Beispiel 

nennen sie Einrichtüngen, von denen der Aüfsichtsbeho rde bekannt sei, 

dass es ihnen „an jeglicher Kommünikation mit anderen Stellen der Jü-
gendhilfe [fehlt]“ (in Jans ü. a. 2007, § 46, Rn. 7). Noch sta rker weicht A-

bel58 von der erstgenannten Ansicht ab, indem er eine regelma ßige o rtli-

che Prü füng im Abstand von ho chstens zwei Jahren fordert. Nach seiner 
Einscha tzüng sei dies deshalb mit dem Gesetz vereinbar, da nür so ge-

wa hrleistet sei, „daß der züsta ndige Fachberater des Landesjügendamtes 

ü ber die Entwicklüng der Einrichtüng jederzeit einen U berblick hat“ (A-
bel 1993, S. 231). Laüt Abel sei dies ünerla sslich, damit ein Vertraüens-

verha ltnis zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Einrichtüngsleitüng aüfgebaüt 

werden ko nne ünd aüch Fehlentwicklüngen von Einrichtüngen rechtzei-

tig erkannt wü rden (Abel 1993, S. 231).  

Unter denjenigen, die Roütinebesüche verneinen, herrscht aüßerdem 

keine Einigkeit hinsichtlich der Anforderüngen an die „Erfordernisse des 

Einzelfalls“. Wa hrend Lakies ünd Nonninger als Beispiele etwa Vorfa lle, 
Beanstandüngen, Personalvera nderüngen, Leitüngswechsel, Konzepta n-

derüngen, A nderüngen der Grüppenstrüktür oder A nderüngen der Ziel-

grüppe nennen (Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013 § 46, Rn. 2; 

                                                 
58 Karl Abel war in den 1990er Jahren als Referatsleiter im Landesjugendamt Westfalen-Lippe 
mit verantwortlich für die Einrichtungsaufsicht. 
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Nonninger in Künkel 2011, § 46, Rn. 4), sind nach Ansicht von Mann nür 
„konkrete Hinweise aüf Ma ngel“ (in Schellhorn ü. a. 2012, § 46, Rn. 2) als 

aüsreichender Gründ zür o rtlichen Prü füng zü bewerten. Dem schließt 

sich Meier an, der insbesondere verneint, dass Personalvera nderüngen 
ein hinreichender Anlass fü r eine o rtliche Prü füng seien (Meier 2011, 

S. 28). 

An dieser Stelle ist anzümerken, dass der Abschlüssbericht des Ründen 

Tisches „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ eine neüe ünd kla-

rere Definition fordert: 

„Das Erfordernis des Einzelfalls als Voraüssetzüng fü r eine o rtliche Prü füng ist 
anhand festzülegender Risikofaktoren […] neü zü definieren. Abgestüft nach 
dem institütionellen ‚Gefa hrdüngsgrad‘ einer Einrichtüng müss die Notwendig-
keit der Wiedereinfü hrüng von Regelbesüchen ünd deren Freqüenz neü ü ber-
dacht werden. Ein regelhafter erster Besüch nach der Erstinbetriebnahme einer 
Einrichtüng (z. B. innerhalb des ersten Jahres) sollte in jedem Fall vorgegeben 
werden“ (Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ 2010 – 
Abschlüssbericht, S. 40). 

B. Ankündigung örtlicher Prüfungen 
Die Kommentarliteratür stimmt mit der Einscha tzüng Meiers ü berein, 

dass o rtliche Prü füngen in der Regel angekü ndigt werden sollten. Lakies 

begrü ndet dies beispielsweise so, dass die Anmeldüng erfolgen sollte, 
„üm das fü r eine Beratüng wichtige Vertraüensverha ltnis nicht ohne Not 

zü sto ren“ (in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013 § 46, Rn. 3). Im begrü nde-

ten Einzelfall besteht aber die Befügnis ünangemeldeter Prü füngen.  

„[Eine solche] stellt jedoch einen intensiveren Eingriff in das Recht des Freien 
Tra gers […] dar als eine angekü ndigte Prü füng. Nach dem verfassüngsrechtli-
chen Gründsatz der Verha ltnisma ßigkeit ist eine ünangekü ndigte o rtliche Prü -
füng daher nür dann züla ssig, wenn sie erforderlich ist, üm das Ziel der Prü füng, 
na mlich festzüstellen, ob das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen in der Einrich-
tüng tatsa chlich gefa hrdet ist, zü erreichen“ (Meier 2011, S. 28). 

C. Prüfbefugnisse 
Vor allem dürch Meier werden aüsfü hrlich Befügnisse ünd Grenzen der 

Beho rde bei o rtlichen Prü füngen beschrieben. Die Kommentarliteratür ist 
in den genannten Pünkten züm Teil zürü ckhaltender, widerspricht den 

folgenden Bedenken jedoch nicht: Erstens bestehe  

„nicht die Befügnis, die gesamte Einrichtüng in Aügenschein zü nehmen, wenn 
sich der Prü füngsanlass nür aüf einen bestimmten Raüm/ bestimmte Ra üme be-
zieht. Betrifft der Prü füngsanlass z.B. nür das Aüßengela nde, kommt eine Be-
fügnis züm Betreten des Einrichtüngsgeba üdes nicht in Betracht“ (Meier 2011, 
S. 30).  
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Hierzü ist zü erga nzen, dass diese Sichtweise nür dann züm Tragen 
kommt, wenn man die oben geschilderte Pra misse Meiers (ünd Manns) 

teilt, dass o rtliche Prü füngen nür aüfgründ konkreter Hinweise aüf Ma n-

gel züla ssig sind. Zweitens sei  

„[m]it der Berechtigüng züm Betreten ünd zür Besichtigüng der Einrichtüng […] 
aüch nicht das Recht verbünden, die Ra üme oder gar die Bü ros nach entspre-
chenden Unterlagen zü dürchsüchen ünd diese einzüsehen. Bei der gezielten 
Süche nach Personen ünd/oder Sachen zür Ermittlüng eines Sachverhaltes 
handelte es sich üm eine ‚Dürchsüchüng‘, welche nach Art. 13 Abs. 2 GG gründ-
sa tzlich einer richterlichen Anordnüng bedarf. Eine Verpflichtüng zür […] Vor-
lage von Unterlagen dürch den Einrichtüngstra ger besteht aüs § 46 SGB VIII 
folglich nür dann, wenn eine solche Verpflichtüng aüs der Berechtigüng, ‚Prü -
füngen‘ vorzünehmen, ableitbar wa re. Das ist jedoch nicht der Fall“ (Meier 
2011, S. 31). 

Drittens seien weder Tra ger noch Mitarbeiter noch Bewohner dazü ver-

pflichtet, Aüskü nfte zü erteilen. Sie dü rfen zwar befragt werden, mü ssen 

jedoch nicht kooperieren, sofern sie nicht landesrechtlich dazü verpflich-

tet werden. 

„Daher besteht im Rahmen einer o rtlichen Prü füng in diesen Fa llen insbesonde-
re keine Verpflichtüng, Aüskü nfte ü ber die Belegüng der Einrichtüng zü geben, 
‚Belegjügenda mter‘ zü benennen, Dienstpla ne vorzülegen etc. Das gilt aüch 
dann […], wenn die Anhaltspünkte fü r eine o rtliche Prü füng die U berprü füng 
genaü dieser Gegebenheiten betra fen. […] Entgegen verbreiteter Praxis besteht 
aüch regelma ßig weder eine Befügnis des Einrichtüngstra gers, den Heimaüf-
sichtsbeho rden ohne aüsdrü ckliche Züstimmüng der Betroffenen (Kinder, Jü-
gendliche, Sorgeberechtigte) Einsicht in Dokümentationen der pa dagogischen 
Arbeit der Einrichtüng (‚pa dagogische Tagebü cher‘ etc.) zü geben, noch regel-
ma ßig eine Befügnis der Heimaüfsichtsbeho rde, insoweit Einsicht zü verlangen, 
da Sozialdaten der Betroffenen enthalten sind“ (Meier 2011, S. 32). 

Meier ra ümt ein, dass bei dieser Aüslegüng der gesetzlichen Gründlagen 
das Instrüment der o rtlichen Prü füng üntaüglich ist, „wenn die Prü füng 

Züsammenha nge erfassen soll/müss, die im Rahmen einer Besichtigüng 

des Gründstü cks ünd der Ra ümlichkeiten sowie von Gespra chen mit Be-
scha ftigten ünd Bewohnern nicht geprü ft werden ko nnen“ (Meier 2011, 

S. 32). 

Landesrechtlich sind züm Teil erga nzende Regelüngen zü finden, die Tra -

ger oder Leitüngspersonen zür Kooperation verpflichten ünd entspre-
chend die Mo glichkeiten der o rtlichen Prü füng erweitern (siehe Kapitel 

3.2.3). 
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3.1.8 Meldepflichten (§ 47 SGB VIII) 

Zümindest bei restriktiver Aüslegüng des Begriffs der „Erfordernisse des 
Einzelfalls“ finden o rtliche Prü füngen von Einrichtüngen ünter Umsta n-

den sehr selten statt, sofern keine konkreten Prü fanla sse wie etwa Be-

schwerden aüftreten. Die Aüfsichtsbeho rde besitzt deshalb ein weiteres 
Instrüment zür Prü füng des laüfenden Betriebs, na mlich die in § 47 

SGB VIII geregelten Meldepflichten des Einrichtüngstra gers: 

„Der Tra ger einer erlaübnispflichtigen Einrichtüng hat der züsta ndigen Beho rde 
ünverzü glich 

1. die Betriebsaüfnahme ünter Angabe von Name ünd Anschrift des Tra gers, Art 
ünd Standort der Einrichtüng, der Zahl der verfü gbaren Pla tze sowie der Namen 
ünd der berüflichen Aüsbildüng des Leiters ünd der Betreüüngskra fte, 

2. Ereignisse oder Entwicklüngen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder ünd 
Jügendlichen zü beeintra chtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließüng der Einrichtüng 

anzüzeigen. A nderüngen der in Nümmer 1 bezeichneten Angaben sowie der 
Konzeption sind der züsta ndigen Beho rde ünverzü glich, die Zahl der belegten 
Pla tze ist ja hrlich einmal zü melden“ (§ 47 SGB VIII). 

Hierin ist ein Katalog zü meldender Daten aüfgefü hrt, der laüt Lakies „ab-

schließend“ ist.  

„Fü r weitergehende Meldepflichten, die einseitig dürch die Aüfsichtsbeho rden 
festgelegt werden, gibt es keine bündesgesetzliche Rechtsgründlage. […] Erga n-
zende landesrechtliche Vorschriften […] aüch hinsichtlich weitergehender Mel-
depflichten, sind allerdings mo glich ünd züla ssig“  (Lakies in Mü n-
der/ Meysen/ Trenczek 2013 § 47, Rn. 3; zü den landesrechtlichen Regelüngen 
siehe Kapitel 3.2.3).  

Entsprechend müss der Tra ger aüch keine vollsta ndigen Personalünter-
lagen bereitstellen, sondern lediglich Namen ünd Qüalifikation der Mitar-

beiter melden (Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013 § 47, Rn. 3). 

Fraglich erscheint allerdings, inwieweit dies in Zweifelsfa llen nachgeholt 
werden kann, üm der Aüfsichtsbeho rde eine Prü füng der fachlichen ünd 

perso nlichen Eignüng zü ermo glichen. Aüs logischen Grü nden mü sste 

sich dies aüs der Mitverantwortüng der Aüfsichtsbeho rde ergeben. In 
Verbindüng mit der Neüformülierüng des § 45 SGB VIII, die die prima re 

Verantwortüng des Tra gers fü r die Eignüngsprü füng betont, wa re eine 

rechtliche Klarstellüng jedoch hilfreich, wie weit die Prü fverantwortüng 

der Aüfsichtsbeho rde hinsichtlich einzelner Mitarbeiter reicht. 

Dass „Ereignisse oder Entwicklüngen, die geeignet sind, das Wohl der 

Kinder ünd Jügendlichen zü beeintra chtigen“ gemeldet werden mü ssen, 
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ist seit Janüar 2012 bündeseinheitlich normiert59. Züvor bestanden Mel-
depflichten bei „besonderen Vorkommnissen“ ha üfig landesrechtlich oder 

aüf der Basis von Nebenbestimmüngen seitens der Beho rden. 

Anhand der ü ber die Webseiten vieler Aüfsichtsbeho rden bereitgestellten 

Meldeformülare ist zü erkennen, dass ha üfig deütlich mehr Daten als die 
hier aüfgeza hlten angefordert werden. Dies sind beispielsweise Gebürts-

datüm, Nationalita t, wo chentliches Stündendepütat ünd Form des Ar-

beitsvertrags der einzelnen Mitarbeiter60, Alters- ünd Geschlechtsvertei-
lüng der aüfgenommenen Kinder, Züordnüngen von Belegüngen nach 

Angebotsbezeichnüng, Art des jeweiligen Kostentra gers ünd der mit dem 

Kostentra ger vereinbarte Kostensatz61. Die rechtliche Züla ssigkeit dieser 

Erhebüngen kann hier aüfgründ der Komplexita t des jüristischen Sach-

verhalts ünter Berü cksichtigüng des Datenschützrechts ünd der landes-

spezifischen Besonderheiten nicht bewertet werden. Jedoch zeigt sich, 
dass die Bedü rfnisse der Praxis sich aügenscheinlich deütlich von den 

bündesgesetzlichen Regelüngen ünterscheiden. Klarstellende landes-

rechtliche Regelüngen finden sich nür in ünbefriedigendem Maße, wobei 
die Aüsnahme Berlin zeigt, dass Konkretisierüngen aüf Landesebene 

mo glich sind (siehe Kapitel 3.2.3). 

3.1.9 Verfahren bei der Feststellung von Mängeln 

Sobald die Mindestvoraüssetzüngen fü r die BE nicht (mehr) erfü llt sind, 
liegen „Ma ngel“ vor. Diese ko nnen entweder vor BE-Vergabe aüftreten 

ünd sind dann zü beheben, bevor eine BE erstellt werden kann. Es ist 

aber aüch mo glich, dass Ma ngel erst nach Aüfnahme des Betriebs aüftre-
ten oder bekannt werden. Da in einem solchen Fall die Einrichtüng be-

reits von Kindern ünd Jügendlichen bewohnt sein dü rfte, müss bei dem 

weiteren Vorgehen immer berü cksichtigt werden, dass Maßnahmen ge-
gen einen Einrichtüngstra ger (im Extremfall die Schließüng der Einrich-

tüng dürch Entzüg der BE) aüch negative Aüswirküngen aüf das Wohl der 

bereits dort lebenden Kinder haben ko nnen. Wa hrend also vor Aüfnahme 

                                                 
59 Durch das BKiSchG vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975). 

60 So beispielsweise im „Personalbogen für Mitarbeiter/innen aus Heimen und anderen Ein-
richtungen“ des LWL-LJA Westfalen-Lippe, online verfügbar unter der URL:  
 http://www.lwl.org/lja-download/datei-download2/LJA/ erzhilf/  Schutz_von_Kindern_in_ 
Heimen/  Materialien/1220424610_0/080903-Personalbogen-Erziehungshilfe.xls, zuletzt ge-
prüft am 04.01.2014 

61 So beispielsweise im Formular „Jahresmeldung - § 47 Abs. 1 SGB VIII -“ der Regierung von 
Oberbayern, online verfügbar unter der URL: 
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/imperia/md/content/regob/internet/dokumente
/formulare/f_bereich1/sg_13/13_058_0093_i.xls, zuletzt geprüft am 04.01.2014 
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des Betriebs lediglich das Gründrecht aüf freie Berüfsaüsü büng (gema ß 
Art. 12 Abs. 1 GG) der Tra germitarbeiter dürch Verwaltüngsakte der Be-

ho rden eingeschra nkt werden kann, treffen spa tere Interventionen aüch 

die Rechte der Minderja hrigen.   

Es sind daher verschiedene beho rdliche Maßnahmen vorgesehen, die in 

einem abgestüften Verfahren züm Einsatz kommen sollen.  

A. Beratung 

Gründsa tzlich geho rt es immer zür Aüfgabe der Erlaübnisbeho rde, den 

Einrichtüngstra ger zü beraten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Be-
seitigüng von Ma ngeln  – die Beratüng des Tra gers soll hier im Normalfall 

der erste Schritt der Erlaübnisbeho rde sein (§ 45 Abs. 6 S. 1 SGB VIII). 

Weitergehende Beratüngsaüfgaben sind in §§ 8b, 85 Abs. 2 Nr. 7 SGB VIII 
geregelt, die sich zwar etwas allgemeiner aüf den „ü bero rtlichen Tra ger“ 

beziehen, aber praktisch zümindest teilweise aüch dürch die Aüfsichts-

mitarbeiter wahrgenommen werden dü rften. 

B. Nebenbestimmungen und Auflagen 
Eine BE kann bei Erteilüng mit Nebenbestimmüngen versehen werden 

(§ 45 Abs. 4 SGB VIII). Der Begriff der Nebenbestimmüngen ist in § 32 

SGB X geregelt, laüt Meier (2011, S. 23 f.) kommen aber keine Nebenbe-
stimmüngen in Form von Befristüngen, Bedingüngen oder Widerrüfsvor-

behalt in Betracht, sondern lediglich Aüflagen (ebenso aüch Mo rsberger 

in Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a).  

„Nebenbestimmüngen dienen dazü, Hindernisse aüszüra ümen, die der Ertei-
lüng der Erlaübnis entgegenstehen […]. Sie mü ssen […] sich beschra nken aüf 
die Sicherstellüng des Wohls der Kinder ünd Jügendlichen in der Einrichtüng 
ünd dü rfen sich nicht aüf sonstige, sachfremde Zwecke richten“ (Mo rsberger in 
Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a). 

Gleiches gilt fü r „Aüflagen“, die sich von „Nebenbestimmüngen“ nür 

dadürch ünterscheiden, dass sie aüch nachtra glich erteilt werden ko nnen: 

„Werden festgestellte Ma ngel nicht behoben, so ko nnen dem Tra ger der Ein-
richtüng Aüflagen erteilt werden, die zür Beseitigüng einer eingetretenen oder 
Abwendüng einer drohenden Beeintra chtigüng oder Gefa hrdüng des Wohls der 
Kinder oder Jügendlichen erforderlich sind […]“ (§ 45 Abs. 6 SGB VIII). 

Im Unterschied zür „Bedingüng“ handelt sich bei der „Aüflage“ üm einen 
eigensta ndigen Verwaltüngsakt, der aüch eigensta ndig angefochten wer-

den kann. Deshalb bleibt eine BE aüch dann rechtswirksam bestehen, 

wenn eine Aüflage nicht erfü llt wird (Mann in Schellhorn ü. a. 2012, § 45, 
Rn. 32). Ob die Nichterfü llüng der Aüflage einen Gefa hrdüngstatbestand 

darstellt, der züm Entzüg der BE fü hren kann, müss eigensta ndig ent-
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schieden werden (siehe ünten, Kapitel D). Typische Aüflagen betreffen 
beispielweise baüliche Vera nderüngen oder eine Erweiterüng des Perso-

nals (Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 36a), Mo glich ist aüch, dass 

Fortbildüngen oder Süpervision aüferlegt werden (Westerholt 2006, 

S. 124). 

C. Tätigkeitsuntersagung (§ 48 SGB VIII) 

Eine gesondert geregelte Form der Aüflage ist die Ta tigkeitsüntersagüng: 

„Die züsta ndige Beho rde kann dem Tra ger einer erlaübnispflichtigen Einrich-
tüng die weitere Bescha ftigüng des Leiters, eines Bescha ftigten oder sonstigen 
Mitarbeiters ganz oder fü r bestimmte Fünktionen oder Ta tigkeiten üntersagen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die fü r seine Ta tigkeit er-
forderliche Eignüng nicht besitzt“ (§ 48 SGB VIII). 

Die Untersagüng richtet sich gegen den Tra ger ünd verbietet diesem die 

Weiterbescha ftigüng einer bestimmten Person, ggf. nür bezogen aüf eine 

bestimmte Fünktion. Sie verbietet dieser Person jedoch nicht, bei einem 
anderen Tra ger eine Ta tigkeit aüfzünehmen. Dies wird aüch kritisch be-

ürteilt, da die Aüfsichtsbeho rden aüs Datenschützgrü nden keine 

„schwarzen Listen“ fü hren dü rfen ünd somit nicht verhindern ko nnen, 
dass üngeeignete Mitarbeiter bei anderen Tra gern – ggf. im Züsta ndig-

keitsbereich einer anderen Beho rde – ta tig werden (Klein 2006, S. 194 f.).  

Wie schon hinsichtlich der „Erfordernisse des Einzelfalls“ bei einer o rtli-

chen Prü füng sind sich die Fachaütoren nicht einig, ü ber die Voraüsset-
züngen der Verha ngüng einer Ta tigkeitsüntersagüng. Eine mo gliche In-

terpretation besagt, dass die Weiterbescha ftigüng des betreffenden Mit-

arbeiters den Tatbestand der „Gefa hrdüng“ des Kindeswohls annehmen 
mü sste (so Meier 2011, S. 36). Eine andere besteht darin, dass eine 

„Nicht-Gewa hrleistüng“ des Kindeswohls bei Weiterbescha ftigüng aüs-

reicht, üm die Ta tigkeit zü üntersagen (so Mo rsberger in Wiesner 2011, 
§ 48, Rn. 5; Lakies in Mü nder/ Meysen/ Trenczek 2013 , § 48, Rn. 3; wider-

sprü chlich a üßert sich Nonninger in Künkel 2011, § 48, Rn. 3). Wa hrend 

sich die Kommentatoren aüf den Wortlaüt der einschla gigen Gesetze hin-

sichtlich der „Eignüng“ beziehen, die darin als „Gewa hrleistüngskriteri-

üm“ bezü glich des Kindeswohls genannt wird, bezieht sich Meier aüf die 

Gesetzesbegrü ndüng. Darin heißt es:  

„Die Vorschrift gestattet dem Landesjügendamt die Verha ngüng eines Bescha f-
tigüngsverbotes, falls das Wohl der Kindern ünd Jügendlichen dürch Bescha ftig-
te einer Einrichtüng gefa hrdet wird“ (BT-Drs. 11/ 5948, S. 85).  

Es ist jedoch zü bedenken, dass diese Drücksache aüch an anderer Stelle 

widersprü chliche Aüssagen zür Unterscheidüng von Gefa hrdüng ünd Ge-

wa hrleistüng entha lt ünd dieser Widersprüch inzwischen seitens des 
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OVG Hambürg klargestellt würde (siehe Kapitel 3.1.4 D). Dies spricht da-
fü r, dass eine Ta tigkeitsüntersagüng bereits bei mangelnder Gewa hrleis-

tüng des Kindeswohls verha ngt werden kann. 

D. Entzug der Erlaubnis bei Kindeswohlgefährdung 

Wenn die Ma ngel so schwerwiegend sind, dass eine „Kindeswohlgefa hr-
düng“ vorliegt ünd keine milderen Maßnahmen – einschließlich der ei-

gensta ndigen Behebüng der Ma ngel dürch den Tra ger selbst – erfolgreich 

oder erfolgversprechend sind, müss die BE dürch die Aüfsichtsbeho rde 

entzogen werden: 

„Die Erlaübnis ist zürü ckzünehmen oder zü widerrüfen, wenn das Wohl der 
Kinder oder der Jügendlichen in der Einrichtüng gefa hrdet ünd der Tra ger der 
Einrichtüng nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefa hrdüng abzüwenden. 
[…]“ (§ 45 Abs. 7 SGB VIII). 

Der Tatbestand der Kindeswohlgefa hrdüng würde bereits in Kapitel 3.1.4 

beschrieben ünd von dem der „Nicht-Gewa hrleistüng“ abgegrenzt. Aüch 

würde die Gefa hrdüngsschwelle des § 45 SGB VIII dort von der des 
§ 1666 BGB ünterschieden. Eine Kindeswohlgefa hrdüng im Sinne des 

§ 45 SGB VIII liegt demnach vor, „wenn aüfgründ von Tatsachen im Ein-

zelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass das ko rperliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes Schaden nehmen wird“ (OVG 

Hambürg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber 

jüris, Rn.16). Der Begriff des „Schadens“ ist allerdings wohl eher weit zü 

verstehen, jedenfalls liegt eine Gefa hrdüng des Wohls von Minderja hrigen  

„nicht erst dann [vor], wenn ihr Züstand sich verschlechtert, insbesondere 
Rü ckschritte in der Entwicklüng beobachtet werden. Vielmehr kann es schon 
dann gefa hrdet sein, wenn ihre Weiterentwicklüng zü dem in § 1 [SGB VIII] 
formülierten Ziel der Erziehüng nicht mehr gefo rdert wird“ (Mo rsberger in 
Wiesner 2011, § 45, Rn. 62a).  

Das OVG Berlin stellte dazü fest: „Eine aüf Ma ngel der Betreüüng zürü ck-
züfü hrende Stagnation in der Entwicklüng der Minderja hrigen kann be-

reits eine Gefa hrdüng fü r ihr Wohl sein“ (OVG Berlin vom 17.12.1980 – 6 

S. 72.80, FEVS 29, 331). 

Da der Kindeswohlbegriff im Sinne der Einrichtüngsaüfsicht nicht aüf den 
Einzelfall des Kindes bezogen ist, sondern aüf die Gesamtheit der einzel-

nen Einrichtüng, 

„müss man sie [Anmerküng T.M.: Gefa hrdüngstatsachen] nicht bei jedem ein-
zelnen [Minderja hrigen] feststellen; vielmehr genü gen allg. objektive Tatsa-
chenfeststellüngen […]. Eine objektive Tatsache dieser Art wa re z. B. der Mangel 
an […] geeigneten Betreüüngskra ften. Wenn dieser Mangel generell festgestellt 
wird, ist es nicht erforderlich, etwa den Erziehüngsstand  aller jg. Menschen in 
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der Einrichtüng zü ü berprü fen“ (Happe/ Schimke in Jans ü. a. 2007, § 45, Rn. 
105).  

Andererseits aber kann gerade eine Kindeswohlgefa hrdüng oder -

verletzüng in Bezüg aüf einen einzelnen Minderja hrigen zü einer Inter-

vention der Aüfsichtsbeho rde fü hren, wenn ein solches Vorkommnis be-
kannt wird. Geht bei der Beho rde beispielsweise eine Beschwerde ein, 

dass ein Kind in einer Einrichtüng misshandelt würde, müss züna chst der 

Vorfall aüfgekla rt werden. Dann müss bestimmt werden, inwieweit hier 
ein kindeswohlgefa hrdendes pa dagogisches Fehlverhalten vorlag, ünd 

drittens müss gekla rt werden, inwieweit dieses Fehlverhalten im Einzel-

fall aüch einen „Mangel“ der Einrichtüng darstellt, der Interventionen der 

Beho rde erlaübt. Hierfü r ist dann – analog zü Entscheidüngen im Kontext 

des § 1666 BGB – aüch die zweite Voraüssetzüng fü r Interventionen ent-

scheidend, na mlich die Fa higkeit ünd Bereitschaft des Tra gers, die Ge-

fa hrdüng abzüwenden.  

Die Beho rde ünterliegt bei hoheitlichen Interventionen also einer vierfa-

chen Beweispflicht: Erstens, dass das Ereignis stattgefünden hat, zwei-

tens, dass es ünzüla ssig war, drittens, dass es aüf einen Mangel in der Ein-
richtüng schließen la sst ünd viertens, dass der Tra ger den Mangel nicht 

beheben kann oder will.  

a) Übersicht über die Rechtsprechung 

Die derzeit relevante Rechtsprechüng wird hier in a hnlicher Form skiz-

ziert wie jene zür Kindeswohlgefa hrdüng im Kontext des § 1666 BGB 

(siehe Kapitel 1.2.2 B). Ebenso wie dort gilt aüch hier der Einzelfallbezüg 
der Gerichtsbeschlü sse. Die jeweiligen Entscheidüngen galten also immer 

nür in dem beürteilten Fall, mü ssen aber bei der zükü nftigen Rechtspre-

chüng mit berü cksichtigt werden. 

Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 

Weltanschauliche Orientierung 

 „Erziehung nach […] ‚scientologischen 
Technologien‘ und zu einem durch totalitäre 
Unterwerfung und auf die Abschaffung we-
sentlicher Prinzipien und tragender Grund-
rechte zielenden System“ (BayVGH  vom 
17.12.2008 –  12 CS 08.1417, JAmt 2009, 
392, 394) bzw. „Umsetzung ‚scientologi-
scher Lehren und Methoden‘“ (a. a. O., 397) 

 Mitgliedschaft von Trägerorganisation, Trä-
gervertretern oder Erziehungskräften bei 
„Scientology“ (BayVGH  vom 17.12.2008 –  
12 CS 08.1417, JAmt 2009, 392, 394) 
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Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 

Wirtschaftliche Situation 

 „Ist der Träger […] sowohl zahlungsunfähig 
[…] als auch stark überschuldet und hat er 
überdies finanzielle Verbindlichkeiten, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Ein-
richtung entstanden sind, in erheblichem 
Umfang nicht erfüllt, ist in aller Regel eine 
Gefährdung des Wohls der Kinder/ Jugend-
lichen in der Einrichtung anzunehmen.“ 
(OVG Lüneburg – vom 18.06.2012 – 4 LA 
27/ 11, abrufbar über Niedersächsisches 
Landesjustizportal, Rn. 8) 

 

Personalsituation 

 „[E]ine durch erhebliche Mängel der Perso-
nalführung beeinflußte übermäßige Perso-
nalfluktuation [kann] die Untersagung des 
Betriebs einer Kindertagesstätte für beson-
ders schwer behinderte Minderjährige 
rechtfertigen“ (OVG Berlin vom 17.12.1980, 
– 6 S. 72.80, FEVS 29, 331) 

 „Bei einem häufigen Wechsel der Bezugs-
personen kann ein solches langfristig aufzu-
bauendes Vertrauensverhältnis nicht ge-
schaffen werden, was zur Gefahr von Ent-
wicklungsstörungen führen kann. Eine hohe 
Personalfluktuation kann daher eine Tatsa-
che sein, die geeignet ist, das geistige oder 
seelische Wohl der in einem Heim betreu-
ten Minderjährigen zu gefährden.“ (BVerwG  
vom 08.07.1986 – 5 B 38/ 85, nicht ver-
öffentlicht, abrufbar über juris, Rn. 7) [An-
merkung: in einem Kinderheim] 

 „[M]angelnde – nicht durch eine entspre-
chende Ausbildung und Prüfung nachgewie-
sene – Qualifikation [einer] Betreuerin“ 
(OVG Saarlouis vom 11.08.2010 – 3 B 
178/ 10, unveröffentlicht, abrufbar über ju-
ris, Rn. 33) 

 Zu geringe Zahl von Betreuungspersonen 
(kein Vorhalten von Vertretungs- oder Be-
reitschaftskräften) (OVG Saarlouis vom 
11.08.2010 – 3 B 178/ 10, unveröffentlicht, 
abrufbar über juris, Rn. 34) 

 
 
 
 
 
 
 

 Häufiger Wechsel von Bezugspersonen (OVG 
Hamburg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, 
unveröffentlicht, abrufbar über juris, Rn.20) 
[Anmerkung: bei einer Kindertagesstätte] 

 Störungen der „vertrauensvolle[n] Zusam-
menarbeit zwischen der Betreiberin einer 
Kindertagesstätte, den dort beschäftigten 
pädagogischen Mitarbeitern und den El-
tern“ (OVG Hamburg vom 14.12.2012 – 4 Bs 
248/12, unveröffentlicht, abrufbar über ju-
ris, Rn.27) 

 „Fehlen einer pädagogischen Leitungskraft“ 
[in einer Kindertagesstätte] (OVG Hamburg 
vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, unveröffent-
licht, abrufbar über juris, Rn.28) 
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Je nach Einzelfall möglicherweise oder z. T. 
stets kindeswohlgefährdend 

Für sich genommen nicht  
kindeswohlgefährdend 

Verhalten von Mitarbeitern 

 Unbewiesener, aber nicht ausgeräumter 
Verdacht, ein Kind sei „brutal geschlagen“ 
worden rechtfertigt Schließung bis zur Klä-
rung (OVG Münster vom 30.01.2004 – 12 B 
2699/ 03, unveröffentlicht, abrufbar über ju-
ris, Rn. 5) 

 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch 
Fehlverhalten von Betreuern, der auf „Hö-
rensagen“ sowie auf Aussagen von Kindern 
und Jugendlichen ohne Einwilligung der Er-
ziehungsberechtigten basiert und bei dem 
keine „systematische Aufklärung“ erfolgte 
(VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L 272/11, 
unveröffentlicht, abrufbar über juris) 

Zuverlässigkeit des Trägers 

 Mangelnde Eignung als Träger einer Einrich-
tung aufgrund illegalen Betriebs einer Ein-
richtung (keine Kontrolle durch Aufsichts-
behörden), und daher „fehlende[s] Grund-
verständnis […] von der Verantwortlichkeit 
des Betreibers einer Einrichtung nach § 45 
SGB VIII gegenüber den staatlichen Auf-
sichtsbehörden und damit letztlich auch ge-
genüber den ihm anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen“ (OVG Saarlouis vom 
11.08.2010 – 3 B 178/ 10, unveröffentlicht, 
abrufbar über juris, Rn. 25) 

 Fehlende persönliche Zuverlässigkeit des 
Betreibers aufgrund der Missachtung von 
Informationspflichten (VG Saarlouis vom 
22.02.2006 – 10 K 61/ 05, unveröffentlicht, 
abrufbar über juris) 

 Wiederholte Verstöße gegen Auflagen 
(BayVGH vom 10.01.2008 – 12 CS 07.3433, 
Sozialrecht aktuell 2008, 76, 79) 

 

Tabelle 2: Rechtsprechung zur Kindeswohlgefährdung im Kontext von § 45 SGB VIII 

Die meisten Aüssagen in dieser Tabelle dü rften selbsterkla rend sein, al-
lerdings wird deütlich, dass Grenzfragen pa dagogischen (Fehl-)Verhal-

tens offenbar bisher kaüm Gegenstand der Rechtsprechüng waren, son-
dern dass fast aüsschließlich strüktürbezogene Fragen entschieden wür-

den. Darünter sind aüch Entscheidüngen, die sich eher aüf die zweite Vo-

raüssetzüng des BE-Entzüg (dass der Tra ger „nicht bereit oder nicht in 
der Lage ist, die Gefa hrdüng abzüwenden“) beziehen. Zwei der genannten 

Aspekte sollen im Folgenden na her betrachtet werden, da sie wider-

sprü chlich erscheinen. 
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b) Rechtfertigung eines (vorläufigen) BE-Entzugs bei Vorliegen eines noch 
unbewiesenen Verdachts 

Hier liegt einerseits ein Beschlüss des OVG Mü nster aüs dem Jahr 2004 

vor, der eine Kindeswohlgefa hrdüng fü r den Fall besta tigt, dass ein „nicht 

aüsgera ümter“ Verdacht vorliegt, dass Kinder „brütal geschlagen“ wür-

den. Dabei bestand die Sitüation, dass 

„der Tatvorwürf der Mißhandlüng Schützbefohlener aüfgründ sich gleichge-
wichtig gegenü berstehender Zeügenaüssagen ünd eidesstattlichen Versiche-
rüngen nicht eindeütig widerlegt ünd […] deshalb eine weitere Beweisaüfnah-
me im Haüptverfahren erforderlich [ist]“ (OVG Mü nster vom 30.01.2004 – 12 B 
2699/ 03, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Orientierüngssatz 1).  

Ob tatsa chlich eine Misshandlüng vorlag, würde dürch das Gericht also 
nicht entschieden, aber die Schließüng der Einrichtüng bis zür Kla rüng 

dieses Vorwürfs als rechtma ßig beürteilt. Denn  

„[d]ass der Antragsteller vorla üfig seinen Berüf als Heimleiter nicht aüsü ben 
ünd dürch den Heimbetrieb keine Einnahmen erzielen kann, ist eher hinzü-
nehmen als die bei einer Aüssetzüng der Vollziehüng angesichts der oben ge-
wü rdigten Verdachtsfa lle nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aüszü-
schließende Gefahr, dass Kinder ünd Jügendliche im Heim des Antragstellers 
misshandelt ünd dadürch in ihrer Perso nlichkeitsentwicklüng nachhaltig ge-
scha digt werden“ (OVG Mü nster vom 30.01.2004 – 12 B 2699/ 03, ünvero ffent-
licht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 18).  

In einem weiteren Fall (OVG Mü nster vom 08.10.1992 – 24 B 2679/92, 

Jügendwohl 1999, 425) würde der Tatbestand einer Kindeswohlgefa hr-
düng ebenfalls aüfgründ eines Verdachts besta tigt, in diesem Fall aüf se-

xüellen Missbraüch dürch einen Mitarbeiter. Dieser Verdacht rechtfertig-

te in diesem Fall zwar keine Schließüng der Einrichtüng, sondern eine bis 
zür Kla rüng der Vorwü rfe vorla üfige Ta tigkeitsüntersagüng, der Tatbe-

stand war aber ebenfalls der der Gefa hrdüng. 

Anderseits steht dem ein Beschlüss des VG Aachen (vom 22.07.2011 – 1 L 

272/11, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris) gegenü ber, das den Entzüg 
einer BE fü r ünrechtma ßig erkla rte. Es handelte sich hierbei üm ein Eil-

verfahren, in dem nicht ü ber das tatsa chliche Vorliegen einer Kindes-

wohlgefa hrdüng entschieden würde – es fand also keine weitere Beweis-
aüfnahme statt – sondern es würde lediglich die Frage verhandelt, ob eine 

Schließüng der Einrichtüng aüfgründ des vorliegenden Verdachts ge-

rechtfertigt sei. Der Verdacht begrü ndete sich aüf Aüssagen einer ehema-
ligen Praktikantin der Einrichtüng sowie aüf Ergebnisse einer ünange-

meldeten o rtlichen Prü füng, die wie folgt verlief:  

„Nach Absprache ünd mit Beteiligüng des Kreisjügendamtes F. ü berprü fte der 
Antragsgegner [Anmerküng T.M.: das Landesjügendamt] am 12. Jüli 2011 die 
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Einrichtüng vor Ort ohne vorherige Anmeldüng. Er setzte dazü drei Teams ein, 
die mit seinen Mitarbeitern ünd zwei Mitarbeitern des Kreisjügendamtes F. be-
setzt waren. Die Teams befragten einen Teil der Kinder ünd Jügendlichen zü 
den Vorkommnissen. Ebenso würde [sic] zwei Betreüer, der stellvertretende 
Leiter der Einrichtüng ünd der Gescha ftsfü hrer der Antragstellerin, Herr U. D. 
befragt. U ber die Art der Befragüng ünd ihre Ergebnisse existieren vier eides-
stattliche Versicherüngen von Mitarbeitern des Landesjügendamtes ünd zwei 
von Mitarbeitern des Kreisjügendamtes F.“ (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L 
272/11, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 5). 

Im Ergebnis habe laüt Landesjügendamt „der Verdacht der daüernden 

ünd systematischen Kindeswohlgefa hrdüng bestanden, der dürch die Be-
fragüng der Kinder ünd Jügendlichen besta tigt worden sei“ (VG Aachen 

vom 22.07.2011 – 1 L 272/11, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 

6). Dem standen Aüssagen seitens des Tra gers gegenü ber, die „Betreüer 
ha tten bei ihrer Arbeit mit den Kindern ünd Jügendlichen die Grenzen des 

Erlaübten nicht ü berschritten“ (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 L 272/11, 

ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 7). In seiner Ablehnüng der so-
fortigen Schließüng der Einrichtüng stellt das VG Aachen vor allem aüf 

das dürch das Landesjügendamt angewendete Verfahren ab. Es bema n-

gelt, die Aüfkla rüng des Verdachts sei nicht systematisch erfolgt ünd fü hrt 

die Ma ngel der Ermittlüngen der Aüfsichtsbeho rde aüf:  

„Der Antragsgegner hat im Gegenteil den Widerrüf ünd die Schließüng der Ein-
richtüng aüsschließlich aüf die Erkla rüngen der Stüdentin ünd die Befragüng 
der Kinder ünd Jügendlichen gestü tzt. Aüf welcher Rechtsgründlage deren Be-
fragüng berüht, erla ütert der Antragsgegner nicht. Aüch ist zweifelhaft, ob die 
Angaben der Kinder ünd Jügendlichen, die die Darstellüng der Stüdentin im we-
sentlichen besta tigt haben, verwertbar sind. Der Antragsgegner hat die Befra-
güng jeweils aüf Tonband aüfgenommen; die Aüfnahme ist nachtra glich ver-
schriftet worden. Die zü dem Tonbandmitschnitt eingeholte Einwilligüng der 
Kinder ünd Jügendlichen dü rfte jedoch mangels Gescha ftsfa higkeit ünwirksam 
sein, eine Einwilligüng der Erziehüngsberechtigten fehlt. Schließlich stellt sich 
die Frage, ob die Sitüation der Befragüng nicht fü r die Kinder ünd Jügendlichen 
derart Fürcht einflo ßend war, dass ihre Antworten kaüm belastbare Aüssagen 
enthalten. 

Wesentlich ist aüch, dass es der Antragsgegner ünterlassen hat, die Betreüer zü 
den Anschüldigüngen zü befragen. Die Stüdentin hat in ihrer zweiten Schilde-
rüng insgesamt zwanzig Betreüer ünd Lehrer, die in die Vorfa lle involviert wa-
ren, namentlich benannt. Am 12. Jüli 2011 hat der Antragsgegner ohne Angabe 
von Grü nden allerdings nür zwei Betreüer befragt, die sich nicht konkret zü al-
len Vorkommnissen a üßern konnten. Es ha tte nahegelegen, nicht nür die Kinder 
ünd Jügendlichen, sondern aüch alle Beschuldigten zu befragen; nür ünter Ein-
beziehüng von deren Angaben ist eine sachgerechte ünd verha ltnisma ßige Ent-
scheidüng ü ber die Schließüng der Einrichtüng vorstellbar“ (VG Aachen vom 
22.07.2011 – 1 L 272/11, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 28 f., Her-
vorhebüngen T.M.). 
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Dieser nach Ansicht des Gerichts mangelhaften Ermittlüng stü nde gegen-
ü ber, „dass es – jedenfalls nach Aktenlage – in den fü nf Jahren seit Beste-

hen der Einrichtüng nicht zü derartigen Anschüldigüngen ü ber eine Ge-

fa hrdüng des Kindeswohls gekommen ist ünd die Kinder ünd Jügendli-
chen ünstreitig der Betreüüng bedü rfen“  (VG Aachen vom 22.07.2011 – 1 

L 272/11, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 31). Es sei daher im 

Interesse des Kindeswohls, die Einrichtüng bis zür Kla rüng der Vorfa lle 

geo ffnet zü lassen.  

In diesem Kontext ist aüch eine Entscheidüng des VG Dü sseldorf62 zü er-

wa hnen: Der Widerrüf einer BE fü r eine Einrichtüng dürch das LVR-

Landesjügendamt würde als rechtswidrig eingestüft, weil die Betreiber 

der betroffenen Einrichtüng seitens des LJA nicht gema ß § 24 Abs. 1 

SGB  X angeho rt worden seien. Zwar habe es im Vorfeld der Widerrüfs-

entscheidüng Gespra che mit den Einrichtüngstreibern gegeben. Nachdem 
die Entscheidüng seitens des LVR-LJA gefallen war, fehlte jedoch eine 

weitere Anho rüng der Betreiber ünd die Mo glichkeit der Stellüngnahme 

ünter Berü cksichtigüng der aüfgründ der Widerrüfsentscheidüng vorlie-
genden neüen Faktenlage. Maßgeblich waren also aüch fü r diese Ent-

scheidüng verfahrensrechtliche Fragen – das Vorliegen einer Kindes-

wohlgefa hrdüng würde nicht geprü ft. Es würde lediglich festgestellt, dass 
die geforderte Einra ümüng einer Mo glichkeit zür Rü cka üßerüng dürch 

die Betreiber „ohne weitere Kindeswohlgefa hrdüng“ mo glich gewesen 

wa re. 

Einerseits ist es selbstversta ndlich, dass Aüfsichtsbeho rden zür Verhin-
derüng beho rdlicher Willkü r ünd züm Schütz der Rechte des Tra gers nür 

ordnüngsgema ße Verwaltüngsverfahren anwenden dü rfen. Anderseits 

besteht nach Ansicht des Verfassers noch Kla rüngsbedarf hinsichtlich der 
Frage, inwieweit aüch in solchen Verfahren die „Leit- ünd Sperrfünktion“ 

des Kindeswohls (siehe Kapitel 1.2.1 A) züm Tragen kommen mü sste, da 

es vordergrü ndig zwar üm das Verha ltnis zwischen Einrichtüngstra ger 
ünd Beho rde geht, mittelbar jedoch aüch üm die üntergebrachten Kinder, 

die von der Entscheidüng betroffen sind. Dies scheint nicht berü cksichtigt 

zü werden, wenn der Entzüg einer BE aüs Verfahrensgrü nden fü r rechts-
widrig beürteilt wird, ohne dass die Frage, ob in der Einrichtüng eine 

Kindeswohlgefa hrdüng vorliegt, ü berhaüpt geprü ft wird. In die Argümen-

tation des VG Aachen würde zwar das Kindeswohl mit einbezogen, aller-
dings nür in Form einer Annahme, die sich aüs der Erfahrüng der letzten 

fü nf Jahre ableitete. 

                                                 
62 VG Düsseldorf vom 28.08.2012 – 19 K 2030/11, unveröffentlicht. 
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c) Häufiger Wechsel der Bezugspersonen 

Ob ein „ha üfiger Wechsel der Bezügspersonen“ bzw. eine „ü berma ßige 

Personalflüktüation“ den Tatbestand der Kindeswohlgefa hrdüng erfü llen, 
würde ünterschiedlich bewertet. Fü r eine „Kindertagessta tte fü r beson-

ders schwer behinderte Minderja hrige“ bejahte dies das OVG Berlin (vom 

17.12.1980 – 6 S. 72.80, FEVS 29, 331). A hnlich entschied das BVerwG im 
Falle eines Kinderheims, weil ein „langfristig aüfzübaüendes Vertraüens-

verha ltnis nicht geschaffen werden [kann], was zür Gefahr von Entwick-

lüngssto rüngen fü hren kann“ (BVerwG  vom 08.07.1986 – 5 B 38/85, 

nicht vero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn. 7). 

Gegenteilig entschied jedoch das OVG Hambürg im Jahr 2012 im Falle ei-

ner Kindertagessta tte. Interessant ist dieses Urteil aüch aüfgründ seiner 

aüsfü hrlichen Begrü ndüng, die aüch wissenschaftliche Erkenntnisse mit 
berü cksichtigt. Es bezieht sich insbesondere aüf den Unterschied zwi-

schen Mindestanforderüngen ünd wü nschenswerten Eigenschaften: 

„In diesen von der Antragsgegnerin zitierten Untersüchüngen ünd Püblikatio-
nen wird jeweils nachvollziehbar dargelegt, dass es im Sinne einer güten bis op-
timalen Betreüüng von Kleinkindern sinnvoll ist, dass zwischen diesen ünd ih-
ren Betreüern eine mo glichst langfristige Bindüng züstande kommt, wa hrend 
sich der Wechsel von Bezügspersonen in der Tagespflege nachteilig aüf die 
Entwicklüng der Kinder aüswirken kann. Die Konstanz im Personalbereich 
stellt mithin ein Qüalita tsmerkmal einer solchen Einrichtüng dar. Doch darü ber 
hinaüs wird die Qüalita t der Kindertageseinrichtüng jedoch von vielen weiteren 
Parametern bestimmt. Hierzü za hlen ü.a. die fachliche Kompetenz der Betreü-
üngspersonen, die ra ümliche ünd sachliche Aüsstattüng, die Verpflegüng ünd 
aüch der Standort der Einrichtüng. […] Aüs der Tatsache, dass la ngerfristige 
Bindüngen zwischen Kleinkindern ünd ihren Bezügspersonen in einer Einrich-
tüng wü nschenswert sind ünd deshalb […] dürchgehend empfohlen werden, 
folgt im Umkehrschlüss noch nicht zwingend, dass das mit dem Wechsel der 
Bezügspersonen in der Tagespflege einhergehende Fehlen einer langfristigen 
Bindüng eine konkrete Gefahr fü r das Kindeswohl darstellt. […] Eine stabile 
emotionale Beziehüng zwischen einem Kleinkind ünd seiner Bezügsperson in 
einer Kindertagessta tte stellt eine bessere Gründlage fü r die Kommünikation, 
Interaktion ünd sprachliches Lernen dar. Dass eine weniger stabile Beziehüng 
zü Bindüngsa ngsten, Entwicklüngsverzo gerüngen oder a hnlichen Scha digüngen 
fü hrt, ist dadürch indes nicht belegt. Soweit […] [Anmerküng T.M.: in den be-
rü cksichtigten Fachpüblikationen] nachteilige Folgen fü r die betreüten Kinder 
im Falle eines ha üfigen Personalwechsels beschrieben werden (aggressivere 
Verhaltensweisen, geringere Bindüngssicherheit, weniger elaboriertes Sprach-
verhalten ünd Zürü ckbleiben in der sprachlichen Entwicklüng), geht es eben-
falls üm die Beschreibüng der Folgen einer nicht optimalen Betreüüng. Eine ge-
ringere Bindüngssicherheit bedeütet aber nicht zwingend Bindüngsangst ünd 
ein weniger elaboriertes Sprachverhalten ist nicht von vornherein mit einer 
scha dlichen Entwicklüngsverzo gerüng gleichzüsetzen. Aüch aüs der von der 
Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren in Bezüg genommenen Stüdie […], 
nach der Stress in der frü hen Kindheit bei jüngen Fraüen zü einer erho hten An-
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fa lligkeit fü r Angsterkranküngen ünd Depressionen fü hrt, folgt nicht mit der zü 
fordernden Wahrscheinlichkeit, dass eine erho hte Personalflüktüation zü ent-
sprechenden Scha den fü hrt, weil nicht belegt wird, dass ein ha üfiger Personal-
wechsel den entsprechenden Stress aüslo st (OVG Hambürg vom 14.12.2012 – 4 
Bs 248/12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber jüris, Rn.23). 

In der Begrü ndüng des OVG Hambürg wird deütlich, was bereits in Kapi-

tel 3.1.6 C geschildert würde: Mit wissenschaftlichen Mitteln lassen sich 
zwar Qüalita tskriterien fü r die Kinderbetreüüng feststellen, die Grenzzie-

hüng, ob etwa „geringere Bindüngssicherheit“ oder „ein weniger elabo-

riertes Sprachverhalten“ eine „Gefa hrdüng“ im jüristischen Sinne darstel-
len, kann jedoch letztlich nür normativ erfolgen. In Ermangelüng konkre-

terer gesetzlicher Bestimmüngen nimmt das OVG Hambürg diese Positio-

nierüng kraft seiner Aütorita t mit dem genannten Ergebnis vor (OVG 
Hambürg vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12, ünvero ffentlicht, abrüfbar ü ber 

jüris). Im Vergleich zü den erstgenannten gegenteiligen Beschlü ssen zeigt 

sich, dass eine solche Positionierüng aüch anders aüsfallen ko nnte. Dieser 
Widersprüch la sst sich mo glicherweise dürch die ünterschiedlichen Ein-

richtüngstypen erkla ren, verweist aber aüch aüf die Schwierigkeit, Einzel-

fallentscheidüngen in Fragen der Kindeswohlgefa hrdüng in Einrichtün-
gen vorhersagen zü ko nnen. Aüch zeigt es, dass pa dagogische Expertise 

nicht aüsreicht, üm hoheitliches Handeln der Aüfsichtsbeho rde zü be-

grü nden, sondern dass züsa tzlich normative Maßsta be geschaffen wer-
den mü ssen, die aüch gerichtlich anerkannt werden. Diese finden dann 

eigensta ndig dürch Gerichte statt, wenn züvor versa ümt würde, wü n-

schenswerte Bedingüngen fachpolitisch als Mindestanforderüngen zü de-

finieren.   

3.2 Landesrechtliche Besonderheiten 

Gema ß § 49 SGB VIII dü rfen dürch Landesrecht züsa tzliche Konkretisie-

rüngen der bündesrechtlichen Vorschriften erfolgen. Insgesamt sind fü r 
den Bereich der Aüfsicht ü ber stationa re Erziehüngshilfeeinrichtüngen 

nür wenige landesspezifische Regelüngen zü finden, die fü r diese Arbeit 

relevant sind. In vielen Fa llen werden lediglich Züsta ndigkeiten konkreti-
siert, züm Teil werden aüch Aspekte geregelt, die inzwischen in die Bün-

desgesetze aüfgenommen würden (etwa die Meldepflicht bei besonderen 

Vorkommnissen). Einige landesspezifische Normen sind jedoch beach-

tenswert. 
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3.2.1 Eignung von Personal  

In Baden-Wü rttemberg63, Sachsen64 ünd Thü ringen65 ist festgeschrieben, 
dass in der Regel Fachkräfte mit entsprechender staatlich anerkannter 

oder gleichwertiger (pa dagogischer oder therapeütischer) Fachaüsbil-

düng fü r die Betreüüng von Kindern ünd Jügendlichen geeignet sind, so-
fern keine individüellen personenbezogenen Grü nde dagegensprechen. 

Andere Personen können (Baden-Wü rttemberg, Sachsen) oder sollen 

(Thü ringen) zügelassen werden, wenn sie „nach Vorbildüng ünd Erfah-

rüng geeignet erscheinen“ (wortgleich in den genannten Vorschriften). 

3.2.2 Weitere Kriterien zur BE-Erteilung oder zum BE-Entzug 

In mehreren Bündesla ndern (Bayern66, Berlin67, Bremen68, Sachsen69, 

Schleswig-Holstein70) würde bestimmt, dass jeweils konkret benannte 
Landesbeho rden dürch eigene Rechtsverordnüngen oder Verwaltüngs-

vorschriften Mindestvoraüssetzüngen fü r die Erteilüng einer BE festlegen 

dü rfen.  

Dass bestimmte Mindestvoraüssetzüngen landesgesetzlich konkretisiert 
werden, kommt nür in zwei Fa llen vor: Erstens wird in Schleswig-

Holstein verlangt, dass in der Konzeption der Einrichtüng aüch „die vor-

gesehenen Verfahren ünd Maßnahmen züm Schütze von Kindern ünd Jü-
gendlichen in der Einrichtüng, insbesondere aüch vor Gefahren, die fü r 

das Kindeswohl von den dort Bescha ftigten aüsgehen ko nnen“71 darge-

legt werden. Zweitens finden sich fü r Berlin einige weitere Konkretisie-
rüngen, so etwa der Bezüg aüf die „Personalaüsstattüng entsprechend 

dem festgelegten Personalschlü ssel“ ünd die „Sicherstellüng einer alters-

gema ßen Erna hrüng“72. Aüch benennt Berlin konkret Grü nde fü r ein Er-

                                                 
63 § 21 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG) 

64 § 29 Landesjugendhilfegesetz Sachsen (LJHG) 

65 § 23 Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz Thüringen (ThürKJHAG) 

66 Art. 44 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze, Bayern (AGSG) 

67 § 30 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Berlin (AG KJHG) 

68 § 10 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Lande Bremen 
(BremAG KJHG) 

69 § 27 Abs. 2 Landesjugendhilfegesetz Sachsen (LJHG) 

70 § 41 Abs. 3 Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen in Schleswig-Holstein (KJSchutzWG SH) 

71 § 9 Abs. 1 KJSchutzWG SH 

72 § 30 Abs. 1 AG KJHG Berlin 
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lo schen der BE, na mlich „Wechsel der Tra gerschaft, Schließüng oder Ver-
legüng der Einrichtüng oder eines Teils der Einrichtüng sowie bei gründ-

legender A nderüng der Strüktür oder der Zweckbestimmüng“73. 

Beachtenswert ist aüßerdem, dass in Rheinland-Pfalz74 ünd Thü ringen75 

Aüssagen zü den Kriterien des Entzügs einer BE zü finden sind. In Rhein-
land-Pfalz heißt es, die BE sei „insbesondere zü versagen, zürü ckzüneh-

men oder zü widerrüfen, wenn […] ünter Berü cksichtigüng des erzieheri-

schen Bedarfs der zü betreüenden Kinder ünd Jügendlichen eine ihrem 
Wohl entsprechende Betreüüng ünd Erziehüng nicht erwartet werden 

kann“ (§ 22 Abs. 1 AG KJHG). Hier wird also die Versagüng einer BE mit 

dem Entzüg in einem gemeinsamen Züsammenhang genannt ünd beides 

aüf eine dem Kindeswohl „entsprechende“ Betreüüng bezogen. Dies im-

pliziert also einen gewisser Widersprüch – zümindest aber eine Unklar-

heit – gegenü ber der Unterscheidüng im Bündesrecht, nach der eine BE 
zwar bereits bei fehlender Gewa hrleistüng versagt, jedoch erst bei Vor-

liegen einer Gefa hrdüng entzogen werden darf. Eine a hnliche Gleichset-

züng erfolgt in Thü ringen: „[Die BE] ist zü widerrüfen, wenn Umsta nde 
eintreten oder bekannt werden, die zü ihrer Versagüng gefü hrt ha tten, 

wenn nicht dürch nachtra gliche Aüflagen das Wohl der Kinder ünd Jü-

gendlichen gesichert werden kann“ (§ 22 Abs. 2 Thü rKJHAG). Aüch hier 
werden die gleichen Maßsta be fü r Nicht-Erteilüng ünd Entzüg der BE an-

gelegt. Dass ein Entzüg der BE nür in Betracht kommt, wenn der Mangel 

nicht dürch Aüflagen behoben werden kann, ergibt sich eigentlich als 
Selbstversta ndlichkeit bereits aüs dem Verha ltnisma ßigkeitsgründsatz 

(ünd gilt im U brigen aüch fü r die Versagüng). Insbesondere in diesen bei-

den Bündesla ndern dü rfte also weiterer rechtlicher Kla rüngsbedarf hin-
sichtlich der Unterscheidüng von Versagens- ünd Entziehüngsgrü nden 

einer BE bestehen. 

3.2.3 Erweiterung der Melde- und Auskunftspflichten 

In mehreren Bündesla ndern werden Einrichtüngstra ger verpflichtet, be-
sondere Vorkommnisse in Einrichtüngen der Aüfsichtsbeho rde zü mel-

den. Allerdings würde dies bei der letzten Gesetzesa nderüng bündesein-

heitlich in den Katalog der Meldepflichten aüfgenommen. Sonstige Mel-

depflichten werden wie folgt erweitert: 

                                                 
73 § 30 Abs. 3 AG KJHG Berlin 

74 § 22 Abs. 1 AG KJHG Rheinland-Pfalz 

75 § 22 Abs. 2 ThürKJHAG 
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 Berlin: „Der Tra ger […] hat […] Art ünd zeitlichen Umfang der Ta tigkeit, 
Gebürtsdatüm ünd Gebürtsort, Angaben züm berüflichen Werdegang, 

Einstellüngsdatüm sowie Datüm des Aüsscheidens des Leiters ünd der 

Betreüüngskra fte mitzüteilen. Die ja hrliche Belegüngsmeldüng ist nach 
Altersgrüppen gegliedert vorzünehmen ünd dürch die Jahresdürch-

schnittsbelegüng zü erga nzen“ (§ 31 Abs. 3 AG KJHG). 

 In Bremen wird ünter anderem nach „Angaben ü ber Herkünft, Aüfent-

haltsdaüer ünd Verbleib“ der aüfgenommenen ünd entlassenen Min-
derja hrigen gefragt sowie hinsichtlich der Mitarbeiter nach deren „zeit-

liche[r] Züordnüng zü den Fünktionen, die in der Erlaübnis als Voraüs-

setzüng fü r den Betrieb der Einrichtüng benannt sind“ (§ 11 Abs. 3 

BremAG KJHG) 

In Bayern76, Brandenbürg77, Hessen78 ünd dem Saarland79 werden Tra ger 

ünd Leitüng der Einrichtüngen dazü verpflichtet, „die zür Aüsü büng der 

Aüfsicht erforderlichen Aüskü nfte zü erteilen“ bzw. in Berlin80, „die er-
forderlichen Aüskü nfte zü pa dagogischen, konzeptionellen, personellen 

ünd wirtschaftlichen Fragestellüngen zü geben ünd Einblick in die ent-

sprechenden Unterlagen zü gewa hren“. Im Saarland, in Brandenbürg ünd 
in Hessen besteht darü ber hinaüs eine Verpflichtüng fü r die Leitüng (also 

nicht nür den Tra ger) einer Einrichtüng, sich an Besichtigüngen der Ein-

richtüngen zü beteiligen. 

3.2.4 Hamburg: Aufsichtskommission für „geschlossene“ Einrichtungen 

In Hambürg81 ist die Berüfüng einer Aüfsichtskommission speziell fü r 

Einrichtüngen geregelt, in denen freiheitsentziehende Maßnahmen an-

gewendet werden. Sie soll züsa tzlich zür Einrichtüngsaüfsicht des 
ü bero rtlichen o ffentlichen Tra gers ta tig werden. Der Kommission sollen 

Fachkra fte verschiedener Disziplinen (sozialpa dagogische Fachkraft, 

Arzt/ Psychologe, Richter) angeho ren, ünd sie soll ü ber eigene Befügnisse 
fü r o rtliche Prü füngen verfü gen, die mit denen der Aüfsichtsbeho rde ver-

gleichbar sind. Nach der Schließüng der letzten Einrichtüng mit „ge-

schlossener Unterbringüng“ in Hambürg im Jahr 2008 würde diese 

                                                 
76 Art. 47 AGSG Bayern 

77 § 20 Abs. 5 AG KJHG Brandenburg 

78 § 15 Abs. 4 HKJGB 

79 § 31 Abs. 1 AG KJHG Saarland 

80 § 31 Abs. 3 AG KJHG Berlin 

81 § 27a AG SGB VIII Hamburg 
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Kommission züna chst nicht mehr aktiv, obwohl sie gründsa tzlich aüch fü r 
Einrichtüngen dieses Typs aüßerhalb Hambürgs züsta ndig sein sollte, in 

denen Minderja hrige dieses Stadtstaats üntergebracht werden. Bei Ein-

richtüngen in anderen Bündesla ndern sollten die Befügnisse der Kom-
mission in Vereinbarüngen mit den Tra gern geregelt ünd zür Bedingüng 

von Belegüngen werden. Nach einer o ffentlichen Disküssion üm die Un-

terbringüng Hambürger Jügendliche in einer Einrichtüng in Brandenbürg 
(vgl. Kütter 2013) würde die Kommission im Jüli 2013 erneüt einberüfen 

(vgl. Beho rde fü r Arbeit, Soziales, Familie ünd Integration 2013). 

3.2.5 Kommunalisierung der Einrichtungsaufsicht 

In Hessen82 würde eine bisher einzigartige Regelüng geschaffen, mit der 
die o rtlichen Jügenda mter am Schütz von Minderja hrigen in Einrichtün-

gen „mitwirken“ sollen. Formal verbleiben alle Aüfgaben der Einrich-

tüngsaüfsicht beim Landesjügendamt, das Jügendamt soll nach dem 
Wortlaüt des Gesetzes lediglich ünterstü tzend wirken. Das Landesrecht 

ü bertra gt jedoch einige Rechte an das o rtliche Jügendamt, beispielsweise 

gelten die Aüskünftsverpflichtüngen von Einrichtüngstra ger ünd -leitüng 
dort gegenü ber dem o rtlichen Jügendamt. Aüch wird dem Jügendamt die 

Beratüng des Tra gers „wa hrend der Planüng ünd Betriebsfü hrüng“ ü ber-

tragen. Züdem sollen Meldüngen gema ß § 47 SGB VIII „ü ber das Jügend-

amt“ eingereicht werden.  

Kritisch würde bereits vor Umsetzüng dieser Pla ne angemerkt, dass die 

Verlagerüng von Verantwortüng zü einer weiteren Absenküng von Min-

deststandards fü hren ko nnte ünd eine sta rkere Kostenkontrolle dürch die 
o rtlichen o ffentlichen Tra ger ermo glichen sollte (Wolf 2000, S. 17). Inte-

ressant ist in diesem Züsammenhang, welche Frage der Hessische Land-

tag zü dieser Praxis anla sslich der o ffentlichen Debatte üm Heimerzie-
hüng Anfang des Jahres 2010 in einer einstimmigen Entschließüng for-

mülierte:  

„Die fehlende ünabha ngige Heimaüfsicht, die gemeinsame Züsta ndigkeit der Jü-
genda mter fü r Finanzierüng ünd Aüfsicht der Heime wird von vielen als eine 
Ursache der schlechten Heimsitüation in frü heren Zeiten genannt. Die kommü-
nalen Spitzenverba nde werden gebeten, eine fündierte Einscha tzüng der ge-
genwa rtigen Züsta ndigkeiten in der Jügendhilfe zü geben. Hat sich die Heimaüf-
sicht in o rtlicher Züsta ndigkeit bewa hrt oder wa re eine Trennüng von Finanzie-
rüng der Jügendhilfe ünd Heimaüfsicht sinnvoller?“ (Hessischer Landtag Drs. 
18/ 2075)  

                                                 
82 §§ 15, 18 HKJGB 
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Erstens wird hier die Heimaüfsicht als „in o rtlicher Züsta ndigkeit“ be-
zeichnet. Das besta tigt die These, dass die oben genannte Züsta ndigkeit 

des Landes lediglich eine formale ist. Zweitens wird diese Praxis aüfgründ 

der Befü rchtüng von Interessenskonflikten problematisiert. Die Antwort 
der kommünalen Spitzenverba nde liegt dem Verfasser leider bisher nicht 

vor. Eine a hnliche Kommünalisierüng würde aüch in Niedersachsen dis-

kütiert, dabei sollten die Erkenntnisse aüs Hessen, die aüs der oben ge-
nannten Anfrage an die kommünalen Spitzenverba nde entstanden, be-

rü cksichtigt werden (Niedersa chsischer Landtag Drs. 16/4338, S. 3). 

Aüch in Brandenbürg würde die U bertragüng von Aüfgaben von der 
ü bero rtlichen aüf die o rtliche Ebene geprü ft. Ein in diesem Kontext er-

stelltes Gütachten kommt dabei zü der eindeütigen Empfehlüng, dass eine 

U bertragüng der Heimaüfsicht aüf die Kommünen nachteilig sei:  

„Aüs fachlichen ünd politischen Grü nden sollte diese Aüfgabe nicht kommünali-
siert ünd weiterhin von einer staatlichen Beho rde vollzogen werden. Erstens ist 
das Instrüment der Aüfsicht das einzige der Landespolitik zür Verfü güng ste-
hende Instrüment, üm die Homogenita t erbrachter Leistüngen im landesweiten 
Vergleich zümindest in wesentlichen Teilbereichen zü kontrollieren, einheitli-
che Standards dürchzüsetzen ünd ihrer Verantwortüng fü r die ihr anvertraüten, 
besonders schützbedü rftigen Kinder ünd Jügendlichen gerecht zü werden. 
Zweitens zeigt die Erfahrüng aüs anderen Bereichen, dass zür Vermeidüng zü 
enger Verflechtüngen zwischen Leistüngstra gern (den Kommünen) ünd Leis-
tüngsanbietern (den Angebotsbetreibern) ein neütraler Akteür a üßerst sinnvoll 
ist. Sowohl politische als aüch wirtschaftliche Abha ngigkeitsverha ltnisse ko n-
nen so begrenzt werden“ (Bogümil/ Ebinger 2012, S. 84). 

Zü einem a hnlichen Ergebnis kommt aüch die Fachtagüng „Grenzverlet-
züngen: Institütionelle Mitta terschaft in Einrichtüngen der Sozialen Ar-

beit“ im Herbst 2010. In der Abschlüsserkla rüng heißt es:  

„Effektive Kontrolle setzt Unabha ngigkeit ünd die Vermeidüng von Loyalita ts-
konflikten voraüs. Es spricht viel dafü r, Tra ger- ünd Aüfsichtsstrüktüren zü 
trennen, üm Interessenkonflikte zü vermeiden. Die Recherche ünd Dokümenta-
tion von Verdachtsfa llen sollte systematisiert ünd Kriterien fü r eine Züverla s-
sigkeitsprü füng entwickelt werden. Bei Begehüngen von Einrichtüngen wie 
Evalüationen sind externe Fachkra fte, Wissenschaftler_innen sowie Betroffe-
nenvertretüngen hinzü zü ziehen“ (Fachhochschüle Frankfürt am Main 2011, 
S. 198). 

In Nordrhein-Westfalen würde die Disküssion üm eine Verlagerüng von 

Aüfsichtsaüfgaben aüf die Kommünen bereits Mitte der 1990er Jahre ge-
fü hrt (vgl. Gernert 1997). Interessant ist, dass Wolfgang Gernert als Leiter 

der Aüfsichtsbeho rde in Westfalen-Lippe damals als ein Argüment fü r 

den Verbleib der Aüfsicht bei den Landesjügenda mtern anfü hrte, dass 
diese „weniger als kontrollierende Aüfsicht“ sondern vielmehr „als Bera-
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tüng ünd Unterstü tzüng“ (Gernert 1997, S. 5) aüftrete. Aüch an anderer 

Stelle beschreibt er die Praxis der Aüfsichtsbeho rde wie folgt:  

„Im Einzelfall süchen Landesjügendamt, Kosten- ünd Leistüngstra ger in einem 
gemeinsamen Abstimmüngsprozeß nach fachlich vertretbaren, d.h. sozialpa da-
gogisch orientierten ünd zügleich kostengü nstigen Lo süngen. Die Verknü pfüng 
dieser beratend-ünterstü tzenden mit repressiv mo glichen Aüfgaben wird weit-
gehend konfliktfrei ümgesetzt“ (Gernert 1999, S. 37).  

Er argümentiert also, dass eine U bertragüng von Aüfsichtsfünktionen aüf 
die Kostentra ger zür Kostenersparnis nicht no tig sei, weil deren Interes-

sen bereits in der derzeitigen Konstellation „weitgehend konfliktfrei“ be-

rü cksichtigt wü rden. Dieser Aspekt des Verha ltnisses zwischen Aüf-

sichtsbeho rden, Kostentra gern ünd Einrichtüngstra gern wird im histori-

schen Teil II noch einmal aüfgegriffen. 

4. Merkmale der Aufsichtsbehörden 

Dieses Kapitel stellt einige Merkmale der Strüktüren ünd der Praxis der 

Aüfsichtsbeho rden ü bersichtsartig dar. Das Beispiel Nordrhein-Westfalen 

wird aüsfü hrlicher beschrieben, da die dortigen Beho rden Gegenstand 
der qüalitativen empirischen Stüdie (Abschnitt V) sind. Dies dient der 

Einscha tzüng der Bedingüngen, ünter denen der bisher beschriebene 

rechtliche Aüftrag ümgesetzt wird. 

4.1 Übersicht Deutschland 

Bundesland/ Landesteil Name der zust. Aufsichtsbehörde 
(§§ 45 ff. SGB VIII) 

Art der Behörde 

Baden-Württemberg Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg 
Dezernat Jugend - Landesjugendamt 

Höherer Kommunalverband 

Bayern Mittelfranken Regierung von Mittelfranken Mittlere Landesbehörde 

Oberfranken Regierung von Oberfranken Mittlere Landesbehörde 

Oberbayern Regierung von Oberbayern Mittlere Landesbehörde 

Niederbayern Regierung von Niederbayern Mittlere Landesbehörde 

Oberpfalz Regierung der Oberpfalz Mittlere Landesbehörde 

Schwaben Regierung von Schwaben Mittlere Landesbehörde 

Unterfranken Regierung von Unterfranken Mittlere Landesbehörde 

Berlin Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft, 
Landesjugendamt 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Senatsverwaltung) 
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Bundesland/ Landesteil Name der zust. Aufsichtsbehörde 
(§§ 45 ff. SGB VIII) 

Art der Behörde 

Brandenburg Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Bremen Landesjugendamt bei der Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Senatsverwaltung) 

Hamburg Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration – Amt für Familie, 
Überregionale Förderung und 
Beratung/ Landesjugendamt – FS 4 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Senatsverwaltung) 

Hessen Hessisches Sozialministerium. 
Abteilung II - Familie 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Kommunaler Sozialverband 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Landesjugendamt 

Höherer Kommunalverband 

Niedersachsen Niedersächsisches Landesamt für 
Soziales, Jugend und Familie 

Eigenständige Landesbehörde 

NRW Westfalen-L. Landschaftsverband Westfalen-Lippe Höherer Kommunalverband 

Rheinland Landschaftsverband Rheinland Höherer Kommunalverband 

Rheinland-Pfalz Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung 

Eigenständige Landesbehörde 

Saarland Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie, 
Kinder- und Jugendhilfe, 
Landesjugendamt 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Sachsen Sächsisches Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz, 
Landesjugendamt 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt, Referat 
Jugend,  
Landesjugendamt 

Eigenständige Landesbehörde 

Schleswig-Holstein Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Familie und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein, Landesjugendamt 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Thüringen Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit, Abt. 3 – 
Familie und Jugend 

Oberste 
Landesjugendbehörde 
(Ministerium) 

Tabelle 3: Übersicht über die Aufsichtsbehörden in Deutschland (Stand: Januar 2014) 
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Wie bereits in den Kapiteln 2.1.2 ünd 3.1.2 angedeütet, sind die fü r Aüf-
gaben gema ß §§ 45 ff. SGB VIII züsta ndigen Aüfsichtsbeho rden in den 

Bündesla ndern ünterschiedlich organisiert. Aüs historischen Grü nden 

sind in Bayern die Bezirksregierüngen züsta ndig, also keine Fachbeho r-
den fü r Jügendhilfe. Die besondere Regelüng in Hessen, wo die o rtlichen 

Jügenda mter den Großteil der Aüfsichtsaüfgaben wahrnehmen, würde 

bereits beschrieben (Kapitel 3.2.5). Ansonsten sind die Aüfsichtsfünktio-
nen entweder als Abteilüngen der obersten Landesjügendbeho rden, als 

Abteilüngen eigensta ndiger staatlicher Landesbeho rden, die der Fachaüf-

sicht der obersten Landesjügendbeho rde ünterstehen, oder als Unterglie-

derüngen eines ho heren Kommünalverbandes organisiert.  

Diese verschiedenen Organisationsformen ünterscheiden sich hinsicht-

lich der hierarchischen Strüktüren ünd Weisüngsbefügnisse. So sind bei-

spielsweise Aüfsichtsmitarbeiter in Ministerien direkt in deren Hierar-
chie eingebünden, ünterstehen also dem jeweiligen Minister. Bei Ange-

stellten ho herer Kommünalverba nde ist dies nicht der Fall. Aüf diese Or-

ganisationen ko nnen aber die Kommünen mittelbar Einflüss nehmen. Die 
Art der Beho rde hat also zümindest potenziell Aüswirküngen aüf ihre 

fachpolitische Positionierüng. Inwieweit sich dies aüf die Praxis der Aüf-

sichtsfü hrüng aüswirkt, würde in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht 

üntersücht. 

U ber die Strüktüren der jeweiligen Abteilüngen, die fü r die Aüfsichtsaüf-

gaben züsta ndig sind, sind derzeit kaüm Daten verfü gbar. Insbesondere 

Vergleiche der Personalaüsstattüng sind nür a üßerst begrenzt mo glich. 
Um einige grobe Einscha tzüngen treffen zü ko nnen, würden zwar mittels 

einer Internetrecherche der Selbstdarstellüngen der Aüfsichtsbeho rden 

die o ffentlich züga nglichen Daten ü ber Mitarbeiter in diesen Bereichen 
erhoben ünd diese zür Zahl der Einrichtüngen sowie zür Zahl der geneh-

migten Pla tze (jeweils laüt amtlicher Jügendhilfestatistik83) pro Bündes-

land in Beziehüng gesetzt. Diese Zahlen ko nnen jedoch nür mit Ein-
schra nküngen interpretiert werden, da die ü ber die Webseiten züga ngli-

chen Angaben nür bedingt vergleichbar sind. Denn die derart erkennbare 

Zahl der Mitarbeiter sagt nür wenig ü ber den Stündenümfang aüs, der 
wirklich fü r vergleichbare Aüfsichts- ünd Beratüngsta tigkeiten zür Verfü -

güng steht. Aüch mü sste bei Vergleichen berü cksichtigt werden, wie ge-

naü die Aüfgaben ünd Züsta ndigkeiten der einzelnen Personen geregelt 

                                                 
83 Statistisches Bundesamt 2012, Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Sonstige Einrichtungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen für Kinder), Tabellen LT1.1 und LT2, 
Stichtag 31.12.2010, nur Einrichtungstypen mit den Lfd.Nr. 1-13,17 
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sind. So sind teilweise Leitüngs- oder Koordinationsfünktionen mit ein-
bezogen, teilweise nicht. Züm Teil ü ben die Aüfsichtsmitarbeiter aüch 

noch weitere Fünktionen aüs, beispielsweise spezielle Beratüngsaüfga-

ben. Aüch sind teilweise züsa tzliche Verwaltüngskra fte vorhanden, die 
beispielsweise Aüfgaben wie die U bertragüng von Jahresmeldüngen in 

EDV-Systeme ü bernehmen. Aüch die Zahl der Einrichtüngen laüt amtli-

cher Statistik ist kein züverla ssiger Vergleichsindikator, da sie aüfgründ 
ünterschiedlicher Za hlweisen nicht genaü der Zahl der tatsa chlich rele-

vanten Einrichtüngen oder gar der Einrichtüngsstandorte entspricht. 

Aüch mü ssen einige Einrichtüngen aüßerhalb des Jügendhilfesystems be-
aüfsichtigt werden, die in der Kinder- ünd Jügendhilfestatistik nicht aüf-

gefü hrt sind. Sowohl die Zahl der Standorte, die etwa im Rahmen o rtli-

cher Prü füngen besücht werden mü ssen, als aüch die Zahl der Betreü-
üngspla tze ist in der Praxis daher (deütlich) ho her als anhand der amtli-

chen Statistik erkennbar. Beim Vergleich der Einrichtüngszahlen sind aü-

ßerdem aüch die geographischen Unterschiede zü beachten, die sich z. B. 
aüf Fahrtzeiten aüswirken. Die bloßen Zahlen ü ber Einrichtüngen oder 

Pla tze sagen insgesamt nür wenig ü ber den „Arbeitsaüfwand“ aüs.  

Insgesamt wird deütlich, dass es eines gesonderten Forschüngsvorhaben 

bedü rfte, üm die Strüktüren der Aüfsichtsbeho rden in den Bündesla n-
dern serio s vergleichen zü ko nnen. Aüf eine missversta ndliche tabellari-

sche Wiedergabe der Ergebnisse der oben genannten Internetrecherche 

wird daher hier verzichtet. Dennoch kann festgehalten werden, dass die 
verfü gbaren Daten aüf deütliche Unterschiede hinweisen: In einigen 

Bündesla ndern scheinen pro Aüfsichtsmitarbeiter etwa doppelt so viele 

Pla tze in Einrichtüngen zü bestehen wie in anderen. Hier ko nnte die For-
schüngsfrage abgeleitet werden, inwieweit diese Unterschiede allein den 

oben geschilderten Ungenaüigkeiten geschüldet sind oder inwieweit sich 

die tatsa chliche Arbeitsbelastüng der Mitarbeiter ünterscheidet. In man-
chen La ndern bestehen die Aüfsichtsteams aüßerdem offenbar nür aüs 

wenigen Personen. Bei Vergleichen zwischen Bündesla ndern sind daher 

aüch mo gliche Unterschiede in der jeweiligen Teamdynamik zü beachten. 

Die absolüte Gro ße der Teams kann aüch Hinweise aüf deren Ressoürcen 

fü r züsa tzliche Entwicklüngsta tigkeiten geben, etwa hinsichtlich eigener 

Verfahren oder fachpolitischer Positionierüngen. Genaüer üntersücht 
werden mü sste aüch die Sitüation in Hessen. Da dort immerhin 33 Jü-

genda mter (BT-Drs. 17/ 12200, Tabelle 9.10) die meisten der Beratüngs- 

ünd Prü faüfgaben ü bernehmen, wa re zü fragen, ob dort ü berhaüpt 
„Teams“ fü r Aüfsichtsaüfgaben bestehen oder ob „Einzelka mpfer“ die 

entsprechenden Aüfgaben neben anderen Ta tigkeiten erledigen mü ssen. 
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Zür inhaltlichen Abstimmüng finden zweimal ja hrlich Treffen der Bün-
desarbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter (BAGLJA ) statt, in denen 

aüch aüfsichtsrelevante Themen besprochen werden. Gelegentlich wer-

den gemeinsame „Handlüngsleitlinien“ oder „Empfehlüngen“ beschlos-
sen, so beispielsweise züm Umgang mit sexüeller Gewalt in Einrichtün-

gen, der Beteiligüng von Minderja hrigen oder züm Umgang mit individü-

alpa dagogischen Betreüüngsstellen ünd sozialpa dagogischen Lebensge-
meinschaften84. In dem zületzt genannten Doküment werden beispiels-

weise als Mindeststandards beschrieben, dass in solchen SPLGs „Fach-

kra fte mit der Mindestqüalifikation einer Erzieherin bzw. eines Erziehers 
mit staatlicher Anerkennüng ünd entsprechender Berüfserfahrüng [ein-

züsetzen sind]“ (Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter 2010, 

S. 5) ünd dass der Tra ger „mindestens 14-ta gig die fachliche Begleitüng 
ünd Beratüng der Betreüerinnen ünd Betreüer vor Ort zü sichern ünd zü 

dokümentieren [hat]“ (Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter 

2010, S. 6). 

4.2 Nordrhein-Westfalen 

4.2.1 Daten aus den Landesjugendämtern  

Fü r die Landesjügenda mter des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 

(LWL) ünd des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) werden im Folgen-

den einige Daten aüsgewertet, die dürch diese selbst erhoben ünd vero f-
fentlicht würden. Es handelt sich üm einen Benchmarking-Bericht, in dem 

die beiden Aüfsichtsbeho rden systematisch verglichen würden (Dittrich 

ü. a. 2009), eine Befragüng der o rtlichen Jügenda mter dürch das LWL-LJA 
(Kalscheüer 2002), die Jahresberichte 2005-2011 des LWL-LJA85 sowie 

die Jahresberichte 2007 ünd 2009 des LVR-LJA86.  

                                                 
84 Diese finden sich auf der Webseite der BAGLJÄ unter der URL: 
http://bagljae.de/empfehlungen-und-arbeitshilfen/index.php, zuletzt geprüft am 04.01.2014. 

85 Die Jahresberichte sind in Form von Beratungsvorlagen des Landesjugendhilfeausschusses 
unter der URL: www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Politik/gremien-und-dokumente/ dokumente (zu-
letzt geprüft am 04.01.2014) zugänglich. 2005: Sitzung vom 23.02.2006, Vorlage 12/ 0485; 
2006: Sitzung vom 08.03.2007, Vorlage 12/ 0829; 2007: Sitzung vom 27.02.2008, Vorlage 
12/ 1191; 2008: Sitzung vom 11.03.2009, Vorlage 12/ 1583; 2009: Sitzung vom 03.03.2010; Vor-
lage 13/ 0108; 2010: Sitzung vom 01.04.2011, Vorlage 13/ 0547; 2011: Sitzung vom 19.03.2012, 
Vorlage 13/ 0920. 

86 Die Jahresberichte sind in Form von Beratungsvorlagen des Landesjugendhilfeausschusses 
unter URL: https:// dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/ WEB51AnsichtAlleDaten?ReadForm& 
grem= Landesjugendhilfeausschuss (zuletzt geprüft am 04.01.2014) zugänglich. 2007: Sitzung 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Politik/gremien-und-dokumente/dokumente
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/WEB51AnsichtAlleDaten?ReadForm&grem=Landesjugendhilfeausschuss
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/WEB51AnsichtAlleDaten?ReadForm&grem=Landesjugendhilfeausschuss
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A. LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe  
Die ja hrlich erscheinenden „Jahresberichte der betriebserlaübnisertei-

lenden Stelle“ geben Einblicke in die Aüfsichtspraxis. Da die ab 2005 vor-

liegenden Berichte nach einem einheitlichen ünd vergleichbaren Schema 
erstellt würden, sind fü r die meisten Daten aüch Zeitreihen mo glich. Be-

sonders deütlich werden Vera nderüngen der Aüfsichtsta tigkeit anhand 

der Anzahl der eingehenden Beschwerden bzw. Meldüngen ü ber beson-
dere Vorkommnisse (siehe Abbildüng 5). Hier liegen Daten seit 1998 vor, 

die dem Jahresbericht 2005 entnommen werden konnten.  

 

Abbildung 5: Zeitreihe Anzahl Beschwerden/bes. Vorkommnisse im LJA Westfalen-Lippe, 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Jahresberichte des LWL-LJA für die Jahre 2005-2011 

Von zwischenzeitlichen Spitzen in den Jahren 2004 ünd 2007 abgesehen 

ist ein stetiger ünd starker Anstieg solcher Meldüngen festzüstellen. Der 

Jahresbericht 2011 konstatiert:  

„Ob fü r diesen Ho chststand eine verscha rfte Sensibilita t dürch diverse o ffentli-
che Disküssionen üm Verfehlüngen ünd Misssta nde in Erziehüngshilfeeinrich-
tüngen ünd Internaten insbesondere in den Nachkriegsahrzehnten [sic] (Ründe 
Tische: Heimerziehüng ünd Sexüeller Missbraüch) ürsa chlich ist, oder ein tat-
sa chlicher Anstieg an meldepflichtigen Ereignissen, ist letztlich nicht zü beant-
worten.“ (Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 2)  

Der deütliche Anstieg dü rfte jedoch kaüm dadürch erkla rbar sein, dass 

sich die Erziehüngsbedingüngen seit 1998 derart verschlechtert ha tten, 
so dass die These der erho hten Sensibilita t plaüsibler erscheint. Hier 

kann weiterfü hrend aüch vermütet werden, dass nicht nür eine versta rk-

te Wahrnehmung von Problemen ürsa chlich sein ko nnte. Mo glicherweise 

                                                                                                                                               
 

vom 17.04.2008, Vorlage 12/ 3124 (Begründung und Anlagen); 2009: Sitzung vom 12.05.2010, 
Vorlage 13/ 169 (Begründung). 
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werden wahrgenommene Vorkommnisse aüch ha üfiger gemeldet, bei-
spielsweise weil sich der Einrichtüngstra ger oder die Mitarbeiter 

dadürch eine bessere Absicherüng bzw. eine Verteilüng von Verantwor-

tüng erhoffen.  

Folgende Anla sse der Meldüngen, die zü U berprü füngen fü hrten, würden 

verzeichnet: 

Anlässe für Überprüfungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sexuelle Übergriffe durch MA87 k.A. 7 8 6 2 7 7 

Sexuelle Übergriffe durch Kinder/ Jgdl. 7 14 22 19 9 20 27 

Körperl/psych. Grenzüberschr. durch MA  14 6 17 18 15 19 14 

Beziehungsmissbrauch durch MA k.A. 4 0 0 0 2 5 

Mängel in der päd. Arbeit 15 15 15 14 23 14 28 

Mängel in Strukturen/ Arbeitsweisen 17 16 15 18 19 17 25 

Suizidversuch 7 k.A. 10 4 8 9 10 

Brand k.A. k.A. 5 4 9 2 1 

Unzufriedenheit mit einer Maßnahme k.A. 3 k.A. k.A. k.A. 8 11 

Tabelle 4: Anlässe für Überprüfungen, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011 

Hier zeigen sich in den Jahren seit 2005 kaüm eindeütig interpretierbare 

Entwicklüngen. Die Anla sse fü r Meldüngen scheinen starken Schwankün-
gen zü ünterliegen. Die absolüten Zahlen sind jedoch aüfschlüssreich, üm 

einen Eindrück ü ber die praktischen Heraüsforderüngen dieses Bereiches 

zü gewinnen. 

Beschwerdeführer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sonstiges 13 4 26 21 29 23 46 

Jugendamt 16 15 15 11 13 20 20 

Eltern 7 6 5 3 5 3 4 

Leiter/ Mitarbeiter der Einr 42 40 84 68 64 76 88 

sonstige 6 8 8 13 21 17 21 

Kinder/ Jgdl. direkt beim LJA 0 0 2 1 0 2 1 

Tabelle 5: Beschwerdeführer, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011 

                                                 
87 Die Abkürzung „MA“ steht hier für „Mitarbeiter“. 
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Hinsichtlich der Personen, von denen die jeweilige Meldüng aüsging, gibt 
es angesichts des absolüten Anstiegs der Meldüngen ebenfalls kaüm klare 

Vera nderüngen. Eindeütig zeigt sich, dass sich Kinder ünd Jügendliche 

nür in wenigen Aüsnahmefa llen mit Beschwerden direkt an das LJA wen-
den. Laüt der Jahresberichte erfolgten jedoch zwischen 23 (2006) ünd 35 

(2011) Meldüngen „aüf Gründ von Beschwerden jünger Menschen gegen-

ü ber Vertraüenspersonen in ihrem Lebensümfeld“. Bemerkenswert ist 
aüßerdem der hohe ünd am sta rksten steigende Anteil von Meldüngen 

seitens Mitarbeitern der betroffenen Einrichtüngen selbst.  

Aüch ü ber die Zahl der o rtlichen Prü füngen würde eine Statistik gefü hrt: 

Örtliche Prüfungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zahl örtliche Prüfungen gesamt k.A. k.A. k.A. k.A. 213 141 344 

Örtl. Prüfungen aufgrund von Meldungen 43 41 69 55 31 16 29 

Davon unangemeldet 3 5 8 8 5 5 5 

Zahl der Mängelfeststellungen 22 16 22 32 24 11 19 

Tabelle 6: Örtliche Prüfungen, Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011 

Bei der Gesamtzahl der o rtlichen Prü füngen fa llt der extreme Sprüng im 

Jahr 2011 aüf 344 von 141 im Vorjahr aüf. Der Jahresbericht gibt darü ber 
keine Aüskünft, deshalb kann nür vermütet werden, dass dieser extreme 

Unterschied weniger aüf eine tatsa chliche Vera nderüngen von Ortsbesü-

chen zürü ckzüfü hren ist, sondern mo glicherweise aüf eine andere Za hl-
weise. So ist aüs der vom Verfasser dürchgefü hrten teilnehmenden Be-

obachtüng im LWL-Landesjügendamt im Jahr 2010 bekannt, dass damals 

nicht alle „Ortsbesüche“ aüch als „o rtliche Prü füngen gema ß § 46 
SGB VIII“ bezeichnet würden. Fü r eine A nderüng der Za hlweise spricht 

aüch, dass die Zahl der Ma ngelfeststellüngen bei o rtlichen Prü füngen et-

wa konstant geblieben ist. Deütlich wird aüs der Statistik weiterhin, dass 
ünangemeldete Ortsbesüche nür a üßerst selten stattfinden ünd sich die 

absolüte Anzahl in den letzten Jahren kaüm vera ndert hat. 

Aüch die Zahl hoheitlicher Interventionen ist in den letzten Jahren etwa 

gleich geblieben: 
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Hoheitliche Interventionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Auflagen 7 6 6 6 6 * 7 

BE-Entzug k.A. 1 k.A. k.A. 1 k.A. k.A. 

Tätigkeitsuntersagungen 1 3 k.A. k.A. 1 k.A. k.A. 

Tabelle 7: Hoheitliche Interventionen,  
Quelle: Jahresberichte LWL-LJA 2005-2011 

* „einige“ 

Anhand der geringen absolüten Zahlen88 wird deütlich, dass insbesonde-

re der Entzüg von Betriebserlaübnissen ünd Ta tigkeitsüntersagüngen ab-
solüte Aüsnahmen in der Praxis der Aüfsichtsbeho rde darstellen. Aüch 

Aüflagen (laüt Jahresberichten ünter anderem „Aüfnahmestopps“, vgl. 

Landesjügendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 2) 
werden nür selten verha ngt. Aüs den Jahresberichten geht hervor, dass 

weitaüs ha üfiger Maßnahmen seitens der Tra ger gegenü ber Mitarbeitern 

erfolgten; so würde beispielsweise im Jahr 2011 in 15 Fa llen eine Kü ndi-
güng aüfgründ von Fehlverhalten aüsgesprochen (Landesjügendhilfeaüs-

schüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6). Aüch strafrechtliche Er-

mittlüngsverfahren (im Jahr 2011 in 10 Fa llen, Landesjügendhilfeaüs-
schüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6) gegenü ber Mitarbeitern 

würden eingeleitet.  

Laüt der Jahresberichte sei „festzüstellen, dass Tra ger in einem hohen 

Maße die Beratüng der Heimaüfsicht annehmen, ümsetzen ünd somit 
Vorkommnisse züfriedenstellend bearbeiten“ (beispielsweise Landesjü-

gendhilfeaüsschüss Westfalen-Lippe, Vorlage 13/0920, S. 6). Zür Umset-

züng der Beratüng ünd züm Umgang mit hoheitlichen Interventionen gibt 
der empirische Teil dieser Arbeit weiteren Aüfschlüss. Die Daten zeigen, 

dass die Einrichtüngsaüfsicht seitens des LWL-Landesjügendamtes ein-

deütig ünd stark ü berwiegend von Kooperation mit den Einrichtüngstra -
gern gepra gt ist. Interventionen, die gegen den Willen der Tra ger erfolgen 

ünd hoheitlich dürchgesetzt werden, sind sehr selten. Sofern dies ü ber-

tragbar aüf die gesamtdeütsche Aüfsichtspraxis wa re, wü rde dies aüch 

die geringe Zahl einschla giger Gerichtsverfahren erkla ren. 

B. LVR-Landesjugendamt Rheinland 

In den beiden vero ffentlichten Jahresberichten des Sachgebietes „Schütz 

von Minderja hrigen in stationa ren Einrichtüngen“ des LVR-LJA sind kaüm 
mit dem LWL vergleichbare Daten enthalten. Lediglich die Zahl der Mel-

                                                 
88 Aufgrund des standardisierten Aufbaus der Berichte ist anzunehmen, dass in Jahren, in de-
nen keine Interventionen angegeben wurden, diese auch nicht erfolgen. 
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düngen besonderer Vorkommnisse ist vergleichbar: Fü r das Jahr 2007 
werden 77 Meldüngen genannt, 2009 waren es 81, die Daten weiterer 

Jahre sind dem Verfasser nicht bekannt. 

Aüch hinsichtlich der Ha üfigkeit von Meldüngen dürch Kinder ünd Jü-

gendliche direkt an das LJA ist von einem a hnlichen Befünd aüszügehen 
wie in Westfalen. Nach einer Aüssage des ehemaligen Dezernatsleiter im 

LVR-Landesjügendamt, Marküs Schnapka, sei es  

„züm Teil vom Landesjügendamt nicht gewü nscht, als Beschwerdestelle fü r Jü-
gendliche bekannt zü werden. Befü rchtet wü rde die missbra üchliche Inan-
sprüchnahme des Landesjügendamtes dürch betreüte Kinder ünd Jügendliche. 
Trotzdem sei er [Anmerküng T.M.: Schnapka] insgesamt dafü r, das Landesjü-
gendamt aüch ünter Jügendlichen bekannt zü machen. Allerdings halte er es fü r 
ünverantwortlich, eine Telefonnümmer zü verbreiten, wenn dann nicht das ent-
sprechende Personal vorgehalten werden ko nne. Genaü dies sei aber das Prob-
lem zürzeit“ (paraphrasiert dürch Klein 2006, S. 196). 

Ein Unterschied züm LWL wird in den Jahresberichten ebenfalls deütlich: 

Die mit Aüfsichtsaüfgaben befasste Abteilüng des LVR-
Landesjügendamtes organisiert selbst Fortbildüngen fü r Einrichtüngs-

mitarbeiter (2007: 19 Fortbildüngen mit insgesamt 600 Teilnehmern, 

2009: 18 Fortbildüngen mit 800 Teilnehmern). Im LWL werden Veran-
staltüngen dieser Art dürch andere Stellen des Landesjügendamtes ge-

plant ünd dürchgefü hrt. 

Zür Ha üfigkeit hoheitlicher Maßnahmen werden keine Angaben gemacht. 

Stellvertretend kann eine Aüssage aüs dem Jahr 2006 von Schnap-
ka/ Stoppel89 herangezogen werden, in der von 10 Ta tigkeitsüntersagün-

gen in 10 Jahren gesprochen wird (Schnapka/ Stoppel 2006, S. 174). Die 

Aütoren erga nzen:  

„Ha üfiger haben wir üns aüf den Entzüg einer Betriebserlaübnis vorbereitet 
ünd das Verfahren eingeleitet, aber meistens geht der Tra ger selbst den ent-
scheidenden Schritt, bevor wir es tün mü ssen. Es gibt bei üns kein Edikt, das die 
KollegInnen in der Einrichtüngsaüfsicht veranlasst, sparsam mit dem Instrü-
ment der Ta tigkeitsüntersagüng bzw. der Entziehüng der Betriebserlaübnis 
ümzügehen“ (Schnapka/ Stoppel 2006, S. 174).  

In diesem Kontext betonen sie die Bedeütüng der Beratüngsfünktionen 

der Aüfsichtsbeho rde ünd wehren sich gegen den Eindrück, eine geringe 
Zahl hoheitlicher Interventionen sei ein „Beweis fü r schlechte Aüfsicht“ 

(Schnapka/ Stoppel 2006, S. 174 f.).  

                                                 
89 Auch Martin Stoppel war damals in leitender Funktion im LVR-Landesjugendamt tätig. 
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Es sind aüßerdem zwei Fa lle aüs dem Jahr 2011 zü nennen, in denen das 
LJA Rheinland jeweils eine BE entzogen hatte, diese Entscheidüngen aber 

spa ter erfolgreich gerichtlich angefochten würden. Sie würden bereits in 

Kapitel 3.1.9 D. b) beschrieben90. Dass das LJA Rheinland in beiden Fa llen 
innerhalb eines Jahres vor Gericht ünterlag ist aüch deshalb bedeütsam, 

weil der Entzüg einer BE nür selten angewendet wird. 

C. „Benchmarking“ zwischen dem LWL- und LVR-Landesjugendamt 

Weitere Innenansichten, wenn aüch nür mit dem Datenstand züm 
31.12.2007, liefert ein „Analytischer Vergleich der Aüfgabenwahrneh-

müng ünd des Ressoürceneinsatzes im Prodükt Schütz von Kindern ünd 

Jügendlichen in Einrichtüngen der Hilfen zür Erziehüng“ (Dittrich ü. a. 

2009). 

Interessant ist vor allem die Erhebüng der „face-to-face“-Kontakte zü 

Tra gern. Bei beiden Landesjügenda mtern lag die Zahl der Kontakte pro 

Jahr ünd Fachberater bei dürchschnittlich circa 95 (Dittrich ü. a. 2009, 
S. 12)91. Gleichzeitig wird aüch die Zahl der im Jahr 2007 bestehenden 

Vollzeita qüivalente fü r Fachberaterstellen, na mlich 6,7 im LVR ünd 4,0 im 

LWL (Dittrich ü. a. 2009, S. 8) sowie die „Gesamtzahl aller in der BE aüs-
gewiesenen Angebote eines Tra gers mit eigenem Standort“ angegeben –

im LVR-Gebiet 3124, im Züsta ndigkeitsbereich des LWL 2634 (Dittrich 

ü. a. 2009, S. 8). Rein rechnerisch ergibt sich daraüs, dass bei den damali-
gen Personalressoürcen jeder Standort im Rheinland dürchschnittlich 

etwa alle 4,7 Jahre ünd Standorte in Westfalen nür etwa alle 6,6 Jahre be-

sücht werden konnten. Inzwischen würde das Personal in beiden Landes-
jügenda mtern üm zwei Stellen erweitert, die Zahl der Einrichtüngsstan-

dorte wa chst allerdings tendenziell ebenfalls. 

Zür aktüellen Sitüation liegen keine weiteren qüantitativen Daten vor. Es 

sei jedoch angemerkt, dass der Landesjügendhilfeaüsschüss Rheinland 
zületzt im November 2011 die Verwaltüng beaüftragt hat, die „Einhaltüng 

des ca. 3-ja hrigen Türnüs zür Besichtigüng der Einrichtüngen“ besonders 

zü berü cksichtigen (Landesjügendhilfeaüsschüss Rheinland, Sitzüng vom 

                                                 
90 Über den ersten Fall, der vor dem VG Aachen verhandelt wurde (VG Aachen vom 22.07.2011 
– 1 L 272/11, unveröffentlicht, abrufbar über juris), berichteten zahlreiche Lokalmedien, bei-
spielsweise der Westdeutsche Rundfunk in mehreren Ausgaben der „Lokalzeit Aachen“ (in fünf 
Fernsehsendungen zwischen dem 13. und 22.07.2011 sowie am 11.08.2011 und 15.08.2011) 
sowie mehrere regionale Tageszeitungen. Der zweite, vom VG Düsseldorf (vom 28.08.2012 – 
19 K 2030/11, unveröffentlicht) entschiedene Fall fand Beachtung in Artikeln einer Tageszei-
tung. 

91 Laut der LWL-Jahresberichte stieg die Zahl der dortigen Kontakte im Jahr 2010 auf ca. 120 
an, blieb in den Vorjahren ansonsten aber etwa konstant bei ca. 100. 



122 Kapitel I.4. 

24.11.2011, Vorlage 13/1735). Bei dieser Vorgabe sei an die Disküssion 

üm die Rechtma ßigkeit von Roütinebesüchen (Kapitel 3.1.7 A) erinnert. 

D. Befragung der westfälischen Jugendämter 

Das LWL-Landesjügendamt fü hrte im Jahr 2002 eine Befragüng der west-

fa lischen Jügenda mter dürch. Laüt Kalscheüer bewerteten die 50 Teil-
nehmer den Arbeitsbereich der Einrichtüngsaüfsicht „eindeütig“ (2002, 

S. 29), na mlich positiv: 

„So betonen die Jügenda mter die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter/ innen, 
die konstrüktive ünd vertraüensvolle Züsammenarbeit, die ümfassende ünd 
zeitnahe Erledigüng der Anfragen, die Wirksamkeit der Einflüssnahme aüf Ent-
wicklüngen bei Heimtra gern ünd o ffentlicher Jügendhilfe, zielgerichtete Bera-
tüng, die güte Einbeziehüng der o ffentlichen Tra ger, hohe Flexibilita t ünd die 
Bereitschaft, sich aüf Individüallo süngen einzülassen, ünbü rokratische Hand-
habüng ünd hohe Praxisorientierüng […]. [G]ewü nscht werden aber transpa-
rente Kriterien fü r die Bewertüng im gesamten Testatbereich“ (Kalscheüer 
2002, S. 29). 

Dies besta tigt die Einscha tzüng Gernerts (damals Leiter des LJA Westfa-

len), dass das Verha ltnis zwischen der Aüfsichtsbeho rde ünd den Kosten-

tra gern „weitgehend konfliktfrei“ sei (siehe Kapitel 3.2.5). Rü ckmeldün-
gen zü diesem Bereich seitens der ebenfalls befragten Spitzenverba nde 

der freien Wohlfahrtspflege sind nicht dokümentiert. Beachtenswert ist 

der Wünsch der Jügenda mter nach transparenten Bewertüngskriterien, 
der aüch seitens der Einrichtüngstra ger ha üfig gea üßert wird (siehe Ab-

schnitt VI).  

4.2.2 Richtlinien und Arbeitshilfen 

Beide Landesjügenda mter bieten ü ber ihre Webseiten92 schriftliche 
Richtlinien ünd Hinweise fü r Einrichtüngstra ger an. Teilweise werden 

diese zwischen beiden Beho rden abgestimmt. Im Vergleich bietet das 

LWL-Landesjügendamt deütlich weniger Materialien im Internet an. 
Identisch sind Hinweise zü Sozialpa dagogischen Lebensgemeinschaften 

(SPLGs), züm Fachkra ftegebot ünd zü „jüngen“ Kindern in den Angeboten 

der stationa ren Erziehüngshilfe. Hinsichtlich der SPLGs ist beispielsweise 
als Mindestvoraüssetzüng aüfgefü hrt, dass „in der Regel keine weitere 

berüfliche Ta tigkeit der verantwortlichen Betreüüngskraft“ (Landesjü-

gendamt Rheinland 2013 – Sozialpa dagogische Lebensgemeinschaften, 

                                                 
92 LWL: http://www.lwl.org/ LWL/Jugend/Landesjugendamt/ LJA/erzhilf/  
Schutz_von_Kindern_in_Heimen/ Materialien (zuletzt geprüft am 04.01.2014); 
LVR: http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanavigation/service_1/ 
arbeitshilfen/hilfezurerziehung_3/arbeitshilfenzum45sgbviii.html (zuletzt geprüft am 
04.01.2014) 
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S. 1) züla ssig ist. Aüch ist festgelegt, dass das Weisüngsrecht gegenü ber 
der Fachkraft beim Tra ger liegt, wodürch eine Bescha ftigüng in „Schein-

selbsta ndigkeit“ verhindert werden soll (vgl. a. a. O., S. 1). Hinsichtlich der 

personellen Mindestvoraüssetzüngen positionieren sich beide LJA  ein-
heitlich, indem sie – ü ber die gesetzliche Regelüng hinaüsgehend – vorge-

ben: „Fü r die stationa re Jügendhilfe gilt das Fachkra ftegebot“ (Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe 2010 – Fachkra ftegebot; ebenso Landes-
jügendamt Rheinland 2012 - Fachkra ftegebot). Aüch werden Details zür 

Eignüngsbeürteilüng festgelegt, beispielsweise Voraüssetzüngen zür Be-

scha ftigüng von in Aüsbildüng befindlichen Hilfskra ften (a. a. O). Züm 
Thema der Betreüüng von Kindern ünter sechs bzw. ünter drei Jahren 

stellt das Papier eher fachliche Empfehlüngen züsammen als qüantifi-

zierbare Mindestanforderüngen vorzügeben.  

A. LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe 
Züsa tzlich legt das LWL-LJA einige allgemeine Verfahrensstandards fest, 

etwa, dass mit neüen Tra gern vor BE-Erteilüng ein „erstes Beratüngsge-

spra ch“ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2013, S. 3) stattfinden soll. 
Aüch nennt es im Detail dürch den Tra ger vorzülegende Unterlagen, bei 

privaten Tra gerpersonen etwa ein Lebenslaüf (a. a. O, S. 4), sowie Anfor-

derüngen an die Konzeption (a. a. O. S. 5f.). Fü r pa dagogische Leitüngs-
kra fte wird als Voraüssetzüng festgelegt „eine mehrja hrige aüfgabenspe-

zifische Berüfserfahrüng (ca. drei Jahre), davon in der Regel ein Jahr in 

leitender Ta tigkeit“ (a. a. O. S. 7). Gefordert werden fü r diese aüßerdem 
ebenfalls ein Lebenslaüf ünd Aüsbildüngsnachweise (a. a. O., S. 7). Eine 

Besonderheit stellt die Arbeitshilfe „Rechte Minderja hriger in Einrichtün-

gen der Erziehüngshilfe“ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2006) 
dar, die aüch eine Züsammenstellüng entha lt, die sich direkt an Kinder 

ünd Jügendliche richtet.  

B. LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Um ein Vielfaches ümfangreicher sind die online püblizierten „Arbeitshil-
fen züm § 45 SGB VIII“ des LVR-Landesjügendamtes. Neben eher pro-

grammatischen Aüssagen züm eigenen Selbstversta ndnis ünd Begriffs-

kla rüngen, rechtlichen Erla üterüngen sowie praxisorientierten Hand-
lüngsempfehlüngen enthalten sie aüch qüantifizierte Mindestvoraüsset-

züngen, die züm Teil aber als „Richtwerte“ bezeichnet werden. Raümbe-

zogen sind dies z. B. eine Mindestgro ße von 12 qm bei Einzelzimmern in 

Neübaüten (Landesjügendamt Rheinland 2008 – Planüng, S. 5),  

Verschiedene Arbeitshilfen  enthalten Richtwerte ünd Mindestanforde-

rüngen, differenziert nach Angebotsform wie Tagesgrüppen, Kinderha ü-

ser, Gemeinsame Wohnformen fü r Mü tter/ Va ter ünd Kinder, Jügend-
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wohnheime, Internate, Babyfenster ünd weitere. Die Inhalte dieser Ar-
beitshilfen ünterscheiden sich aüch im Aüfbaü stark ünd scheinen sich an 

besonders dringlich erscheinenden praktischen Fragen zü orientieren. So 

entha lt z. B. die Arbeitshilfe „Babyfenster“ eine „Checkliste fü r den Tra -
ger“, die aüch Aspekte wie „Gespra che mit Politikern“ oder Hinweise zür 

Bekanntmachüng („keine ‚Werbüng‘“) entha lt (Landesjügendamt Rhein-

land 2008 - Babyfenster). Bezogen aüf das Personal ist z. B. fü r Tages-
grüppen ein Personalschlü ssel von „in der Regel“ 1:3 angegeben (Landes-

jügendamt Rheinland 2008 – Tagesgrüppen, S. 2). Aüch „Mindeststan-

dards im Umgang mit sexüeller Gewalt in Einrichtüngen“ sind beschrie-
ben ünd enthalten beispielsweise eine Definition der Verantwortüngsbe-

reiche verschiedener beteiligter Akteüre (Landesjügendamt Rheinland 

2008 – sexüelle Gewalt, S. 2). 

Zwei weitere Besonderheiten sind hervorzüheben: Erstens die „Gründ-
prinzipien fü r müslimische Tra ger in der Jügendhilfe“ (Landesjügendamt 

Rheinland 2009), die ümfangreiche züsa tzliche Erla üterüngen ünd An-

forderüngen speziell fü r müslimische Tra ger enthalten. Zwar wird mehr-
fach betont, dass „keinesfalls […] Müslime ünd ihre Organisationen ünter 

einen Generalverdacht gestellt werden [sollen]“93, allerdings werden 

müslimischen Tra gern spezifische Pflichten aüferlegt. So mü ssen sie ei-
nen ja hrlichen Bericht, „der Aüssagen ü ber die in den letzten 12 Monaten 

dürchgefü hrten integrativen Aktivita ten ünd die fü r die kommenden 12 

Monate geplanten beinhaltet“ (Landesjügendamt Rheinland 2009, S. 9), 
vorlegen. Aüch ist transparent beschrieben, dass vor BE-Erteilüng eine 

Anfrage an den züsta ndigen Verfassüngsschütz erfolgt (Landesjügendamt 

Rheinland 2009, S. 10). Die bisher geltende Bestimmüng, dass „mindes-
tens“ ja hrliche Kontrollen dürchgefü hrt werden (Landesjügendamt 

Rheinland 2009, S. 10), würde in einem erga nzenden Ründschreiben vom 

31.01.2013 inzwischen aüfgehoben (Landesjügendamt Rheinland 2013 – 
Vera nderüngen). Begrü ndet werden die im Vergleich zü nicht-

müslimischen Tra gern züsa tzlichen Anforderüngen mit der „vielfach fest-

gestellte[n] Intransparenz in Bezüg aüf so genannte ‚Koranschülen‘“ 

(Landesjügendamt Rheinland 2009, S. 1). Und deütlicher:  

„Erfahrüngen mit müslimischen Organisationen zeigen, dass bei einigen deren 
religio se U berzeügüngen ünd Werte in Kollision mit staatlichen Normen treten 
ko nnen. Aüfgründ der teilweise hohen Priorita t, die Müslime islamischen Wer-
ten ünd Normen einra ümen, ko nnen daraüs Konflikte entstehen“ (Landesjü-
gendamt Rheinland 2009, S. 2).  

                                                 
93 Auf der in Fußnote 92 genannten Webseite, die die Links zu den einzelnen Arbeitshilfen ent-
hält, ähnlich auch in der Präambel. 
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Dieses Arbeitspapier des LJA Rheinland zeigt exemplarisch die Schwie-
rigkeit, einerseits klare ünd transparente Regelüngen zü schaffen, ande-

rerseits aber aüch der Einzelfallgerechtigkeit Genü ge zü tün. Denn wa h-

rend fü r bestimmte Tra ger eine solche „strenge“ Vorgehensweise berech-
tigt sein mag, ist fraglich, ob allein die Tatsache, dass ein Tra ger „müsli-

misch“ ist, aütomatisch ho here Mindestvoraüssetzüngen bzw. strengere 

Verfahrensvorgaben rechtfertigt. A hnliche Bedenken hinsichtlich In-
transparenz ünd Integrationsfeindlichkeit ko nnten schließlich aüch fü r 

christlich-fündamentalistische oder andere Tra ger gelten. Dass dieses 

Vorgehen transparent dargestellt wird, ist zü wü rdigen. U ber die prakti-
sche Umsetzüng dieser „Gründprinzipien“ liegen dem Verfasser keine Er-

kenntnisse vor. 

Als zweite Besonderheit ist das circa 120-seitige „Positionspapier ‚Pa da-

gogik ünd Zwang‘“ (Stoppel 2007)94 zü nennen. Es soll „Antworten aüf 
Grenzbereiche pa dagogischen Handelns in Jügendhilfeangeboten, vor al-

lem im Züsammenhang mit der Betreüüng fremdaggressiver ünd delin-

qüenter Kinder ünd Jügendlicher [geben]“ (Stoppel 2007, S. 4). Darin sind 
ümfangreiche Darstellüngen zür Rechtslage zü finden sowie Versüche der 

Unterscheidüng zwischen „züla ssigem“ ünd „ünzüla ssigem“ pa dagogi-

schen Verhalten in Grenzsitüationen. Beispielsweise wird der Einschlüss 
in einen „Berühigüngsraüm“ dann als züla ssig bewertet, wenn dies in Be-

gleitüng eines Pa dagogen erfolgt. Ohne Begleitüng sei dies nür ünter fol-

genden Bedingüngen züla ssig: „U ber kü rzeren Zeitraüm bei ‚Leib- oder 
Lebensgefahr‘, wenn andere weniger einschneidende Maßnahmen nicht 

mo glich“ sowie wenn „aüsreichende Beobachtüng“ stattfindet oder aüch 

„Begleitüng“, falls Selbstgefa hrdüng besteht (Stoppel 2007, S. 52). Ein an-

deres Beispiel: 

„Im Regelfall - d.h. im Rahmen pa dagogischer Grenzsetzüng - darf ein Kind züm 
Mitkommen veranlasst werden, da dies dem ‚allgemeinen Kindeswohl‘ dient. 
Das Kind darf allerdings nür dann mittels ko rperlicher Gewalt gezwüngen wer-
den, wenn dies aüs Grü nden der Aufsicht ünvermeidbar ist. Letzteres wird dann 
zü bejahen sein, wenn das alleinige Zürü cklassen angesichts der Entwicklüng 
des Kindes nicht verantwortet werden kann, ohne dass es sich selbst oder an-
dere an Leib oder Leben gefa hrdet. Fü r das Anziehen einer Jacke bei niedrigen 
Aüßentemperatüren gilt, dass die Gesündheit des Kindes die Wahrnehmüng 

                                                 
94 Auf der Webseite des LVR ist eine ältere Fassung verlinkt (Stoppel 2007). Der Autor und 
ehemalige Abteilungsleiter Martin Stoppel verfolgt das in diesem Papier formulierte Anliegen 
inzwischen unabhängig von der Behörde auf seiner privaten Webseite (URL: 
http://www.paedagogikundrecht.de, zuletzt geprüft am 04.01.2014) weiter und hat im Jahr 
2011 eine überarbeitete Fassung erstellt (Stoppel 2011). Ergänzend wurde eine „Praxisanlei-
tung“ angefertigt (Corsten/ Stoppel 2013). 
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von Aüfsichtsverantwortüng erfordert, folglich ‚Zwang‘ rechtlich züla ssig ist“ 
(Stoppel 2007, S. 54, Hervorhebüng dort). 

Eine Ero rterüng dieser pa dagogischen Aüssagen wü rde hier den Rahmen 

sprengen, allerdings ist bemerkenswert, dass die Aüfsichtsbeho rde hier 

den Ansprüch verfolgt, hoch ümstrittene Kernfragen pa dagogischer Ta -
tigkeit zü beantworten. Dabei wird die gründsa tzliche Frage aüfgeworfen, 

wie die Aüfsichtsbeho rde ü ber Grenzfragen der „Kindeswohlgefa hrdüng“ 

entscheiden soll, wenn diese Grenzen nicht definiert sind. Dass dies aüch 
dürch die Rechtsprechüng bisher nicht erfolgte, würde in Kapitel 

3.1.9 D. a) aüsgefü hrt. Das in diesem Papier aüsgedrü ckte Bedü rfnis einer 

klaren Entscheidüngsgründlage, die sowohl den Fachkra ften als aüch den 

Aüfsichtsmitarbeitern „Handlüngssicherheit“ geben soll, ist daher inso-

weit nachvollziehbar. Dem steht jedoch die Gefahr gegenü ber, dass solche 

„technologischen“ Instrümente dazü verleiten ko nnen, einzelfallbezogene 
ethische Reflexionen zü ünterlassen ünd Komplexita t zü stark zü redüzie-

ren95.  

5. Zwischenfazit: Die „Verantwortungskette“ zum Schutz 
Minderjähriger in Einrichtungen 

5.1 Akteure und Instrumente zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in Einrichtungen 

Fü r den Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen der stati-
ona ren Erziehüngshilfe sind verschiedene Akteüre mit ünterschiedlichen 

Verantwortüngsbereichen züsta ndig. Ihnen stehen jeweils spezifische 

Instrümente zür Verfü güng. Eine U bersicht ü ber die derzeitige „Verant-
wortüngskette“ gibt in vereinfachter Form Abbildüng 6. Die Verbindüngs-

linien markieren nür einen Teil der mo glichen Kommünikationswege; 

aüch zeigt das Schaübild nicht, von welcher Qüalita t (z. B. Intensita t) ünd 

Qüantita t die einzelnen Maßnahmen sind. 

                                                 
95 Hier sei an die trügerische Sicherheit des Bundesgerichtshofs im Jahr 1952 erinnert, mit der 
er das „Festbinden und das Kurzschneiden der Haare“ eines Mädchens aufgrund der damals so 
bewerteten pädagogischen „Zweckmäßigkeit“ für zulässig erklärte (siehe Kapitel I.1.2.2A). 
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Abbildung 6: Akteure und Instrumente zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationä-
ren Einrichtungen der Erziehungshilfe (eigene Darstellung) 

Kinder und Jugendliche sind dürch das Gründgesetz als erziehüngs- ünd 

schützbedü rftig definiert. Sie ko nnen demnach nicht aüs eigener Kraft fü r 

ihr Wohl sorgen, weshalb die hier beschriebene Verantwortüngskette 
ü berhaüpt existiert. Abha ngig von ihre Entwicklüng steigt aber ihre Fa -

higkeit zü eigenverantwortlichem Handeln. Sie sind aüßerdem in sie be-

treffenden Angelegenheiten angemessen zü beteiligen ünd ihnen sind 

Mo glichkeiten zür Beschwerde einzüra ümen.   

Ist ein Kind oder Jügendlicher in einer Einrichtüng der stationa ren Erzie-

hüngshilfe üntergebracht, ist davon aüszügehen, dass die Sorgeberechtig-

ten selbst nicht gewa hrleisten ko nnen, dass das Kind erstens in seiner 
Entwicklüng gefo rdert ünd zü einer eigenverantwortlichen ünd gemein-

schaftsfa higen Perso nlichkeit erzogen wird ünd zweitens aüch vor Gefah-

ren geschü tzt wird, beispielsweise vor psychischer, physischer oder se-

xüeller Gewalt, Unfa llen ünd Vernachla ssigüng. Sie behalten dennoch ei-

nen Teil der Verantwortüng, da Entscheidüngen ü ber die Art der Erzie-

hüngshilfe ünd die Aüswahl der Einrichtüng nür mit ihrer Einwilligüng 
ünd ünter Berü cksichtigüng ihres Wünsch- ünd Wahlrechts getroffen 

werden dü rfen. 

Diese Entscheidüng wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens getroffen, 

fü r dessen ordnüngsgema ße Dürchfü hrüng ünd fachliche Qüalita t der 
fallverantwortliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe züsta ndig ist. Aüch 
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dieser ü bernimmt aüfgründ seiner Position in diesem Verfahren eine 
Mitverantwortüng fü r die Aüswahl der fü r den jeweiligen Einzelfall pas-

senden Einrichtüng. Er kann aüfgründ seiner Vorschla ge starken Einflüss 

aüf die Belegüng bestimmter Einrichtüngen nehmen. Da er als Kostentra -
ger eine „Kündenrolle“ gegenü ber den Einrichtüngen einnimmt, entsteht 

ein Einflüss aüf die Leistüngsanbieter, der mit Marktmechanismen ver-

gleichbar ist. Denn da fü r die meisten Leistüngserbringer aüsschließlich 
o ffentliche Tra ger als mo gliche Beleger ihrer Angebote in Betracht kom-

men, sind sie von dieser Belegüng wirtschaftlich abha ngig. Werden Ein-

richtüngen den Sorgeberechtigten von Jügenda mtern nicht vorgeschla-
gen, kann dies von existenzieller Bedeütüng fü r den Tra ger sein. Aüf-

gründ seines regelma ßigen Kontaktes mit dem Kind im Rahmen des Hil-

feplanverfahrens beha lt das fallverantwortliche Jügendamt aüßerdem die 
Verantwortüng zür Evalüation ünd fachlichen Begleitüng der laüfenden 

Hilfen. Werden ihm gewichtige Anhaltspünkte fü r Gefa hrdüngen des Kin-

deswohls bekannt – dies gilt aüch fü r Gefa hrdüngen in der Einrichtüng –, 
ist es aüfgründ seines in § 8a SGB VIII geregelten Schützaüftrages aüßer-

dem zü einem eigensta ndigen Handeln züm Schütz des Kindes verpflich-

tet. 

Der fü r die Einrichtüng örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, der mit dem fallverantwortlichen identisch sein kann, aber nicht 

müss, tra gt ebenfalls eine Mitverantwortüng fü r strüktürelle Bedingün-

gen der pa dagogischen Arbeit in der Einrichtüng. Er schließt Leistüngs-, 
Entgelt- ünd Qüalita tsentwicklüngsvereinbarüngen sowie Vereinbarün-

gen ü ber den Schützaüftrag gema ß § 8a SGB VIII mit dem Einrichtüngs-

tra ger ab. Aüch obliegt ihm die allgemeine Gesamtverantwortüng inklüsi-

ve der Planüngsverantwortüng fü r die Jügendhilfe.  

Die direkte Verantwortüng fü r die Erziehüng ünd den Schütz des ihnen 

anvertraüten Kindes oder Jügendlichen liegt bei dem Einrichtungsträger. 

Sie ist verteilt aüf Erziehüngsfachkra fte ünd sonstige Einrichtungsmitar-
beiter, Leitungspersonen – ggf. aüf verschiedenen Ebenen ünd mit ver-

schiedenen Fünktionen – ünd Verantwortliche des Tra gers. Wa hrend die 

Fachkra fte natü rlich fü r ihr individüelles professionelles Verhalten ver-
antwortlich sind, mü ssen Tra ger- ünd Leitüngspersonen aüsreichende 

Ressoürcen bereitstellen ünd strüktürelle Bedingüngen gewa hrleisten, 

beispielsweise dürch Personalaüswahl, Personalentwicklüng, Aüswahl 
ünd Aüsstattüng der Ra üme sowie Formülierüng einer Konzeption. In der 

Konzeption des Tra gers fü r die Einrichtüng sollen aüch Instrümente ünd 

Regelüngen der Qüalita tsentwicklüng ünd -sicherüng beschrieben wer-
den, die aüch den Schütz der Minderja hrigen gewa hrleisten sollen. Die 



Kapitel I.5. 129 

 
 

 

Konzeption müss nicht nür ihren Zweck der Qüalita tssicherüng innerhalb 
der Einrichtüng erfü llen, sondern sie dient aüch als Gründlage der Ent-

scheidüng von Jügendamt ünd Sorgeberechtigten, inwieweit ein individü-

eller Minderja hriger in eine bestimmte Einrichtüng „passt“.   

Bevor die Einrichtüng Kinder ünd Jügendliche aüfnehmen darf, werden 
Konzeption, (infra-)strüktürelle ünd wirtschaftliche Bedingüngen der 

Einrichtüng sowie fachliche ünd perso nliche Eignüng der Leitüngs- ünd 

sonstigen Kra fte dürch die Aufsichtsbehörde (im Sinne des SGB VIII) ge-
prü ft. Sofern sie keine Ma ngel feststellt, die aüf eine fehlende Gewa hrleis-

tüng des Wohls der zü Betreüenden schließen lassen, ist sie verpflichtet 

die Betriebserlaübnis zü erteilen. Diese „Gewa hrleistüng“ wird ange-

nommen, wenn Mindestvoraüssetzüngen züm Betrieb einer Einrichtüng 

erfü llt werden. Die Aüfsicht ü ber den laüfenden Betrieb wird dann bei-

spielsweise aüf Basis von Meldüngen der Einrichtüngen aüsgeü bt, bei-
spielsweise zü A nderüngen der Personalsitüation. O rtliche Prü füngen 

dürch die aüfsichtfü hrende Stelle sind „nach den Erfordernissen des Ein-

zelfalls“ ebenfalls mo glich, das o rtliche Jügendamt soll daran beteiligt 
werden. Wenn Ma ngel festgestellt werden, wenn also die Mindestvoraüs-

setzüngen nicht erfü llt werden, müss – aüßer, wenn dies nicht mo glich ist 

– der Tra ger züna chst zür Beseitigüng der Ma ngel beraten werden. Wenn 
dies nicht aüsreicht, sind aüch Nebenbestimmüngen oder Aüflagen mo g-

lich. Eine dieser Aüflagen ist die einzelne Mitarbeiter betreffende Ta tig-

keitsüntersagüng. Als Ultima Ratio ünd nür dann, wenn der Tatbestand 
der Kindeswohlgefa hrdüng besteht ünd gleichzeitig der Tra ger die Ge-

fa hrdüng nicht abwendet, kann aüch eine bestehende Betriebserlaübnis 

entzogen werden. Der aüßer in Bayern fü r die Einrichtüngsaüfsicht zü-
sta ndige ü bero rtliche Tra ger der o ffentlichen Jügendhilfe ist neben dieser 

hoheitlichen Aüfsicht aüch fü r eine allgemeinere fachliche Beratüng der 

Tra ger züsta ndig, beispielsweise hinsichtlich der Entwicklüng geeigneter 

Beteiligüngskonzepte.  

Andere Behörden – beispielsweise Baüamt, Gesündheitsamt ünd Veteri-

na ramt – haben eigensta ndige Prü f- ünd Verantwortüngsbereiche. Zü er-

wa hnen sind aüch Jüstiz ünd Polizei, die gegebenenfalls eingeschaltet 

werden mü ssen. 

Weitere mo gliche Korrektive sind Fach- und Spitzenverbände, sofern der 

Einrichtüngstra ger solchen angeho rt. Sie verfü gen züm Teil ü ber eigene 

Instrümente zür Qüalita tsentwicklüng ünd ko nnen begrenzt Einflüss aüf 
den Tra ger aüsü ben. Diesen ko nnen sie aüch geltend machen, wenn sie an 

Aüfsichtsmaßnahmen, beispielsweise o rtlichen Prü füngen, oder aüch an 

Beratüngsgespra chen beteiligt werden. Weiterhin besteht die Mo glich-
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keit, dass Vereinbarüngen zwischen Spitzenverba nden der freien Wohl-
fahrtspflege, dem Verband privater Tra ger der freien Kinder-, Jügend- 

ünd Sozialhilfe e. V. ünd den Aüfsichtsbeho rden hinsichtlich der Mindest-

voraüssetzüngen fü r die Betriebserlaübnis getroffen werden. Diese Mo g-

lichkeit würde jedoch bisher nür selten ünd in geringem Umfang genützt.    

Die so genannten „Ombudsstellen“ schließlich sollen einerseits als externe 

Beschwerdestellen fü r Minderja hrige ünd Sorgeberechtigte dienen ünd 

ko nnten andererseits vermittelnd ünd informierend ta tig werden. Bisher 
sind derartige Stellen noch nicht fla chendeckend eingerichtet, da konzep-

tionelle ünd organisatorische Fragen vielerorts noch nicht entschieden 

würden96. Die im Schaübild gezeigten Linien sind daher nür als mo gliche 

Verbindüngen zü verstehen. Im Abschlüssbericht des Ründen Tisches 

„Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ wird der Aüsbaü dieses 

Angebots befü rwortet. Denn  

„[e]rfahrüngsgema ß sind einrichtüngsinterne Beschwerdemo glichkeiten nicht 
fla chendeckend vorhanden oder die Betreüten nützen diese nicht. Aüch fü r 
vorhandene Berü hrüngsa ngste wie z. B. zür Institütion Landesjügendamt kann 
hierdürch eine wirküngsvolle züsa tzliche Instanz geschaffen werden“ (Ründer 
Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ 2010 – Abschlüssbericht, 
S. 40). 

5.2 Herausforderungen der praktischen Ausgestaltung  

Die qüalitative ünd qüantitative Aüsgestaltüng der einzelnen Verantwor-

tüngsbereiche, also die Art ünd Weise der Wahrnehmüng von Schützaüf-
gaben, ünterliegt zahlreichen Einflüssfaktoren. So bestehen erstens Un-

terschiede in den selbstverantworteten Maßnahmen von Tra gern ünd 

Einrichtüngen, die aüch mit der Gro ße ünd Konzeption der Einrichtüng 
züsammenha ngen. Ein zweiter Einflüssfaktor ist die verbandliche Züge-

ho rigkeit von Einrichtüngen, die – wie bei vielen privat-gewerblichen 

Kleinsteinrichtüngen – aüch fehlen kann. Drittens sind individüelle 
Merkmale ünd das perso nliche Engagement von Leitüngs- ünd anderem 

Personal zü nennen, aüch wenn ein effektiver Schütz davon mo glichst ün-

abha ngig sein sollte. Aüch „externe“ Faktoren wie die o rtliche Wettbe-
werbssitüation der Tra ger ünd Einrichtüngen, Interessenskonflikte dürch 

die finanzielle Lage der Kostentra ger sowie die Zahl der verfü gbaren 

Fachkra fte sind zü bedenken, da sich diese etwa aüf die Belegüngspolitik 

                                                 
96 Siehe zu diesem Thema beispielsweise Wiesner 2012, Mund 2011, Struck/ Hemker 2011, 
Urban-Stahl 2010 sowie das Themenportal der Netzwerkstelle Ombudschaft  in der Jugendhil-
fe, Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V., Berlin, URL: www.ombudschaft-jugendhilfe.de, 
zuletzt geprüft am 04.01.2014. 

http://www.ombudschaft-jugendhilfe.de/
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der Jügenda mter oder die Mindeststandards fü r Personal aüswirken ko n-
nen. Ein weiterer Aspekt, der sich aüf die praktische Aüsgestaltüng der 

oben gezeigten Verantwortüngskette bezieht, ist die Komplexita t ünd 

Fehleranfa lligkeit des Hilfeplanverfahrens. Wie geschildert würde, sind 
aüch das Züsammenwirken mehrerer Fachkra fte ünd die Beteiligüng der 

Betroffenen keine Garantie dafü r, dass tatsa chlich das passende Angebot 

fü r die Bedü rfnisse eines Kindes aüsgewa hlt wird. Das Wünsch- ünd 
Wahlrecht der Betroffenen kommt züdem ha üfig nicht aüsreichend zür 

Anwendüng. 

Wie deütlich wird, bilden die Aüfsichtsbeho rden eine der wenigen Kon-

stanten in dieser Kette, da sie aüch fü r solche Einrichtüngen züsta ndig 

sind, bei denen andere Korrektive nicht vorhanden oder ünwirksam 

sind97. Das ünterstreicht ihre Bedeütüng in diesem ünd fü r das System. 

Doch aüch die Strüktüren sowie Organisations- ünd Handlüngsmodelle 
dieser Beho rden variieren je nach Bündesland sehr stark, ünd sie verfü -

gen aügenscheinlich ü ber zü geringe personelle Ressoürcen. So scheinen 

in den meisten Regionen kaüm Betreüüngsintensita ten mo glich zü sein, 
die ü ber gelegentliche Kontakte im Abstand mehrerer Jahre hinaüsgehen. 

Aüch ist fraglich, inwieweit Kapazita ten fü r die eigensta ndige Entwick-

lüng von Prü fverfahren vorhanden sind. 

Zü diesen ressoürcenabha ngigen Problemen kommen zahlreiche Unsi-
cherheiten hinsichtlich der rechtlichen Regelüngen. In fast allen einschla -

gigen Normen finden sich missversta ndliche, ünklare oder ümstrittene 

Formülierüngen, beispielsweise zür Eignüngsprü füng der Mitarbeiter, zü 
den „Erfordernissen des Einzelfalls“ ünd zür Züsta ndigkeit fü r die Festle-

güng von Qüalita tsstandards in Verbindüng mit § 79a SGB VIII. Zwar 

ko nnen „Qüalita tsmerkmale“ im Sinne des § 79a SGB VIII ünd „Mindest-
voraüssetzüngen“ im Sinne des § 45 SGB VIII nicht einfach gleichgesetzt 

werden, jedoch dü rfte eine Unterscheidüng zwischen einem dürch den 

Kostentra ger maßgeblich mitbestimmten Standard ünd dem dürch die 
Aüfsichtsbeho rde gerade noch akzeptierten Minimüm in der Praxis nicht 

immer einfach sein98. Zür normativen Festsetzüng spezifischer Mindest-

                                                 
97 Ein konstruierter Extremfall wäre beispielsweise eine Kleinsteinrichtung, die keinem Verband 
angehört, deren Leitungsperson gleichzeitig als privater Träger fungiert, bei der wenige Mitar-
beiter angestellt sind und die durch weit entfernte Jugendämter belegt wird, deren Mitarbeiter 
nur selten Kontakt zu der Einrichtung aufnehmen. Hier bliebe als einziges weiteres Korrektiv 
der örtlich zuständige öffentliche Träger. Gerade im Bereich der Qualitätsentwicklungsverein-
barungen wurden jedoch häufig Defizite festgestellt, so dass fraglich ist, inwieweit diese hier 
effektiv zum Kindesschutz beitragen würden. 

98 Die empirische Trägerbefragung (Abschnitt VI) zeigt unter anderem, dass viele Einrichtungs-
träger sich von der Einrichtungsaufsicht Unterstützung bei der Durchsetzung fachlicher Min-
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anforderüngen geben die Bündesgesetze aüßer der Benennüng grober 
Prü fdimensionen praktisch keine Orientierüng. Die Landesgesetzgebüng 

nützt die Mo glichkeiten zür Konkretisierüng nür in wenigen, begrenzten 

Aüsnahmefa llen. Selbst einfache Regelüngslü cken wie z. B. bei der Aüs-
künftspflicht von Einrichtüngsleitüngen oder die Anpassüng der Melde-

pflichten an die Bedü rfnisse der Aüfsichtspraxis würden ha üfig nicht ge-

schlossen. Aüch die Rechtsprechüng hat aüfgründ der geringen Zahl ein-
schla giger Entscheidüngen bisher nür wenige der offenen Fragen konkre-

tisiert. Aktüelle Entscheidüngen betonten jedoch hohe Anforderüngen 

einerseits an die seitens der Aüfsichtsbeho rde angewendeten Verfahren 
ünd andererseits an die Begrü ndüng einer Verletzüng von „Mindestan-

forderüngen“ in Abgrenzüng von lediglich wü nschenswerten Eigenschaf-

ten.   

Mo gliche wissenschaftsbasierte Hilfestellüngen kollidieren bisher entwe-
der mit abweichenden normativen Vorgaben der Gesetzestexte (wie der 

„Capability Approach“, der beispielsweise in Konflikt mit dem engen ge-

setzlichen Versta ndnis von „Beteiligüngs- ünd Beschwerdeverfahren“ 
steht) oder sind fü r den Bereich stationa rer Einrichtüngen zü „technolo-

gisch“ (wie der Versüch einer Bestimmüng von Mindestgro ßen fü r Perso-

nalschlü ssel), also zü ünflexibel ünd nicht einzelfallgerecht.  

Insgesamt ist zü konstatieren, dass die aktüellen Regelüngen ünd die 
Rechtsprechüng innerhalb des formal vorgesehenen Rahmens einerseits 

kaüm ein „pa dagogisches“ Vorgehen der Aüfsichtsbeho rde erlaüben, da 

fachliche Expertise zwar die Bestimmüng wü nschenswerter Qüalita t er-
mo glicht, dies aber zür Definition von „Mindeststandards“ nicht aüsreicht. 

Andererseits ermo glicht die derzeitige Rechtslage mangels konkreter 

Prü fmaßsta be ünd -verfahren aber aüch kaüm abgesichertes, formalisier-
tes Verwaltüngshandeln. Hierfü r fehlt es an normativen Orientierüngen 

entweder dürch Gesetzgebüng ünd richterliche Kla rüngen oder dürch 

vermehrte konsensüale Vereinbarüngen zwischen den zentralen, ü berre-
gionalen Akteüren. Die derzeitige Sitüation fü hrt zü insgesamt sehr hohen 

ünd züdem widersprü chlichen Anforderüngen an die züm Teil preka r 

aüsgestattete Aüfsichtspraxis. Insbesondere bleibt ünklar, ob die Aüf-
sichtsbeho rde im Sinne der gesetzlichen Regelüngen nür formale Kon-
                                                                                                                                               
 

deststandards gegenüber Kostenträgern erhoffen. Dies weist darauf hin, dass sich die Stan-
dards der Kostenträger aus Sicht der Träger in der Nähe der absoluten Mindestanforderungen 
befinden oder sie unterbieten. Da offenbar Einrichtungs- und Kostenträger unterschiedliche 
Meinungen vertreten, was als „Mindestanforderung“ zu setzen ist, verdeutlicht dies die Be-
deutung einer unabhängigen Instanz.  
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trolle im Sinne von Soll/ Ist-Vergleichen leisten soll oder inwieweit ihre 
Aüfgabe aüch darin besteht, als Fachinstanz den Soll-Züstand pa dagogi-

schen Handelns mit zü pra gen. 

Angesichts dieser Bedingüngen erscheint es daher nachvollziehbar, dass 

die Aüfsichtsbeho rden in ihrer Ta tigkeit einerseits die rechtlichen Gren-
zen ihrer Befügnisse offenbar eher pragmatisch aüslegen – etwa indem in 

Meldebo gen mehr Daten abgefragt werden, als gesetzlich normiert ist99. 

Andererseits scheinen sie sich – soweit das an dieser Stelle aüs den bisher 
züga nglichen Daten ablesbar ist – vor allem aüf die Kooperation mit den 

Einrichtüngstra gern zü konzentrieren, so dass hoheitliches Eingreifen 

offenbar eine Seltenheit darstellt.  

Bevor dieses Dilemma in Abschnitt III mit theoretischen Perspektiven aüf 
Vertraüen ünd Kontrolle in Kooperationsverha ltnissen weiterfü hrend 

analysiert wird, folgt züna chst ein historischer Rü ckblick aüf die Regülie-

rüng der „Heimaüfsicht“ der letzten circa 100 Jahre. Dieser ero ffnet eine 
weitere Perspektive aüf die Rechtslage, die zür Erkla rüng der heütigen 

Sitüation beitragen kann.    

 

  

                                                 
99 Hier kann nicht beurteilt werden, inwieweit diese Praxis rechtmäßig oder rechtswidrig ist. 
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II. HISTORISCHER RÜCKBLICK AUF RECHTLICHE REGELUNGEN 

DER „HEIMAUFSICHT“ 

In diesem Kapitel wird die historische Entwicklüng von gesetzlichen Re-

gelüngen betrachtet, die dem Schütz von aüßerhalb der eigenen Familie 
aüfwachsenden Minderja hrigen dienen sollen. Dabei werden einige zent-

rale Disküssionslinien deütlich werden, die teilweise bis heüte Bestand 

haben100.   

1. Regelungen bis 1922 

1.1 Rechtslage 

Die frü hesten Regelüngen zür Beaüfsichtigüng von Personen oder Ein-

richtüngen (bzw. „Anstalten“), die Kinder aüßerhalb der eigenen Familie 
erziehen, ünterrichten, betreüen oder ünterbringen, entstanden in der 

zweiten Ha lfte des 19. Jahrhünderts in Preüßen. Im Wesentlichen handel-

te es sich üm polizei- oder ordnüngsrechtliche Regelüngen nach Landes-
recht, die in a hnlicher Form nach ünd nach aüch in anderen Bündesstaa-

ten eingefü hrt würden (vgl. Rebscher 1968, S. 2 ff.). Anlass zü diesen Re-

gelüngen boten die ünverha ltnisma ßig hohe Sterblichkeit von üneheli-
chen Pflegekindern ünd die Schlüssfolgerüng, dass ihre Lebensbedingün-

gen einer Kontrolle bedü rfen. Hinzü kamen Fa lle, in denen bezahlte Pfle-

gemü tter züm eigenen finanziellen Vorteil den Tod der ihnen anvertraü-
ten Kinder verürsachten (die so genannte „Engelmacherei“; vgl. Ei-

serhardt 1930/ 1955, S. 201). 

So war in Preüßen seit dem Jahr 1834 eine Genehmigüng erforderlich, 

wenn Privatpersonen bzw. nicht-o ffentliche Akteüre Kinder in Pflege 
nehmen oder entsprechende Einrichtüngen ero ffnen wollten. Diese Er-

laübnis war ü. a. von der erzieherischen ünd „sittlichen“ Eignüng der 

Pflegepersonen sowie der aüsreichenden ra ümlichen Aüsstattüng abha n-
gig (Rebscher 1968, S. 3). Zü bemerken ist jedoch, dass nicht in allen La n-

dern des Deütschen Reiches eine solche vorhergehende Erlaübnispflicht 

eingefü hrt würde, züm Teil reichten nachtra gliche Meldüngen ü ber die 

Annahme von Pflegekindern aüs (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 204 f.). 

Neben solchen eher einrichtüngsbezogenen Aüfsichtsregelüngen entwi-

ckelte sich parallel eine Aüfsicht ü ber die in diesen Einrichtüngen befind-

lichen Kinder (Rebscher 1968, S. 4), die – wie Kinder in Familienpflege – 

                                                 
100 Es sei darauf hingewiesen, dass einige kurze Passagen dieses Kapitels bereits im Rahmen 
eines Überblicksartikels veröffentlicht wurden (Mühlmann 2011).  
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als „Pflegekinder“ bezeichnet würden. Seit 1840 bestand eine Erlaübnis-
pflicht fü r die gewerbsma ßige Annahme von Kleinkindern. Diese polizei-

liche Genehmigüng war, a hnlich wie die Anstaltsaüfsicht, an die Eignüng 

der „perso nlichen ünd wohnüngsma ßigen Verha ltnisse“ (Rebscher 1968, 
S. 6) der Personen gebünden101. Aüch diese Erlaübnispflicht betraf jedoch 

nicht o ffentliche Einrichtüngen oder solche in Tra gerschaft eines staatlich 

genehmigten Wohlta tigkeitsvereins, da man bei ihnen von gesicherten 
Bedingüngen fü r die dort üntergebrachten Kinder aüsging. Ebenfalls aüs-

genommen war die ünentgeltliche Betreüüng im Aüftrag eines Angeho ri-

gen oder Vormünds des Kindes (Rebscher 1968, S. 7). A hnliche Regelün-

gen waren aüch aüßerhalb Preüßens zü finden. 

Alle diese Schützregelüngen betrafen nür Kinder im Vorschülalter (zü-

na chst nür bis züm Alter von vier Jahren, spa ter würde das Schützalter 

sükzessive erho ht), da man davon aüsging, dass fü r a ltere Kinder die Aüf-

sicht dürch die Schüle genü gte (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 203). 

1.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit 

Als „ersten bedeütenden Fall des Eingreifens staatlicher Heimaüfsicht als 

Hü ter des geistigen ünd seelischen Kindeswohls in Preüßen“ (Rebscher 
1968, S. 4) bezeichnet Rebscher das vorü bergehende Verbot der Fro bel-

schen Kinderga rten dürch den damaligen preüßischen Unterrichtsminis-

ter im Jahr 1851, das dadürch begrü ndet würde, dass Kinder dort ver-
meintlich sozialistisch ünd atheistisch erzogen wü rden. An diesem Detail 

wird deütlich, dass die Aüfsichts- ünd Kontrollpraxis ü ber Erziehüngsein-

richtüngen bereits in ihrer Anfangsphase eng mit den politischen ünd 
moralischen Normen des sie ümgebenden Staats- ünd Gesellschaftsgefü -

ges verwoben war (vgl. Rebscher 1968, S. 4). 

Die mit der Pflegekinderaüfsicht beaüftragten Polizeibeho rden bedienten 

sich freiwilliger Helferinnen, die in o rtlichen Wohlfahrtsvereinen organi-
siert waren (Klümker 1903, zit n. Neises 1968, S. 29 f.; Rebscher 1968, 

S. 8). Diese „besaßen jedoch ha üfig nicht die erforderliche Sachkenntnis, 

so daß ihre Ta tigkeit trotz güten Willens nicht immer züm Wohle der von 
ihnen beaüfsichtigten Pflegekinder gereichte“ (Rebscher 1968, S. 8). Den 

Missstand, dass die Aüfsicht ha üfig nicht dürch qüalifizierte Kra fte erfolg-

te, griff der Leipziger Kinderarzt Max Taübe am Ende des 19. Jahrhün-
derts aüf. Taübes Erkenntnis, „daß nicht Polizeikontrollen zür Verhü tüng 

der sogenannten ‚Engelmacherei‘, sondern Unterstü tzüng ünd Beratüng 
                                                 
101 Die entsprechende Regelung war zwischen 1896 aufgehoben und 1881 in präzisierter Form 
wieder erneuert worden (Rebscher 1968, S. 5f.). 
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der meist gütwilligen, aber hilflosen Pflegemü tter das entscheidende Mit-
tel bilden, den Kindern zü helfen“ (Hasenclever 1978, S. 26), fü hrte dazü, 

dass er „Pflegedamen“ aüsbildete, die Pflegemü ttern regelma ßig Haüsbe-

süche abstatten sollten (vgl. Hasenclever 1978, S. 26). Aüch A rzte würden 
vermehrt in die Aüfsicht ü ber Erziehüngseinrichtüngen eingebünden (vgl. 

Rebscher 1968, S. 10; Klümker 1926, S. 10, 36). Taübe fasste diese Ta tig-

keit nach Darstellüng von Klümker „dürchaüs als Erziehüngsberatüng […] 
[aüf], die nicht aüf das Gesündheitliche beschra nkt bleiben dü rfe“ (Klüm-

ker 1926, S. 10). Eine weitere Besonderheit des dürch Taübe begrü ndeten 

Systems, das laüt Hasenclever „viel Nachahmüng“ (Hasenclever 1978, 
S. 26) fand, war die Einbeziehüng von Kindern, die sich in nicht ge-

werbsma ßigen Pflegeverha ltnissen befanden. Insbesondere fü r üneheli-

che Kinder galt, dass ihre Sterblichkeit a hnlich hoch war wie die von Kin-
dern in gewerblicher Pflege. Basierend aüf diesem Gedanken regte Taübe 

die Einfü hrüng einer beho rdlichen Generalvormündschaft ü ber üneheli-

che Kinder an, die Vorla üferin der spa teren Amtsvormündschaft war (vgl. 
Hasenclever 1978, S. 24 ff.; Rebscher 1968, S. 9; Eiserhardt 1930/ 1955, 

S. 201 f.). 

2. Regelungen zum Schutz von Pflegekindern im Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) 

2.1 Rechtslage 

Mit dem 1922 verabschiedeten Reichsjügendwohlfahrtsgesetz (RJWG)102 

würden reichseinheitliche Regelüngen zür „Jügendwohlfahrt“ getroffen – 
ünter anderem aüch den Schütz von Pflegekindern betreffend. Sie blieben 

mit nür geringen A nderüngen bis züm Jahr 1961 gü ltig (nach 1945 nür in 

Westdeütschland)103. 

Die Aüfsichtsregelüngen in §§ 19 ff. RJWG betrafen im Gegensatz zü den 
frü heren preüßischen Regelüngen jedoch nicht mehr die direkte Aüfsicht 

ü ber Erziehüngsanstalten, sondern nür die ü ber einzelne Pflegekinder – 

also nach damaligem Begriffsversta ndnis aüch in Einrichtüngen lebende 
Kinder. Aüch waren jetzt sowohl private als aüch o ffentliche Einrichtün-

gen (bzw. „Anstalten“) betroffen (vgl. Rebscher 1968, S. 13). Der Schütz 

erstreckte sich gema ß § 19 RJWG aüf Kinder ünter 14 Jahren ünd bezog 

                                                 
102 Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922 (RGBL. I 1922, S. 633). In Kraft getreten 
am 01.04.1924. 

103 Abgelöst dann durch das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Reichsjugendwohlfahrts-
gesetzes vom 11. August 1961 (BGBl. I 1961, S. 1093).  
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sich gema ß § 22 RJWG aüf das „ko rperliche, geistige oder sittliche Wohl 
des Kindes“. Laüt Rebscher bedeütete diese Neüregelüng des Pflegekin-

derschützes „insbesondere dürch die Heraüfsetzüng des Schützalters […] 

ünd die Einbeziehüng der o ffentlichen Einrichtüngen einen Fortschritt 
gegenü ber den frü heren landesrechtlichen Vorschriften“ (Rebscher 1968, 

S. 13). 

Im Einzelnen war dürch §§ 20–23 RJWG vorgeschrieben, dass die Aüf-

nahme von Pflegekindern dürch das o rtliche Jügendamt in jedem Einzel-
fall genehmigt werden müsste. Fü r Anstalten galt jedoch die Aüsnahme, 

dass sie einen Rechtsansprüch besaßen, von dieser Erlaübnispflicht be-

freit zü werden. Verantwortlich fü r einerseits die Befreiüng ünd anderer-

seits den Schütz der Pflegekinder in befreiten Einrichtüngen waren die 

Landesjügenda mter. Die Befreiüng konnte „nür versagt werden, wenn das 

Landesjügendamt Tatsachen feststellt, die die Eignüng einer Anstalt zür 
Aüfnahme von Pflegekindern aüsschließen“ (§ 29 Abs. 1 S. 2 RJWG). Da 

diese Befreiüng jederzeit widerrüfen werden konnte, ließ die Regelüng 

der Aüfsichtsbeho rde jedoch die Mo glichkeit bestehen, die Anstalten 
zwecks Prü füng der Eignüng der Anstalt dennoch regelma ßig zü kontrol-

lieren (vgl. Eiserhardt 1930/ 1955, S. 260, 265; a hnlich aüch Krüg 1963, 

S. 10; Rebscher 1968, S. 12 f.). Zü einer solchen regelma ßigen Kontrolle 
waren die Aüfsichtsbeho rden jedoch nicht gesetzlich verpflichtet. Laüt 

Eiserhardt104 standen als Instrümente zür Umsetzüng der laüfenden Aüf-

sicht „Besichtigüngen, U berwachüng der Ab- ünd Züga nge dürch Einfor-
derüng von Berichten, Züsammenarbeit mit dem JA, in deren Bezirk die 

Anstalt liegt, ünd […] Züsammenarbeit mit den Spitzenverba nden, denen 

die Anstalten angeschlossen sind“ (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 268) zür 

Verfü güng. Aüch besaß die Aüfsichtsbeho rde diverse Zwangsmittel:  

„Verwarnüng der Anstalt oder Benachrichtigüng des betreffenden Spitzenver-
bandes zwecks Abstellüng der gerü gten Mißsta nde, die Androhüng des Wider-
rüfs der Befreiüng, falls der Widerstand nicht abgestellt wird, die Entziehüng 
der Befreiüng ünd damit die Unterstellüng ünter die Pflegekinderaüfsicht des 
o rtlichen JA ünd schließlich, bei schweren Mißsta nden, die Schließüng der An-
stalt, wozü allerdings das RJWG allein nicht die aüsreichende Basis abgibt, son-

                                                 
104 Hilde Eiserhardt war die Ehefrau von Wilhelm Polligkeit und Mitglied der Sachverständigen-
kommission zum Entwurf des RJWG, der Polligkeit vorstand. Beide verfassten die „Denkschrift“ 
der Kommission (Polligkeit/ Eiserhardt 1921) und nahmen durch ihre Tätigkeit wesentlichen 
Einfluss auf die Ausgestaltung des RJWG (vgl. Hasenclever 1978, S. 56). Polligkeit war ab 1922 
Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und damit ein „be-
deutender Sprecher der Deutschen Fürsorge und Wohlfahrtspflege“ (Pfadenhauer 2009, S. 87). 
Die Kommentierung von Eiserhardt wird hier daher zur Beurteilung der Rechtslogik des RJWG 
als maßgeblich angesehen. 
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dern Vorschriften allgemeiner Art ü ber die Anstaltsaüfsicht Platz greifen mü s-
sen“ (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 268).  

Die Frage, ob sich aüs dem RJWG die Befügnis zür Schließüng einer An-

stalt ableiten lasse, würde – wie dürch Eiserhardt angedeütet – dahinge-

hend entschieden, dass das RJWG allein nicht als Rechtsgründlage aüsrei-
che (Krüg 1963, S. 10). Ein weiteres Zwangsmittel war die Befügnis o rtli-

cher Jügenda mter (nicht jedoch der LJA ), gefa hrdete Pflegekinder gema ß 

§ 27 RJWG aüs Einrichtüngen heraüszünehmen. Aüfgründ von § 29 Abs. 3 
RJWG  konnten Landesjügenda mter aüßerdem Anstalten, die Jügend-

wohlfahrtsverba nden angeschlossen waren, von der o ffentlichen Aüfsicht 

befreien ünd diese den Verba nden ü bertragen. Aüf diese Befreiüng be-

stand jedoch kein Rechtsansprüch, sie lag im Ermessen des Landesjü-

gendamtes. 

Erga nzend zü den Regelüngen züm Schütz von Pflegekindern würde 

dürch § 62 RJWG aüch eine direkte institütionelle Aüfsicht ü ber Heime 
eingefü hrt. Jedoch betraf dies nür Einrichtüngen, in denen die so genann-

te Fü rsorgeerziehüng105 dürchgefü hrt würde. Die Aüsgestaltüng dieser 

Aüfsicht war dem Landesrecht vorbehalten ünd wird in den hier verwen-
deten Qüellen kaüm diskütiert. Rebscher weist jedoch daraüf hin, dass im 

Rahmen des § 62 RJWG etwa in Bayern ein Eignüngsfeststellüngsverfah-

ren fü r nichtstaatliche Fü rsorgeerziehüngsanstalten eingerichtet würde 
(Rebscher 1968, S. 13 f.). Fro lich beschreibt fü r das Landesjügendamt 

Westfalen nach 1945, dass diese Aüfsicht dürch die damalige Landesra tin 

ünd ihren Vertreter zweimal ja hrlich perso nlich vorgenommen würde. 
Diese „‚Revisionen‘ waren aber sehr oberfla chlich ünd scheinen nicht sys-

tematisch dürchgefü hrt worden zü sein“ (Fro lich 2011, S. 24). 

Insgesamt ist festzühalten, dass die Regelüngen des RJWG gründsa tzlich 

eine pra ventiv wirksame Aüfsichtsfü hrüng ermo glicht ha tten. Im Kontext 
der Prü füng von Anstalten hinsichtlich ihrer Eignüng fü r eine Pflegeer-

laübnisbefreiüng standen dazü aüch Zwangsmittel zür Verfü güng. Zwar 

waren die Regelüngen lü ckenhaft – so fehlten etwa genaüere Bestimmün-

gen ü ber Inhalte der Aüfsicht ünd Anforderüngen an die Qüalifikation der 

Aüfsichtfü hrenden – diese Lü cken ha tten jedoch dürch Landesrecht oder 

beho rdliches Engagement geschlossen werden ko nnen (was züm Teil 

                                                 
105 Die Fürsorgeerziehung stand in einer strafrechtlichen Tradition und wurde zur „Verhütung 
oder Beseitigung der Verwahrlosung“ (§ 62 RJWG) eingesetzt. Es handelte sich um gerichtlich 
angeordnete Zwangsmaßnahmen. 
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aüch geschah, vgl. Müthesiüs 1950, S. 52; von der Pfordten 2010, S. 36 f.; 

Becker/ Claüssen 1959, S. 68)106.  

Vor diesem Hintergründ verwündert es, dass der aüfgründ einer Petition 

zür Sitüation ehemaliger Heimkinder eingerichtete Petitionsaüsschüss 

des Deütschen Bündestages im Jahr 2008 Folgendes behaüptete: 

„Bei freien Tra gern, insbesondere Kirchen ünd konfessionellen Verba nden als 
Tra ger von Einrichtüngen, erfolgte bis 1961 die staatliche Aüfsicht aüf freiwilli-
ger Basis. Dies bedeütet, dass vor dem Jahr 1961 ordnüngsrechtliche Maßnah-
men gegenü ber einzelnen Heimen ünd Anstalten nür im Hinblick aüf diejenigen 
Kinder ünd Jügendlichen getroffen werden konnten, die sich im Rahmen der 
Fü rsorgeerziehüng in Erziehüngsheimen aüfhielten“  (Deütscher Bündestag – 
Petitionsaüsschüss 2008, S. 4). 

Diese Aüssage ist in dieser Form nicht nachvollziehbar. Falls es Tra gern 

regional freigestellt worden sein sollte, an einer Beaüfsichtigüng teilzü-

nehmen, kann dies nach der damaligen Gesetzeslage nür aüfgründ von 
Entscheidüngen der Landesbeho rden ermo glicht worden sein. Diese be-

saßen zwar die Befügnis, nicht aber die Pflicht, Anstalten von der Aüfsicht 

ga nzlich zü befreien. Kontrollen ünd ordnüngsrechtliche Maßnahmen 
wa ren – ggf. in Züsammenarbeit mit o rtlichen Jügenda mtern – jederzeit 

mo glich gewesen. Aüch im Zwischenbericht des aüfgründ der Empfeh-

lüng des Petitionsaüsschüsses eingerichteten „Ründen Tisches“ ist zü le-
sen, dass „Maßnahmen gegenü ber einzelnen Heimen ünd Anstalten nür 

im Hinblick aüf Kinder ünd Jügendliche getroffen werden [konnten], die 

sich in Fü rsorgeerziehüngsheimen aüfhielten“ (Ründer Tisch "Heimer-
ziehüng in den 50er ünd 60er Jahren" 2010, S. 29). Dieser Darstellüng, die 

aügenscheinlich nahelegt, dass die Beho rden fü r damalige Misssta nde 

aüfgründ mangelnder Befügnisse nicht verantwortlich gewesen seien, 

müss hier deütlich widersprochen werden. 

Dennoch scheinen praktische Umsetzüngsprobleme bestanden zü haben, 

da es offenbar die Position der Landesjügenda mter geschwa cht hat, dass 

nür mittelbare Aüfsichtsbefügnisse bestanden. So stellt Jans als Leiter ei-

nes Landesjügendamtes fest: 

„Wer lediglich die Aüfsicht ü ber die Minderja hrigen hat, hat bei einem ünzü-
ga nglichen Heim oder Heimtra ger wenig Mo glichkeiten, pa dagogische Forde-

                                                 
106 Eine Sachverständigenkommission, die wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung des 
RJWG nahm, weist in ihrem Abschlussbericht darauf hin, dass sie eine gesondert geregelte 
Aufsicht über Erziehungsanstalten für notwendig hält, „am besten durch Vorbehalt zugunsten 
der Landesgesetzgebung. Hierbei erachtet sie für besonders wichtig den Erlaß genauer 
Bestimmungen über den Inhalt der Befugnisse der Aufsichtsinstanz und eine Vorschrift, daß 
die Aufsicht durch sachkundige Organe geübt wird“ (Polligkeit/ Eiserhardt 1921, S. 21). 
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rüngen in bezüg aüf das Wohl der Minderja hrigen, die Heimfü hrüng ünd Erzie-
herschaft zür Geltüng zü bringen“ (Jans 1962, S. 122).   

Jans stellt in dieser Formülierüng nicht in Abrede, dass die von Eiserhardt 

aüfgeza hlten Aüfsichtsmittel (s. o.) zür Verfü güng standen. Aüch besta tigt 

Jans, dass bereits im Rahmen der Erlaübnisbefreiüng gema ß § 29 RJWG 
eine „U berprü füng der sachlichen Gegebenheiten der Institütion“ (Jans 

1962, S. 125) vorgesehen war. Warüm Jans an dieser Stelle jedoch aüs-

schließlich aüf sachliche ünd nicht aüf pa dagogische U berprü füngsmo g-
lichkeiten hinweist, bleibt ünklar. Noch einen Schritt weiter geht Reb-

scher, der die oben zitierte Ansicht des Beho rdenvertreters Jans züge-

spitzt so wiedergibt, dass es „kaüm mo glich [gewesen sei], pa dagogische 

Forderüngen, die an den Heimbetrieb zü stellen waren, gegenü ber einer 

sich weigernden Heimleitüng dürchzüsetzen“ (Rebscher 1968, S. 15 ). Der 

Befünd, dass der Umfang der Rechtsnormen fü r sich genommen nicht zür 
Erkla rüng der offenbar stattgefündenen Versa ümnisse der Aüfsichtsbe-

ho rden aüsreicht, rechtfertigt die Forderüng, die genaüen Ursachen fü r 

das Handeln ünd das tatsa chliche Aüsmaß der Verantwortüng der Aüf-

sichtsbeho rden pra zise historisch aüfzüarbeiten.  

Einige Hinweise, die fü r den Zweck dieser Arbeit, na mlich den aktüellen 

Statüs qüo des Schützes von Nützern stationa rer Erziehüngshilfeeinrich-

tüngen darzülegen, genützt werden ko nnen, lassen sich den zü dieser Zeit 

gefü hrten fachlichen ünd fachpolitischen Disküssionen entnehmen. 

2.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit 

2.2.1 Allgemeines Verständnis öffentlicher Aufsicht, fachliche Inhalte und 
Intensität der Aufsicht 

Von besonderer historischer Bedeütüng ist der Paradigmenwechsel, der 
mit Inkrafttreten des RJWG dürch das erstmals festgeschriebene Recht 

jedes Kindes aüf Erziehüng vollzogen würde (in § 1 RJWG). Bezogen aüf 

den Schütz von Pflegekindern bedeütete dies, dass er nicht mehr nür mit 

der Aüfrechterhaltüng o ffentlicher Sicherheit ünd Ordnüng, sondern aüch 

mit den Rechten der betreffenden Kinder begrü ndet werden konnte (vgl. 

Hasenclever 1978, S. 21). Trotz des Ansprüchs des § 1 RJWG stand das 
Gesetz jedoch in einer „einseitig-obrigkeitlichen“ (Hasenclever 1978, 

S. 83) Tradition ünd bildete eher einen Rahmen fü r die Organisation 

staatlicher Eingriffe als fü r „Leistüngen“ zür Fo rderüng familialer Erzie-
hüng (Hasenclever 1978, S. 82 ff.). Die Reichstagsabgeordnete Lü ders be-

grü ndet in ihrer Rolle als Aüsschüssberichterstatterin die Reform des 

Pflegekinderschützes dürch das RJWG dann aüch damit, dass den  
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„ünsaüberen Elementen im Pflegekinderwesen […] endlich das Handwerk ge-
legt werden [müss], ünd die Leichtsinnigen – aüch solche gibt es darünter – will 
man versüchen zü Einsicht ünd Verantwortlichkeit zü erziehen“ (Lü ders in 
Deütscher Reichstag 1922, S. 7809 f.).  

Diese Sichtweise fand in der Fachwelt jedoch keine einhellige Züstim-
müng. So pla dierte Klümker, einer der „Va ter“ wissenschaftlich fündierter 

Sozialarbeit (Zirlewagen 2006) ünd Mitglied der Sachversta ndigenkom-

mission zür Erarbeitüng des RJWG, dafü r, der Beaüfsichtigüng von Pflege-
familien „soweit als mo glich die Form freündschaftlicher Beratüng“ 

(Klümker 1931, zit. n. Neises 1968, S. 57) zü geben. Eindeütig bezieht er 

Position gegen Lü ders:   

„Solange man noch glaübte, diese Aüfsicht solle bo se Fraüen abfangen, die sol-
che Kinder aüs Habsücht ins Jenseits befo rdern, ihre wichtigste Leistüng sei, die 
Engelmacherei zü beka mpfen, solange hatte sie nür geringe Erfolge; erst als 
man die große gesellschaftliche Leistüng der Pflegefamilien anerkannte, trotz 
aller ihrer Ma ngel, als man Besserüng ünd Fo rderüng ihrer Leistüngen als Aüf-
gabe der Fü rsorge sah, da begann sich diese Pflegeaüfsicht erfreülich zü entwi-
ckeln. War erst diese Wertüng erreicht, so ergab sich, daß man die Einrichtüng 
selbst fo rdern, die Pflegefamilien nicht bela stigen, sondern schü tzen mü sse … 
Freilich, diese Neüeinstellüng in der Pflegeaüfsicht setzt sich erst langsam 
dürch. Noch im Reichsjügendwohlfahrtsgesetz von 1924 hat der Amtsschimmel 
einen Triümph gefeiert; man glaübte immer noch, daß schlechte Pflegefamilien 
zü beka mpfen das Wichtigste sei, aüch wenn man die güten dabei ünno tig be-
la stigte. So schrieb man vor, daß die Pflegefamilie sich nicht nür die notwendige 
Beratüng ünd Aüfsicht gefallen lassen mü sse, sondern daß sie, bevor sie ein 
Kind annehme, eine besondere Erlaübnis der Beho rde einholen mü sse … Gewiß 
wird diese Bestimmüng kaüm beachtet, die Beho rde drü ckt meist beide Aügen 
zü, ja sie müß es, wenn aüf so gesetzwidrige Weise ein gütes Pflegeverha ltnis 
entstanden ist. Immerhin zeigt jene Bestimmüng, wie wenig das Wesen der 
Kinderfü rsorge erkannt würde...“ (Klümker 1931, zit. n. Neises 1968, S. 57, Aüs-
lassüngen dürch Neises). 

Aüs den Sitzüngsprotokollen der Sachversta ndigenkommission geht wei-
terhin hervor, dass bereits 1921 darü ber diskütiert würde, inwieweit die 

Aüfsicht nach rein „a üßerlichen“ Kriterien agieren oder inwieweit sie als 

pädagogische Impulsgeberin ta tig werden sollte. So würde laüt Protokoll 

in der Sitzüng der Sachversta ndigenkommission am 15.04.1921 gesagt: 

„Frl. von der LEYEN: Wenn wir dem Landesjügendamt die Aüfsicht ü bertragen, 
mü ssen wir dazü sagen, daß wir gleichzeitig die Aüsgestaltüng der Anstalten in 
pa dagogischer ünd fü rsorgerischer Hinsicht fordern; denn lediglich eine Aüf-
sicht wird immer eine Mißbilligüng seitens der Beaüfsichtigten aüslo sen. Wenn 
man sieht, daß gemeinsame Arbeit zü Aüsgestaltüng ünd Fo rderüng fü hrt, wird 
sich das leichter dürchfü hren lassen. 

Dr. POLLIGKEIT: Aüfsicht ist Feststellüng von Mißsta nden, die bestimmten Re-
geln züwiderlaüfen. Es müß beides da sein. Die Verfolgüng der pa dagogischen 
ünd fü rsorgerischen Methode ist sehr schwer einer Aüfsicht zü ünterwerfen. 
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Frl. Dr. KRO HNE [Gescha ftsfü hrerin Deütsche Zentrale fü r Jügendfü rsorge]: In 
Volks- ünd Gemeindeverwaltüngen ist es als sehr ünno tig empfünden worden, 
daß die Aüfsicht nür kommt an Hand eines Fragebogens. Es wird von der Stelle 
Anregüng ünd Aüsgestaltüng gewü nscht, damit die Instanzen, die nicht genüg 
U berblick haben, eine Art Weiterbildüng erfahren“ (Deütscher Verein fü r o ffent-
liche ünd private Fü rsorge 1961, S. 65). 

Hier wird deütlich, dass – nachdem dies bereits im 19. Jahrhündert dürch 

Taübe begrü ndet vertreten worden war – direkt vor Verabschiedüng des 

RJWG erneüt argümentiert würde, dass eine rein „a üßerliche“ ünd sche-
matische Aüfsichtswahrnehmüng nicht den Anforderüngen ünd Wü n-

schen der Praxis entspreche. Entgegengehalten würde dem von Polligkeit 

nür die praktische Schwierigkeit einer pa dagogisch orientierten Aüfsicht. 
Er definierte Aüfsicht züdem lediglich als „Feststellüng von Mißsta nden, 

die bestimmten Regeln züwiderlaüfen“, setzte sie also mit formaler Kon-

trolle107 gleich. Am 19.04.1921 würde diese Disküssion kontrovers wei-
tergefü hrt. Da keine wortgetreüen Protokolle vorliegen, ist die Entste-

hüng der letztendlich aüsgesprochenen Empfehlüng leider nicht im Detail 

nachzüvollziehen. Heraüszülesen ist, dass keine Einigüng erzielt werden 
konnte ünd daher der Aüftrag an den Gesetzgeber formüliert würde, in 

einer separaten Aüfsichtsregelüng pra zise anzügeben, „aüf welche Pünkte 

sich die Aüfsicht [ü ber Anstalten] beschra nken soll“ (Deütscher Verein 
fü r o ffentliche ünd private Fü rsorge 1961, S. 194). In diesem Sinne for-

derte Eiserhardt spa ter, dass die La nder gesündheitliche ünd erzieheri-

sche Mindestanforderüngen fü r Eignüngsbeürteilüngen nach § 29 RJWG 

festlegen sollten (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 265). 

Ein weiteres diskütiertes Aüfsichtsversta ndnis beinhaltete die Mo glich-

keit, dass die Aüfsichtspersonen den Jügendlichen als Ansprechpartner für 

Beschwerden zür Verfü güng stehen. Klümker a üßert sich dazü ablehnend, 
da er befü rchtet, dass die Aüfsicht damit die Beziehüng zwischen Erzieher 

ünd Zo gling sto ren ünd letzterem als „Stü tze gegen seine Erzieher“ die-

nen ko nnte (Klümker 1926, S. 20 f.). Einige Jahre ünd einige Skandale zü 
Misssta nden in der Heimerziehüng (die in den folgenden Kapiteln noch 

na her erla ütert werden) spa ter, fordert allerdings der Vorsitzende des 

Allgemeinen Fü rsorgeerziehüngstages (AFET), Wolff, als Konseqüenz der 
aüfgedeckten Probleme, dass die Aüfsichtspersonen den Zo glingen aüch 

als Ansprechpartner perso nlich bekannt sein mü ssten. Das „Beschwerde-

recht“  fü r Jügendliche mü sse aüsgebaüt werden, die Aüfsicht dü rfe sich 
nicht aüf die „ordentliche Fü hrüng der Akten“ beschra nken (Wolff 1931, 

S. 201). 

                                                 
107 Näheres zu diesem Begriff folgt in Kapitel III.2.1. 
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„Es ist nicht aütorita tsscha digend, wenn der Zo gling genaü weiß, daß ünd wo er 
sich beschweren darf, wenn er sich benachteiligt fü hlt. Wohl aber ist es aütori-
ta tsscha digend, wenn in aller O ffentlichkeit bekanntgegeben wird, wieweit die 
erzieherischen Perso nlichkeiten bei ihren ta glichen Maßnahmen gehen dü rfen 
ünd wieweit nicht; derartige Vero ffentlichüngen – wer Jügendliche kennt ünd 
sich seiner eigenen Jügend erinnert, weiß es genaü – regen die Jüngen ünd Ma d-
chen geradezü dazü an, Experimente in der Richtüng zü machen, wie weit man 
bei dem Erzieher oder bei der Erzieherin gehen kann, ünd wie lange die Gedüld 
aüsreicht“ (Wolff 1931, S. 201). 

Bemerkenswert ist aüs heütiger Sicht, dass der AFET-Vorsitzende einen 

transparenten Umgang mit Normen ünd Grenzen professionellen Erzie-

hüngshandelns als „aütorita tsscha digend“ bezeichnet.  

Wie spa ter noch sichtbar werden wird, sind die Disküssionen üm das all-

gemeine Versta ndnis o ffentlicher Aüfsicht sowie der eng damit züsam-

menha ngenden inhaltlichen Aüsgestaltüng bis heüte nicht entschieden. 
Insbesondere die Frage des Umgangs der Aüfsicht mit Beschwerden 

dürch Betroffene scheint bis heüte eine sensible Frage zü sein. 

2.2.2 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle –  
Kontrollieren und Vertrauen 

Im Vorfeld der Verabschiedüng des RJWG würde in der Sachversta ndi-

genkommission, die zür Erarbeitüng des RJWG eingesetzt worden war, 

diskütiert, ob sowohl o ffentliche als aüch private Anstalten Gegenstand 
der Aüfsicht sein sollten. Die Disküssion würde jedoch ohne Einigüng mit 

dem Hinweis beendet, dass „diese Materie Gegenstand besonderer ge-

setzlicher Regelüng sein soll“ (Deütscher Verein fü r o ffentliche ünd pri-
vate Fü rsorge 1961, S. 205). Eiserhardt fü hrt die Entscheidüng, dass ent-

gegen einem frü heren Gesetzesentwürf o ffentliche ünd private Anstalten 

gleich behandelt werden sollten, aüf eine „Anregüng aüs Kreisen der Pra-
xis“ (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 261) zürü ck. Die genaüe Entscheidüngs-

findüng ünd Argümentation ist aüs den Protokollen der Kommission je-

doch nicht ablesbar. 

Wa hrend die Aüfnahme o ffentlicher Anstalten in den Aüfsichtsbereich 
zeigt, dass deren Fa higkeit zür Selbstkontrolle nicht paüschal fü r aüsrei-

chend befünden würde, gab es – gleichermaßen fü r o ffentliche ünd freie 

Anstaltstra ger – die bereits dargestellte Mo glichkeit zür Befreiüng von 
der Pflegeerlaübnis. Wesentlicher Gründ fü r die Einfü hrüng dieses Be-

freiüngsansprüches waren Bedenken der Anstalten, dass die Einholüng 

von Erlaübnissen fü r jeden Einzelfall ünpraktikabel sei (so aüch ein Ver-
treter der evangelischen Tra ger in der Sachversta ndigenkommission, sie-
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he Deütscher Verein fü r o ffentliche ünd private Fü rsorge 1961, S. 188). 

Eiserhardt begrü ndet diese Regelüng wie folgt: 

„Der Sinn […] [dieser Aüsnahmevorschrift] ist der, daß man glaübt, Anstalten, 
die dürch ihren satzüngsma ßigen Zweck, ihre a üßeren Einrichtüngen, die lei-
tenden ünd aüsü benden Kra fte eine Gewa hr dafü r bieten, daß die Pflege der 
ihnen anvertraüten Kinder in jeder Beziehüng den Anforderüngen hygienischer 
ünd pa dagogischer Art genü gt, eine wesentliche Erleichterüng dürch Befreiüng 
von der Einholüng der Erlaübnis in jedem Fall der Aüfnahme eines Kindes züge-
stehen zü ko nnen. Aüf der anderen Seite bleiben aber solche Anstalten ünter ei-
ner laüfenden Aüfsicht“ (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 260; a hnlich aüch Krüg 
1963, S. 10; Rebscher 1968, S. 12 f.). 

Damit wird betont, dass die Befreiüng von der Pflegeerlaübnis im Einzel-

fall erstens mit einer Art Eignüngsfeststellüngverfahren verbünden sein 

sollte ünd zweitens aüch danach noch Aüfsichtsbefügnisse bestanden. Es 

scheint also nicht die Intention bestanden zü haben, vo llig aüf die Selbst-
kontrolle der Anstaltstra ger ünd Verba nde zü vertraüen. Interessant ist, 

dass die Ansicht deütlich wird, dass strüktürelle Bedingüngen von Anstal-

ten (Konzeption sowie ra ümliche ünd personelle Aüsstattüng) eine „Ge-
wa hr“ fü r eine einwandfreie Erziehüngsta tigkeit liefern ko nnten. Es lag 

daher die Schlüssfolgerüng nahe, sich bei einer Aüfsicht aüch aüf die Prü -

füng dieser Strüktüren zü beschra nken. 

Aüch der aüsweislich seiner oben zitierten Aüssagen wenig „obrigkeits-
staatlich“ orientierte Klümker vertritt eine Sichtweise, die zwar der An-

stalt einen Spielraüm zür eigenen Gestaltüng zügesteht ünd ein „Hinein-

regieren“ (Klümker 1926, S. 41) der Beho rde ablehnt. Er spricht der Aüf-
sicht jedoch die Pflicht zü, die Erfü llüng allgemeiner Mindestanforderün-

gen zü prü fen. Wie diese Gratwanderüng dürch die Aüfsichtsbeho rde ge-

genü ber der Anstaltsleitüng ümgesetzt werden solle, sei „Sache des Tak-
tes ünd der Erfahrüng“ (Klümker 1926, S. 41). Klümker pla diert daher 

dafü r, dass die Aüfsicht ü ber Anstalten von sehr erfahrenen ünd kennt-

nisreichen Erziehüngshilfefachkra ften – etwa ehemaligen Heimleitern – 

aüsgeü bt werden mü sse. Denn diese ko nnten  

„aüch in den Erziehern das Gefü hl wecken [...], daß sie nicht beaüfsichtigen wol-
len, sondern daß sie ihnen raten, ihnen die besten Wege des Erziehens zeigen 
ko nnen, daß sie ihre Schwierigkeiten verstehen, daß sie aüch ihre Mißgriffe ünd 
Fehler – die ja jeder hat – richtig zü werten verstehen. Denn es darf bei den Er-
ziehern nicht der Eindrück aüfkommen, daß die Aüfsicht den Zo gling gegen den 
Erzieher schü tzen, sondern ihm mit ihnen gemeinsam helfen will“ (Klümker 
1926, S. 21 f.). 

Es kann also festgehalten werden, dass man den Einrichtüngen in der 

damaligen Fachdisküssion dürchaüs eine Selbststa ndigkeit zübilligte ünd 
einen gewissen Freiraüm als notwendig ünd sinnvoll betrachtete, da man 
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gründsa tzlich den Fa higkeiten der Tra ger vertraüte. In der von Klümker 
formülierten Vorstellüng wird entsprechend die Rolle der Aüfsichtsfü h-

renden als eine beschrieben, die dürch Beziehungsarbeit und Fachkompe-

tenz an die Einsicht der Tra ger appelliert, statt formale Aspekte hoheit-
lich dürchzüsetzen ünd Fehlverhalten zü sanktionieren. Als wesentliche 

Voraüssetzüngen fü r eine wirksame Dürchfü hrüng dieser Form von Aüf-

sicht nennt Klümker perso nliche Eigenschaften der Aüfsichtfü hrenden, 

insbesondere „Takt“ ünd „Erfahrüng“.     

2.2.3 Örtliche vs. überörtliche Aufsichtsdurchführung 

In der Sachversta ndigenkommission züm RJWG würde aüch die Frage der 

o rtlichen Züsta ndigkeit besprochen. So forderte der Vorsitzende Pollig-
keit, „daß das Landesjügendamt als Vollzügsbeho rde nicht aüch Aüf-

sichtsbeho rde sein kann“ (Deütscher Verein fü r o ffentliche ünd private 

Fü rsorge 1961, S. 93). Aüch diese Frage würde jedoch mit Verweis daraüf, 
dass die Aüfsicht ü ber Anstalten getrennt geregelt werden sollte, nicht 

weiter diskütiert. Dass die ü bero rtlichen LJA  letztlich doch die Aüfsichts-

fünktion ü ber Anstalten erhielten, würde spa ter eher mit „dem ü bero rtli-
chen Charakter der meisten Anstalten“ (Eiserhardt 1930/ 1955, S. 266) 

begrü ndet. Die großen konfessionellen Wohlfahrtsverba nde befü rworte-

ten die ü bero rtliche Aüfsicht, „da sie eine Anstaltsaüfsicht dürch lokale 
Beho rden vermeiden wollen ünd aüf ihre güten Erfahrüngen mit den 

preüßischen Provinzialverba nden bei der Aüsfü hrüng der Fü rsorgeerzie-

hüng hinweisen ko nnen“ (Hasenclever 1978, S. 71; vgl. aüch Paülüs 1999, 

S. 129). 

Die Kommünen leisteten jedoch Widerstand gegen die Errichtüng von 

Landesjügenda mtern, da sie „eine Beeintra chtigüng ihrer Selbstverwal-

tüng ünd einen ü berflü ssigen Kostenaüfwand“ (Hasenclever 1978, S. 71) 
befü rchteten. Paülüs verweist daraüf, dass „die sta dtischen Jügenda mter 

Westfalens keinen Zweifel daran aüfkommen [ließen], daß sie das neü 

geschaffene Landesjügendamt als mo gliche Kontrollinstanz mit Wei-
süngsbefügnis [...] strikt ablehnten“ (Paülüs 1999, S. 131). Dies schien das 

Verha ltnis von Kommünen ünd Landesjügenda mtern züna chst zü belas-

ten. Es kann speküliert werden, dass dies informell Aüswirküngen aüf die 
praktische Wirksamkeit der Aüfsichtsregelüngen hatte, die von einer Zü-

sammenarbeit der o rtlichen ünd ü bero rtlichen Beho rden aüsgingen. 

2.2.4 Umsetzung der Regelungen, Lücken 

Dass die Regelüngen des RJWG die praktische Umsetzüng ihrer Intention 
nicht gewa hrleisteten, wird in der Literatür mehrfach besta tigt. So habe 
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sich laüt Müthesiüs die Regelüng des RJWG, dass Anstalten von Erlaüb-
nispflicht befreit sind ünd das LJA die Aüfsicht fü hrt, „nicht bewa hrt“ 

(1950, S. 35). Wie schon die Sachversta ndigenkommission im Jahr 1921 

pla diert er dafü r, dass die Anstaltsaüfsicht als „selbsta ndiger Aüfgabenbe-
reich der o ffentlichen Jügendhilfe“ (Müthesiüs 1950, S. 35) geregelt wer-

den solle. Happe stellt fest, dass eine gemeinsame pa dagogische Weiter-

entwicklüng von Einrichtüngen aüch nach den Regelüngen des RJWG dort 

fünktioniert habe,  

„wo sich Tra ger ünd Beho rden am Wohl des Kindes aüsrichteten ünd entspre-
chend züsammenarbeiteten. Andererseits ha üften sich im Laüfe der Jahre die 
Fa lle, in denen es zü ‚Leistüngssto rüngen‘ kam, sei es, daß menschliche oder 
fachliche Unzüla nglichkeiten in der einzelnen Einrichtüng zü üngü nstigen Ent-
wicklüngen fü hrten, sei es, daß gewerbliche Einrichtüngstra ger wirtschaftliche 
Gesichtspünkte vor pa dagogische stellten, sei es, daß sich das Verha ltnis zwi-
schen einem Einrichtüngstra ger ünd einer Aüfsichtsbeho rde so verschlechterte, 
daß es keine Kommünikation mehr zwischen beiden gab. Fü r diese Fa lle ünd 
bei diesen Einrichtüngen hatte die Beho rde nicht den aüsreichenden Bera-
tüngsansatz ünd war ha üfig das Wohl des Kindes aüch nicht mehr gewa hrleis-
tet“ (Happe 1984, S. 18).  

In anderen Worten stellt Happe fest, dass das Wohl des Kindes im Kon-

text der Aüfsicht dann gewa hrleistet würde, wenn die Beteiligten ohnehin 
dieses Motiv teilten ünd eine kommünikative Basis dafü r fanden, dies ko-

operativ zü verfolgen, sofern gleichzeitig perso nliche Eigenschaften der 

Beteiligten dem nicht entgegenstanden. Im empirischen Teil dieser Arbeit 
wird kritisch zü prü fen sein, inwieweit der heütige Statüs qüo der Ein-

richtüngsaüfsicht in dieser Hinsicht eine Verbesserüng darstellt. Tiefer-

gehende Erkenntnisse zür praktischen Aüsgestaltüng der Heimaüfsicht 
nach dem RJWG liegen fü r die Zeit nach 1945 vor ünd werden in Kapitel 5 

wiedergegeben. 

2.2.5 Kritik der Heimerziehung im Zeitraum 1928-1932 

Besonders deütlich wird die Disküssion üm die Umsetzüng ünd Wirk-
samkeit des Pflegekinderschützes in den Jahren 1928-1932, in denen ins-

besondere die Fü rsorgeerziehüng ünter großem o ffentlichen Interesse 

diskütiert würde. Ein wesentlicher Aüslo ser dieser Disküssion waren 
skandalo se Misssta nde in einigen Fü rsorgeerziehüngsheimen, die 1927 

bekannt würden,  sowie die sich daraüf beziehende Reportage „Jüngen in 

Not. Berichte von Fü rsorgezo glingen“ ünd das „viel gespielte“ (Hasencle-
ver 1978, S. 114) Theaterstü ck „Revolte im Erziehüngshaüs“ von Peter 

Martin Lampel (vgl. Schrapper 2009).  

„Lampel hatte als Hospitant Einblicke in die inneren Verha ltnisse von Fü rsorge-
erziehüngsheimen getan. Seine Berichte, erga nzt dürch A üßerüngen ünd Le-
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bensla üfe von Jügendlichen, offenbarten ein erschü tterndes Aüsmaß an Ver-
sta ndnislosigkeit ünd Unmenschlichkeit in der Behandlüng von Fü rsorgezo glin-
gen“ (Scheibe 1999, S. 341). 

Die den Anstaltsskandalen folgenden Gerichtsprozesse zeigten laüt Ha-

senclever,  

„daß die ünzüla nglichen Verha ltnisse in den Anstalten ünd die daraüs resültie-
renden Revolten von den (o ffentlichen ünd freien) Tra gern anfa nglich oft ge-
deckt ünd vertüscht oder mit finanziellen Schwierigkeiten entschüldigt worden 
sind. Schwere Versa ümnisse der Landesjügenda mter ünd der FE-Beho rden 
werden deütlich: sie haben nicht fü r Beobachtüngs- ünd U bergangseinrichtün-
gen, Differenzierüng der Heime ünd Sondereinrichtüngen fü r Schwererziehbare 
gesorgt; eine Aüfsicht ü ber die Heime wird nicht wahrgenommen; fü r die Aüs-
bildüng qüalifizierter Erzieher ist nichts geschehen; individüelle Erziehüngs-
pla ne fü r die meist zü spa t in la ndliche Isolierüng abgeschobenen Großstadtjü-
gendlichen werden nicht aüfgestellt“ (Hasenclever 1978, S. 115). 

Die Reaktionen aüf diese medial versta rkte Skandalisierüng sind aüch fü r 
die Einordnüng aktüeller Diskürse erhellend. So regte beispielsweise die 

zentrale Aüfsichtsstelle in Wü rttemberg an, Lampels Stü ck zü verbieten. 

Als Grü nde würden ünter anderem genannt, dass das Stü ck „das o ffentli-
che Misstraüen gegenü ber den Anstalten der freien Wohlfahrtspflege ver-

sta rken [wü rde]; (3) das Stü ck hetze nicht nür die Bevo lkerüng, sondern 

insbesondere betroffene Eltern gegen das Fü rsorgeerziehüngsgesetz aüf; 
(4) es wiegele die Jügend aüf ünd schließlich (5) das Stü ck verko rpere 

einen Aüfrüf gegen die Staatsaütorita t insgesamt“ (Priem 2008, S. 35). 

Eine differenzierte Stellüngnahme zü den genannten Skandalen ünd an-

schließenden Gerichtsprozessen vero ffentlichte der Vorstand des Allge-
meinen Fü rsorgeerziehüngstages (AFET) im Jahr 1931. Darin wird die 

ü ber „lange Zeit hindürch geü bte Verschleppüng ünd Vertüschüng“ (All-

gemeiner Fü rsorgeerziehüngstag 1931) missbilligt. Als Ursache wird der 
„Einsatz vo llig üngeeigneter Kra fte“ genannt. Aüch wird den bestehenden 

Aüfsichtsbeho rden Versagen vorgeworfen ünd „die wirksame Aüsgestal-

tüng einer Fachaüfsicht“ gefordert. Dass der Vorstand „den Versüch [ver-
ürteilt], die Schüld an den Vorkommnissen einseitig aüf die Zo glinge ab-

züwa lzen“ (Allgemeiner Fü rsorgeerziehüngstag 1931, Hervorhebüng T. 

M.) kann allerdings aüch so interpretiert werden, dass den Misshandelten 
zümindest eine Mitschüld gegeben wird. Dies fü hrt sogar soweit, dass der 

Vorstand des AFET „aüf die noch nicht gelo ste Aüfgabe der Sonderbe-

handlüng schwersterziehbarer Jügendlicher“ hinweist. 

Der 1. Vorsitzende des AFET, Wolff, fü hrt seine Position in dieser „Kampf-
lage“ (Wolff 1931, S. 193) weiter aüs. An die Stellüngnahme anschließend 

versücht er züna chst, mit dem Verweis aüf „sorgfa ltige Besinnüng“ (Wolff 
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1931, S. 194) die Aüfregüng zü da mpfen. Ebenfalls aügenscheinlich mit 
der Absicht aüf Berühigüng der Disküssion wird daraüf verwiesen, dass 

sie sich scha dlich aüf die Aütorita t der Fü rsorgeerzieher aüswirke (vgl. 

a. a. O., S. 194). Ein Systemversagen wird verneint, es handele sich üm 
„Einzelvorkommniss[e], die […], wie jeder Kenner weiß, immer Einzel-

vorkommnisse bleiben werden“ (a. a. O., S. 194). Indem den Beho rden 

„kein Vorwürf“ (a. a. O., S. 197) gemacht wird ünd aüf die „schnellebige 
Zeit“ (a. a. O., S. 196) hingewiesen wird, werden die Misssta nde als ünab-

wendbar dargestellt108. Als „Anlaß züm Aüsbrüch der Revolten“ (a. a. O., 

S. 197) wird aüßerdem eine „Stimmüng der Hoffnüngslosigkeit“ (a. a. O., 
S. 197) seitens der Jügendlichen festgestellt – wo rtlich genommen scheint 

nach Ansicht Wolffs also nür die Stimmung Schüld an der Skandalisierüng 

zü sein, womit er die Existenz tatsa chlicher Misssta nde zü relativieren 
scheint. Aüch wird so eine Mitverantwortlichkeit der Jügendlichen sügge-

riert. Jedoch werden aüch noch einige weitergehende pa dagogische For-

derüngen aüfgestellt, etwa, dass die Fü rsorgeerziehüng „noch sta rker als 
bisher den bewahrenden Charakter aüfgeben ünd wirkliche Erziehüngs-

anstalt werden“ (a. a. O., S. 197) mü sse. Aüch wird gefordert, dass „Le-

bensna he“ der Einrichtüngen (hier bezieht sich Wolff insbesondere aüf 
Probleme, die mit aüs der Großstadt stammenden Jügendlichen in la ndli-

chen Heimen entstanden) zükü nftig ein Eignüngskriteriüm von Anstalten 

sein solle (a. a. O., S. 196). Als weitere Ursache werden wirtschaftliche 
Bedingüngen der Anstalten genannt, da diese das Personal so stark belas-

teten, „daß fast notwendigerweise Gewaltmaßnahmen vorkommen mü s-

sen“ (a. a. O., S. 198). 

Es gab jedoch aüch Beispiele dafü r, dass die staatliche Aüfsicht ihren Aüf-
trag effektiv wahrnahm ünd ihre Ta tigkeit zür Aüfdecküng von Misssta n-

den fü hrte. Am Beispiel einiger Fa lle im Stüttgarter Raüm stellt Priem 

fest, dass dort  

„[p]a dagogische Innovation [...] nicht aüs dem Inneren einer pa dagogischen Or-
ganisation, sondern von aüßen angestoßen [würde]. Dabei war es der Mitarbei-
ter einer sta dtischen, also üntergeordneten Beho rde, der ü ber ein wissenschaft-
lich fündiertes Wissen verfü gte ünd so eine prodüktive Krise aüslo ste [...] Be-
merkenswert ist, dass diese Krise dürch ein traditionelles Mittel staatlicher 
Kontrolle, na mlich dürch Visitationen, vorbereitet würde“ (Priem 2008, S. 38).  

Ein interessanter Teilaspekt dabei ist, dass „der Vertreter des Stüttgarter 

Jügendamts die Notwendigkeit eines pa dagogischen ünd psychologischen 

                                                 
108 Widersprüchlich erscheint, dass Wolff später im Text darauf hinweist, dass die Aufsichtsbe-
hörden „zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten“ seien (Wolff 1931, S. 201). Auch spricht die 
von Wolff unterzeichnete AFET-Stellungnahme eine andere Sprache (wie oben zitiert). 
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Professionswissens sowie aüsreichender Finanzierüng von staatlicher 
Seite heraüsstellt[e]“ (Priem 2008, S. 34). Aüf diese Weise sei „eine impli-

zite Abgrenzüng von der christlichen Erziehüngslehre der Rettüngshaüs-

erziehüng ünd deren Finanzierüng dürch freiwillige Spenden vollzogen 
[worden]“ (Priem 2008, S. 34). In anderen Worten scheint die staatliche 

Aüfsicht in diesem Fall deshalb wirksam gewesen zü sein, weil die erzie-

herische Kompetenz der Erziehüngskra fte nicht nür deshalb als aüsrei-
chend angenommen würde, weil es sich üm gemeinnü tzige Akteüre han-

delte. Statt dessen fand offenbar eine kritische Prü füng anhand fündierter 

Kriterien statt. 

Leider würden die Erkenntnisse aüs den Skandalen der Jahre 1928-1932 

letztlich nicht dazü genützt, die Nützüng von wissenschaftlich fündiertem 

Professionswissen im Kontext des staatlichen Schützes von Kindern ünd 

Jügendlichen in Erziehüngseinrichtüngen voranzütreiben. Statt das posi-
tive Beispiel aüs Stüttgart aüfzügreifen, würde – wie in der Stellüngnah-

me des AFET schon angedeütet – eine Praxis verfolgt, die angeblich 

„schwer-“ oder „nichterziehbare“ Kinder ünd Jügendliche aüs der her-
ko mmlichen Erziehüngshilfe aüssortierte (vgl. Hasenclever 1978, S. 116 

ff.). Dies „passte“ zür nationalsozialistischen Vorgehensweise, die im 

Rahmen der „Gleichschaltüng“ 1933 aüch die Aüfsicht ü ber die Erzie-

hüngshilfe betraf. 

3. Aufsichtsregelungen von 1933–1945 

Da die Phase der nationalsozialistischen Diktatür in rechtshistorischer 
Hinsicht keinen hier nachweisbaren Einflüss aüf die heütigen Aüfsichts-

regelüngen aüsü bte, ist eine Aüfarbeitüng der damals praktizierten Aüf-

sicht ü ber Erziehüngseinrichtüngen hier nicht zielfü hrend ünd wü rde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Dies gilt aüch fü r die Aüfarbeitüng der 

Rolle maßgeblicher Protagonisten des o ffentlichen Erziehüngssystems 

sowie der Aüfsichtsbeho rden109. Die Sitüation bis 1945 wird daher nür in 

wenigen Worten ümrissen. 

Gründsa tzlich galten in der Zeit des Nationalsozialismüs die Aüfsichtsre-

gelüngen des RJWG weiter. Laüt Hasenclever würde von Heimen – na-

                                                 
109 Manche personelle Kontinuitäten weisen darauf hin, dass die behördliche Praxis – nicht nur 
bei Jugendbehörden, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung – auch nach 
1945 noch von Personen mit geprägt wurde, die nationalsozialistischem Gedankengut nahege-
standen hatten (vgl. Frölich 2010 - Heimkinder, S. 9 f.). Wie genau sich gerade dieser Aspekt 
jedoch auf die Aufsichtspraxis auswirkte, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht aufgearbeitet 
werden. 
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mentlich konfessionellen - „eine harte straffe Erziehüng ünter strenger 
Kontrolle der Aüfsichtsbeho rden erwartet“ (Hasenclever 1978, S. 132). 

Die angedeütete Vorgehensweise des „Aüssortierens“ besonders „schwie-

riger“ Kinder ünd Jügendlicher würde weiter vorangetrieben (vgl. Hasen-
clever 1978, S. 132 ff.). Es fand eine „Aüsgrenzüng ‚ünerziehbarer‘ oder 

‚minderwertiger‘ Zo glinge aüs der regüla ren FE ünd ihre Unterbringüng 

in Bewahrüngsheimen ünd Arbeitsha üsern, spa ter in ‚Jügendschützla-
gern‘“110 (Hammerschmidt 1999, S. 551) statt. Scha fer zitiert den im Na-

tionalsozialismüs (ünd darü ber hinaüs) einflüssreichen Jügendpsychiater 

Werner Villinger mit der Aüssage: 

„Sie sind wie aüsgestorben, jene widerspenstigen Lü mmel, die einst die o ffentli-
chen ünd privaten Fü rsorgeerziehüngsanstalten bevo lkerten ünd nach Belieben 
die ‚Revolten im Erziehüngshaüs‘ inszenierten“ (Villinger 1941, S. 22, zit. n. 
Scha fer 2000, S. 20). 

Scha fer fü gt hinzü: „Sie waren züm Teil wirklich im Wortsinn ‚aüsgestor-
ben‘, die ‚widerspenstigen‘ Fü rsorgezo glinge, totgeprü gelt oder nach 

Flüchtversüchen dürch Injektionen ermordet“ (Scha fer 2000, S. 20). Die 

Chancen, die Aüfdecküng der Misssta nde der Vorjahre zür Weiterent-
wicklüng des Erziehüngssystem geboten ha tte, würden in der Diktatür 

nicht genützt. Viele teilweise aüch nach dem Krieg noch einflüssreiche 

Vertreter des deütschen Fü rsorgewesens stellten sich der nationalsozia-
listischen Politik der „rassenhygienischen“ Differenzierüng nicht entge-

gen, sondern befo rderten sie im Gegenteil noch. Aüch die Landesjügend-

a mter beteiligten sich aktiv an dieser Praxis (Hammerschmidt 1999, 

S. 549 f.). 

4. Aufsichtsregelungen in der DDR 

Aüch die Zeit des DDR-Regimes wirkte sich nicht erkennbar aüf die heüti-
gen Regelüngen oder die Praxis der Aüfsichtsfü hrüng ü ber Erziehüngshil-

feeinrichtüngen in Deütschland aüs. Da es nicht das Thema dieser Arbeit 

ist, das aüch dort von Heimbewohnern erlittene Unrecht historisch aüf-

züarbeiten, wird aüch diese Phase nür kürz ümrissen. 

Bereits 1947 würde dürch die sowjetische Besatzüngsmacht der Aüfbaü 

von Jügenda mtern in jedem Landkreis der Besatzüngszone veranlasst. 

Die Jügenda mter waren ünter anderem aüch fü r die Kontrolle von Erzie-
hüngseinrichtüngen fü r Kinder- ünd Jügendliche züsta ndig (vgl. Kraüse 

                                                 
110 Die Errichtung dieser „Jugend-KZs“, in denen „mindestens 10 % bis 20 % der 13 bis 21 jähri-
gen Insassen [nicht] überlebten“ (Hammerschmidt 1999, S. 541), war von Muthesius mit ver-
antwortet worden (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2008, S. 7). 
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2004, S. 73 f.; Wapler 2012, 88 f.). Die dort angesiedelten Kreisreferate 
Jügendhilfe „waren fachlich ünd organisatorisch den Heimen vorgesetzt“ 

(Kraüse 2004, S. 154). Je nach Typ der Einrichtüng waren aüch Bezirks-

regierüngen ünd das Ministeriüm fü r Volksbildüng fü r Aüfsichtsaüfgaben 
züsta ndig (Wapler 2012, S. 89). Privaten Personen würde der Betrieb von 

Heimen fü r Kinder ünd Jügendlichen verboten, so dass „somit aüch der 

Betrieb von Heimeinrichtüngen aüs dem nicht staatlichen Bereich prak-
tisch ünmo glich [würde]“ (Kraüse 2004, S. 81). 1952 folgten weitere Best-

immüngen, die Meldepflichten ünd Genehmigüngsverfahren na her be-

stimmten (Kraüse 2004, S. 83). 

Zahlreiche Prü fberichte der verschiedenen Aüfsichtsinstitütionen liegen 

zwar vor, würden aber bisher nicht wissenschaftlich aüsgewertet (Wap-

ler 2012, S. 89). Dazü stellt Wapler fest:  

„Schon nach dem derzeitigen Forschüngsstand kann man aber davon aüsgehen, 
dass es den Verantwortlichen in den Ministerien, der Regierüng ünd der Partei-
fü hrüng bekannt war, dass es in der Heimerziehüng zü massiven Rechtsversto -
ßen kam […]. Eine o ffentliche oder aüch nür eine gründlegende interne Disküs-
sion haben diese Berichte jedoch zü keiner Zeit in Gang gesetzt“ (2012, S. 89). 

Die praktische Aüsü büng des Verha ltnisses zwischen staatlicher Aüfsicht 

ünd Erziehüngspraxis in den Heimen fasst Kraüse wie folgt züsammen: 

„Die offizielle Ebene organisierte einheitliche ünd eindeütige Inhalte, einheitli-
che Strüktüren ünd Methoden. Aüf dieser Ebene waren Abweichüngen, Kritik 
ünd Gegenwehr nicht vorgesehen. Die nicht-offizielle Ebene war gepra gt von 
den zwischenmenschlichen Beziehüngsmüstern, die aüch als privat oder halb-
privat beschrieben werden ko nnen. Hierbei agierten die Akteüre sozüsagen in 
erster Person. Sie handelten gema ß ihrer eigenen Erfahrüngen, ihrer erworbe-
nen Fachlichkeit ünd den im Kleinen ünter den Akteüren selbst entwickelten 
Festlegüngen, methodischen Ansa tzen ünd programmatischen Inhalten. Welche 
dieser beiden Ebenen in ihrer Wirküng sta rker war, kann aüfgründ des vorlie-
genden Materials nicht endgü ltig entschieden werden“ (Kraüse 2004, S. 197). 

Wa hrend offizielle Vorgaben zü den allgemeinen organisatorischen, me-

thodischen, inhaltlichen ünd strüktürellen Gegebenheiten in den Heimen 

fü r die gesamte DDR bestanden ünd o ffentlich nicht diskütiert werden 
konnten, blieb fü r die Regelüng spezifischer Anforderüngen also offenbar 

ein Freiraüm fü r Absprachen zwischen der Heimleitüng ünd der Leitüng 

des Referats fü r Jügendhilfe bestehen (vgl. Kraüse 2004, S. 155).  
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5. Aufsichtsregelungen in Westdeutschland von 1945–1961  

5.1 Rechtslage 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges würde das RJWG dürch die Be-

satzüngsma chte züna chst fü r anwendbar erkla rt ünd behielt daher weiter 

Gü ltigkeit (vgl. Hasenclever 1978, S. 156). Die Landesjügenda mter blie-
ben aüch in der Nachkriegszeit weiter fü r Aüfsichtsaüfgaben züsta ndig111. 

Im Jahr 1953 trat eine novellierte Fassüng des RJWG in Kraft112, die je-

doch fü r den Bereich der Aüfsicht bzw. des Schützes von Kindern ünd Jü-
gendlichen in Erziehüngseinrichtüngen keine wichtigen Neüerüngen ent-

hielt, sondern im Wesentlichen den Stand von 1922 wiederherstellte. Ha-

senclever kritisiert, dass die RJWG-Novelle von 1953 nicht aüf die vera n-
derten Anforderüngen reagierte: Sie konstatiert, dass „[b]ei der langen 

Vorbereitüngszeit, die zür Verfü güng stand, […] nahezü alle inhaltlichen 

Verbesserüngen, die die RJWG-Novelle von 1961 bringen wird, schon 
1953 aüf Gründ bereits vorliegender Vorschla ge ünd U berlegüngen ver-

wirklicht ünd damit ein wirklicher Fortschritt [ha tte] erzielt werden ko n-

nen“ (Hasenclever 1978, S. 175). Laüt Hasenclever ha tte beispielsweise 
aüch die erst 1961 eingefü hrte institütionelle Heimaüfsicht „ohne weltan-

schaüliche Differenzen, wenn aüch nicht ohne fachliche Aüseinanderset-

züngen“ (Hasenclever 1978, S. 175) bereits 1953 eingefü hrt werden ko n-

nen. 

5.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit 

5.2.1 Beispiel Rheinland 

Fü r das Aüfsichtshandeln der Landesjügenda mter in Nordrhein-
Westfalen zwischen 1945 ünd 1980 liegen inzwischen aüsfü hrliche ünd 

differenzierte historische Forschüngsarbeiten vor, die dürch die Land-

schaftsverba nde selbst heraüsgegeben oder mindestens ünterstü tzt wür-
den113. Fü r den hier züna chst betrachteten Zeitraüm bis 1961 wird darin 

ein ambivalentes Bild gezeichnet. Den Landesjügenda mtern werden ei-

nerseits güte Absichten im Sinne einer pa dagogischen Weiterentwicklüng 

                                                 
111 Für Westfalen stellt Frölich fest, dass das Landesjugendamt „bruchlos über das Kriegsende 
hinweg tätig [blieb]“ (2011, S. 13).  

112 Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 28. August 
1953 (BGBl. I 1953, S. 1035) 

113 Hervorzuheben sind die Sammelbände von Damberg u. a. (2010), Henkelmann u. a. (2011) 
sowie die Quellensammlung von Frölich (2011). 
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der Heime sowie Fachkompetenz ünd Reflexionsfa higkeit bescheinigt, 
andererseits wird aber aüch die strüktürell bedingte mangelhafte Dürch-

setzüngsfa higkeit gegenü ber Einrichtüngstra gern benannt.  

Henkelmann/ Kaminsky konstatieren beispielsweise fü r das Rheinland, 

„dass fü r das LJA schon in den 1950er Jahren die Heimaüfsicht mehr als 
eine U berwachüng des Heimes oder eines Pflegekinderschützes im engen 

Sinn darstellte. Vielmehr ging es üm eine Fortentwicklüng der o ffentli-

chen Erziehüng“ (2011, S. 95). Jedoch stellen die Aütoren ebenfalls fest, 
dass ein „symbiotisches“ gegenseitiges Abha ngigkeitsverha ltnis zwischen 

Landesjügendamt ünd insbesondere den konfessionellen Heimen be-

stand. Da das LJA aüfgründ des massiven Heimplatzmangels aüf die An-

gebote der freien Tra ger angewiesen war, versüchte es zwar mit offenbar 

dürchaüs vorhandenem Problembewüsstsein aüf das pa dagogische Han-

deln einzüwirken, vermied jedoch offene Konflikte. Gleichzeitig pochte es 
aüfgründ seiner Doppelrolle als Kostentra ger aüf Sparsamkeit. Da die 

mangelhafte Erziehüngsqüalita t dürch viel zü niedrige Pflegesa tze ünd 

den dadürch verscha rften Fachkra ftemangel mit verürsacht würde, ha tte 
das Landesjügendamt die qüalitativen Anforderüngen der Aüfsicht aüch 

entsprechend wirtschaftlich ünterstü tzen mü ssen. Die preka re finanzielle 

Sitüation würde jedoch als ünaba nderlich empfünden (Henkel-
mann/ Kaminsky 2011, S. 94-104). Als ein Beispiel fü r den Umgang des 

LJA Rheinland mit dieser Sitüation fü hren Henkelmann/ Kaminsky den 

Fall eines Einwirkens aüf ein konfessionelles Heim hinsichtlich der Anre-

de der Ordensschwestern dürch die Kinder an:  

„Das Landesjügendamt erkannte aüch aüfgründ von Beschwerden, dass be-
stimmte Anredeformen von den Minderja hrigen als antiqüiert abgelehnt wür-
den. So bemü hte es sich im Jahr 1960, die Schwestern vom Güten Hirten davon 
abzübringen, sich als ‚Liebe Mütter‘ oder ‚Ehrwü rdige Mütter‘ von den Zo glin-
gen ansprechen zü lassen. Einen offenen Konflikt scheüte das Landesjügendamt 
aber. Es ging üm ein vorsichtiges und wiederholtes Einwirken. Daher erfolgte 
keine offene ünd eindeütige Aüfforderüng, dies zü ünterlassen. Bezeichnend fü r 
diesen aüf Verhandlüng setzenden Stil ist eine Unterredüng, die damit endete, 
dass die Provinzialoberin die Bitte der Beho rde nicht erfü llte, sondern lediglich 
‚eine U berprü füng züsagte‘“ (Henkelmann/ Kaminsky 2011, S. 100 f.; Hervorhe-
büng T.M.).  

Ein anderes Beispiel bildet der Umgang des LJA mit dem nicht aüsrei-

chenden Fü hren von Strafbü chern seitens der Heime:  

„Einerseits drohte [das LJA] keinerlei Sanktionsmaßnahmen an. Andererseits 
beharrte es peinlich genaü aüf der Einhaltüng der Richtlinien ünd hakte konse-
quent nach, wenn es keine Kopien erhielt oder sich darin Unstimmigkeiten zeig-
ten, in der Hoffnüng, aüf diese Weise das Problem einzüda mmen ünd es so gra-
düell zü lo sen“ (Henkelmann/ Kaminsky 2011, S. 101 f.; Hervorhebüng T.M.). 
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Die hier hervorgehobenen Passagen werden im folgenden Kapitel zü Er-

kenntnissen aüs Niedersachsen in Beziehüng gesetzt. 

5.2.2 Beispiel Niedersachsen 

Zü teils ünterschiedlichen, teils a hnlichen Ergebnissen kommt Benad114 

(2009), der sich mit dem Aüfsichtshandeln der niedersa chsischen Aüf-
sichtsbeho rde gegenü ber der dürch die von Bodelschwinghschen Anstal-

ten Bethel getragenen diakonischen Moorkolonie Freistatt bescha ftigt. 

Fü r die frü hen 1950er Jahre stellt Benad fest, „dass Aüfsichtsbeho rden, 
Staatsanwaltschaft ünd Haüsvater ebenso wie [der Anstaltsleiter] selbst 

eine Erziehüngsarbeit ohne den Einsatz ko rperlicher Gewalt nicht fü r 

mo glich hielten“ (2009, S. 59). Entsprechend gab es zwar eine Selbstkon-
trolle der Einrichtüng, diese diente jedoch nicht effektiv der Verhinde-

rüng von Gewaltanwendüng, sondern „vor allem der Abschottüng gegen 

Kritik“ (Benad 2009, S. 59). Der Aüfsichtsbeho rde würden ko rperliche 
Sanktionen nicht gemeldet, sondern es würden „interne“ ünd „externe“ 

Strafbü cher getrennt voneinander gefü hrt, wobei der Beho rde nür die 

„externen“ vorgelegt würden (Benad 2009, S. 60). Diese „doppelte Büch-
fü hrüng […] hat aber, verbünden mit Beziehüngspflege, einige Jahre lang 

die [von dem Anstaltsleiter] erhoffte Wirküng erzielt“ (Benad 2009, 

S. 62), indem es keine Beanstandüngen seitens der Aüfsichtsbeho rde gab. 
Ab dem Ende der 1950er Jahre sei laüt Benad eine Intensivierüng der 

Heimaüfsicht erfolgt, zü der sowohl die Versta rküng der fachlichen Dis-

küssion hinsichtlich des Zü chtigüngsrechtes beitrüg als aüch die o ffentli-
che ünd mediale Aüfmerksamkeit aüfgründ von „Zwischenfa llen“ (Benad 

2009, S. 66). So würden seit 1959 aüch die internen Strafbü cher eingese-

hen ünd die Strafpraxis dürch einen Aüfsichtsbeamten bema ngelt (Benad 
2009, S. 66f.). In den Folgejahren war der Versüch dieses Beamten zü ver-

zeichnen, erlaübte von ünerlaübten ko rperlichen Strafen zü ünterschei-

den. Benad zitiert aüs einem Schriftstü ck der Aüfsichtsbeho rde: „‚Maül-
schellen‘ ünd ‚Ohrfeigen‘ sind nür dann […] [erlaübt], wenn sie wirkliche 

‚Backpfeifen‘ (‚Backenstreiche‘) sind ünd weder den Münd noch das Ohr 

treffen“ (2009, S. 67, Aüslassüng T.M.). Benad beürteilt solche Maßnah-

men wie folgt:  

„Vorsichtig, mehr indirekt, würde im Sinne des Gründgesetzes die Achtüng der 
Menschenwü rde ins Spiel gebracht. Hier, wie an vielen anderen Stellen zeichne-
ten sich erste Vera nderüngen ab, die in die Reformphase üm 1970 einmü nden 
sollten“ (Benad 2009, S. 68). 

                                                 
114 Prof. Matthias Benad ist seit 1992 an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/ Bethel tätig. 
Der zitierte Aufsatz ist Teil eines Sammelbandes, der durch den Bethel-Verlag mit herausgege-
ben wurde. 
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Wa hrend die Beürteilüng der individüellen Fachkompetenz der Aüfsicht-
fü hrenden in beiden Beispielen ünterschiedlich aüsfa llt, haben sie ge-

meinsam, dass züm einen eine starke Abha ngigkeit der Aüfsicht von o f-

fentlicher ünd politischer „Rü ckendecküng“ ünd züm anderen ein Ver-
meiden von Konflikten ünd ein eher „vorsichtiges“ ünd „indirektes“ Vor-

gehen beschrieben wird. Die vor allem im ersten Beispiel heraüsgearbei-

teten Strategien des „vorsichtigen ünd wiederholten Einwirkens“ ünd des 
„konseqüenten Nachhakens“, also einerseits einer Verdeütlichüng von 

Grenzverletzüngen ünter gleichzeitiger Vermeidüng starker Konfrontati-

onen ünd der Anwendüng von hoheitlichen Sanktionsmitteln sind hier 
aüch deshalb hervorzüheben, weil sich vergleichbare Elemente aüch in 

gegenwa rtigen Strategien der Aüfsichtsfü hrenden wiederfinden. Daraüf 

wird im empirischen Teil dieser Arbeit eingegangen werden (Kapitel 

V.2.2.7). 

Die Abha ngigkeit von der o ffentlichen Wahrnehmüng der Züsta nde in Er-

ziehüngseinrichtüngen wird deütlicher in der Zeit nach Inkrafttreten des 

Jügendwohlfahrtsgesetzes, die im Folgenden beschrieben wird.  

6. Regelungen in Westdeutschland durch das Jugendwohl-
fahrtsgesetz (JWG) 

6.1 Rechtslage 

Im Jahr 1961 würde das RJWG novelliert ünd in JWG ümbenannt115. Die 
bisherigen Regelüngen züm Schütz von Pflegekindern würden vom 

Schütz von Kindern in Einrichtüngen abgekoppelt ünd letztere nicht mehr 

als „Pflegekinder“ bezeichnet. Gleichzeitig würden in §§ 78, 79 JWG Best-
immüngen eingefü hrt, die sich direkt aüf Heime ünd die darin lebenden 

Minderja hrigen bezogen. Im neüen § 78 JWG würde nün eine einrich-

tüngsbezogene Heimaüfsicht normiert, die dem Verantwortüngsbereich 
des Landesjügendamtes zügeordnet würde. Inhalt ünd Ziel der neüen 

Heimaüfsicht werden darin wie folgt gerahmt: 

„Die Aüfsicht erstreckt sich daraüf, daß in den Einrichtüngen das leibliche, geis-
tige ünd seelische Wohl der Minderja hrigen gewa hrleistet ist. Die Selbsta ndig-
keit der Tra ger der Einrichtüngen in Zielsetzüng ünd Dürchfü hrüng ihrer erzie-
herischen Aüfgaben bleibt ünberü hrt, sofern das Wohl der Minderja hrigen nicht 
gefa hrdet wird“ (§ 78 Abs. 2 JWG). 

                                                 
115 Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 11. August 
1961 (BGBl. I 1961, S. 1093). In Kraft getreten am 01.07.1962. 
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Maßgeblich fü r den Aüftrag der Aüfsicht war also der ünbestimmte 
Rechtsbegriff des Kindeswohls, der seitdem die Eingriffsschwelle der Aüf-

sichtsbeho rde markiert. Bereits in dieser Fassüng findet sich eine sprach-

liche Unterscheidüng, die bis heüte beibehalten würde, indem einerseits 
in § 78 Abs. 2 S. 1 JWG von der „Gewa hrleistüng“ des Kindeswohls ge-

sprochen wird ünd andererseits in § 78 Abs. 2 S. 2 JWG die Grenze bei der 

„Nicht-Gefa hrdüng“ des Kindeswohls gezogen wird.  

Damals wie heüte gab es Versüche, Konkretisierüngen des Kindeswohl-
begriffes bereits in Bündesgesetzen vorzünehmen. Im JWG war dies die 

Anforderüng, dass „geeignete Kräfte“ dürch die Einrichtüng bescha ftigt 

werden mü ssen (§ 78 Abs. 3 S. 1 JWG). Nach welchen Kriterien Erzie-

hüngskra fte als „geeignet“ beürteilt werden konnten, würde jedoch nicht 

gesetzlich geregelt. Statt dessen würde hinzügefü gt, dass „[ü ]ber die Vo-

raüssetzüngen der Eignüng […] Vereinbarungen mit den Tra gern der 
freien Jügendhilfe anzüstreben“ (§ 78 Abs. 3 S. 2 JWG; Hervorhebüng 

T.M.) seien. Weitere Hinweise daraüf, anhand welcher Kriterien das Kin-

deswohl zü beürteilen sei, sind im JWG nicht enthalten. 

Zü finden sind jedoch noch einige Regelüngen, die das Instrümentariüm 
der Aüfsichtsbeho rden zür Dürchfü hrüng der genannten Aüfgaben erwei-

tern sollten. Dies sind erstens Meldepflichten der Heimtra ger hinsichtlich 

der Personalien ünd Aüsbildüngsdaten des Personals, der Platzzahl, A n-
derüngen der Zweckbestimmüng sowie Todesfa lle ünter den Bewohnern 

(§ 78 Abs. 4 JWG). Zweitens würde in § 78 Abs. 5 JWG die Berechtigüng 

ünd Erfordernis einer regelmäßigen örtlichen Prüfung der Einrichtüngen 
festgeschrieben, an der Jügenda mter ünd zentrale Tra ger (z. B. Spitzen-

verba nde) zü beteiligen waren. Dieser Teilaspekt von Aüfsicht, der die 

o rtliche Prü füng betraf, konnte aüf zentrale Tra ger übertragen werden 
(§ 78 Abs. 6 JWG). Als ein drittes Instrüment würde in § 78 Abs. 7 JWG 

erstmals aüch die Berechtigüng der Beho rde festgelegt, den Betrieb von 

Einrichtüngen zü üntersagen, also das Heim zü schließen, „wenn Tatsa-
chen festgestellt werden, die geeignet sind, das leibliche, geistige oder 

seelische Wohl der in der Einrichtüng betreüten Minderja hrigen zü ge-

fa hrden ünd eine ünverzü gliche Beseitigüng der Gefa hrdüng nicht zü er-

warten ist.“ 

§ 79 JWG machte wiederüm die Aüfsicht ü ber Pflegekinder aüch aüf in 

Heimen lebende Kinder anwendbar ünd sah – wie züvor § 29 RJWG – die 

Einzelerlaübnis des Landesjügendamtes zür Pflege Minderja hriger vor. 
Gleichzeitig würde jedoch in § 79 Abs. 2 JWG erneüt ein Rechtsansprüch 

der Einrichtüngen aüf Befreiüng von dieser Einzelerlaübnispflicht festge-

legt, so dass die Befreiüng von der Erlaübnispflicht den Regelfall darstell-
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te. Zweck dieser Regelüng sollte sein, dass üngeeignete Heime nicht nür 
mit Hilfe von § 78 Abs. 7 JWG nachtra glich geschlossen werden konnten, 

sondern ihnen aüch pra ventiv die Aüfnahme weiterer Minderja hriger ün-

tersagt werden konnte (vgl. Mü nder 1988, S. 392). Irritierenderweise be-
zog sich diese Aüfsicht jedoch nür aüf Kinder ünd Jügendliche ünter 16 

Jahren, also nicht aütomatisch aüf alle minderja hrigen Heimbewohner. 

Diese Verteilüng der Aüfsichten aüf zwei ünterschiedliche Paragrafen mit 
verschiedenen Logiken würde als schwer versta ndlich kritisiert (bei-

spielsweise von Mü nder 1988, S. 392). Interessant erscheint, dass vor 

Verabschiedüng des JWG diese komplizierte ünd kritisierte Regelüng be-
reits diskütiert worden war ünd seitens der SPD der Vorschlag einge-

bracht würde, eine Genehmigüngspflicht fü r die Einrichtüng von Heimen, 

also einen pra ventiven Erlaübnisvorbehalt, einzüfü hren. Der Vorschlag 
würde jedoch zürü ckgezogen, da die entsprechenden Aüsschüssmitglie-

der nach der folgenden Argümentation des damaligen Familienministeri-

üms einlenkten: Erstens bestü nden verfassüngsrechtliche Bedenken aüf-
gründ der Einschra nküng der Gewerbefreiheit, zweitens ka me der Er-

laübnisvorbehalt des § 79 JWG „praktisch einer Genehmigüng gleich“. Zü-

dem habe sich „das bisherige Recht […] dürchaüs bewa hrt“. Aüch sei die 
Aüfsicht insgesamt gesta rkt worden (Deütscher Bündestag, 3. Wahlperi-

ode, 69. Sitzüng des Aüsschüsses fü r Familien- ünd Jügendfragen, 14. Jüni 

1961, abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 1963, S. 352; a hnlich aüch 
bereits in der 63. Sitzüng vom 12. April 1961, abgedrückt in Deütsches 

Jügendinstitüt 1963, S. 313). Sowohl die Rechtma ßigkeit der Einschra n-

küng der Gewerbefreiheit als aüch die Frage, inwieweit sich die Aüf-
sichtsregelüngen des RJWG „bewa hrt“ hatten, würden spa ter deütlich an-

ders beürteilt. 

Die frü her in § 62 RJWG geregelte Aüfsicht ü ber Einrichtüngen der Fü r-

sorgeerziehüng (FE) fand sich in § 69 JWG wieder, erweitert üm die Aüf-
sicht ü ber die mit dem JWG neü eingefü hrte sogenannte Freiwillige Er-

ziehüngshilfe (FEH). Dabei war ümstritten, ob aüch Einrichtüngen der FE 

ünd FEH von der neü eingefü hrten Heimaüfsicht betroffen waren, also ob 

die Aüfsicht gema ß § 69 JWG in jene gema ß § 78 JWG zü integrieren sei 

oder ob zwei verschiedene Formen nebenher betrieben werden sollten. 

Diese Disküssion wird aüsfü hrlich dargestellt bei Rebscher (1968, S. 58-
68). In Nordrhein-Westfalen gab es zü dieser Frage einen Ministerialer-

lass116, der einerseits zwar festlegte, dass die Heimaüfsicht gema ß § 78 

JWG nicht fü r Einrichtüngen der FE ünd FEH zü gelten hatte, andererseits 

                                                 
116 Runderlass des Arbeits- und Sozialministers NRW vom 27. Februar 1963 (Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen 1963, S. 287-292). 
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aber die Aüfsicht nach § 69 JWG dergestalt konkretisierte, dass es letzt-
lich kaüm praktische Unterschiede in der Aüfsichtsfü hrüng gab ünd die 

Unterscheidüng daher letztlich irrelevant war (Henkelmann/ Kaminsky 

2011, S. 93). 

Züsammenfassend la sst sich festhalten, dass die Novelle von 1961 mit 
Einfü hrüng der Heimaüfsicht einige dürchaüs gravierende formale A nde-

rüngen mit sich brachte. Sie ließ jedoch weiterhin großen Interpretati-

onsspielraüm zür Aüsgestaltüng der Aüfsicht zü ünd war von Kompro-
missen hinsichtlich des Verha ltnisses zwischen der o ffentlichen Aüfsicht 

ünd der Aütonomie der freien Tra ger gepra gt.   

6.2 Debatte um Ausgestaltung, Umsetzung und Wirksamkeit 

Einige Vero ffentlichüngen, in denen die Heimaüfsicht des JWG rü ckbli-
ckend beschrieben wird, heben ihren hoheitlich-intervenierenden Cha-

rakter hervor117, so dass der Eindrück eines aüsschließlich kontrollieren-

den ünd distanzierten Aüfsichtsversta ndnisses entstehen ko nnte. Diese 
Annahme la sst sich jedoch nicht verallgemeinernd aüfrecht erhalten. Dies 

wird an zwei Beispielen weiter ünten (Kapitel 6.2.3) verdeütlicht werden. 

Züvor sollen noch einige wichtige Aspekte der damaligen politischen ünd 

fachlichen Disküssion zür Heimaüfsicht kürz dargestellt werden. 

6.2.1 Staatliche Kontrolle vs. Selbstkontrolle – Kontrollieren und  
Vertrauen 

A. Wohlfahrtsverbände als „Gewährleister“ des Kindeswohls 
Wie bereits angedeütet war eine politisch dominierende Fragestellüng 

der JWG-Novelle die des Verha ltnisses zwischen o ffentlichen ünd freien 
Tra gern, die vor allem an der Debatte üm das Sübsidiarita tsprinzip deüt-

lich würde (vgl. Pfadenhaüer 2009, S. 108-112). Aüch die Heimaüfsicht 

betraf dieses Verha ltnis, deshalb wird die Selbststa ndigkeit der (freien) 
Einrichtüngstra ger in § 78 Abs. 2 JWG besonders betont. Dies kann als 

„Aüsdrück des mit der gesamten Novelle 1961 verfolgten Zwecks der Fes-

tigüng der Stellüng der freien Jügendhilfetra ger“ (Rebscher 1968, S. 16) 
verstanden werden, dem die Einrichtüng einer Heimaüfsicht ansonsten 

tendenziell entgegenlief. 

Dass ü berhaüpt trotz dieses Trends zü diesem Zeitpünkt eine Heimaüf-

sicht eingefü hrt würde, hing aüch mit (erneüten) Skandalen in der Hei-

                                                 
117 Beispielsweise von Wolfgang Gernert im Vorwort zu Abel 1995, S. 5 sowie bei Münder u. a. 
1988, S. 368. 
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merziehüng züsammen. Insbesondere der „Porazinski-Fall“118 wird als 
entscheidender Einflüssfaktor fü r die Gesetzgebüng bezeichnet, die Aüf-

sicht gegen den Widerstand der freien Tra ger dürchzüsetzen (Henkel-

mann/  Kaminsky 2011, S. 92; Fro lich 2011, S. 25; vgl. aüch Hasenclever 
1978, S. 196)119. Im Gesetzesentwürf züm JWG heißt es ü brigens zür Be-

grü ndüng der Einfü hrüng der Heimaüfsicht nür lapidar, dies sei „[i]n 

Fachkreisen […] wiederholt gefordert worden“ (BT-Drs. 3/ 2226, S. 31, 

abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 1963, S. 43). 

In zeitgeno ssischen Fachartikeln ünd A üßerüngen politischer Verantwor-

tüngstra ger kommt allerdings – soweit anhand der verwendeten Qüellen 

erkennbar – ü berwiegend eine positive Einstellüng hinsichtlich der 

Selbstverantwortüng der Tra ger ünd ein trotz der Skandale hohes Ver-

traüen insbesondere in die gemeinnü tzigen Wohlfahrtsverba nde züm 

Aüsdrück. Die Sta rküng der freien Tra ger war vor allem seitens der regie-
renden CDU/ CSU vorangetrieben worden. Hinsichtlich der Heimaüfsicht 

findet sich beispielsweise folgende Aüssage eines CDU-Abgeordneten in 

der entsprechenden Aüsschüsssitzüng:  

„[D]as Verha ltnis zwischen o ffentlicher ünd freier Jügendhilfe sollte so vertraü-
ensvoll wie mo glich sein. Bei den zentralen Tra gern bedeütender Wohlfahrts-
verba nde sollte von einem vertraüensvollen Verha ltnis aüsgegangen werden“ 
(Deütscher Bündestag, 3. Wahlperiode, Kürzprotokoll der 70. Sitzüng des Aüs-
schüsses fü r Familien- ünd Jügendfragen, 15. Jüni 1961; abgedrückt in Deüt-
sches Jügendinstitüt 1963, S. 354).  

A hnliche A üßerüngen finden sich in der Bündestagsdebatte züm JWG 

aber aüch von einem Abgeordneten der SPD. Aüch dieser betont das Ver-

traüen in die Einrichtüngstra ger ünd bezeichnet die Aüfsicht „nicht als 
reine Kontrollaüfgabe“. Nach seiner Darstellüng handele es sich vielmehr 

üm eine Verteilüng der Verantwortüng aüf freie ünd o ffentliche Tra ger 

(Deütscher Bündestag, 3. Wahlperiode, Protokoll der 164. Sitzüng vom 
28. ünd 29. Jüni 1961, S. 9528; abgedrückt in Deütsches Jügendinstitüt 

1963, S. 150).  

                                                 
118 Ein Erzieher dieses Namens hatte ein Kind zu Tode geprügelt (vgl. Zeitungsartikel in Die Zeit 
vom 17.11.1955, abgedruckt bei Frölich 2011, S. 174-176). 

119 Der damalige Justitiar des Deutschen Caritasverbandes, Franz Klein, äußerte sich beispiels-
weise wie folgt: „Es entspricht allgemeiner Übereinstimmung, daß die Kirche als gleichgeord-
neter Partner mit einer eigenständigen Ordnung einen natürlichen, staatsfreien Lebensraum 
von vornherein für sich beanspruchen kann, den der Staat zu respektieren hat. Es gibt keine 
Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt und keine Staatsaufsicht über die Kirche“ 
(Klein 1955, S. 13). 
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Die Vorgehensweise, einerseits mit neüen Regelüngen aüf skandalo se 
Misssta nde zü reagieren, andererseits aber das Vertraüen in die Tra ger 

zü betonen, erinnert an die der 1920er Jahre (siehe Kapitel 2.2 ünd 2.2.2). 

Wie schon 40 Jahre züvor würden die Regelüngen entsprechend ünklar 
gestaltet. Die bündesgesetzlichen Regelüngen betonten einerseits sprach-

lich sowohl die Aüfsicht als aüch die Selbststa ndigkeit der freien Tra ger. 

Andererseits ließen sie große Interpretationsspielra üme fü r die prakti-
sche Aüsgestaltüng zü. Die Verantwortüng zür normativen Positionierüng 

der Aüfsicht gegenü ber der Tra geraütonomie würde also von der bün-

despolitischen Ebene aüf der Ebenen der Landesgesetzgebüng ünd der 
Landesjügenda mter belassen. Daraüs resültierten große Unterschiede in 

der Aüfsichtspraxis der verschiedenen Bündesla nder ünd Beho rden.  

Eine Interpretation der Selbststa ndigkeit der Tra ger dürch Gü nter Happe 

– von 1966 bis 1989 Leiter des Landesjügendamtes Westfalen – besagte 
beispielsweise, dass die Aüfsicht zwar aüf Beschwerden reagieren mü sse, 

aber nicht bei normalem Erziehüngsablaüf eingreifen dü rfe. Er zog dar-

aüs den Schlüss, dass die Heimaüfsicht nür bei besonderen Kindeswohl-
gefa hrdüngsfa llen zü handeln habe ünd ansonsten Personensorgeberech-

tigte, Einrichtüng ünd Tra ger fü r die Erziehüng verantwortlich seien 

(Happe 1984, S. 43). Wenn die Konzeption einer Einrichtüng akzeptiert 
worden wa re, dü rfe Aüfsicht nicht „sta ndiges Hineinreden in die Erzie-

hüngsarbeit des Heims“ (Happe 1984, S. 44) bedeüten. 

Aüch gab es Versüche, Tra ger in vertraüenswü rdige ünd weniger ver-

traüenswü rdige zü klassifizieren. So meinen Becker120/ Claüssen, dass 
zwischen privat-gewerblichen Heimen ünd denen der Wohlfahrtsverba n-

de differenziert werden mü sse:  

„Bei den letzteren wird man weitaüs lockerere Bestimmüngen treffen ko nnen, 
weil die großen Wohlfahrtsverba nde die Gewa hr dafü r bieten, daß sie die ihnen 
angeschlossenen Heime in der rechten Weise gestalten, beeinflüssen ünd aüch 
ü berwachen“ (Becker/ Claüssen 1959, S. 72)121. 

                                                 
120 Walter Becker war als Leitender Regierungsdirektor der Jugendbehörde in Hamburg von 
1956 bis 1969 selbst zuständig für die Heimaufsicht. Zudem war er aufgrund ehrenamtlicher 
Tätigkeit für den Centralausschuß für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche, 
der Mitarbeit in Ausschüssen des Deutschen Vereines für öffentliche und private Fürsorge so-
wie als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendschutz mit den Spitzenverbänden 
verbunden (vgl. Maier 1998, S. 69 f.). 

121 Ähnlich äußerte Becker sich auch zu der Frage, ob ein Erlaubnisvorbehalt vor Eröffnung von 
Heimen eingeführt werden solle: „Sicherlich würde ein solcher Erlaubnisvorbehalt bei den 
Heimen der anerkannten Wohlfahrtsverbände eine Formsache bleiben, weil diese Träger die 
Garantie dafür bieten, daß die Einrichtungen den Richtlinien und Anforderungen der Landesju-
gendämter entsprechen“ (Becker 1961, 165). 
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Mit diesem Vertraüensvorschüss in Richtüng der gemeinnü tzigen Wohl-
fahrtsverba nde – der aüs heütiger Sicht aüfgründ der inzwischen aüfge-

deckten Vorkommnisse als üngerechtfertigt bewertet werden müss – 

hing aüch züsammen, inwieweit man die Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rden 
in den 1960er Jahren eher als positiv-fo rdernd denn als negativ-

verhindernd betrachtete. 

B. Positive Förderung vs. negative Verhinderung 

Im Züsammenhang mit der gründsa tzlichen Betonüng eines Vertraüens-
verha ltnisses zü den Tra gern ünd Verba nden würde in der Fachdisküssi-

on wiederholt ünd dürch verschiedene beteiligte Fraktionen angemerkt, 

dass die Heimaüfsicht nicht nür Fehler süchen ünd negative Eigenschaf-

ten aüfdecken, sondern aüch konstrüktiv ünd positiv fo rdernd wirken 

sollte. Carspecken122 beschreibt die Aüfsicht beispielsweise als „eine 

Fünktion der Entwicklüngssicherüng ünd -fo rderüng, also nicht nür eine 
verwaltüngsma ßige, sondern vor allem eine pa dagogische Aüfgabe“ (Car-

specken 1961, S. 499). Becker/ Claüssen schließen sich dem an ünd for-

mülieren den Ansprüch:  

„Niemals sollte die Anstaltsaüfsicht als eine rein bü rokratische Staatsaüfsicht 
angesehen werden, die mo glicherweise von den Heimen gefü rchtet wü rde ünd 
nür zü einem ‚Papierkrieg‘ fü hren ko nnte. Anstaltsaüfsicht soll zü einer positi-
ven Hilfe fü r die Heime aüsgestaltet werden“ (1959, S. 71).  

Hingegen eine „periodische sachversta ndige Beratüng der Heime in pa -
dagogischer ünd wirtschaftlicher Hinsicht wird meist dankbar angenom-

men“ (Becker 1961, S. 164). Besonders klar positionierte sich Gü nter 

Happe, der nicht nür als Landesjügendamtsleiter, sondern aüch als Mithe-
raüsgeber eines wichtigen Gesetzeskommentars züm JWG die Fachdis-

küssion ü ber mehr als zwei Jahrzehnte mit beeinflüsste: 

„Eine Aüfsicht nach dem JWG ist […] im eigentlichen Sinne immer eine erziehe-
rische Aüfsicht. […] Ihr Ziel müß es sein, diese in den ihr ünterstellten Einrich-
tüngen sicherzüstellen ünd zü fo rdern, sowie konkrete Gefa hrdüngen abzüstel-
len. Fü r eine solche Aüfsicht kann es nicht aüsreichen, zentrale Weisüngen zü 
geben ünd ihre Befolgüng zü ü berwachen. Es genü gt aüch nicht, einen ‚Prü fer‘ 
dürch die Heime gehen zü lassen, üm ‚Kontrollen‘ dürchzüfü hren. Erziehüng 
la ßt sich nicht befehlen; erzieherische Aüfsicht müß daher andere Formen fin-
den. [...] Aüch in der Heimaüfsicht geht es deshalb, wie bei allen andern Aüfga-
ben der o ffentlichen Jügendhilfe, üm ein vertraüensvolles Züsammenwirken mit 
den freien Tra gern von Erziehüngshilfen; Beratüng wirkt nür, wenn sie akzep-

                                                 
122 Ferdinand Carspecken war Dezernent im Niedersächsischen Landesjugendamt und ebenso 
wie die zitierten Becker und Happe selbst für die Heimaufsicht zuständig (Har-
ten/ Neirich/ Schwerendt 2006, S. 358). 
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tiert wird“ (Happe 1984, S. 35; a hnlich aüch bereits in erster Aüflage von 1965, 
vgl. S. 24). 

Und weiter:  

„[…] Beraten ünd U berprü fen müß indes kein Gegensatz sein. Bei einer güt ge-
fü hrten Einrichtüng ist U berprü füng ein Nach-dem-Rechten-Schauen, vollzieht 
sich Beraten im Erfahrüngsaüstaüsch der beteiligten Fachkra fte. Bei einer neü-
en Einrichtüng ünd bei Einrichtüngen, die in Schwierigkeiten stecken, müß die 
U berprü füng allerdings intensiver, müß aber aüch die Beratüng gründlegender 
sein“ (Happe 1984, S. 36; Hervorhebüng im Original). 

Aüch solle eine „Beeintra chtigüng der Heimatmospha re“ (Happe 1984, 
S. 36) dürch Aüfsichtfü hrende vermieden werden, statt dessen sollen die 

„Fachberater in der Heimaüfsicht“ zü positivem erzieherischen Klima bei-

tragen (Happe 1984, S. 36).  

Interessant ist an diesen A üßerüngen dürch pra gende Vertreter der Aüf-
sichtsbeho rden in den 1960er Jahren, dass erstens die Heime als Adressa-

ten einer „pa dagogischen“ Arbeit seitens der Aüfsichtsmitarbeiter ver-

standen werden. Zweitens wird gefordert, dass diese Arbeit aüch daran 
aüsgerichtet sein sollte, dass sie „angenommen“ werden kann. Die zitier-

ten Aütoren beschreiben den Zweck der Aüfsicht also nicht formalistisch, 

sondern aüf die Einsicht der betreffenden Pa dagogen abzielend. Deütlich 
wird ebenfalls, dass der Gegensatz negativ-verhindernder ünd positiv-

fo rdernder Aüfsicht hier mit dem professionellen Selbstversta ndnis ver-

bünden wird: die erstere Interpretation ist mit einem bü rokratischen ünd 
jüristischen, die letztere mit einem (sozial-)pa dagogischen Ansatz ver-

bünden. Vor allem Happe distanziert sich sprachlich von der Rolle des 

Aüfsichtsbeamten: Er setzt „Prü fer“ ünd „Kontrollen“ in Anfü hrüngszei-
chen ünd verwendet lieber den etwas fü rsorglich-va terlich anmütenden 

Begriff des „Nach-dem-Rechten-Schaüens“. Er positioniert damit die Aüf-

sichtsmitarbeiter als Fachkra fte, die im „Erfahrüngsaüstaüsch“ mit den 
Erziehern stehen, also tendenziell gleichberechtigt zü den Einrichtüngs-

mitarbeitern. Wa hrend die positive Einstellüng hinsichtlich der Einrich-

tüngen also einerseits aüch legitimatorisch bzw. pragmatisch so begrü n-

det wird, dass es nür so ü berhaüpt zü einem effektiven Einwirken der 

Aüfsicht aüf die Tra ger kommen kann, wird die hoheitliche Fünktion zwar 

als notwendig dargestellt, andererseits aber sprachlich verkla rt. Wichtig 
erscheint, dass Happe hier die eigene Beho rde letztlich als machtlos ünd 

abha ngig von der Kooperation der Einrichtüngen darstellt. Denn Kontrol-

le allein „genü gt nicht“ ünd „Beratüng wirkt nür, wenn sie akzeptiert 
wird“ (s. o.). Die Herstellüng eines Vertraüensverha ltnisses zü den Tra -

gern wird daher als zentraler Aspekt der Aüfsichts- ünd Beratüngsta tig-

keit hervorgehoben. 



Kapitel II.6. 163 

 
 

 

Sowohl die Gesetze als aüch die A üßerüngen der Aüfsichtsakteüre tragen 
zü dem Gesamteindrück bei, dass zwar formal eine Aüfsichtsstrüktür ge-

schaffen würde, aber die staatlichen Akteüre daraüf zü hoffen schienen, 

dass allein das Vorhandensein dieser Strüktür ünd die Möglichkeit hoheit-
licher Maßnahmen zür Verbesserüng des Kinderschützes aüsreichten. 

Eine Praxis zü entwickeln, die dem besonderen, sowohl beratenden, aber 

aüch hoheitlichen Aüftrag der Beho rde ha tte gerecht werden ko nnen, 
scheint demgegenü ber vernachla ssigt worden zü sein; zümindest wird 

dies in der vorliegenden Literatür kaüm reflektiert. Dazü ko nnte aüch 

beigetragen haben, dass die meisten der wenigen Fachvero ffentlichüngen 
zür Heimaüfsicht von Vertretern der Aüfsichtsbeho rden selbst stammen 

ünd es nür wenige Aüßenbetrachtüngen gibt. Das von Happe eingebrach-

te Aüfsichtsversta ndnis, vor allem aüf ein vertraüensvolles Verha ltnis zü 
den Tra gern hinzüarbeiten, erscheint angesichts dieser Rahmenbedin-

güngen zwar versta ndlich, aber ünbefriedigend aüfgründ des eigentlich 

per definitionem misstraüischen Verha ltnisses einer Aüfsichtsbeho rde zü 

den Beaüfsichtigten.  

C. Anforderungen vs. Ressourcen 

Noch ein weiterer Aspekt soll kürz genannt werden: Die Unklarheiten 

hinsichtlich der Kriterien fü r eine Kindeswohlgefa hrdüng ünd damit ein-
hergehend der Aüfgabenbeschreibüng der Heimaüfsicht fü hrten aüch da-

zü, dass ein weiteres Problem bestehen blieb, das bereits aüs den 1950er 

Jahren bekannt war: das Missverha ltnis zwischen den fachlich fü r sinn-
voll bewerteten Standards ünd den Ressoürcen, die dafü r zü Verfü güng 

standen. Vor dieser Diskrepanz hatten aüch Becker/ Claüssen gewarnt:  

„Man darf davon ü berzeügt sein, daß alle wohlgemeinten Ratschla ge, alle Richt-
linien ünd jede Beaüfsichtigüng der Heime ihren Zweck verfehlen, wenn die 
Mittel nicht beschafft werden, damit die Baülichkeiten ünd Einrichtüngen in-
standgesetzt sind ünd den pa dagogischen Erfordernissen angepasst werden 
ko nnen“ (Becker/ Claüssen 1959, S. 72). 

Vier Jahre spa ter wies Helene Mü ller züdem aüf ein weiteres Problem hin:  

„Die Aüfsichtsorgane der Landesjügenda mter resignieren an den bestehenden 
ünklaren Verha ltnissen. Es fehlen in den meisten La ndern eindeütige Richtli-
nien fü r Einrichtüng ünd personelle Besetzüng der Heime, die vorhandenen 
sind so dehnbar, daß kaüm eine Belangüng wegen Unzüla nglichkeit mo glich ist. 
Der große Mangel an Fachkra ften ist ein Angelpünkt aller Not der Heimarbeit. 
Man weiß üm diese ünd scheüt sich daher, personelle Forderüngen dürch Richt-
linien festzülegen“ (Mü ller 1963, S. 435).  

Es kann hier nicht gekla rt werden, ob der Fachkra ftemangel im Erzie-

hüngsbereich dürch politische Maßnahmen schneller ha tte behoben wer-
den ko nnen. Jedoch wird in diesem Zitat deütlich, dass es einen intrans-
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parenten Umgang mit diesen Problemen gab ünd diese Intransparenz ein 
Problem fü r die Aüfsichtsfü hrüng darstellte. Hier wird eine Inkonsistenz 

der politischen Ansprü che angedeütet, bei denen Widersprü che nicht 

aüsreichend o ffentlich thematisiert würden. 

6.2.2 Kriterien der Aufsichtspraxis 

Hinsichtlich der Kriterien, wie die Aüfsicht praktisch dürchgefü hrt wer-

den sollte ünd welche Anforderüngen an die Aüfsichtfü hrenden zü stellen 

waren, liegen nür wenige Fachvero ffentlichüngen aüs der Geltüngszeit 

des JWG vor.  

Als einer der wenigen Pa dagogen a üßerte sich Andreas Mehringer zü die-

ser Frage. Dessen Darstellüng ist nicht nür deshalb relevant, weil Mehrin-

ger als Protagonist „familiena hnlicher“ Anstaltserziehüng großen fachli-
chen Einflüss aüf die Heimpa dagogik nach 1945 aüsü bte (vgl. Kühlmann 

2010, S. 13, 18 ff.), sondern aüch, weil sich im heütigen Selbstversta ndnis 

von Aüfsichtsmitarbeitern zahlreiche Elemente des von Mehringer for-
mülierten Idealbildes einer Heimaüfsicht als Zielvorstellüngen wiederfin-

den (wie im empirischen Abschnitt V gezeigt werden wird).  

Züna chst konstatiert Mehringer die hohe Abha ngigkeit der Aüfsichtsqüa-

lita t von perso nlichen Eigenschaften der jeweiligen Aüfsichtsperson, die 
aüf mangelnde Verfahrensstandards der Beho rde hinsichtlich der Dürch-

fü hrüng der Ta tigkeit ünd der Aüs- ünd Fortbildüng ihrer Mitarbeiter 

hindeütet: 

„Es ist Glü ckssache ünd bleibt doch dem Züfall ü berlassen, wer da die Aüfsicht 
fü hrt ünd wie sachversta ndig er dafü r ist“ (Mehringer 1976, S. 162). 

Hinsichtlich der Frage, woraüf die Aüfsicht ihr Aügenmerk richten mü ss-

te, fü hrt er züna chst aüs, dass „Ordnüng ünd Saüberkeit […] – so wesent-

lich sie aüch sind – nicht das oberste Kriteriüm fü r die Beürteilüng eines 

Heimes sein [dü rfen]“ (Mehringer 1976, S. 164).   

„Was bleibt zür Beürteilüng ü brig? Sehr viel, die Haüptsache: die Echtheit des 
Kinderlebens, die Atmospha re des Haüses. Der Besücher, der sich ein richtiges 
Urteil machen will, müß etwas davon erspü ren ko nnen. Das ist gar nicht leicht, 
man kann sich ta üschen. Ein sicherer Weg ist, wenn man sich die Frage vorlegt: 
Ha tte ich selbst als Kind in dieser Lüft, bei diesen Menschen, in diesem Heim le-
ben mo gen? Oder: wü rde ich mein eigenes Kind hier gern ünterbringen, wenn 
es sein mü ßte?“ (Mehringer 1976, S. 164) 

Statt einer aüf mess- ünd za hlbaren Fakten berühenden Kontrolle setzt 

Mehringer fü r ein „richtiges Urteil“ aüf die fachliche Intüition der Aüf-
sichtfü hrenden, mit der sie die „Atmospha re des Haüses […] erspü ren“. 

Interessant ist, dass er zwar die Fehleranfa lligkeit dieser Methode betont 
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(„man kann sich ta üschen“), jedoch trotzdem der Meinüng ist, dass man 
sich nür so ein „richtiges Urteil“ bilden ko nne. Ein eigenes Hineinverset-

zen in die Lage der üntergebrachten Kinder bezeichnet er als einen „si-

cheren Weg“ zür Beürteilüng der Einrichtüng. Hier stellt sich allerdings 
die Frage, wie Mehringer angesichts des hoheitlichen Aüftrags der Be-

ho rde zü der Bewertüng kommt, dass dies eine aüsreichend „sichere“ Me-

thode sei. Einen Hinweis gibt die Zielformülierüng Mehringers: 

„Welches Ziel der Arbeit ist im Hintergründ zü spü ren: die Liebe züm Kind oder 
doch mehr der reibüngslose Betrieb?“ (Mehringer 1976, S. 165) 

Wenn es die Aüfgabe der Aüfsicht ist, die „Liebe züm Kind“ zü „spü ren“, 

wirkt die Schlüssfolgerüng dürchaüs konsistent, dass dies nür mo glich 

sei, wenn der Aüfsichtfü hrende aüch seine Perso nlichkeit ünd entspre-
chend seine Gefü hle reflexiv mit in die Bewertüng einbringt. Damit dies 

gelingt, formüliert Mehringer aüch Anforderüngen an die Art der Aüf-

sichtsaüsü büng: 

 „Die wesentlichen Fragen sind nicht an Geba üde ünd Aüsstattüng gebünden. 
Und fü r ein sicheres Urteil reicht ein kürzer Besüch nicht aüs. Ist ein Besücher 
fü r ein Heim mitverantwortlich, so müß er den Besüch wiederholen, zü anderen 
Zeiten kommen ünd andere Teile des Haüses sehen. Er müß das Heim nicht be-
sichtigen, sondern besüchen, d. h. an seinem Leben einen natü rlichen Anteil 
nehmen.“ (Mehringer 1976, S. 165) 

Aüch diese Anforderüng des „natü rlichen Anteil Nehmens“ erscheint in 

diesem Züsammenhang konsistent ünd erinnert an das Selbstversta ndnis 
einiger qüalitativer Sozialforscher, die die These vertreten, dass nür 

dürch eine mo glichst natü rliche Teilnahme ein aüssagekra ftiges ünd „rea-

lita tsnahes“ Ergebnis erzielt werden kann ünd nicht etwa dürch das Ab-
fragen bestimmter qüantitativer Messgro ßen (vgl. z. B. Filstead 1979, 

S. 30). Der Aüfsichtsfü hrende wird hier von Mehringer also aüch als For-

scher dargestellt, jedoch la sst Mehringer aüßer Acht, dass bei qüalitativer 
Sozialforschüng aüch Qüalita tskriterien fü r diese Art der teilnehmenden 

Beobachtüng gelten mü ssen, üm eine intersübjektive Nachvollziehbarkeit 

der Interpretationen ünd Bewertüngen zü ermo glichen. Da bereits Paral-

lelen zwischen Mehringers Darstellüng ünd dem beobachteten heütigen 

Selbstversta ndnis angedeütet würden – diese betreffen vor allem die As-

pekte der fachlichen Intüition–, sei an dieser Stelle aüch daraüf hingewie-
sen, dass die dargestellte Methodik des Teilnehmens am „natü rlichen Le-

ben“ immense zeitliche ünd fachliche Ressoürcen beno tigt ha tte ünd im 

Kontext der damals ü blichen Großeinrichtüngen zü betrachten ist123. 

                                                 
123 Vgl. dazu die quantitative Entwicklung der Heimeinrichtungen von 1967 bis 2007, wie in 
Kapitel I. 2.3.1 A. b) beschreiben. Deutlich wird dabei, dass sich die Zahl der Einrichtungsstan-
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Aüch hinsichtlich des Verhaltens der Aüfsichtfü hrenden formülierte Meh-

ringer Zielvorstellüngen:  

„Es gibt aber ein betont ‚besichtigendes‘ Besüchen, das den Menschen nicht ach-
tet, diese Kinder als o ffentliche Kinder anschaüt. […] Kinder soll man nicht be-
sichtigen, man soll sie in Rühe lassen oder mit ihnen einen natü rlichen Kontakt 
aüfnehmen, so wie es Kindern entspricht. […] [D]as Besichtigen erfordert Takt. 
Wer ihn hat, wird als Besücher von selbst zü einem Benehmen kommen, das je-
ner Pieta t entspricht, mit der man aüch eine Familie besücht“ (Mehringer 1976, 
S. 164). 

Aüch hier wird eine starke perso nliche Komponente in Mehringers Aüf-

sichtsversta ndnis deütlich, indem er aüf den „Takt“ verweist, der weniger 
eine „Fachkompetenz“, sondern eher eine Charaktereigenschaft darstellt, 

aüch wenn sie von Erfahrüng ünd Fachwissen beeinflüsst werden dü rfte. 

Mehringer legt also besonderen Wert aüf die Perso nlichkeit ünd Haltüng 
der Aüfsichtfü hrenden, insbesondere gegenü ber den Bewohnern der 

Heime. Aüch ist zü beachten, dass Mehringer sich hier teilweise fast 

wortgleich zü Klümkers bereits in den 1920er Jahren formülierten An-

forderüngen an die Aüfsichtfü hrenden a üßert (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Interessant ist weiterhin, dass Aspekte von Haltüng, Charakter ünd Per-

so nlichkeit aüch von dem Aüfsichtsverantwortlichen Becker (ünd Claüs-

sen) betont würden: 

„Die Perso nlichkeiten, die die Heime ü berwachen, sollten nach Mo glichkeit 
selbst Fachkra fte sein, die die Anstaltsarbeit kennen. Zümindest mü sste gefor-
dert werden, daß die Beamten oder Bediensteten, die die Aüfsicht ü ber die 
Heime fü hren, besonderes Versta ndnis fü r die Lage des Heimes, erzieherische 
Einsicht ünd charakterliche Qüalita ten mitbringen“ (Becker/ Claüssen 1959, 
S. 71). 

Diese Anforderüngen klingen ebenfalls im Vergleich zü denen aüs den 

1920er Jahren vertraüt, jedoch reichen nach Ansicht von Be-

cker/ Claüssen „Fachkra fte aüs, wa hrend Klümker 1926 noch gefordert 
hatte, dass mo glichst ehemalige Leitüngskra fte Aüfsichtsaüfgaben erfü l-

len sollten. Weiter formülieren Becker/ Claüssen: 

 „[Es mü ssten] Menschen an der Anstaltsaüfsicht teilnehmen, die das Heim in 
seiner Wesensart verstehen ünd beürteilen ko nnen. Die Heimleitüngen werden 
immer von Mißtraüen errfü llt sein, wenn die aüfsichtfü hrenden Stellen fü r die 
Haltüng ünd Gesinnüng, die in dem Heim gepflegt werden, nicht die no tige Aüf-
geschlossenheit zeigen“ (Becker/ Claüssen 1959, S. 75). 

                                                                                                                                               
 

dorte seit den Aussagen Mehringers derart vervielfältigt hat, dass ein „Teilnehmen am Leben“ 
einer Einrichtung heute umso weniger umsetzbar erscheint. 
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Hier ist ein entscheidender Unterschied zür Sichtweise Mehringers fest-
züstellen: Das „besondere Versta ndnis“ bezieht sich hier nicht etwa aüf 

die in den Heimen lebenden Kinder, sondern aüf die Tra ger- ünd Einrich-

tüngsvertreter. Die „erzieherische Einsicht“ scheint sich vor allem aüf die 

„Lage des Heimes“ ünd ihrer Erzieher zü beziehen.  

Hierin offenbar sich ein gründsa tzlicher Konflikt, der aüch fü r die Be-

trachtüng des heütigen Selbstversta ndnisses der Aüfsichtfü hrenden rele-

vant bleibt: Fü r die Aüfsichtsmitarbeiter bestehen praktische Notwendig-
keiten, züna chst Tra ger- ünd Einrichtüngsvertreter als ihre Ansprech-

partner zü begreifen ünd sich mit ihnen zü versta ndigen. Hierbei ist aüch 

die im vorigen Unterkapitel dargestellte Abha ngigkeit der Beho rde von 

der Kooperation der Tra ger zü bedenken ünd ihr daraüs resültierendes 

Interesse, ein Vertraüensverha ltnis zü den Tra gern aüfzübaüen. Der ei-

gentliche Aüftrag der Beho rde bezieht sich jedoch aüf die Kinder ünd Jü-
gendlichen. Der daraüs entstehende Rollenkonflikt ünd die besondere 

Position der Aüfsichtsfü hrenden in diesem „Dreiecksverha ltnis“ zü Erzie-

hern ünd Kindern klingt zwar an, wird aber weder von Becker/ Claüssen 
(oder anderen Aütoren der „Beho rdenseite“ wie z. B. Happe) noch von 

Mehringer aüsreichend reflektiert ünd problematisiert. 

6.2.3 Umsetzung der Regeln, Lücken 

Zür Frage, wie die Aüfsichtsbeho rden mit diesen Bedingüngen ümgegin-
gen, liegen bisher fü r Nordrhein-Westfalen, Hambürg ünd Niedersach-

sen124 empirische Untersüchüngen vor. 

A. Beispiel NRW 

Fü r NRW liegen historische Stüdien von Henkelmann/ Kaminsky (fü r das 
Rheinland) ünd Fro lich (fü r Westfalen) vor, die sich in wesentlichen 

Pünkten so stark a hneln, dass hier beide Qüellen gleichermaßen fü r das 

Beispiel NRW genützt werden ünd nicht explizit zwischen den Landesjü-
genda mtern ünterschieden wird. Henkelmann/ Kaminsky stellen zü-

na chst fest, dass sich trotz der formal dürchaüs gravierenden rechtlichen 

Vera nderüngen dürch das JWG die Praxis der Heimaüfsicht züna chst 
nicht wesentlich a nderte. Sie war weiterhin von Interessenskonflikten, 

den preka ren wirtschaftlichen Bedingüngen ünd der engen Verflechtüng 

zwischen LJA ünd freien Tra gern bestimmt (vgl. Henkelmann/ Kaminsky 
2011, S. 94; Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ 

2010a, S. 31 f.). Die neüen Zwangsinstrümente „entpüppten sich als 

                                                 
124 Das Beispiel Niedersachsen (Kraul u. a. 2010) wird im Folgenden nicht separat dargestellt, 
da die Ergebnisse denen aus NRW ähneln. 
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stümpfe Waffen, die im Rheinland nie züm Einsatz kamen, da die mo gli-
che Drohüng, ein Heim zü schließen, vielen konfessionellen Tra gern keine 

Angst bereitet ha tte“ (Henkelmann/ Kaminsky 2011, S. 100). Fü r Westfa-

len-Lippe stellt Fro lich A hnliches fest ünd beschreibt den Umgang mit 

dieser Lage wie folgt: 

„Die Heimaüfsicht würde daher – insbesondere ab 1966 ünter Landesrat Happe 
– vor allem als Beratüng wahrgenommen. Dem LJA war weiterhin an einem gü-
ten Verha ltnis ünd einer konstrüktiven Züsammenarbeit zwischen Heimen ünd 
Heimaüfsicht gelegen, denn die Verantwortlichen im LJA waren zü der Einsicht 
gelangt, aüf einem kooperativen, beratenden Weg mehr A nderüngen in den Ein-
richtüngen bewirken zü ko nnen als dürch bloße fo rmliche Kontrolle ünd Kon-
frontation“ (Fro lich 2011, S. 27). 

Fro lich besta tigt also die bereits im vorigen Kapitel dürch Happe selbst 

formülierten Gründsa tze der Aüfsichtsfü hrüng aüch fü r die praktische 

Aüsgestaltüng.  

Henkelmann/ Kaminsky weisen in diesem Züsammenhang aüf ein inte-

ressantes Rechtsversta ndnis hin, das sich in einem Ründerlass des Ar-

beits- ünd Sozialministers NRW vom 27. Febrüar 1963 (Ministerialblatt 
fü r das Land Nordrhein-Westfalen, S. 287-292) zür Aüsgestaltüng der 

Aüfsichten gema ß §§ 69, 78, 79 JWG findet. Dieser Ründerlass beschreibt 

aüsfü hrlich die Dürchfü hrüng dieser Aüfsichten, einschließlich der Be-
süchsfreqüenz (Heime mindestens alle zwei Jahre) sowie zü prü fender 

Einrichtüngsmerkmale (z. B. Aüsstattüng mit Spiel- ünd Bildüngsmaterial, 

Sicherstellüng der religio sen Betreüüng). Einerseits waren „die konkreten 
Aüsfü hrüngen des Erlasses zü beiden Paragraphen [gemeint sind §§ 69, 

78 JWG, T.M.] in den wesentlichen Fragen gleich“ (Henkel-

mann/ Kaminsky 2011, S. 93), so dass die ümstrittene Unterscheidüng der 
beiden Aüfsichtsformen in der Praxis irrelevant war. Andererseits la sst 

sich der Wortlaüt des Erlasses so interpretieren, dass in NRW bereits vor 

1961 davon aüsgegangen würde, dass bereits § 62 RJWG eine institütio-
nelle Heimaüfsicht beinhaltet habe. Die Novellierüng würde deshalb nicht 

als vo llig neüe Entwicklüng verstanden, sondern es würde gründsa tzlich 

von einer „rechtlichen Kontinüita t“ (Henkelmann/  Kaminsky 2011, S. 94) 
aüsgegangen. Entsprechend gab es – zümindest in NRW – keinen wesent-

lichen „Brüch“ (Henkelmann/ Kaminsky 2011, S. 94) im rechtlichen Ver-

sta ndnis der Aüfsichtsaüsü büng, sondern dieser erfolgte erst einige Jahre 
spa ter aüfgründ gesellschaftlicher Vera nderüngen. Sowohl Henkel-

mann/ Kaminsky als aüch Fro lich beschreiben, dass sich ab 1968 – etwa 

im Rahmen der sogenannten „Heimkampagne“ – der gesellschaftliche 
Drück erho hte, „bestimmte Züsta nde als nicht mehr tolerabel hinzüneh-

men“ (Henkelmann/ Kaminsky 2011, S. 100 f.). Dies fü hrte zü einer Inten-
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sivierüng von Kontrolle ünd zü zünehmenden Konflikten mit Tra gern 
(Fro lich 2011, S. 27). Das Vorgehen der Aüfsichtsmitarbeiter beschreibt 

Fro lich wie folgt: 

„Zentrales Element des Besüchs war ein Ründgang dürch das Heim, bei dem die 
ra ümlichen ünd sanita ren Einrichtüngen besichtigt würden. Es folgten Gespra -
che mit Heimleitüng ünd Erziehern sowie – meist erst ab den 1970er Jahren – 
eine ‚Sprechstünde‘, in der Mitarbeiter der Heimaüfsicht fü r Anliegen ünd Be-
schwerden der Jügendlichen zür Verfü güng standen. Der bei der Besichtigüng 
entstandene Eindrück ünd die Entwicklüng des Heims seit dem letzten Besüch 
würden in systematischen, bis zü 30 Schreibmaschinenseiten langen Berichten 
züsammengefasst“ (Fro lich 2011, S. 27). 

Bevor diese „Sprechstünden“ eingefü hrt würden, war es laüt Fro lich aüf-

gründ von Briefzensür deütlich schwieriger fü r Kinder ünd Jügendliche, 
sich mit Beschwerden an die Aüfsichtsmitarbeiter zü wenden. Wenn doch 

Beschwerden ankamen, würden dann seitens der Aüfsicht meist nür Stel-

lüngnahmen angefordert.  

„Das LJA schloss sich meist der Sichtweise ünd Aüslegüng des Heims an. Ein 
deütliches Interesse, entschlossen gegen Misssta nde vorzügehen, bestand in 
den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten nicht. Der Anstaltsalltag stellte sich 
fü r die Jügendlichen vor Ort vo llig anders dar als fü r die Verwaltüng“ (Fro lich 
2011, S. 27). 

Bei dem von Fro lich beschriebenen ünd nach 1968 offenbar leicht ver-

besserten Vorgehen erhielten die Aüfsichtsbeho rden aüßer dem genann-
ten Ministerialerlass keine weiteren pra zisierenden Anweisüngen seitens 

des Ministeriüms, sondern sie müssten „die beim Besüch tatsa chlich an-

gesprochenen Themen, das Vorgehen ünd den Ablaüf […] züna chst im-
provisieren ünd Konzepte aüs eigener Erfahrüng entwerfen“ (Fro lich 

2011, S. 26). 

Dass aüch nach 1968 gründsa tzlich das Selbstversta ndnis vorherrschte, 

in erster Linie vertraüensvoll mit Tra gern zü interagieren ünd die Kon-
trolle als demgegenü ber nachrangig zü verstehen, wird an einem Beispiel 

besonders deütlich. Es handelt sich üm eine in Akten des Landesjügend-

amtes Westfalen-Lippe dokümentierte Anfrage eines Tra gers hinsichtlich 
des Vorgehens einer damaligen Aüfsichtsmitarbeiterin. Der Tra ger zog in 

Zweifel, dass insbesondere deren Praxis, aüsfü hrliche Gespra che – züm 

Teil bis in die Nacht – mit Mitarbeitern der Einrichtüng zü fü hren, ge-
rechtfertigt sei ünd wandte sich an Landesrat Happe. In einer Stellüng-

nahme gegenü ber Happe beschreibt die Mitarbeiterin züna chst ihr eige-

nes Handlüngsversta ndnis:  

„Sie wissen ünd haben es ja aüch aüs meinen Berichten ersehen ko nnen, dass 
mir sehr daran liegt, nicht nür mit der Heimleitüng, sondern aüch mit den 
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Grüppenerziehern ü ber erzieherische Fragen ins Gespra ch zü kommen. Bei den 
ersten Heimbesüchen habe ich mich züna chst daraüf beschra nkt, nür mit der 
Heimleitüng die anstehenden Fragen dürchzüsprechen. Ich war aber nie ganz 
befriedigt, weil der Eindrück mir nicht ümfassend genüg war, ich wollte die Er-
zieherinnen selber kennenlernen, ihre Meinüngen ünd Ansichten ünd ihre Ein-
stellüng ho ren. […] Die Disküssion verlief so lebendig ünd früchtbar […], dass 
ich Müt bekam, aüch in den anderen Heimen so zü verfahren. Ich konnte aüch 
oft […] angestaüte Aversionen ünd Kritiken gegen das Landesjügendamt abbaü-
en helfen ünd Missversta ndnisse aüs dem Wege ra ümen“ (Schülte im Ma rz 
1970, abgedrückt bei Fro lich 2011, S. 368 f.). 

Dürch die Mitarbeiterin wird hier ihr Aüfgabenversta ndnis als eines mar-

kiert, fü r das ein individüeller, nach perso nlichen Vorlieben gestaltbarer 

Spielraüm vorliegt  („dass mir sehr daran liegt“). Nicht nür das Ziel der 

Aüfsichtsta tigkeit („ü ber erzieherische Fragen ins Gespra ch zü kommen“, 

„Erzieherinnen selber kennenlernen, ihre Meinüngen ünd Ansichten ünd 

ihre Einstellüng ho ren“) ist perso nlich gestaltbar, sondern aüch die Vor-
gehensweise ünd Intensita t („Ich war aber nie ganz befriedigt“). Aüch der 

Erfolg der eigenen Ta tigkeit wird dürch die Mitarbeiterin selbst definiert 

(„Die Disküssion verlief so lebendig ünd früchtbar“). Das Vorgehen wird 
aüch als von perso nlichen Eigenschaften („Müt“) bestimmt dargestellt. 

Interessant ist aüch, dass aüch das Ziel, „Aversionen ünd Kritiken gegen 

das Landesjügendamt“ abzübaüen, hier vorgebracht wird, üm das eigene 
Vorgehen zü rechtfertigen. Fü r die Mitarbeiterin stellt es sich also offen-

bar als ein erstrebenswertes Ergebnis ihrer Ta tigkeit dar, dass die zü be-

aüfsichtigenden Heime geringere Aversionen gegen die Beho rde hegen. 
Vorgreifend aüf die in Abschnitt III beschriebenen theoretischen Implika-

tionen des Vertraüensbegriffes kann züsammengefasst werden, dass die 

Mitarbeiterin hier das Bestreben schildert, ein gegenseitiges Vertraüens-

verha ltnis aüfzübaüen bzw. zü sta rken.    

Der damalige Landesjügendamtsleiter Happe pflichtete seiner Mitarbeite-

rin in seiner Antwort an den Tra ger bei:  

„Neben dieser mehr hoheitlichen Seite im Sinne einer U berwachüng spielt die 
pa dagogische Beratüng ünd Fo rderüng bei der ‚Heimaüfsicht‘ (der Terminüs ist 
nicht glü cklich) eine bedeütsame ünd immer wichtiger werdende Rolle. Schon 
im RdErl. des Arbeits- ünd Sozialministers vom 27.2.1963 ist die Notwendigkeit 
der Beratung der Heime besonders hervorgehoben worden. […] [Das Vorgehen 
der Mitarbeiterin] soll ja doch nür ein Versüch sein, mit ihnen aüf einer part-
nerschaftlichen Ebene in ein Gespra ch ü ber die vielen allta glichen Fragen in der 
Erziehüng im Heim zü kommen ünd dabei Erfahrüngen aüszütaüschen. Aüßer-
dem vermittelt ein solches Gespra ch aüch einen Eindrück von der Gesamtat-
mospha re des Heimes. Um die Frage, ob das geistige, seelische ünd ko rperliche 
Wohl der Minderja hrigen gesichert ist, aüch nür anna hernd beantworten zü 
ko nnen, scheint mir eine Kontaktaüfnahme mit den Erzieherkra ften eines Hei-
mes geradezü notwendig zü sein.  
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Bisher hat diese Form der Heimaüfsicht, wenn aüch nach anfa nglicher Skepsis, 
großen Anklang gefünden. Viele Heime bitten geradezü üm eine solche Bera-
tüng, bei der ja alle Beteiligten profitieren ko nnen, sofern die erforderliche Ver-
traüensbasis vorhanden ist“ (Happe im Jüni 1970, abgedrückt bei Fro lich 2011, 
S. 370 f., Hervorhebüng im Original). 

Dürch Happe wird verdeütlicht, dass erstens die Ta tigkeit der Beho rde 

zweigeteilt sei ünd sie nicht nür einen hoheitlichen, sondern aüch einen 
fo rdernden Aüftrag habe. Entsprechend sei das Vorgehen seiner Mitar-

beiterin deshalb legitim, weil es aüf diesen zweiten Aspekt der „Beratüng“ 

aüf einer „partnerschaftlichen Ebene“ abziele. Happe stellt also hier die 
Beziehüngsarbeit seitens der Aüfsichtsbeho rde als notwendigen ünd da-

her legitimen Teil der eigenen Praxis dar. Was er ünter „Partnerschaft-

lichkeit“ versteht wird deütlicher, indem er vom „Erfahrüngsaüstaüsch“ 
spricht. Die Beho rde wird hier also als ein fachlicher Kristallisationspünkt 

von Erfahrüngen ü ber die Heimerziehüng positioniert. Interessant ist, 

dass er ü bergangslos („aüßerdem“) aüch den Anteil sozialer Kontrolle 
dürch solche Gespra che benennt, indem er aüf den „Eindrück von der Ge-

samtatmospha re“ ünd aüf die Mo glichkeit der Beürteilüng der Gewa hr-

leistüng des Kindeswohls in diesem Kontext hinweist. Da das Kindeswohl 
die hoheitliche Eingriffsschwelle der Aüfsichtsbeho rde darstellt, stellt 

Happe einen direkten Züsammenhang zwischen der partnerschaftlichen 

Beratüng ünd dem hoheitlichen Eingriff her. Die Widersprü chlichkeit die-
ser Aüssagen wird nicht weiter reflektiert, jedoch zeigt Happe den ent-

scheidenden Pünkt selbst aüf, indem er daraüf verweist, dass „alle Betei-

ligten profitieren ko nnen, sofern die erforderliche Vertrauensbasis vorhan-
den ist“ (Hervorhebüng T.M.). Nach Happe sind „U berwachüng“ ünd „Be-

ratüng“ also bei einem vorhandenen Vertraüensverha ltnis miteinander 

zü vereinbaren. Das Thema der gemeinsamen Vertraüensbasis wird noch 

an zahlreichen Stellen dieser Arbeit weiter vertieft werden. 

Die zitierten Aüssagen von Schülte ünd Happe sind hier deshalb beson-

ders interessant, weil sich züm Teil fast wortgleiche A üßerüngen züm 

Handlüngsversta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter aüch heüte finden lassen, 

wie im empirischen Teil aüsgefü hrt werden wird. 

B. Beispiel Hamburg 

Ein anderes empirisches Beispiel aüs Hambürg zeigt, dass sich die Praxis 

der verschiedenen Aüfsichtsbeho rden offenkündig stark ünterschied. 
Wa hrend zwar der frü here (bis 1969) Leiter der Hambürger Jügendbe-

ho rde, Walter Becker, wie oben dargestellt ein a hnliches Aüfsichtsver-

sta ndnis wie Happe zü verfolgen schien, scheint sich dies in Hambürg in 
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den 1970er Jahren vera ndert zü haben125. Dies zeigt die einzige weitere 
vorliegende empirische Stüdie zür Praxis der Heimaüfsicht nach dem 

JWG: Der Jürist Eberhard Heddaeüs üntersüchte fü r seine Dissertation die 

Ta tigkeit der Heimaüfsicht in Hambürg in der ersten Ha lfte der 1970er 

Jahre126.  

Als wichtigstes Ergebnis stellte Heddaeüs fest, dass züm Zeitpünkt seiner 

Untersüchüng „allenfalls das leibliche Wohl der Minderja hrigen […] inso-

fern es den Baüzüstand, die Unfallgefahren ünd die ra ümliche Aüsstat-
tüng des Heimes betrifft“ (Heddaeüs 1980, S. 178) Gegenstand der Aüf-

sicht war. Aüch sei eingeschra nkt die qüantitative Personalaüsstattüng 

gesichert worden. Jedoch würde „im Hinblick aüf das geistige ünd aüch 

das seelische Wohl der Minderja hrigen […] keine Aüfsicht aüsgeü bt“ 

(a. a. O., S. 178). Bei staatlichen Einrichtüngen habe es ü berhaüpt keine 

Aüfsicht gegeben. Es würde züdem laüt Heddaeüs insgesamt kaüm Bera-
tüng geleistet, die Ta tigkeit beschra nkte sich aüf hoheitliche Kontrolle 

(a. a. O., S. 175). Einrichtüngen zentraler Tra ger würden dabei weitaüs 

seltener kontrolliert als die von kleineren, insbesondere gewerblichen 
(a. a. O., S. 137 f.). Die Grü nde dafü r sah Heddaeüs nicht in Ma ngeln der 

gesetzlichen Regelüngen, sondern in der ünzüla nglichen Umsetzüng 

(a. a. O., S. 331). Beispielsweise seien Mindestanforderüngen, die von der 
Bündesarbeitsgemeinschaft der Landesjügenda mter formüliert worden 

waren, nicht eingehalten (a. a. O., S. 129 f.) ünd Versto ße gegen Melde-

pflichten nicht verfolgt worden (a. a. O., S. 162 f.). Statt aüf die Verwirkli-
chüng la ngerfristiger pa dagogischer Ziele sei die beho rdliche Praxis 

„prima r aüf naheliegende ünd verwaltüngstechnisch leicht kontrollierba-

re Ziele – vorrangig aüf A üßerlichkeiten – konzentriert“ (a. a. O., 339) ge-
wesen. Dies sei begü nstigt worden „dürch die in der Verwaltüng ü blichen 

Formen der Kontrolle der vorgesetzten Stellen ü ber ihre Untergebenen, 

die prima r am nach aüßen sichtbaren ünd sich in Verwaltüngsvorga ngen 
dokümentierenden Erfolg ünd Aüfwand orientiert [waren]“ (a. a. O., 

S. 339). Insgesamt habe so das Organisationsziel der Selbsterhaltüng der 

Beho rde die pa dagogische Aüfgabe dominiert (a. a. O., S. 339). Statt den 

ünbestimmten Rechtsbegriff der Gefa hrdüng des leiblichen, geistigen o-

                                                 
125 Nähere Informationen zur Aufsichtspraxis in Hamburg während der Amtszeit Beckers liegen 
nicht vor. Dass es eine Veränderung gab, kann nur aufgrund der Diskrepanz zwischen Beckers 
früheren Aussagen und der beobachteten Praxis Anfang der 1970er Jahre vermutet werden. 
Da in NRW von gewissen „Verschärfungen“ nach 1968 berichtet wurde, könnte ein  ähnlicher 
Effekt auch in Hamburg aufgetreten sein und den Legitimationsdruck auf die Jugendbehörde 
verstärkt haben. 

126 Dazu hospitierte er mehrere Monate in der entsprechenden Jugendbehörde, führte Gesprä-
che, nahm an Ortsbesuchen teil und analysierte Akten. 
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der seelischen Wohls der Kinder heranzüziehen üm mangelhafte Einrich-
tüngen zü schließen, würden Einrichtüngen dürch einen Belegüngs- ünd 

Fo rderüngsstopp zür Schließüng gezwüngen. Dieses Verfahren war recht-

lich weniger angreifbar ünd verwaltüngstechnisch leichter ümsetzbar 
(a. a. O., S. 179 f.), vermied jedoch aüch, dass dieser ünbestimmte Rechts-

begriff inhaltlich aüsgefü llt würde. Aüch die laüt Heddaeüs dürchaüs vor-

handene individüelle sozialpa dagogische Fachkompetenz der Aüfsicht-
fü hrenden kam nicht zür Entfaltüng, da die Mitarbeiter zwar „die Ma ngel 

ünd Unzüla nglichkeiten der von ihnen aüsgeü bten Ta tigkeit rational [er-

fassten]“ (a. a. O., S. 335), ihre Handlüngen daraüfhin jedoch nicht anpass-
ten. Dass Gesetzesa nderüngen aüch zü einer praktischen Vera nderüng 

fü hren, erschien Heddaeüs nür dann mo glich, wenn bestimmte Handlün-

gen zwingend vorgeschrieben wü rden (a. a. O., S. 331). Eine Chance, dass 
es ha üfiger zü fachlich begrü ndeten Entscheidüngen der Aüfsichtsstelle 

ünd einer sta rkeren Foküssierüng aüf pa dagogische Ziele kommt, sah er 

in vermehrten perso nlichen Kontakten zwischen Aüfsichtfü hrenden ünd 
Heimpersonal. Er pla dierte daher fü r eine versta rkte Beratüngsta tigkeit, 

weil Dienststellen „üm so eher nach fachlichen Gesichtspünkten handeln, 

je ümfassender ihre Mo glichkeit ist, mit dem fachlichen Objekt ihrer Ta -
tigkeit in ha üfigen, perso nlichen Kontakt zü treten“ (a. a. O., S. 350). Bis-

her sei die Aüfsichtsta tigkeit fü r die Mitarbeiter ein „Selbstwert [gewe-

sen], der in keiner ünmittelbaren Verbindüng steht zü der pa dagogischen 
Betreüüng einzelner Kinder ünd dem gesamten dynamischen Erzie-

hüngsprozeß im Heim“ (a. a. O., S. 186). Diese schon 1980 püblizierte 

Analyse würde weder in Hambürg noch in Fachpüblikationen in erkenn-
barer Weise o ffentlich rezipiert oder gar züm Anlass fü r Vera nderüngen 

genommen127.  

Die Kontrastierüng dieser beiden stark ünterschiedlichen Beispiele be-

ho rdlicher Aüfsichtsfü hrüng zeigt, dass aüfgründ des ünklaren Bündesge-
setzes erstens ein großer Spielraüm zür Aüsgestaltüng der Aüfsichtspra-

xis bestand. Zweitens wird deütlich, dass beide Varianten letztlich ünbe-

friedigend verliefen. In NRW, wo aügenscheinlich versücht würde, die 

Aüfsicht dürch Beziehüngsarbeit zü den Tra gern ünd starke Betonüng der 

Beratüngsta tigkeit zü vollziehen, fü hrte dies zü engen Beziehüngen zwi-

schen Beho rden ünd Tra gern. Dabei bestand die Gefahr, dass darünter 
das Wohl der Minderja hrigen zür Nebensache würde. In Hambürg hinge-

gen litt die kaüm beratende ünd aüsschließlich aüf formale Absicherüng 

abzielende Aüfsicht darünter, dass nür leicht züga ngliche Informationen 

                                                 
127 In einem Telefonat mit dem Verfasser im März 2010 äußerte E. Heddaeus, dass er während 
der dreißig Jahre seit Veröffentlichung kein einziges Mal zum Thema angefragt worden sei. 
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erfasst würden. Aüch dabei geriet das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen 
aüs dem Blick. Fü r beide Fa lle kann konstatiert werden, dass die Beho r-

den offenkündig ü berfordert damit waren, vor dem Hintergründ der be-

wüsst ünklaren Bündesgesetze selbststa ndig eine konsistente, also eine 
in sich nicht widersprü chliche Aüfsichtspraxis selbst zü entwickeln. Die 

Strategie der Gesetzgeber, die Verantwortüng fü r die normative Positio-

nierüng der Heimaüfsicht aüf die Landesebene zü verlagern, ging damit in 
erster Linie zü Lasten der Kinder ünd Jügendlichen in den Heimen, belas-

tete aber aüch die Aüfsichtfü hrenden.   

7. Seit 1990 geltende Regelungen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
nach dem SGB VIII 

Die Regelüngen des JWG bestanden fast ünvera ndert128 weiter bis zür 
Neüfassüng des Jügendhilferechts im SGB VIII im Jahr 1990129. Die aktüel-

le Rechtslage würde bereits in Abschnitt I.3 aüsfü hrlich beschrieben. Hier 

wird dies üm kürze Darstellüngen der Vera nderüngen erga nzt, üm den 

Blick aüf die historische Entwicklüng abzüründen. 

7.1 Grundzüge der rechtlichen Neuerungen und Fachdiskussion 

Das SGB VIII vera nderte die rechtliche Gründlage der Heimerziehüng 

bzw. der stationa ren Erziehüngshilfen insgesamt stark, indem die 
Zwangsinstrümente FE ünd FEH abgeschafft würden ünd die stationa ren 

Erziehüngshilfen in Leistüngen ümgewandelt würden, aüf die ein Rechts-

ansprüch seitens der Personensorgeberechtigten besteht. Aüch würden 
ambülante ünd teilstationa re Hilfen rechtlich verankert ünd damit das 

Leistüngsrepertoire der Jügendhilfe erheblich erweitert. Eine weitere 

wichtige Vera nderüng bestand in der Verlagerüng der Verantwortüng fü r 
die Unterbringüng von Minderja hrigen in Einrichtüngen von den Landes- 

aüf die o rtlichen Jügenda mter. Das Landesjügendamt war entsprechend 

zwar weiterhin fü r die Aüfsichtsaüfgaben züsta ndig, hatte aber ansonsten 
keine hoheitlichen Befügnisse mehr. Gleichzeitig würde die Doppelzü-

sta ndigkeit fü r Aüfsicht ünd Kostentra gerschaft aüfgehoben. Mit dem 

SGB VIII ging insgesamt ein Wandel der Rolle des Landesjügendamtes 

                                                 
128 Reformversuche gab es bereits im Zeitraum 1977 bis 1980. Der entsprechende Geset-
zesentwurf für ein „Jugendhilfegesetz“ (JHG) scheiterte jedoch 1980 im Bundesrat. Die Diskus-
sion um diesen Entwurf wird dargestellt von Schäfer (1982). 

129 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom 26.06.1990 (BGBl I 
1990, S. 1163). In den neuen Bundesländern in Kraft getreten am 03.10.1990, in den alten 
Bundesländern am 01.01.1991. 
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einher, das sich seitdem versta rkt als Beratüngs- ünd Fachbeho rde ver-
stand, die haüptsa chlich Fortbildüngs- ünd sonstige Fo rderangebote fü r 

Jügenda mter ünd Tra ger anbot.  

Die Aüfsichtsaüfgaben würden nicht mehr als „Heimaüfsicht“ bezeichnet, 

sondern firmieren seitdem in §§ 45 bis 48a SGB VIII ünter der U berschrift 
„Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen“. Der Wechsel 

der Bezeichnüng ging aüch mit einer klaren sprachlichen Distanzierüng 

vom Begriff der Heimerziehüng einher, der aüfgründ der damit verbün-
denen „Vorürteile“ in der Gesetzesbegrü ndüng als belastend bezeichnet 

würde (BT-Drs. 11/5948, S. 72).  

Fü r die praktische Aüfsichtsfü hrüng ü ber Einrichtüngen bestand die erste 

zentrale Neüerüng darin, dass nün doch – nachdem dies bereits fü r das 
JWG diskütiert ünd aüfgründ verfassüngsrechtlicher Bedenken abgelehnt 

worden war – ein pra ventiver Erlaübnisvorbehalt130 zür Ero ffnüng einer 

Einrichtüng eingefü hrt würde. Als wichtiger Gründ würde genannt, dass 
„die Schließüng von Einrichtüngen ünd der damit notwendige Wechsel 

der Umgebüng ünd der sozialen Beziehüngen fü r die Minderja hrigen nach 

Mo glichkeit ganz vermieden werden [soll]“ (BT-Drs. 11/5948, S. 83). Als 
weitere wichtige Neüerüng des SGB VIII würden roütinema ßige Kontroll-

besüche in paüschalen Zeitabsta nden abgeschafft (siehe dazü die Disküs-

sion zür Aüslegüng der Neüregelüng in Kapitel I. 3.1.7 A).  

Diese sowohl in der Gesetzesbegrü ndüng als aüch in der Einfü hrüng des 
Erlaübnisvorbehaltes erkennbare Intensivierüng der sta rker pra ventiv-

beratenden Aüfsichtswahrnehmüng würde aüch als „Paradigmenwech-

sel“ interpretiert. Besonders Wolfgang Gernert, Nachfolger Gü nter Hap-
pes als Leiter des Landesjügendamtes Westfalen-Lippe ünd Vorgesetzter 

Abels, lobte diese gründsa tzliche Neüorientierüng:  

„[Im Jahr 1963] glaübte man noch an die Effektivita t regelma ßiger Roütine-
Kontrollen. […] Wenn wir den Paradigmenwechsel der Jügendhilfe dürch das 
KJHG kürz beschreiben, dann za hlt hierzü jedenfalls die vera nderte Sicht, von 
der Aüfsicht ünd Kontrolle zünehmend mehr aüf Einsicht dürch Beratüng ünd 
Fortbildüng zü setzen. […] Wenn frü her die ‚Heimaüfsicht‘ kam, erhielt der Be-
süch dürch das Landesjügendamt […] den Charakter einer Prü füng“ (Gernert 
1997, S. 1). 

                                                 
130 Einer Darstellung von Happe ist zu entnehmen, dass der präventive Erlaubnisvorbehalt be-
reits 1974 aufgrund der „Erkenntnisse aus Mängeln der Heimaufsicht nach dem JWG“ (1984, 
S. 24) in das Heimgesetz (HeimG vom 07.08.1974, BGBl. I 1974, S. 1873) aufgenommen wurde. 
Die Aufsicht über Pflegeheime für Erwachsene profitierte diesbezüglich also bereits 15 Jahre 
früher von Erfahrungen aus der Kinderheimaufsicht.  
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Gernert distanziert sich hier noch sta rker als sein Vorga nger von den Be-
griffen „Aüfsicht ünd Kontrolle“. Er merkt weiterhin hin an, dass Aüfsicht 

dürch Eltern ünd O ffentlichkeit „effektiver ünd effizienter [sei] […] als je-

de externe Aüfsicht“  (Gernert 1997, S. 4). Hier wird aüch deütlich, warüm 
– zümindest in Westfalen – die Betonüng von Beratüng ünter Gernert of-

fenbar tatsa chlich zü praktischen Vera nderüngen fü hrte: Wa hrend ünter 

Happe bereits Beratüng ünd Kooperation vor allem aüs pragmatischen 
Grü nden bevorzügt worden waren, gab es weiterhin gewisse Mindestkon-

trollen aüfgründ der gesetzlich vorgeschriebenen Roütinebesüche. Unter 

Gernert schien sich nün das Landesjügendamt Westfalen fast vo llig aüf 
Beratüngsta tigkeiten zürü ckzüziehen131. Als ein – dürch ihn positiv be-

wertetes – Ergebnis dieses Paradigmenwechsels stellt Gernert fest: „Be-

schwerden ü ber ünbefriedigende Entscheidüngen [der Fachberater des 
LJA] im Einzelfall gibt es nicht mehr“ (Gernert 1997, S. 2). Aüch zitiert er 

eine Elternkonferenz, die offenbar sein Selbstversta ndnis positiv besta rkt 

hat: „Die Heimaüfsicht haben wir stets als Beratüng ünd Unterstü tzüng – 
weniger als kontrollierende Aüfsicht – kennengelernt“ (Gernert 1997, 

S. 5). 

Abel – ebenfalls in leitender Fünktion fü r die Aüfsichtsta tigkeit im LJA 

Westfalen züsta ndig – beschrieb den Paradigmenwechsel als Verlagerüng 
von mehr Verantwortüng fü r das Wohl der Kinder ünd Jügendlichen sta r-

ker aüf die Tra ger (Abel 1995, S. 41), also weg von der Aüfsichtsbeho rde. 

Aüch Abel betont die relative Machtlosigkeit der Beho rde, indem er be-
richtet, dass aüch frü her dürch o rtliche Prü füngen nür selten Misssta nde 

aüfgedeckt worden seien ünd „die meisten Beschwerden ü ber Einrich-

tüngen von den Kinder ünd Jügendlichen selbst [gekommen seien]“ (Abel 
1995, S. 42). Dies erkla rt aüch seine Bewertüng von Kontrollbesüchen 

vorwiegend als Instrüment der Beziehüngspflege. Demgegenü ber habe 

die Neüregelüng aber Vorteile, denn „[a]ndererseits wird sich das Ver-
ha ltnis zwischen den Einrichtüngen ünd dem Landesjügendamt als Aüf-

sichtsbeho rde in Zükünft weiter entkrampfen ünd mehr Raüm fü r eine 

partnerschaftliche Beratüng mit dem Ziel Wohl des Kindes entstehen“ 

(Abel 1995, S. 42).  

Zwar kann nicht festgestellt werden, inwieweit dies in dieser Deütlichkeit 

aüch aüf andere Aüfsichtsbeho rden zütraf, denn weiterhin gab es große 

Ermessensspielra üme. Es handelte sich aber nicht üm Einzelmeinüngen, 

                                                 
131 Auf das Vorgehen der Landesjugendämter in NRW in den 1990er Jahren wird auch im empi-
rischen Teil noch einmal eingegangen. 
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denn sehr a hnlich a üßerte sich etwa Wolfgang Post, bis 1993 Leiter des 

LJA Baden: 

 „[A]üs langja hriger Erfahrüng [ist] dafü r zü pla dieren, aüf strenge ünd weit 
aüsgefa cherte Vorgaben zü verzichten, von welcher Stelle aüch immer sie erlas-
sen werden, weil letztlich sich Einsicht als die wirküngsvollere Gründlage er-
weist. Mehr vertraüt werden sollte aüch die Beratüngsverpflichtüng des 
ü bero rtlichen Tra gers (des Landesjügendamtes) nach § 85 Abs. 2. Nr. 7 [SGB 
VIII]. Ihr kommt eine Schlü sselfünktion zü, die es erlaübt, die Eignüngskriterien 
deregülierend aüf ein ünümga ngliches Minimüm zü beschra nken. Schließlich 
hat jeder Tra ger, der ein Heim fü r die Dürchfü hrüng von Hilfen zür Erziehüng 
einrichtet, das Wohl der ihm anvertraüten Kinder ünd Jügendlichen im Aüge, 
wenn aüch von ünterschiedlichem Versta ndnis her. A üßerst selten haben es die 
Landesjügenda mter mit Tra gern zü tün, die das Kindeswohl bewüßt mißach-
ten“ (Post 1997, S. 178). 

Die Neüregelüng der Einrichtüngsaüfsicht scheint also weniger den ge-

nannten Paradigmenwechsel angestoßen zü haben. Statt dessen scheint 

es sich eher üm eine Reaktion aüf das bereits seit Jahrzehnten – zümin-
dest in einigen Bündesla ndern – relativ kontinüierlich kooperative ünd 

tra gerorientierte Selbstversta ndnis der Aüfsicht zü handeln, dem damit 

ein passenderer rechtlicher Rahmen gegeben würde. Das in Kapitel 
6.2.3 B beschriebene Hambürger Beispiel legt nahe, dass es dort sta rkere 

Brü che in der Aüfsichtspraxis seit den 1960er Jahren gab als in NRW, ge-

naüere Untersüchüngen hierzü oder zü anderen La ndern liegen jedoch 
nicht vor.  Der Rü ckzüg der Aüfsichtsbeho rden aüf nür noch minimale 

hoheitliche Ta tigkeit erreichte seinen Ho hepünkt in den 1990er Jahren. 

Spa testens seit den Kinderschützdebatten ab dem Jahr 2003 (siehe ünten, 
Kapitel 7.2.2) gab es jedoch Gegenbewegüngen hin zü einer wieder sta r-

keren Kontrollta tigkeit, die sich aüch in vera nderten Gesetzen widerspie-

gelten. 

7.2 Wichtige rechtliche Veränderungen seit 1990/ 1991 

7.2.1 Reform des Sozialhilferechts (1996)132 

Im Jahr 1996 würden die Regelüngen zür Heimaüfsicht erstmals deütlich 

vera ndert, indem ein neüer Absatz 3 in den § 45 SGB VIII eingefü gt wür-
de. Dieser stellte klar, dass seitens des Gesetzgebers ein gestüftes Verfah-

ren der Aüfsichtsbeho rde gewü nscht war: Es „soll“ vor hoheitlichem Ein-

greifen züna chst eine Beratüng des Tra gers erfolgen, damit dieser die 
Ma ngel mo glichst selbststa ndig behebt. Falls dies nicht erfolgreich ist, 

                                                 
132 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 23.07.1996 (BGBl. I 1996, S. 1094, Art. 
3). 
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„ko nnen“ hoheitlich Aüflagen erteilt werden, bevor sta rker intervenie-
rende Maßnahmen wie eine Ta tigkeitsüntersagüng oder zületzt die Ein-

richtüngsschließüng erfolgen ko nnten. Die Gestaltüng als Soll-Vorschrift 

stellte allerdings klar, dass in begrü ndeten Aüsnahmefa llen aüch direkte 
hoheitliche Interventionen ohne vorhergehende Beratüng züla ssig blie-

ben. Dennoch würde hier insgesamt der pra ventive ünd züna chst bera-

tende Charakter der Aüfsichtsfü hrüng gesta rkt. 

7.2.2 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (2005)133 

Neün Jahre spa ter würde wieder der o ffentliche Schützaüftrag betont. 

Aüslo ser waren erneüt skandalo se Fa lle von Kindeswohlgefa hrdüngen, 

insbesondere der „Fall Pascal“ in Saarbrü cken im Jahr 2003 (vgl. Wiesner 
2008, S.12). Dieser Fall würde aüch züm Anlass fü r das „Saarbrü cker 

Memorandüm“ (Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Familienrecht 

2004) ünd die darin formülierten Empfehlüngen zür Weiterentwicklüng 
des Kinderschützes. Die gravierendsten Neüerüngen des daraüf folgen-

den Kinder- ünd Jügendhilfeweiterentwicklüngsgesetzes (KICK) bezogen 

sich aüf den Schützaüftrag der Jügenda mter, vor allem dürch Einfü hrüng 

des § 8a SGB VIII.  

Aber aüch die Bestimmüngen züm Kinderschütz in Einrichtüngen würden 

entsprechend insofern etwas „verscha rft“, indem nün etwas konkretere 

Kriterien zür Versagüng der Betriebserlaübnis erga nzt würden. Die „Be-
treüüng dürch geeignete Kra fte“ ünd die „Erschwerüng der gesellschaftli-

chen ünd sprachlichen Integration bei der Fo rderüng von Kindern ünd 

Jügendlichen in Einrichtüngen“ gelten seitdem als Anhaltspünkte der 
Konkretisierüng des abstrakten Kindeswohlbegriffes. Aüch würde das 

Einreichen eines Konzepts zü Prü fzwecken nün gesetzlich verankert. 

Vera nderüngen des Konzeptes mü ssen seitdem der Aüfsichtsbeho rde 
gemeldet werden. Dass insgesamt der Schützaüftrag der o ffentlichen Tra -

ger sta rker betont würde, hatte aüch ü ber diese konkreten A nderüngen 

hinaüs Aüswirküngen aüf die Rechtsgründlage der Aüfsichtsfü hrüng. So 
ürteilte das OVG Mü nster 2007134, dass die Eignüngsprü füng des Perso-

nals von Einrichtüngen nicht mehr als Nebenbestimmüng der Betriebser-

laübnis geregelt werden dü rfe, sondern dass die Eignüngsprü füng bereits 
vor Erteilüng der Betriebserlaübnis zü erfolgen habe. Dass das OVG hier 

abweichend von frü heren Entscheidüngen „mehr Strenge“ (Mo rsberger 

2008, S. 242) verlangt, war laüt Mo rsberger eine direkte Folge dieser 

                                                 
133 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK vom 08.09.2005 (BGBl. I 2005, 
S. 2729). 

134 OVG Münster vom 27.11.2007 – 12 A 4697/ 06, FEVS 59, 318. 
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Vera nderüngen im Jügendhilferecht hin zü mehr Schützverantwortüng 

des Staates. 

7.2.3 Bundeskinderschutzgesetz (2011)135 

Die bisher letzte gro ßere Vera nderüng der Aüfsichtsvorschriften fand im 

Rahmen des Bündeskinderschützgesetzes (BKiSchG) Ende 2011 statt. An-
lass boten aüch hier Skandale ünd o ffentliche Disküssionen üm den Kin-

derschütz in Einrichtüngen ünd Familien. Hinsichtlich der Einrichtüngen 

sind hier die seit 2006 neü diskütierten Misssta nde in den Heimen der 
1950er ünd 1960er Jahre zü nennen, die ünter anderem zür Grü ndüng 

eines Ründen Tisches136 gefü hrt hatten, dessen Empfehlüngen züm Teil in 

das BKiSchG einflossen. Im Jahr 2010 würden dann weitere Fa lle sexüel-
ler Gewalt in Internaten ünd anderen Erziehüngseinrichtüngen bekannt, 

die ebenfalls mit großen medialen Interesse diskütiert würden ünd zür 

Bildüng eines zweiten Ründen Tisches137 fü hrten. Aüch weitere Fa lle 
misshandelter ünd vernachla ssigter Kinder wie „Kevin“, „Lea-Sophie“ ünd 

„Jessica“ würden züm Gegenstand o ffentlicher Aüfmerksamkeit ünd Dis-

küssion. 

Fü r die Aüfsichtsfü hrüng aügenscheinlich am wichtigsten war die Vera n-
derüng, dass einige weitere Kriterien zür Prü füng des Kindeswohls in 

Einrichtüngen erga nzt würden. Aüch würden einige Meldepflichten er-

weitert. Einige sprachliche Detaila nderüngen sprechen aüßerdem dafü r, 
dass mit dem Bündeskinderschützgesetz insgesamt erneüt mehr Verant-

wortüng aüf die Seite der Tra ger verlagert, gleichzeitig aber die Aüfsicht 

gesta rkt werden sollte (dieser etwas widersprü chliche Aspekt würde in 
Kapitel I. 3.1.6 A diskütiert). Hinsichtlich der Frage, wie ünd dürch wen 

zükü nftig Qüalita tskriterien (weiter-)entwickelt werden sollen, entha lt 

das BKiSchG einige neüe Regelüngen, die aber noch zahlreiche Fragen 

aüfwerfen. 

Insgesamt ist festzüstellen, dass nach dem Ho hepünkt eines staatlichen 

Rü ckzügs ünd der Betonüng von Pra vention ünd Selbstverantwortüng 

der Tra ger in den 1990er Jahren gegenwa rtig wieder eine Sta rküng ho-
heitlicher Strüktüren zü beobachten ist. Dies gilt nicht isoliert fü r die Ein-

richtüngsaüfsicht, sondern vor allem mit Blick aüf die Kinder- ünd Jü-

                                                 
135 Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinder-
schutzgesetz - BKiSchG) vom 22.12.2011 (BGBl. I 2011, S. 2975). 

136 Abschlussbericht nachgewiesen unter Runder Tisch "Heimerziehung in den 50er und 60er 
Jahren" 2010. 

137 Abschlussbericht nachgewiesen unter Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 2011. 
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gendhilfe insgesamt. So heißt es im 14. Kinder- ünd Jügendbericht, dass 
„im Kontext der neü entfachten Kinderschützdebatte […] das Spannüngs-

verha ltnis von Hilfe ünd Kontrolle fü r die Kinder- ünd Jügendhilfe wieder 

zü einem wesentlichen identita tsstiftenden Merkmal [würde]“ (BT-Drs. 

17/ 12200, S. 252). 

Im Detail zeigt sich jedoch, dass diese „Sta rküng“ vor allem aüf symboli-

scher Ebene stattfindet. Dies wird besonders deütlich im Vergleich mit 

den im Abschlüssbericht des Ründen Tisches „Heimerziehüng in den 50er 
ünd 60er Jahren“ (2010) geforderten A nderüngen hinsichtlich der Aüf-

sichtsregelüngen138 ünd ihrer Umsetzüng: 

Vorschläge und Hinweise zur Einrichtungsaufsicht im 
Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerzie-
hung in den 50er und 60er Jahren“ (2010) 

Umsetzung durch das Bundeskin-
derschutzgesetz (BT-Drs. 17/ 6256) 

Es seien „klare Kriterien i. S. v. Mindeststandards (z. B. 
Betreuungsschlüssel, Trägereignung, Personaleig-
nung, Betreuungskonzept etc.) erforderlich“ (S. 39). 

Nicht umgesetzt. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff „geeignete Kräfte“ 
solle durch das Gebot, in betriebserlaubnispflichtigen 
Einrichtungen ausschließlich Fachkräfte einzustellen 
sowie durch die gesetzliche Verpflichtung zu „regel-
hafter Fort-/Weiterbildung sowie zu externer Supervi-
sion“ (S. 39) eingegrenzt werden.  

Nicht umgesetzt. 

Es wird eine „bundesweit einheitliche Handhabung 
der Prüfung des Personals hinsichtlich seiner fachli-
chen und persönlichen Eignung“ (S. 39) gefordert. 

Umgesetzt in § 45 SGB VIII durch 
Anforderung an Träger, Nachweise 
über die Prüfung der Eignung des 
Personals vorzulegen (S. 24). 

Es wird „eine verpflichtende Einführung von Beteili-
gungs- und Beschwerdeverfahren, verbunden mit der 
Aufklärung der Betreuten über ihre Rechte“ (S. 40) 
empfohlen.  

Umgesetzt durch die in § 45 SGB VIII 
ergänzte Anforderung an Träger, 
dass „in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung sowie der 
Möglichkeit der Beschwerde in per-
sönlichen Angelegenheiten Anwen-
dung finden“ müssen (S. 23). 

                                                 
138 Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Forderungskatalog nicht von allen Beteiligten des 
Runden Tisches unterschrieben wurde. Die kommunalen Spitzenverbände lehnten die Vor-
schläge explizit ab, da sie „eine Vielzahl der […] Vorschläge zu Prävention und Zukunftsgestal-
tung für nicht zielführend bzw. für nicht überzeugend [halten]“ (Runder Tisch „Heimerziehung 
in den 50er und 60er Jahren“ 2010, S. 43). Der Vertreter das Landesjugendämter unterstützte 
die Vorschläge, gab aber an, nicht für alle Behörden bundesweit sprechen zu können. 
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Die Möglichkeit der Nutzer/-innen, mit den Aufsichts-
behörden in Kontakt zu treten solle verbessert, als 
auch die „ergänzende Errichtung unabhängiger Be-
schwerdeinstanzen (‚Ombudsstellen‘)“ (S. 40) beför-
dert werden. 

Nicht im Rahmen des BKiSchG umge-
setzt, jedoch ist zur Umsetzung auch 
nicht unbedingt eine Gesetzesände-
rung notwendig. 

„Das Erfordernis des Einzelfalls als Voraussetzung für 
eine örtliche Prüfung ist anhand festzulegender Risi-
kofaktoren […] neu zu definieren“ (S. 40). 

Nicht umgesetzt. 

Die Wiedereinführung regelhafter Besuche wird ange-
regt, etwa ein verpflichtender „Erstbesuch“ bei allen 
sowie regelmäßige Besuche bei Einrichtungen mit 
hohem „institutionellen ‚Gefährdungsgrad‘“ (S. 40).  

Nicht umgesetzt. 

Es solle „die Einführung eines Systems zur qualitativen 
Bewertung (Zertifizierung, ‚Einrichtungs-TÜV‘) in Er-
wägung gezogen werden“ (S. 40), das die Jugendäm-
ter im Hilfeplanverfahren unterstützt. 

Nicht umgesetzt. 

Jugendämter sollen verpflichtet werden, das Wohl 
von Kindern in Einrichtungen betreffende Vorkomm-
nisse an die Aufsichtsbehörde zu melden (S. 40). 

Nicht umgesetzt. Allerdings müssen 
Einrichtungsträger derartige Vor-
kommnisse melden (S. 24). 

Tabelle 8: Umsetzung von Vorschlägen zur Einrichtungsaufsicht des Runden Tisches „Heim-
erziehung in den 50er und 60er Jahren“ durch das Bundeskinderschutzgesetz 

In der Gegenü berstellüng wird deütlich, dass der Gesetzgeber insbeson-
dere solche Vera nderüngen vermied, die ünmittelbaren Einflüss aüf Pra-

xis ünd Ressoürcen entweder der Aüfsichtsfü hrüng oder der Ta tigkeit in 

den Einrichtüngen aüsgeü bt ha tten.  

Die erste „Umsetzüng“ der Forderüng nach einer einheitlichen Eignüngs-

prü füng wird nicht etwa dürch Verfahrenskriterien an valide Eignüngs-

beürteilüngsverfahren139 geregelt, sondern dürch Delegation von Ver-
antwortüng aüf die Tra ger. Dabei ist jedoch ünklar, wie diese Delegation 

zü verstehen ist ünd wie weit sie fü hrt. Es erscheint fraglich, ob dies – wie 

die Gesetzesbegrü ndüng süggeriert – tatsa chlich im Sinne des Ründen 
Tisches Heimerziehüng ist. Die zweite Umsetzüng entspricht recht genaü 

dem Vorschlag des Ründen Tisches: Es werden zwar keine Kriterien fü r 

die geforderten Beteiligüngs- ünd Beschwerdeverfahren angegeben, al-
lerdings ist damit dürchaüs ein deütliches Signal an die Einrichtüngspra-

xis verbünden, entsprechende Konzepte zü entwickeln. Alle anderen Vor-

schla ge, die vor allem aüf die Konkretisierüng ünbestimmter Rechtsbe-
griffe ünd Mindeststandards fü r die Aüfsichtspraxis (wie die Konkretisie-

                                                 
139 Beispielsweise orientiert an der DIN 33430, die „Anforderungen an Verfahren und deren 
Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen“ beschreibt, vgl. Kersting 2006, 2008. 
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rüng der Vorgaben, wann Einrichtüngen zü besüchen sind) zielen, wür-
den ignoriert. Es kann daher festgehalten werden, dass der Gesetzgeber 

erneüt eine Chance verstreichen ließ, bekannte Misssta nde ünd Wider-

sprü che der Aüfsichtsregelüngen zü verringern, obwohl dies dürch Fach-

kreise erkennbar eingefordert würde. 

8. Fazit der historischen Entwicklung 

Wie der Blick aüf die Geschichte zeigt, werden viele der bis heüte ünge-
kla rten Fragen üm Aüfsicht ünd Kontrolle von Einrichtüngen bereits seit 

etwa 100 Jahren diskütiert. Die wichtigste Frage war aüch schon damals 

die des Verha ltnisses von Kontrolle ünd Vertraüen zwischen Beho rde ünd 
Einrichtüngstra gern. Einen Pol dieser Disküssion bildet die hoheitlich-

intervenierende Kontrolle aüch gegen den Willen von Einrichtüngstra -

gern, einen anderen Pol ein Aüfsichtsversta ndnis, das sich aüf eine ko-
operative Beziehüng, partnerschaftliche Beratüng ünd damit die Selbst-

kontrolle der Tra ger konzentriert. 

Je nachdem, wie dieses Verha ltnis gesellschaftlich ünd politisch bewertet 

würde, würden die rechtlichen Regelüngen ünd ihre Umsetzüng etwas 
mehr in Aüsrichtüng aüf den einen oder anderen Pol gestaltet. Dabei fa llt 

jedoch – ebenfalls kontinüierlich seit 100 Jahren – aüf, dass diese Fragen 

nür dann thematisiert würden, wenn es zür (medialen) Aüfdecküng ünd 
o ffentlichen Disküssion skandalo ser Misssta nde kam, was aüch in mehr 

oder weniger regelma ßigen Absta nden der Fall war. Zür Heimerziehüng 

allgemein fasst Schrapper diese wichtige historische Kontinüita t züsam-

men: 

„Seit der Weimarer Reichsverfassüng, der ersten mit aüsdrü cklich ‚versproche-
nen‘ Menschenrechten in Deütschland, gab es etwa alle 40 Jahre einen gro ßeren 
‚Heimskandal‘: Kaüm in Erinnerüng sind die Heimskandale aüs dem Jahr 1927 
in Ricklingen ünd Scheünen, Orte mit großen preüßischen Erziehüngsanstalten 
in der Na he von Berlin ünd im Harz. Es waren die gleichen Themen wie heüte. 
Es gab Gerichtsverhandlüngen, weil in diesen Einrichtüngen Jügendliche zü To-
de geprü gelt worden sind. Und es gab die gleiche Empo rüng. […] Dann güt 40 
Jahre spa ter, 1969, folgen die sogenannten Heimkampagnen, ebenfalls aüsge-
hend von massiven Vorwü rfen ünwü rdiger Behandlüng ünd vor allem schlech-
ter Fo rderüng; ünd 2006, wiederüm etwa 40 Jahre spa ter, die ‚Schla ge im Na-
men des Herrn‘ ünd der ‚Ründe Tisch Heimerziehüng‘. 

Offensichtlich braücht eine demokratische Gesellschaft in regelma ßigen Ab-
sta nden solche skandalo sen Erinnerüngen, üm sich damit konfrontieren zü las-
sen, dass ihre Versprechen ‚Menschenwü rde‘ ünd ‚freie Entfaltüng der Perso n-
lichkeit‘ fü r alle Menschen gelten sollen ünd nicht nür fü r die, die es sich leisten 
ko nnen. Gerade die ‚staatliche Sorge fü r Kinder‘ müss sich messen lassen an ge-
naü diesen Versprechen eines demokratischen Gemeinwesens. Die Heimerzie-
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hüng ist dafü r so geeignet, weil sie ein Lebensbereich ist, der einerseits nicht so 
viele betrifft, aber andererseits, gerade weil es üm Kinder ünd Jügendliche geht, 
die der Fo rderüng bedü rfen, den Skandal ümso deütlicher macht“ (Schrapper 
2009). 

Vor dem Hintergründ dieses stark reaktiven politischen Umgangs mit 
Misssta nden in der o ffentlichen Erziehüng würde aüch die zentrale Frage 

der Aüfsicht, wo sie na mlich im Verha ltnis zür Selbststa ndigkeit der Tra -

ger zü positionieren sei, nür zo gerlich bearbeitet. Fachliche Hinweise zü 
praktischen Notwendigkeiten ünd Anforderüngen der Aüfsicht, wie sie 

bereits Anfang des 20. Jahrhünderts ünd seitdem immer wieder formü-

liert worden waren, würden nür geringfü gig ünd mit züm Teil jahrzehnte-
langer Verzo gerüng berü cksichtigt. Somit würden zwar gewisse Fort-

schritte hinsichtlich der Aüfsichtsregelüngen erzielt; wesentliche Fragen 

dazü, was diese Aüfsicht eigentlich im „Dreiecksverha ltnis“ zwischen den 
Einrichtüngstra gern ünd den zü schü tzenden Minderja hrigen leisten soll-

te, würden aber bis heüte nicht beantwortet. Zwar würde aüf einer sym-

bolischen Ebene die Bedeütüng der staatlichen Einrichtüngsaüfsicht im-
mer wieder betont, jedoch gab es offenbar zü keiner Zeit ein aüsreichen-

des politisches Interesse dafü r, wie dieser Aüftrag ümgesetzt werden soll-

te. Sowohl die Dürchfü hrüng einer eher hoheitlich-kontrollierenden als 
aüch die einer eher partnerschaftlich-vertraüenden Aüfsicht ha tte jeweils 

eine Kla rüng hinsichtlich der Anforderüngen, rechtlichen Rahmenbedin-

güngen ünd beno tigten Ressoürcen verlangt. Bis heüte besteht das 
gründsa tzliche ünd üngelo ste Problem, dass Erziehüngsprozesse so kom-

plex sind, dass sie sich nicht anhand ünterkomplexer Kriterien kontrollie-

ren lassen. Politische oder rechtliche Antworten aüf dieses Gründproblem 
stehen aber bis heüte aüs. Diese Unklarheit fü hrte zü widersprü chlichen 

Erwartüngen ünd Ansprü chen an die Aüfsichtsbeho rden, die mit der ei-

gensta ndigen Kla rüng dieser Fragen ünd der Gestaltüng einer fünktiona-
len ünd einheitlichen Aüfsichtspraxis bisher aügenscheinlich ü berfordert 

waren.   

In Aüssagen Aüfsichtsverantwortlicher mindestens seit den 1960er Jah-

ren zeichnet sich entsprechend konstant folgendes Meinüngsbild ab: Die 
Aüfsichtsbeho rde wird bei fehlender Kooperation der Tra ger als prak-

tisch machtlos beschrieben. Der beste Weg der Aüfsichtsfü hrüng sei da-

her, diese Kooperation zü intensivieren ünd Bedingüngen dafü r zü ver-
bessern. Diese zümindest in einigen Bündesla ndern seit vielen Jahrzehn-

ten kontinüierlich verfolgte Lo süngsstrategie geht von einem gründsa tz-

lich positiven ünd vertraüensvollen Tra gerbild aüs. Das Kindeswohl wird 
in dieser Dynamik zü einer abstrakten gemeinsamen Zielvorstellüng. Da-

mit die Kooperation gelingen kann, wird daraüf vertraüt, dass dieses Ziel 
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von den Tra gern geteilt wird. Wie geschildert gab es wiederkehrend im-
mer wieder Erschü tterüngen dieses Vertraüens, gefolgt von mehr oder 

weniger starken rechtlichen ünd praktischen Reaktionen – zületzt das im 

Jahr 2011 verabschiedete Bündeskinderschützgesetz. Diese Reaktionen 
bearbeiteten jedoch die gründsa tzlichen Widersprü che ünd Unklarheiten 

des Arbeitsfeldes nicht ünd sorgten daher kaüm fü r effektive Vera nde-

rüngen der Aüfsichtspraxis. Fü r die Historie der rechtlichen Regelüngen 
müss daher konstatiert werden, dass es sich seit 100 Jahren bis in die Ge-

genwart bei der Aüfsicht ü ber stationa re Erziehüngshilfeeinrichtüngen 

vor allem üm einen symbolischen Akt zü handeln scheint. Die praktische 
Konkretisierüng insbesondere ihres pra ventiven Aüftrags scheint bisher 

nicht von politischem Interesse zü sein. 

Fü r die weitere Analyse der Regülierüngsform, die als Ersatz konkreterer 

Regelüngen in Deütschland verfolgt wird, kann ein Zitat aüs der Begrü n-

düng des Bündeskinderschützgesetzes als Orientierüng dienen: 

„Die Qüalita t des Erlaübnisvorbehalts als pra ventivem Instrüment der Gefah-
renabwehr ermo glicht es einerseits bereits vor der Betriebsaüfnahme die Er-
ziehüngsbedingüngen in der Einrichtüng zü prü fen. Anderseits sind die züsta n-
digen Beho rden aber aüf die Vorlage von Konzepten ünd Qüalifikationsnach-
weisen angewiesen, deren tatsa chliche Relevanz sich erst im Alltagsbetrieb er-
weist. Die Erkenntnis- ünd Prü fmo glichkeiten der Beho rde sind daher in diesem 
Stadiüm begrenzt ünd partiell eine Sache des Vertrauens aüf die Realisierüng 
der eingereichten Konzepte“ (BT-Drs. 17/ 6256, S. 23, Hervorhebüng T.M.). 

Das Zitat bezieht sich zwar eigentlich nür aüf die Phase der Entscheidüng 

ü ber eine Betriebserlaübnis vor Betriebsbeginn, die bisherigen Erkennt-

nisse lassen jedoch die Frage zü, ob aüch die weitere Aüfsichtspraxis als 
„eine Sache des Vertraüens“ betrachtet wird. Im folgenden Abschnitt wird 

daher der Begriff des Vertraüens dem der Kontrolle theoretisch gegen-

ü bergestellt ünd aüf das spezifische Kooperationsverha ltnis zwischen 

Aüfsichtsbeho rde ünd Einrichtüngstra ger angewendet.  
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III. VERTRAUEN UND KONTROLLE: DIE REGULIERUNG VON AUF-

SICHT IM KOOPERATIONSVERHÄLTNIS ZWISCHEN AUFSICHTS-

BEHÖRDE UND EINRICHTUNGSTRÄGER  

Der historische U berblick liefert zahlreiche Beispiele dafü r, dass Vertraü-
en ünd Kontrolle seit Beginn der Aüfsichtsregelüngen bis heüte ein zent-

rales Spannüngsverha ltnis sowohl fü r Regülierüng als aüch Praxis der 

Einrichtüngsaüfsicht darstellen. Dies soll in diesem Kapitel nün theore-

tisch analysiert werden.  

1. Überblick: Das Kooperationsverhältnis zwischen Auf-
sichtsbehörde und Einrichtungsträger 

1.1 Die Aufsichtsbehörde als „Guardian of Trust“ 

In Abschnitt I dieser Arbeit würde aüsfü hrlich dargelegt, dass die Aüf-

sichtsbeho rde gewissermaßen stellvertretend fü r die Personensorgebe-

rechtigten ta tig wird, die einem Einrichtüngstra ger einen Minderja hrigen 
zür Betreüüng anvertraüen. Aüfgründ der Informationsasymmetrie zwi-

schen Tra ger ünd Sorgeberechtigten (vgl. Neüberger 2006, S. 24), der 

Verwündbarkeit der Nützer, aber aüch angesichts zahlreicher histori-
scher Beispiele fü r Gefa hrdüngen in Einrichtüngen erscheint ein gewisses 

Misstraüen in die Einrichtüngstra ger angemessen. Andererseits ist das 

staatliche Jügendhilfesystem so angelegt, dass seine Angebote trotz dieses 
Misstraüens freiwillig genützt werden sollen. Dieser Heraüsforderüng 

wird derzeit so begegnet, dass „ein ‚Güardian of Trüst‘ […] zwischenge-

schaltet [wird], z.B. ein Controller, eine [sic] Schiedsrichter, eine 3. Partei“ 
(Neüberger 2006, S. 24; vgl. aüch Shapiro 1987, S. 635 ff.). Dieser soll als 

institütionalisiertes Misstraüen  die Verwündbarkeit (hier züna chst nür 

der Nützer) redüzieren. Die Aüfsichtsbeho rde füngiert als ein solcher 
„Güardian of Trüst“, der das Vertraüen der Nützer sta rken oder sogar 

ü berhaüpt erst ermo glichen soll. Je niedriger die (empfündene) Ver-

wündbarkeit der Nützer ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das 
Restrisiko akzeptieren. Das Misstraüen besteht in dieser Konstellation 

zwar weiterhin zwischen Nützer ünd Leistüngstra ger, allerdings wird es 

dürch die Institütionalisierüng in Form der Aüfsichtsbeho rde kanalisiert 
ünd belastet im Idealfall nicht mehr die Beziehüng zwischen Nützer ünd 

Leistüngsanbieter. Anders formüliert besteht eine wichtige strüktürelle 

Fünktion der Aüfsichtsbeho rde in der Sta rküng des „Systemvertraüens“ 

der Nützer (vgl. Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 10).  
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Diese Regelüng ist nicht selbstversta ndlich. Wie der historische Abriss 
zeigte, „war man sich lange ünschlü ssig, ob man den Einrichtüngen der 

Freien Wohlfahrtspflege eine solche Kontrolle (als Misstraüensbekün-

düng) zümüten ko nne“ (Mo rsberger in Wiesner 2011, Vor § 43, Rn. 9). 
Denn die Institütionalisierüng von Misstraüen geht mit dessen Explizie-

rüng einher. Fragen von Vertraüen ünd Misstraüen sind aber „vor allem 

in Sitüationen aktüell, in denen ein Spannüngsverha ltnis zwischen norm-
geleitetem ünd eigeninteressiertem Verhalten besteht“ (Preisendo rfer 

1995, S. 269). Die Einrichtüng einer Aüfsichtsbeho rde beinhaltet deshalb 

die Erwa güng, dass das Eigeninteresse von Einrichtüngstra gern ein ande-
res sein ko nnte, als dem Kindeswohl bestmo glich zü dienen. Der in der 

Vergangenheit teilweise paüschal gewa hrte Vertraüensvorschüss gegen-

ü ber helfenden Personen ünd Institütionen konnte sich daher als „tabüi-

sierende[r] Mechanismüs“ aüswirken (Helming ü. a. 2011, S. 170). 

Trotz des inzwischen nicht mehr tabüisierten Misstraüens ergibt sich aüs 

der kooperativen Gründorientierüng des SGB VIII, dass die Aüfsichtsbe-

ho rde keine vollsta ndige Kontrolle ü ber das Erziehüngsgeschehen an-
streben kann ünd darf (vgl. Mo rsberger 2011, Vor § 43, Rn. 34). Es ist da-

her angemessen, den aüf Misstraüen basierenden „Zwangszüsammen-

schlüss“ (vgl. van Santen/ Seckinger 2011, S. 389) von Aüfsichtsbeho rde 
ünd Einrichtüngstra ger hier aüch als Form von asymmetrischer, also 

nicht gleichberechtigter Kooperation zü betrachten. Der Begriff der Ko-

operation kann dabei züna chst in einem weiten Sinn verwendet werden: 
Im Fall der Einrichtüngsaüfsicht wird als Kooperationsanlass die ange-

strebte Aüfnahme ünd Aüfrechterhaltüng des Einrichtüngsbetriebs mit 

Erlaübnis der Beho rde angenommen. Die Kooperation wird dadürch in 
Gang gesetzt, dass beide Partner den geltenden Rahmen von Regeln ünd 

Gesetzen hierfü r gründsa tzlich anerkennen (vgl. Gambetta 1988, S. 213 

f.), was seitens des Einrichtüngstra gers etwa dürch Antragstellüng oder 
die Vorbereitüng derselben erfolgt ünd seitens der Beho rde dürch Aüf-

nahme von Beratüng oder Bearbeitüng des Antrags. Innerhalb dieses 

gründsa tzlichen Kooperationsverha ltnisses im weiten Sinne kann jedoch 

aüch „kooperatives“ oder „ünkooperatives“ Verhalten im engeren Sinne 

aüftreten. In den folgenden Kapiteln wird daher einerseits gründsa tzlich 

solange von einem „Kooperationsverha ltnis“ aüsgegangen, wie eine Be-
triebserlaübnis erteilt oder aüfrechterhalten wird, andererseits ist mit 

„kooperativem Verhalten“ solches gemeint, das ü ber die ünbedingt not-

wendigen Minimalanforderüngen des „Zwangszüsammenschlüsses“ nach 
den Buchstaben des Gesetzes hinaüsgeht ünd aüch dem Sinn des Gesetzes 

folgt, also einem mo glichst gemeinschaftlichen Vorgehen züm Wohle der 

Minderja hrigen.  
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Zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Tra ger besteht also ein strüktürelles Ko-
operationsverha ltnis, das aüf Misstraüen basiert, da die Beho rde die Rolle 

eines „Güardian of Trüst“ fü r die Nützer erfü llt. Dies stellt jedoch nür den 

Aüsgangspünkt dieser Betrachtüng dar. Die weiteren Analysen sollen sich 
aüf die Frage konzentrieren, wie die Beho rde diese Rolle wahrnimmt. Da-

bei stellt die Frage des Vertraüens der Nutzer in die Tra ger zwar ein 

ü bergeordnetes Kriteriüm zür Fünktionalita t der Aüfsicht dar. Detaillier-
ter soll im Folgenden jedoch der Umgang mit Kontrolle dürch die Auf-

sichtsbehörde im Verha ltnis züm Einrichtüngstra ger sowie das gegensei-

tige Vertraüensverha ltnis betrachtet werden. Dabei ist zü beachten, dass 
aüch in dieser Beziehüng ü bergeordnete „Güardians of Trüst“ eingesetzt 

werden, also institütionalisierte „Kana le“ fü r das Misstraüen zwischen 

Aüfsicht ünd Tra ger. Diese wirken in diesem Fall in beide Richtüngen, al-
so sowohl zür Redüzierüng der Verwündbarkeit der Aüfsichtsbeho rde als 

aüch des Tra gers. Dies sind in diesem Fall „apersonale […] [Güardians of 

Trüst] (z.B. Verfahrensnormen, Gesetze, Regeln, Strüktüren, Vertra ge, 
Versicherüngen)“ (Neüberger 2006, S. 24), die das Verha ltnis bis zü ei-

nem gewissen Grad regülieren. Denn aüch der Aüfsichtsbeho rde wird 

nicht vorbehaltlos vertraüt, sondern ihr Handeln wird dürch institütiona-

lisierte Rahmüngen begrenzt. 

Im Folgenden werden daher züna chst Vorgaben ünd Ermessensspiel-

ra üme in der Interaktion zwischen Beho rde ünd Tra ger rü ckblickend ünd 

züsammenfassend betrachtet. Dies soll verdeütlichen, welche Aspekte der 
Aüfsichtsta tigkeit soweit institütionalisiert bzw. formalisiert sind, dass 

die Frage von personenbezogenem Vertraüen dabei nicht handlüngslei-

tend ist. Gleichzeitig treten die weniger formalisierten Bereiche hervor, in 
denen Spielra üme fü r vertraüensgeleitetes Handeln bestehen. Anschlie-

ßend wird ein Schema fü r Handlüngsschritte der Aüfsichtsbeho rde vor-

gestellt, dem sich bestimmte Handlüngsspielra üme züordnen lassen. Da-
nach folgt eine detaillierte theoretische Betrachtüng der Begriffe Vertraü-

en ünd Kontrolle sowie ihres Verha ltnisses züeinander. Am Ende dieses 

Abschnittes la sst sich im Ergebnis die Bedeütüng von Vertraüen ünd Kon-

trolle sowohl in der Aüfsichtspraxis als aüch als ü bergeordneter Regülie-

rüngsmodüs erkla rend darstellen. 

1.2 Vorgaben und Ermessensspielräume 

Die Gesamtschaü der rechtlichen ünd strüktürellen Rahmenbedingüngen 
sowie der historischen Entwicklüng la sst die derzeitigen Vorgaben ünd 

Ermessensspielra üme der fü r Aüfsicht ünd Beratüng züsta ndigen Beho r-
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denmitarbeiter erkennen. Züsammengefasst bestehen vor Aufnahme des 

Betriebs einer Einrichtüng folgende Vorgaben fü r die Aüfsicht: 

 Wenn die Mindestvoraüssetzüngen erfü llt sind ünd keine Ma ngel vor-

liegen, müss eine Betriebserlaübnis erteilt werden, hoheitliche Maß-

nahmen sind nür züla ssig, wenn sie züm Erreichen der Mindestvoraüs-
setzüngen notwendig sind. Die Handlüngsoptionen der Aüfsichtsmitar-

beiter beschra nken sich in dieser Konstellation aüf das „Ob“ ünd „Wie“ 

von Beratüng, wobei dies aüch von der Kooperationsbereitschaft des 

Tra gers abha ngt. 

 Wenn die Mindestvoraüssetzüngen nicht erfü llt sind, also Ma ngel vor-

liegen, ist die Beho rde verpflichtet, den Tra ger zü beraten, wie er die 

Ma ngel beseitigen kann. Aüßerdem kann sie Aüflagen erteilen, wenn 
ein Tra ger nicht von sich aüs oder aüfgründ der Beratüng die Mindest-

voraüssetzüngen erfü llt. Bleiben die Ma ngel bestehen, darf keine BE er-

teilt werden. 

 Hinsichtlich des Verfahrens zür Prü füng der Voraüssetzüngen ist fest-
gelegt, dass die Konzeption der Einrichtüng aüf bestimmte Kriterien 

hin geprü ft werden müss.  

Nach Aufnahme des Betriebs einer Einrichtüng bestehen folgende Rege-

lüngen: 

 Wenn Ma ngel vorliegen, die nicht den Tatbestand der Kindeswohlge-
fa hrdüng erfü llen, ist die Beho rde ebenfalls zür Beratüng des Tra gers 

verpflichtet ünd kann aüch Aüflagen erteilen, damit diese Ma ngel be-

hoben werden. Kooperiert der Tra ger nicht, erfü llt also Aüflagen nicht, 
stellt das fü r sich genommen aber noch keinen Tatbestand dar, der zü 

weitergehenden Eingriffen dürch die Beho rde berechtigt. Ohne Kin-

deswohlgefa hrdüng erfordern beho rdliche Maßnahmen daher stets die 

Kooperation des Einrichtüngstra gers. 

 Wenn Ma ngel vorliegen, die als Kindeswohlgefa hrdüng bewertet wer-

den, müss die Beho rde ebenfalls ein abgestüftes Verfahren anwenden. 

Als letzter Schritt dieses Verfahrens oder wenn andere Maßnahme als 
nicht erfolgversprechend beürteilt werden, kann eine Betriebserlaüb-

nis aüch entzogen werden. Hierbei besteht insoweit kein Ermessens-

spielraüm, als dass die BE entzogen werden müss, wenn nür so eine 

Beseitigüng der Kindeswohlgefa hrdüng mo glich ist. 
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 Zür fortlaüfenden Prü füng, ob wa hrend des Betriebs Ma ngel aüftreten, 
sind regelma ßige Meldüngen vorgesehen sowie Ortbesüche „nach Er-

fordernis des Einzelfalls“.  

Im Wesentlichen sind formal also relativ feststehende Handlüngsvorga-

ben fü r die Beho rde definiert, die sich aüs zwei Tatbesta nden ergeben. 
Dies sind einerseits das Erfü llen von Mindestvoraüssetzüngen dürch den 

Tra ger bzw. das Vorliegen von Ma ngeln ünd andererseits das Vorliegen 

einer Kindeswohlgefa hrdüng in einer Einrichtüng. Das Feststellen dieser 
beiden Tatbesta nde erfolgt verantwortlich dürch die Aüfsichtsbeho rde. 

Sie legt züna chst fest, welche Grenzen fü r die individüelle Einrichtüng als 

Mindestvoraüssetzüngen gelten, was als „Mangel“ betrachtet wird ünd 

welche Sitüationen im Einzelfall eine Kindeswohlgefa hrdüng darstellen. 

Gründsa tzlich bedeüten diese Festlegüngen Handlüngsspielra üme der 

Beho rde, jedoch sind sie in vollem Umfang gerichtlich ü berprü fbar, wer-
den also im Zweifelsfall dürch Gerichtsentscheidüngen kontrolliert ünd 

begrenzt. Da der direkte Interaktionspartner der Beho rde der Einrich-

tüngstra ger ist, fanden solche gerichtlichen Kla rüngen bisher nür in sol-
chen Fa llen statt, in denen züm Nachteil des Tra gers entschieden würde 

ünd dieser dann klagte. Der ümgekehrte Fall, dass zü Lasten der ünterge-

brachten Minderja hrigen Tra ger begü nstigt würden, würde nach Kennt-
nis des Verfassers bisher nicht vor Gericht verhandelt140. Entscheidüngen 

der Beho rde ünd ihrer Mitarbeiter, die nicht zü hoheitlichen Eingriffen 

gegenü ber Tra gern fü hren, waren daher in der bisherigen Praxis keiner 
gerichtlichen Kontrolle ünterworfen ünd ko nnen somit aüch als prakti-

sche Ermessensspielra üme bezeichnet werden. Dies soll an einem Bei-

spiel verdeütlicht werden: 

Wenn ein Aüfsichtsmitarbeiter aüfgründ einer Beschwerde eine o rtliche 
Prü füng dürchfü hrt ünd daraüfhin – ggf. nach Absprache innerhalb des 

Aüfsichtsteams – zü dem Schlüss kommt, dass die BE der Einrichtüng 

entzogen werden müss, wird diese Entscheidüng mit hoher Wahrschein-
lichkeit dürch den Tra ger angefochten werden. Der Aüfsichtsmitarbeiter 

müss daher bei seiner Entscheidüng davon aüsgehen, dass er seine Ent-

scheidüngsgrü nde vor Gericht intersübjektiv nachvollziehbar darlegen 
müss. Wie in Kapitel I. 3.1.9 D beschrieben, ünterliegt die Beho rde einer 

mehrfachen Beweispflicht, indem sie das Vorliegen einer Kindeswohlge-

                                                 
140 Diskutiert wurde diese Konstellation jedoch mit Blick auf das Handeln der Heimaufsicht in 
den 50er und 60er Jahren. Eine Klage einer ehemaligen Heimbewohnerin, dass die Heimauf-
sicht zwischen 1955 und 1965 nicht ausreichend tätig geworden sei, wurde aber in der Sache 
nicht verhandelt, sondern aus formalen Gründen (nicht ausreichende Darlegung des Vorwurfs) 
abgewiesen (LG Köln vom 28.08.2012 – 5 O 418/11; unveröffentlicht, abrufbar über juris). 
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fa hrdüng ebenso beweisen müss wie die fehlende Bereitschaft oder 
Kompetenz des Tra gers, diese Kindeswohlgefa hrdüng mit Hilfe von Bera-

tüng oder dürch Aüflagen abzüstellen. Gleichzeitig müss das Vorgehen 

des Aüfsichtsmitarbeiters den Verfahrensvorschriften entsprechen, da 
ansonsten der Tatbestand einer Kindeswohlgefa hrdüng selbst mo glich-

erweise vom Gericht nicht geprü ft wird. Beispielsweise müss der Tra ger-

vertreter vor einer solchen Entscheidüng in formal korrekter Weise an-
geho rt werden. Sofern das Gericht aüch ü ber den Tatbestand der Kin-

deswohlgefa hrdüng entscheidet ünd nicht nür ü ber Verfahrensfragen, ist 

damit aüch eine normative Positionierüng verbünden. Hierbei ist zü kla -
ren, ob das Gericht der Position der Aüfsichtsbeho rde folgt oder ob es an-

dere Grenzen zwischen „Mindestvoraüssetzüngen“ ünd „wü nschenswer-

ter Erziehüng“ oder zwischen bloßen „Ma ngeln“ ünd einer „Kindeswohl-
gefa hrdüng“ festlegt. Aüfgründ dieses normativen Anteils ist die Gerichts-

entscheidüng dürch den Aüfsichtsmitarbeiter selbst bei ansonsten formal 

korrektem Handeln nicht mit Sicherheit vorhersehbar, da der derzeit be-
stehende normative Rahmen a üßerst lü ckenhaft ist ünd wenig Orientie-

rüng gibt. Entscheidet sich der Aüfsichtsmitarbeiter im genannten Bei-

spiel jedoch gegen einen Ortsbesüch ünd gegen hoheitliche Interventio-
nen ünd fordert lediglich eine schriftliche Stellüngnahme des Tra gers oh-

ne weitere Konseqüenzen an, wird diese Entscheidüng mit geringerer 

Wahrscheinlichkeit gerichtlich geprü ft werden. Es mü sste sich dazü ein 
Kla ger finden, der die entsprechende Beweislast tragen kann. Insbeson-

dere dü rfte es schwierig sein, dem Aüfsichtsmitarbeiter eine Verletzüng 

seiner Aüfsichtspflicht nachzüweisen. Denn die gesetzlich bestimmten 
Mindestanforderüngen an die Aktivita t der Aüfsichtsbeho rde sind sehr 

gering – es werden zwar einige Instrümente ünd Verfahren benannt, je-

doch wird die Intensita t der vorgeschriebenen Prü füngen nicht definiert.  

Daraüs ergibt sich, dass die Aüfsichtsmitarbeiter in ihrer Praxis vor allem 
dann ü ber Ermessensspielra üme verfü gen, wenn sie kooperativ agieren. 

Dies betrifft einerseits die Quantität und Qualität von Beratung, aber es 

betrifft aüch Entscheidüngen ü ber die Intensität von Prüfungen. Ebenfalls 

eingeschlossen sind Handlüngsoptionen informeller Beeinflussung, bei-

spielsweise dürch Verhandlüngsgeschick (vgl. Haft 1992). Aüch hinsicht-

lich des Umgangs mit Beschwerden oder den regelma ßigen Meldüngen 
bestehen gründsa tzlich Spielra üme. Es ist deshalb zü ünterscheiden zwi-

schen einer subjektiven ünd einer intersubjektiv abgesicherten Erwar-

tungsstabilität hinsichtlich dem Vorliegen von Ma ngeln oder einer Kin-
deswohlgefa hrdüng, aber aüch hinsichtlich der Angemessenheit der Aüf-

sichtsaktivita t. Eine sübjektive Sicherheit reicht aüs, üm eigene Entschei-

düngen ü ber die Intensita t von Prü füngen sowie den Einsatz kooperati-
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ver Instrümente des Einwirkens aüf Tra ger zü steüern. Fü r hoheitliche 
Eingriffe ist jedoch darü ber hinaüs eine stabile Erwartüng notwendig, die 

entweder intersübjektiv abgesichert ist oder von der zümindest erwartet 

wird, dass sie aüch dürch das züsta ndige Gericht geteilt wird. Sowohl 
Kontrolle141 als aüch Vertraüen sind Mechanismen, die dazü dienen, in 

einer ünsicheren Sitüation die Erwartüngen hinsichtlich des weiteren 

Verlaüfs zü stabilisieren. Diese Begriffe werden im folgenden Kapitel zü-

na chst in einer U bersicht dargestellt ünd anschließend genaüer erla ütert. 

1.3 Handlungsschritte der Aufsichtsbehörde 

Um die bisherigen U berlegüngen ü berblicksartig aüf die Praxis der Ein-

richtüngsaüfsicht beziehen zü ko nnen, werden im Folgenden Erfahrün-
gen aüs der dürch den Verfasser dürchgefü hrten teilnehmenden Be-

obachtüng genützt. Vorgreifend aüf die in Abschnitt V dargestellte Stüdie 

wird hier kürz aüs einer Grüppendisküssion mit einem der Aüf-
sichtsteams zitiert142. Zwei Mitarbeiter fassen darin aüf gezielte Nachfra-

ge des Verfassers die eigene Ta tigkeit folgendermaßen züsammen: 

8 MA: […] Wir setzen diesen Rahmen, in dem sich dann die Akteure 
bewegen können. Und uns ist natürlich wichtig, dass wir gemein-
sam diesen Rahmen klar haben. Und innerhalb dieses Rahmens gibts 
Spielräume, die wir mit den Trägern besprechen und die wir er-
lauben oder nicht erlauben, wenn die überschritten worden sind. 
Am Einzelfall sind wir nicht, dafür ist das Jugendamt da, was 
den Kindesschutz betrifft, ganz auf die Kinder bezogen. Aber für 
den Rahmen, da haben wir eindeutig ne Entscheidungsbefugnis und 
die müssen wir auch anwenden. Ja. 

9 MB: Ich seh das auch so, dass wir im Grunde aus den verschiede-
nen Beteiligten sowas wie ein Puzzle, ein Bild zusammensetzen, 
die Interpretation des Gesamtbildes aber am Ende durch uns in 
Form einer Entscheidung zusammengefasst werden muss, die hof-
fentlich dann in ner Harmonie tatsächlich verläuft um die ande-
ren auch gut mit im Boot zu haben, aber unter Umständen auch 
eben nicht. Aber, die endgültige Verantwortung, oder den Sack 
zubinden, oder was auch immer man für Bilder jetzt entwickeln 
kann, obliegt uns. 

DokOC, 8-9 

Die Aüfsichtsmitarbeiter charakterisieren ihre Rolle so, dass sie an zent-

raler Position dafü r züsta ndig sind, die anderen verantwortlichen Akteü-

re züsammenzübringen ünd aüs den dürch diese bereitgestellten oder 

                                                 
141 Wenn nicht anderweitig kenntlich gemacht, wird „Kontrolle“ hier im Sinne von „Prüfung“ 
verstanden, nicht im Sinne von „Steuerung“. Der Begriff ist sowohl im Deutschen als auch im 
Englischen mehrdeutig. 

142 Methodische Erläuterungen zu den Transkripten folgen in Kapitel IV.2.2.2B. 
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selbst gewonnenen Informationen143 ein „Gesamtbild“ züsammenzüset-
zen. Dieses Bild müss bewertet ünd schließlich in einen „Rahmen“ gefasst 

werden, der die Aütonomie des Einrichtüngstra gers begrenzt. Ergebnis 

der Entscheidüng ist also, ob ünd inwieweit in die Tra geraütonomie ein-
gegriffen oder aüf diese Einflüss genommen wird. Der Entscheidüng liegt 

eine Bewertüng zügründe, deren erster Schritt züna chst individüell dürch 

den jeweils züsta ndigen Mitarbeiter erfolgt. Gegebenenfalls wird vor der 
Entscheidüng eine Absicherüng vorgenommen, beispielsweise dürch 

Rü cksprache mit dem Team oder einem Vorgesetzten. Die hier verwende-

te Metapher des „Bildes“ wird in Abbildüng 7 aüfgegriffen, üm die bereits 
in den vorigen Kapiteln verwendeten Begriffe diesen Vorgehensschritten 

züzüordnen. Die der Abbildüng folgenden Aüssagen dienen als themati-

sche Einfü hrüng ünd werden spa ter noch na her erla ütert ünd begrü ndet. 

 

Abbildung 7: Ablaufschema zur Entscheidungsfindung seitens der Aufsichtsbehörde mit Hilfe 
von Kontrolle und Vertrauen (eigene Darstellung) 

                                                 
143 „Informationen“ hier im weitesten Sinne, also auch Einstellungen und Meinungen, so wie 
die Aufsichtsmitarbeiter diese wahrnehmen. 
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Die Bewertüngsgründlage kann als ein bestimmter Grad von Information 
verstanden werden, der beim „Züsammensetzen“ des Bildes erreicht 

wird. Das „Bild“ kann im Ergebnis mehr oder weniger lü ckenhaft züsam-

mengesetzt sein. Beim „Züsammensetzen“ wirken fü nf wesentliche Me-
chanismen züsammen, die jeweils ünterschiedlich stark aüsgepra gt sein 

ünd aüf jedes „Bild“ einen ünterschiedlichen Einflüss aüsü ben ko nnen. 

Erstens ist dies die formale Kontrolle, also das formal festgelegte Einholen 
von bestimmten Informationen ü ber den Tra ger ünd die Einrichtüng ünd 

ihr Abgleich mit einem Soll-Wert. Dazü geho ren Daten ü ber die Einrich-

tüng ünd Meldüngen ü ber Personal in der Einrichtüng. Aüfgründ der 
Komplexita t von Einrichtüngen ünd des dortigen Geschehens ist das Bild, 

das sich hieraüs ergibt, zwangsla üfig ünscharf ünd lü ckenhaft. Um in der 

Metaphorik zü bleiben, ko nnte man davon sprechen, dass die formale 
Kontrolle lediglich einige grobe Linien erfasst. Zweitens ko nnen Ergeb-

nisse informaler Kontrolle das Bild erga nzen, beispielsweise in Gestalt des 

perso nlichen Eindrücks, den die Aüfsichtsmitarbeiter in Gespra chen mit 
Tra gervertretern oder bei Besüchen der Einrichtüng gewinnen. Ein drit-

ter Aspekt ist das Vertrauen, das dem Tra ger seitens des Aüfsichtsmitar-

beiters geschenkt wird. Aüch Vertraüen kann das Bild erga nzen, das die 
Gründlage einer Interpretation ünd Bewertüng dürch die Aüfsichtsmitar-

beiter bildet. Im Gegensatz zür Kontrolle erga nzt Vertraüen das Bild je-

doch nicht dürch züsa tzliche Informationen, sondern es werden Lü cken 
dürch die Aüfsichtfü hrenden selbst gefü llt, indem sie von vorhandenen 

Informationen ünd Erfahrüngen aüsgehen ünd diese generalisieren. Nicht 

als das Gegenteil von Vertraüen, sondern als eigensta ndige Variable müss 
viertens aüch das Misstrauen genannt werden. Dieses Misstraüen ist fü r 

eine Aüfsichtsbeho rde strüktürell konstitütiv ünd bleibt deshalb zü einem 

gewissen Anteil aüch bei einem idealen Vertraüensverha ltnis bestehen. 
Fü nftens schließlich müss als Einflüssfaktor aüch die Hoffnung genannt 

werden, also „blindes Vertraüen“. In der Bild-Metaphorik handelt es sich 

hierbei üm ein nicht begrü ndbares „Aüsmalen“ von Lü cken im Bild.  

Das „Bild“, das dürch das Züsammenspiel von Kontrolle, Vertraüen, Miss-

traüen ünd Hoffnüng entstanden ist, wird in einem zweiten Schritt inter-

pretiert. Die Interpretation wiederüm fü hrt zü einem bestimmten Grad 

von Erwartungsstabilität – züna chst sübjektiv bei dem züsta ndigen Aüf-
sichtsmitarbeiter. Eine hohe Erwartüngsstabilita t kann sich sowohl aüf 

die positive Erwartüng beziehen, dass ein Tra ger seiner Verantwortüng 

zür Gewa hrleistüng des Kindeswohls gerecht wird, als aüch aüf die nega-
tive Erwartüng, dass der Tra ger dies gerade nicht gewa hrleisten kann. 

Wichtig ist zü beachten, dass der Grad von Erwartüngsstabilita t sich nicht 

aütomatisch aüs einem bestimmten Bild ergibt, sondern erst aüs dessen 
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Interpretation ünd Bewertüng. Ob ein Bild als „klar“ oder „scharf“ bewer-
tet wird, ha ngt in erster Linie nicht von dem „objektiven“ Bild selbst, son-

dern von dessen Interpretation ab. 

Je nach den Umsta nden des Einzelfalls kann nün vor der Entscheidüng 

noch ein Schritt der Absicherung erfolgen, in dem der Aüfsichtsmitarbei-
ter seine sübjektive Bewertüng mit anderen Akteüren, beispielsweise 

Kollegen oder Vorgesetzten, abgleicht. Bei beiden Bewertüngsschritten 

gilt, dass die erreichte Erwartüngsstabilita t aüch danach noch sehr nied-

rig sein kann – das „Bild“ bleibt also mo glicherweise trotzdem ünscharf.  

In Abha ngigkeit vom Grad der erreichten Erwartüngsstabilita t lassen sich 

vier wesentliche Entscheidüngsalternativen ünterscheiden. Erstens kann 

entschieden werden, dass keine Intervention oder Einflüssnahme erfolgt. 
In dem Fall wird davon aüsgegangen, dass sich das gegebene Bild in ver-

tretbarer Weise „rahmen“ la sst. Diese Entscheidüng kann gründsa tzlich 

immer dann getroffen werden, wenn mindestens die groben Linien for-
maler Kontrollergebnisse dem nicht widersprechen, also in einen als ver-

tretbar angesehenen Rahmen passen.    

Zweitens kann die Entscheidüng dahingehend laüten, den Tra ger fachlich 

in seiner Aüfgabenwahrnehmüng zü beraten. Je nach Aüsfü hrüng kann 
dies drittens aüch so angelegt sein, zü versüchen, das Tra gerhandeln 

dürch Argümentation, U berzeügüng oder Verhandlüngsgeschick zü beein-

flussen. Diese Varianten stehen natü rlich nür dann zür Verfü güng, wenn 
der Tra ger kooperiert. Ob die Kooperation „freiwillig“ aüfgründ geteilter 

Ziele von Tra ger ünd Aüfsichtsbeho rde, dürch geschickte Einflüssnahme, 

aüs pragmatischen Grü nden oder lediglich zür Vermeidüng von Sanktio-
nen züstande kommt, spielt hierfü r züna chst keine Rolle. Wie erwa hnt 

liegen in der Aüsgestaltüng dieser Bereiche Handlüngsspielra üme der 

einzelnen Mitarbeiter. 

Verweigert sich der Tra ger einer kooperativen „Rahmüng“ des Bildes, in-
dem er Beratüngsangebote aüsschla gt ünd sich aüch nicht dürch Aüs-

handlüngen beeinflüssen la sst, steht viertens noch die Mo glichkeit zür 

Verfü güng, hoheitlich zu intervenieren. Da der Tra geraütonomie ein hoher 
Stellenwert in der Rechtssystematik zükommt, kann eine solche Interven-

tion jedoch nür erfolgen, wenn erstens eine Kooperation tatsa chlich nicht 

mo glich ist ünd zweitens eine hohe (negative) Erwartüngsstabilita t sei-
tens der Aüfsichtsbeho rde vorliegt, dass der Tra ger nicht bereit oder in 

der Lage ist, das Kindeswohl zü gewa hrleisten bzw. eine Gefa hrdüng ab-

züwenden. Die Bewertüngsgründlage fü r diese Erwartüng müss aüßer-
dem intersübjektiv nachvollziehbar ünd abgesichert sein, damit sie vor 



Kapitel III.1. 195 

 
 

 

Gericht Bestand haben kann. Dies ist bei formalen Versto ßen, also wenn 
sich bereits die „groben Linien“ nicht „einrahmen“ lassen, aügenschein-

lich deütlich einfacher zü erreichen, als z. B. bei einem sübjektiv „schlech-

ten Eindrück“. Denn die oben beschriebenen Methoden jenseits formaler 
Kontrolle, das „Bild“ weiter aüszüfü llen, sind gründsa tzlich schwieriger 

intersübjektiv nachvollziehbar zü belegen. Da das Vorliegen von Voraüs-

setzüngen fü r hoheitliche Interventionen ünd das anzüwendende Verfah-
ren dürch Gerichte vergleichsweise streng geprü ft wird, bestehen in die-

sem Bereich kaüm Handlüngsspielra üme der Beho rde144. 

Der gesamte hier dargestellte Prozess wird potenziell dürch zwei Katego-

rien von Faktoren beeinflüsst: Erstens personale Faktoren, na mlich Per-

so nlichkeit, Erfahrüngen, Fa higkeiten, Motive ünd Engagement der invol-

vierten Aüfsichtsmitarbeiter; zweitens Rahmenbedingüngen wie Bündes- 

ünd Landesgesetze, bestehende Richtlinien ünd sonstige formale Vorga-
ben der Beho rde, Vereinbarüngen aüf ü berregionaler Ebene (Rahmenver-

tra ge etc.), Vereinbarüngen im Team, der Teamkültür, Gewohnheit ünd 

nicht zületzt zeitliche, finanzielle ünd sonstige Ressoürcen. Diese Fakto-
ren fü hren insgesamt zü einem bestimmten Versta ndnis von Rolle ünd 

Verantwortüng seitens der Beho rde ünd ihrer Mitarbeiter. Dieses wirkt 

sich daraüf aüs,  

 mit welchen Mitteln die Bewertüngsgründlage geschaffen wird,  

 welcher Informationsgrad inwieweit ünd mit welchen Mitteln zü einer 

stabilen sübjektiven Erwartüng fü hrt,  

 wann ünd wie sübjektive Bewertüngen intersübjektiv abgesichert 

werden,  

 ünter welchen Bedingüngen welche „Rahmüngs“-Entscheidüngen ge-

troffen werden ünd  

 wie die Entscheidüngsalternativen praktisch ümgesetzt werden.  

Die empirische Untersüchüng dazü, wie diese Prozesse aüsgestaltet wer-
den, folgt in Abschnitt V. Hier werden züna chst die bisher nicht weiter 

erkla rten Begriffe ünd ihre theoretischen Implikationen beleüchtet.  

                                                 
144 Solche ergeben sich lediglich durch unterschiedliche Auslegung der häufig unklaren Rechts-
lage. Entsprechend handelt es sich nicht um der Behörde bewusst zugestandene Freiräume, 
sondern um die praktische Notwendigkeit, bis zu einer etwaigen gerichtlichen Prüfung zeitkri-
tische Entscheidungen treffen zu müssen.  
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2. Kontrolle und Vertrauen 

Sowohl Kontrolle als aüch Vertraüen ko nnen als Antworten aüf die Frage 

verstanden werden, wie Akteüre positive Erwartüngen hinsichtlich des 

Verhaltens anderer Akteüre formen ko nnen, deren Handlüngen fü r sie 
potenziell von positiver oder negativer Bedeütüng sind, denen gegenü ber 

sie also verwundbar sind (Mo llering 2005, S. 286). Das Spannüngsver-

ha ltnis von Kontrolle ünd Vertraüen betrifft sowohl die Ebene der kon-
kreten Interaktion zwischen den züsta ndigen Aüfsichtsmitarbeitern ünd 

Tra gervertretern (Kontrolle ünd Vertraüen als Handlüngsoptionen) als 

aüch die ü bergeordnete Ebene der Regülierüng der Einrichtüngsaüfsicht 
ünd ihres Verha ltnisses zü nicht-staatlichen Akteüren (Kontrolle ünd Ver-

traüen als Modi fü r „Regierüng“ bzw. „Governance“). Einige der folgenden 

Feststellüngen gelten ü bergeordnet fü r beide Ebenen, teilweise mü ssen 

diese jedoch analytisch getrennt werden. 

2.1 Formale und informale Kontrolle 

2.1.1 Definition und Bedingungen (formaler) Kontrolle 

Der Begriff „Kontrolle“ im hier verwendeten Wortsinn meint züna chst 

einen Vergleich zwischen einem „Ist“- ünd einem „Soll“-Züstand. Er leitet 
sich aüs dem franzo sischen „contrero le“ ab, das „Gegen-“ oder „Zweitre-

gister“ bedeütet (Düden Online 2013). Formale Kontrolle, also ein gere-

gelter Soll-Ist-Vergleich, kann dann angewendet werden, wenn drei we-

sentliche Bedingüngen erfü llt sind:   

 Sowohl fü r den zü kontrollierenden Prozess als aüch fü r das erwartete 

Ergebnis der Ta tigkeit mü ssen messbare Kriterien im Voraus festgelegt 

werden, anhand derer bestimmbar ist, wann eine Kontrolle negativ o-
der positiv aüsfallen wird. Diese Kriterien mü ssen formalisiert sein, al-

so beispielsweise in Form von Regeln oder Vertra gen vorliegen.  

 Zweitens müss es mo glich sein, das Einhalten dieser Regeln zü über-

prüfen. Dazü ist entweder eine enge Züsammenarbeit zwischen Kon-
trollierten ünd Kontrollierenden notwendig oder es mü ssen fünktiona-

le Monitoring-Systeme eingerichtet werden. 

 Drittens müss es mo glich sein, Regelbrü che zü sanktionieren (Bijlsma-

Frankema/ Costa 2005, S. 264; a hnlich aüch Edelenbos/ Eshüis 2012, 

S. 650).  

Wie im historischen Rü ckblick deütlich würde, scheiterte formale Kon-

trolle im Kontext der Heimaüfsicht in den 1950er bis 1970er Jahren ha ü-
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fig an fehlenden Sanktionsmo glichkeiten der Beho rden, da sie von dem 
Angebot der Tra ger abha ngig waren ünd deshalb eine „symbiotische Be-

ziehüng“ bestand (siehe Kapitel II.5.2.1). Diese starke Verflechtüng liegt 

heüte aüfgründ der Trennüng von Kostentra ger- ünd Aüfsichtsverant-
wortüng sowie des starken Wachstüms ünd der Diversifizierüng der Ein-

richtüngslandschaft aügenscheinlich nicht mehr vor. Kritisch ist jedoch 

der erstgenannte Aspekt zü bewerten: Die formale Kontrolle komplexer 
Einrichtüngssitüationen wü rde ihre Operationalisierüng zü messbaren 

Kriterien erfordern. Wie dargestellt, existieren solche Kriterien nür rüdi-

menta r in den bündesgesetzlichen Regelüngen. In einigen Bereichen, et-
wa in Form von Personalschlü sseln, die seitens des LVR-Landesjügend-

amtes Rheinland in Richtlinienpapieren festgelegt würden, sind beho r-

denspezifische Grenzwerte vorhanden (siehe Kapitel I. 4.2.2 B). Wie aüs-
fü hrlich dargelegt würde, gestaltet sich die Fündierüng solcher Kriterien 

jedoch sehr schwierig, ünd diese Entwicklüng schreitet nür langsam ünd 

zo gerlich voran145. Hinzü kommt die zweite Bedingüng: Die Kriterien 
mü ssen nicht nür definiert, sondern aüch effektiv geprü ft werden ko n-

nen. Da eine enge Züsammenarbeit zwischen Beho rde ünd Einrichtüng 

aüfgründ fehlender Ressoürcen kaüm mo glich ist, wa ren hierzü Monito-
ringsysteme notwendig. Diese bestehen derzeit nür in Form der Melde-

pflichten sowie mittelbar in Form der Sta rküng von Beschwerdestrüktü-

ren in Einrichtüngen. Beide Monitoringformen sind jedoch stark von der 
Mitarbeit des Tra gers abha ngig. Inwieweit diese Formen dennoch effektiv 

züm Schütz von Minderja hrigen beitragen, sich also zür Kontrolle der 

Prozesse ünd Ergebnisse der Einrichtüng eignen, mü sste empirisch ge-
prü ft werden. Offensichtlich ist jedoch, dass nür ein sehr geringer Aüs-

schnitt der Einrichtüngsrealita t als Information an die Aüfsichtsbeho rde 

ü bermittelt werden kann. Der „Vorteil“ formaler Kontrolle im Kontext des 
oben dargestellten Ablaüfschemas besteht darin, dass Ergebnisse regel-

konform dürchgefü hrter formaler Kontrollen aütomatisch zü einer in-

tersübjektiven Erwartüngsstabilita t fü hren. Denn die zügründeliegenden 
Regeln sind bereits Aüsdrück einer ü bergreifenden Versta ndigüng ü ber 

die Folgen von Kontrollergebnissen146. 

Liegen die Voraüssetzüngen fü r formale Kontrolle nicht vor, bzw. kann 

darü ber keine hinreichende Bewertüngsgründlage erzielt werden, ko n-

                                                 
145 Das Thema „Standards“ bzw. „Mindestanforderungen“ wird im nächsten Kapitel noch auf-
gegriffen. 

146 „Die Institutionen an sich […] bündeln in den ihrer Struktur zugrunde liegenden Prinzipien 
und Normen den Bezug auf das Gemeinwohl, der in den Augen der Bürger dem politischen 
Personal zu häufig fehlt“ (Hartmann 2011, S. 286). 



198 Kapitel III.2. 

nen aüch informale Kontrollmechanismen eingesetzt werden (vgl. 
Das/ Teng 1998, S. 505 ff.). Gemeint ist damit eine sitüationsabha ngige 

Informationssammlüng ü ber den Interaktionspartner im weitesten Sinne. 

Ein Soll-Ist-Vergleich findet zwar statt, ist aber nicht geregelt. Kriterien 
fü r das „Soll“ ünd aüch der Prozess der Feststellüng des „Ist“ werden bei 

informaler Kontrolle nicht zwangsla üfig im Voraüs expliziert. Formen in-

formaler Kontrolle – darünter soziale Kontrolle147 (vgl. Shapiro 1987, 
S. 631) – ko nnen wa hrend der Interaktion zwischen Beho rde ünd Tra ger 

zür Anwendüng kommen. Wenn sich Beho rde ünd Tra ger beispielsweise 

ü ber Ziele ünd Maßgaben versta ndigen, erha lt die Beho rde Informatio-
nen, die aüf Motive, Werte ünd Normen der verantwortlichen Bescha ftig-

ten des Tra gers schließen lassen (vgl. Das/ Teng 1998, S. 502).  

Soziale Kontrolle ist besser geeignet, bisher stillschweigendes Wissen zü 

erforschen ünd daraüf basierende Werte zü schaffen, wa hrend formale 
Kontrolle besser züm Aüsnützen von bereits erkanntem Wissen geeignet 

ist (Bijlsam-Frankema/ Costa 2005, S. 267). Soziale Kontrolle soll daher 

ü ber Versta ndigüngen hinsichtlich der Motive, Einstellüngen ünd Ziele 
der Interaktionspartner aüch Inkongrüenzen redüzieren (Bijlsam-

Frankema/ Costa 2005, S. 267, vgl. aüch Das/Teng 1998, S. 502). In ande-

ren Worten besteht der Haüptaspekt bei sozialer Kontrolle in dem Aufbau 
von Beziehungen, in denen eine gemeinsame Praxis bzw. ein gegenseitiges 

Versta ndnis etabliert wird (Bijlsam-Frankema/ Costa 2005, S. 267). For-

male Kontrollformen setzen hingegen bereits ein gemeinsames Ver-
sta ndnis – beispielsweise der verwendeten Kriterien – voraüs. Kürz: 

„[F]ormal control is more of a strict evalüation of performance while so-

cial control is aboüt dealing with people“ (Das/ Teng 1998, S. 501). 

Informale Kontrolle kann dementsprechend aüch Kriterien berü cksichti-
gen, die im Voraüs nicht qüantifiziert werden ko nnen. Da weder das Vor-

gehen noch das Ergebnis informaler Kontrolle geregelt sind, fü hrt sie je-

doch nicht ünmittelbar zü intersübjektiver, sondern im Idealfall nür zü 

sübjektiver Erwartüngsstabilita t.  

                                                 
147 Für den Begriff der sozialen Kontrolle gilt in besonderem Maße, dass er zweideutig ist und 
häufiger im Sinne von „Steuerung“ als im Sinne von „Prüfung“ verwendet wird. Im hier zu-
grunde gelegten Verständnis wird der Begriff zwar in erster Linie als „Prüfung“ verstanden, 
jedoch wird davon ausgegangen, dass der Steuerungsaspekt eng damit zusammenhängt. Denn 
im Rahmen der sozialen Interaktion können Prüfungen, Interpretationen und „Sanktionen“ – 
beispielsweise in Form „kritischer“ Mimik – unmittelbar aufeinander folgen bzw. sich vermi-
schen und die Dynamik der Situation bestimmen. 
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2.1.2 Formale Kontrolle und Standards 

Die Anwendüng formaler Kontrolle mit Hilfe messbarer ünd formal fest-
gelegter Kriterien ist in den meisten o konomischen Bereichen selbstver-

sta ndlich. In einem zünehmend komplexen, diversifizierten ünd globali-

sierten Wirtschaftssystem werden allerdings die oben genannten drei 
Bedingüngen immer ha üfiger nicht erfü llt (vgl. aüch Endreß 2001, 

S. 161). Im Vergleich zü fordistischer Prodüktion, in der eine mo glichst 

totale formalisierte Kontrolle ü ber Prozesse ünd Ergebnisse angestrebt 
würde, tendieren moderne Unternehmen heüte daher versta rkt zü For-

men der Erwartüngsstabilisierüng, die nicht aüf formaler Kontrolle basie-

ren (vgl. Bijlsma-Frankema/ Costa 2005, S. 264 f.).  

Im Bereich der Sozialen Arbeit würde eine Versta rküng formaler Kon-
trollmechanismen züna chst vor allem im Kontext des „New Püblic Ma-

nagement“ (NPM) vorangetrieben. Es la sst sich ein direkter Züsammen-

hang zwischen (formaler) Kontrolle ünd den Idealen des NPM beschrei-

ben:  

„Control plays an important role in the NPM […]. Control is applied to simplify 
phenomena by regülating them, not allowing randomness, büt redücing the ar-
ray of possible trajectories. In the NPM approach, complexity of the püblic sec-
tor is handled throügh control mechanisms like performance indicators, explicit 
standards, and control protocols“ (Edelenbos/ Eshüis 2012, S. 650). 

Wa hrend Aspekte des NPM (in Deütschland ünter der Bezeichnüng „Neü-
es Steüerüngsmodell“) aüf die gesamte o ffentliche Verwaltüng angewen-

det würden, lassen sich aüch direkte Bezü ge zü Fragestellüngen der Sozi-

alen Arbeit ünd insbesondere aüch des Schützaüftrags bei Kindeswohlge-

fa hrdüng benennen: 

„Managerialistische Attitü den ünd Roütinen stiften Sicherheit dort, wo die Ver-
ünsicherüng besonders groß ist – die Erfahrüngen mit dem (vermeintlichen) 
Versagen des Kinderschützes liefern dazü hervorragendes Anschaüüngsmateri-
al. […] Vertra ge, Zahlen ünd harte Belege rü cken an die Stelle von Institütionen-
vertraüen ünd Abstimmüngsprozessen, bei denen es üm güte Argümente geht. 
Damit züsammenha ngend ko nnen dann aüch Umdeütüngen dessen erfolgen, 
was in sozialen ünd gesündheitsbezogenen Dienstleistüngssektoren als ‚profes-
sionell‘ gilt; in der Tat scheinen betriebswirtschaftlich begrü ndete Rationalisie-
rüng, nümerische Steüerüng, oütpütorientierte Bewertüng etc. bei vielen Akteü-
ren dort heüte nicht als Aüsdrück von Deprofessionalisierüng, sondern als 
Symbol fü r Modernisierüng begriffen zü werden“ (Bode 2012, S. 195). 

Bode setzt hier also die versta rkte Anwendüng von formaler Kontrolle 

ünd deren Ermo glichüng dürch Standardisierüngen mit dem Professions-
versta ndnis in Beziehüng. Die Frage, in welchem Maße formale Kontrolle 

angewendet wird, wirkt sich daraüf aüs, wie Professionalita t in diesem 
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Bereich bestimmt wird. A hnlich weist aüch Polütta aüf die Folgen der 
Aüsweitüng von Standardisierüng ünd formaler Kontrolle aüf den Sektor 

der Sozialen Arbeit hin. Dabei bezieht er sich vor allem aüf den (Teil-

)Aspekt der Ergebnis- oder Wirküngsmessüng: 

„Sowohl o ffentliche Kosten- ünd Leistüngstra ger (z. B. Jügenda mter) als aüch 
Dienstleistüngserbringer (z. B. Freie Bildüngs- ünd Jügendhilfetra ger) werden 
von einer Rationalita t des Aüsweisens von Erfolgen ünd Leistüngen bestimmt 
[…]. Gleichzeitig […] sehen sich Fachkra fte in der gleichen Rationalita t mit neü-
en Methoden, Verfahren ünd Standards fü r ihr Handeln konfrontiert. Denn die 
Einfü hrüng jener Standards geht mit einer Professionskritik bzw. einem Ver-
traüensverlüst gegenü ber professioneller Fallbearbeitüng einher, welche dürch 
externen Nachweis von Ergebnissen ersetzt werden soll“ (Polütta 2011, S. 72). 

Kritisch wird diese Entwicklüng vor allem deshalb beürteilt, weil in der 
Sozialen Arbeit insbesondere solche Ta tigkeiten besondere Wirksamkeit 

entfalten ko nnen, die sich aüf die professionelle Beziehüng zwischen 

Fachkraft ünd Klienten beziehen ünd nicht dürch formale Standardisie-

rüngen gesteüert werden ko nnen: 

„Wirkfaktoren mit insgesamt einer relativ hohen Varianzaüfkla rüng liegen […] 
insbesondere im Arbeitsbü ndnis zwischen Fachkra ften ünd jüngen Menschen 
(zentrale empirisch erfasste Dimensionen sind hier Zeit ünd Vertraüen) sowie 
zentral in den sübjektiv von Kindern ünd Jügendlichen wahrgenommenen Be-
teiligüngsmo glichkeiten im Hilfeprozess […]. Darü ber hinaüs ließen sich jedoch 
weder die pa dagogischen Aktivierüngsmethoden noch die aüf das Handeln von 
Fachkra ften bezogenen Standardisierüngsformen der pa dagogischen Diagnose 
ünd Hilfeentscheidüngen als derartige wirküngsfo rderliche Bedingüngen iden-
tifizieren. Im Gegenteil waren es die Momente professioneller Aütonomie ünd 
professionsbestimmter Organisationsform in den Einrichtüngen der Jügendhil-
fe, die einen Betrag zü wirküngsvollen Hilfen fü r jünge Menschen leisten“ (Po-
lütta 2011, S. 78).  

Wa hrend also formale Kontrolle im Wirtschaftssystem offenbar immer 

weniger als fünktional betrachtet wird, da die zü kontrollierenden Pro-

zesse immer komplexer werden, scheinen in den ohnehin immer schon 
komplexen pa dagogischen Bereichen die Versüche von Komplexita tsre-

düzierüng dürch Kontrolle ünd Standardisierüng noch züzünehmen. Als 

mo gliche Grü nde würden bereits Misstraüen in die Profession, die Pro-
fessionellen oder die Institütionen Sozialer Arbeit genannt, sowie das 

Streben nach gro ßerer Sicherheit in ünsicheren Sitüationen. Standards 

ko nnen daher nicht nür der „Disziplinierüng“ von Fachkra ften dienen, 
sondern aüch zü deren „Absicherüng ünd Entlastüng“ beitragen (Merchel 

2005, S. 180). Werden Regeln ünd Maßsta be aüfgestellt, ist gründsa tzlich 

aüch der entlastende Nachweis mo glich, dass sie eingehalten würden ünd 
somit keine Schüld an mo glicherweise dennoch eingetretenen Scha di-

güngen von Kindern besteht (Merchel 2005, S. 180). Ein weiterer Gründ 
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wird ebenfalls von Merchel benannt: „‚Standards‘ werden […] zü einem 
sozialpolitischen Abwehrinstrüment in der aktüellen Aüseinandersetzüng 

üm die Verteilüng von Ressoürcen“ (Merchel 2005, S. 180). Die Festle-

güng bestimmter qüantifizierbarer Gro ßen als „Standard“ soll also einen 
ünbegrenzten Abbaü von Ressoürcen verhindern. Damit geht jedoch das 

Risiko einher, dass „Mindeststandards“ züm Maßstab fiskalischer Ent-

scheidüngen werden ünd ü ber das Minimüm hinaüsgehende Bedarfe 
nicht mehr als legitim betrachtet ünd im Büdget nicht berü cksichtigt 

werden (vgl. Merchel 2005, S. 181). 

Gleichsam als Mittelweg zwischen detaillierten ünd qüantifizierten Stan-

dards, die weder der Komplexita t von Erziehüngsprozessen noch der 

notwendigen professionellen Aütonomie fü r eine wirksame Beziehüngs-

arbeit zwischen Pa dagoge ünd Adressat gerecht werden ko nnen, ünd ei-

ner vo llig ünkontrollierten Praxis werden aüch „Leitlinien“ oder „Qüali-
ta tskriterien“ gefordert (vgl. Merchel 2005). Diese enthalten Formülie-

rüngen, die nicht mess- ünd prü fbaren Indikatoren entsprechen, sondern 

die als „programmatische Bewertüngsmaßsta be als Gründlage fü r eine 
Reflexion ünd fü r einen Diskürs ü ber die Angemessenheit pa dagogischen 

Handelns“ (Merchel 2005, S. 179) bezeichnet werden ko nnen. Wie konk-

ret ünd damit aüch wie „kontrollierbar“ diese Leitlinien formüliert sind 
oder sein sollten, ist in der Fachdebatte noch ümstritten. Instrümente, die 

die Idealform formaler Kontrolle erlaüben, werden jedoch ü berwiegend 

abgelehnt:  

„Detailreiche Qüalita tsvorgaben, ü berprü fbare Indikatoren ünd vermeintliche 
Wirkfaktoren in Form von Checklisten sind kontraindiziert, vor allem in Hand-
lüngsfeldern, die Kindern ünd Jügendlichen zü mehr Aütonomie ünd Selbstbe-
wüsstsein verhelfen wollen, weil diese solche Werte in ihren Herkünftsmilieüs 
entbehren mü ssen. Es kann also nicht sein, dass wir im Rahmen der rasanten 
Disküssion üm mehr Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Institütionen 
nünmehr aüf Kültüren der Kontrolle ünd Angst baüen sollen. Das Gegenteil ist 
gefragt ünd dies kann nür dürch eine entschleünigte Debatte geleistet werden, 
die alle Akteür/inn/e/n der Fach- ünd Politikszene einbezieht ünd die aüf eine 
hohe Aütonomie ünd aüf Vertraüen in die Institütionen ünd die Menschen setzt, 
denen der Schütz von Kindern ünd Jügendlichen ein perso nliches Anliegen ist“ 
(Wolff 2010, S. 540). 

Es ist also festzühalten, dass Elemente formaler Kontrolle im Bereich der 
Einrichtüngsaüfsicht nür begrenzt anwendbar sind, da die dazü notwen-

digen Standardisierüngen nicht geeignet wa ren, üm pa dagogische Qüali-

ta t angemessen zü bewerten. Die „Leitlinien“, die derzeit ha üfig aüch ün-
ter dem Begriff der „Standards“ diskütiert werden, erho hen zwar die 

„Bewertbarkeit“ Sozialer Arbeit, diese Bewertüng kann jedoch nicht aüs-

schließlich formalisiert erfolgen. Als erga nzender Regierüngsmodüs wird 
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daher teilweise – etwa oben von Wolff – mehr Vertraüen in die Fachkra fte 

ünd Institütionen empfohlen. 

2.2 Vertrauen 

2.2.1 Begriffsdefinition Vertrauen 

Der Begriff des Vertraüens ist einerseits allta glich, andererseits aber aüch 

mehrdeütig. Es soll deshalb züna chst eine Begriffsbestimmüng erfolgen, 

beginnend mit der etymologischen Herleitüng: 

„‚Traüen‘ (wagen) ist der Wortgrüppe ‚Teer‘ züzüordnen (indogerm. Ei-
che/ Baüm), zü der aüch Worte wie ‚treü‘ ünd ‚Trost‘ geho ren. Angespielt wird 
dabei aüf die Festigkeit von Eichen/ Ba ümen bzw. des Festigen von Schiffen mit-
tels Teer (‚Trost‘: innere Festigkeit, ‚treü‘: fest wie ein Baüm, ‚traüen‘: fest wer-
den)“ (Cleppien 2012, S. 51). 

Die Vorsilbe „Ver-“ leitet sich im Fall von „Vertraüen“ vom gotischen „fair-

“ ab, das ürsprü nglich „rings herüm“, im ü bertragenden Sinn aber aüch 

„vo llig“ bedeütet (Leopold 1907, S. 14, 186). Gema ß der Herkünft der 
Wortbedeütüng verweist  „Vertraüen“ also aüf eine vo llige (mentale oder 

emotionale) Festigkeit oder Sicherheit, man ko nnte aüch sagen „feste 

U berzeügüng“ oder „hohe Erwartüngsstabilita t“. Im ü blichen Sprachge-
braüch meint „Vertraüen“ entweder den Prozess, der zü dieser Sicherheit 

fü hrt (im Sinne von „Vertraüen schenken“) oder aüch das Ergebnis, also 

einen Züstand von Erwartüngsstabilita t. Da dieses Ergebnis, wie im obi-
gen Schema gezeigt, aüch dürch Kontrolle erreicht werden kann, wird 

„Vertraüen“ hier vor allem aüf den Prozess des Schenkens von Vertraüen 

bezogen. Das Ergebnis wird weiterhin neütral als „Erwartüngsstabilita t“ 

bezeichnet.   

Der Begriff des Vertraüens ist in verschiedenen wissenschaftlichen Dis-

ziplinen ünd Lebensbereichen mit zahlreichen weiteren üneinheitlichen 

ünd ha üfig ünreflektierten Bedeütüngen verbünden148. In dieser Arbeit 
wird der Begriff in einem bestimmten Versta ndnis verwendet, na mlich 

angelehnt an eine aktüelle „Arbeitsdefinition“ des Philosophen Martin 

Hartmann:  

„Vertraüen ist eine relationale, praktisch-rationale Einstellüng, die üns in ko-
operativer Orientierüng ünd bei gleichzeitiger Akzeptanz der dürch Vertraüen 
entstehenden Verletzbarkeiten davon aüsgehen la sst, dass ein fü r üns wichtiges 
Ereignis oder eine fü r üns wichtige Handlüng in U bereinstimmüng mit ünseren 

                                                 
148 Einen Überblick über die unterschiedliche Begriffsverwendung in Psychologie, Soziologie, 
Anthropologie, Theologie, Pädagogik, Politik, Medizin, Recht, Statistik und weiteren Bereichen 
gibt Schmitt (2000). 
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Wü nschen ünd Absichten eintritt, ohne dass wir das Eintreten oder Aüsfü hren 
dieses Ereignisses oder dieser Handlüng mit Gewissheit vorhersagen oder in-
tentional herbeifü hren ko nnen ünd so aüf eine Weise, dass sich das dürch Ver-
traüen ermo glichte Handeln ünter eine Beschreibüng bringen la sst, die wesent-
lich einen Bezüg aüf das Vorliegen verschiedener Handlüngsoptionen entha lt“ 
(Hartmann 2011, S. 56).  

Die wichtigsten Elemente dieser Definition werden im Folgenden na her 

erla ütert. Von besonderer Relevanz sind vor allem diese Aspekte: 

 Vertraüen entspricht nicht „Wissen“ oder „Gewissheit“, kann sie aber 

ünter bestimmten Bedingüngen fünktional ersetzen, denn  

 Vertraüen ermo glicht die Wahl bestimmter Handlüngsoptionen, die 

ohne Vertraüen nicht bestü nden. 

 Im Unterschied zü Gewissheit ist Vertraüen jedoch mit der Entschei-

düng verbünden, ein Risiko aüf Verletzüng zü akzeptieren. 

 Wie hier bereits anklingt, ha ngt Vertraüen eng mit „kooperativer Ori-

entierüng“ des Vertraüenden züsammen. Denn – dies ist eine zentrale 
These Hartmanns, die spa ter noch aüfgegriffen wird – mit Vertraüen ist 

im Gegensatz zür „Gewissheit“ eine spezifische normative Entschei-

düng verbünden: die Wertscha tzüng der Selbstständigkeit desjenigen, 

dem vertraüt wird. 

 Aüch die kooperative Orientierüng desjenigen, dem vertraüt wird, ist 

zentral. Denn gerade dessen „ünterstü tzende Kooperationsakte“ 

(Hartmann 2011, S. 82) sind der eigentliche Gegenstand des Vertraü-
ens. Dass sich Vertraüen aüf die erwartete Kooperation des Gegen-

ü bers bezieht, bezeichnet Hartmann als „Relationalita t“ der Einstellüng 

des Vertraüens (Hartmann 2011, S. 82). 

2.2.2 Die Rationalität des Vertrauens 

Obwohl Vertraüen nicht „Wissen“ oder „Gewissheit“ entspricht, bezeich-

net Hartmann es als eine „praktisch-rationale Einstellüng“. Damit ist ge-

meint, dass es „Gründe des Vertraüens“ (Hartmann 2011, S. 10, Hervor-

hebüng dort) gibt. Solche Grü nde, die zür Entstehüng von Vertraüen fü h-

ren, würden in zahlreichen empirischen Stüdien üntersücht149. Die Er-
gebnisse weichen nür in Details voneinander ab, die sich züm Teil dürch 

die ünterschiedlichen Fragestellüngen ünd Bedingüngen der Stüdien er-

kla ren lassen. Ha üfig zitiert wird eine Stüdie von Gabarro (1978), der die 
Entstehüng von Vertraüen in Arbeitsbeziehüngen zwischen Vorgesetzten 

                                                 
149 Beispielsweise zusammengefasst bei Neuberger 2006, S. 18 ff. und Späth 2008, S. 62 ff. 
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ünd Untergebenen üntersüchte. Insgesamt ünterscheidet Gabarro als Ein-
flüssfaktoren Charaktervariablen (Integrita t, Motive, Konsistenz, Aüfge-

schlossenheit, Diskretion), Kompetenzvariablen (Hard- ünd Softskills150) 

ünd Urteilskraft (Gabarro 1978, S. 295 ff.). Gabarro gewichtet diese Fak-
toren zwar ünterschiedlich stark151, Graeff kommt in einem Vergleich der 

Ergebnisse Gabarros mit einigen weiteren Stüdien jedoch zü dem Schlüss, 

„daß sich das Vertraüen als eine Sümme der einzelnen Faktoren ergibt, 
bei der Interaktionseffekte vernachla ssigt werden ko nnen“ (Graeff 1998, 

S. 59). Es wird daher aüch in der vorliegenden Betrachtüng aüf eine ün-

terschiedliche Gewichtüng der verschiedenen Vertraüensfaktoren ver-
zichtet. Die einzelnen Elemente, die sich zü Vertraüen sümmieren, wür-

den immer wieder mit leichten Variationen besta tigt, besonders elabo-

riert in einer Untersüchüng von Bütler (1991), der sich aüf Gabarros Er-
kenntnisse bezog. Bütler fü hrte Interviews mit 84 Fü hrüngskra ften, aüs 

denen er folgende Bedingüngen fü r Vertraüen kondensierte ünd ihre 

Homogenita t, Validita t ünd Reliabilita t aüch mit Hilfe mehrerer qüantita-

tiver Stüdien testete (Bütler 1991, S. 643): 

„Die zehn Vertraüensbedingüngen waren 

- die Verfü gbarkeit ünd Anwesenheit der Zielperson (availability) 

- die Kompetenz (competence) 

- die Verhaltenskonsistenz (consistency) 

- die Diskretion bei vertraülichen Informationen (discreetness) 

- die Fairness (fairness) 

- die Integrita t (integrity) 

- die Loyalita t (loyalty) 

- die Offenheit (openness) 

- das Einhalten von Verprechüngen (promise fülfillment) 

- die Aüfgeschlossenheit ünd Ansprechbarkeit fü r neüe Ideen ünd Vorstellüngen 
(receptivity)“ (Graeff 1998, S. 60, der hier die von Bütler 1991, S. 648, beschrie-
benen Dimensionen ü bersetzt) 

                                                 
150 Die Begriffe „Hardskills“ und „Softskills“ werden nicht durch Gabarro verwendet, sondern 
stellen eine vereinfachende Interpretation des Verfassers dar. 

151 Aus Sicht der befragten Vorgesetzten waren Integrität, Kompetenz und Konsistenz die 
wichtigsten Faktoren, in anderer Richtung waren für die Mitarbeiter Integrität, Motive und 
Aufgeschlossenheit die wichtigsten Elemente, um Vertrauen in den Vorgesetzten zu entwi-
ckeln (Gabarro 1978, S. 298, vgl. auch Graeff 1998, S. 57).   
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Laüt Bütler sind diese Dimensionen ü bertragbar aüf andere professionel-
le Beziehüngen (1991, S. 658)152. In einer anderen Variante schlagen Ma-

yer/ Davis (1999) statt dessen die Verwendüng der Dimensionen „Fa hig-

keit“, „Wohlwollen“ ünd „Integrita t“ vor. Aüch die Ergebnisse einer Stüdie 
von Mü ller (1997) weichen nicht gründsa tzlich von Bütlers Dimensionen 

ab. Er stellt die These aüf, dass vor allem faire Entscheidüngsverfahren in 

Institütionen Vertraüen schaffen. Fü r Mü ller lassen sich die „Merkmale 
wahrgenommener Verfahrensfairneß“ in „Personenü bergreifende Merk-

male“ – „Beteiligüng (‚voice‘)“, „Konsistenz“, „Unvoreingenommenheit“, 

„Genaüigkeit“ – ünd „Personenspezifische Merkmale“ – „Züwendüng 
(‚consideration‘)“, „Kommünikative Integrita t“, „Aüfkla rüng“, „Ethisch-

moralische Gründsa tze“ – ünterscheiden (Mü ller 1997, S. 193). 

Diese Merkmale machen deütlich, dass Vertraüen nicht voraüssetzüngs-

los ist, sondern aüf mehrdimensionalen Grü nden berüht. Diese wiederüm 
basieren entweder aüf einer „Interaktionserfahrüng mit dem konkreten 

System […] oder aüf eine[r] Generalisierüng aüs Erfahrüngen mit a hnli-

chen Systemen“ (Schneider 2006, S. 79, Hervorhebüng T. M.). Dazü aüch 

Hartmann:  

„Vertraüen kann nicht gekaüft werden, es kann nicht befohlen werden ünd es 
kann aüch nicht gelernt oder gelehrt werden; wie wir es aüch drehen ünd wen-
den, es braücht Zeit züm Entstehen ünd verlangt in der Regel nach wiederholter 
Begegnüng“ (Hartmann 2001, S. 34).  

Mit anderen Worten: Begrü ndetes Vertraüen beno tigt Vertraütheit – be-

zogen aüf das Kooperationsverha ltnis zwischen Aüfsicht ünd Einrich-

tüngstra gern also die Vertraütheit mit genaü diesem Tra ger oder die Ver-
traütheit mit einzelnen Charakteristika des Tra gers, z. B. die Anwendüng 

vertraüter Konzeptbestandteile, das Vorhandensein vertraüter Qüalifika-

tionen, die Angeho rigkeit zü vertraüten ü bergeordneten Organisationen, 
die Beteiligüng vertraüter Personen üsw., die zü einer Generalisierüng 

fü hren (vgl. Endreß 2001, S. 166 f.). Ein Beispiel fü r eine aüf Vertraütheit 

basierende Generalisierüng ist aüch, wenn von Eigenschaften einer ver-

traüten Leitüngsperson aüf das Handeln anderer Mitarbeiter geschlossen 

wird ünd deshalb der gesamten Einrichtüng Vertraüen entgegengebracht 

wird, obwohl nür bestimmte Personen bekannt sind.  

Diese Grü nde sind jedoch nicht vergleichbar mit einem „explizit dürchge-
fü hrten, argümentativ strüktürierten Beweisverfahren, das mir den ande-

                                                 
152 Butlers Dimensionen werden daher in Abwandlung auch für die quantitative Trägerbefra-
gung des Verfassers verwendet, daher wird in den Abschnitten IV.3.1 und VI darauf zurückge-
kommen. 
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ren als vertraüenswü rdig aüsweist“ (Hartmann 2011, S. 19). Vertraüen 
sei laüt Hartmann vielmehr „eine Sache individüell wirksamer Urteils-

kraft“ (Hartmann 2011, S. 206). Mit dieser individüellen Urteilskraft ünd 

insbesondere ihrer Anfa lligkeit fü r Fehler befasst sich aüsfü hrlich der 
Psychologe ünd Nobelpreistra ger Daniel Kahneman. Entsprechend laütet 

seine Beschreibüng des Vertraüens: 

„Vertraüen ist ein Gefü hl, in dem sich die Koha renz der Informationen ünd die 
Leichtigkeit ihrer kognitiven Verarbeitüng widerspiegeln. […] Erkla rüngen ho-
her sübjektiver U berzeügüng sagen üns nür, dass eine Person in ihrem Kopf ei-
ne koha rente Geschichte konstrüiert hat, nicht ünbedingt, dass diese Geschichte 
wahr ist“ (Kahneman 2011, S. 263). 

Ebenso wie Hartmann grenzt aüch Kahneman diese sübjektive Sicherheit, 

die dürch Vertraüen entsteht, von jener aüs einem systematischen Be-

weisverfahren entstandenen ab. Denn die Entstehüngsbedingüngen fü r 
Vertraüen werden dürch die besondere Arbeitsweise des kognitiven Ap-

parates des Menschen beeinflüsst. So beschreibt Kahneman den evolütio-

na r entstandenen Mechanismüs des menschlichen Kognitionsapparates, 
dürch den vorhandene Informationen normalerweise schnell ünd zü-

na chst ünreflektiert zü einer „Geschichte“ verknü pft werden. Dies dient 

dazü, Informationen anhand bisheriger Erfahrüngen ünd aktüeller Ein-
drü cke mo glichst schnell zü verarbeiten ünd plaüsibel zü erkla ren. Ist 

keine „schnelle“ ünd plaüsible Erkla rüng mo glich, wird laüt Kahneman 

ein anderer kognitiver Mechanismüs aktiviert, der „langsam“ ünd mit er-
ho hter Aüfmerksamkeit diese Informationen prü ft. Jedoch sei nachweis-

bar, dass das kognitive System die Tendenz aüfweist, Informationen, die 

die Koha renz einer „Geschichte“ sto ren, aüszüblenden. Der Grad des Ver-
traüens bzw. der U berzeügüng sei dann besonders hoch, „wenn üns die 

Geschichte, die wir üns selbst erza hlen, mü helos einfa llt, widersprüchs-

frei daherkommt ünd kein konkürrierendes Szenario vorhanden ist“ 
(Kahneman 2011, S. 296). Diese erkla rende „Geschichte“ kann deshalb 

aüch dann entstehen, wenn relevante Informationen fehlen oder Wider-

sprü che nicht einbezogen werden:  

„Die Assoziationsmaschine ist so eingestellt, dass sie Zweifel ünterdrü ckt ünd 
Ideen ünd Informationen, die mit der aktüell dominanten Geschichte vereinbar 
sind, ins Geda chtnis rüft. Ein Intellekt, der der Regel folgt, nür die aktüell ver-
fü gbaren Informationen zü berü cksichtigen, wird viel zü leicht einen hohen 
Grad des U berzeügtseins erreichen, indem er alles aüsblendet, was er nicht 
weiß“ (Kahneman 2011, S. 296). 

Vertraüen basiert also – zümindest anteilig – aüch aüf der Intuition des 

Vertraüenden, die sich wiederüm aüs Kenntnissen ünd bisherigen Erfah-
rüngswerten speist. In diesem Kontext ist daher die Frage relevant, in-

wieweit die Intüition von Experten (die sich von Alltagsintüition ünter-
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scheiden dü rfte) ein hilfreiches Mittel zür Gewinnüng von Erwartüngs-
stabilita t sein kann. Dürch Experten intüitiv getroffene Entscheidüngen 

seien „vermütlich sachgerecht“ (Kahneman 2011, S. 297), wenn  

„zwei gründlegende Voraüssetzüngen fü r den Erwerb von Expertise erfü llt 
[sind] […]:  

- Eine Umgebüng, die hinreichend regelma ßig ist, üm vorhersagbar zü sein.  

- Eine Gelegenheit, diese Regelma ßigkeiten dürch langja hrige U büng zü erler-
nen“ (Kahneman 2011, S. 296).  

Zür Entwicklüng von Intüition geho re aüch Feedback – je direkter dieses 

aüsfalle, desto eher entwickele sich die no tige U büng (Kahneman 2011, 

S. 298 f.). Wenn diese Bedingüngen erfü llt seien, ko nne fachliche Intüition 
einen Mehrwert gegenü ber formalisierten Entscheidüngsverfahren erge-

ben, „aber erst nach einer disziplinierten Erhebüng objektiver Informati-

onen ünd der disziplinierten Bewertüng gesonderter Merkmale“ 
(Kahneman 2011, S. 286). Denn dürch dieses züsa tzliche disziplinierte 

Verfahren ließen sich die oben geschilderten Informationsverarbeitüngs-

fehler vermeiden. Als Beispiele nennt Kahneman A rzte, Pfleger, Sportler 
ünd Feüerwehrleüte, die aüfgründ ihrer Erfahrüng Sitüationen „wieder-

erkennen“ ünd aüch intüitiv sachgerechte Lo süngen anwenden ko nnen. 

Als Gegenbeispiele nennt er Politikwissenschaftler oder „Stockpicker“ im 
Aktiengescha ft, deren intüitive Entscheidüngen mangels Vorhersagbar-

keit des jeweiligen Fachgebietes ünzüverla ssig seien (Kahneman 2011, 

S. 297).  

Der von Kahneman beschriebene Mechanismüs des Aüsblendens von 
Zweifeln erinnert an eine bekannte soziologische Beschreibüng Niklas 

Lühmanns, nach der Vertraüen als ein „Mechanismüs der Redüktion sozi-

aler Komplexita t“ (Lühmann 2000) bezeichnet wird. Denn diese Redükti-
on von Komplexita t ist einerseits im Alltag zwingend notwendig, üm 

ü berhaüpt „morgens sein Bett […] verlassen [zü ko nnen]“ (Lühmann 

2000, S. 1), anderseits geht sie mit dem Preis einher, dass der Redükti-
onsmechanismüs fehlerhaft sein kann. Vertraüen geht also mit dem be-

wüssten oder ünbewüssten Verzicht aüf die Gewinnüng oder Verarbei-

tüng von Informationen einher, solange sich die verbliebenen Informati-
onen koha rent verknü pfen lassen. Oder anders formüliert: Vertraüen er-

mo glicht eine „Entlastüng von Reflexion“ (Hartmann 2011, S. 53), jedoch 

nür so lange, wie keine Zweifel aüftreten.  

Nach diesem Versta ndnis kann festgehalten werden, dass die oben ge-
nannten Grü nde fü r Vertraüen nicht sinnvoll als „Beweise“ bezeichnet 
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werden ko nnen153. Gambetta findet eine andere Formülierüng: „Vertraü-
en ist eine eigenartige U berzeügüng, die nicht aüf Beweisen, sondern aüf 

einem Mangel an Gegenbeweisen grü ndet“ (Gambetta 2001, S. 235, Her-

vorhebüng dort). Fü r Hartmann ist diese Eigenschaft des Vertraüens ein 

Gründ dafü r, dass Vertraüen nicht den Bezüg zür Realita t verliert: 

„Die Tüchfü hlüng zür Realita t, die Vertraüen bewahren müss, schließt aüs, dass 
wir aüch dann vertraüen, wenn wir die Unzüverla ssigkeit eines anderen einge-
sehen haben. Vertraüen ist in diesem Sinne zerbrechlicher oder anfa lliger fü r 
negative Evidenzen als viele Emotionen. Wird es blind, dann nicht, weil es nega-
tive Eigenschaften des andern aüsblendet, sondern weil es positive Eigenschaf-
ten sieht, wo keine sind“ (Hartmann 2011, S. 160 f.)154. 

Vertraüen kann also leicht dürch „Gegenbeweise“ zersto rt werden, jedoch 

erst, wenn solche erstens vorliegen, zweitens aüch wahrgenommen ünd 
drittens aüch rational „eingesehen“ werden. Es handelt sich deshalb üm 

einen Mechanismüs, der einerseits zwar nicht abgekoppelt von der Reali-

ta t stattfindet (dies wa re „blindes Vertraüen“ oder bloße „Hoffnüng“), der 
aber andererseits dennoch anfa llig fü r Fehler ist, da Vertraüen nicht aü-

tomatisch die systematische Süche nach fehlenden Informationen bein-

haltet.  

Züsammenfassend ko nnen die verschiedenen Grü nde bzw. Entstehüngs-
bedingüngen des Vertraüens in drei Kategorien aüfgeteilt werden: Ers-

tens kann Vertraüen aüf Vernunft zürü ckgefü hrt werden:  

„In diesem Versta ndnis ist Vertraüen einer Wette a hnlich, ein kalküliertes Risi-
ko mit positivem Erwartüngswert. Um Vertraüen aüfzübaüen mü sste man ent-
sprechende Anreizstrüktüren fü r die beteiligten Akteüre schaffen ünd aüßer-
dem dafü r sorgen, dass der Vertraüensgeber verla ssliche Signale der Vertraü-
enswü rdigkeit empfa ngt“ (Mo llering 2007, S. 75). 

Nach diesem Versta ndnis bestü nde also eine Strategie der Vertraüensge-

winnüng darin, sich so zü verhalten, dass man als kompetent, integer, 
wohlwollend, ansprechbar üsw. wahrgenommen wird. Zweitens kann 

Vertraüen dürch Routinen entstehen. 

„Man orientiert sich an den legitimen Regeln ünd Rollen, die alle Beteiligten 
kennen, handelt angemessen, so wie andere es aüch tün wü rden, ünd geht ins-
besondere davon aüs, dass sich die Interaktionspartner ebenso ‚normal‘ verhal-

                                                 
153 Wie dies aber Das/Teng tun (1998, S. 505). 

154 Diese Aussage Hartmanns scheint der Darstellung Kahnemans zu widersprechen, jedoch 
meint Hartmann hier solche negativen Eigenschaften, die „eingesehen“ wurden. Nach 
Kahneman ist aber der Fall wahrscheinlich, dass negative Eigenschaften ausgeblendet werden, 
bevor sie bewusst reflektiert werden. Erlangen sie aber die Aufmerksamkeit des Vertrauenden, 
ist die „Geschichte“ nicht mehr kohärent und muss dann angepasst werden, beispielsweise mit 
der Folge von Vertrauensverlust oder Misstrauen.  
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ten werden. Vertraüensaüfbaü kann in diesem Sinne dürch die Etablierüng von 
festen, regelma ßigen Verhaltensmüstern gefo rdert werden“ (Mo llering 2007, 
S. 75 f.). 

Hier steht die Wiedererkennbarkeit von Sitüationen im Vordergründ, die 
zü einer verla sslicheren intüitiven Vertraüensbildüng fü hren kann. Eine 

dritte Kategorie von mo glichen Grü nden fü r Vertraüen ergibt sich aüs Er-

fahrungen. 

„Diese Perspektive zeigt, dass Vertraüen dadürch aüfgebaüt oder erlernt wer-
den kann, dass man Anla sse fü r neüe Erfahrüngen schafft ünd Akteüren Gele-
genheiten zür Interaktion gibt“ (Mo llering 2007, S. 76). 

Alle drei Kategorien von Grü nden fü r Vertraüen haben jedoch gemein-

sam, dass sie die Ungewissheit ünd Verwündbarkeit nicht beseitigen, da 

Vertraüen aüch entta üscht werden kann. Mo llering spricht Vertraüen 
deshalb als zentrale Eigenschaft zü, dass es Ungewissheit „aüfhebt“ – ünd 

zwar in dem doppelten Wortsinn, dass es sie einerseits bewahrt, aber an-

dererseits ausblendet oder dürch eine „positive Fiktion“ (Mo llering 2007, 
S. 76) ersetzt. Vertraüen kompensiert also einen Mangel an Gewissheit 

ünd Sicherheit. 

Wie leicht Vertraüen geschenkt wird ünd inwieweit nach „Gegenbewei-

sen“ gesücht wird, ha ngt aber nicht allein von seinen individüellen Ent-
stehüngsbedingüngen ab, sondern wird aüch  „dürch ein ‚Klima‘ oder eine 

‚Kültür‘ des Vertraüens beeinflüsst“ (Hartmann 2011, S. 206). Sowohl die 

Grü nde des Vertraüens, die sich aüf Eigenschaften des Vertraüensemp-
fa ngers beziehen, als aüch die Grü nde fü r die Neigüng, Vertraüen zü 

schenken, lassen sich also sowohl aüf personenspezifische als aüch aüf 

personenü bergreifende Bedingüngen zürü ckfü hren. Im Züsammenspiel 
dieser Einflü sse entsteht eine „Praxis des Vertraüens“, die eine eigene 

Komplexita t aüfweist:  

„Wenn Vertraüen also tatsa chlich Komplexita t redüziert, dann nicht in ünver-
mittelter Weise, sondern stets nür als fragiles Ergebnis soziokültüreller Interak-
tionsprozesse, die zü einer Praxis geronnen sind, an der sich zü orientieren ün-
ter gegebenen Bedingüngen rational sein kann“ (Hartmann 2011, S. 11). 

„Praxis“ meint hier also eine bestimmte etablierte Art ünd Weise, wie Si-

tüationen interpretiert ünd bewertet werden. Damit Vertraüen entstehen 
kann, ist es erforderlich, dass ein gemeinsames Versta ndnis dieser Praxis 

besteht oder zümindest ünterstellt wird (Hartmann 2011, S. 53). Warüm 

es aüch fü r eine Aüfsichtsbeho rde rational sein kann, eine Vertraüens-
praxis trotz ihrer Anfa lligkeit fü r Fehler anzüwenden, wird im Folgenden 

ero rtert. Dabei werden ihr Nützen sowie die spezifische Normativita t, al-

so der intrinsische Wert des Vertraüens, na her betrachtet. 
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2.2.3 Der Nutzen und die Normativität des Vertrauens 

Vertraüen kann züna chst instrümentell als Mittel zür Erreichüng von Er-

wartüngsstabilita t nü tzlich sein. So stellt beispielsweise Mo rsberger fest: 

„Die ordnüngsbeho rdliche Fünktion im Züsammenhang der §§ 45 ff. [SGB VIII] 
bedeütet nicht, dass den Angaben der Einrichtüngstra ger gründsa tzlich miss-
traüt werden mü sste. Positive Vorerfahrüngen mit der Züverla ssigkeit eines 
Tra gers bzw. Tra gerverbandes dü rfen vielmehr dazü fü hren, dass die Aüf-
sichtsbeho rde sich aüf die im Antrag zür Betriebserlaübnis angegebenen Infor-
mationen verlassen dü rfen, sofern keine Anhaltspünkte fü r Zweifel vorliegen 
[…] In der Vermeidüng von ü berflü ssigen U berprü füngsbesüchen zügünsten ‚in-
telligenter‘ Fo rderüng von Selbstkontrolle liegen erhebliche Effizienzreserven 
wie aüch Potentiale an Verwaltungsvereinfachung, die nicht nür aüs finanziellen 
Gründen wü nschenswert sind, sondern aüch, üm sich aüf die Verbesserung der 
Kommunikation (z. B. bei erkennbaren ‚Schwachstellen‘) ünd fachliche Beratung 
konzentrieren zü ko nnen“ (Mo rsberger in Wiesner 2011, § 45, Rn. 58, Hervor-
hebüngen T.M.) 

Einerseits kann Vertraüen also helfen, Ressoürcen formaler Kontrolle ge-

zielter einzüsetzen – na mlich versta rkt gegenü ber Tra gern, denen nicht 

vertraüt wird – oder aüch allgemein Kontrollkosten zü sparen. Anderer-
seits hebt Mo rsberger hervor, dass der Verzicht aüf formale Kontrollen 

mehr Mo glichkeiten fü r Kommünikation ünd Beratüng schaffen kann.  

Untrennbar mit dem Einsatz von Vertraüen als Regülierüngsmittel ver-

bünden ist entsprechend aüch die Perspektive des gegenseitigen Vertraü-
ens. Die oben geschilderten Grü nde fü r die Vertraüensbildüng mü ssen 

daher aüch aüs Sicht des Tra gers erfü llt sein, damit das Vertraüen beider-

seitig entsteht. Zwar ist die Gegenseitigkeit nicht gründsa tzlich eine Vo-
raüssetzüng fü r die Entstehüng von Vertraüen. Jedoch zeigt der Blick aüf 

die oben genannten Grü nde, dass im Fall der Beziehüng zwischen Beho r-

de ünd Tra ger eine solche Gegenseitigkeit dürch die Beho rde angestrebt 
werden sollte. Denn wenn Tra ger der Aüfsichtsbeho rde vertraüen, ver-

schweigen sie wahrscheinlich weniger Informationen oder geben weni-

ger verzerrte Informationen an die Beho rde weiter (Spa th 2008, S. 184). 
Insgesamt fü hrt Vertraüen zü offenerer Kommünikation, gegenseitigem 

Lernen ünd einer leistüngsfa higeren Kooperation (Bijlsma-

Frankema/ Costa 2005, S. 263). Aüßerdem ist Vertraüen eine zentrale Vo-
raüssetzüng fü r Beratüng, die eine der wichtigste Aüfgaben der Beho rde 

ist:  

„Beratüngen sind […] nür erfolgreich, d.h. fü hren nür dann zü einer fü r den Rat-
sücher akzeptablen Ratfindüng, wenn der Ratsücher keinen Zweifel daran hat, 
daß der Berater aüf seiner Seite steht, das beste fü r ihn will, wenn er also Ver-
traüen züm Berater hat“ (Schank 1981, S. 190). 
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Aüs Sicht beider Parteien erfordert begrü ndetes Vertraüen in einem ge-
wissen Maße Vertraütheit, die nür dürch gemeinsame Interaktionserfah-

rüngen hergestellt werden kann. Zü Beginn von Interaktionen – etwa bei 

der ersten Antragsstellüng dürch einen Tra ger – gibt es noch keine Basis, 
aüf der sich Vertraüen ha tte entwickeln ko nnen. Mo chte die Beho rde aber 

daraüf hinwirken, dass sich mo glichst ein gegenseitiges Vertraüensver-

ha ltnis entwickelt, müss sie züna chst einen Vertrauensvorschuss gewa h-

ren: 

„Vertraüen beginnt, indem man offen fü r Beweise bleibt, handelt, als ob man 
vertraüte, zümindest bis züsa tzliche stabile U berzeügüngen aüf der Basis weite-
rer Informationen gewonnen werden ko nnen“ (Gambetta 2001, S. 235 f., Her-
vorhebüng dort). 

Mit ihrem „erste[n] Züg“ (Gambetta 2001, S. 225) müss die Beho rde also 

im engeren Sinne kooperativ agieren, noch bevor Vertraüen entstanden 

sein kann:  

„In […] gesetzlichen ‚Zwangszüsammenschlü ssen‘ kommt es daraüf an, immer 
wieder Vertraüen generierende Aktivita ten zü entwickeln. Dies gilt in einem 
noch viel sta rkeren Maße fü r Kooperationszüsammenha nge, die aüs einem ge-
genseitigen Misstraüen heraüs gegrü ndet würden […]. In diesen Fa llen ist nicht 
Vertraüen Voraüssetzüng fü r Kooperation, sondern Kooperation ist Voraüsset-
züng dafü r, dass sich Vertraüen entwickeln kann“ (van Santen/ Seckinger 2011, 
S. 389, a hnlich aüch Gambetta 2001, S. 222). 

Das Gewa hren eines Vertraüensvorschüsses ünd das Eingehen einer Ko-

operation (ohne, dass die Bedingüngen fü r diese bereits erfü llt wa ren), 

„kann genaü das Verhalten erzeügen, das logisch gesehen seine Bedin-
güng zü sein scheint. […] Vertraüen bringt schlafende Pra ferenzen fü r 

Kooperationen ans Tageslicht, die ünter den vorher sichtbaren ünd 

scheinbar sichereren Decken defensiver ünd aggressiver Pra ferenzen ste-

cken“ (Gambetta 2001, S. 236). A hnlich formüliert aüch Hartmann: 

„Die Grü nde, die das Vertraüen rechtfertigen, entstehen erst, wenn es in gewis-
ser Weise schon zü spa t ist, ünd ko nnen nicht zür anfa nglichen Gründlage des 
Vertraüens gemacht werden“ (Hartmann 2011, S. 16). 

Mit Hilfe von Kommünikation ünd Interaktion ko nnen dann nachtra glich 

noch „Grü nde“ oder „Gegenbeweise“ fü r die Vertraüenswü rdigkeit des 
Interaktionspartners gesammelt werden ünd der Vertraüensvorschüss 

nachtra glich fündiert oder erschü ttert werden (vgl. Das/ Teng 1998, 504 

f.). Bei steigender Vertraütheit tritt begrü ndetes Vertraüen (oder Miss-

traüen) an die Stelle des Vertraüensvorschüsses. 

Bei dieser Darstellüng wird deütlich, dass der Vertraüende dem Vertraü-

ensempfa nger einen Raum für autonomes Handeln ero ffnet: 
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„Den anderen im Vertraüen als einen anzüerkennen, dem vertraüt werden 
kann, heißt, daraüf zü verzichten, ihn in seinem Verhalten zü ü berwachen, ünd 
etabliert das, was man als kooperative Autonomie bezeichnen kann. Nicht nür 
als Vertraüende gewinnen wir Spielra üme, die üns in die Lage versetzen, ein-
zelne üns wichtige Ziele zü verwirklichen, aüch der Vertraüensempfa nger erha lt 
solche, indem ihm Handlüngsmo glichkeiten eingera ümt werden, die ihn als aü-
tonomes Kooperationswesen aüszeichnen. […] 

Indem wir üns bei gegebenen Alternativen dafü r ‚entscheiden‘, der vertraüens-
vollen Variante zü folgen, stü tzen wir die Werte, die in vertraüensvollen Bezie-
hüngen verwirklicht werden, ünd zwar aüch dann, wenn wir die instrümentel-
len Werte, die im Rahmen solcher Beziehüngen verwirklicht werden, nicht mit-
einander teilen. In diesem Sinne ist es in normativer Hinsicht nicht gleichgü ltig, 
ob ich von A nach B gelange, indem ich eine Waffe mitnehme, oder indem ich 
anderen vertraüe. Aüch wenn das Resültat in beiden Fa llen identisch sein mag, 
tue ich jeweils etwas anderes, denn nür wenn ich anderen vertraüe, erkenne ich 
sie als Wesen an, denen vertraüt werden kann, so wie sie mich als einen aner-
kennen, dessen Wü nsche oder Interessen Rü cksichtnahme erfordern. Diese 
normativen Aspekte dessen, was hier kooperative Aütonomie genannt wird, 
lassen sich nür in vertraüensvollen Verha ltnissen verwirklichen, die damit ne-
ben ihren instrümentellen Aspekten zügleich intrinsische Werte annehmen“ 
(Hartmann 2011, S. 185 f., Hervorhebüngen dort). 

Wie Hartmann hier erla ütert, besitzt Vertraüen also nicht nür einen in-
strümentellen Wert, indem es nü tzlich sein kann, üm kooperativ be-

stimmte Ziele zü erreichen, sondern es verfü gt aüch ü ber einen eigenen 

Wert, na mlich die Anerkennung des Anderen als autonomes Wesen. Dem-
entsprechend ist es nicht mo glich, Vertraüen dürch Kontrolle zü ersetzen, 

ohne damit diesen intrinsischen Wert zü verlieren. 

„Die ü bliche Rede ‚Vertraüen ist güt, Kontrolle ist besser‘ […] süggeriert, Kon-
trolle ko nne an die Stelle von Vertraüen gesetzt werden, wenn wir das so wü n-
schen. Es dü rfte aber ha üfig genüg gar nicht mo glich sein, das, was im Vertraüen 
aüf dem Spiel steht, ohne Sübstanzverlüst in kontrollgepra gten Beziehüngen zü 
verwirklichen“ (Hartmann 2011, S. 186). 

Die Fehleranfa lligkeit von Vertraüen müss also mit dem besonderen Wert 

des Vertraüens selbst abgewogen werden. Dieser moralische Wert birgt 

im U brigen aüch wirtschaftliche Vorteile, da erstens Kreativita t freige-

setzt ünd Kommünikation verbessert ünd zweitens Züfriedenheit ünd 

Motivation geschaffen werden ko nnen (Mo llering 2009). Gambetta warnt 

daher vor einem Verzicht aüf Vertraüen: 

„Sind wir allerdings nicht bereit, üns aüf Vertraüen zü stü tzen, dann werden die 
Alternativen in vielen Fa llen so drastisch, schmerzhaft ünd wahrscheinlich so-
gar so ünmoralisch sein, dass man sie nie leichthin in Erwa güng ziehen wird. 
Sich zü irren ist ein ünvermeidlicher Teil der Wette ünd des Lernprozesses, der 
sich zwischen Erfolg ünd Entta üschüng erstreckt. Und nür, wenn wir bereit 
sind, letztere zü ertragen, ko nnen wir hoffen, ersteren zü genießen. Wer zü we-
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nig vom Vertraüen verlangt, ist genaüso schlecht beraten wie der, der zü viel 
von ihm verlangt“ (Gambetta 2001, S. 237). 

Andererseits, wie aüch Gambetta andeütet, kann aüf Kontrolle aüch nicht 

vollsta ndig verzichtet werden, denn „[d]ie sozialen Netze, die Vertraüen 

knü pft, ko nnen sich zü exclüsiven Zirkeln ünd qüasi-mafio sen Bü ndnis-
sen aüswachsen ünd abschotten“ (Neüberger 2006, S. 48). Historische 

Konstellationen zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Tra gern, die aüf zü viel 

Vertraüen ünd zü wenig Kontrolle berühten, würden in Abschnitt II dar-
gestellt. Es stellt sich daher im Folgenden die Frage, wie sich Vertraüen 

ünd Kontrolle züeinander verhalten ünd wie eine Balance zwischen vo lli-

ger Kontrolle ünd „blindem Vertraüen“ erreicht werden kann. 

2.3 Das Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen 

Gelegentlich wird süggeriert, Kontrolle – als Aüsdrück von Misstraüen – 

ünd Vertraüen schlo ssen einander wechselseitig aüs. Es wird im Folgen-

den aber gezeigt werden, dass Misstraüen ünd Vertraüen als voneinander 
ünabha ngige155 Dimensionen (Fünken/ Thoma 2012, S. 156; Lewicki/  

McAllister/ Bies 1998, S. 444) verstanden werden ko nnen, die in Koopera-

tionsbeziehüngen aüch nebeneinander existieren. Aüs Sicht von Lewicki/ 
 McAllister/ Bies ist hohes Misstraüen, gepaart mit gleichzeitig hohem Ver-

traüen, sogar die ha üfigste Konstellation in entwickelten professionellen 

Kooperationsbeziehüngen (1998, S. 447). In solchen Beziehüngen gilt: 

„Under conditions of high trüst and high distrüst, one party has reason to be 
highly confident in another in certain respects, büt also has reason to be strong-
ly wary and süspicioüs in other respects. The relationship likely is characterized 
by mültifaceted reciprocal interdependence, where relationship partners have 
separate as well as shared objectives” (Lewicki/ McAllister/ Bies 1998, 447). 

Diese Beschreibüng la sst sich aüch aüf die Beziehüng zwischen Aüfsichts-
beho rde ünd Tra ger anwenden: Einerseits bleiben aüfgründ des aüf Miss-

traüen basierenden Aüfsichtsaüftrages immer Bereiche bestehen, in de-

nen kein vo lliges Vertraüensverha ltnis etabliert werden kann ünd soll. 
Hier stehen sich aüfgründ der verschiedenen Rollen aüch Interessen po-

tenziell entgegen. Beispielsweise dü rfte die Melde- ünd Genehmigüngs-

pflicht bei der Einstellüng neüer Mitarbeiter in keinem Fall im Interesse 
des Tra gers sein – sie ist Aüsdrück von institütionalisiertem Misstraüen 

in dessen Personalentscheidüngen ünd markiert fü r den Tra ger einen 

                                                 
155 Mit „unabhängig“ ist gemeint, dass beide Aspekte sowohl gleich (stark oder schwach) aus-
geprägt sein können als auch unterschiedlich. Es besteht also keine direkte Korrelation zwi-
schen beiden Aspekten. Dass es dennoch gegenseitige, aber komplexere Beeinflussungen zwi-
schen Vertrauen und Kontrolle gibt, ist davon unbenommen (vgl. Möllering 2005, S. 284).  
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Eingriff in seine Aütonomie. Gleichzeitig ko nnen in anderen Bereichen 
ü bereinstimmende Ziele ünd vertraüensvolle Interaktion bestehen, bei-

spielsweise wa re es mo glich, dass Aüfsichtsmitarbeiter ünd Tra gervertre-

ter sich in konzeptionellen oder pa dagogischen Fragen vertraüen.  

Züm Verha ltnis von Vertraüen ünd Kontrolle bzw. Misstraüen kann wei-
terhin festgestellt werden, dass sowohl formale als aüch – in ho herem 

Maße – informale Kontrolle zü Interaktions- ünd Kommünikationserfah-

rüngen fü hren. Sie erho hen damit la ngerfristig die Vertraütheit zwischen 
Beho rde ünd Tra ger. Wie in Kapitel 2.1.1 bereits erwa hnt ko nnen Kon-

trollelemente aüßerdem dabei helfen, ein gemeinsames Wertesystem ünd 

eine gemeinsame „Praxis“ zü etablieren, die dann eine stabile Basis fü r 

eine Kooperationsbeziehüng sowohl mit beiderseitig akzeptierten Miss-

traüens- als aüch Vertraüenselementen bildet (vgl. Bijlsma-

Frankema/ Costa 2005, S. 270). Informale bzw. soziale Kontrolle dient 
hier vor allem dem Beziehüngsaüfbaü ünd der Versta ndigüng ü ber Moti-

ve ünd Ziele, wa hrend formale Kontrolle aüsformülierte Kriterien anbie-

tet, in denen sich das mo glichst gemeinsame Praxisversta ndnis kristalli-

siert.  

Wichtig ist jedoch, dass alle Kontrollformen dürch den Kontrollierten als 

angemessen wahrgenommen werden, denn dann  fü hren sie eher zü ei-

nem Anstieg des gegenseitigen Vertraüens (vgl. Das/ Teng 1998, S. 501, 
508). Zü diesem Zweck sollte Misstraüen  „entindividüalisiert“ ünd insti-

tütionalisiert werden.  

„Wenn Kontrolle als Interesse interpretiert wird oder derart institütionalisiert 
ist, dass ihr Einsatz nicht dem mangelnden Vertraüen eines Vorgesetzten züge-
sprochen wird, dann stehen Vertraüen ünd Kontrolle in einem positiven Zü-
sammenhang“ (Spa th 2008, S. 73).  

Hinsichtlich der Art ünd Weise der „Institütionalisierüng“ von Misstraüen 

weist Spa th daraüf hin, dass, je sta rker Kontrollelemente formalisiert sei-
en, „desto weniger assoziiert der Mitarbeiter die Kontrolle mit mangeln-

dem Vertraüen des Vorgesetzten“ (Spa th 2008, S. 73). Andererseits pla -

dieren Fünken/ Thoma fü r eine Institütionalisierüng als „Element einer 

Gespra chskültür“ (2012, S. 159). Misstraüen solle  

„in einem frü hen Stadiüm der Interaktion aüs der Latenz geholt, züm Gegen-
stand der Kommünikation erhoben ünd als heüristisch wertvoller Teil eines 
Diskürses ü ber schwierige, aber lo sbare Probleme betrachtet [werden]“ (Fün-
ken/ Thoma 2012, S. 157).  

A hnlich wie Spa th empfehlen aüch Fünken/ Thoma, dass die Institütiona-

lisierüng von Misstraüen in Form von Monitoring, Vertra gen oder A hnli-

chem als  „sachlich interessierte Intervention“, also „als legitimes ünd ef-
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fizienzsteigerndes Verfahren der Problembewa ltigüng“ nützbar gemacht 
werden solle. Fünken/ Thoma distanzieren sich von den Sanktionsoptio-

nen formaler Kontrolle: 

„Der Schlü ssel züm Erfolg liegt hierbei nicht in der Installierüng von Sankti-
onsmo glichkeiten, sondern in der Redüzierüng der „Verwündbarkeit“ beider 
Parteien“ (Fünken/ Thoma 2012, S. 158). 

Fü r die Aütoren sind Vertra ge, Monitoring ünd vergleichbare Elemente 

formaler Kontrolle daher nicht ünter dem Aspekt zü analysieren, dass sie 
aüfgründ von Sanktionsoptionen zü angepasstem Verhalten des Interak-

tionspartners fü hren (sofern er die Sanktionen fü rchtet). Die aüs ihrer 

Sicht idealen formalen Kontrollinstrümente vergro ßern die wechselseiti-

ge Erwartüngsstabilita t, indem sie das Risiko redüzieren, dass es aüf-

gründ von inkongrüenten Zielen, ünterschiedlichem Versta ndnis ü ber die 

Praxis oder der Abweichüng von Vereinbarüngen zü Verletzüngen 
kommt. Dürch die Reduzierung von Verwundbarkeit begü nstigen diese 

Instrümente dann im Idealfall aüch die Entstehüng von Vertraüen in den 

Bereichen, die nicht formal geregelt sind. Denn natü rlich kann sich Ver-
traüen aüch nür dann entwickeln, wenn die Kontrolle noch Freira üme 

la sst, damit es dem Kontrollierten ü berhaüpt mo glich ist, sich als vertraü-

enswü rdig zü erweisen (vgl. Mo llering 2009).  

Es kann festgehalten werden, dass Vertraüen ünd Kontrolle jeweils einen 
spezifischen Wert besitzen ünd sich nicht wechselseitig ersetzen ko nnen. 

Fü r eine ideale Kombination beider Formen zür Gewinnüng von Erwar-

tüngsstabilita t sollte Kontrolle ünter der Pra misse gestaltet werden, dass 
sie die gegenseitige Verwündbarkeit redüziert ünd als konstrüktives ünd 

„sachlich interessiertes“ Gestaltüngsmittel der Kooperation beiderseitig 

als angemessen akzeptiert wird. Dazü ist es hilfreich, Elemente des Miss-
traüens innerhalb der Beziehüng zü explizieren, sie dabei aber von den 

beteiligten Personen zü trennen, sie also zü „institütionalisieren“. Dies 

ko nnte in Form von Verfahrensleitlinien erfolgen, die jedoch nicht 
zwangsla üfig den Charakter formaler Kontrolle (messbar ünd sanktio-

nierbar) annehmen mü ssen.  

Bevor ein Fazit hinsichtlich des Verha ltnisses von Vertraüen ünd Kontrol-

le zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Tra ger gezogen wird, soll züna chst ein 
Aüsblick aüf andere Formen der Aüfsicht in Bereichen jenseits der statio-

na ren Hilfen zür Erziehüng erfolgen. 
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3. Ausblicke auf andere Aufsichtsformen 

Im Folgenden werden drei Formen der Aüfsicht beschrieben, in denen 

ebenfalls Fragestellüngen von Kontrolle ünd Vertraüen aüftreten. Die 

Beispiele betreffen erstens eine andere Profession, zweitens ein anderes 
Arbeitsfeld ünd drittens ein anderes Land156. In allen Fa llen treten sowohl 

Gemeinsamkeiten als aüch Unterschiede im Umgang mit der Regülierüng 

von Aüfsicht aüf. Dürch die Erweiterüng der Perspektive ünd Kontrastie-
rüng treten die Besonderheiten der Aüfsicht ü ber stationa re Erziehüngs-

hilfeeinrichtüngen in Deütschland noch klarer hervor, gleichzeitig ko nnen 

Anregüngen fü r mo gliche Entwicklüngsperspektiven gewonnen werden. 

3.1 Schulaufsicht 

Die staatliche Aüfsicht ü ber Schülen ist verfassüngsrechtlich verankert 

(Art. 7 Abs. 1 GG) ünd wird in Verantwortüng der Bündesla nder organi-

siert. Ohne die rechtlichen ünd strüktürellen Rahmenbedingüngen dieses 
Feldes hier darstellen zü ko nnen, lohnt ein kürzer Blick aüf die Fachdis-

kürse dieses Bereiches. Obwohl die Aüfsichtsgegensta nde Schüle bzw. 

Erziehüngshilfeeinrichtüngen ünd die Berüfe des Lehrers bzw. des Erzie-
hers oder Sozialpa dagogen sich stark voneinander ünterscheiden, sind 

bemerkenswerte Parallelen zür Disküssion im Bereich der Aüfsicht ü ber 

Erziehüngshilfeeinrichtüngen festzüstellen. Dies weist einerseits aüf 
gründsa tzliche Probleme einer Aüfsicht ü ber pa dagogische Arbeitsfelder 

hin ünd zeigt andererseits, wie diese Heraüsforderüngen dürch eine an-

dere Profession diskütiert werden. 

Rollenkonflikte ünd widersprü chliche Anforderüngen an die Schülaüf-
sicht, die offenkündig bis heüte bestehen, würden bereits vor Jahrzehnten 

klar benannt, ünter anderem in einer Stüdie von Poschardt (1978). Dieser 

beschreibt etwa die „erhebliche Gewissenslast“ des Schülrats aüfgründ 
der „Unscha rfe der Zieldefinition in der Beürteilüngssitüation, die bedingt 

ist dürch die nür aüf normativer Ebene mo gliche Festlegüng, was ünter 

einem ‚güten Lehrer‘ zü verstehen ist“ (Poschardt 1978, S. 71). Wider-

                                                 
156 Selbstverständlich wäre auch ein Vergleich mit der Aufsicht über Kindertageseinrichtungen 
aufschlussreich. Die bundesgesetzlichen Grundlagen sind hier die gleichen wie für die Aufsicht 
über stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen, allerdings bestehen in vielen Bundesländern 
umfangreiche zusätzliche Landesgesetze zur Kindertagesbetreuung, die beispielsweise detail-
liertere Vorgaben zur Personalausstattung enthalten. Auch wird die Entwicklung der Kinderta-
gesbetreuung derzeit intensiv in der (Fach-)Öffentlichkeit diskutiert. Da hier also einerseits 
eine große Nähe zur Aufsicht im Erziehungshilfebereich, andererseits aber auch große Unter-
schiede bestehen, müsste ein aussagekräftiger Vergleich sehr differenziert und umfangreich 
ausfallen. Dies wäre eine lohnende weiterführende Forschungsfrage. 
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sprü che erga ben sich bereits aüs „amtlichen Verlaütbarüngen […], wenn 
vom Schülaüfsichtsbeamten einerseits ‚U berwachen ünd Beürteilen‘ ge-

fordert wird, andererseits jedoch, daß er ‚mit Rat ünd sachlichem Ernst 

die innere Bereitschaft ünd die freüdige Mitarbeit aller an der Volksschü-
le Beteiligten zü wecken‘ sücht“ (Poschardt 1978, S. 121). In diesem Kon-

text seien „Beratüng, Vertraüen, perso nliche Beziehüngen […] nür Mittel 

züm Zweck, üm so die Leitüng ünd U berwachüng der berüflichen Aktivi-
ta ten von Untergebenen zü ermo glichen“ (Poschardt 1978, S. 121). Züm 

Umgang mit widersprü chlichen Rollenerwartüngen konstatiert er: 

„[D]ieses Nebeneinander von Beürteilüng, von Vorgesetztenrolle hier ünd Bera-
tüng sowie Kollegenrolle aüf der anderen Seite [ist] fü r den einzelnen Schülrat 
nür dann mo glich, wenn er sich aüf verschiedene Weise von seiner Rolle als 
Chef distanzieren kann. Dies kann z. B. dadürch geschehen, daß er dem Lehrer 
gegenü ber explizit formüliert, wie üngern er in dieser Fünktion erscheint ünd 
daß er in gleicher Weise wie der Prü fling ünter dem Drück des Systems stehe“ 
(Poschardt 1978, S. 126). 

Wa hrend Poschardt eher fü r eine strikte Rollentrennüng als Lo süng pla -
diert, formüliert Rothermel eine andere Lo süngsvariante des Dilemmas, 

indem er die Fachkompetenz des Aüfsichtsfü hrenden betont, die die Ver-

traüensbeziehüng sta rke: 

„So wird der Schülrat in Zükünft weit sta rker seine Sach- ünd Fachkompetenz in 
die Betreüüng seiner Lehrer einbringen mü ssen, Amtsaütorita t alleine genü gt 
nicht mehr (wenn sie ü berhaüpt je einen Bedeütsamkeitsansprüch erheben 
konnte!). Der Schülrat müß sich (ünd wenn es gelegentlich nür die Kompetenz 
des reichen Erfahrüngsschatzes ist) als ‚Fachmann fü r Erziehüngsarbeit‘ in die 
Reflexionsprozesse einbringen […]. Dies kann nür […] im Kontakt mit allen am 
Schülleben beteiligten Kra ften, [sic] erfolgen. Dabei wird sich züm ünmittelba-
ren Nützeffekt fü r die Arbeit an Schülen eine solche Einbindüng des Schülrats in 
das Schülleben zügleich als ‚vertraüensbildende Maßnahme‘ etablieren ünd die 
einer echten Beratüng abtra gliche Konfrontationshaltüng abbaüen“ (Rothermel 
1988, S. 131). 

Diese Aüfgabe erfordere jedoch „ein hohes Maß an kollegialem Takt, an 

Kommünikationsfa higkeit ünd Empathie, selbstversta ndlich an fachlicher 

Qüalifikation ünd die Gründlage stabiler Vertraüensbeziehüngen“ (Rot-
hermel 1988, S. 308). Als wichtigste Voraüssetzüng fü r eine Vertraüens-

beziehüng identifiziert Rothermel die Wertscha tzüng der Aütonomie des 

Lehrers: 

„Aüf alle Fa lle müß der Schülrat – ünd nür dann kann sich Vertraüen etablieren 
– dem Lehrer einen Handlüngsspielraüm zügestehen, ja er müß diesen mitbe-
stimmen ünd  - gestalten, damit es nicht zür bloßen Repetition kommt, sondern 
zür Fort- ünd Weiterbildüng eingenommener Positionen, vorhandener Qüalifi-
kationen, erwü nschter Fa higkeiten ünd Fertigkeiten. Der Berüfsethos des 
Schülrats […] verpflichtet ihn, die ihm anvertraüten Lehrer anzüregen, zü er-
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müntern ünd zü ermütigen ünd wo no tig, sie wieder aüfzürichten. Nicht üm sie 
einer didaktischen Position, einer pa dagogischen Richtüng zü verpflichten, son-
dern üm sie zü befa higen, sich an der pa dagogischen Fortschreibüng ünd der 
daraüs resültierenden Disküssion zü beteiligen, üm sich mit dort erhobenen 
Ansprü chen ünd Forderüngen kritisch aüseinanderzüsetzen, üm ein perso nlich 
verantwortbares Repertoire an Handlüngskompetenz züm Wohle der dem Leh-
rer anvertraüten Schü ler zü erneüern, zü erweitern ünd zü bewahren“ (Rot-
hermel 1988, S. 288 f.). 

Ein solches Aüfsichtsversta ndnis, das dem Beaüfsichtigten einen Hand-
lüngsspielraüm zügesteht, sei im Sinne einer „Beratüng“ ünverzichtbar, 

berge jedoch das Risiko, dass diese Handlüngsfreiheit missbraücht werde 

(Rothermel 1988, S. 296). Ein solches eher beratendes Aüfsichtsver-

sta ndnis würde aüs Fachkreisen vehement gefordert ünd aüch mit dem 

professionellen Selbstversta ndnis des Schülrats als Pa dagoge verknü pft: 

„[W]er ein Amt in der Schülaüfsicht bekleidet, fü r den ist Pa dagogik der 

Berüf – ünd nicht Bü rokratie“ (Eckinger 1995, S. 12). 

Ein Gründ fü r die Forderüng nach Vera nderüngen war aüch, dass eine 

eher „ü berwachende“ Schülaüfsicht als mangelhaft bewertet würde: 

 „[Die Schülaüfsicht] erfü llt ihren U berwachüngsaüftrag sehr üngenü gend; we-
der taügt sie dafü r, schwerwiegende Ma ngel bei Lehrkra ften rechtzeitig zü ent-
decken ünd einer Vera nderüng züzüfü hren, noch schafft sie es, eine befriedi-
gende Vorschriftenkontrolle ünd Qüalita tsbeürteilüng sowohl bei den einzelnen 
Lehrkra ften wie aüch bei Schülen oder Teilen des Schülsystems dürchzüfü hren. 
Die ‚dienstliche Beürteilüng‘ […] ist weder valide noch reliabel, flü chtet in süm-
marische ünd stereotype Qüalifikationen. Beide Seiten, die Aüfsicht ünd die 
Lehrerschaft, haben sich in einer Art ‚Mogelspiel‘ daraüf eingerichtet so zü tün, 
wie wenn sie kontrollieren bzw. sich kontrollieren lassen wü rden“ (Strittmater 
1995, S. 46).  

Entsprechend lagen insbesondere Mitte der 1990er Jahre mehrere Kon-

zepte zür Reform der Schülaüfsicht vor.  

„Gemeinsamer Tenor dieser Konzepte [Anmerküng T.M.: zür Vera nderüng der 
Schülaüfsicht in den 1990er Jahren] war das Anliegen, die Einzelschüle zü sta r-
ken ünd staatliche Einflüssnahme zü verringern. Im Kern sahen diese Reform-
vorschla ge eine fünktionale Aüsdifferenzierüng schülaüfsichtlicher Aüfgaben 
vor. Vorgeschlagen würde eine institütionelle Trennüng ünterschiedlicher 
Fünktionen, die bislang in der Instanz Schülaüfsicht gebü ndelt waren, insbe-
sondere eine Trennüng der sog. beratenden ünd kontrollierenden Aüfgaben der 
Schülaüfsicht. Besondere Bedeütüng würde der Neügestaltüng der Fachaüfsicht 
gewidmet. Hierfü r würden die Einfü hrüng eines ‚pa dagogischen Dienstes‘ […] 
oder einer ‚Schülinspektion‘ […] vorgeschlagen. […] Diese Reformvorschla ge 
würden allerdings bis heüte nicht ümgesetzt oder gelten dort, wo sie ümgesetzt 
würden, als zümindest nicht optimal gelüngen“ (Bürkard 2001, S. 52). 

Bis heüte scheint diese Umwandlüng nicht in befriedigender Weise voll-

zogen worden zü sein. Zwar wü rden sich die Aüfsichtsbeho rden „züneh-
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mend eher als Partner ünd ‚Anwa lte der Schülen‘ [definieren]“ 

(Knoke/ Hoffsommer 2011, S. 19). 

„In der Praxis werden sie jedoch von den anderen Akteüren – insbesondere den 
Schülen – (noch) nicht in ihrer neüen Fünktion wahrgenommen, was zü einem 
Rollenkonflikt bezogen aüf das eigene Handeln fü hren kann: Solidarisiert sich 
das Schülamt zü stark mit den Schülleitern ünd ü bernimmt deren Argümentati-
onen bzw. Forderüngen, wird es vom Ministeriüm nicht als konstrüktiver Ge-
staltüngspartner wahrgenommen ünd aüch nicht ‚geho rt‘. Unterstü tzt es jedoch 
das Ministeriüm dabei, A nderüngen gegenü ber den Schülen zü vertreten, wird 
es von diesen nicht in der gewü nschten Rolle des ‚Entwicklüngspartners‘, son-
dern in der alten Fünktion des ‚Dürchstellers‘ gesehen“ (Knoke/ Hoffsommer 
2011, S. 19). 

Hier wird also die problematische Positionierüng der Schülaüfsichtsbe-

ho rde zwischen dem Ministeriüm ünd den Schülen beschrieben, also zwi-
schen zwei Akteüren, die jeweils ünterschiedliche Erwartüngen an die 

Rolle der Aüfsicht herantragen. Problematisch ist hierbei einerseits die 

Widersprü chlichkeit dieser Rollen, jedoch wird andererseits aüch ein 
kommünikatives Problem angesprochen, das eher aüf die „Wahrneh-

müng“ der Aüfsichtsbeho rde dürch die Akteüre verweist.  

Entsprechend gibt es aktüelle Bestrebüngen nach neüen Arbeitsformen 

der Schülaüfsicht, die dürchaüs einen vielversprechenden Ansatz aüch fü r 
die Einrichtüngsaüfsicht in der Jügendhilfe darstellen ko nnten. In Ham-

bürg würden beispielsweise regionale Entwicklungskonferenzen erprobt. 

Dort fanden regional aüfgeteilte Arbeitsgrüppentreffen mit zahlreichen 
Schülvertretern statt, deren standardisierter Ablaüf von Vertretern der 

Aüfsichtsbeho rde gemeinsam mit professionellen Moderatoren organi-

siert würde. In diesen Grüppen würden gemeinsam fachliche Empfehlün-
gen erarbeitet (Fleiß/ Scha fer 2011). Der Reiz dieses Modells besteht ers-

tens in der Beteiligüng der Schülen ünd Lehrer, die damit ihre spezifische 

Fachkompetenz ünd Praxiserfahrüng einbringen ko nnen. Zweitens stel-
len diese Konferenzen eine Gelegenheit züm Beziehüngsaüfbaü ünd dem 

Aüfbaü von Versta ndnis ünd Vertraüen zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd 

Schülen dar. Drittens entstehen aüf diese Weise fachliche Empfehlüngen, 
die aüf einem breiten Konsens basieren ünd dadürch zümindest potenzi-

ell aüch ho here „Aütorita t“ ünd gro ßere Legitimita t entfalten ko nnen. Sie 

ko nnten sich also ggf. aüch gegenü ber nicht direkt an ihrer Entwicklüng 

Beteiligten leichter dürchsetzen lassen.  

3.2 Aufsicht über Pflegeheime für Erwachsene 

Es wü rde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Regelüngen ünd Praxis 
der staatlichen Aüfsicht ü ber Pflegeheime fü r Erwachsene hier angemes-
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sen zü beschreiben157. Ein aüsgewa hlter Aspekt soll jedoch Erwa hnüng 
finden: In diesem Arbeitsfeld werden dürch staatliche Prü fer aügen-

scheinlich in hohem Maße Prü fbo gen genützt, die in Form von Checklis-

ten gestaltet sind. So liegt beispielsweise fü r Baden-Wü rttemberg ein Ka-
talog mit „einheitlichen Prü fkriterien fü r die Heimaüfsicht des Landes“ 

vor (Ministeriüm fü r Arbeit ünd Sozialordnüng, Familien ünd Senioren 

2012). Dieser entha lt aüf 60 Seiten zahlreiche Ja-/ Nein-Fragen (gelegent-
lich aüch Freitext-Felder) ünter anderem zü Strüktürdaten, Personal, 

Qüalita tsmanagement, Unterkünft, Hygiene, Betreüüng, Verpflegüng ünd 

Mitwirküng. Beispiele fü r diese Fragen sind etwa: 

„Ist die Eintragüng [aüf dem Dienstplan] dokümentenecht (Kügelschreiber, Tin-
te)? [Ja/ Nein]“ (Ministeriüm fü r Arbeit ünd Sozialordnüng, Familien ünd Senio-
ren 2012, S. 11)  

„Bieten die Gemeinschaftsra üme ünd Gemeinschaftsfla chen eine der Jahreszeit 
angepasste Milieügestaltüng ünd eine wohnliche Atmospha re? [Ja/Nein]“ (a. a. 
O., S. 23) 

„Ist der Expertenstandard (Erna hrüngsmanagement zür Sicherstellüng ünd 
Fo rderüng der oralen Erna hrüng in der Pflege) bekannt? [Ja/ Nein]“ (a. a. O., 
S. 36)  

„Sind alle erforderlichen Materialien fü r einen (aküten) Wechsel der Tracheal-
kanü le griffbereit vorhanden? [Ja/ Nein]“ (a. a. O., S. 49)  

„Hat die Einrichtüng eine Abschiedskültür (anhand eines Standards) implemen-
tiert? [Ja/ Nein]“ (a. a. O., S. 58). 

Vergleichbar, aber mit sta rker züsammenfassenden Fragen sowie mit 

zahlreichen Freifeldern fü r offene Erla üterüngen ist der „Rahmenprü fka-
talog“ fü r Nordrhein-Westfalen aüfgebaüt. Ein Kriteriüm laütet bei-

spielsweise:  

„Die Betreüüngseinrichtüng stellt sicher, dass die Bewohner ünd ihre Familien 
im Todesfall mit Fü rsorge, Sensibilita t ünd Respekt behandelt werden? 
[Ja/ Nein] 

Erla üterüng des Ergebnisses dürch den Prü fer – mindestens ünter Berü cksich-
tigüng der folgenden Fragen: 

1. Gibt es in der Betreüüngseinrichtüng ein Konzept zür Sterbebegleitüng / 
Konzept zür palliativen Begleitüng ünd wenn ja, welche wesentlichen Ziele ünd 
Maßnahmen werden in dem Konzept beschrieben ünd wie wird es ümgesetzt? 

2. Ko nnen Angeho rige, Freünde ünd Mitbewohner eines verstorbenen Bewoh-
ners Abschied nehmen? Wenn ja, wie wird das Abschiednehmen praktisch üm-
gesetzt?  

[Freifeld fü r das „Ergebnis des Prü fers“]“  

                                                 
157 Informationen dazu finden sich etwa bei Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen 
und Jugend (2004) oder Schmitz/Schnabel (2006). 
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(Ministeriüm fü r Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen 2009, S. 53). 

Diese Fragen sollen nicht direkt zü einer Bewertüng der Einrichtüng fü h-

ren, sondern die dürch den Prü fer zü treffende Bewertüng fündieren:  

„In der Nachbereitüng werden die Prü fergebnisse im Rahmenprü fkatalog aüs-
formüliert. Dies ermo glicht aüch die Reflektion des Erlebten, der Prü fsitüation 
ünd der Feststellüngen […]. Die Ergebnisse der acht Prü fkategorien sind in ih-
ren jeweiligen Faziten züsammenzüfassen. In den Faziten sollten aüch konkrete 
Handlüngsempfehlüngen festgehalten werden. Die Bewertüng der Kategorien 
in den Faziten ünter Einschlüss der weiteren Sachverhaltsermittlüngen stellt 
das Prü fergebnis dar“ (Ministeriüm fü r Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2009, S. 11). 

Züsa tzlich ist eine Notenvergabe fü r die Bereiche „Pflege ünd medizini-

sche Versorgüng“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale 
Betreüüng ünd Alltagsgestaltüng“, „Wohnen, Verpflegüng, Haüswirtschaft 

ünd Hygiene“ ünd eine weitere aüf Basis einer Bewohnerbefragüng vor-

gesehen (Ministeriüm fü r Arbeit, Gesündheit ünd Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen 2009, S. 15). 

Diese Beispiele zeigen Versüche, die Praxis der Heimaüfsicht nach „objek-

tiven“ ünd „vergleichbaren“, qüantifizierbaren Kriterien zü normieren. Im 

Detail werfen sie jedoch Fragen aüf, inwieweit sie valide Aüssagen ü ber 
die Einrichtüngsqüalita t erlaüben ünd als wie reliabel sich Antworten 

erweisen, die züm Teil von der Interpretation mehrdeütiger Begriffe ab-

ha ngig sind. Aüch dü rften eine sorgfa ltige Erhebüng ünd Aüswertüng 
sehr aüfwa ndig sein. Insbesondere der Umfang der Prü fbo gen zeigt deüt-

lich, dass die Abbildüng der Komplexita t einer Einrichtüng in einem sol-

chen Instrüment eine große Heraüsforderüng darstellt. Dabei tritt aüch 
das Problem aüf, dass ümso mehr Kriterien aüfgenommen werden mü s-

sen, je eindeütiger die jeweilige Formülierüng gestaltet ist. Die Komplexi-

ta t der Einrichtüng bildet sich also entweder ü ber die Zahl der Items ab 
oder – bei offenen oder mehrdeütigen Antwortoptionen – verlagert sich 

in die Komplexita t ünd Interpretationsbedü rftigkeit der Antworten. An 

diesem Beispiel wird deütlich, dass formale Kontrolle hier aüch mit ho-
hem Ressoürceneinsatz verbünden ist. Der praktische Umgang mit diesen 

Instrümenten ünd die Fünktionalita t dieses Vorgehens kann in dieser Ar-

beit nicht geprü ft werden. Hierzü mü ssten zwingend empirische Er-
kenntnisse herangezogen werden. Sollte erwogen werden, vergleichbare 

Instrümente formaler Kontrolle aüch fü r den Bereich der Einrichtüngs-

aüfsicht der Jügendhilfe versta rkt einzüsetzen, mü ssten die Erfahrüngen 
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der Pflegeheimaüfsicht ünbedingt ermittelt ünd kritisch evalüiert wer-

den158.  

3.3 Aufsicht über stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen in  
Irland 

Die Aüfsichtsregelüngen in Irland werden hier exemplarisch ünd ü ber-

blicksartig betrachtet, da sie innerhalb des letzten Jahrzehnts erheblich 
vera ndert ünd erweitert würden. Diese Vera nderüngen, die aüch mit den 

Skandalen üm die irische Heimerziehüng züsammenha ngen159, mü ssten 

weiterfü hrend üntersücht werden, jedoch ko nnen einige Eckpünkte hier 
festgestellt werden. Dazü wird die historische Analyse einer Untersü-

chüngskommission zü den erwa hnten Skandalen herangezogen. Diese 

ermittelte aüch Misssta nde der Aüfsichtspraxis, die sich damals im Ver-
antwortüngsbereich des irischen Erziehüngsministeriüms befand. Die 

Erkenntnisse beziehen sich in Aüfsichtsfragen insbesondere aüf den Zeit-

raüm zwischen 1940 ünd 1970. Inwieweit die Ergebnisse aüch spa ter gal-
ten, geht aüs dem Bericht der Kommission nicht hervor, jedoch sprechen 

die aüsgesprochenen Empfehlüngen (siehe ünten) fü r die Annahme, dass 

zahlreiche dieser Probleme aüch spa ter noch bestanden. Folgende 

Misssta nde würden festgestellt: 

„The system of inspection by the Department of Edücation was fündamentally 
flawed and incapable of being effective. 

The Inspector was not süpported by a regülatory aüthority with the power to 
insist on changes being made. 

There were no üniform, objective standards of care applicable to all institütions 
on which the inspections coüld be based. 

The Inspector’s position was compromised by lack of independence from the 
Department. 

Inspections were limited to the standard of physical care of the children and did 
not extend to their emotional needs. The type of inspection carried oüt made it 
difficült to ascertain the emotional state of the children. 

The statütory obligation to inspect more than 50 residential schools was too 
müch for one person. 

                                                 
158 Die sozialpädagogische Literatur scheint sich in Ihrer Ablehnung solcher Instrumente für 
den Erziehungshilfebereich jedoch weitgehend einig zu sein (siehe Kapitel III.2.1.2). 

159 Umfangreiche Informationen zu den aufgedeckten Missständen finden sich auf der Websei-
te der Untersuchungskommission unter URL: http://www.childabusecommission.ie (zuletzt 
geprüft am 04.01.2014) 

http://www.childabusecommission.ie/
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Inspections were not random or ünannoünced: School Managers were alerted 
in advance that an inspection was düe. As a resült, the Inspector did not get an 
accürate pictüre of conditions in the schools. 

The Inspector did not ensüre that pünishment books were kept and made avail-
able for inspection even thoügh they were reqüired by the regülations. 

The Inspector rarely spoke to the children in the institütions“  

(Commission to Inqüire into Child Abüse 2009, S. 19). 

Entsprechend sprach sich die Kommission als Gegenmaßnahmen insbe-

sondere fü r mehr Unabha ngigkeit der Aüfsicht, mehr Inspektoren, mehr 

Kontakt zwischen Prü fern ünd Kindern, vermehrte ünangemeldete Prü -
füngen sowie die Etablierüng von aüfsichtsbezogenen Standards aüs 

(Commission to Inqüire into Child Abüse 2009, S. 29). Die o ffentliche Dis-

küssion fü hrte seit Ende der 1990er Jahre zü zahlreichen Vera nderüngen 
der Aüfsichtspraxis, deren Darstellüng hier den Rahmen sprengen wü rde. 

Es soll daher nür die aktüelle Sitüation ümrissen werden: 

Seit dem Jahr 2007 wird die Aüfsicht ü ber stationa re Erziehüngseinrich-

tüngen in Irland dürch die „Health Information and Qüality Aüthority“ 
(HIQA) dürchgefü hrt. Es handelt sich dabei üm eine nicht-staatliche, aber 

staatlich finanzierte Agentür, die gesetzlich mit Aüfsichts- ünd Qüalita ts-

sicherüngsaüfgaben nicht nür im Erziehüngs-, sondern aüch im Gesünd-
heits- ünd Pflegebereich beaüftragt würde. Sie prü ft die Einrichtüngen in 

regelma ßigen Absta nden mit Hilfe eines standardisierten Verfahrens ünd 

verfasst Prü fberichte. Bemerkenswert ist ünter anderem, dass diese „re-
ports“ fü r jedermann frei züga nglich aüf der Webseite der Agentür vero f-

fentlicht werden160. 

Der Aüftrag der Agentür ünterscheidet sich deütlich von dem der deüt-

schen Aüfsichtsbeho rden. So laütet die Selbstbeschreibüng der eigenen 

Aüfsichtsaüfgabe: 

„The pürpose of inspection is to gather evidence on which to make jüdgements 
on the fitness of the registered provider and to report on the qüality of the ser-
vice. We müst: 

• ensüre that providers are complying with the reqüirements and conditions of 
their registration and meet the standards 

• ensüre that providers have systems in place to safegüard the welfare of ser-
vice üsers 

• provide information and evidence of both good and poor practice. 

                                                 
160 Online abrufbar unter URL: http://www.hiqa.ie/social-care/find-a-centre/inspection-
reports, zuletzt geprüft am 04.01.2014. 

http://www.hiqa.ie/social-care/find-a-centre/inspection-reports
http://www.hiqa.ie/social-care/find-a-centre/inspection-reports
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To assess the overall qüality of the service yoü provide, oür inspectors will ask 
the important qüestion: ‘What is it like to live here?’”  

(Health Information and Qüality Aüthority 2013 - Inspection, S. 1). 

Der Aüftrag besteht also nicht nür in der Prü füng von Mindestvoraüsset-
züngen, sondern aüch in einer Bewertüng der Einrichtüngs„fitness“ hin-

sichtlich „good and poor practice“. Besichtigüngen finden ü blicherweise 

alle drei Jahre statt ünd dienen der Erneüerüng der Betriebserlaübnis, die 
nür befristet aüsgestellt wird. Die Besichtigüngen werden in der Regel 

dürch zwei Inspektoren dürchgefü hrt (Health Information and Qüality 

Aüthority 2013 - Inspection, S. 2 ff.). Sowohl die Inhalte als aüch die an-
gewendeten Methoden der Besichtigüng sind festgelegt. Beispielsweise 

entha lt die hier zitierte Handreichüng fü r Tra ger eine Liste der Dokümen-

te, die fü r den Tag der Inspektion bereitzühalten sind (Health Information 
and Qüality Aüthority 2013 - Inspection, S. 9). Von besonderer Bedeütüng 

sind aüßerdem die „National Standards“, an denen sich die Inspektion 

verbindlich orientieren müss. Fü r verschiedene Einrichtüngsformen lie-
gen jeweils angepasste „Standards“ vor – jeweils aüch in kindgerechter 

Sprache161. Sie enthalten sowohl strüktürelle als aüch pa dagogische An-

forderüngen. Eine dieser Anforderüngen – in diesem Fall fü r „Special Care 

Units“162 – ist beispielsweise wie folgt formüliert: 

„Emotional and Specialist Süpport 

4.31 Staff have an awareness of the emotional and psychological needs of the 
yoüng people and throügh their keyworking role, facilitate the assessment and 
meeting of those needs. 

4.32 Care and placement plans inclüde programmes of work to address particü-
lar issües of identified need and behavioür. 

4.33 External süpport is available to staff to provide for assessments, consül-
tancy and treatment or coünselling for individüal yoüng people. 

4.34 Management, internal and external, have negotiated constrüctive inter-
agency cooperation in respect of access to specialist services. 

4.35 Yoüng people ünderstand the respective roles of the different persons with 
responsibility for helping them whether on the staff or visiting them in the ünit“ 
(Department of Health & Children 2013 – National Standards for Special Care 
Units, S. 12). 

                                                 
161 Alle relevanten Standardpapiere sind online abrufbar unter URL: 
http://www.hiqa.ie/standards/social-care/children-and-young-people , zuletzt geprüft am 
04.01.2014. 

162 Dies sind geschlossene Einrichtungen für Kinder oder Jugendliche mit erheblichen psychi-
schen oder Verhaltensstörungen (Children Acts Advisory Board 2013). 

http://www.hiqa.ie/children-and-young-people
http://www.hiqa.ie/children-and-young-people
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In einem aktüellen Prü fbericht laütet das Ergebnis hinsichtlich dieses 

Standards dann beispielsweise: 

„Emotional and Specialist süpport 

This standard was met. The staff teams provided emotional süpport to the chil-
dren in the SCU [Anmerküng T.M: SCU = Special Care Unit]. Staff interviewed by 
inspectors had a good ünderstanding of the emotional needs of the children. 
They said that where necessary, clinical advice and information was provided to 
them to better ünderstand and respond to these needs. This was confirmed by 
clinicians interviewed by inspectors. Children told inspectors that they had an 
assigned keyworker and they spoke aboüt the topics they explored düring key-
working sessions. The children were aware of the pürpose of their keyworker 
and the direct work carried oüt with them“ (Health Information and Qüality Aü-
thority 2013 – Ballydowd, S. 12). 

Wenn Ma ngel festgestellt werden, wird ein Plan aüfgestellt, in dem kon-

krete Empfehlüngen, die fü r die Umsetzüng verantwortliche Stelle sowie 
ein Zieldatüm aüfgefü hrt werden. Die Umsetzüng wird dann ü berprü ft. 

Ein Beispiel aüs einem Bericht eines solchen Folgebesüchs aüs einer an-

deren Einrichtüng laütet: 

„Recommendation: The HSE Soüth [Anmerküng T.M.: HSE = Health Service Ex-
ecütive] shoüld ensüre that all yoüng people are provided with an edücation or 
training programme based on their individüal needs as a matter of ürgency. 

Action to be taken: A meeting will take place between the Principal Social 
Worker and the Edücation Welfare Board to address this. 

Person Responsible: Principal Social Worker 

Implementation Date: 31 October 2012 

Regülation Directorate Response: Recommendation met in part. The inspector 
viewed evidence to show that efforts were made by staff, social workers and the 
edücational welfare officer to engage the yoüng people in edücational or voca-
tional placements. However, at the time of inspection, none of the three yoüng 
people were attending school or any training programme. Following the inspec-
tion, the acting centre manager sübmitted information to the Aüthority indicat-
ing that progress had been made in secüring edücational or vocational place-
ments for each of the yoüng people and that two of the yoüng people were likely 
to begin at a new school in the coming weeks“ (Health Information and Qüality 
Aüthority 2013 – Follow Up, S. 17 f.). 

Diese knappen Einblicke in die Praxis der irischen „Qüalita tsagentür“ zei-
gen erstens ein im Vergleich zü Deütschland radikal anderes ünd deütlich 

erweitertes Versta ndnis von den Aüfgaben der Heimaüfsicht. Die Befüg-

nisse der Agentür gegenü ber den Einrichtüngstra gern ü bersteigen deüt-
lich die der deütschen Beho rden, gleiches gilt fü r ihre Züsta ndigkeit bis 

hin zür Sicherüng der Rechte der Bewohner ünd pa dagogischer Abla üfe 

(Plüto/ van Santen 2007, S. 197). Deütlich wird darin ein sehr viel gerin-
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gerer Stellenwert der Tra geraütonomie in Irland im Vergleich zür aktüel-

len deütschen Gesetzeslage.  

Zweitens ist die Praxis der Vero ffentlichüng von Prü fberichten hervorzü-

heben. Dies kann vor dem Hintergründ der in Kapitel 1.1 diskütierten 

Thesen so interpretiert werden, dass hier die Rolle der Aüfsichtsorganisa-
tion als „Güardian of Trüst“ dürch ein züsa tzliches Sanktionsmittel – na m-

lich der mo glichen  Vero ffentlichüng von Ma ngeln ünd somit das Risiko 

einer Verschlechterüng des o ffentlichen Ansehens einer Einrichtüng – 
gesta rkt werden soll. Der Aspekt der Vero ffentlichüng müss jedoch nicht 

nür ünter datenschützrechtlichen Aspekten kritisch betrachtet werden 

(Plüto/ van Santen 2007, S. 198). Denn da diese mo gliche Sanktion die 

Verwündbarkeit der Einrichtüng erho ht, besteht die Gefahr, dass diese 

Praxis zü geringerem Vertraüen der Tra ger in die Aüfsichtsagentür ünd 

somit zü geringerer Offenheit fü hrt (vgl. Bormann 2012, S. 818 f.). Eine 
solche Praxis mü sste daher entweder von züsa tzlichen vertraüensbilden-

den Maßnahmen flankiert werden oder – im Gegenteil – von erweiterten 

Prü f- ünd Eingriffsbefügnissen. Angesichts der Freqüenz von Prü füngen 
(drei Jahre), die in der Regel angekü ndigt werden, erscheint ein gestei-

gertes Risiko fü r Verschleierüngen seitens der Tra ger realistisch, sofern 

diese negative Ergebnisse befü rchten. Dabei wa re zü erforschen, inwie-
weit dem dürch Vertraüensbildüng entgegengewirkt werden ko nnte. Hilf-

reich ko nnte sich dabei der hohe Standardisierüngsgrad des beho rdlichen 

Misstraüens erweisen, der theoretisch Ra üme fü r davon abgekoppeltes 
interpersonelles Vertraüen zwischen Inspektoren ünd Einrichtüngsmit-

arbeitern schaffen ko nnte. Diese Frage sollte bei einer Debatte ü ber das 

irische Modell nicht aüsgeblendet werden, bedarf allerdings empirischer 
Forschüng. Eine weitere Fünktion der Vero ffentlichüng dü rfte darin lie-

gen, dass der Bericht dadürch selbst den Statüs eines „Güardian of Trüst“ 

erha lt, indem er na mlich den Prü fprozess selbst ünd das Vorgehen der 
Agentür transparent ünd o ffentlich ü berprü fbar macht. Es handelt sich 

somit nicht nür üm ein mo gliches Sanktionsinstrüment gegenü ber den 

Tra gern, sondern dient aüch der Kontrolle der Aüfsichtsfü hrüng.  

Drittens fa llt die starke Standardisierüng des Inspektionsverfahrens aüf, 
dessen Inhalte ünd Methodik verbindlich ünd transparent beschrieben 

sind. Die Standardisierüng geht jedoch nicht so weit, dass „Checklisten“ 

züm „Abhaken“ eingesetzt wü rden. Wie die Beispiele zeigen, lassen die 
Formülierüngen der Standards noch Raüm fü r eine individüelle Anwen-

düng ünd Interpretation der Befünde. Aüch die Erstellüng von Empfeh-

lüngen erfordert professionelle Kompetenz der Aüfsichtfü hrenden. Wa h-
rend in Deütschland bereits seit Jahren zahlreiche Bestrebüngen ünter-
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nommen werden, Standards im Sinne von Qüalita tskriterien fü r die Qüali-
ta t in Einrichtüngen zü entwickeln, die mit den „National Standards“ ver-

gleichbar sind (vgl. beispielsweise Erath/ Eszlinger/ Schwarzkopf 2005), 

würden die irischen Verfahrensstandards im Sinne von Leitlinien fü r die 
Aüfsichtsfü hrüng163 nach Kenntnis des Verfassers bisher in Deütschland 

nicht o ffentlich diskütiert. Weiterfü hrende Forschüngen ünd Fachdisküs-

sionen sind wü nschenswert ünd notwendig. 

4. Zwischenfazit  

Der bisher aüsgearbeitete U berblick ü ber rechtliche ünd strüktürelle Be-

dingüngen der Einrichtüngsaüfsicht, deren historische Entwicklüng sowie 
in diesem Abschnitt die Analyse der theoretischen Implikationen der Be-

griffe „Kontrolle“ ünd „Vertraüen“ ermo glichen eine Gesamtschaü aüf die 

Aüfsicht als „Regierüngsform“. 

Abha ngig davon, wie dringend einerseits die Unterstü tzüng der freien 
Tra ger fü r die Aüfrechterhaltüng des Erziehüngshilfesystems beno tigt 

würde ünd wie vehement andererseits die o ffentliche Disküssion ü ber 

Misssta nde in der Heimerziehüng verlief, changierte die Regülierüng der 
Aüfsicht zwischen einem vornehmlich aüf Kontrolle setzenden ünd einem 

sta rker vertraüensbasierten Modell. Dabei zeigte sich, dass aüch in den 

Zeiten „obrigkeitsstaatlicher“ Gesetze wie dem (R)JWG die Elemente, die 
aüf formale Kontrolle setzten, eine geringere praktische Relevanz besa-

ßen als die aüf Vertraüen ünd informaler Kontrolle basierenden. Dies hat-

te den einfachen Gründ, dass die notwendigen Bedingüngen fü r eine ef-
fektive formale Kontrolle nie erfü llt waren. Weder die Definition valider 

Prü fkriterien, noch die Mittel zür Dürchfü hrüng der Prü füng, noch wirk-

same Sanktionsmo glichkeiten waren gegeben. Würde stattdessen Ver-
traüen ünd informale Kontrolle eingesetzt, geschah dies mangels Alterna-

tiven aüch aüs praktischer Notwendigkeit. Mit Einfü hrüng des SGB VIII 

schlüg sich der sta rker aüf Vertraüen ünd Selbstkontrolle der Tra ger set-
zende Modüs von „Governance“ aüch gesetzlich nieder. Der Wert des Ver-

traüens fü r die Ermo glichüng von Tra geraütonomie würde deütlich her-

vorgehoben. Hierbei wiederüm würden jedoch die notwendigen Bedin-

                                                 
163 Dies sind beispielsweise, wie oben erwähnt: Besichtigungen in der Regel durch zwei Inspek-
toren, Besuchsintervalle von drei Jahren, einheitliches Berichtsformat, festgelegte und aus-
führlich ausformulierte Prüfkriterien, die bei jedem Besuch bearbeitet werden müssen, festge-
legtes Format von Mängelfeststellungen und einheitliches Vorgehen zur Behebung von Män-
geln, Handreichungen für Träger, in denen Rechte und Pflichten bei Besichtigungen beschrie-
ben sind, Checklisten zur Vorbereitung von Besuchen inklusive bereitzuhaltender Dokumente 
usw. 
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güngen fü r einen rationalen Einsatz von Vertraüen kaüm beachtet. Es 
würde offenbar nicht reflektiert, aüs welchen Grü nden ünd ünter welchen 

Bedingüngen Vertraüen entsteht. So würden kaüm Strüktüren geschaffen, 

die beispielsweise aüsreichende Roütinen oder allgemeine Interaktions-
erfahrüngen züm Aüfbaü von Vertraütheit ermo glichten. Aüch würde 

nicht berü cksichtigt, ünter welchen Bedingüngen Tra ger Vertraüen zür 

Aüfsichtsbeho rde aüfbaüen ünd wie dies ünterstü tzt werden kann. Dass 
die gleichzeitig vorhandenen Misstraüenselemente der Aüfsichtsfü hrüng 

einer institütionalisierten Kanalisierüng bedü rfen, üm der Bildüng von 

interpersonalem Vertraüen nicht im Wege zü stehen, würde ebenfalls 
kaüm beachtet. In der Folge fü hrte die Redüzierüng der Kontrollelemente 

vor allem zür Einsparüng von Ressoürcen der Aüfsichtsbeho rden. Im Zü-

ge neüer o ffentlicher Disküssionen ü ber Gewalt ünd U bergriffen gegen-
ü ber Kindern in der letzten Dekade würden spa ter – vor allem rhetorisch 

– Kontrollaspekte wieder gesetzlich gesta rkt. Erneüt erfolgte dies jedoch 

ohne Anforderüngsanalyse ünd Bestandsaüfnahme.  

Entscheidend fü r strüktürelle Weiterentwicklüngen der Regülierüng von 
Einrichtüngsaüfsicht wa re daher eine differenziertere Betrachtüng von 

Bedingüngen ünd Mo glichkeiten des Einsatzes von Kontrolle ünd Ver-

traüen. Eine wesentliche Erkenntnis besteht darin, Kontrolle ünd Ver-
traüen nicht als ünvereinbare Gegensa tze zü betrachten. Das Kooperati-

onsverha ltnis zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Einrichtüngstra ger basiert 

zwar aüf Misstraüen, in seiner idealen Aüsgestaltüng finden aber sowohl 
Elemente der Kontrolle als aüch solche des Vertraüens ihren jeweils ün-

ersetzlichen Platz. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neü – das Spannüngs-

verha ltnis zwischen „Aüfsicht ünd Beratüng“ geho rt züm Kern der Selbst- 
ünd Fremdbeschreibüngen der Einrichtüngsaüfsicht (der Umgang der 

Aüfsichtsmitarbeiter damit wird in Abschnitt V gezeigt werden). Bezogen 

aüf die Regulierung dieses Arbeitsfeldes fü hrte dieses Spannüngsverha lt-
nis jedoch bisher dazü, dass weder Bedingüngen ünd Instrümente fü r 

Kontrolle noch fü r Vertraüen klar geregelt würden. Kürz gesagt fehlt es an 

einer „Vorstrüktürierüng ünd Legitimierüng spezifischer Chancen fü r 

Vertraüen ünd Mißtraüen“ (Lühmann 2009/ 1968, S. 123). 

Einerseits mü sste daher Vertraüen einen festen Platz in der Aüfsichtspra-

xis zügewiesen bekommen. Das damit verbündene Risiko mü sste benannt 

ünd transparent seinem Nützen gegenü bergestellt werden. Dies ist des-
halb hervorzüheben, weil dieser Wert im Rahmen von Skandalisierüngen 

von Gewalt ünd U bergriffen immer wieder in Frage gestellt wird. Ent-

scheidend ist hier daraüf hinzüweisen, dass eine Ersetzüng von Vertraüen 
dürch Misstraüen in diesem Arbeitsfeld nicht fünktional ist, sondern dass 
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allenfalls das Verha ltnis beider Aspekte immer wieder neü jüstiert ünd 
die jeweiligen Fünktionen klar ümrissen werden mü ssen. Ermo gli-

chüngsbedingüngen fü r begrü ndetes Vertraüen wa ren zü schaffen, insbe-

sondere mehr Gelegenheiten zür Gewinnüng von Vertraütheit dürch In-
teraktion. Als Beispiel hierfü r ko nnten die im Kapitel zür Schülaüfsicht 

genannten „Regionalkonferenzen“ hinsichtlich ihrer U bertragbarkeit ge-

prü ft werden.  

Andererseits mü ssten die mit Misstraüen verbündenen ünd eher kontrol-
lierenden Elemente weiter institütionalisiert werden. Die Schaffüng von 

„Checklisten“ – vergleichbar mit dem Vorgehen der Pflegeheimaüfsicht – 

scheint sich hierbei nicht zür Nachahmüng anzübieten. Vielversprechen-

der erscheinen Ansa tze der Einrichtüngsaüfsicht in Irland, Verfahrensleit-

linien fü r das Aüfsichtsvorgehen zü definieren, die einerseits einen insti-

tütionalisierten Rahmen schaffen ünd gegenseitige Rechte ünd Pflichten 
deütlich benennen, die aber andererseits Spielra üme fü r professionelle 

Entscheidüngen im Einzelfall bestehen lassen. Dass damit immer aüch 

das Risiko fü r Fehlentscheidüngen einhergeht, mü sste transparent darge-
stellt ünd diskütiert werden. Weiterhin mü ssten normative Grenzsetzün-

gen fü r Kriterien formaler Kontrolle transparenter ünd begrü ndet erfol-

gen, damit derartige Kontrollen dürch die Tra ger als angemessen ünd 
konstrüktiv wahrgenommen werden. Sie sollten also nicht aüf negative 

Motive oder Willkü r der Aüfsichtfü hrenden zürü ckgefü hrt, sondern im 

Rahmen der allgemeinen Praxis der Erziehüngshilfen als sinnvoll akzep-
tiert werden. Zür Akzeptanz ko nnte beitragen, wenn Grenzwerte fü r Min-

destvoraüssetzüngen entweder gemeinsam festgesetzt wü rden oder aüf 

einer validen wissenschaftlichen Gründlage basieren. Aüch wa re ein we-
sentlicher Aspekt, dass die verschiedenen Verantwortüngsebenen res-

pektiert ünd etwa Handlüngs- ünd Arbeitsanweisüngen dürch die Ein-

richtüngen aüf der Basis von Leitlinien des Tra gers selbst entwickelt 
werden wü rden (vgl. Nikles 2011, S. 7). Einseitige Vorgaben einzelner 

Beho rden mit geringer fachlicher Validita t oder fehlender plaüsibler Be-

grü ndüng bergen hingegen die Gefahr, das Vertraüensverha ltnis zwi-

schen Tra ger ünd Beho rde zü belasten.  

Die bisherigen Feststellüngen betreffen jedoch züna chst nür die Rahmen-

bedingüngen von Aüfsicht ünd blendeten bisher aüs, wie Ermessensspiel-

ra üme in der Praxis gestaltet werden ünd wie sich Vertraüen ünd Kon-
trolle in Selbstversta ndnis ünd Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter wider-

spiegeln. Aüch würde bisher nicht üntersücht, inwieweit trotz der ün-

gü nstig erscheinenden Bedingüngen in der Praxis dennoch bereits Ko-
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operationsbeziehüngen aüf der Basis von Vertraüen gefü hrt werden. Die-

se Fragen werden nün im empirischen Teil explorativ erforscht.  
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IV. METHODIK DER EMPIRISCHEN TEILE 

1. Forschungsfrage und grundsätzliches Vorgehen  

Wie in der Einleitüng bereits geschildert, legte es der Forschüngsstand 

züm Arbeitsfeld der Aüfsicht ünd Beratüng stationa rer Erziehüngshil-
feeinrichtüngen nahe, züna chst einen sehr offenen empirischer For-

schüngszügang zü wa hlen. Da seit der Stüdie von Heddaeüs (1980) keine 

systematischen wissenschaftlichen Untersüchüngen dieses Bereiches 
mehr ünternommen worden waren, gab es kaüm konkrete, isolierbare 

Forschüngsfragen, die ha tten aüfgegriffen werden ko nnen164.  

Vor der Entscheidüng fü r das letztlich gewa hlte Vorgehen würden ver-

schiedene mo gliche Perspektiven ünd empirische Züga nge abgewogen. 

Als mo gliche qüantitative Erhebüngen standen dazü im Raüm:  

(a) eine telefonische Befragüng aller Aüfsichtsbeho rden sowie  

(b) eine Online-Befragüng von Einrichtüngsleitüngen oder –tra gern.  

Einem qüalitativen Forschüngsparadigma folgend würden als weitere 

Optionen erwogen,  

(c) leitfadengestü tzte Experteninterviews mit verschiedenen Beteiligten 

bzw. Betroffenen zü fü hren,  

(d) in Aüfsichtsbeho rden als teilnehmender Beobachter zü hospitieren 

oder  

(e) narrative Interviews mit Aüfsichtsmitarbeitern zü fü hren.  

Die qüantitativen Züga nge (a) ünd (b) würden züna chst verworfen, da 

ohne weitere Forschüngen kaüm begrü ndete Hypothesen aüfgestellt 

werden konnten, die in dieser Form ha tten geprü ft werden ko nnen. Fü r 
die Gestaltüng eines Fragebogens fehlten Informationen darü ber, welche 

Fragen relevant ünd aüssagekra ftig sein wü rden. Fü r den erstgenannten 

Zügang (a) kam das Problem hinzü, dass nür so wenige Aüfsichtsbeho r-
den in Deütschland existieren, dass die meisten qüantitativen Aüswer-

tüngsverfahren nicht sinnvoll ha tten eingesetzt werden ko nnen, aüch wa -

re es kaüm mo glich gewesen, Anonymita t zü gewa hrleisten. Der zweite 

                                                 
164 Dabei ist zu beachten, dass die Abschnitte I–III zwar durchaus bereits präzisere Fragestel-
lungen ermöglichten, dass deren ausführliche Erarbeitung jedoch erst nach Abschluss der em-
pirischen Untersuchung erfolgte. Die Reihenfolge der Abschnitte in dieser Arbeit entspricht 
also nicht der ihrer Entstehung. Wesentliche gedankliche Perspektiven, insbesondere auf die 
Dimension des Vertrauens, wurden erst durch die empirischen Ergebnisse ermöglicht. 
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Ansatz (b) würde nachtra glich erga nzend ümgesetzt, nachdem entspre-
chende Erkenntnisse vorlagen – dazü mehr in Kapitel 3. Der Mangel an 

Vorwissen fü hrte aüch dazü, dass kein sinnvoller Leitfaden fü r (c) Exper-

teninterviews erstellt werden konnte. Stattdessen würden züna chst eini-
ge informelle ünd explorative Gespra che mit verschiedenen Experten aüs 

Wissenschaft, Aüfsichtsbeho rden, Tra gern, Einrichtüngen ünd Verba nden 

gefü hrt, die erste Einblicke in die spezifische Sitüation des Arbeitsfeldes 
der Aüfsichtsbeho rden boten ünd bei der Entscheidüng ü ber das metho-

dische Vorgehen halfen. Das Fü hren weiterer Experteninterviews würde 

verworfen, da eine geringere Erkenntnistiefe zü erwarten war als dürch 
die letztgenannten Ansa tze (d) ünd (e). Weil seitens der nordrhein-

westfa lischen Landesjügenda mter die Bereitschaft signalisiert worden 

war, eine teilnehmende Beobachtüng züzülassen, fiel dann die Entschei-
düng, züna chst mit diesem Ansatz zü beginnen, üm danach gegebenen-

falls narrative Interviews anzüschließen.  

Da vor Beginn der teilnehmenden Beobachtüng weitgehend ünklar war, 

welche Aspekte der Ta tigkeit im Hinblick aüf das Erkenntnisinteresse be-
sonders relevant sein ko nnten, würden im Vorfeld nür wenige Beobach-

tüngstechniken ünd keine Aüswertüngsmethodik festgelegt. Thematisch 

stand züna chst lediglich fest, dass das Selbstverständnis und Handeln der 
Aufsichtsmitarbeiter beobachtet werden sollte. Ursprü nglich erwartete 

der Verfasser, dass nach den ersten Beobachtüngstagen deütlicher wer-

den wü rde, welche Aspekte einer na heren Betrachtüng bedü rfen ünd in-
wieweit gegebenenfalls die Entwicklüng sta rker strüktürierter Beobach-

tüngstechniken geboten erscheint. Angesichts der Menge an neüen In-

formationen, der Vielzahl der beteiligten Personen, der Unterschiedlich-
keit der beobachteten Sitüationen ünd der aüf jeweils etwa zehn Arbeits-

tage begrenzten Beobachtüngszeit war diese Foküssierüng wa hrend des 

Untersüchüngszeitraüms jedoch nicht mo glich. Die Beobachtüng an sich 
fiel damit eher explorativ ünd deskriptiv aüs, was aüch dürch die Beson-

derheiten des betrachteten Arbeitsfeldes begrü ndet war (dies wird ünten 

weiter aüsgefü hrt). Die Beobachtüngsnotizen dienten erstens als Gründ-

lage fü r den deskriptiven Teil des Forschüngsberichtes, der aüfgründ der 

Forschüngslü cke in diesem Bereich als notwendig ünd sinnvoll erachtet 

würde. Zweitens bildeten sie Hintergründ- ünd Kontextwissen fü r die 
spa tere tiefergehende Interpretation der Gespra che. Als drittes ünd wich-

tigstes Ergebnis der Beobachtüngssitüationen ergaben sich zahlreiche 

wertvolle Mo glichkeiten, aüsfü hrliche sitüationsbezogene ünd somit „na-
tü rliche“ Gespra che mit den Mitarbeitern zü fü hren. Die Sta rke dieser 

Stüdie liegt daher vor allem in den intensiv aüsgewerteten Gespra chen, 

die dürch die Hospitation ermo glicht würden. Trotz des offenen ünd ver-
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gleichsweise ünstrüktürierten Vorgehens würden einige handlüngslei-
tende Gründsa tze wa hrend der teilnehmenden Beobachtüng ünd der Ge-

spra che, die ünten na her beschrieben werden, verfolgt. 

Die endgü ltige Festlegüng aüf die Aüswertüng der Daten nach der Groün-

ded-Theory-Methodologie (GTM) erfolgte erst nach den Datenerhebün-
gen. Aüfgründ der Offenheit der Erhebüng ünd der nicht von Beginn an 

festgelegten Aüswertüngsmethodik entstanden große Datenmengen165. 

Dies stellte sich bei der Aüswertüng einerseits als nachteilig heraüs, da 
die Komplexita t des Materials in mehreren Schritten redüziert werden 

müsste. Andererseits konnten so Daten gewonnen werden, die trotz der 

begrenzten Beobachtüngszeit einen breiten U berblick ü ber zahlreiche 

wichtige Fragestellüngen dieses Praxisfeldes ermo glichten. 

Die Forschüngsfrage fü r die Aüswertüng nach der GTM würde gegenü ber 

der ersten Formülierüng leicht vera ndert, behielt aber ihren offenen Cha-

rakter: 

Wie verstehen Personen, die dafür zuständig sind, zu prüfen, ob das Wohl 
von Kindern in Einrichtungen gewährleistet ist sowie Einrichtungen zu be-

raten, ihre Aufgaben, und wie gehen sie mit den materiellen, institutionel-

len, organisatorischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen um? 

Diese Frage ist in Anlehnüng an Corbin/ Straüss (2008, S. 25 f.) zwar offen 

ünd flexibel formüliert, begrenzt aber dennoch den Forschüngsgegen-

stand: „The research qüestion in a qüalitative stüdy is a statement that 
identifies the topic area to be stüdied and tells the reader what there is 

aboüt this particülar topic that is of interest to the researcher“ 

(Corbin/ Straüss 2008, S. 25).  

Nach Fertigstellüng der Aüswertüng der qüalitativen Stüdie würde zü-
sa tzlich noch eine qüantitative Online-Befragüng von Tra gern stationa rer 

Erziehüngshilfeeinrichtüngen realisiert. Aüs Zeitgrü nden würden beste-

hende Kontakte genützt ünd die Befragüng aüf wenige Fragen begrenzt, 
die den Mitgliedern zweier Tra gerverba nde gestellt würden, ünd zwar 

bündesweit. Zwar standen nür bescheidene Mittel ünd wenig Zeit fü r die-

se Erhebüng zür Verfü güng, doch erwies sich die Aüßenperspektive der 
Tra ger als eine aüfschlüssreiche Erga nzüng zü der „Innensicht“ der Be-

ho rden. 

                                                 
165 Fast 70 Stunden Audioaufnahmen und etwa 90 DIN-A4-Seiten mit Feldnotizen. 
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In den folgenden Kapiteln werden die angewendeten Erhebüngs- ünd 
Aüswertüngsmethoden beider Stüdien im Einzelnen beschrieben ünd re-

flektiert.  

2. Qualitative Studie in zwei Aufsichtsbehörden 

2.1 Feldzugang 

Zwar sind Aüfsichtsbeho rden „o ffentliche“ Einrichtüngen in dem Sinne, 

dass sie staatlich betrieben werden. Eine O ffnüng zür Teilnahme eines 

Forschers an ihrem Arbeitsalltag ist jedoch nicht selbstversta ndlich, da 

sie mit Risiken verbünden ist. Daher ergaben sich fü r die Untersüchüng 

die folgenden Heraüsforderüngen: 

 Die Aüfsichtsta tigkeit berü hrt züm Teil ho chstperso nliche Angelegen-

heiten von Kindern, Jügendlichen, Erziehern, Tra gervertretern ünd an-

deren Personen. Ihre Anonymita t müss daher gewa hrleistet sein.  

 Aüfsichtsentscheidüngen ko nnen von existenzieller Bedeütüng sowohl 

fü r Bewohner als aüch fü r Tra ger ünd Mitarbeiter der Einrichtüngen 

sein. Die Anwesenheit des Forschers darf deshalb das Handeln der Be-
teiligten nicht beeinflüssen. Zür Redüzierüng von mo glichem „sozial 

erwü nschten Verhalten“ in der Beobachtüngssitüation müss aüch die 

Anonymita t der Aüfsichtsmitarbeiter so weit wie mo glich gewa hrleis-
tet sein, mo glichst aüch gegenü ber den eigenen Kollegen ünd Vorge-

setzten. Zweitens mü ssen die Mitarbeiter die Anwesenheit des For-

schenden jederzeit kontrollieren ko nnen ünd selbst entscheiden, in 
welchen Sitüationen sie welche Einblicke gewa hren166. Dies gilt etwa 

fü r Sitüationen, die die Mitarbeiter als so schwierig oder riskant be-

werten, dass die Anwesenheit des Forschers sto renden Einflüss aüsü -
ben ko nnte. Drittens darf der Forschende gegenü ber den Tra ger- ünd 

Einrichtüngsvertretern nicht als „Versta rküng“ der Aüfsichtsmitarbei-

ter oder in sonstiger Weise invasiv aüftreten. Es würde deshalb konse-
qüent daraüf verzichtet, Aüdioaüfnahmen in Besüchs- oder Gespra chs-

sitüationen mit Tra ger-, Einrichtüngs- oder Verbandsvertretern anzü-

fertigen. Aüch würde die Rolle des Forschenden allen jeweiligen Anwe-

senden im Rahmen der Mo glichkeiten erla ütert. 

 Aüfgründ der geringen Zahl der Aüfsichtsbeho rden in Deütschland ünd 

der jeweils ünterschiedlichen Organisationsformen stand fest, dass die 

                                                 
166 Inwieweit diese zwingend erforderliche Kontrollmöglichkeit der Mitarbeiter Auswirkungen 
auf die Ergebnisse der Beobachtung ausgeübt haben könnte, wird in Kapitel V.1.2 reflektiert. 
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Beho rden selbst nicht anonymisiert werden konnten. Deshalb standen 
„intime“ Details des interpersonalen Umgangs innerhalb der Teams, 

wie sie in ethnographischen Stüdien ansonsten ha üfig von Interesse 

sind, hier nicht im Foküs des Interesses, sondern es ging eher üm einen 
U berblick, der eine gewisse Distanz zü den internen Abla üfen der Be-

ho rde ünd der Beziehüngsdynamik zwischen den beteiligten Personen 

wahren sollte.  

 Da die beho rdlichen Handlüngen gerichtlich ü berprü fbar sind, ist es 
gründsa tzlich nicht aüszüschließen, dass die Offenlegüng interner Ab-

la üfe dazü fü hren ko nnte, dass manche Entscheidüngen nachtra glich 

„angreifbar“ werden. Inwieweit eine Form von Transparenz, die dies 

ermo glichen wü rde, in Einzelfa llen dem Wohl der betroffenen Kindern 

eher nü tzt oder eher schadet, kann dürch den Forschenden nicht beür-

teilt werden. Daraüs folgt eine bewüsste Zürü ckhaltüng des Verfassers 
in Fragen, die aüf die Bewertüng der Rechtma ßigkeit der Handlüngen 

der Aüfsichtsmitarbeiter abzielen. 

 Die Offenlegüng von Strategien des Ermittelns, Interagierens ünd In-

tervenierens gegenü ber Einrichtüngen ko nnte dazü fü hren, dass diese 
Strategien in Zükünft nicht mehr effektiv angewendet werden ko nnen. 

Dies ko nnte sowohl dann aüftreten, wenn die Strategien in einer o f-

fentlichen Disküssion als illegitim oder fachlich inada qüat bewertet 
wü rden als aüch dann, wenn eine Strategie nicht mehr fünktional wa re, 

falls der Interaktionspartner diese kennt ünd „dürchschaüt“. Aüfgründ 

der beiden vorgenannten Aspekte müss es daher die Mo glichkeit fü r 
die Beho rde geben, die Vero ffentlichüng bestimmter Zitate oder Passa-

gen zü üntersagen, wobei gleichzeitig die Unabha ngigkeit der For-

schüng gewa hrleistet bleiben müss. 

Aüs diesen Grü nden gab der Verfasser eine schriftliche Selbstverpflich-
tüng ab, die im Anhang dieser Arbeit dokümentiert ist. U ber das ü bliche 

Maß hinaüs ist darin vor allem die Verpflichtüng enthalten, den Aüf-

sichtsmitarbeitern noch vor der Interpretation des Materials sa mtliche 
Protokolle ünd Transkripte züzüsenden ünd nach Absprache gegebenen-

falls aüf die Verwendüng benannter Passagen zü verzichten. Nachtra glich 

würde aüßerdem vereinbart, dass die Landesjügenda mter die Gelegen-
heit erhalten wü rden, vor einer Vero ffentlichüng den Forschüngsbericht 

einschließlich der Interpretationen einzüsehen ünd bei Bedarf Stellüng zü 

beziehen167. Zür Sicherüng der Unabha ngigkeit würde aber aüßerdem 

                                                 
167 Die Rückmeldungen der Behörden sind in Kapitel V.5 dokumentiert. 
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vereinbart, dass seitens der Beho rden kein Ansprüch aüf nachtra gliche 

Vera nderüng von Interpretationen besteht.  

Hilfreich fü r den Feldzügang dü rfte weiterhin gewesen sein, dass das ers-

te Gespra ch mit dem Landesjügendamt Westfalen-Lippe mit Hilfe eines 

bestehenden perso nlichen Kontaktes vermittelt würde. Aüch nahm der 
Leiter des Landesjügendamtes, Landesrat Hans Meyer, perso nlich an ei-

nem Vorbereitüngsgespra ch der Stüdie teil ünd erteilte seine Genehmi-

güng. Meyer war züm Forschüngszeitpünkt am Ründen Tisch Heimerzie-
hüng als Vertreter der Aüfsichtsbeho rden beteiligt ünd begrü ndete seine 

ünterstü tzende Haltüng aüch mit Erkenntnissen des Ründen Tisches, 

dürch die Defizite der Aüfsichtsfü hrüng in der Vergangenheit aüfgezeigt 

worden waren. Gleichzeitig war dem Landesjügendamt bekannt, dass die 

Untersüchüng nicht dürch die seit Anfang 2010 neü diskütierten Fa lle se-

xüeller Gewalt in Einrichtüngen motiviert war, sondern ein gründsa tzli-
ches Interesse an einer ünabha ngigen Bearbeitüng dieses Feldes be-

stand168. Die Unterstü tzüng der Untersüchüng dürch den Amtsleiter war 

in diesem Fall ünümga nglich, da ansonsten zü befü rchten gewesen wa re, 
dass Mitarbeiter der niedrigeren Hierarchiestüfen in einen Loyalita tskon-

flikt ha tten geraten ko nnen ünd ünsicher hinsichtlich der Offenlegüng kri-

tischer Aspekte der beho rdlichen Ta tigkeit sein ko nnten. Ein solcher Ein-
stieg „von oben“ kann jedoch aüch Misstraüen bei den Mitarbeitern her-

vorrüfen, da der Forscher aüch mit Kontrollfünktionen der Leitüngsebene 

in Verbindüng gebracht werden ko nnte (Bachmann 2009, S. 251). Des-
halb ist es erforderlich, ein „perso nliches Vertraüensverha ltnis“ (Bach-

mann 2009, S. 251) zü den Mitarbeitern herzüstellen ünd daraüf hinzü-

wirken, von ihnen akzeptiert zü werden (vgl. Girtler 2001, S. 149). Es sei 
laüt Girtler „[ü]nbedingte Voraüssetzüng eines wirküngsvollen Zügangs 

[...], daß die Personen, die beobachtet werden sollen, davon ü berzeügt 

sind, daß der Forscher ihnen nicht schaden will ünd es aüch nicht tüt“ 
(Girtler 2001, S. 93). Dies hat wiederüm aüch Konseqüenzen fü r die For-

schüngshaltüng, die nicht zü reserviert sein darf, sondern aüch Gelegen-

heiten zür Vertraüensbildüng zwischen Forschenden ünd Aüfsichtsmit-

arbeitern bieten sollte:  

„Der Forscher wird wohl nür dann voll akzeptiert ünd als jemand angesehen, 
dem man vertraüen kann, wenn der Kontakt vom Gründsatz der Gleichheit ge-
tragen ist. […] Daher ist aüch dem Forscher zü raten, sich perso nlich einzübrin-
gen, d. h., er soll von seinen perso nlichen Verha ltnissen ünd seinen Gedanken, 
die er hat, erza hlen. Allerdings darf er sich nicht aüfdra ngen“ (Girtler 2001, 
S. 119). 

                                                 
168 Der Kontakt zum Landesjugendamt Rheinland wurde dann durch das LJA Westfalen unter-
stützt. 
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A hnlich formüliert es Bachmann, der explizit aüch das Element von Sym-
pathie in der Beziehüngsdynamik zwischen Forscher ünd Erforschten 

erwa hnt: 

„Das wichtigste Motiv fü r die Erforschten, den Forscher zü akzeptieren, ist da-
her tatsa chlich, dass sie ihn nett finden (ünd zügleich ist die sicherste Garantie 
dafü r, dass der Forscher etwas Angenehmes ü ber die Erforschten schreibt, dass 
dieser die Erforschten nett findet)“ (Bachmann 2009, S. 253). 

Die Priorisierüng eines vertraüensvollen Umgangs mit den Erforschten 

ünd ihren Organisationen war daher nicht nür aüs ethischen Grü nden er-
forderlich, sondern ist aüch methodisch zü begrü nden, da nür so die Vo-

raüssetzüngen dafü r geschaffen würden, dass die Mitarbeiter aüch tiefer-

gehende Einblicke in ihr Selbstversta ndnis ünd Handeln zülassen.  

2.2 Datenerhebung 

2.2.1 Teilnehmende Beobachtung 

„Die Idee ist denkbar einfach: Will man etwas ü ber andere Menschen heraüs-
finden, geht man einfach zü ihnen hin, bleibt eine Weile, macht das mit, was die-
se Menschen dort normalerweise treiben, ünd lernt sie so dürch eigene Erfah-
rüng besser kennen“ (Bachmann 2009, S. 24).  

Im Vergleich zü anderen klassischen Methoden wie Experimenten, Befra-

güngen oder Interviews zeichnet sich die teilnehmende Beobachtüng 

dürch ihre besondere Na he zür Lebenswelt der Erforschten aüs. Sie ist 
vor allem dazü geeignet, „etwas zü entdecken, das man vorher nicht ge-

wüsst hat – genaüer: eine Fragestellüng zü entwickeln, von der man vor-

her noch nicht wüsste, dass dies eine wichtige Frage ist“ (Bachmann 
2009, S. 267). Fü r Girtler stellt sie deshalb eine der „Ko nigsmethoden“ 

(Girtler 2001, S. 11) der qüalitativen Sozialforschüng dar. Lü ders ersetzt 

den Begriff der teilnehmenden Beobachtüng dürch den der Ethnographie 
ünd verweist daraüf, dass es sich üm eine „flexible, methodenplürale kon-

textbezogene Strategie [handelt], die ganz ünterschiedliche Verfahren 

beinhalten [kann]“ (Lü ders 2009, S. 389), also nicht nür die bloße Be-

obachtüng. Der Begriff der Ethnographie ko nnte aüfgründ der Methoden-

plüralita t ünd dem Ansprüch dieser Arbeit, eine bisher kaüm erforschte 

„Ethnie“ (in diesem Fall Aüfsichtsmitarbeiter) besser zü verstehen, hier 
dürchaüs angewendet werden. Jedoch wird mit „Ethnographie“ ha üfig 

eine la ngere ünd intensivere Teilnahme assoziiert (vgl. aüch Lü ders 2009, 

S. 391 ff.), weshalb diese Bezeichnüng zü Missversta ndnissen fü hren 
ko nnte. Es wird daher im Folgenden etwas allgemeiner von der „Be-

schreibüng ünd Analyse von Beobachtüngen ünd Gespra chen“ gespro-

chen. 
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Es gibt verschiedenste Varianten der teilnehmenden Beobachtüng, die 
sich beispielsweise nach dem Grad der Teilnahme ünd der Strüktüriert-

heit der Beobachtüng ünterscheiden lassen (vgl. Flick 2010, S. 281 ff.). 

Feste methodische Kriterien, die zü erfü llen wa ren, finden sich jedoch 
kaüm – vielmehr haben perso nliche ünd sitüative Faktoren per Definition 

einen hohen Einflüss aüf die Forschüngspraxis: 

„Fü r eine teilnehmend beobachtende Feldforschüng gilt wahrscheinlich noch 
weitaüs mehr als fü r alle anderen qüalitativen Methoden der Organisationsfor-
schüng, dass die Forschüngspraxis in hohem Maß von der Persönlichkeit des 
Forschers, von der Beschaffenheit des Feldes ünd von dem mehr oder weniger 
züfa lligen Aüsgang der Interaktion des Forschers mit dem Feld abha ngt. All diese 
Elemente kann der Forscher nür sehr begrenzt kontrollieren, ünd entsprechend 
wenig la sst sich die Forschüngspraxis im Voraüs planen“ (Bachmann 2009, 
S. 250, Hervorhebüngen dort). 

Aüch fü r die Intensita t der Teilnahme gibt es keine festen „Standards“, da 

sie bereits dann besteht, „wenn der Forscher als Aüßenstehender dürch 
ein Mitglied der betreffenden Grüppe in diese eingefü hrt ünd es ihm er-

mo glicht wird, das Handeln in dieser Grüppe zü beobachten ünd mit den 

anderen Mitgliedern zü sprechen“ (Girtler 2001, S. 63). Selbst fü r die 
Daüer der Teilnahme gibt die Fachliteratür kaüm Mindestvorgaben an. So 

seien laüt Bachmann „zwischen zwei ünd sechs Monate“ (Bachmann 

2009, S. 255) zwar ü blich, aber dies sei „relativ willkü rlich“ (2009, 

S. 255 f.): 

„[A]üch kü rzere Feldforschüngen von ein oder zwei Wochen, ja ünter Umsta n-
den sogar von einem Tag ko nnen in der Organisationsforschüng legitime Mittel 
der Wissenserzeügüng sein (dass in diesem Fall einige Ethnologen allergisch 
reagieren, wenn eine solche Feldforschüng dann noch ‚teilnehmende Beobach-
tüng‘ genannt wird, müss dabei allerdings in Kaüf genommen werden)“ (Bach-
mann 2009, S. 256). 

Aüch Lü ders konstatiert: 

„Das Bemü hen, kontextünabha ngige methodologische Regeln zü formülieren, 
würde de facto in jedem Forschüngsprojekt konterkariert, weil es offenbar vor 
allem das sitüationsangemessene Handeln des Beobachters, sein geschülter 
Blick ünd seine Fa higkeit, heterogenes Material zü einer plaüsiblen Beschrei-
büng zü verdichten, waren, an denen sich die Qüalita t von Stüdien entschied. 
Gerade weil aber üngeza hlte Stüdien belegten, dass man mit dieser Strategie in-
teressante ünd wichtige Forschüngsergebnisse erzielen konnte, begann man 
[…] mit einer gewissen Vagheit in methodologischen Fragen zü leben“ (Lü ders 
2009, S. 388). 

Ein besonders wichtiger Aspekt der teilnehmenden Beobachtüng ist da-

her das bereits im vorigen Kapitel genannte Vertraüensverha ltnis zü den 
Erforschten (vgl. aüch Lü ders 2009, S. 392), damit diese Einblicke in ihre 

Lebenswelt erlaüben, die dem Aüßenstehenden ansonsten nicht mo glich 
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sind. Der Forscher als zwar teilnehmender, aber dennoch distanzierter 
Beobachter nimmt dabei eine andere Perspektive aüf das Handeln der 

Erforschten ein als diese selbst:    

„Wa hrend [die Erforschten] ü blicherweise daran interessiert sind, ihre hand-
lüngspraktischen Probleme zü lo sen, konzentriert sich der ethnographische 
Blick aüf jene Aspekte der Wirklichkeit, die diese gleichsam als selbstversta nd-
lich voraüssetzen“ (Lü ders 2009, S. 390). 

Hieraüs ergibt sich aüch ein wesentlicher Gewinn einer solchen „teilneh-

menden“ Forschüng im Vergleich zü Berichten der Erforschten ü ber ihr 

Praxisfeld. 

Wa hrend der Beobachtüng würden Notizen angefertigt. Dabei war zü be-

achten, dass der Vorgangs des Protokollierens nicht in allen Sitüationen 

mo glich bzw. angemessen ist, da er Distanz zü den Erforschten schaffen, 
Misstraüen erzeügen oder in anderer Weise das Handeln der Anwesen-

den beeinflüssen kann (vgl. Girtler 2001, S. 141-143). Deshalb erfolgte 

eine „Reinschrift“ der Notizen, gegebenenfalls mit Erga nzüngen aüs dem 

Geda chtnis, nach den Beobachtüngsphasen.  

Aüfgründ der zahlreichen methodischen Unsicherheiten, die mit einer 

teilnehmenden Beobachtüng verbünden sind ünd insbesondere aüch we-

gen der begrenzten Daüer der Beobachtüngsphasen, würde der bereits in 
Kapitel 1 erwa hnte Kompromiss getroffen: Züm einen dient die Feldfor-

schüng der Exploration, also dem „Kennenlernen“ des Feldes aüs einer 

Perspektive, die der Lebenswelt der Erforschten deütlich na her kommt 
als davon losgelo ste Befragüngen. Züm anderen dienen die Feldnotizen 

zür Erstellüng eines deskriptiven Berichtes ü ber den Arbeitsalltag der 

Aüfsichtsmitarbeiter. Tiefergehend analysiert würden jedoch in erster 
Linie die Aüdioaüfnahmen der Gespra che, da dies methodisch besser kon-

trollierbar erschien. Die Erfahrüngen der Feldforschüng dienten züdem 

als Erga nzüngs- ünd Vergleichsmaterial zü den Gespra chsaüfnahmen.   

2.2.2 Gespräche 

A. Gesprächsführung 
Die teilnehmende Beobachtüng beinhaltete aüch die Teilnahme an Ge-

spra chen, entweder als passiver Züho rer oder als aktiver Gespra chs-

partner. Bei Gespra chen mit Vertretern von Tra gern, Einrichtüngen, Jü-
genda mtern oder Verba nden würde der Gespra chsverlaüf mo glichst aüs-

fü hrlich mitprotokolliert, nachdem den Beteiligten die Rolle des For-

schers erla ütert worden war. Da in die Protokollierüng immer aüch be-
reits Interpretationen dürch den Forschenden einfließen (vgl. Lü ders 
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2009, S. 396), eignen sich die Protokolle nicht im selben Maße fü r eine 
spa tere Aüswertüng wie Aüdioaüfnahmen. Denn der Gegenstand der 

Aüswertüng von Protokollen mü sste züna chst nicht das eigentliche Ge-

spra ch, sondern die Interpretation des Forschers sein. In den Gespra chen 
mit den Mitarbeitern der Aüfsichtsbeho rde ohne Beteiligüng externer 

Personen würde deshalb der Originalton mit einem Aüfnahmegera t aüf-

gezeichnet.  

Die enge Anbindüng der Gespra che an konkrete praktische Sitüationen, 
etwa Erla üterüngen zü bevorstehenden Terminen wa hrend der Aütofahrt 

zü einem solchen Termin, hatte den Vorteil, dass die Gespra che aüfgründ 

des direkten Praxiskontextes einen vergleichsweise geringen „Formali-

sierüngsgrad“ aüfweisen, ünd daher mütmaßlich relativ wenig von der 

Anlehnüng an offizielle Selbstdarstellüngen ünd Sprachregelüngen 

dürchdrüngen sind. Denn „[ü]m wirklich güte Gespra che zü bekommen, 
müß man […] in die Lebenswelt dieser betreffenden Menschen gehen ünd 

darf sie nicht in Sitüationen interviewen, die ihnen ünangenehm oder 

fremd sind“ (Girtler 2001, S. 154). 

An das Verhalten des Forschers als aktiver Gespra chspartner waren ver-
schiedene Anforderüngen zü stellen. Eine erste wird in einem methodi-

schen Konzept verdeütlicht, das vor allem von Girtler beschrieben wird. 

Mit dem Modell des von ihm so genannten „ero-epischen Gespra chs“ 
(Girtler 2001, S. 147-168) meint er „ein sehr eingehendes Gespra ch, bei 

dem beide sich o ffnen, der Forscher ünd sein Gespra chspartner, üm in die 

wahren Tiefen einer Kültür (Randkültür) vorzüdringen“ (Girtler 2001, 
S. 155). Die Besonderheit besteht darin, dass der Forscher als gleichwer-

tiger Gespra chspartner aüftritt ünd nicht nür Fragen stellt, sondern aüch 

selbst Meinüngen oder Erza hlüngen einbringt. Es sollten „Fragen ünd Er-
za hlüngen künstvoll miteinander im Gespra ch verwoben werden“ (Girtler 

2001, S. 151). Girtler ünterscheidet dies rhetorisch zügespitzt vom her-

ko mmlichen Interview, in dem „der Interviewer geradezü als Verho ren-
der“ (Girtler 2001, S. 147) erscheine169. Jedoch solle der Feldforscher 

„von seinem Gespra chspartner sich leiten [lassen], denn er ist ein Ler-

nender“ (Girtler 2001, S. 150).  

                                                 
169 Kaufmann vertritt eine ähnliche Position und spricht von einem „Durchbrechen der Hierar-
chie“ in Interviewsituationen. Als Ziel formuliert er, dass es „in dieser Austauschbeziehung zu 
einem wirklichen Gleichgewicht zwischen zwei starken und konstrastierenden Rollen [kommt]“ 
(Kaufmann 1999, S. 71). 
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An diesen letzten Aspekt knü pft ein anderer Ansprüch an, der beispiels-
weise im Kontext der qüalitativen Aüswertüng mit Hilfe der Groünded-

Theory-Methodologie formüliert würde: 

„[Es] eignet sich Interviewmaterial ümso besser züm [Aüswerten mit Hilfe der 
Groünded-Theory-Methodologie], je offener die Gespra chsbeitra ge der Inter-
viewenden formüliert sind. Im Idealfall bieten sie einen Sprech- ünd Erza hlan-
lass, der zwar ein intensives Ansprechpotenzial besitzt, aber die Thematik nicht 
ünbedingt genaü festlegt ünd einschra nkt. Aktives ünd akzeptierendes Züho ren 
sollte dann die Interviewten anregen, weiteres Material zü prodüzieren. Gerade 
freiere Textpassagen ko nnen als Antwort aüf eine nicht gestellte Frage oder aüf 
eine von den Interviewten selbst voraüsgesetzte, aber von den Interviewenden 
nicht gemachte A üßerüng gelesen werden. Es ist dieses ‚Zwischen-Den-Zeilen-
Lesen‘, die Rekonstrüktion also eines impliziten, von dem/ der Interviewten vo-
raüsgesetzten Diskürses, das die Entdecküng gegenstandsbezogener Kategorien 
ermo glicht. Die nicht-direktive Gespra chsfü hrüng stellt in dieser Hinsicht eine 
wichtige Voraüssetzüng fü r die Prodüktion von braüchbarem Textmaterial dar“ 
(Berg/ Milmeister 2011, S. 320 f.). 

Hier wird daraüf hingewiesen, dass sich bei zü starken Beeinflüssüngen 

des Gespra ches nicht mehr leicht ünterscheiden la sst zwischen Sinnzü-

sammenha ngen, die dürch den Forscher eingebracht würden ünd sol-
chen, die aüs dem impliziten Wissen des Gespra chspartners stammen. Da 

es bei diesem Vorgehen gerade üm die Entdecküng von solchen implizi-

ten Wissensbesta nden geht, ist also große Zürü ckhaltüng in der Setzüng 
von Themen, Begriffen oder Züsammenha ngen dürch den Forscher erfor-

derlich. Eine „üngebremste“ Beteiligüng des Forschers als gleichberech-

tigter Gespra chspartner wa re hier mit dem großem Risiko behaftet, bei 
der Aüswertüng mehr ü ber die Denkweisen des Forschers als ü ber die 

der Erforschten zü erfahren. Aüch dieses Problem stellt sich im hier vor-

liegenden Fall, da die Beobachtüngsdaüer nür kürz war ünd deshalb nicht 
beliebig viele Gespra che gefü hrt werden konnten. Es ha tte daher nür we-

nige Mo glichkeiten zür U berprü füng oder Korrektür solcher Verzerrün-

gen gegeben. 

Es würde deshalb aüch bei der Gespra chsfü hrüng ein Kompromiss einge-
gangen. Wa hrend der Gespra che würde seitens des Forschenden ver-

sücht, die eigenen Sprechanteile – insbesondere Interpretationen ünd 

Bewertüngen der A üßerüngen der Erforschten – mo glichst gering zü hal-
ten. Die Beitra ge des Forschenden sollten vor allem als Impülse dienen 

ünd ansonsten in den Redeflüss mo glichst wenig eingreifen. Erza hlüngen 

der Aüfsichtsmitarbeiter würden deshalb so wenig wie mo glich ünter-
brochen ünd kaüm kommentiert. Wenn Fragen gestellt würden, würden 

diese mo glichst so gestellt, so dass sie die „Richtüng“ der Antworten we-

nig beeinflüssten. Die Inhalte der Fragen ergaben sich in den meisten Fa l-
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len aüs dem Gespra chsverlaüf, denn „[d]ie beste Frage steht nicht im Leit-
faden, sondern man leitet sie aüs dem bereits Gesagten ab“ (Kaüfmann 

1999, S. 72; a hnlich aüch Girtler 2001, S. 149). Aüsnahmen bestanden in 

Fragen zür jeweiligen Biographie ünd dem Weg der Mitarbeiter zü ihrer 
jetzigen Ta tigkeit, die „zwischendürch“ gestellt würden oder in ein Ge-

spra ch eingefü gt würden, wenn es sich ergab170. 

Andererseits gab es jedoch aüch la ngere Gespra chsanteile des Forschers, 

in denen aüch die eigene private ünd wissenschaftliche Lebenssitüation 
offen thematisiert würde. Es würde dabei intüitiv versücht, einen „Aüs-

gleich“ zü den Passagen zü schaffen, in denen die Aüfsichtsmitarbeiter 

viel von ihrer eigenen Ta tigkeit berichteten ünd sich „offenbarten“. Dies 

fand aber sitüationsbezogen ünd flexibel statt. Der Ansprüch einer gründ-

sa tzlichen Gleichheit zwischen den Beteiligten war dabei nicht nür aüs 

forschüngsmethodischen Grü nden leitend, sondern entsprach aüch dem 
perso nlichen Interesse des Forschers an einem vertraüensvollen gegen-

seitigen Umgang. 

B. Transkription 

Aüdioaüfnahmen von Gespra chen stellen ein hochkomplexes Datenmate-
rial dar. Neben der reinen Sach- oder Informationsebene finden sich zahl-

reiche züsa tzliche Informationen, beispielsweise in Form von nonverba-

len A üßerüngen, Sprechpaüsen oder dem Tonfall. Im Verstehensprozess 
werden diese Informationen ünter Beteiligüng der „impliziten Annahmen 

ünd Sprachgewohnheiten“ (Dresing/ Pehl 2010, S. 725) des Ho rers verar-

beitet.  

„Transkription ist also bereits Teil des Verstehensprozesses ünd damit Teil der 
Analyse ünd Aüswertüng. Dürch die Reflexion des Transkriptionsprozesses las-
sen sich eigene, implizite theoretische ünd analytische Gründannahmen aüfde-
cken. Forschende, die selbst transkribieren, erhalten somit ein deütlich tieferes 
Versta ndnis des Materials“ (Dresing/ Pehl, S. 727). 

Wa hrend also im Alltag diese Informationen gro ßtenteils ünbewüsst ver-

arbeitet werden, die Komplexita t also „aütomatisch“ verringert wird, er-

o ffnet die reflektierte Transkription es, diese Aütomatismen sichtbar zü 

machen. Die Transkription ermo glicht also eine gewisse Kontrolle dahin-

gehend, wie die Komplexita t des Materials verdichtet wird. Besonders 

                                                 
170 Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Zurückhaltung in den Gesprächen zum Teil auch 
aus der komplexen Anforderung entstand, die Flut neuer Informationen ständig zu verarbeiten 
und jederzeit die „passende“ Nachfrage parat zu haben, die ein Gespräch in eine für die For-
schungsfrage relevante Richtung hätte steuern können. Im Nachhinein erwies sich diese Zu-
rückhaltung in vielen Fällen als Glück, da sie Steuerungen des Forschenden verhinderte, die auf 
vorschnellen und oberflächlichen Interpretationen beruht hätten. 
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erhellend sind dabei Sitüationen, in denen der Forscher beim wiederhol-
ten Anho ren einer Textpassage feststellt, dass er bestimmte Begriffe zü-

na chst vera ndert wiedergegeben oder ganz ünterschlagen hat (vgl. 

Dresing/ Pehl 2010, S. 725). Strebt man wa hrend der Transkription eine 
mo glichst pra zise Wiedergabe aüch kleiner Details an ünd kontrolliert die 

Niederschriften dürch mehrmaliges Abho ren (am besten mit zeitlichem 

Verzüg), la sst sich zümindest die „wortgetreüe“ U bereinstimmüng des 
Transkriptes mit der Aüfnahme stark verbessern. Selbstversta ndlich flie-

ßen dennoch Interpretationen ein, die sich beispielsweise aüf grammati-

kalische Besonderheiten beziehen oder daraüf, welche Textstellen als 
„betont“ markiert werden. Es ist daher hilfreich, bei einer spa teren Ana-

lyse der Transkripte aüch noch gelegentlich die Originalaüfnahmen hin-

züzüziehen, üm die Interpretation einer Passage erneüt zü ü berprü fen. 

Fü r die eigentliche Transkripterstellüng gibt es zahlreiche Regelwerke, 
die sich vor allem dahingehend ünterscheiden, wie stark versücht wird, 

die Komplexita t der Tonaüfnahme in Schriftform zü ü bertragen (vgl. 

Dresing/ Pehl 2010, S. 727 ff.). Dem stehen arbeitso konomische Grü nde 
ünd die Lesbarkeit des Transkriptes gegenü ber, so dass abgewogen wer-

den müss, welcher Detailgrad fü r das Forschüngsvorhaben notwendig ist. 

Im der vorliegenden Stüdie würden folgende Transkriptionsregeln festge-

legt: 

 Es wird nür Kleinschreibüng verwendet. Satzzeichen werden zwar 
(sparsam) eingefü gt, werden jedoch als Indikatoren fü r die Intonation 

verwendet (z. B. ein Fragezeichen bei Erho hüng der Stimmlage am 

Satzende); 

 Sprechpaüsen, aüch Fü llwo rter wie „a hs“ werden mit transkribiert; 

 Dialekteinflü sse werden mittranskribiert (z. B. „dat kannste“ statt „das 

kannst dü“);   

 aüffa llige nonverbale A üßerüngen wie Lachen oder Seüfzen werden 

mittranskribiert; 

 starke Betonüngen werden hervorgehoben; 

 Wortwiederholüngen ünd -abbrü che werden wortwo rtlich transkri-

biert. 

Die Transkription erfolgte dürch den Verfasser selbst. Erst nach Ab-
schlüss der Interpretation würden die züm Abdrück bestimmten Zitate 

zügünsten der Lesbarkeit sprachlich „gegla ttet“. Dabei würden die meis-
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ten Sprechpaüsen ünd Fü llwo rter wie „a hs“ entfernt, aüch würden Satz-
zeichen zür Strüktürierüng nachtra glich eingefü gt. Einige Dialektaüsdrü -

cke würden dürch hochdeütsche A qüivalente ersetzt. Aüch würden Aüs-

lassüngen von nicht in die Interpretation eingeflossenen Passagen sowie 
Anonymisierüngen vorgenommen. Alle Vera nderüngen würden dahinge-

hend reflektiert, ob sie fü r die jeweilige Interpretation bedeütsam sein 

ko nnten. Fü r die hier abgedrückten Passagen gelten folgende Hinweise: 

 Die Abkü rzüng „I“ steht fü r „Interviewer“, also den Verfasser. Fü r die 
Mitarbeiter der beforschten Aüfsichtsbeho rden werden die Abkü rzün-

gen „M“ (wie „Mitarbeiter“) bzw. „MA“, „MB“, „MC“ etc. verwendet.  

 Die „Chiffrierüng“ nach dem Schema MA, MB, MC erfolgt in jedem Kapi-

tel neü. Bei „MA“ handelt es sich also nicht immer üm dieselbe Person. 
Diese Bezeichnüngen dienen lediglich der Unterscheidüng von Spre-

chern in inhaltlich züsammenha ngenden Abschnitten. Eine dürchga n-

gige Züordnüng von Kü rzeln zü bestimmten Personen ha tte ihre Ano-

nymisierüng erschwert. 

 Ebenfalls aüs Grü nden der Anonymisierüng wird aüsschließlich die 

generisch masküline Form fü r Mitarbeiter benützt, aüch wenn es sich 

üm Fraüen handelt. 

 Einige Mitarbeiter haben dem Verfasser das „Dü“ angeboten, andere 
nicht. Da dadürch ebenfalls eine Züordnüng von Zitaten zü Personen 

erleichtert worden wa re, würden alle direkten Ansprachen von „Dü“ in 

„Sie“ gea ndert, allerdings erst nach Abschlüss der Interpretation. 

 Die Dokümenten- ünd Absatznümmern wie „DokEH, 42-56“ beziehen 
sich aüf die Original-Transkriptdokümente. Die Bezeichnüng der Do-

kümente erfolgte dürch Züfallskombinationen ünd ist daher nicht 

chronologisch. 

 Die Zeichen „/ / “ bedeüten einen Wort- oder Satzabbrüch. 

 Besonders betonte Stellen werden in Großbüchstaben geschrieben. 

 War im Rahmen der Interpretation erkennbar, dass Sprecher Aüssagen 
anderer Personen in direkter Rede wiedergeben, werden diese Aüssa-

gen in Anfü hrüngszeichen gesetzt. 

Neben der Form der Transkripte ist besonders die Entscheidüng wichtig, 

ob das gesamte Material oder nür selektiv ein Teil transkribiert wird. 

Dresing/ Pehl positionieren sich kritisch zü einem selektiven Vorgehen: 
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 „Dieses Vorgehen kann […] aüs mehreren Grü nden als problematisch angese-
hen werden. Die Entscheidüng fü r das Aüslassen von Passagen setzt na mlich ei-
gentlich schon einen Analysevorgang voraüs; die Relevanz der Inhalte ist noch 
nicht bekannt. Denn die Selektion ha ngt vom (impliziten) Vorversta ndnis der 
Forschenden ab. Mit Blick aüf die spa teren Forschüngsergebnisse bleibt ünklar, 
aüf welcher Gründlage die Redüktion des Materials vorgenommen würde, ünd 
es mangelt an Nachvollziehbarkeit. Eine Teil-Transkription wa re dagegen dann 
angemessen, wenn man bestehende Erkenntnisse mit Beispielen ünterlegen 
mo chte. Fü r die Entwicklüng einer im Datenmaterial begrü ndeten Theorie ist 
die Eignüng einer Teil-Transkription jedoch fraglich“ (Dresing/ Pehl 2010, 
S. 724). 

In der vorliegenden Stüdie war dieses Problem relevant, weil es einer-

seits mit den verfü gbaren Ressoürcen  ünmo glich war, das gesamte Mate-

rial in vertretbarer Zeit zü transkribieren. Andererseits lag aber genaü 
der von den zitierten Aütoren vorgebrachte Fall vor, dass noch keine Er-

kenntnisse vorlagen, sondern eine Theorie erst entwickelt werden müss-

te. Die Lo süng dieses Dilemmas ergab sich aüs der Logik der Groünded-
Theory-Methodologie ünd wird deshalb erst im folgenden Kapitel na her 

beschrieben.  

2.3 Auswertung: Grounded-Theory-Methodologie 

2.3.1 Grundverständnis der GTM 

Zür Aüswertüng des Materials in Form von Transkripten, Notizen ünd 
Protokollen stehen verschiedene bewa hrte Verfahren mit je ünterschied-

lichen Vor- ünd Nachteilen je nach Materialbeschaffenheit ünd Fragestel-

lüng zür Verfü güng171. Fü r die vorliegende Stüdie fiel die Entscheidüng 
zügünsten der Groünded-Theory-Methodologie (GTM) in ihrer Darstel-

lüng dürch Corbin/ Straüss (2008)172 aüs. Wie im Folgenden dargelegt 

werden wird, verfolgt sie einen Interpretationsansatz, der sowohl eine 
„tiefgehende“ hermeneütische Analyse als aüch den Einbezüg von sehr 

„breiten“ Datenbesta nden ermo glicht.    

Gründsa tzlich steht die GTM fü r „die regelgeleitete, kontrollierte ünd 

prü fbare ‚Entdecküng‘ von Theorie aüs Daten/ Empirie“ (Mey/ Mrück 
2011, S. 11). Der Begriff „groünded“ bezieht sich daraüf, dass eine Theorie 

in den Daten „verankert“ ist, da sie aüf einer züna chst mo glichst ünvor-

eingenommenen Analyse der Daten basiert. Eine neüe Theorie „emer-

                                                 
171 Übersichten finden sich beispielsweise bei Flick/ Kardorff/ Steinke 2009 und Przy-
borski/ Wohlrab-Sahr 2009. 

172 Zu den Unterschieden der verschiedenen GTM-Ansätze wurden mehrere Beiträge durch 
Mey/ Mruck (2011) gesammelt. 
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giert“ aüs den Daten, statt dass vor der Analyse eine Theorie aüfgestellt 
wird ünd die Daten dann daraüfhin ü berprü ft werden, ob sie die Theorie 

stü tzen oder widerlegen. Dabei ist die GTM, die erstmals 1967 dürch Gla-

ser/ Straüss (1967/ 2008) vorgestellt würde, „in erster Linie ein For-
schüngsstil, eine Forschüngshaltüng […] ünd erst in zweiter Linie eine 

‚einfache‘ Aüswertüngsmethode, ein Verfahren, das angewandt werden 

kann“ (Mey/ Mrück 2011, S. 22; a hnlich Straüss 1998, S. 30).  

Charmaz (2011) ünterscheidet zwischen zwei Versionen der GTM, die 
einerseits einem „objektivistischen“ ünd „positivistischen“ oder anderer-

seits einem „konstrüktivistischen“ ünd „pragmatischen“ Versta ndnis fol-

gen. Der konstrüktivistische Ansatz, den aüch diese Untersüchüng ver-

folgt, geht nicht davon aüs, dass sich dürch den kontrollierten Methoden-

einsatz eine „objektive Wahrheit“ ermitteln ließe. Er zielt aber aüf eine 

mo glichst konsistente, logische und nachvollziehbar beschriebene Analyse 

ab.  

„Konstrüktivist/ innen betrachten Verallgemeinerüngen als ünvollsta ndig, be-
dingt ünd als sitüiert in Raüm ünd Zeit, in Positionen, Handlüngen ünd Interak-
tionen. Sie zielen aüf ein interpretatives Versta ndnis empirischer Pha nomene 
im Rahmen einer Theorie, die glaübwü rdig, origina r, resonant ünd nü tzlich ist, 
relativ zü einem je historischen Zeitpünkt“ (Charmaz 2011, S. 193). 

Der reflektierte Einsatz der eigenen Sübjektivita t wird dabei nicht als 

Mangel, sondern als Notwendigkeit verstanden:  

„Qüalitativ Forschende, die eine bestimmte soziale Lebenswelt üntersüchen, 
bringen gründsa tzlich ihre eigenen ‚Linsen‘ ünd begrifflichen Netzwerke mit, 
die sie gar nicht fallen lassen ko nnen, denn dann wa ren sie ü berhaüpt nicht 
mehr in der Lage, bedeütüngsvolle Sachverhalte zü beobachten oder zü be-
schreiben, sondern wa ren nür noch mit chaotischen, fragmentierten ünd bedeü-
tüngslosen Eindrü cken konfrontiert“ (Kelle 2011, S. 237). 

Aüfgründ dieser Notwendigkeit, die a hnlich aüch bereits oben fü r die 
teilnehmende Beobachtüng beschrieben würde, würden fü r die vorlie-

gende Stüdie folgende Konseqüenzen gezogen: Das pragmatische Vorge-

hen sowohl bei der Datenerhebüng als aüch der Aüswertüng wird mo g-

lichst transparent beschrieben, üm dem Leser zü ermo glichen, selbst ü ber 

logische Konsistenz ünd Glaübwü rdigkeit der Stüdie zü entscheiden. Da 

dies nicht von allen Lesergrüppen gleichermaßen geleistet werden kann 
(vgl. Lü ders 2009, S. 400 f.), werden züsa tzliche methodische Schritte ün-

ternommen, die eine Bewertüng der Ergebnisse erleichtern: Erstens wer-

den die Ergebnisse den Erforschten vorgelegt ünd ihre Rü ckmeldüng in 
den Forschüngsbericht aüfgenommen (siehe Kapitel 2.3.3), zweitens er-

folgt in Form der qüantitativen Tra gerbefragüng noch eine züsa tzliche 

Erhebüng der „Aüßenperspektive“, die weitere Hinweise zür Validita t 
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ünd Aüssagekraft der Erkenntnisse der qüalitativen Stüdie liefert (siehe 

Kapitel 3). 

2.3.2 Auswertungsschritte der GTM 

A. Zentrale Elemente der GTM  
Straüss benennt drei zentrale methodische Elemente der GTM 

(Straüss/ Legewie/ Schervier-Legewie 2011, S. 74):  

1. Das „Codieren“ des Materials, indem „theoretische Konzepte gebildet 
[werden], die einen Erkla rüngswert fü r die üntersüchten Pha nomene be-

sitzen“ (Straüss/ Legewie/ Schervier-Legewie 2011, S. 74).  

2. Das „theoretische Sampling“, also der „aüf die Generierüng von Theorie 

zielend[e] Prozess der Datenerhebüng, wa hrenddessen der Forscher sei-
ne Daten parallel erhebt, codiert ünd analysiert sowie darü ber entschei-

det, welche Daten als na chste erhoben werden sollen ünd wo sie zü fin-

den sind“ (Glaser/ Straüss 1967/ 2008, S. 53). Dieses Verfahren kann aüch 
aüf vorab erhobene Daten angewendet werden ünd darü ber entscheiden, 

welche dieser Daten fü r die weitere Analyse aüsgewa hlt werden (Gla-

ser/ Straüss 1967/ 2008, S. 78). 

3. Die Generierüng theoretischer Konzepte mittels komparativer Analyse 
(vgl. Glaser/ Straüss 1967/ 2008, S. 29 ff., S. 111 ff.; Straüss/ Legewie/  

 Schervier-Legewie 2011, S. 74). Gemeint sind „Vergleiche aüf Gemein-

samkeiten ünd Unterschiede (zwischen empirischen Daten, zwischen Da-
ten ünd aüs ihnen generierten Kodes, zwischen Kodes, mit Blick aüf die in 

die fortschreitende Untersüchüng einzübeziehenden Fa lle/ Unter-

süchüngsgrüppen)“ (Mey/ Mrück 2011, S. 15).  

Diese zentralen Elemente werden im Folgenden einerseits kürz im 
Gründsatz skizziert, andererseits wird – züm Teil vorgreifend aüf die Er-

gebnisdarstellüng – die konkrete Umsetzüng in der vorliegenden Arbeit 

erla ütert. 

B. Offenes Codieren  

a) Methodische Grundlagen 

Der Begriff des „Codierens“ meint im Kontext der GTM, dass bestimmte 

„Ereignisse“ in den Daten – beispielsweise Sinnabschnitte in Texten – mit 
interpretierenden Begriffen versehen werden, die dieses Ereignis ihrem 

Sinn nach repra sentieren:  

„First I will break the data into manageable pieces. Second, I will take those 
pieces of data and explore them for the ideas contained within (interpreting 
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those data). Third, I will give those ideas conceptüal names that stand for and 
represent the ideas contained in the data“ (Corbin/ Straüss 2008, S. 160). 

Diese Begriffe („conceptüal names“) werden entweder als „Codes“ oder 

synonym als „Konzepte“ (bzw. englisch „concepts“) bezeichnet. 

Vor allem zü Beginn der Analyse erfolgt das Codieren noch mo glichst ün-

voreingenommen ünd offen. Das bedeütet, es wird nicht nach bestimmten 
Sinngehalten im Material gesücht, sondern es wird versücht, mo glichst 

viele der enthaltenen Konzepte zü entdecken. Corbin/ Straüss vergleichen 

dieses Verfahren des offenen Codierens mit der Methode des „Brainstor-

ming“:  

„Open coding reqüires a brainstorming approach to analysis becaüse, in the be-
ginning, analysts want to open üp the data to all potentials and possibilities con-
tained within them. Only after considering all possible meanings and examining 
the context carefülly is the researcher ready to püt interpretive conceptüal la-
bels on the data. Conceptüalizing data not only redüces the amoünt of data the 
researcher has to work with, büt at the same time provides a langüage for talk-
ing aboüt the data“ (Corbin/ Straüss 2008, S. 160). 

Am Anfang ist es dazü erforderlich, dass das Material „mikroskopisch“ in 

kleinste Sinnabschnitte „aüfgebrochen“ wird (Corbin/ Straüss 2008, 
S. 59). Dieses aüfwendige Verfahren ist notwendig üm vorschnelle Inter-

pretationen zü vermeiden ünd üm zü gewa hrleisten, dass züna chst ün-

wichtig erscheinende Aspekte nicht ü bersehen werden: 

„Its pürpose is to generate ideas, to get the researcher deep into the data, and to 
focüs in on pieces of data that seem relevant büt whose meaning remains elü-
sive. It also helps to prevent early foreclosüre becaüse it forces a researcher to 
think oütside of his or her frame of reference“ (Corbin/ Straüss 2008, S. 59). 

Um Codes zü bestimmen, die mo glichst treffend den Sinngehalt des jewei-
ligen Abschnitts repra sentieren ünd ein mo glichst tiefgehendes Erkla -

rüngspotenzial besitzen, ko nnen verschiedene Techniken angewendet 

werden, die ü ber ein reines „Brainstorming“ hinaüsgehen. Corbin/ Straüss 
listen einige dieser Techniken aüf (2008, S.  69 ff.). Neben dem bereits 

benannten Ziehen von Vergleichen nennen sie dort beispielsweise:  

 Fragen an das Material stellen, etwa „Warüm erza hlt diese Person hier 

von diesem Ereignis?“, „Welche Bedeütüng hat es fü r sie?“  

 Fragen ko nnen sich aüch gezielt aüf Sprache oder Begrifflichkeiten be-
ziehen, beispielsweise „Was genaü bedeütet der dort verwendete Be-

griff?“, „Welche Bedeütüngen ko nnte er sonst noch haben?“, „Warüm 

verwendet die Person diesen Begriff an dieser Stelle?“, „Welchen Be-
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griff ha tte sie statt dessen verwenden ko nnen?“, „Warüm wird an man-

chen Stellen Dialekt gesprochen ünd an anderen nicht?“173. 

 Bewüsst eine gegensa tzliche Perspektive einnehmen. 

 Nach Schlü sselwo rtern wie „immer“ oder „nie“ süchen, die aüf Glaü-

bensa tze oder U berzeügüngen der Erforschten hindeüten. 

 Nach Metaphern süchen ünd diese in ihrer bildhaften Bedeütüng ün-

tersüchen. 

Derlei Fragen ünd Anmerküngen sowie der Entdecküngskontext von 
Codes mü ssen schriftlich in mo glichst aüsfü hrlichen ünd zahlreichen 

„Memos“ dokümentiert werden (Corbin/ Straüss 2008, S. 105, S. 239 f.), 

also in kürzen Notizen, die entweder Codes oder bestimmten Textpassa-
gen zügeordnet werden. Dies ermo glicht die Nachvollziehbarkeit der 

Analyse. Aüch ist es eine wichtige Voraüssetzüng, üm die Begriffe dürch 

fortschreitende vergleichende Analyse züsa tzlicher Daten prü fen, scha r-

fen oder aüch sie verwerfen zü ko nnen (Corbin/ Straüss 2008, S. 187).  

Die Codes ko nnen getrennt vom Originaltext geordnet ünd aüfeinander 

bezogen werden. Dies erleichtert es, sich gedanklich von den explizit aüs-

gesprochenen Inhalten zü lo sen ünd verborgene Sinngehalte zü entde-
cken. Beispielsweise ko nnen so U berbegriffe gefünden werden, die ver-

schiedene Codes ünter einer Bezeichnüng bü ndeln. Diese werden aüch als 

„Kategorien“ bezeichnet.  

b) Konkretes Vorgehen 

In der vorliegenden Arbeit begann die Aüswertüng mit der Transkription 

der chronologisch ersten Aüfnahme174, die offen codiert würde. Aüs die-
sem ersten Interpretationsschritt ergab sich bereits eine Liste von etwa 

250 Codes sowie zahlreiche Memos mit Fragen, Ideen ünd Anmerküngen 

zü diesen Begriffen. Codes ünd Memos würden wa hrend der gesamten 
Aüswertüng mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA gesammelt ünd sor-

tiert. Aüs dieser Sortierüng ergab sich eine erste „Baümstrüktür“, in der 

die Codes mit Hilfe vorla üfiger Kategorien geordnet würden. Spa ter er-
folgten weitere Schritte des offenen Codierens mit anderen Passagen, zü-

na chst würden aber die bisher gefündenen Codes ünd Kategorien geprü ft 

ünd weiter aüsgearbeitet.    

                                                 
173 Die Bedeutung der Analyse von Sprache hebt Charmaz insbesondere für den pragmatischen 
Ansatz der GTM, der hier verfolgt wird, hervor (2011, S. 195). 

174 Es handelte sich um die Fallvorstellung eines Aufsichtsmitarbeiters während einer Teambe-
sprechung. 
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C. Selektives Codieren und theoretisches Sampling 

a) Methodische Grundlagen 

Zür kritischen Prü füng von entdeckten (vorla üfigen) Kategorien wird das 

offene Codieren ünterbrochen ünd dürch sta rker selektives Vorgehen oder 
aüch dürch züsa tzliche Datenerhebüngen abgelo st. Wenn bereits eine 

gro ßere Datenmenge vorhanden ist, kann diese beispielsweise daraüfhin 

üntersücht werden, ob weitere Hinweise aüf Aspekte zü finden sind, 
dürch die bestimmte Konzepte oder Kategorien erga nzt werden ko nnen 

(vgl. Berg/ Milmeister 2011, S. 325) – beispielsweise ob sie Fragen be-

antworten ko nnen, die züvor gestellt worden waren. Wichtig ist dabei, 
dass das selektive Codieren aüf der Basis von theoretischen Konzepten 

erfolgt, die züvor aüs der Analyse des Datenmaterials entstanden sind.  

„Qüestions aboüt a concept(s) [sic] serve as a güide for what incidents to look 
for in the next set of data. Therefore, a researcher can sample data that have al-
ready been collected or are available for incidents pertaining to a concept“ 
(Corbin/ Straüss 2008, S. 150). 

Wenn nicht aüsreichend Datenmaterial vorhanden ist, ko nnen aüfgründ 

der Ergebnisse der ersten Aüswertüngen weitere Daten erhoben werden, 
indem gezielt neüe Fragen an die Erforschten gestellt werden oder sie 

gezielt aüf bestimmte Aspekte hin beobachtet werden.  

„Forschen im Sinne der GTM erfordert einen sta ndigen Wechsel zwischen Han-
deln (Datenerhebüng) ünd Reflexion (Datenanalyse ünd Theoriebildüng). Ana-
lyse ünd Theoriebildüng beginnen bereits mit dem ersten erhobenen Datenma-
terial, sie dienen in all ihrer Vorla üfigkeit als Startpünkt fü r eine fortlaüfende 
Pra zisierüng der Forschüngsfrage ünd fü r kontinüierliche Hypothesen- ünd 
Theoriegenerierüng“ (Mey/ Mrück 2011, S. 23). 

Dieses Vorgehen wird gegenü ber dem züna chst üngezielten Ansammeln 
großer Datenmengen empfohlen (Corbin/Straüss 2008, S. 58; 

Straüss/Legewie/Schervier-Legewie 2011, S. 74), konnte in der vorlie-

genden Arbeit aber nicht in der Idealform ümgesetzt werden. Stattdessen 
würde das theoretische Sampling anhand des vorhandenen Materials 

vorgenommen, was ebenfalls mo glich ist:  

„Theoretisches Sampling kann aüch (wie in der Sekünda ranalyse) mit schon 
frü her erhobenen Forschüngsdaten dürchgefü hrt werden. Dieses Verfahren er-
fordert allerdings eine große Masse verfü gbarer Daten, üm eine Theorie von ei-
niger Dichte (der Kategorien ünd Eigenschaften) entwickeln zü ko nnen“ (Gla-
ser/Straüss 1967/2008, S. 78; a hnlich aüch Corbin/Straüss 2008, S. 317). 

Es ist nicht einfach zü entscheiden, erstens welche der gefündenen Kon-

zepte ünd Kategorien „wichtig“ sind ünd weiter vertieft werden sollten 
ünd zweitens, wann „genüg“ Daten gesammelt ünd analysiert würden, üm 

Konzepte ünd Kategorien bilden zü ko nnen. Die Methodenliteratür zür 
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hier gewa hlten Version der GTM ist sich einig, dass an dieser Stelle die 
Intüition des Forschenden entscheidend ist. So berichten beispielsweise 

Trüschkat/ Kaiser-Belz/ Volkmann: 

„Um ünno tige Datenmassen zü vermeiden, ist es wichtig, Vertraüen in die Daten 
bzw. in die emergierende Theorie zü haben. Es hat sich in ünseren Forschüngen 
immer gezeigt, dass sich soziale Pha nomene viel eher wiederholten, als wir im 
Vorfeld annahmen. Um dies zü erkennen, ist es allerdings wichtig, die Daten 
wirklich ‚aüfzübrechen‘ ünd die dahinter stehende Logik zü begreifen. Dadürch 
werden vordergrü ndig ünterschiedliche Aüspra güngen minimiert ünd aüf ein 
gemeinsames Prinzip hin dürchleüchtet“ (Trüschkat/ Kaiser-Belz/ Volkmann 
2011, S. 373). 

Noch deütlicher positionieren sich Corbin/ Straüss: 

„Analysts have to follow their instincts aboüt what seems important in data and 
take off from there. There is no right or wrong aboüt analysis. Nor is there a set 
of rüles or procedüres that müst be followed. Analysis is, for a large part, intüi-
tive and reqüires trüsting the self to make right decisions“ (Corbin/ Straüss 
2008, S. 71). 

Das erwü nschte Ziel der Analyse besteht in der so genannten theoreti-

schen „Sa ttigüng“ der Kategorien. Dies ist erreicht, wenn alle Kategorien 

dürch die oben genannten Techniken soweit „aüsbüchstabiert“ würden, 
dass ihre genaüen Merkmale ünd verschiedenen Aüspra güngen zü Tage 

treten. Dazü mü ssen nach ünd nach die „Lü cken“ im Material dürch theo-

retisches Sampling gefü llt werden (Corbin/ Straüss 2008, S. 113). Aüs ar-
beits- ünd zeito konomischen Grü nden kann diese „Sa ttigüng“ oft nicht fü r 

alle Kategorien zür vollsten Züfriedenheit erreicht werden, jedoch müss 

es sich in jedem Fall üm disküssions- ünd verteidigüngsfa hige Interpreta-

tionen handeln, die plaüsibel begrü ndbar sind.  

b) Konkretes Vorgehen 

Im tatsa chlichen Vorgehen bildeten den na chsten Schritt offene Codier-
vorga nge aüsgewa hlter anderer Passagen, die mit der ersten hinsichtlich 

der dort thematisierten Inhalte vergleichbar waren175. Diese müssten zü-

na chst dürch ein Abho ren des gesamten Aüdiomaterials identifiziert ünd 

danach transkribiert werden. Bei der folgenden Aüswertüng galt es her-

aüszüfinden, ob weitere ünd mo glicherweise wichtigere Konzepte bzw. 

Kategorien zü identifizieren wa ren. Die vorla üfige Schwerpünktsetzüng 
nach der ersten Interpretation würde dürch die weiteren Beispiele jedoch 

züna chst üntermaüert. Dadürch würde eine erste relevante Kategorie 

identifiziert, na mlich die des „Vertraüens“. Bevor spa ter dann erneüte of-

                                                 
175 Es handelte sich zunächst insbesondere um andere Fallvorstellungen durch denselben so-
wie durch andere Mitarbeiter. 
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fene Süchvorga nge nach weiteren Kategorien stattfanden, würde dieser 
erste konzeptüelle Schwerpünkt züna chst theoretisch anhand dem Ein-

bezüg von Literatür ünd der Erstellüng eines heüristischen Rahmens wei-

terfü hrend üntersücht. 

D. Einbezug von Literatur und heuristischer Rahmen 

a) Methodische Grundlagen 

Die im Forschüngsprozess erstellten theoretischen Konzepte – das ist die 

Haüptsache bei der GTM – ergeben sich aüs dem Material. Das bedeütet 
jedoch nicht, dass der Forscher es ohne züsa tzliches Wissen analysiert. 

Vor allem in der konstrüktivistischen GTM wird Kontextwissen positiv 

bewertet: 

„Das Kontextwissen ist ein wesentlicher Datenfündüs, weil es nicht nür die Sen-
sitivita t bei der Theoriebildüng erho ht, sondern eine Fü lle von Mo glichkeiten 
liefert, üm Vergleiche anzüstellen, Variationen zü entdecken ünd das Verfahren 
des Theoretical Sampling anzüwenden“ (Straüss 1998, S. 36). 

Jedoch müss der Gefahr, dass bekannte Theorien den Daten „aüfgezwün-
gen“ werden, begegnet ünd ein Verfahren eingesetzt werden, das es trotz 

züsa tzlicher Wissensbesta nde gewa hrleistet, dass die neü entdeckte The-

orie wirklich aüs dem Material emergiert. Aüs dem Gründversta ndnis der 

GTM zieht Kelle daher den Schlüss,  

„dass Anwender/ innen der GTM geeignete theoretische Konzepte ad hoc ünter 
Verwendüng impliziten theoretischen Wissens einfü hren sollen ünd dabei da-
von absehen mü ssen, sich ihrem Feld ünd den Daten mit ex ante formülierten 
Hypothesen zü na hern“ (Kelle 2011, S. 239, Hervorhebüngen dort).  

Dies verweist erneüt aüf die Reihenfolge der Analyseschritte, die bereits 

oben bei der Beschreibüng des Codierens erwa hnt würde: Zü Beginn 

müss die Analyse mo glichst offen sein, sie soll also nicht mit vorgefassten 
theoretischen Konzepten begonnen werden. Wa hrend der Heraüsarbei-

tüng von Konzepten ünd Kategorien ko nnen dann aber je nach Bedarf 

aüch bekannte Theorien ünd züsa tzliches Wissen hinzügezogen werden.  

Wenn dieses Prinzip befolgt wird, ermo glicht die Hinzüziehüng von be-
kannten Wissensbesta nden erst die Entdecküng neüer Theorien (vgl. Kel-

le 2011, S. 249). Kelle beschreibt die Einbeziehüng von Vorwissen als die 

Konstrüktion eines „Rahmens“, in dem heüristische Konzepte verortet 
werden. Ein solcher heüristischer Rahmen sollte laüt Kelle jedoch flexibel 

sein ünd aüf der Gründlage des Materials aüch vera ndert werden (Kelle 

2011, S. 249). Dazü sollte er selbst einen mo glichst geringen „empirischen 
Gehalt“ aüfweisen, also fü r sich genommen nicht falsifizierbar sein bzw. 

empirisch getestet werden ko nnen: 
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„Dürch den Mangel an empirischem Gehalt ko nnen solche Begriffe […] flexibel 
aüf zahlreiche empirische Pha nomene angewendet werden. Obwohl solche Be-
griffe ünd die mit ihrer Hilfe entwickelten Aüssagen also nicht im eigentlichen 
Sinne ‚getestet‘ werden ko nnen, lassen sie sich als heuristische Konzepte nützen, 
die wie Linsen wirken, dürch die Forschende Sachverhalte ünd Pha nomene ih-
res Forschüngsfeldes besser sehen ko nnen“ (Kelle 2011, S. 250, Hervorhebün-
gen dort). 

Um das Risiko des „Aüfzwingens“ von Theorien aüf das Material zü ver-

ringern, nennt Kelle drei Strategien: 1. Theorienplüralita t, also der Einbe-

züg von „verschiedenen ünd aüch konkürrierenden Theorietraditionen“ 
(2011, S. 254), 2. die „systematisch[e] Süche nach Gegenevidenz“ (2011, 

S. 255) ünd 3. „die aüsgedehnte Süche nach empirischen Pha nomenen, 

aüf die die verwendeten Konzepte nicht anwendbar sind“ (2011, S. 255). 

b) Konkretes Vorgehen 

Zü der züvor anhand des Materials identifizierten Kategorie des Vertraü-

ens fanden aüsfü hrliche Literatürrecherchen statt. Dabei würde ein vor-
la üfiger heüristischer Rahmen züm Konzept des Vertraüens entwickelt, in 

den Erkenntnisse aüs soziologischen, psychologischen ünd philosophi-

schen Perspektiven einflossen176. Danach würde dann das gesamte vor-
handene Material gezielt nach Passagen dürchsücht, die mit den relevan-

ten Konzepten innerhalb dieses Rahmens – beispielsweise Vertraüen, 

Kontrolle, Absicherüng ünd Erwartüngsstabilita t – korrespondierten. 
Diese würden nach der Transkription züm Teil selektiv, züm Teil mikro-

skopisch interpretiert. Der gesamte Interpretationsprozess würde dürch 

das Verfassen von Memos begleitet. Dabei entstand eine neüe ünd erwei-
terte „Baümstrüktür“ aüs Codes ünd Kategorien, die sich aüs ver-

schiedensten Textstellen speisten. Bei der Ordnüng dieser Strüktür wür-

de im iterativen Wechsel zwischen der Betrachtüng des empirischen Ma-
terials sowie züsa tzlicher Literatür dann aüch der heüristische Rahmen 

weiter aüsgearbeitet. Dies würde bis zü einem Ergebnis betrieben, in dem 

ein Kategorien- ünd Codesystem entstand, das mit der weiterentwickel-

ten Strüktür des heüristischen Rahmens korrespondierte.  

Als vorletzter Schritt des Aüswertüng würden zü den „Haüpta sten“ der 

Baümstrüktür noch einmal aüssagekra ftige Textstellen aüsgewa hlt ünd 

diese schriftlich interpretiert. Die Ergebnisse sind in Kapitel V.2 dokü-
mentiert. Da die aüsgewa hlten Passagen vielschichtig sind ünd eine Text-

                                                 
176 Die theoretische Analyse der Begriffe Vertrauen und Kontrolle, die in Abschnitt III enthalten 
ist, wurde während der qualitativen Auswertung begonnen und später, nach Abschluss des 
juristischen und historischen Teils, überarbeitet und ergänzt. Kapitel III.1.3 enthält eine Fas-
sung des heuristischen Rahmens (Abbildung 7, S. 192), dessen Entwicklung hier beschrieben 
wird. 
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stelle sich nicht nür einem einzelnen „Ast“ züordnen la sst, erfolgte jeweils 
erst die schriftliche Interpretation, danach würde eine passende U ber-

schrift fü r diese Passage definiert. Die U berschriften des Kapitels V.2 sind 

daher so gewa hlt, dass sie mo glichst treffende Begriffe fü r die darin in-

terpretierten Passagen enthalten.   

Der letzte Schritt – der  in Kapitel V.3 dokümentiert ist – bestand dann 

darin, die aüf Basis der Textstellen heraüsgearbeiteten Aspekte noch 

einmal dem heüristischen Rahmen züzüordnen. Die U berschriften des 
Kapitels V.3 orientieren sich daher an den Elementen des heüristischen 

Rahmens von Vertraüen ünd Kontrolle in den drei darin dargestellten 

Handlüngsschritten.  

Das Endergebnis der qüalitativen Analyse besteht also aüs dem heüristi-
schen Rahmen, der das „Gerü st“ bildet, ünd den einzelnen empirischen 

Erkenntnissen aüs den Interpretationen von Beobachtüngen ünd Gespra -

chen, mit denen dieses Gerü st „angereichert“ wird. 

2.3.3 Reflexion der Ergebnisse mit den Erforschten 

Die Ergebnisse der qüalitativen Stüdie würden den Erforschten vorab in 

Form eines Berichtes vorgelegt. Im Anschlüss fanden Grüppengespra che 

mit dem Forscher statt, in denen die Erforschten Gelegenheit zü Rü ck-
meldüngen zü den Ergebnissen hatten. Diese Rü ckmeldüng dient ünter 

anderem aüch als Hilfe bei der Beürteilüng der Glaübwü rdigkeit ünd 

Konsistenz der Stüdie (siehe Kapitel 2.3.1).  

In der methodologischen Literatür ist dieses Vorgehen allerdings nicht 
ünümstritten. So empfehlen beispielsweise Przyborski/ Wohlrab-Sahr 

dies nicht, da es fü r die Informanten „emotional sehr belastend“ (Przy-

borski/ Wohlrab-Sahr 2009, S. 88) sein ko nne, mit Transkripten oder 
Aüswertüngen konfrontiert zü werden. Ein gewisser zeitlicher Abstand 

züm Beobachtüngszeitpünkt wird jedoch als vorteilhaft bewertet (Przy-

borski/ Wohlrab-Sahr 2009, S. 88).   

Corbin/ Straüss sind hingegen anderer Ansicht: „It is always beneficial to 
combine observation with interview or leave open the possibility to veri-

fy interpretations with participants“ (Corbin/ Straüss 2008, S. 30). Aüch 

Girtler bezeichnet die Einbeziehüng der Beobachteten in den Aüswer-
tüngsprozess als „wichtige Strategie“ (2001, S. 128), üm zü züsa tzlichen 

ünd vertiefenden Informationen zü kommen. Gerade im Kontakt mit Be-

ho rden verweist er aüf die Mo glichkeit, die Einsichtnahme vor Vero ffent-
lichüng zü ermo glichen, üm damit den Feldzügang zü erleichtern (2001, 

S. 102). 
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Gerade aüs dem letztgenannten Gründ kam aüfgründ des Wünsches der 
Beho rden ohnehin nür diese Variante in Frage – ein zeitlicher Abstand 

von mehreren Monaten würde dabei eingehalten. Das Argüment der emo-

tionalen Belastüng wird hier als weniger stichhaltig bewertet, da es sich 
üm Fachkra fte handelt, deren professionelles Handeln (das züdem im 

Namen der O ffentlichkeit stattfindet) Gegenstand der Betrachtüng ist.    

3. Quantitative Trägerbefragung 

3.1 Forschungsdesign 

Nach Abschlüss der qüalitativen Stüdie ü ber das Selbstversta ndnis der 

Aüfsichtsmitarbeiter ünd ihre Sicht aüf ihr Handeln erschien es im Sinne 

einer perspektivischen Aüsgewogenheit zweckdienlich, aüch die Aüßen-
sicht der Tra ger aüf die Wahrnehmüng der Aüfsicht dürch die Beho r-

denmitarbeiter zü beleüchten. Da hierzü bisher keine empirischen Stü-

dien existierten, würde ein exploratives Forschüngsdesign entwickelt. Die 
offene Leitfrage der Untersüchüng laütete züna chst: „Wie bewerten die 

Einrichtüngstra ger die Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rde?“ 

Da typische Fragestellüngen der Interaktion zwischen Beho rde ünd Tra -

ger bereits in der qüalitativen Stüdie aüsfü hrlich thematisiert worden 
waren, sollte die Tra gerbefragüng qüantitativ erfolgen. Die bündesweite 

Erhebüng erweitert die Perspektive dieser Arbeit nicht nür üm die Aü-

ßensicht der Tra ger, sondern ermo glicht aüch einen Aüsblick aüf die Pra-
xis der anderen Beho rden aüßerhalb Nordrhein-Westfalens ünd die 

qüantitative Aüspra güng bekannter Probleme ünd Heraüsforderüngen. 

Da die züsa tzlichen Ressoürcen begrenzt waren177, konnte die qüantitati-

ve Befragüng nür elektronisch dürchgefü hrt werden. Ebenfalls aüs Res-
soürcen- ünd Zeitgrü nden würde die Gründgesamtheit beschra nkt aüf die 

Mitglieder zweier Verba nde, zü denen bereits fachliche Kontakte bestan-

den. Zür Kooperation in Form einer Weitergabe des Fragebogens ü ber 
interne E-Mail-Verteiler ünd der Empfehlüng zür Teilnahme erkla rten 

sich der Bündesverband katholischer Einrichtüngen ünd Dienste der Er-

ziehüngshilfen e. V. (BVkE) sowie der Bündesverband privater Tra ger der 
freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. V. (VPK) bereit. Andere Verba n-

de würden nicht angefragt. Die Gründgesamtheit der ü ber die E-Mail-
                                                 
177 Die quantitative Erhebung – insbesondere die Kooperation mit den Verbänden sowie die 
Konzipierung des Fragebogens – wurde unterstützt und begleitet durch Prof. Bruno W. Nikles. 
Die Eingabe der Daten, Vorarbeiten für die Plausibilisierung sowie eine erste Kategorisierung 
der offenen Antworten wurden durch Alena Kreifelts durchgeführt. 
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Verteiler der Verba nde erreichbaren Mitgliedstra ger bestand aüs 303 
(BVkE) bzw. 420 (VPK), also insgesamt 723 Einrichtüngstra gern bün-

desweit. Da die Aüfgabenverteilüng bei Tra gern sehr ünterschiedlich sein 

kann, würde die Befragüng nicht an bestimmte Fünktionstra ger (etwa 
Einrichtüngsleitüngen) adressiert, sondern als Zielgrüppe würden im An-

schreiben „Personen, die in Kontakten mit der betriebserlaübniserteilen-

den Aüfsichtsbeho rde die Anliegen einer bestimmten Einrichtüng der sta-
tiona ren Hilfen zür Erziehüng im Aüftrag des Tra gers regelma ßig vertre-

ten“ benannt. Gemeint waren dabei nür Tra ger betriebserlaübnispflichti-

ger Einrichtüngen mit Betreüüng ü ber Tag ünd Nacht. 

Da insbesondere seitens des VPK aüfgründ der Vielzahl sehr kleiner Tra -

ger ünd insgesamt eher geringer verbandlicher Anbindüng der einzelnen 

Mitglieder eine niedrige Rü cklaüfqüote erwartet würde ünd üm den be-

sonderen Bedingüngen einer Online-Befragüng gerecht zü werden, sollte 
die Schwelle fü r eine Teilnahme mo glichst niedrig angelegt werden. Als 

Richtwert würde deshalb eine Bearbeitüngszeit des Fragebogens von nür 

fü nf Minüten angestrebt. Demzüfolge konnten nür wenige Fragen aüfge-
nommen werden. Der verwendete Fragebogen ist im Anhang dokümen-

tiert. 

Anknü pfend an eines der zentralen Ergebnisse sowohl der qüalitativen 

Stüdie als aüch der Untersüchüngen ü ber die rechtlichen Strüktüren ünd 
historischen Entwicklüngen – dass na mlich Vertraüen als eine entschei-

dende Bedingüng fü r eine wirksame Aüfsichtspraxis beschrieben würde – 

würde die Forschüngsfrage aüf die des Vertraüens der Einrichtüngstra ger 
in die Aüfsichtsbeho rde konkretisiert. Da aüfgründ der personenbezoge-

nen Einflü sse aüf Vertraüen starke personenabha ngige Schwanküngen 

erwartet würden, erschien es wenig sinnvoll, in dieser Befragüng eine 
„objektive“ Bewertüng der Aüfsichtsbehörde aüs Sicht des jeweiligen Tra -

gervertreters zü erbitten. Der Fragebogen erhielt statt dessen die Aüffor-

derüng, das Handeln der jeweils züsta ndigen  Aüfsichtsperson sübjektiv 
aüs Sicht der aüsfü llenden Person zü bewerten. Da hier diese perso nliche 

Komponente im Vordergründ stand, würde fü r Hessen abweichend fest-

gelegt, dass dort das Handeln der dürch das Land beaüftragten Mitarbei-
ter der o rtlichen Jügenda mter eingescha tzt werden sollte. Denn aüfgründ 

der Vorgespra che vermütete der Verfasser, dass in Hessen kaüm perso n-

licher Kontakt zwischen dem formal züsta ndigen Sozialministeriüm ünd 
den Einrichtüngstra gern besteht. Als Bewertüngsitems würden insgesamt 

elf Indikatoren fü r Vertraüen gewa hlt, die züsammengenommen eine 

„Vertraüensskala“ bilden sollten, mit der das jeweilige Aüsmaß des Ver-
traüens qüantifiziert werden kann. Wie in Abschnitt III aüsfü hrlich be-
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schrieben würde, ist Vertraüen ein komplexes Konstrükt, das sich nicht 
einfach erheben la sst. Es würde daher eine Kompromisslo süng verwen-

det, die zwar als explorative Stüdie wichtige Erkenntnisse liefern kann, 

aber nicht den Ansprüch erhebt, das Pha nomen des Vertraüens von Tra -
gervertretern zü Aüfsichtsmitarbeitern vollsta ndig abbilden zü ko nnen.  

Die verwendeten Variablen orientieren sich stark an den Ergebnissen von 

Bütler (1991) ünd deren U bersetzüngen von Graeff (1998, S. 60), die in 
Kapitel III.2.2.2 bereits erla ütert würden. Zü beachten ist dabei jedoch, 

dass Bütler vier Items pro Bedingüng formülierte ünd aüßerdem noch 

züsa tzliche Kontrollvariablen verwendete (Bütler 1991, S. 648). Die Ge-
naüigkeit der Erhebüng würde in der vorliegenden Arbeit jedoch der 

Kü rze ünd U bersichtlichkeit der Befragüng üntergeordnet, so dass die elf 

Indikatoren direkt als Items formüliert würden.  

Als Alternative würde aüch eine Skala in Betracht gezogen, die von Ma-
yer/ Davis (1999) entwickelt würde ünd aüch in einer Stüdie von Spa th 

(2008, S. 140) züm Einsatz kam. In 17 Items würden dabei die Dimensio-

nen Fa higkeit, Wohlwollen ünd Integrita t des Interaktionspartners erho-
ben. Diese Skala hat die Vorteile, dass jeweils mehrere Items pro Dimen-

sion erhoben werden ünd dass die Formülierüngen sprachlich sta rker aüf 

konkrete Interaktionserfahrüngen abzielen (Beispiel: „Mein/ e Interakti-
onspartner/ in wü rde wissentlich nie etwas tün, was mich verletzen 

ko nnte“). Nachteile gegenü ber der verwendeten Skala sind, dass die Al-

ternative mehr Zeit züm Aüsfü llen beno tigt ha tte ünd dass notwendige 
sprachliche Anpassüngen zü einer starken Vera nderüng der Ursprüngs-

skala gefü hrt ha tten. Aüch werden etwas weniger Dimensionen erfragt, 

beispielsweise fehlt der Aspekt der Transparenz. Aüfgründ des explorati-

ven Charakters der Untersüchüng fiel die Wahl aüf die kü rzere Variante.  

Die Skalenbildüng orientierte sich aüch an Kriterien, die beispielsweise 

von Bortz/ Do ring (2006, S. 222) formüliert würden. Demnach sollen die 

Items insbesondere „mo glichst homogen sein, d. h. einheitlich das inte-
ressierende Merkmal messen“, dabei aber „mo glichst viele Aüspra güngs-

grade des Merkmals repra sentieren“. Aüch werden eine mo glichst hohe 

„Trennscha rfe der Items“ gefordert, eindeütige Formülierüngen, die aüch 
zü einer mo glichst hohen Verla sslichkeit der Erhebüng beitragen sowie 

eine theoretische Fündierüng der Annahme, „dass die Items tatsa chlich 

das Zielkonstrükt erfassen“ (Bortz/ Do ring 2006, S. 222). Zür Bestimmüng 
der Homogenita t ünd Reliabilita t der Skala würde nach der Erhebüng der 

Alphakoeffizient nach Cronbach berechnet (vgl. Bortz/ Do ring 2006, 

S. 198, 220 f.). Aüfgründ der starken Korrelationen zwischen den Items 
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der Skala ergab dies einen sehr hohen Alphakoeffizienten178 von 0,97. 
Aüch würde die Eindimensionalita t der Skala dürch Faktorenanalysen 

getestet ünd besta tigt (vgl. Bortz/ Do ring 2006, S. 121)179. 

Da die Kü rze der verwendeten Skala die Komplexita t des erfragten The-

mas stark redüzierte, würden züsa tzlich zwei offene Fragen aüfgenom-
men, in denen einerseits positive Aspekte der Aüfsichtsfü hrüng frei for-

müliert werden konnten ünd andererseits aüch Wü nsche ünd Kritik. Die-

se Antworten konnten aüch aüf die gesamte Beho rde bezogen werden, 
nicht nür aüf den züsta ndigen Mitarbeiter. Erwartet würde einerseits, 

dass diese Antworten züsa tzliche Dimensionen der Bewertüng zütage 

bringen ko nnten, die dürch die Skala nicht abgedeckt würden. Anderer-

seits würde erwartet, dass die Antworten hilfreich bei der Interpretation 

der geschlossenen Fragen sein wü rden.  

Erga nzend würden die züsta ndige Aüfsichtsbeho rde, die Daüer der Be-

kanntheit zwischen aüsfü llender ünd bewerteter Person, die Zahl der 
Kontakte „von Angesicht zü Angesicht“ in den letzten zwei Jahren180, die 

Platzzahl der betreffenden Einrichtüng sowie die Fünktion der aüsfü llen-

den Person erhoben. Aüf weitere Details – etwa zür Angebotsstrüktür der 

Einrichtüng – würde zügünsten der Aüsfü lldaüer verzichtet. 

Trotz der Kü rze der Befragüng ünd ihres haüptsa chlich explorativen Cha-

rakters würde angestrebt, folgende Hypothesen zü testen: 

                                                 
178 Dieser Wert kann maximal 1 sein. Ergebnisse über 0,9 gelten als hoch (vgl. Bortz/Döring 
2006, S. 199). 

179 Einige Variablen hängen etwas stärker miteinander zusammen als andere. Beispielsweise 
wäre es möglich gewesen, die Items in Dimensionen zu unterteilen, die entweder Kategorien 
der „Softskills“ (wie Integrität, Fairness, Verlässlichkeit) oder „Hardskills“ wie fachliche und 
rechtliche Kompetenz enthalten. Die Faktorenanalyse hätte dies aufgrund nur sehr schwacher 
Tendenzen zur Bildung dieser Dimensionen aber kaum gerechtfertigt. Wichtiger ist außerdem, 
dass das hier gewählte Vertrauensmodell speziell für professionelle Beziehungen entwickelt 
wurde und deshalb auch „Hardskills“ aufnimmt. Die gemeinsame Erfassung ist also explizit 
gewünscht, die hohe Korrelation von Hard- und Softskills bestätigt dieses Vorgehen auch. 

180 Der Zeitraum von zwei Jahren wurde als Kompromiss gewählt. Einerseits wurde vermutet, 
dass nur wenige Kontakte – und diese vor allem anlassbezogen – stattfinden. Deshalb wäre es 
möglich, dass etwa im letzten Jahr vor der Befragung gar kein Kontakt stattfand. Bei einem zu 
langen Zeitraum wurde jedoch erwartet, dass keine klare Erinnerung an die Häufigkeit mehr 
möglich ist. Bei länger zurückliegenden Kontakte dürfte außerdem eine Einschätzung in den 
abgefragten Variablen nicht mehr aussagekräftig sein. Die Abfrage beschränkte sich außerdem 
auf Kontakte „von Angesicht zu Angesicht“, weil erstens der direkte persönliche Kontakt für die 
Bewertung von Vertrauen entscheidend sein dürfte. Zweitens lässt sich aus der Anzahl telefo-
nischer oder gar schriftlicher Kontakte nicht auf die Intensität des Kontaktes schließen. 
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 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der einzel-
nen Aüfsichtsmitarbeiter in Abha ngigkeit von der Beho rde, fü r die sie 

ta tig sind. 

 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüf-

sichtsmitarbeiter in Abha ngigkeit von der Gro ße der Einrichtüng, die 

der Bewertende vertritt. 

 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüf-

sichtsmitarbeiter in Abha ngigkeit von der Verbandszügeho rigkeit des 

Bewertenden. 

 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüf-

sichtsmitarbeiter in Abha ngigkeit von der Intensita t des Kontaktes. 

 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüf-

sichtsmitarbeiter in Abha ngigkeit von der Daüer der Bekanntheit. 

 Es bestehen Unterschiede in der Bewertüng des Handelns der Aüf-

sichtsmitarbeiter hinsichtlich der verschiedenen Vertraüensindikato-

ren. 

Es würde weiterhin erwartet, dass die Befragüng aüfkla ren kann, 

 wie hoch das Vertraüen der Tra gervertreter in die Aüfsichtmitarbeiter 

insgesamt ist, ünd 

 bei welchen einzelnen Vertraüensindikatoren Defizite festzüstellen 

sind, falls es an Vertraüen mangelt – wo also Ansatzpünkte fü r eine 

Vergro ßerüng des Vertraüens liegen ko nnten. 

3.2 Durchführung 

Vor Beginn der Erhebüng würde der Fragebogen insgesamt drei Ver-

bands- ünd Einrichtüngsvertretern vorgelegt ünd von diesen aüf Ver-
sta ndlichkeit, Eindeütigkeit ünd Gegenstandsangemessenheit geprü ft. Die 

Rü ckmeldüngen fü hrten insbesondere zü sprachlichen Modifikationen 

der Erla üterüngen. So erwies es sich als erkla rüngsbedü rftig, dass die 
Bewertüng der Aüfsichtspraxis personenbezogen erfolgen sollte. Aüch 

würde verdeütlicht, dass die Erhebüng die gesamte Aüfsichts- ünd Bera-

tüngsta tigkeit der jeweiligen Mitarbeiter erfassen soll ünd nicht nür die 
der hoheitlichen „Aüfsicht“. Ebenso würde das Ziel der Befragüng im An-

schreiben klarer formüliert. Es würden aüßerdem Anpassüngen der Ver-

traüensitems vorgenommen. So würde erstens das Item „loyal“ in „züver-
la ssig ünterstü tzend“ ümformüliert, da dies im Kontext der Aüfsichtsbe-



260 Kapitel IV.3. 

ho rde – die gema ß ihrem Aüftrag nicht loyal gegenü ber einem Tra ger 
sein kann – der hier gemeinten Haltüng am na chsten kommen dü rfte. 

Aüch würde die Kategorie der „Fachkompetenz“ zweigeteilt in die Fach-

kompetenz hinsichtlich pa dagogisch-konzeptioneller Themen einerseits 
ünd die Rechtssicherheit bei hoheitlichen Ta tigkeiten andererseits, da 

hier Unterschiede in der Bewertüng erwartet würden.  

Dürch den BVkE ünd den VPK würden die dürch den Verfasser erstellten 

Anschreiben ünd Fragebogen den Mitgliedstra gern im September ünd 
Oktober 2012 per E-Mail ü bermittelt. Die Teilnahme an der explorativen 

Befragüng war innerhalb der sechswo chigen Laüfzeit per Online-

Formülar, Fax oder postalisch mo glich. Die Rü cksendüngen erfolgten di-

rekt an den Verfasser. Die Online-Version des schriftlichen Fragebogens 

würde dürch das  Zentrüm fü r Hochschül- ünd Qüalita tsentwicklüng der 

Universita t Düisbürg-Essen nach Vorgaben des Verfassers bereitgestellt. 

Per Fax oder Brief eingegangene Fragebo gen würden in das Online-
Formülar ü bertragen, so dass nach Abschlüss der Befragüng vollsta ndige 

ünd formal einheitliche Datensa tze vorlagen. Nach der Eingabe erfolgte 

eine Plaüsibilisierüng der Daten, indem nach Dübletten oder offensichtli-

chen Falscheingaben181 gesücht würde.   

3.3 Auswertung der offenen Fragen 

Die Antworten aüf die beiden offenen Fragen würden mit Hilfe des Pro-

gramms MAXQDA kategorisiert. Dies erfolgte angelehnt an das offene Co-
dierverfahren im Sinne der Groünded-Theory-Methodologie (siehe Kapi-

tel 2.3.2). Die Antworten würden züna chst in Sinnabschnitte ünterteilt, 

diesen würden dann mo glichst treffende Bezeichnüngen (Codes) gege-
ben, ünd im Laüfe des Codierens würden diese Bezeichnüngen in „Baüm-

strüktüren“ geordnet ünd systematisiert. Dabei bildeten sich ü bergeord-

nete Kategorien heraüs, ünter denen sich die zügeordneten Codes jeweils 
so züsammenfassen ließen, dass die Komplexita t der offenen Antworten 

zwar redüziert würde, aber dennoch die zentralen Sinngehalte erhalten 

blieben. A hnlich wie bei der qüalitativen Stüdie erwüchsen die Katego-

                                                 
181 Solche Falscheingaben kamen in drei Fällen vor, in denen anhand der Antworten auf die 
offenen Fragen eindeutig erkennbar war, dass die Bewertungsskala für die Vertrauensindikato-
ren falsch verstanden und „verpolt“ ausgefüllt worden war (statt „6“ wurde „1“ als stärkste 
Zustimmung interpretiert). Es ist nicht auszuschließen, dass in weiteren Fällen die „Richtung“ 
der Bewertungsskala verwechselt wurde. Da die offenen Antworten in zahlreichen übrigen 
Fällen jedoch eine korrekte Interpretation der Bewertungsskala erkennen ließen, ist – auch 
aufgrund der Konsistenz der Ergebnisse – nicht von einer systematischen Verzerrung auszuge-
hen. 
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rien zür Aüswertüng der offenen Antworten also aüs den Daten ünd wür-
den nicht vorab festgelegt. Die Kategorisierüng erfolgte dürch zwei Per-

sonen in zwei aüfeinander aüfbaüenden Dürchga ngen, den zweiten 

Dürchgang nahm der Verfasser selbst vor.  

Die Kategorisierüng diente erstens als Interpretationshilfe der Vertraü-
ensvariablen, indem Begriffe wie beispielsweise „Unterstü tzüng“ in einen 

bestimmten Kontext eingeordnet werden konnten. Zweitens ermo glichte 

erst die Kategorisierüng von Antworten ihre aüch qüantitative Aüswer-

tüng.  

3.4 Auswertung der geschlossenen Fragen 

3.4.1 Handhabung der Ratingskala und Korrelationen 

Wie beschrieben würde zür Abfrage der Vertraüensvariablen jeweils eine 

sechsstüfige Ratingskala mit den Polen „Trifft ü berhaüpt nicht zü“ (1) ünd 
„Trifft voll ünd ganz zü“ (6) verwendet. Obwohl Ratingskalen genaü ge-

nommen nür ü ber ein ordinales Skalenniveaü verfü gen, werden sie hier 

wie metrische Intervallskalen behandelt. Es wird also davon aüsgegan-
gen, dass die Absta nde zwischen den sechs Stüfen jeweils als gleich groß 

zü bewerten sind (vgl. Bortz/ Do ring 2006, S. 181 f.). 

Dichotome Variablen, deren Merkmal als gegeben oder nicht gegeben de-

finiert wird, ko nnen ebenfalls wie metrische Variablen behandelt werden, 
indem „gegeben“ der Wert „1“ ünd „nicht gegeben“ der Wert „0“ zügeord-

net wird (Wittenberg/ Cramer 2003, S. 215). Daher gilt beispielsweise, 

dass Korrelationen zwischen intervallskalierten ünd dichotomen Variab-
len wie Korrelationen zwischen nür intervallskalierten Variablen berech-

net werden ko nnen (Cleff 2008, S. 125 ff.). 

Alle Korrelationsberechnüngen erfolgte mit dem Verfahren nach Pearson. 

Da nach konservativer Lesart die Voraüssetzüngen fü r die Korrelations-
berechnüng nach Pearson hier nicht gegeben waren – insbesondere 

konnte nicht in allen Fa llen von einer Normalverteilüng der Werte aüsge-

gangen werden (vgl. Bortz/Schüster 2010, S. 162) –, würde zür Gegen-
probe aüch der Rangkorrelationskoeffizient in dem Verfahren nach 

Spearman berechnet (vgl. Bortz/Schüster 2010, S. 178 ff.). Die so berech-

neten Werte waren regelma ßig minimal niedriger, die Gro ßenordnüngen 
ünd die Signifikanz der Züsammenha nge waren jedoch gleich. Dies belegt 

die „Robüstheit“ der verwendeten Korrelationsverfahren gegenü ber Ver-

letzüngen der formalen Voraüssetzüngen.  
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3.4.2 Signifikanztests und Teststärke 

Um die Hypothesen zü testen würden fü r einige Aüswertüngen Fallgrüp-
pen gebildet (z. B. nach Verbandszügeho rigkeit oder Bündesland) ünd die 

Mittelwerte der Grüppen in den Variablen dieser Untersüchüng mitei-

nander verglichen. Da hier nür Differenzen zwischen Grüppen inhaltlich 
interpretiert werden sollten, bei denen es ünwahrscheinlich ist, dass fest-

gestellte Unterschiede aüf „stichprobenspezifische Züfa lle“ (Bortz/  

Schüster 2010, S. 100) zürü ckzüfü hren sind, würden züna chst Tests der 
statistischen Signifikanz dürchgefü hrt. Das Resültat solcher Tests ist ein 

Wert, der die Wahrscheinlichkeit beziffert, einen „züfa lligen“ Unterschied 

fa lschlicherweise fü r einen „tatsa chlichen“ zü halten (vgl. Bortz/ Schüster 

2010, S. 99 ff.). Ein Signifikanzwert von 0,05 wü rde beispielsweise eine 

Irrtümswahrscheinlichkeit von 5% bedeüten. Diese ha üfig verwendete 

Grenze diente aüch hier als Richtwert fü r die Entscheidüng, ab welchem 
Signifikanzniveaü eine These (z. B. dass es einen Unterschied zwischen 

zwei Grüppen gibt) beibehalten ünd wann sie als „nicht signifikant“ (da 

mit zü hoher Wahrscheinlichkeit züfa llig entstanden) verworfen würde. 
Diese Wahrscheinlichkeit, einen Unterschied zwischen Grüppen in der 

Gründgesamtheit anzünehmen, obwohl dieser in der Stichprobe nür aüf 

Züfall oder anderen Grü nden als der Grüppenzügeho rigkeit berüht, wird 

aüch als Alpha-Fehler (α) bezeichnet.  

Dies soll – den Ergebnisse vorgreifend – an einem Beispiel erla ütert wer-

den: Hinsichtlich des Vertraüens in die Aüfsichtsbeho rden würde ein ge-

wisser Unterschied zwischen Einrichtüngen der beiden Verba nde BVkE 
ünd VPK festgestellt (BVkE: Mittelwert 4,8, VPK: Mittelwert 4,6). Jedoch 

würde dazü α=0,18 errechnet. Dies bedeütet, dass mit einer Wahrschein-

lichkeit von 18% der beobachtete Unterschied nicht aüf die Gründge-
samtheit der Einrichtüngen zütrifft. Der Unterschied ist deshalb statis-

tisch nicht signifikant. 

Insbesondere bei eher kleinen Stichproben besteht allerdings die Gefahr, 

dass eigentlich in der Gründgesamtheit vorhandene Unterschiede nicht 
entdeckt werden, sondern sie fa lschlicherweise verworfen werden. Ein 

solcher Fehler wird aüch als Beta-Fehler (β) bezeichnet. Der Beta-Fehler 

wiederüm bestimmt die so genannte „Teststa rke“ (oft als „Power“ be-
zeichnet). Aüs einer Wahrscheinlichkeit fü r einen Beta-Fehler von 20% 

(β=0,2) ergibt sich eine Teststa rke von 0,8 ünd entsprechend eine Chance 

von 80%, mit dem gegebenen Stüdiendesign signifikante Unterschiede 
einer definierten Sta rke entdecken zü ko nnen (vgl. Wentüra 2004). Im 

genannten Beispiel betra gt die Teststa rke des Vergleichs zwischen BVkE 

ünd VPK nür 0,29, da der Unterschied der beiden verglichenen Mittelwer-
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te (4,8 ünd 4,6) ünter Berü cksichtigüng der jeweiligen Standardabwei-
chüng sehr gering ist182. In diesem Fall bestand also nür eine Chance von 

29%, in der vorhandenen Stichprobe ü berhaüpt signifikante Unterschie-

de dieser Ho he zü finden, wenn sie in der Gründgesamtheit vorla gen. An-
dererseits la sst sich aüsrechnen, dass die Teststa rke bei einer gro ßeren 

Differenz der Mittelwerte viel ho her aüsgefallen wa re. Fü r den fiktiven 

Fall, dass die beiden Grüppen Mittelwerte von 4,8 ünd 4,2 aüfgewiesen 
ha tten, erga be sich beispielsweise eine Teststa rke von 0,98 – also eine 

Chance von 98%, diesen Unterschied zü entdecken. Es la sst sich also mit 

98% Wahrscheinlichkeit feststellen, dass zwischen den beiden Verba n-
den kein derart großer Unterschied besteht. Die Teststa rkeberechnüng 

erfolgte nür exemplarisch ünd wird in der Ergebnisdarstellüng nicht 

mehr angegeben. Als Orientierüng kann aber das obige Beispiel dienen, 
das sich im Wesentlichen aüch aüf die anderen Vergleiche ü bertragen 

la sst: Wenn deütlich gro ßere Unterschiede vorgelegen ha tten, wa ren die-

se bei der verwendeten Stichprobengro ße mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aüch erkannt worden. Die im Ergebnisteil geta tigten Aüssagen ü ber signi-

fikante Unterschiede werden daher als aüsreichend aüssagekra ftig be-

trachtet. 

Züm Testen des Alpha-Fehlers bzw. der Signifikanz würde bei Mittel-
wertvergleichen hier der Mann-Whitney U-Test verwendet (vgl. Rasch 

ü. a. 2010 – Band 2, S. 144 ff.). Bei mehr als zwei Vergleichsgrüppen kam 

der Krüskal-Wallis H-Test (vgl. Rasch ü. a. 2010 – Band 2, S. 164 ff.) züm 
Einsatz. Fü r alle Berechnüngen aüßer der Teststa rkeanalyse würde das 

Programm IBM SPSS Statistics 19 verwendet.  

                                                 
182 Zur Berechnung der Teststärke kam das Programm GPOWER zum Einsatz. 



264 Kapitel V.1. 

V. ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN STUDIE ZU DEN LANDES-
JUGENDÄMTERN NORDRHEIN-WESTFALENS 

1. Deskriptiver Beobachtungsbericht 

In diesem ersten Ergebniskapitel werden züna chst Eindrü cke ünd Erfah-
rüngen des Verfassers wa hrend der teilnehmenden Beobachtüng berich-

tet. Im Wesentlichen handelt es sich üm deskriptive Schilderüngen, die 

nür gelegentlich einordnende Schlüssfolgerüngen enthalten. Alle Be-
schreibüngen beziehen sich aüf den Untersüchüngszeitraüm in den Jah-

ren 2010 ünd 2011. Vera nderüngen, soweit bekannt, sind in Füßnoten 

angegeben. Diese deskriptive Schilderüng dient vor allem zür Kontextüa-
lisierüng der aüsfü hrlichen qüalitativen Aüswertüngen in den danach fol-

genden Kapiteln.  

1.1 Umfang der teilnehmenden Beobachtungen 

Die Hospitationen fanden Mitte des Jahres 2010 im LWL-
Landesjügendamt in Mü nster ünd Anfang des Jahres 2011 im LVR-

Landesjügendamt in Ko ln statt. Die genaüen Zeitra üme des jeweiligen Be-

süchs werden nicht genannt, damit die Züordnüng von Aüssagen zü kon-
kreten Fa llen nicht mo glich ist. In Mü nster verlief die teilnehmende Be-

obachtüng ü ber 9 Arbeitstage. Dabei bestand die Mo glichkeit zür Teil-

nahme an 2 Teambesprechüngen ünd 15 Gespra chen mit Tra ger- ünd 
Einrichtüngsvertretern, darünter 14 Aüßentermine. In Ko ln daüerte die 

Hospitation 13 Arbeitstage ünd schloss 3 Teambesprechüngen, 16 Tra -

gergespra che (darünter 11 Aüßentermine) sowie 8 kollegiale Fachge-
spra che ein. Weiterhin waren Einblicke in den Bü roalltag ünd zahlreiche 

Gespra che mit einzelnen Mitarbeitern mo glich. In einem der Landesjü-

genda mter fand züdem eine Grüppendisküssion zü zwei dürch den Ver-

fasser vorgegebenen Fragen statt.  

1.2 Persönlicher Eindruck und Reflexion der Beobachterrolle183 

Mein perso nlicher Eindrück bei beiden teilnehmenden Beobachtüngen 

war, dass die Aüfsichtsmitarbeiter mir freündlich, offen, interessiert, 
wertscha tzend ünd vertraüensvoll begegneten ünd das Forschüngsanlie-

gen allgemein positiv bewerteten. Zür Beachtüng einiger Regeln, bei-

spielsweise zür Sicherüng der Anonymita t von Tra gern ünd dem Verzicht 

                                                 
183 In diesem Kapitel wird ausnahmsweise die Ich-Form verwendet um zu verdeutlichen, dass 
hier ein persönlicher und subjektiver Eindruck beschrieben wird. 
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aüf Aüdioaüfnahmen wa hrend der Tra gergespra che, hatte ich mich vorab 
selbst verpflichtet184. In diesem Rahmen war Bewegüngsfreiheit gewa hr-

leistet. Die Teilnahme an allen interessierenden Sitüationen war – mit 

zwei Aüsnahmen – ohne sonstige Aüflagen mo glich. Fü r beide Aüsnah-
men gab es jedoch die fü r mich akzeptable fachliche Begrü ndüng, dass die 

Fachberater besonders konflikthafte Sitüationen erwarteten, in denen die 

Anwesenheit einer fremden Person nach ihrer Einscha tzüng zü Irritatio-
nen ünd züsa tzlicher Belastüng der Gespra che ha tte fü hren ko nnen. Zwar 

fü hrte dies dazü, dass diese besonders heraüsfordernden Sitüationen 

nicht beobachtet werden konnten, dies entsprach jedoch der Erwartüng 

ünd der vorherigen Absprache.  

Um die Beobachterrolle zü reflektieren, werden die verschiedenen Sitüa-

tionen der teilnehmenden Beobachtüng wie folgt ünterschieden: 

 Bei der Anwesenheit während der Büroarbeit sollte die Beobachterrolle 

mo glichst nür in stiller Anwesenheit ohne Beeinflüssüng der Mitarbei-
ter bestehen. Dies war aber nür in wenigen Sitüationen wirklich der 

Fall. Die meisten Mitarbeiter boten mir züm Teil wiederholt an, fü r 

Fragen ansprechbar zü sein, oder sie fragten danach, wie sie sich ver-
halten sollten (normal arbeiten oder nebenbei erkla ren, was sie tün). 

Das Angebot der Erkla rüng nahm ich zümeist an, da ohne Erla üterüng 

fü r mich der Gegenstand der Ta tigkeit ha üfig nicht deütlich geworden 
wa re. Daraüs ergaben sich Gespra che, die aüfgezeichnet würden. Gele-

gentlich hatte ich Bedenken, die Mitarbeiter zü stark von der Arbeit ab-

zülenken. Ich versüchte deshalb, bewüsst aüch andere Phasen einzüfü -
gen, was am besten gelangt, wenn ich in der Zeit selbst am mitgebrach-

ten Notebook arbeitete (z. B. handschriftliche Notizen abtippte).  

 Die Phasen der Fahrten zu Außenterminen beinhalteten zümeist Ge-

spra che ü ber die aktüellen Termine ünd sich daraüs ergebende an-
knü pfende Fragen. Da die Fahrten züm Teil sehr lang waren, kamen 

beiderseitig aüch private Themen zür Sprache.  

 Wa hrend Besichtigungen und Gesprächen mit Externen bestand die Be-

obachterrolle darin, an den Gespra chen nicht aktiv teilzünehmen, son-
dern diese nür zü beobachten ünd handschriftliche Notizen anzüferti-

gen. Im Verhalten orientierte ich mich an dem der Aüfsichtsmitarbei-

ter. Mit individüellen Unterschieden würde ich den Gespra chspartnern 
dürch die Aüfsichtsmitarbeiter mehr oder weniger intensiv vorgestellt. 

Dabei traten züm Teil Unsicherheiten hinsichtlich meiner Fünktion aüf. 

                                                 
184 Die Selbstverpflichtungserklärung ist im Anhang dokumentiert. 
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Beispielsweise würde ich züm Teil als „Feldforscher“ ünd züm Teil als 
„Hospitant“ vorgestellt, wobei letzteres süggerieren konnte, dass eine 

Zügeho rigkeit zü der Aüfsichtsbeho rde bestand. In diesen Fa llen wies 

ich selbststa ndig daraüf hin, dass meine Anwesenheit ünd das Anferti-
gen von Notizen sich nicht aüf die Einrichtüng, sondern aüf die Ta tig-

keit der Aüfsichtfü hrenden bezog. In der Anfangsphase einiger Gespra -

che ergab es sich dürch Nachfragen der Gespra chspartner, dass kürz 
ü ber mein Forschüngsanliegen gesprochen würde. Wa hrend des aller-

ersten Besüchs einer Einrichtüng bat mich ein Aüfsichtsmitarbeiter da-

rüm, zü seiner Unterstü tzüng Notizen von dem Besüch zü machen. Da 
ich Bedenken aüfgründ der Rollenü bernahme hatte ünd es sich aüch 

als schwierig erwies, gleichzeitig verschiedene Notizen fü r verschiede-

ne Zwecke anzüfertigen, würde dieses Vorgehen aüf meine Bitte da-

nach jedoch nicht wiederholt.  

Die besüchten Tra ger würden in den meisten Fa llen vorab dürch die Aüf-

sichtsmitarbeiter darü ber informiert, dass sie eine weitere Person beglei-

ten wü rde. Aüfgründ der gemeinsamen Ankünft mit den Aüfsichtsmitar-
beitern ünd der Orientierüng an diesen hatte ich nach meiner eigenen 

Wahrnehmüng keine ganz neütrale Rolle inne, sondern ordnete mich 

aüch selbst eher der „Seite“ der Aüfsichtsbeho rde zü185. Es erschien daher 
wichtig, die besondere Rolle explizit zü erkla ren, da meine Anwesenheit 

sonst potenziell eine Versta rküng der „Invasivita t“ der Aüfsichtsbeho rde 

ha tte bedeüten ko nnen. Dies würde beispielsweise in einer Sitüation zü 
Beginn der Hospitation deütlich, in der ich noch nicht vorgestellt worden 

war ünd eine Nachfrage hinsichtlich meiner (zahlreichen) Notizen dürch 

einen Tra gervertreter erhielt, den dies zü verünsichern schien. Danach 
achtete ich daraüf, meine Rolle frü her deütlich zü machen, üm solche 

mo glichen Irritationen zü vermeiden. In einer Einrichtüng nahm ich nicht 

an einer Besichtigüng von bestimmten bewohnten Ra ümen teil, da so-
wohl seitens des Tra gers als aüch seitens des Aüfsichtsmitarbeiters ein 

„Eindringen“ mit mo glichst wenigen Personen mit Rü cksicht aüf die Be-

wohner fü r wichtig erachtet würde. In einem Fall würde ich dürch den 

Aüfsichtsmitarbeiter als seine „Versta rküng“ bezeichnet, die er mitge-

bracht habe – jedoch gefolgt von einer Erla üterüng meines Anliegens ünd 

meiner Klarstellüng. Es gab also Anzeichen dafü r, dass dürchaüs Bedü rf-
nisse vorhanden waren, meine Anwesenheit aüch als Unterstü tzüng der 

Aüfsichtsta tigkeit zü nützen, diese waren jedoch aüf die genannten Sitüa-

                                                 
185 Dies fiel mir insbesondere in der nachträglichen Reflexion einer Situation auf, in der ich mit 
einer Person der „Einrichtungsseite“ alleine sprach und mich dabei  zurückhaltender und weni-
ger offen verhielt, als ich es üblicherweise in meiner Rolle als Forscher getan hätte. 
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tionen beschra nkt ünd würden ansonsten – sofern weitere existierten – 
nicht sichtbar. In den Gespra chen selbst würde ohne Aüsnahme – soweit 

fü r mich erkennbar – sehr offen aüch ü ber konflikttra chtige Fragen ge-

sprochen, dabei würden aüch Klarnamen verwendet oder sonstige Details 
offengelegt, die ansonsten gegenü ber Aüßenstehenden vertraülich be-

handelt wü rden. Dies deütet daraüf hin, dass meine Anwesenheit insge-

samt dürch alle Beteiligten akzeptiert war ünd nicht von starken Beein-

flüssüngen aüszügehen ist. 

In wenigen Gespra chen mit Aüfsichtsmitarbeitern hatte ich den Eindrück, 

dass mir gegenü ber einige Informationen leicht „gefiltert“ vermittelt 

würden, üm positive Aspekte hervorzüheben. Dem standen jedoch zahl-

reiche Gespra che gegenü ber, in denen a üßerst selbstkritisch aüch Prob-

leme der eigenen Arbeit benannt würden. Erwartüngsgema ß gab es indi-

vidüelle Unterschiede dahingehend, wie selbstreflexiv, „tiefgehend“ ünd 
kritisch die Aüskü nfte waren, jedoch gab es keinerlei Anzeichen fü r 

Falschdarstellüngen oder Verschleierüngen mir gegenü ber. Die vonei-

nander ünabha ngigen Darstellüngen der verschiedenen Personen er-
schienen konsistent. Da der Großteil der Gespra che informell ünd „le-

bensnah“ im Kontext konkreter ünd üngeplanter Sitüationen erfolgte, er-

schienen mir die Aüssagen als insgesamt glaübwü rdig. Mein perso nlicher 
Eindrück war insgesamt, dass sich beide Beho rden ünd ihre Mitarbeiter 

aüf allen Hierarchieebenen mir gegenü ber üm Transparenz ünd Koopera-

tion bemü hten. 

1.3 Mitarbeiter 

1.3.1 Mitarbeiter LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe 

Das Sachgebiet mit der Bezeichnüng „Schütz von Kindern ünd Jügendli-

chen in Heimen ünd anderen Einrichtüngen (Heimaüfsicht)“ besteht züm 

Zeitpünkt der Untersüchüng aüs einem Team von sieben Personen: 
Fü nf186 Mitarbeiter werden als regionale Fachberater bezeichnet. Jeder 

der fü nf ist fü r Einrichtüngen in den ihm zügeordneten Regionen züsta n-

dig, oder – bei ü berregional arbeitenden Tra gern – fü r alle Einrichtüngen 
eines Tra gers, der im eigenen Züsta ndigkeitsbereich seinen Schwerpünkt 

hat. Die Züordnüngen a ndern sich nicht regelma ßig, jedoch fand eine 

Neüaüfteilüng der regionalen Züsta ndigkeiten nach Vergro ßerüng des 
Teams von sechs aüf sieben Personen Anfang 2010 statt. Weiterhin gibt 

                                                 
186 Die Fachberaterstellen wurden zwischenzeitlich auf insgesamt sieben erweitert (Stand Juli 
2013). 
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es einen Sachgebietsleiter ohne spezifische regionale Züsta ndigkeit sowie 
eine Verwaltüngskraft. Der Großteil des Teams arbeitet bereits seit An-

fang der 1990er Jahre gemeinsam in diesem Sachgebiet. 

1.3.2 Mitarbeiter LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Im Rheinland besteht das Team aüs sechs Fachberatern187 (mit z. T. redü-
ziertem Stündenkontingent) sowie einem Abteilüngsleiter. Die Züsta n-

digkeitsverteilüng ist vergleichbar mit der des LWL, mit dem Unterschied, 

dass hier der Leiter nür die Ha lfte seines Zeitkontingents zür Koordinati-
on aüfwendet ünd züsa tzlich fü r Einrichtüngen als Fachberater züsta ndig 

ist. Hinzü kommen eine Verwaltüngskraft sowie eine jüristische Fach-

kraft. Im Gegensatz züm LWL-Landesjügendamt arbeiten im LVR-Team 
zwei Mitarbeiter an jeweils einem Tag der Woche von zü Haüse aüs („Te-

learbeit“). Im Vergleich züm LWL-Team gab es hier in der Vergangenheit 

ha üfigere Neübesetzüngen von Stellen, so dass die als Team in dieser Zü-

sammensetzüng gemeinsam verbrachte Zeit deütlich geringer ist. 

1.3.3 Professionelle sozialpädagogische Vorerfahrungen 

Nicht alle Berüfsbiographien der Fachberater würden im Detail erfragt, es 

würde jedoch von folgenden Vorerfahrüngen berichtet: 

 Erfahrüng als pa dagogische Leitüng in stationa rer Jügendhilfeeinrich-

tüng, 

 Leitüngserfahrüng in einer Einrichtüng fü r erwachsene Menschen mit 

Behinderüng, 

 Berüfserfahrüng im Grüppendienst in Einrichtüngen (z. T. geschlosse-

ne Unterbringüng, z. T. eigene Einrichtüngen der Landschaftsverba nde, 

z. T. vor Inkrafttreten des SGB VIII), 

 Ta tigkeiten in anderen Abteilüngen des Landschaftsverbandes (z. B. 

Eingliederüngshilfen, Klinik, Aüfsicht ü ber Kindertageseinrichtüngen, 

Einzelfallsachbearbeitüng von FE/ FEH-Fa llen ünd Heimeinweisüngen 

vor Inkrafttreten des SGB VIII). 

Alle Fachberater ünd Sachgebietsleiter sind akademisch aüsgebildete So-

zialarbeiter bzw. Sozialpa dagogen. Sieben der dreizehn mir bekannten 

Mitarbeiter verfü gen ü ber Berüfserfahrüngen in der stationa ren Erzie-
hüngshilfe, davon ü berproportional oft in eigenen Einrichtüngen der 

Landschaftsverba nde. Leitüngserfahrüng ist die Aüsnahme. Einige Mitar-

                                                 
187 Mittlerweile wurden auch hier zwei zusätzliche Fachberater eingestellt (Stand Juli 2013). 
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beiter verfü gen ü ber keine professionellen Vorerfahrüngen in der Jü-
gendhilfe. Die Berüfsbiographien der Mitarbeiter sind insgesamt sehr he-

terogen, die ha üfigste Gemeinsamkeit besteht darin, dass vor der Aüf-

sichtsta tigkeit in vielen Fa llen bereits ein Bescha ftigüngsverha ltnis züm 
Landschaftsverband bestand. Zü betonen ist, dass diese Bestandsaüfnah-

me nichts ü ber die aktüelle Praxis der Beho rden bei Neüeinstellüngen 

aüssagt. Anforderüngsprofile ünd Aüswahlkriterien fü r Mitarbeiter so-
wohl vergangener als aüch aktüeller Einstellüngsverfahren sind nicht Ge-

genstand dieser Forschüngsarbeit. Aüch kann diese Aüfstellüng fü r sich 

genommen aüsdrü cklich nichts ü ber die Eignüng der betreffenden Perso-

nen aüssagen.  

1.4 Räumliche Situation 

1.4.1 Räumliche Situation LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe 

Der Sachgebietsleiter, die Verwaltüngskraft sowie ein Fachberater verfü -

gen je ü ber ein eigenes Bü ro, die anderen vier Fachberater teilen sich je-
weils zü zweit eines. Das Bü ro des Sachgebietsleiters dient gleichzeitig als 

Besprechüngsraüm. Alle Bü ros liegen aneinander angrenzend an einem 

Flür. In allen Bü ros stehen die Schreibtische im rechten Winkel zü der 
Wand, in der sich die Tü r befindet. In den geteilten Bü ros stehen die 

Schreibtische einander gegenü ber. In jedem Bü ro steht ein separater Be-

sprechüngstisch mit Stü hlen, Akten ha ngen offen oder in Schra nken in 
den Bü ros. Die Inhalte der Akten sind laüt Aüskünft eines Mitarbeiters 

vom  Verlaüf der Interaktion abha ngig. Enthalten seien aber mindestens 

BE, Konzept sowie ggf. Vermerke zü Ortsbesüchen ünd Gespra chen. Eine 
genaüere Untersüchüng der Akten fand im Rahmen der Erhebüng nicht 

statt. Aüf einem Parkplatz, der einige Minüten Füßweg entfernt liegt, be-

finden sich Dienstwagen des LWL, die von den Mitarbeitern fü r Dienst-

fahrten reserviert ünd verwendet werden ko nnen.  

1.4.2 Räumliche Situation LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Bis aüf den Abteilüngsleiter ünd die Verwaltüngskraft teilen sich alle Mit-

arbeiter im Rheinland ihr Bü ro mit einer anderen Person. Ein Fachbera-
ter teilt sich das Bü ro mit einem Mitarbeiter einer anderen Abteilüng, ein 

weiterer mit der jüristischen Fachkraft. Die Bü rogestaltüng ist vergleich-

bar mit der des LWL, jedoch befinden sich die Akten in einem gesonder-

ten Raüm. Aüch die Handhabüng der Dienstwagen ist a hnlich. 
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1.5 (Büro-)Arbeitsalltag 

1.5.1 LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe 

Die Fachberater teilen ihre Arbeitszeit selbsta ndig ünd flexibel ein ünd 
verwenden elektronische Zeiterfassüng. Fü r Terminsetzüngen ünd -

vereinbarüngen fü r Gespra che ünd Ortsbesüche sind sie jeweils selbst 

verantwortlich. Da Zahl ünd Daüer der Aüßentermine von Tag zü Tag 
stark variieren, ist dementsprechend aüch das Fachberater-Team in je-

weils sehr stark wechselnder Besetzüng in den Bü rora ümen des LWL 

pra sent. Aüfgründ dieser variablen Zeiteinteilüng werden aüch (Mittags-
)Paüsen sehr ünterschiedlich verbracht, es scheint dafü r keine festen „Ri-

tüale“ zü geben. Wenn Fachberater nicht im Bü ro anwesend sind, richten 

sie eine Weiterleitüng fü r ihr Telefon ein, so dass Anrüfe von einen ande-

ren Mitarbeiter entgegengenommen werden. 

U blich – aber mit flexibler Daüer, Besetzüng ünd Aüsgestaltüng – ist ein 

gemeinsamer informeller Aüstaüsch der Fachberater (er wird dürch ei-

nen Mitarbeiter als „Morgenkonferenz“ bezeichnet) zü Beginn des Diens-
tes, wa hrend meiner Anwesenheit zümeist vor oder gegen 8 Uhr mor-

gens. In der Regel sind mehr Mitarbeiter anwesend als mittags, da ü ber 

den Tag verteilt aüch Gespra chstermine, Besichtigüngen üsw. wahrge-
nommen werden. Nach Aüskünft eines Fachberaters sei der Aüstaüsch 

wichtig, damit man von allen wichtigen Themen eine „grobe Ahnüng“ ha-

be, insbesondere, weil aüch Telefongespra che anderer Mitarbeiter ange-
nommen wü rden. In den von mir beobachteten „Morgenkonferenzen“ 

würde ü berwiegend informell ü ber Tra ger, Einrichtüngen ünd Jügenda m-

ter sowie aktüelle Fa lle gesprochen, dürchmischt mit organisatorischen 
Themen sowie gelegentlichen privaten Anmerküngen (eine genaüere 

Darstellüng der Themen findet sich weiter ünten). Einziger fester Termin 

fü r alle Mitarbeiter ist ü blicherweise die Teambesprechüng, die regelma -

ßig im Abstand von 14 Tagen stattfindet.  

Die Tü ren der Fachberaterbü ros standen wa hrend der Hospitation immer 

offen, sofern nicht spezifische Grü nde wie Besprechüngen o.a . dem wi-

dersprachen. Laüt Aüskünft eines Mitarbeiters schließt dieser gelegent-
lich die Tü r, üm rühiger arbeiten zü ko nnen, der offene Züstand scheint in 

diesem Sachgebiet jedoch der Normalfall zü sein. Es fiel aüf, dass die Mit-

arbeiter relativ ha üfig zwischen den Bü ros „in Bewegüng“ waren ünd 
immer wieder Fragen „zwischen Tü r ünd Angel“ gekla rt würden bzw. im 

Bü ro von Kollegen. Zwar ist qüantitativ nicht einscha tzbar, wie das Ver-

ha ltnis zwischen „Stillarbeit“ am Schreibtisch ünd dem kollegialen Aüs-
taüsch ist, jedoch würde deütlich, dass der informelle Aüstaüsch zü fach-
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lichen Themen innerhalb des Sachbereichs sehr pra sent ist ünd einen ho-
hen Stellenwert zü besitzen scheint. Phasen der „Stillarbeit“ fielen wa h-

rend der Beobachtüng vor allem dann aüf, wenn Roütinearbeiten wie die 

Eingabe von Meldebo gen oder das Tippen von Aktenvermerken erledigt 

würden oder wenn ein Mitarbeiter Konzeptpapiere las. 

1.5.2 LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Im LVR-Landesjügendamt in Ko ln finden ebenfalls 14-ta gig Teamsitzün-

gen statt. Die Zahl ünd Züsammensetzüng der gleichzeitig anwesenden 
Fachberater variierten a hnlich wie in Mü nster, aüch Zeiterfassüng ünd 

Arbeitseinteilüng verlaüfen a hnlich. Es waren jedoch einige wichtige Un-

terschiede zü beobachten: 

Es gibt einen festen „Bü rotag“ in der Woche, an dem Aüßentermine ver-
mieden werden, so dass dann meistens alle Mitarbeiter anwesend sind; 

aüfgründ der partiellen Telearbeit zweier Mitarbeiter sind diese ü bli-

cherweise an jeweils einem Wochentag nicht anwesend. Eine „Morgen-
konferenz“ wie im LWL findet nicht statt. Die Telefone werden in Abwe-

senheit nicht aüf Kollegen ümgeleitet, sondern aüf einen perso nlichen 

Anrüfbeantworter. Die Tü ren waren meistens geschlossen, mit Aüsnahme 
eines Bü ros. Insgesamt nahm der informelle Aüstaüsch qüantitativ einen 

deütlich geringeren Stellenwert ein als im LWL-Landesjügendamt. So gab 

es beispielsweise nür wenige Sitüationen, in denen Mitarbeiter spontan 
in andere Bü ros gingen üm sich dort aüszütaüschen. Dafü r fanden mehre-

re verabredete kollegiale Treffen statt, die in dieser Form in Mü nster 

nicht zü beobachten waren. Im Gegensatz züm LWL (züm Zeitpünkt der 
Beobachtüng) würde in Ko ln ein elektronisches Aktenverwaltüngssystem 

genützt. Inwieweit dies den Arbeitsalltag vera ndert, würde nicht weiter 

üntersücht – es waren jedoch keine aüffa lligen Aüswirküngen aüf die Ar-
beit mit Tra gern ünd Einrichtüngen zü beobachten. Eine weitere Beson-

derheit des LVR-Landesjügendamtes sind züsa tzliche Projekte im Rah-

men einer „leistüngsorientierten Bezahlüng“, die jeder Mitarbeiter frei-
willig konzipieren ünd bearbeiten kann. Eine solche züsa tzlich vergü tete 

Züsatzaüfgabe kann beispielsweise die inhaltliche Vorbereitüng ünd der 

Entwürf eines Arbeitspapieres sein. 
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1.6 Kollegialer Austausch und gegenseitige Beratung 

1.6.1 Themen des informellen kollegialen Austausches im LWL-
Landesjugendamt 

Folgende fachbezogene Themen würden wa hrend der Anwesenheit des 
Verfassers bei informellen kollegialen Gespra chen im LWL-Landes-

jügendamt angesprochen. Da der gro ßte Teil der Beobachtüngszeit aüf 

die Begleitüng von Aüßenterminen verwendet würde, bestand nür ver-
gleichsweise selten Gelegenheit, diese informellen kollegialen Gespra che 

zü beobachten. Eine qüantitative Aüswertüng erfolgt aüfgründ mangeln-

der Repra sentativita t nicht. Die Themen lassen sich insbesondere in Er-

fahrüngsberichte ünd Anekdoten ohne spezifisch erkennbaren Problem-

bezüg, allgemeine Fachthemen, Fachthemen mit speziellem Einzelfallbe-

züg sowie organisatorische Fragen ünterteilen.  

 

A. Anekdoten und Erfahrungsberichte 

 Fallberichte, Besonderheiten bei 
Besüchen oder in Konzepten, Ein-
drü cke von Besichtigüngstermi-
nen, Anekdoten 

 Erfahrüngsaüstaüsch hinsichtlich 
der Praxis von Jügenda mtern so-
wie deren Leitern 

 Umgang mit einer Person, mit der 
es Konflikte gab 

 Bestimmte Tra ger ünd ihre Sitüa-
tion 

 Bestimmte Tra ger- ünd Einrich-
tüngsvertreter (namentlich ge-
nannt) ünd deren perso nliche (be-
rüfsbezogene) Sitüation, Werde-
gang, Motivation 

 Verha ltnis zü bestimmtem Tra ger 

 Konfliktfa lle zwischen Tra ger ünd 
SPLG 

 Abschottüngsverhalten bestimm-
ter SPLG 

 Eigenarten einer bestimmten Re-
gion ünd Aüswirküngen aüf Ein-
richtüngen 

 Praxis eines anderen LJA in ande-
rem Bündesland 

 Praxis der Pflegeheimaüfsicht 

B. Fachthemen ohne speziellen Einzel-
fallbezug 

 Wie kann Erziehüngsleitüng Prob-
leme in aüsgelagerten Grüppen er-
kennen, mit welchen Hilfsmitteln? 

 Umgang mit freiheitsbeschra nken-
den Maßnahmen im Behinderten-
bereich (Aüstaüsch von Fachlitera-
tür) 

 Umgang mit Beschülüng in Ein-
richtüngen (interne ünd externe 
Beschülüng) 

 Diagnoseklassen in Internaten 

 Probleme bei Integrationsschülen 

 Umgang mit Thema sexüelle Ge-
walt in historischer Einordnüng 

 Erfordernis abschließbarer Medi-
kamentenschra nke 

 Expandierender Markt fü r psychi-
atrische Angebote  

C. Fachthemen mit Einzelfall- und 
Problembezug 

 Heraüsnahme von Kindern aüs 
Einrichtüng oder nicht; Konse-
qüenzen fü r Kinder 

 Erla üterüng von Einrichtüngshis-
torie nach Züsta ndigkeitswechsel 
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 Aüfnahme von jü ngeren Kindern in 
Kinderhaüs mit a lterer Leitüng 
(kürz vor Rente), Aüslaüfregelüng 
finden ünd per Aüflage dürchset-
zen 

 Verlaüf eines Einzelfalles mit sexü-
eller Gewalt 

 Anliegen einer Einrichtüng, Snoe-
zelraüm einzürichten 

 Weitere Fallberichte mit Proble-
men ünd noch üngekla rtem Aüs-
gang 

D. Organisatorisches, Arbeitsabläufe 

 Organisatorische Vorschla ge fü r 
interne Verfahren 

 Arbeitsaüfwand bei Meldebogen-
eingaben 

 Zahl ünd Planüng von Terminen 

 Elektronische Aktenfü hrüng 

 Ablaüf einer Fortbildüngsveran-
staltüng 

Aüffa llig war, dass Fachfragen kaüm losgelo st vom Einzelfall oder in ano-
nymisierter Form diskütiert würden. Im Gegenteil scheint eher typisch zü 

sein, dass ein Bezüg züm konkreten Einzelfall aüch in kollegialen Gespra -

chen hergestellt wird. Der Aüstaüsch bezieht sich offenbar nicht nür aüf 
den Umgang mit bestimmten „Problemkonstellationen“, sondern bezieht 

konkrete perso nliche Erfahrüngen mit bestimmten Personen ünd Organi-

sationen mit ein, obwohl die Mitarbeiter jeweils fü r ünterschiedliche Ein-
richtüngen züsta ndig sind.  Es schien dabei einen ümfangreichen gemein-

samen Wissensbestand zü geben. Dies würde etwa dadürch deütlich, dass 

im Kontext von Fa llen ha üfig Personen namentlich benannt würden (statt 
nür mit Fünktionsbezeichnüng), ünd in vielen Fa llen diese Personen aüch 

anderen Mitarbeitern bekannt waren. Ein Beispiel dafü r: Ein Mitarbeiter 

erza hlte, dass in einem Ort ein bestimmtes Angebot nachgefragt wird, da-
raüf sagte ein anderer Mitarbeiter: „da wird sich der [Name eines Einrich-

tüngsvertreters] freüen“. Aüch werden ha üfig Kontextüalisierüngen ver-

wendet wie „das war der, der …“. Aüch in anderen informellen Gespra -
chen zwischen Mitarbeitern würde deütlich, dass einige Personen in Jü-

genda mtern, Tra gern ünd Einrichtüngen perso nlich güt bekannt sind. So 

berichtete ein Fachberater gegenü ber einem anderen vom Werdegang 
eines Erziehers, der inzwischen eine eigene Einrichtüng ero ffnet hat („er-

innerst dü dich an [Name], der ist jetzt fertig“). Obwohl dieser aüsschnitt-

hafte Beobachtüngseindrück nicht qüantitativ interpretiert werden kann, 
ist aüffa llig, dass offenbar zahlreiche personelle Bezü ge aüch zü solchen 

Tra gervertretern zü bestehen scheinen, fü r die die jeweiligen Mitarbeiter 

nicht züsta ndig sind. Dies ist vor allem dürch den starken informellen 
Aüstaüsch zwischen den Mitarbeitern sowie dürch die gegenseitige Ver-

tretüng am Telefon zü erkla ren. 
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1.6.2 Angesprochene Themen während verabredeter kollegialer Beratun-
gen im LVR-Landesjugendamt 

Folgende Themen würden wa hrend der kollegialen Gespra che behandelt: 

A. Einheitlichkeit im Umgang mit 
Trägern 

 Personalschlü ssel bei Internaten, 
die aüch Jügendhilfefa lle haben – 
Abstimmüng züm einheitlichen 
Vorgehen 

 Bestandsschütz von Einrichtüngen 
bei Einfü hrüng neüer Regeln 

 Lebenslaüf von SPLG-Erziehern 
verlangen oder nicht 

 Erarbeitüng Arbeitspapier zü Ti-
me-Oüt-Ra ümen 

B. (Fachpolitische) Positionierung 
gegenüber anderen Akteuren 

 Aüfgabenabgrenzüng zü o rtlichen 
JA : tiefe Tra gerberatüng nicht Aüf-
gabe der Aüfsicht 

 Positionierüng zü neüem Kinder-
schützgesetz 

 „Weisüngsgebündene Ta tigkeit“ 
bei SPLGs, Positionierüng gegen-
ü ber anderen LJA  

C. Schwierige Einzelfälle 

 Unangemeldeter Besüch in Ein-
richtüng nach Vorfall, Beratüng 
ünd Reflexion des Vorgehens 

 Umgang mit Personalgenehmigüng 
in einem Einzelfall 

Die beobachteten Gespra che stellen nür einen züfa lligen, nicht repra sen-

tativen Aüsschnitt dar. Insgesamt ging es vor allem üm die Abstimmüng 
von praktischen Vorgehensweisen, üm aüf neüe Probleme einheitlich re-

agieren zü ko nnen. Diese Abstimmüng bezog sich nicht nür aüf praktische 

Fragen im Umgang mit Tra gern, sondern aüch üm Positionierüngen in 
Fachfragen gegenü ber politischen oder anderen o ffentlichen Akteüren. 

Einen weiteren Themenbereich bildeten Einzelfa lle, die entweder beson-

ders schwerwiegend waren oder die eine verallgemeinerbare Lo süng er-

forderten.  

Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Landesjügenda mtern 

(hinsichtlich der beobachteten Gespra che) bestand im Formalisierüngs-

grad. So würden im LVR-Landesjügendamt fachliche Abstimmüngen ex-

plizit verabredet ünd vorbereitet, im Fall der Arbeitspapiererarbeitüng 

würden Ergebnisse eigener Literatürrecherchen züsammengetragen. 

Dass solche vorbereiteten Fachgespra che in Mü nster offenbar ver-
gleichsweise selten vorkommen, würde in einem Gespra ch von einem 

LWL-Mitarbeiter bedaüert ünd aüf mangelnde Zeit zürü ckgefü hrt. Anek-

doten ünd perso nliche Bezü ge zü Tra gervertretern kamen zwar im LVR-
Landesjügendamt gelegentlich aüch vor, aber bekamen dort weitaüs we-

niger Raüm in Gespra chen. Insgesamt schien es, dass der Umgang des 

Teams in Fachfragen in Mü nster von gro ßerer Na he züeinander gekenn-
zeichnet war ünd in Ko ln distanzierter stattfand. Zwar war keine direkte 
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Aüswirküng aüf den Umgang mit Tra gern, Einrichtüngen ünd Verba nden 
festzüstellen, jedenfalls gab es keine offensichtlichen Anzeichen dafü r, es 

hat aber Folgen fü r den Umgang einzelner Mitarbeiter mit Unsicherheit. 

Dies wird spa ter noch na her betrachtet (Kapitel 2.5.3).   

1.7 Außentermine  

Es war eine Teilnahme an insgesamt vierzehn Aüßenterminen des LWL-

Landesjügendamtes mo glich, die entweder an einem Einrichtüngsstand-

ort oder in einem Fall einem o rtlichen Jügendamt stattfanden. Hinzü ka-
men elf Einrichtüngsbesüche des LVR-Landesjügendamtes. Alle diese 

Termine waren vorab mit den beteiligten Akteüren vereinbart. 

Aüßentermine würden typischerweise von einem einzelnen Aüfsichts-

mitarbeiter wahrgenommen, mit Aüsnahme eines Falles, in dem die Zü-
sta ndigkeit gewechselt hatte ünd sowohl der „alte“ als aüch der „neüe“ 

Mitarbeiter teilnahmen, sowie eines anderes Falles, der besonders 

schwerwiegend war188 ünd mit dem sich deshalb zwei Mitarbeiter be-

scha ftigt hatten.  

Da alle Mitarbeiter ihr Bü ro in Mü nster bzw. Ko ln haben, ha ngen die 

Fahrtzeiten stark von den Züsta ndigkeitsgebieten ab. Nach Aüskünft der 

Mitarbeiter werden insbesondere bei weiten Anfahrten Termine ü bli-
cherweise so geplant, dass mindestens zwei, ho chstens vier Termine in 

einer Region an einem Tag zü bearbeiten sind. Es kam wa hrend der Hos-

pitation jedoch aüch vor, dass Fahrten nür zü einem Termin ünternom-

men würden.  

1.7.1 Fahrtzeit 

Züm Verha ltnis von Fahrtzeit ünd der Zeit, die vor Ort verbracht wird, 

würden keine repra sentativen Daten erhoben. Dazü wa ren ü ber einen 
la ngeren Zeitraüm eine Vielzahl von Messüngen notwendig gewesen. Bei 

den Aüßenterminen, bei denen die Fahrtzeiten erhoben werden konnten, 

lag das Verha ltnis zwischen Aütofahrtzeit ünd Gespra chen bzw. Besichti-
güngen bei dürchschnittlich üngefa hr 1,4 : 1, das heißt, es würde deütlich 

mehr Zeit im Aüto verbracht als vor Ort. Zü bedenken sind aüch Paüsen- 

ünd Püfferzeiten, die aüfgründ der Verkehrslage teilweise erforderlich 
sind. Diese Zahl ist – wie gesagt – nicht repräsentativ. Sie ünterstreicht 

jedoch die Annahme, dass die Fahrten zü den ünd zwischen den Standor-

                                                 
188 Die Schließung der Einrichtung hatte zuvor gedroht. 
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ten einen großen Teil der Arbeitszeit beansprüchen. Insbesondere bei 
Vergleichen hinsichtlich des Personalbedarfs ünd der Arbeitsbelastüng 

zwischen Bündesla ndern wa ren solche Daten daher zwingend erforder-

lich. Einige Mitarbeiter nützten aüch o ffentliche Verkehrsmittel ünd nah-
men zür Verkü rzüng der Fahrtwege Termine züm Teil aüsgehend von ih-

rem Wohnort wahr – selbstversta ndlich ist dies aüch abha ngig von der 

Lage der betreffenden Einrichtüng. 

Insgesamt wird ein Planüngsdilemma deütlich: Wa re es das Ziel, die 
Fahrtzeiten mo glichst zü minimieren ünd mo glichst viele Ortsbesüche 

einzüplanen, mü sste es ein EDV-gestü tztes Planüngssystem fü r Ortsbesü-

che geben. In der Praxis sind jedoch nach Darstellüng der Mitarbeiter die 

meisten Besüche anlassbezogen ünd zeitkritisch, das heißt, es müss in-

nerhalb eines bestimmten Zeitfensters ein Besüch stattfinden. So geht es 

beispielsweise ha üfig darüm, die Ra ümlichkeiten einer neü geplanten 
Einheit zü besichtigen ünd fü r den Besüch kommt nür der Zeitraüm in 

Frage, nach dem sich der Tra ger bereits fü r ein Objekt entschieden hat 

oder kürz vor der Entscheidüng steht – gleichzeitig kann der Tra ger je-
doch erst den Betrieb aüfnehmen, wenn eine Erlaübnis vorliegt. Da mit 

der Tra gerentscheidüng ünd Betriebserlaübniserteilüng zümeist wirt-

schaftliche Zwa nge verbünden sind – so kann sich ein Tra ger mit der Un-
terzeichnüng eines Kaüfvertrags fü r ein Objekt nicht ünbegrenzt Zeit las-

sen – gibt es ha üfig Grü nde, die eine mo glichst flexible Besüchspraxis der 

Aüfsichtsmitarbeiter erfordern. Eine Planüng der Termine kann daher 
aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter daher nür „so güt wie mo glich“ vorge-

nommen werden.  

Im LVR-Landesjügendamt würden im Beobachtüngszeitraüm im Ver-

gleich züm LWL deütlich mehr Tra gergespra che in den LVR-Ra ümlich-
keiten gefü hrt als im Rahmen eines Aüßentermins. Aüch dieser Eindrück 

kann nicht als repra sentativ bezeichnet werden. Bei U berlegüngen, Aü-

ßentermine aüs Effizienzgrü nden zü verringern, sollte jedoch dringend 
mit einbezogen werden, welchen Mehrwert die Aüfsichtsmitarbeiter aüs 

dem perso nlichen Eindrück der Ra ümlichkeiten ziehen. Dies wird spa ter 

noch na her erla ütert (Kapitel 2.5.2 B). 

1.7.2 Besuchsanlässe 

Als Besüchsanla sse kamen Neügrü ndüng, Orts- bzw. Geba üdewechsel, 

A nderüng der BE wegen Erweiterüng, Neükonzeptionierüng einer Ein-

richtüng oder Aüffa lligkeiten aüf Meldebo gen (z. B. U berbelegüng) vor, 
aber aüch Begrü ndüngen wie „lange nicht besücht“ ünd „Einrichtüng 
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kennenlernen“. Im LVR-Landesjügendamt besteht der dürch den Landes-
jügendhilfeaüsschüss vorgegebene Richtwert, jeden Einrichtüngsstandort 

mindestens einmal in drei Jahren zü besüchen. Dies wird mit Hilfe der 

EDV-Datenbank periodisch ü berprü ft, so dass sich daraüs Besüchsanla sse 

ergeben ko nnen.  

1.7.3 Zeit pro Besuch 

Der Zeitaüfwand pro besüchtem Tra ger lag etwa zwischen 30 Minüten 

ünd zweieinhalb Stünden. Die Differenzen ergaben sich aüs den jeweils 
individüell zü besprechenden Themen sowie der Gro ße der Einrichtüng. 

Typischerweise scheinen fü r einen Erstbesüch eines kleinen Standortes 

(eine Wohngrüppe oder Sozialpa dagogische Lebensgemeinschaft) etwa 
45 Minüten eingeplant zü werden, wobei aüch diese Werte nicht repra -

sentativ sind.  

1.7.4 Vorgehen bei Besichtigungen 

Vorweg ist ein Unterschied zwischen beiden Landesjügenda mtern zü er-
wa hnen: Die Ortsbesüche sind nach Darstellüng der Mitarbeiter des LJA 

Westfalen in ihrem Versta ndnis nicht aütomatisch „o rtliche Prü füngen“ 

gema ß § 46 SGB VIII, fü r die formale Regeln zür Beteiligüng des o rtlichen 
Jügendamtes ünd des Spitzenverbandes gelten. Alle Ortsbesüche im Be-

obachtüngszeitraüm, waren nach diesem Versta ndnis keine o rtlichen Prü -

füngen. Nach Darstellüng der Mitarbeiter werde bei „formalen“ o rtlichen 
Prü füngen nach anderen Maßsta ben vorgegangen, beispielsweise hin-

sichtlich der Einladüng weiterer Akteüre wie Jügendamt ünd Spitzenver-

band189. Im LVR-Landesjügendamt würde dagegen bei jedem Ortsbesüch 

von einer „o rtlichen Prü füng“ gesprochen.  

Alle beobachteten Besichtigüngen beschra nkten sich aüf direkt einsehba-

re Bereiche, es würde also nicht in Schra nke oder Kü hlschra nke geschaüt, 

die Fünktionsfa higkeit technischer Gera te ü berprü ft oder a hnliches. Aüs 
einer Aüssage eines Mitarbeiters geht hervor, dass das Ansehen von 

Schra nken, Inhalten der Gefriertrühe ünd A hnlichem nür einen seltenen 

Aüsnahmefall darstellt (DokWS, 255). Aüch würden in keinem Fall Hilfs-
mittel benützt (etwa Zollstock o. a .). Typischerweise würden pro Raüm 

zwischen 5 ünd 90 Sekünden verwendet, wenn keine besonderen Fragen 

besprochen würden. Es waren individüelle Unterschiede zwischen den 
Mitarbeitern hinsichtlich der Daüer der Besichtigüng pro Raüm zü be-
                                                 
189 Diese Unterscheidung findet augenscheinlich inzwischen nicht mehr statt (vgl. Kapitel 
I.4.2.1A). 
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obachten, allerdings würde nicht aüsreichend Material gesammelt üm 
feststellen zü ko nnen, inwieweit diese Unterschiede in der Perso nlichkeit 

oder dem Selbstversta ndnis der Mitarbeiter begrü ndet waren oder sich 

aüs den Anforderüngen der Sitüation, etwaiger Vorerfahrüngen oder an-
derer einrichtüngsspezifischer Besonderheiten ergaben. Insgesamt wür-

de aber deütlich, dass eindeütig im Vordergründ steht, einen „Gesamtein-

drück“ hinsichtlich des Züschnitts der Ra üme ünd hinsichtlich der Aüs-
stattüng zü gewinnen. Aüf die Einhaltüng „zentimetergenaüer“ Parameter 

wird offenkündig nicht geachtet (etwa hinsichtlich des gelegentlich zitier-

ten „Abstands von Handtüchhaltern“). Raümmaße sind allerdings aüs 
Baüpla nen ersichtlich, die zür Erteilüng der BE eingereicht werden mü s-

sen. Aüch würden keinerlei Checklisten oder a hnliche Hilfsmittel einge-

setzt. Neüe Ra ümlichkeiten würden in der Regel vollsta ndig besichtigt, 
also aüch ein Blick in Ga stetoilettenra üme etc. geworfen. Bei bewohnten 

Objekten würden nicht immer alle Zimmer besichtigt, es gibt also keine 

Roütine, die eine Besichtigüng sa mtlicher Ra üme „vorschreibt“. Erzie-
hüngssitüationen, also Interaktionen von Mitarbeitern mit Kindern ünd 

Jügendlichen würden nicht gezielt beobachtet.  

Die Mitarbeiter machten wa hrend des Ründgangs nür selten Notizen. 

Wenn, dann – soweit beobachtbar – vor allem zü „za hlbaren“ ünd fü r die 

BE relevanten Fragen wie die der Grüppenzüsammensetzüng.  

Bei deütlich verfrü hter Ankünft warteten die Aüfsichtsmitarbeiter stets 

im Aüto oder aüf dem Parkplatz, statt etwa bereits vorab ünd ü berra-

schend beispielsweise die Aüßenanlage zü inspizieren (wie man dies aüf-
gründ von Stereotypen ü ber „die Aüfsicht“ mo glicherweise erwarten 

ko nnte190). Bei Besichtigüngen ü bernahmen die Tra ger-/ Einrichtüngs-

vertreter ü blicherweise den Vortritt ünd bestimmten dürch ihre Fü hrüng 
Reihenfolge ünd zeitlichen Rhythmüs der Besichtigüng mit. Wenn nicht 

das gesamte Geba üde besichtigt würde, wa hlten die Tra gervertreter zü-

meist selbst die Ra üme aüs, die exemplarisch gezeigt würden (insbeson-

dere Bewohnerzimmer).  

Die „Bewirtüng“ der Aüfsichtsmitarbeiter reichte von keiner (insbeson-

dere bei Besüchen von Neübaüten, bei denen das Gespra ch im Stehen 

stattfand) bis hin zü reichhaltigen Küchen- ünd Bro tchenplatten ünd Ge-

                                                 
190 In einer anekdotenhaften Erzählung berichtete ein Mitarbeiter von einem früheren Kolle-
gen, der in der Vergangenheit systematisch früher als vereinbart zu Besichtigungsterminen 
erschien und dabei Einrichtungsmitarbeiter gelegentlich noch beim „Schönmachen“ der Ein-
richtung für die Besichtigung antraf. Diese Praxis wird aber augenscheinlich nicht mehr ange-
wendet. 
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tra nkeaüswahl. In den beobachteten Sitüationen nützten die Mitarbeiter 
diese Angebote sparsam (d. h. nicht als Mahlzeitenersatz). Seitens der 

Aüfsichtsmitarbeiter würde die Bewirtüng in keinem Fall selbst themati-

siert.    

Insgesamt erscheint der Begriff der „Besichtigüng mit Fachgespra ch“ tref-
fender als der der „o rtlichen Prü füng“. Ortsbesüche mit sta rker „prü fen-

dem“ Charakter finden nach Aüskünft der Aüfsichtsmitarbeiter jedoch bei 

besonderen Anla ssen statt. 

1.7.5 Verhalten gegenüber Bewohnern 

Die Kinder ünd Jügendlichen würden je nach Mitarbeiter ünd Sitüation 

ünterschiedlich angesprochen. In jedem Fall erschien das Aüfeinander-

treffen jedoch „züfa llig“, es waren keine systematischen Befragüngen, 
Vorstellüngen oder A hnliches zü beobachten. Die Bewohner würden in 

keinem Fall systematisch in den Ortstermin einbezogen, es fanden keine 

la ngeren Gespra che statt. Kürze Gespra che ergaben sich züm Teil, wenn 
Kinder ünd Jügendliche in den besichtigten Ra ümlichkeiten pra sent wa-

ren. Beispielsweise kommentierten anwesende Bewohner in einem Fall 

Umbaüpla ne ihrer Zimmer. Deütlich würde, dass die Kinder ünd Jügendli-
chen von den Aüfsichtsmitarbeitern – im genannten Kontext von Besü-

chen ohne den Charakter einer „o rtlichen Prü füng“ – nicht roütinema ßig 

als Gespra chspartner aüfgesücht werden. Vorstellüngen gegenü ber Be-
wohnern blieben kürz. Es würde keine „Visitenkarte fü r das schwarze 

Brett“ hinterlassen oder aüf die eigene Rolle als Ansprechpartner verwie-

sen. Zü beachten ist, dass dies bei Prü füngen, die aüfgründ von Vorfa llen 
oder Meldüngen ü ber Misssta nde in Einrichtüngen ünternommen wer-

den, laüt Angaben der Mitarbeiter anders ist. Hier fa nden aüch Befragün-

gen der Kinder ünd Jügendlichen statt. Jedoch würden solche – nür selten 

vorkommenden – Besüche nicht beobachtet. 

1.8 Gespräche mit Einrichtungs- und Trägervertretern 

1.8.1 Abläufe und Beteiligte der Gespräche 

Züsa tzlich zü den insgesamt 25 Tra gergespra chen im Rahmen von Aü-

ßenterminen würden weitere 6 Konzeptgespra che in Ra ümen der Lan-

desjügenda mter beobachtet (5 LVR, 1 LWL). 

Die Gespra chsabla üfe sind kaüm zü verallgemeinern, da sie stark von den 

beteiligten Perso nlichkeiten, dem Setting ünd vor allem dem Anlass ab-
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hingen. Die Züsammensetzüng der Beteiligten variierte. Bis aüf wenige 
Aüsnahmen war jedoch konstant, dass das Gespra ch ü blicherweise aüf 

der Leitüngsebene gefü hrt würde ünd Erzieher ohne Leitüngsaüfgaben 

nicht beteiligt waren. Je nach Anlass des Gespra chs ünd Gro ße der Ein-
richtüng waren entweder Einrichtüngs-, Bereichs- oder Grüppenleitün-

gen vertreten. Ha üfig war züsa tzlich ein weiterer Tra gervertreter anwe-

send, so dass beispielsweise sowohl pa dagogische als aüch Verwaltüngs-
leitüng vertreten waren. Vertreter des Spitzenverbandes nahmen nür in 

wenigen Fa llen teil. Ha üfig – je nach Anlass – waren Vertreter des o rtlich 

züsta ndigen Jügendamtes mit anwesend. Wenn sich die beteiligten Per-
sonen nicht kannten, würden züm Teil Vorstellüngsründen dürchgefü hrt. 

Ha üfig würden Gespra chseinstiege ünd -abschlü sse dürch perso nliche 

Bemerküngen oder „Smalltalk“ aüfgelockert, dies folgte jedoch keinem 
bestimmten Müster. Einige Mitarbeiter bedienten sich schriftlicher Hilfs-

mittel zür Lenküng des Gespra chs, aüch hierfü r bestanden jedoch allen-

falls individüelle Roütinen im Umgang mit bestimmten Fa llen, aber keine 

formalisierte, verallgemeinerbare Vorgehensweise. 

1.8.2 Angesprochene Themen 

Vorweg ist zü betonen, dass keine qüantitative Bewertüng der angespro-

chenen Themen vorgenommen wird. Zwar wa re es dürchaüs interessant 
zü erheben, wie oft bestimmte Themen angesprochen werden ünd wo 

qüantitativ die Schwerpünkte der Kommünikation zwischen Tra gern ünd 

Aüfsichtsmitarbeitern liegen. Dafü r wa re allerdings ein anderes Untersü-
chüngsdesign no tig gewesen, das einen repra sentativen Qüerschnitt von 

Gespra chen ü ber einen la ngeren Zeitraüm üntersücht. Da die Aüswahl 

der beobachteten Gespra che nicht repra sentativ ist, lassen sich also kei-
nerlei Aüssagen dazü ableiten, ob bestimmte Themen ha üfiger als andere 

besprochen würden. 

Es wird trotz dieser Einschra nküng jedoch deütlich, dass das Ge-

samtspektrüm aller Themen, die diskütiert würden, dürchaüs sehr üm-
fangreich ist ünd viele relevante Bereiche stationa rer Erziehüng berü hrt. 

Jedoch ist zü berü cksichtigen, dass je nach Gespra chsverlaüf immer nür 

eine gewisse Aüswahl dieser Themen zür Sprache kam. Dies liegt züm 
einen an den jeweiligen Besonderheiten des entsprechenden Standorts, 

aber in hohem Maße aüch daran, welche Themen von den Tra gern ünd 

Einrichtüngsvertretern selbst eingebracht werden. Aüch die Mitarbeiter 
setzen individüell ünterschiedlichen Schwerpünkte. Einer der Mitarbeiter 

sprach z. B. davon, dass jeder seine „Hobbys“ (DokNE, 99) habe, also 

Themen, die ihm besonders wichtig seien. Fragen, die von allen stan-
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dardma ßig angesprochen würden, bezogen sich nür aüf das Verfahren 

der BE-Erteilüng ünd notwendige formale Leistüngen (z. B. Brandschaü). 

Es würden meist keine Fragenkataloge verwendet, allerdings sind Ar-

beitspapiere ünd Absprachen vorhanden, die die Mitarbeiter nach eige-

ner Aüssage „im Arbeitsspeicher“ haben ünd die Gespra che davon leiten 
lassen. Zwei Mitarbeiter nahmen diese Papiere aüch mit in Gespra che ünd 

verwendeten sie als „Tagesordnüng“ bzw. als Gespra chsleitfaden. Dies 

war allerdings die Aüsnahme. 

Themen, die in der folgenden Aüfstellüng fehlen, ko nnten mo glicherweise 
züfa llig nicht angesprochen worden sein ünd ebenfalls züm Spektrüm der 

Aüfsichtsmitarbeiter geho ren. Jedoch scheint klar, dass Themen, die bei 

keinem einzigen der beobachteten Gespra che zür Sprache kamen, eher 
nicht züm typischen Repertoire geho ren. Dennoch bleibt es zü einem ge-

wissen Teil aüch dem Züfall ü berlassen, ob mo glicherweise kritische 

Pünkte angesprochen werden oder nicht. Laüt Aüssage der Mitarbeiter 
sei es jedenfalls nicht mo glich, alle mo glicherweise relevanten Themen 

wa hrend eines Gespra ches zü diskütieren, so dass die Aüswahl immer 

eine eingeschra nkte bleibe. Der Gespra chsverlaüf ist daher in hohem Ma-
ße gepra gt von der Fa higkeit des Aüfsichtfü hrenden, die fü r diese Ein-

richtüng relevanten Themen zü erkennen ünd gezielt anzüsprechen. Hie-

raüs ergibt sich eine hohe Anforderüng an Gespra chsfü hrüng ünd das 
Versta ndnis breiter pa dagogischer, wirtschaftlicher ünd rechtlicher Fra-

gestellüngen. 

Folgende Themen würden wa hrend Gespra chen ünd Besichtigüngen an-

gesprochen: 

A. Persönliche und Funktionsrollen-
vorstellung 

 Erla üterüng des eigenen Selbstver-
sta ndnisses aüs Sicht der Aüf-
sichtsbeho rde (Beratüng vor Kon-
trolle) 

 Züsta ndigkeit ünd Einflüssbereich 
des LJA (in Abgrenzüng zü Schül-
aüfsicht oder Pflegeheimaüfsicht) 

 Vergleich mit Pflegeheimaüfsicht 

 Hinweis aüf Meldepflichten; ver-
spa tete oder fehlerhafte Meldün-
gen 

 Findet „Beratüng“ oder „Aüfsicht“ 
statt (Empfehlüng vs. Vorgaben)? 

 Nicht Polizei spielen wollen, aber 
Büßgelder mo glich 

 Einbezüg des Verbandes fü r Wei-
terentwicklüng des Konzepts 

 Vernetzüng, Hilfe dürch Spitzen-
verband im laüfenden Betrieb 

 Mindeststandards des Verbands 

 Stellenwert von Kinderrechten 

 Ründe Tische Heimerziehüng/  
Kindesmissbraüch 

 Eigene Erfahrüngen als Elternteil 

 Eigene Arbeitssitüation 



282 Kapitel V.1. 

B. Pädagogisches und wirtschaftliches 
Konzept 

 Umgang mit Raüchen 

 Bei Internaten: Pa dagogischer Um-
gang mit ünd Finanzierüng von 
„Jügendhilfefa llen“ 

 Gemischt- oder getrenntge-
schlechtliches Konzept 

 Angebots- ünd Nachfragesitüation  

 Marktsitüation in einer bestimm-
ten Region 

 Entwicklüngsgeschichte der Ein-
richtüng hinsichtlich der pa dagogi-
schen Konzepte 

 Vergleich verschiedener familien-
a hnlicher Konzepte 

 Umgang mit Herkünftsfamilie 
(Konkürrenz dürch familiena hnli-
che Organisation) 

 Konzept ünd Finanzierüng von 
Elternarbeit 

 Beteiligüngskonzept 

 Ombüdsstellen 

 Grüppenaüfteilüng 

 Verteilüng der Mitarbeiter aüf die 
Grüppen 

 Organisation der Verpflegüng 

 Grüppenzüsammensetzüng 

 Wieviele Pla tze, damit Betrieb 
wirtschaftlich mo glich 

 Vorgehen bei Aüfnahme 

 Einarbeitüng der Teams 

 Umgang mit freiheitsbeschra nken-
den Maßnahmen in Behinderten-
einrichtüng 

 Einzelpla tze (aüßerhalb der Grüp-
pe, z. B. Verselbssta ndigüngsapar-
tements) 

 Raümaüfteilüng, welchen Raüm 
wofü r nützen? 

 Tra gerkonzept zür fachlichen Be-
treüüng ünd Entlastüng von SPLGs  

 Schütz der SPLG-Familien 

 Umgang mit Kindern, die Erfah-
rüngen mit sexüeller Gewalt haben 

 Umgang mit mo glichen Krisen 

 Gesündheitscheck fü r Kinder 

 Therapie fü r Kind mit Erfahrüng 
sexüeller Gewalt 

 Konzept Haüsaüfgabenbetreüüng  

 Finanzierüng spezieller Angebote  

 „Intensiv“ oder nicht 

 Nachvollziehbare Formülierüng 
des Konzeptes 

 Gestaltüng ünd Gliederüng des 
Konzepts  

 Paüschales Intensivkonzept vs. 
Regelgrüppe plüs Einzelfallzülagen 

 Beschwerdemanagement, Externe 
Ansprechperson fü r Beschwerden, 
Kinderparlament 

 Was bedeütet im Konzept „lang-
fristige“ Intensivbetreüüng? (At-
traktiver fü r JA , wenn nicht lang-
fristig) 

 Bezeichnüng des Angebots (Ver-
meidüng von Missversta ndnissen) 

 Intensivbetreüüng fü r jünge Er-
wachsene 

 Passüng der konzipierten Leistün-
gen züm beschriebenen Ziel der 
Einrichtüng 

 Bedeütüng von Verselbsta ndi-
güngsapartements fü r Grüppendy-
namik 

 Finanzierüng von Maßnahmen fü r 
ü ber 21-ja hrige 

 Angliederüng einer Mitarbeiter-
wohnüng 

 Verwendüng des Familienbegriffs 
im Konzept  

 Fa lle mit ünterschiedlichen Kos-
tentra gern (verschiedene Logiken) 

 Konzeptionelle Verankerüng 
therap. Angebote 

 Sexüalerziehüng 

 Pra vention sexüeller Gewalt 
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 Na he ünd Distanz 

 Einbindüng regionaler OKJA-
Angebote 

 Beschülüng von Bewohnern (in-
tern oder extern) 

 Umgang mit Fehlverhalten der 
Bewohner, Sanktionen ünd Strafen 

 Fernsehen als Belohnüng 

 Umgang mit Entweichen 

 „Time-Oüt“-Raüm, Toberaüm nicht 
als Time-Oüt-Raüm nützen 

 Gestaltüng von U berga ngen 

 Rolle von Bezügsbetreüern vs. 
Teamstrüktür 

 Einbindüng psychologischer Fach-
kra fte 

  „Grüppenarbeit“ als Methode 

 Regeln fü r ünterschiedlich konzep-
tionierte Grüppen 

 Stellenwert grüppenü bergreifen-
der Angebote (Vermeidüng der 
Bildüng von „Großgrüppen“) 

 Umgang mit Fallbesprechüngen 
ünd kollegialer Beratüng im Team 
ünd teamü bergreifend 

 Gestaltüng von Overhead, Stellen-
wert in Entgelt 

 Ferienmaßnahmen 

 Tiergestü tzte Pa dagogik 

 Erfahrüngen mit Kombination aüs 
Tages- ünd Fü nftagegrüppe 

 Definition sexüeller U bergriff (Bei-
spiel: Eincremen) 

 Einvernehmliche sexüelle Kontak-
te zwischen Bewohnern 

 Rü ckmeldüngen ehemaliger Be-
wohner 

 Organisation Haüsaüfgabenbe-
treüüng 

 Kritische Reflexion: Wirküng von 
Snoezel-Raüm 

 Beziehüngsebene: Basis fü r Thera-
pie/ Pa dagogik 

C. Praktische Fragen 

 Kooperation mit Nachbarschaft 

 Laütsta rke: Fü r im Haüs wohnende 
Nachbarn Stressfaktor 

 Aüfnahmegrü nde fü r kleine Kinder 

 Verweildaüer in Kla rüngsgrüppen 

 Begriffskla rüng „Beziehüng“ vs. 
„Bindüng“ 

 Warteliste fü r Pla tze? 

 Dürchsetzüng von Forderüngen 
gegenü ber Kostentra ger oder dem 
eigenen Tra ger (Pa d. vs. Verwal-
tüng) 

 Distanz zwischen Kind mit Vorer-
fahrüng sexüeller Gewalt ünd Le-
benspartner in SPLG 

 Umgang mit tempora rer U berbele-
güng 

 Organisation Umzüg 

 Eigene oder fremde Essenszübe-
reitüng 

D. Kooperation mit Jugendämtern 

 Unterbringüngspraxis von JA  

 Wer ist Haüptbeleger (regional?)? 

 Kostendrück dürch JA : Angst, mit 
zü teürem Angebot nicht belegt zü 
werden 

 Einbindüng von ünd Umgang mit 
JA  

E. Personal 

 Zülassüng bestimmter Personen, 
deren Qüalifikation vom Normal-
fall abweicht 

 Umgang mit Qüereinsteigern 

 Fortbildüngen fü r Mitarbeiter 

 Frage an MA: Wie kommt man an 
qüalifizierte Ma nner als Erzieher? 

 Geschlechterverteilüng bei Erzie-
hern 

 Qüalifizierte Fachkra fte finden, 
Fachkra ftemangel 

 Zülassüng von Altenpflegern 
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 Flüktüation von Personal ünd 
Grü nde (U berforderüng) 

 Fü hrüngszeügnis vorlegen oder 
nicht 

 Bisherige berüfliche Erfahrüngen 
eines neüen Tra gervertreters 

 Wieviel Personal no tig (Personal-
schlü ssel, Grüppengro ße)? 

 Voraüssetzüngen fü r Erzieher in 
Tagesgrüppe? 

 Zeitra üme fü r Personaleinsatz 
(aüch vormittags, wieviel nachts, 
wann Doppelbesetzüng) 

 Stüdentische Hilfskra fte fü r Nacht-
bereitschaft 

 „Nachtdienst“ vs. „Nachtbereit-
schaft“ 

 Kontinüita t ünd Erfahrüng no tig 

 Sind Jahrespraktikanten Fachkra f-
te? 

 Alter des Personals (Gefahr der 
„Verschwisterüng“ bei jüngen Mit-
arbeitern) 

 Einbindüng von Haüswirtschafts-
kra ften 

 Erfahrüng ünd Qüalifikation be-
stimmter Mitarbeiter 

 Ablaüf ünd Ha üfigkeit von Süper-
vision 

 Notwendigkeit des Wechselns der 
Süpervisionsperson in gewissen 
Absta nden (üm Distanz zü gewa hr-
leisten) 

 Pra senz des Tra gers am jeweiligen 
Einrichtüngsstandort 

 Fortbildüng von Mitarbeitern: De-
eskalationsmethoden 

 Professionelle Haltüng der Erzie-
her 

 Anforderüngen an Personal dürch 
„harte“ Fa lle (gefa hrliche Jügendli-
che) 

 Fo rderüng von Teambildüng 

 Einsatz von Entlastüngskra ften 

 Urlaüb fü r Erzieher aüch in SPLGs 
ermo glichen 

 Kü ndigüngsfristen 

 Scheinselbststa ndigkeit von Hono-
rarkra ften 

 Bescha ftigüng von FSJ-lern 

 Schichtbetrieb wochenweise 

 Bewerbersitüation bei neüen Stel-
lenaüsschreibüngen 

 Freizeitpa dagogen fü r Wochen-
endgestaltüng 

 Person in Doppelfünktion Tra ger 
ünd Leitüng 

 Beno tigte Fa higkeiten fü r Lei-
tüngsta tigkeit 

 Personalplanüng verdeütlichen 

 Zeit fü r Reflexion in Arbeitszeit fü r 
Mitarbeiter einplanen 

 Nachtzüschla ge, Sonderürlaüb als 
Anreize 

 Einbindüng Haüsmeister fü r 
Werkangebote: Wichtigkeit pa da-
gogischer Begleitüng 

F. Persönliche Motivation des Einrich-
tungspersonals 

 Motivation fü r Selbsta ndigkeit 

 Perso nliche Motivation fü r Grü n-
düng einer SPLG 

 Berüflicher Werdegang  

 Vorwissen, Erfahrüngsaüstaüsch 
mit anderen.  

 Motivation des Lebenspartners 

 Gibt es Wünschkind fü r SPLG? 

 Reaktion der eigenen Kinder 

 Alter der eigenen Kinder 

 Lebenspartner: Wissen ü ber sexü-
elle Gewalt? 

 Lebenspla ne (bei SPLG; eigene 
Familie grü nden) 

 Biographie: Trennüng vom Ehe-
partner 

 Effekte des Alterns von Fachkra f-
ten aüf ihre Perso nlichkeit 
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G. Raum und Ausstattung 

 Raümaüfteilüng (anhand von Baü-
pla nen) 

 Beschattüng vorhanden 

 Raüchmelder 

 Getrennte Jüngen-/ Ma dchen-
toiletten notwendig? 

 Sicherüng von Steckdosen/ Strom-
anschlü ssen 

 Renovierüngszüstand 

 Direkter Kellerzügang in Zimmer 
als Aüsschlüsskriteriüm fü r Be-
wohnerzimmer 

 Sicherüng der Flüchtwege 

 Feüerü büngen 

 Gela nder nicht aüsreichend/ 
 ünsicher 

 Schloss am Fenster 

 Sicherheitsglas an allen Fenstern? 

 abschließbarer Medikamenten-
kü hlschrank? 

 Spielgera te? 

 Gartenmo bel? 

 Pützen ünd Reinigen von Fenstern 

 Reinigüng der Bettwa sche 

 Platz züm Aüfha ngen von Wa sche 

 Ra üme aüf- ünd abschließbar fü r 
Bewohner? (Wer hat Schlü ssel?) 

 Wandanschlü sse sichern mit 
Stahlplatte 

 Widerspricht (schlechter) Mo bel-
züstand der Mindestanforderüng 
fü r Kindeswohl? 

 Lo cher in Wa nden mü ssen repa-
riert werden 

 Verletzüngsgefahr dürch kapütte 
Tü rklinken 

 Raüm nür fü r ein Ma dchen geeig-
net (da leibl. Tochter daneben) 

 Privatspha re in Badezimmer baü-
lich gewa hrleistet (zwei Düschen 
in einem Raüm)? 

 Fensternützüng in Zimmer (Tritt-
stüfe, damit Aüssicht mo glich) 

 Dürchsichtiges Fenster in Bewoh-
nerzimmer no tig (kein Milchglas) 

 Wohnlichkeit/ Gemü tlichkeit 

 Deckenho he  

 Dürchgangszimmer, gefangene 
Ra üme 

 Umbaükosten 

 Abtrennüng aüf Balkon (Pri-
vatspha re) 

 Garten beleüchten 

 Züga nglichkeit des Flachdaches 

 Waschbecken in Schlafzimmern 

 Denkmalschütz des Geba üdes 

 Unfallgefahr dürch niedriges Ge-
la nder 

 Umgrenzüng eines Teiches 

 Pflegeaüfwand Garten 

 Brandschütz 

 Dienstzimmer/ Besprechüngs-
zimmer no tig? 

 Glastü ren problematisch (Aüfla-
gen/ Vorschriften?)? 

 Rühe- ünd Rü ckzügsmo glichkeiten 
fü r Bewohner schaffen 

 Keine Bewohnerzimmer aüf Nord-
seite 

 Tü rknaüf statt Klinke an Bewoh-
nerzimmern 

H. Lage und regionale Bedingungen 

 Gefa hrdüng dürch Aütos 

 Verkehrsanbindüng, Erreichbar-
keit der Einrichtüng 

 Infrastrüktür in der Umgebüng 
(v.a. Schülen) 

I. Bewohner 

 Zielgrüppe der Einrichtüng 

 Welche Altersgrüppen aüfnehmen? 

 Welche Geschlechter aüfnehmen? 

 Behinderte ünd nicht behinderte 
Kinder gleichzeitig betreüen? 

 Umgang mit Bewohnern mit psy-
chischen Erkranküngen 
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 Besondere Sitüation ünd Vorge-
schichte des aüfzünehmenden 
Kindes (bei SPLG) 

 Details der aktüellen Belegüng 
(Anzahl, Alter, belegendes JA) 

 Zielgrüppe regional/ ü berregional 

 Altersgrenze betreüter jünger Mü t-
ter (Aüfsichtspflicht) 

 Alleinerziehende jünge Va ter ge-
meinsam mit alleinerz. Mü ttern be-
treüen (Gefahr, dass „Partnerbo r-
se“ entsteht)? 

 Geschlechtergetrennte Aüfteilüng 

 Sa üglinge nür in Familien oder 
aüch in Einrichtüngen ünterbrin-
gen? 

J. Andere Behörden und rechtliche 
Fragen 

 Brandschaü, Brandschütz allge-
mein 

 Baügenehmigüng bzw. Nützüngs-
a nderüng 

 Medikamentenschra nke ab-
schließbar? 

 Kooperation mit Schülen 

 Satzüng Tra gerverein: Verha ltnis 
Vorstand ünd Mitarbeiter 

 Mitgliederzahlen Tra gerverein 

 Rechtsform (GmbH oder nicht) 

 Verbindlichkeit des Rahmenver-
trags fü r konkrete Sitüation 

K. Vorfälle und Kritik 

 Sexüeller U bergriff zwischen Kin-
dern 

 Expertenhearing ünd Neükonzep-
tionierüng nach Vorfall 

 Verbale U bergriffigkeit einer Er-
ziehüngsperson in der Vergangen-
heit (bei Anwesenheit dieser Per-
son), Reaktion aüf diesen Fall 
dürch Tra ger/ Leitüng 

 Beschwerde ü ber schlechte Aüs-
stattüng in Einrichtüng 

 Verkehrsünfall eines Kindes 

 Verspa tete Meldüng des Tra gers 
von Vera nderüngen bei Pla t-
zen/ Personal 

 Eindrück des Aüfsichtsmitarbei-
ters: Neüe Grüppenleitüng ünsi-
cher 

1.8.3 Aktenvermerke 

U ber alle beobachteten Tra gergespra che würden Aktenvermerke ange-

legt – dies scheint aüch das typische Vorgehen zü sein. Viele dieser Ver-

merke liegen dem Verfasser vor, würden jedoch nicht aüsfü hrlich aüsge-
wertet. Alle Vermerke würden frei ünd nach Ermessen des jeweiligen 

Mitarbeiters formüliert. Die meisten Mitarbeiter formülieren Vermerke in 

Form eines Verlaüfsprotokolls der Gespra che ünd Besüche, einige be-
schra nken sich aüch aüf Ergebnisprotokolle. Die La nge der Vermerke 

schwankt entsprechend zwischen wenigen Sa tzen ünd etwa zwei Textsei-

ten. Einige Mitarbeiter formülieren Aktenvermerke gründsa tzlich in Form 
eines Anschreibens, das dem Tra ger als Züsammenfassüng des Gespra -

ches zügestellt wird. Dies ist jedoch kein allgemeiner Standard. Aüch bei 

oberfla chlicher Aüswertüng fa llt aüf, dass verschiedene individüelle For-
mülierüngsstile verwendet werden. So sind beispielsweise Unterschiede 

darin festzüstellen, wie „anschaülich“ die Berichte geschrieben sind. Eini-

ge Protokolle enthalten etwa aüsfü hrliche Beschreibüngen der Ra ümlich-
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keiten, andere nicht. Teilweise werden perso nliche Gefü hle mit in den 
Vermerk aüfgenommen, teilweise nicht. Beobachtüngen ünd Interpretati-

onen werden nicht immer klar getrennt, so dass Bewertüngen anhand der 

Protokolle nicht zwangsla üfig intersübjektiv nachvollziehbar sind. Da – 
soweit erkennbar – nür selten Notizen angefertigt würden (bei individü-

ellen Unterschieden ünd aüch abha ngig von den Themen), scheinen die 

meisten Vermerke Geda chtnisprotokolle zü sein. Alle Vermerke enthalten 
rechtlich verbindliche Vereinbarüngen, sofern solche getroffen würden, 

etwa zür Grüppengro ße oder dem Personalschlü ssel.   
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2. Qualitative Auswertung zu Rollenverständnis und Ver-
antwortung 

2.1 Zur Orientierung: Mögliche Idealtypen 

Eine der zentralen Forschüngsfragen dieser Arbeit ist, welches Rollenver-

sta ndnis die Mitarbeiter der Aüfsichtsbeho rde ihrer Ta tigkeit zügründe 
legen. Dabei kommen vor allem drei idealtypische Rollenbilder in Be-

tracht, aüs dessen teilweise widersprü chlichen Elementen sich das indi-

vidüelle Versta ndnis züsammensetzt. Empirisch taüchen die Idealtypen 
deshalb nicht als solche im Material aüf, sondern sie sind das Ergebnis 

einer dürch den Verfasser vorgenommenen analytischen Trennüng. Sie 

dienen der Orientierüng beim Versta ndnis der daraüf folgenden empiri-

schen Aüswertüngen. 

 

Abbildung 8: Mögliche Idealtypen des Rollenverständnisses der Einrichtungsaufsicht (eigene 
Darstellung) 

Ein erster mo glicher Idealtypüs ko nnte sein, die Aüfsichtsbeho rde agiere 

als „Anwalt des Kindes“, der aüsschließlich dem Kindeswohl verpflichtet 
ist. A hnlich wie ein Anwalt vor Gericht strikt die Interessen seines Man-

danten vertritt, ko nnte diese Rolle in ihrer Idealform so aüsgestaltet sein, 

dass gründsa tzlich die Interessen der Kinder ünd Jügendlichen alleiniger 
Maßstab aller Interaktionen mit Einrichtüngstra gern ünd anderen Akteü-

ren sind. In dieser Rolle mü sste die Beho rde beispielsweise ihr Verhand-

lüngsgeschick betonen, üm als „Lobbyist“ mo glichst viel fü r die Interessen 
der Kinder ünd Jügendlichen „heraüszüholen“. Dies betra fe aüf fachpoliti-

scher Ebene die Einflüssnahme aüf die Festlegüng mo glichst gü nstiger 

Mindeststandards ünd in der Interaktion mit einzelnen Tra gern ein Hin-
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wirken daraüf, dass diese nicht nür „büchstabengetreü“ Vorgaben erfü l-
len, sondern dass das Kindeswohl in der Einrichtüng „wirklich“ gewa hr-

leistet wird. Dazü wa ren ünter anderem aüch wirksame Kontrollverfah-

ren (im weitesten Sinne) no tig. 

Eine zweite mo gliche Rollenaüspra güng ist die der Genehmigungsbehörde, 
deren vornehmliche Aüfgabe darin bestü nde, Tra gern den legalen Betrieb 

von Einrichtüngen zü ermo glichen. Der idealtypische Maßstab dieser Rol-

le wa re demzüfolge aüch die verwaltüngsma ßige Absicherüng jeglicher 
Vorga nge. Hier wü rde sich die Beho rde idealtypisch an einer jüristischen 

Logik orientieren. Fü r die Beschaffüng ünd Bewertüng von Informationen 

ü ber Tra ger ünd Einrichtüngen wa re vor allem der Gründsatz eines in-

tersübjektiv abgesicherten ünd gleichartigen Verwaltüngshandelns ent-

scheidend. Angestrebt werden mü ssten mo glichst klar operationalisierte 

Kriterien fü r züla ssiges ünd ünzüla ssiges Handeln. Die wichtigste Frage in 
dieser bina ren Logik wa re, ob Grü nde fü r eine hoheitliche Intervention – 

etwa Versagensgrü nde fü r eine Betriebserlaübnis – formal vorliegen ünd 

ob diese aüch gerichtlich dürchgesetzt werden ko nnen.  

Drittens ko nnte man den Idealtypüs einer Aüfsichtsbeho rde beschreiben, 
die vornehmlich als pädagogische Fachberatung fü r die Tra ger füngiert. 

Maßstab des Handelns wa re hier die fachliche Expertise der Mitarbeiter, 

die sich sowohl aüs Erfahrüngen mit Einrichtüngskonzepten als aüch aüs 
sta ndiger Weiterbildüng ünd Rezeption wissenschaftlicher Erkenntnisse 

speisen mü sste. Zentral fü r dieses Versta ndnis wa re die U berzeügüngs-

kraft fachlich fündierter Argümentation sowie die Beziehüng zwischen 

Beho rde ünd Tra ger.  

Wie bereits bei der Aüfza hlüng deütlich werden dü rfte, wa re es eine 

dürchaüs hohe Erwartüng an die Aüfsichtsbeho rde, allen drei Rollenbil-

dern gleichermaßen gerecht zü werden. Im Folgenden werden daher em-
pirische Hinweise dafü r züsammengetragen, welche Elemente das vorzü-

findende Rollenversta ndnis tatsa chlich entha lt. 

2.2 Empirischer Einstieg: Erfolgserlebnisse 

Züm Ende einer der beiden teilnehmenden Beobachtüngen würde im 
Rahmen einer Teambesprechüng dürch den Verfasser gezielt nach Er-

folgserlebnissen gefragt. In dem Versüch des Teams, Erfolgserlebnisse zü 

definieren, kommen zahlreiche Aspekte des Selbstversta ndnisses züm 
Aüsdrück. Denn diese Frage setzt voraüs, dass die Befragten sich aüch mit 

den Zielen ihrer Arbeit ünd ihren Erwartüngen an die Wirküngen ihrer 
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Ta tigkeit befassen. Das sehr lange Zitat wird im Folgenden abschnittswei-
se wiedergegeben ünd interpretiert. Es dient als Einstieg fü r die empiri-

sche Betrachtüng. 

2.2.1 Beitrag zu gemeinsamer Fachdiskussion als Erfolgserlebnis 

119 I: Sie haben ja auch immer mal wieder, jedenfalls im Gespräch 
hab ich das so mitgekriegt, auch mal von Erfolgserlebnissen be-
richtet. Da wollte ich nochmal nachfragen, was so Faktoren sind 
für Sie oder was hilfreich ist für Erfolge für Sie. Also, wenn 
Sie das Gefühl haben, das war irgendwie jetzt erfolgreich, was 
so da besonders hilfreich war. [8 Sekunden Pause]             

120 MA: Das ist ja sehr subjektiv, also ich sag jetzt mal, wenn man 
vielleicht ne Einrichtung geschlossen hat, wo es ziemlich übel 
zugegangen ist, ich glaube da hat man nicht so ein Erfolgserleb-
nis, obwohl man vielleicht theoretisch eins HAT, ne? Aber das 
sind ja nicht die Momente, wo man irgendwie sich zufrieden ir-
gendwie in den Sessel setzt und sagt, „jetzt haste aber ne gute 
Arbeit gemacht“. Sondern, ich kann Ihnen nur sagen, was bei mir 
die Erfolgserlebnisse sind. Wenn ich mit nem Träger, ich sag 
mal, ein Konzept zur Diskussion stellt und man darüber disku-
tiert und der Träger daran Interesse hat, meine fachliche Mei-
nung zu hören und die vom Jugendamt auch, und die auch berück-
sichtigt und man dann gemeinsam vielleicht was entwickelt hat, 
was jetzt nicht genau das ist, was der Träger, ich sag mal, wo 
alles dann auch nochmal Gedanken reingeflossen sind und man das 
Gefühl hat, das ist ne gute Sache. Da hab ich ein Erfolgserleb-
nis. So. Ja.   

DokSH, 119-120 

Nach der Frage entsteht züna chst eine la ngere Paüse, was daraüf hindeü-

tet, dass die – allerdings aüch etwas ümsta ndlich formülierte – Frage 
nicht leicht zü beantworten ist, sondern einige U berlegüng erfordert. 

Wa hrend die Frage eigentlich daraüf zielte, hilfreiche Rahmenbedingün-

gen fü r Erfolge heraüszüfinden, wird züna chst dürch die Mitarbeiter die 

Frage diskütiert, was ü berhaüpt mo gliche Erfolgserlebnisse sind. 

MA stellt züna chst fest, dass er den Begriff des Erfolgs als „sehr subjek-

tiv“ versteht – er „ü bersetzt“ das Erfolgserlebnis entsprechend aüch mit 

dem perso nlichen Gefü hl, dass man sich „zufrieden irgendwie in den 
Sessel setzt und sagt, jetzt haste aber ne gute Arbeit gemacht‘“. 

Die erste Anna herüng, was ein solches Gefü hl aüslo se, erfolgt dürch eine 

Negativdefinition, indem er die Schließüng einer Einrichtüng nür als 
„theoretisches“ Erfolgserlebnis betrachtet („obwohl man vielleicht theo-

retisch eins hat“). Dass dies aüch von ihm perso nlich als „gute Arbeit“ 

empfünden wird, die Züfriedenheit aüslo st, verneint MA. Dürch die Nen-
nüng der Einrichtüngsschließüng an erster Stelle ünd der Bezeichnüng 

als „theoretisches“ Erfolgserlebnis wird deütlich, dass es sich bei solchen 
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Interventionen üm die Facette der Aüfsichtsta tigkeit handelt, die aüch in 
der Aüßenwirküng am weitreichendsten ist ünd – aüch wenn sie die Ul-

tima Ratio darstellt – sie dennoch ein bestimmendes Merkmal dieser Ta -

tigkeit ist. Wenn Einrichtüngen geschlossen werden, hat MA also zwar 
das Gefü hl, eine Aüfgabe zü erledigen, die ihm aüfgetragen ist, aber ver-

bindet dies laüt seiner Darstellüng nicht mit perso nlicher Befriedigüng. 

Anschließend werden als Gegenentwürf die gemeinsame Fachdisküssion 
ünd einvernehmliche Lo süngsfindüng aüfgezeigt. Züfriedenheit entsteht 

fü r MA aüs dem Gefü hl, als sozialpa dagogischer Experte ernstgenommen 

worden zü sein ünd dazü beigetragen zü haben, dass güte fachliche Kon-
zepte entwickelt würden. Dass der eigene Beitrag lediglich als einer ünter 

mehreren ünd die besonders „erfolgreiche“ Konzeptentwicklüng als eine 

gemeinsame verstanden wird, wird deütlich betont („meine fachliche 

Meinung zu hören und die vom Jugendamt auch, und die auch berück-

sichtigt und man dann gemeinsam vielleicht was entwickelt hat“). 

2.2.2 „Gutes Gefühl“ hinsichtlich der Einrichtung als Erfolgsbedingung 

121 MB: Oder Träger sich aufgrund unserer Beratung auf den Weg ma-
chen zum Beispiel ein Konzept für Umgang mit sexuellem Miss-
brauch in der Einrichtung oder Partizipation irgendwas wirklich 
entwickeln und das von Leitung auch wirklich – wo du merkst, der 
hats auch kapiert, dass es ganz wichtig ist, dass das hier ge-
schaffen wird. Und man hat das Gefühl, wenn du in ne Einrichtung 
kommst, also dass hier auch Kinder großwerden können. So, ne? 
Und ich komm in Einrichtungen, wo ich denk, wenn – als Jugendamt 
würd ich die Blagen sofort wieder einpacken und mitnehmen. Die 
würd ich hier nicht lassen, da könnt ich heut nacht nicht schla-
fen. Nur von der Optik her, sag ich jetzt mal. So, ne? Ja und 
ansonsten, wie [MA] sagt, so. Also ein Erfolg ist es, wenn du ne 
Einrichtung wirklich schließen musst, ist es ja nicht. Das heißt 
ja eigentlich auch für uns, dass wir erst an so nem Punkt in so 
ne, in den Prozess reingekommen sind, wo schon Land unter ist. 
Und wir wirklich nur sagen wir, jetzt müssen wir hier die abso-
lute Schadensbegrenzung machen, der muss vom Markt. Das heißt ja 
eigentlich, dass wir vorher da gefehlt haben, ne? Und bestimmte 
Sachen da nicht mitbekommen haben. [7 Sekunden Pause] 

DokSH, 121 

MB knü pft an diese Darstellüng an, setzt allerdings die Betonüng im Ver-

gleich zü MA sta rker aüf die Umsetzüng des Schützaüftrages ünd zü die-

sem Zweck die Dürchsetzüng der eigenen fachlichen Meinüng gegenü ber 
anderen („aufgrund unserer Beratung auf den Weg machen“; „wo du 

merkst, der hats auch kapiert“). Als Begrü ndüng fü r diese weniger ko-

operativ erscheinende Betonüng berichtet MB von negativen Erlebnissen 
aüs Einrichtüngen („als Jugendamt würd ich die Blagen sofort wieder 

einpacken und mitnehmen“). Die Aüfgabe, Tra ger positiv zü beeinflüssen, 
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sei daher aüch wichtig ünd notwendig. Einige „starke“ Formülierüngen 
weisen aüf eine hohe perso nliche Anteilnahme an den Umsta nden in Ein-

richtüngen hin („da könnt ich heut Nacht nicht schlafen“; „wo schon 

Land unter ist“; „absolute Schadensbegrenzung“). Gemeinsam haben die 
Beschreibüngen von MA ünd MB, dass das perso nliche Erfolgserlebnis 

mit dem „güten Gefü hl“ hinsichtlich einer Einrichtüng züsammenha ngt. 

MAs kritische Darstellüng der Einrichtüngsschließüng wird dürch MB be-
sta tigt ünd dahingehend erla ütert, dass diese aüch als Scheitern hinsicht-

lich des eigenen Beratüngs- ünd Pra ventionsaüftrags verstanden wird  

(„Das heißt ja eigentlich, dass wir vorher da gefehlt haben“). Nach 

dieser Beschreibüng des eigenen Scheiterns folgt eine la ngere Paüse. 

2.2.3 Eigene Verantwortung für Missstände in Einrichtungen 

122 MC: Also das ist eigentlich, wenn man so will, an sich, wenn man 
dann so ne Einrichtung schließt, dann ist das an sich optisch 
soweit erfolgreich, aber im Sinne von BERATUNG, was das Gesetz 
ja auch verlangt oder so, ist das eigentlich ein Misserfolg, ne? 
Weil man entweder da gar nicht beraten hat, gar nicht dazu ge-
kommen ist, oder falsch beraten hat oder gar nicht gefragt wor-
den ist oder – ja, weiß nicht, so wie jetzt eben hier [Einrich-
tung A, über die vorher gesprochen worden war] da würde man das 
schon als Erfolg erleben, wenn man die schließen könnte, weil, 
da ist schon so viel beraten worden, dass man sagen kann, hier 

123 MB: [flüstert] stimmts nicht     

DokSH, 122-123 

MC besta tigt im Wesentlichen die Einscha tzüngen von MA ünd MB hin-
sichtlich der Einrichtüngsschließüng, relativiert aber die Wahrnehmüng 

einer Schließüng als „Nicht-Erfolg“. Interessant ist, dass er es in dieser 

Stellüngnahme stark aüf die eigene Verantwortlichkeit bezieht, wenn in 
Einrichtüngen solche Misssta nde aüftreten, dass es zür Schließüng 

kommt („ist das eigentlich ein Misserfolg“). Dazü za hlt er Mo glichkei-

ten aüf, warüm Beratüng nicht pra ventiv wirksam sein ko nnte („Weil man 
entweder da gar nicht beraten hat, gar nicht dazu gekommen ist, 

oder falsch beraten hat oder gar nicht gefragt worden ist“). Bei 

mindestens zweien dieser Aspekte wird ein eigenes mo gliches Versagen 
als Ursache genannt („nicht dazü gekommen“ bzw. „falsche Beratüng“), so 

dass diese Stellüngnahme dürchaüs selbstkritisch genannt werden kann. 

Dies klang aüch bereits in Absatz 121 an („dass wir vorher da gefehlt 
haben“). Dennoch wird aüch mit einbezogen, dass es aüch Einrichtüngen 

geben kann, in denen es „nicht stimmt“ (123) ünd wo deshalb die Bera-

tüng nicht früchtet.      
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2.2.4 Beratung als Erfolg, Behörde als eine Stimme von vielen 

124 MD: [unverständlich: da haben wir?] Träger, ich sag mal, wo so 
ein Prozess so KONTINUIERLICH läuft oder wo was auch längere 
Zeit dauert oder zum Beispiel, wo wir in [Ort] gewesen sind, da 
[Einrichtungsname B] also, haben wir ja auch nochmal erzählt. 
Also wenn ich denke, wie die angefangen sind und wie das aussah 
und was da heute draus geworden ist, denke das ist dann schon, 
sind dann schon erfolgreiche Geschichten. 

125 MC: Wobei das, also ich würde mir da auch letztendlich nie ir-
gendwo diese Federn an den Hut stecken und sagen, das ist jetzt 
auf unser Wirken hin  

126 MD: Das hat das LandesJUGENDAMT gemacht. 

127 MC: Das Landesjugendamt hat das gemacht, ne?              

128 MD: Ja 

129 MC: Das Landesjugendamt ist letztendlich in solchen Prozessen 
auch immer nur eine Stimme da in diesem Chor, weil da kommts 
auch noch auf viele ganz andere Leute an, die // 

DokSH, 124-129 

MD setzt der insgesamt eher negativen Darstellüng von MC entgegen, 

dass es aüch erfolgreiche Fa lle gebe, in denen Beratüng langfristig dazü 
fü hrte, dass sich eine Einrichtüng güt entwickelte (124). Indem er dies als 

Erfolg bezeichnet, besta tigt er einen Aspekt, der bereits von MA ünd MB 

genannt würde, na mlich die aktive Teilnahme an einem positiven fachli-
chen Entwicklüngsprozess einer Einrichtüng. Deütlich wird aüch, dass 

nach seiner Aüffassüng gerade die Kenntnis von Einrichtüngen ü ber ei-

nen langen Zeitraüm hinweg solche Erfolgserlebnisse mit ermo glicht 
(„wenn ich denke, wie die angefangen sind und wie das aussah und 

was da heute draus geworden ist“; 124). MC reagiert damit mit einer Re-

lativierüng, dass die von MA, MB ünd MD erwa hnte Teilnahme der Be-
ho rde keine allein entscheidende Rolle spiele, sondern nür „eine Stimme 

da in diesem Chor“ (129) sei. Das besta tigt, dass MC in diesem Gespra ch 

hier eine etwas pessimistischere Einstellüng hinsichtlich der Erfolgser-
lebnisse an den Tag legt als seine Kollegen. Aüch wird deütlich, dass es fü r 

das Landesjügendamt schwierig ist, erfolgreiche Entwicklüngen von Ein-

richtüngen als eigenen Erfolg zü bewerten, wa hrend im Gegensatz 

schlechte Entwicklüngen eher als eigener Misserfolg betrachtet werden. 

Das Gefü hl, erfolgreiche Arbeit zü leisten, bleibt demnach eher abstrakt.  

2.2.5 Intervention als Erfolg, Einsicht und Bemühen des Trägers 

130 ME: Ja klar, ich meine, wir können intervenieren und gutes Bei-
spiel ist das was Sie [in Einrichtung C] mitbekommen haben, da 
haben wir interveniert, das war, stand auf Messers Schneide und 
wenn dann ein Träger auch ein Interesse daran hat, auch die Ver-
änderungen mitzugehen und man dann auch sieht, dass das funktio-
NIEREN kann, ne? Dass der Träger bemüht ist und dass er auch 
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vernünftig begleitet werden kann und, und, und. Und letztendlich 
dann auch sich die Verhältnisse für die jungen Menschen da ver-
ändern und verbessern. Das würd ich durchaus auch als Erfolg se-
hen, ne? Auch wenn das schmerzhaft und teuer für den Träger war. 
Aber letztendlich und wenn der Träger letztendlich auch sagt, 
„das war allerhöchste Eisenbahn“, ne? „Dass von außen interve-
niert worden ist, sonst wären wir da, hätten wir den Dreh mög-
lichweise überhaupt nicht mehr gekriegt“, ne? Das seh ich schon 
als Erfolg.      

DokSH, 130 

Wa hrend MC den Einflüss des Landesjügendamtes ünd damit dessen Er-

folgsmo glichkeiten relativiert, ünterbricht ihn ME mit einer positiveren 
Einscha tzüng der eigenen Wirksamkeit. Er berichtet von einem konkre-

ten Beispiel, in dem eine hoheitliche Intervention der Aüfsichtsbeho rde 

einen positiven ünd konstrüktiven Beitrag zü der Entwicklüng einer Ein-
richtüng leistete, indem dadürch aüch eine Kooperation mit dem Tra ger 

angestoßen werden konnte. Damit scheint er dem Eindrück entgegenwir-

ken zü wollen, dass eine Intervention immer mit einem Versagen der Be-
ho rde einhergehe. Interessant ist weiterhin, dass die Tra gerperspektive 

ünd vor allem dessen Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme   

(„wenn der Träger letztendlich auch sagt, ‚das war allerhöchste Ei-
senbahn‘“) neben der Verbesserüng der Lebensverha ltnisse fü r die Be-

wohner aüch als ein Merkmal des Erfolgs bezeichnet wird. Im Kontext 

aüch der sonstigen Erfahrüngen der Gespra che kann dies so interpretiert 
werden, dass die Einsicht ünd das „Bemü hen“ des Tra gers als notwendig 

dafü r angesehen wird, dass sich Verha ltnisse nicht nür „optisch“, also 

oberfla chlich vera ndern, sondern dass Entwicklüngen nachhaltig sind.  

2.2.6 Einflussmöglichkeiten zwischen „Reingrätschen“, „Geburtshilfe“ und 
Ohnmacht 

131 MC: Ja, das ist ja auch ein Erfolg letztendlich, weil wir da 
auch reingegrätscht sind. 

132 ME: Ja klar. 

133 MC: Ne? Klar, aber  

134 ME: Aber der erste Erfolg ist natürlich zu gucken, wie ne Hebam-
me, dass so`n neuer Einrichtungsträger überhaupt erstmal an den 
Start geht, ne? Und wenn der dann noch vernünftig das umsetzt, 
was er, was er in seiner Konzeption, Leistungsbeschreibung auch 
vorgibt, ist das ja, ist das erstmal ein gutes Gefühl, ne?              

135 MC: Aber die Nummer [in Einrichtung C] ist ja auch nicht so ge-
laufen, dass [MB] da hingefahren ist und hat das festgestellt, 
sondern  

136 ME: Nein nein. 

137 MC: Da hat [MB] Informationen bekommen. 

138 ME: Ist ja egal. 
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139 MC: Ne? Das ist auch wieder. 

140 ME: Wie auch immer. 

141 MC: Das hätte da auch noch, wenn da keiner was erzählt hätte, 
das hättste ja so nicht mitgekriegt, dass die die Zimmer leer-
räumen und in Eimer pinkeln, da BIST du ja nicht in der Zeit. [7 
Sekunden Pause] 

142 ME: Ja. 

143 MC: Also, das steckt insofern in diesem Thema Aufsicht überhaupt 
nicht drin, dass man sagt // 

DokSH, 131-143 

MC besta tigt hier, dass aüch eine Intervention ein Erfolgserlebnis sein 
kann (131).  Aüfschlüssreich ist die dem Füßball entlehnte Metapher des 

„Reingra tschens“, die Assoziationen einer nicht strategisch geplanten 

„Notbremse“ weckt. Es handelt sich dabei üm eine eher grobe ünd risiko-
behaftete Intervention, jedoch impliziert sie nicht aütomatisch ein „Foül-

spiel“, sondern es handelt sich dürchaüs üm eine regelkonforme ünd kon-

trolliert dürchfü hrbare Maßnahme. Sie wird aber normalerweise nür 
dann dürchgefü hrt, wenn die Sitüation bereits so weit fortgeschritten ist, 

dass sanftere oder elegantere Maßnahmen nicht mehr aüsreichen wü r-

den. Fü r MC ist die Intervention als solche, also dass die Notbremse noch 
rechtzeitig gezogen werden konnte, also zwar dürchaüs ein Erfolg, es ent-

spricht jedoch nicht dem eigenen Idealbild. Er schra nkt dieses Erfolgser-

lebnis im dürch ME genannten Fallbeispiel aüßerdem dadürch ein, dass 
nür deshalb erfolgreich eingegriffen werden konnte, weil das Landesjü-

gendamt von aüßen informiert würde (135, 137). In Absatz 141 formü-

liert er die Ohnmacht der Aüfsichtsbeho rde in deütlichen Worten („wenn 
da keiner was erzählt hätte, das hättste ja so nicht mitgekriegt, 

[…]  da BIST du ja nicht in der Zeit“). Die danach entstehende la nge-

re Paüse (wie schon nach Absatz 121) ünd die kürze Besta tigüng dürch 
ME danach (142) kann als ein Zeichen einer gewissen Betroffenheit 

ünd/ oder Reflexion gedeütet werden, jedenfalls provozierte diese Aüssa-

ge keinen sofortigen Protest. Das Ohnmachtsempfinden, dass man Erzie-
hüngsprozesse in Einrichtüngen nicht wirklich effektiv kontrollieren ünd 

Misssta nde ohne (nicht steüerbare) Hilfe von aüßen nicht immer verhin-

dern kann, wird offenbar dürch das Team geteilt. MC setzt daraüfhin noch 
einmal an, offenbar in der Absicht, den Aspekt der Ohnmacht noch weiter 

zü erla ütern ünd mit dem Begriff der „Aufsicht“ (143) in Beziehüng zü 

setzen. 

Züvor (134) hatte ME jedoch noch einen anderen Aspekt von Erfolg ein-
gebracht, indem er die Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rde mit der einer „Heb-

amme“ vergleicht. Darin kommt erstens eine gewisse Fü rsorgeverantwor-

tüng fü r den Tra ger züm Aüsdrück. Zweitens erscheint  der Prozess der 
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„Gebürt“ eines neüen Tra gers als kompliziert ünd risikoreich, er beno tigt 
fachliche Hilfe. Im Kontext des oben beschriebenen Ohnmachtsgefü hls bei 

laüfenden Erziehüngsprozessen in Einrichtüngen kann anhand der Heb-

ammen-Metaphorik festgestellt werden, dass die „Gebürtsbegleitüng“ ei-
nes Tra gers zwar ebenfalls dürchaüs fachlich ansprüchsvoll ist, jedoch 

offenbar besser kontrollierbar erscheint. Eine gewisse Unwa gbarkeit 

wird jedoch aüch hier deütlich, indem die „vernü nftige Umsetzüng“ (134) 
der Konzeption ünd Leistüngsbeschreibüng nach der „Gebürtshilfe“ eben-

falls nicht dürch die Beho rde steüerbar ist. Das von ME eingebrachte Ver-

sta ndnis als „Gebürtshelfer“ eines neüen Tra gers dü rfte so konnotiert 
sein, dass sie gründsa tzlich als etwas Positives betrachtet wird ünd eine 

gewisse Hoffnüng impliziert, dass sich die güte Erwartüng erfü llen mo ge.  

2.2.7 „Langer Atem“ als Strategie 

144 ME: Und was du auch haben musst, ist nen langen Atem, ne? 

145 MC: Ja. 

146 ME: Also wir, letztendlich kennt jeder, klar gibt so paar Pap-
penheimer, die sich noch entwickeln aber – kennt jeder seine 
zwei, drei, vier Einrichtungen von denen er weiß, dass da si-
cherlich ein riesen Entwicklungsstau ist, ne? Und die sich nur 
schwer oder gar nicht so richtig auf den Weg machen. Und, was 
wollt ich eigentlich sagen?             

147 MA: Da muss man dranbleiben mit dem langen Atem, dass man  

148 ME:                        Da muss man dranbleiben, ach langen 
Atem, genau 

149 MA: Bei manchen Einrichtungen weiß, also da erreich ich nicht so 
viel, ich kann die auch nicht schließen, aber ich kann denen 
deutlich machen, ich bin präsent. Und da muss ich dann auch dann 
immer wieder nachhaken und die Themen wieder auf den Tisch brin-
gen und dranbleiben. Und an der ein oder andern Stelle verändert 
sich dann doch tatsächlich was zum Positiven.             

150 ME: So oder so.     

151 MA: Wie bei [Name eines Einrichtungsleiters] oder so. 

152 ME: Auch wenn das schwierig ist manchmal oder auch JAHRE dauert, 
ne? Aber, wenn man nicht dranbleibt, bewegt sich nichts. Und das 
ist dann AUCH Erfolg, ne? Zwar vielleicht auf nem sehr niedrigen 
Level, aber immerhin. 

DokSH, 144-152 

Der Versüch von MC, in Absatz 143 weiter aüf den Aspekt der Ohnmacht 

einzügehen, wird in Absatz 144 dürch ME ünterbrochen. Er bietet mit 

dem Konzept des „langen Atem[s]“ eine Umgangsstrategie fü r die oben 

genannte Ohnmacht an.  

Zür Erla üterüng dieser Strategie geht ME mit dem Begriff „Pappenheimer“ 

daraüf ein, dass es Einrichtüngen mit einem „riesen Entwicklungsstau“ 
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gebe. Dies impliziert, dass die von MC genannten Probleme der Ohnmacht 
sich offenbar vor allem aüf konkrete Vorfa lle beziehen, die ohne Hilfe o-

der kooperatives Verhalten der Einrichtüngen nicht feststellbar sind. 

Dennoch scheint es aüs Sicht von ME feststellbar zü sein, ob eine Einrich-
tüng zü den „Pappenheimern“ geho rt oder nicht. Die Aüfsichtsmitarbeiter 

sind also nicht dahingehend ohnma chtig, dass sie Einrichtüng ü berhaüpt 

nicht einscha tzen ko nnten, sondern es scheint eher üm die Feststellüng 
zü gehen, ob diese Einrichtüngen ünd ihre Tra ger noch im Rahmen ihrer 

Aütonomie handeln oder ob sie die Kindeswohlgrenzen ü berschreiten. 

ME macht aüßerdem eine insgesamt positive Einstellüng gegenü ber Tra -
gern geltend: Züm einen geho ren offenbar  nür „zwei, drei, vier Ein-

richtungen“ zü den „Pappenheimern“, züm anderen impliziert der etwas 

eüphemistisch wirkende Begriff „Entwicklungsstau“ ein Tra gerbild, das 
gründsa tzlich aüf Vera nderbarkeit setzt. So nennt ME an dieser Stelle 

nicht fachliche Inkompetenz oder problematische Motive, sondern ledig-

lich eine stagnierende Entwicklüng. Mit Verweis aüf die Absa tze 122/ 123 
kann jedoch festgehalten werden, dass es sehr wohl aüch Einrichtüngen 

gibt, bei denen die Aüfsichtsmitarbeiter davon ü berzeügt sind, dass es 

dort „nicht stimmt“, also aüch keine Entwicklüng mehr zü erwarten ist. Es 
ist zü vermüten, dass ME hier eine gründsa tzlich positive Haltüng gegen-

ü ber Einrichtüngen ünd Tra gern züm Aüsdrück bringen mo chte, ünd dass 

Fa lle wie der in Absatz 122/ 123 offenbar als Aüsnahmen betrachtet wer-

den. 

Die Strategie des „langen Atems“ wird dürch MA aüfgegriffen ünd erla ü-

tert (147, 149). Sie richtet sich konkret aüf Tra ger aüs, die nicht direkt aüf 

fachliche Vorstellüngen ünd Wü nsche der Aüfsichtsbeho rde eingehen 
(„da erreich ich nicht so viel“; 149), denen jedoch aüch keine Prakti-

ken nachweisbar sind, die eine Schließüng rechtfertigen wü rden („ich 

kann die auch nicht schließen“; 149). Da Tra ger gründsa tzlich als ent-
wicklüngsfa hig betrachtet werden, bedeütet der „lange Atem“ den Ver-

süch, Tra ger dürch „präsent“ sein ünd „immer wieder nachhaken und die 

Themen wieder auf den Tisch bringen und dranbleiben“ langfristig zü 

beeinflüssen. Dass diese Strategie zü Erfolgen fü hren kann, wird mit ei-

nem Beispiel belegt (151). „Pra senz“ meint aber offenbar nicht, sta ndig 

vor Ort zü sein ünd die Erziehüngsta tigkeit zü beobachten, denn der Dar-
stellüng von MC oben („da BIST du ja nicht in der Zeit“; 141) würde 

nicht widersprochen. Pra senz zü zeigen meint also nach dieser Darstel-

lüng, als wichtig erachtete Themen in Gespra chen mit dem Tra ger immer 
wieder neü anzüsprechen. Es geht also darüm, die eigene Position dem 

Tra ger gegenü ber nicht aüfzügeben, sondern daraüf zü hoffen bzw. da-



298 Kapitel V.2. 

raüf hinzüwirken, dass dieser langfristig seine eigene abweichende Posi-
tion vera ndert. Wie genaü dieser Prozess des „Dranbleibens“ verstanden 

wird – ob es sich lediglich üm ein Abwarten handelt oder ob ünd wie ver-

sücht wird, den Tra ger gezielt zü beeinflüssen, geht aüs dieser Passage 

nicht hervor ünd wird an spa terer Stelle weiterverfolgt.  

Ein bemerkenswerter Aspekt der Strategie des „langen Atems“ ist ihre 

historische Kontinüita t. Denn in der Aüfarbeitüng der Aüfsichtspraxis der 

frü hen 1960er Jahre würde beschrieben, dass sie bereits vor Inkrafttre-
ten des Jügendwohlfahrtsgesetzes angewendet würde (siehe Kapitel 

II.5.2.1).  

2.2.8 Zusammenfassung: In gelingender Kooperation einen Beitrag zu gu-
ten Erziehungsbedingungen leisten 

Züsammenfassend kann festgehalten werden, dass Erfolgserlebnisse fü r 
die Aüfsichtsmitarbeiter dann entstehen, wenn fü r sie erstens eine eigene 

Wirksamkeit feststellbar ist, wenn also das eigene Handeln einen Unter-

schied hinsichtlich der Qüalita t einer Einrichtüng aüsmacht. Das erscheint 
züna chst selbstversta ndlich, allerdings kommt darin aüch der Ansprüch 

züm Aüsdrück, einen aüch fachlich relevanten Beitrag zü güten Bedin-

güngen in Einrichtüngen der Erziehüngshilfe leisten zü wollen. Eine rein 
formal korrekte Sachbearbeitüng wird also nicht mit erfolgreicher Arbeit 

gleichgesetzt.  

Zweitens ist das Erfolgserlebnis sübjektiv ümso gro ßer bzw. klarer, je 

„pra ventiver“ ünd „kooperativer“ diese Wirküng eingetreten ist. Eine ge-
lingende Kooperation mit dem Tra ger ist daher ein eigener Erfolgsfaktor, 

eine Verweigerüng der Kooperation seitens des Tra gers wird (abgesehen 

von Aüsnahmefa llen) aüch mit eigenem Scheitern verbünden. Die Wich-
tigkeit der Kooperation des Tra gers erkla rt sich vor allem aüs der Un-

mo glichkeit, die Erziehüngsbedingüngen in einer Einrichtüng ohne diese 

Kooperation wirklich dürchschaüen, geschweige denn wirksam beein-
flüssen zü ko nnen. Da ein hohes Verantwortüngsgefü hl hinsichtlich des 

Wohls der dort aüfwachsenden Kinder ünd Jügendlichen besteht, wird 

die Kooperation als einziger befriedigender Weg angesehen, güte Bedin-

güngen herbeizüfü hren.  

Hoheitliche Interventionen ko nnen zwar als Notmaßnahmen eingesetzt 

werden, dabei ist die Beho rde allerdings aüf nicht von ihr kontrollierbare 

Umsta nde angewiesen. Weiterhin ist die jüristische Eingriffsschwelle 
sehr hoch, so dass es Fa lle gibt, in denen einerseits die Kooperation nicht 

nach Wünsch der Beho rde fünktioniert ünd andererseits aüch nicht ho-
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heitlich eingegriffen werden kann. In diesen Fa lle wird als mo gliche Stra-
tegie der „lange Atem“ benannt, also ein langfristiges informales Einwir-

ken aüf den Tra ger. Fraglich erscheint anhand der hier üntersüchten Pas-

sage, inwieweit dieses informale Einwirken aüf den Tra ger dürch die Aüf-
sichtsmitarbeiter reflektiert wird. Gerade im Hinblick aüf den Umgang 

mit informaler Einflüssnahme aüf das Tra gerhandeln sind in dieser Pas-

sage aüch am ehesten individüelle Unterschiede zwischen Mitarbeitern 
erkennbar. Dieser Aspekt wird zü einem spa teren Zeitpünkt noch einmal 

aüfgegriffen.  

Als zentral fü r das Selbstversta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter kristalli-

siert sich hier also vor allem der Umgang mit dem Thema Kooperation, 

also der partnerschaftlichen Züsammenarbeit mit Tra gern, heraüs. Dies 

wird weiter ünten anhand weiterer Textpassagen üntersücht.  

2.3 Unabhängigkeit 

In der kürzen Darstellüng der Handlüngsschritte der Beho rde in Kapitel 
III.1.3  würde anhand des dort vorab eingefü gten Zitats (DokOC, 8-9) be-

reits deütlich, dass die Aüfsichtsbeho rde nach dem Versta ndnis ihrer Mit-

arbeiter eine zentrale, andere Akteüre moderierende Fünktion züm 
Schütz von Kindern in Einrichtüngen einnimmt ünd dass eine wesentliche 

Aüfgabe im Züsammensetzen ünd Interpretieren der Ansichten ünd Posi-

tionen anderer Akteüre gesehen wird. Vor diesem Hintergründ ist es di-
rekt einleüchtend, dass die Unabha ngigkeit der Beho rde als besonders 

relevant hervorgehoben wird: 

89 M: Was für uns sicherlich das Wichtigste ist, ist die Unabhän-
gigkeit. Weil, in dem Geschäft haben wir keine Verbündeten. 
Manchmal punktuell ja, wenn es um irgendwelche Themen geht, wie 
auch immer, aber vom Grundsatz her nicht. Weil alle anderen sind 
themengeleitet. Die Jugendämter haben ihre Interessen, die 
freien Träger haben ihre Interessen und alle anderen haben auch 
ihre Interessen. Und wir müssen gucken, dass wir uns davon erst-
mal so ein Stück weit distanzieren, deshalb sag ich plakativ, 
wir haben keine Verbündeten. Dürfen wir nicht zu nah dran kommen 
lassen. Und diese Unabhängigkeit ist glaub ich das Wichtigste, 
was in dem Geschäft, zur Zeit zumindest noch, vorhanden ist. 
Deshalb diese ganze Diskussion, Einrichtungsaufsicht in die Hän-
de der Jugendämter zu geben, das kann nicht funktionieren. Klar 
kanns funktionieren erstmal, aber ob das im Sinne des Gesetzes 
ist, Kindesschutz wirklich wahrzunehmen? 

DokSH, 89 

Der hier zitierte Mitarbeiter ü bernimmt in diesem Gespra ch gegenü ber 

dem Interviewer aüch in weiteren, hier nicht zitierten Passagen eine eher 
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strategische Positionierüng der Aüfsichtsbeho rde ünd bezieht sich hier 
nicht aüf konkrete Einzelfa lle. Mit der wiederholten Formülierüng „in 

dem Geschäft“ beschreibt er die Rolle der Aüfsichtsbeho rde im Verha ltnis 

zü anderen Akteüren als eine professionell-distanzierte. In dem Abschnitt 
„Die Jugendämter haben ihre Interessen, die freien Träger haben ih-

re Interessen und alle anderen haben auch ihre Interessen.“ wird als 

Gründ fü r die Distanz die ünterschiedliche Motivlage der verschiedenen 
Akteüre angesprochen. Die Aüfsichtsbeho rde ist gema ß dieser Darstel-

lüng die einzige Beteiligte mit einem konkürrenzlosen Kindesschützaüf-

trag. Es macht daher nach diesem Versta ndnis das Wesen der eigenen 
Unabha ngigkeit aüs, aüsschließlich dem Kindesschütz verpflichtet zü 

sein. Die Unabha ngigkeit wird aüßerdem als Bedingüng dafü r dargestellt, 

den Kindesschütz „wirklich“ wahrzünehmen (statt „erstmal“) oder an-
ders aüsgedrü ckt, dass der Kindesschütz „funktioniert“. Diese Aüssage 

wird üntermaüert, indem diese Rolle züm Willen des Gesetzgebers in Be-

züg gesetzt wird („im Sinne des Gesetzes“). Die Wichtigkeit der eigenen 
Unabha ngigkeit wird so aüch in einer jüristischen Logik begrü ndet, na m-

lich damit, dass sie eine Bedingüng fü r die pflichtgema ße Erfü llüng des 

gesetzlichen Aüftrags sei.  

Die Formülierüng „keine Verbündeten“ deütet an, dass die Aüfgabe der 
Beho rde aüch von Aüseinandersetzüngen mit Gegenspielern gepra gt ist, 

was eine besonders starke Form der Distanz ist. Die martialische Konno-

tation des Begriffs wird dürch den Züsatz „plakativ“ redüziert, jedoch 
bleibt es eine starke Aüssage. Kooperationen werden ünter dieser Pra -

misse hier als rein zweckrational dargestellt, also nicht als Wert an sich, 

sondern jeweils nach Notwendigkeit „punktuell“ zür Erreichüng des Ziels 
des Kindesschützes. Wichtig ist an dieser Stelle daran zü erinnern, dass 

diese Aüssage aüf die strüktürelle Position der Institütion Aüfsichtsbe-

ho rde im Verha ltnis zü anderen Institütionen bezogen ist. Weiterhin kann 
aüch angenommen werden, dass dem Sprecher die in dieser Hinsicht kri-

tisierte Historie der Beho rde bekannt ist ünd es sich hier üm eine Ab-

grenzüng zü einer vergangenen Praxis handeln ko nnte (vgl. Kapitel 

II.5.2.1 ünd II.6.2.3A). An spa terer Stelle wird noch verdeütlicht werden, 

dass die Kooperation mit Tra gern in konkreten Fa llen einen hohen Stel-

lenwert fü r die Aüfsichtsta tigkeit besitzt. Die Betonüng der Unabha ngig-
keit der Beho rde steht also nicht dem kooperativen Handeln im Einzelfall 

entgegen, sondern meint eine strukturelle Unabha ngigkeit der Beho rde 

von anderen Aüfgaben ünd Aüftra gen aüßer dem Schütz des Kindes-
wohls. Insbesondere dü rfte hier eine Unabha ngigkeit von Finanzierüngs-

fragen gemeint sein (dies wird in anderen, hier nicht zitierten Gespra chs-
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abschnitten deütlich). Die Unabha ngigkeit „nach oben“, also in Richtüng 
der obersten Jügendbeho rde ünd deren potenziell politisch eingefa rbten 

Eigeninteressen wird hier nicht erwa hnt. Der Verweis aüf die Disküssion 

üm die Kommünalisierüng der Einrichtüngsaüfsicht berü hrt jedoch ein 
politisches Thema. Dem Sprecher geht es hier also aüch darüm, die recht-

liche Position der Beho rde vor politisch initiierten Vera nderüngen zü 

schü tzen.  

Die mahnende Formülierüng „dürfen wir nicht zu nah dran kommen 

lassen“ impliziert, dass eine distanzierte Haltüng nicht selbstversta ndlich 

ist, ebenso der Satz „Und wir müssen gucken, dass wir uns davon erst-

mal so ein Stück weit distanzieren“. Letzterer ist eher weich formü-

liert („wir müssen gucken, […] erstmal so ein Stück weit“). Offenbar ist 

eine eindeütige ünd klare Distanzierüng in der Praxis nicht immer leicht. 

Dass der Forderüng nach Unabha ngigkeit angesichts praktischer Koope-

rationsnotwendigkeiten mit den anderen Akteüren eine gewisse Wider-
sprü chlichkeit innewohnt, deütet sich hier also bereits an ünd wird spa -

ter noch weiter aüsgefü hrt. 

2.4  „Aufsicht“ und „Beratung“ 

Das Begriffspaar „Aüfsicht ünd Beratüng“ wird in zahlreichen Gespra chen 
dürch die Mitarbeiter verwendet, üm die eigene Ta tigkeit ünd Aüfgabe zü 

beschreiben. Eine na here Untersüchüng der Verwendüng dieser Begriffe 

kann daher ihr Selbstversta ndnis weiter erhellen.  

2.4.1 Aufsicht als grundlegende Orientierung und Funktion der Behörde 

Der Kontext der folgenden Passage ist ein Gespra ch ü ber historische Ver-

a nderüngen der Beho rde ünd ihres Umgangs mit Aüfsicht ünd Beratüng.  

95 MA: […] in erster Linie machen wir auch Aufsicht und in zweiter 
machen wir Beratung, das sind zwei Hüte, die wir aufsetzen. 

96 MB: Ja. 

97 […] 

98 MB: Und die nächste, die eigentliche Veränderung ist dann gekom-
men als [es einen Wechsel des Vorgesetzten gab]             

99 MA: Ja, dann, da haben wir richtig Heimaufsicht gemacht, da 
gings richtig los. 

100 […]             

101 […]             

102 MB: Also ich kann mich erinnern, so die ersten Sachen mit [Ein-
richtungsname], drei Tage lang mit fast dem kompletten Team da-
hin und örtliche Prüfung gemacht, ja, und dann kam so einfach 
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hinzu, dieses Phänomen, dass dann immer mehr Meldungen auch ge-
kommen sind, ne?             

103 MA: Mmh             

104 MB: Also wo sich dann wirklich so Leute beschwert hatten, teil-
weise Mitarbeiter oder auch Eltern oder so. Und dann ist dann, 
ja, dann mit [einem weiteren Personalwechsel auf vorgesetzter 
Ebene] nochmal wieder ist das dann eigentlich verstärkt in diese 
Richtung gegangen    

105 MA: Ja.             

106 MB: Bis hin, dass wir dann auch so die ersten Sachen hatten wo 
wir Einrichtungen geschlossen haben, verstärkt unangemeldete 
örtliche Prüfungen gemacht haben oder so.             

107 MA: Ja.             

108 MB: Ja.             

109 MA: Aber so, da sind wir ganz anders sozialisiert worden. Also, 
[ein ehemaliger Vorgesetzter] hat immer gesagt, „die beste Heim-
aufsicht ist die, die man nicht hört und nicht sieht“.             

110 MB: Ja.  

111 I: Mmh             

112 MA: Dann ist auch alles in Ordnung. Und dann so, weißt du noch, 
hatten wir dann so gesagt, „ja, aber jetzt müssen Sie mitfah-
ren“, weil, er wollte das ja auch nicht sehen, das Elend, ne?              

113 MB: Nee, das ging gar nicht.             

114 MA: Und dann hat der gesagt, „[Name MA], die Menschen haben SO 
einen schwierigen Job, wollen SIE ihnen das Leben noch schwerer 
machen?“             

115 MB: Genau.             

116 MA: Und damit hat der uns immer ins NICHTS laufen lassen, ne? 
Boah, also ehrlich [lacht]. 

DokXM, 95-116 

Hinweise aüf das Rollenversta ndnis der hier zitierten Mitarbeiter erge-

ben sich insbesondere aüs ihrer Abgrenzüng von dem eines ehemaligen 

Vorgesetzten. Dieses charakterisiert der Kernsatz „die beste Heimauf-
sicht ist die, die man nicht hört und nicht sieht“ (109). Solange 

diese Person verantwortlich war, war es MA ünd MB offenbar nicht mo g-

lich, nach ihrem Versta ndnis „richtig Heimaufsicht“ (99) zü fü hren, da 
jener seinen Mitarbeitern fü r Eingriffe in den „schwierigen Job“ (114) der 

Einrichtüngen offenbar die Unterstü tzüng verweigerte („hat der uns im-

mer ins Nichts laufen lassen“; 116). Interessant ist hier nicht die histo-
rische Validita t dieser Aüssage – sie kann hier ohnehin nicht geprü ft wer-

den – sondern die starke Abgrenzüng von diesem Versta ndnis. Was 

„richtige Heimaufsicht“ aüsmacht, wird nicht nür dürch die Nennüng 
der Dürchfü hrüng (ünangemeldeter) o rtlicher Prü füngen (102, 106), z. T. 

mit vergleichsweise invasivem Aüftreten  („drei Tage lang mit fast dem 

kompletten Team dahin“; 102)  sowie Einrichtüngsschließüngen (106) 
deütlich. Besonders aüfschlüssreich ist die Gegenü berstellüng mit der 



Kapitel V.2 303 

 
 

 

laissez-faire-Haltüng des frü heren Vorgesetzten. Dieser vertrat offenbar 
eine fast vollsta ndige Verantwortüngsü bergabe an den Einrichtüngstra -

ger in Kombination mit einer in dieser Darstellüng naiv erscheinenden 

Gründhaltüng. Deütlicher wird diese in einer weiteren A üßerüng aüs 

demselben Gespra ch: 

81 MA: Als wir definiert haben, wann wir in Einrichtungen fahren, 
Erfordernis des Einzelfalls. da hat [früherer Vorgesetzter] im-
mer gesagt, „ja wenn da wat IS“. So ungefähr, ne? Und wir haben 
gesagt, „ja, aber wenn die sich jetzt nicht melden, JAHRElang 
melden die sich nicht und so`n Träger, so ne Einrichtung schmort 
da als Akte in meinem Schrank“.             

82 MB: „Dann fahren wir da nicht hin“.             

83 MA: Zehn Jah// – dann hat der gesagt, „dann fahren wir da nicht 
hin“. „Wenn die nichts von uns wollen, dann ist schon alles in 
Ordnung.“ So, ne?  

DokXM, 81-83 

Die Haltüng „Wenn die nichts von uns wollen, dann ist schon alles in 

Ordnung“ (83) ko nnte als „blindes Vertraüen“ bzw. „Hoffnüng“ bezeichnet 
werden. In der Abgrenzüng sowie in der Formülierüng „schmort da als 

Akte in meinem Schrank“ (81) kommt züm Aüsdrück, dass MA ünd MB 

der Ansicht sind, dass manche Einrichtüngen als „heiß“ eingestüft werden 
– also dass das Geschehen dort dynamisch ünd risikoreich ist – ünd es 

deshalb nicht aütomatisch ein gütes Zeichen ist, wenn die Aüfsichtsbe-

ho rde jahrelang keine Nachrichten aüs dieser Einrichtüng bekommt. 
Aüch hierin zeigt sich, dass es seitens der hier zitierten Mitarbeiter die 

gründsa tzliche Vorstellüng gibt, dass eine kontrollierende Aüfsichtsfünk-

tion fü r einen güten Einrichtüngsbetrieb notwendig ist ünd es nicht aüs-
reicht, wenn ein Tra ger ohne Aüfsicht alleinverantwortlich handelt. Zü 

beachten ist hierbei allerdings, dass MA ünd MB hier die gründsa tzliche 

Orientierüng der Beho rde thematisieren ünd nicht von einem konkreten 
Einzelfall sprechen. Aüs dieser Passage la sst sich also nicht folgern, dass 

in der konkreten Interaktion mit einer speziellen Einrichtüng der „Aüf-

sichts-“Anteil der eigenen Ta tigkeit bevorzügt wü rde. „Aüfsicht“ wird hier 
vor allem als Gegenpol verwendet zü einer Vorstellüng, nach der die Be-

ho rde als reiner Beratüngsdienstleister fü r die Tra ger füngieren solle. 

Es fa llt in der vorigen Passage eine klare Trennüng zwischen den Berei-

chen Aüfsicht ünd Beratüng aüf („das sind zwei Hüte, die wir aufset-
zen“). Dieses Bild impliziert eine gewisse Widersprü chlichkeit beider Be-

griffe, da man nicht beide „Hü te“ gleichzeitig tragen kann, dass man sich 

also sitüativ zwischen der einen oder der anderen Rolle entscheiden 
müss. Aüch kann der „Hüt“ als aüch von aüßen sichtbares Kennzeichen 
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einer bestimmten Rolle verstanden werden. Da eine Person einen Hüt 
jederzeit ohne großen Aüfwand wechseln kann, handelt es sich aüßerdem 

üm „aüfgesetzte“, attribüierte Rollen, die nicht ünvera nderlich mit einer 

Person verschmolzen sind. Dieselbe Person kann nach eigenem Ermessen 
sowohl als „Beratüng“ als aüch als „Aüfsicht“ aüftreten. Bei der klaren 

Trennüng handelt es sich also nicht üm personell getrennte Bereiche, 

sondern üm solche, die hier als ünterschiedlich in ihren Fünktionen ünd 
Ta tigkeiten verstanden werden. Dass diese verschiedenen Ta tigkeiten 

mit einem ünterschiedlichen, von aüßen zü identifizierenden „Hüt“ ver-

bildlicht werden, deütet aüßerdem daraüf hin, dass es wichtig erscheint, 
dass der Interaktionspartner erkennen kann, welchen „Hüt“ der Beho r-

denmitarbeiter gerade tra gt, üm die entsprechenden Handlüngen richtig 

interpretieren zü ko nnen. Wü rde man beispielsweise davon aüsgehen, 
sich in einer reinen Beratüngssitüation zü befinden, wü rde man „aüfsicht-

liches“ Handeln mo glicherweise als ünangemessen interpretieren. Der 

„Hüt“ ermo glicht es, bestimmte (mehr oder weniger angenehme) Hand-
lüngsmüster von der Person zü trennen ünd mit den besonderen Pflich-

ten ünd Fünktionen dieser Rolle zü erkla ren. Da die Mitarbeiter natü rlich 

nicht wirklich einen „Aüfsichtshüt“ tragen, wa re aber die Frage zü stellen, 
wie das Wechseln der Rollen ünd das Kenntlichmachen dieses Wechsels 

in der Interaktion mit Tra gern tatsa chlich vonstattengeht. Es wa re also zü 

üntersüchen, ob es wirklich mo glich ist, dass erstens der Tra ger erkennt, 
in welcher Rolle der Mitarbeiter gerade aüftritt, zweitens, ob dies wirk-

lich von der Person getrennt werden kann ünd drittens, ob beide „Hü te“ 

bzw. Rollen voneinander differenzierbar ünd in sich eindeütig sind. 

2.4.2 Beratung vor Aufsicht 

Die Hüt-Metapher wird noch von einem weiteren Mitarbeiter in einer an-

deren Sitüation verwendet, als dieser seine Eindrü cke eines konkreten 

Gespra chs mit Tra ger- ünd Jügendamtsvertretern wiedergibt: 

2 MC: Ich erlebe [Name Trägervertreter] und [Name Jugendamtsver-
treter], [Name Einrichtungsleiter] sowieso, da immer als sehr – 
man, man will das irgendwie hinkriegen, dass es nen gemeinsamen 
Konsens gibt.             

3 I: mmh             

4 MC: Ne? Jeder tut seins dazu und muss auch davon abweichen, aber 
das Ziel ist, das Richtige rauszuarbeiten.             

5 I: mmh             

6 MC: Das gefällt mir immer ganz gut, dass man da eben nicht ir-
gendwo drauf bestehen muss „aber ich hab recht“ und, und so und 
so.             

7 I: mmh             



Kapitel V.2 305 

 
 

 

8 MC: Sondern wirklich – die Fachlichkeit kommt zusammen und 
guckt, wie lösen wir das jetzt.             

9 I: mmh             

10 MC: Und ich denke, da braucht auch keiner irgendwie da so'n Hei-
maufsichtshut anhaben und so tun, als müsst er sich jetzt durch-
setzen. Das gibts ja durchaus auch manchmal, wenn ne Atmosphäre 
ist mit nem Träger, wo so jeder schon von vornherein bunkert, 
ne? Und sagt, so „ich will mir auch gar nichts sagen lassen“ o-
der so, so ne Stimmung entsteht, wo jeder sich so abgrenzt. Das 
ist äußerst unangenehm manchmal. [Schwer verständlich: Da muss 
man gucken, wie man das aufbricht auch, die entsprechende] Atmo-
sphäre. Das find ich auch immer ganz wichtig, wie sitzt man, o-
der, wenn man selber ne Gesprächsrunde macht, wie macht man das 
am Anfang, gibt ja auch so nen bestimmten Ablauf für ein Ge-
spräch, das hat ja immer so seine Höhen und Tiefen. Und wie 
macht man das, damit es auch diesen Ablauf haben kann überhaupt 
und nachher zu nem Ergebnis führt. Da hängt so vieles von ab. 
[…] 

DokUD, 2-10 

Hier wird es züna chst als positiv dargestellt („das gefällt mir immer 

ganz gut“, 6), wenn seitens der anderen Akteüre ein Wille züm „gemeinsa-
men Konsens“ (2) erkennbar ist. MC positioniert sich selbst als Teil der 

„Fachlichkeit“ (8), die gemeinsam „das Richtige“ (4), also eine aüs fach-

licher Sicht mo glichst güte Lo süng heraüsarbeitet. Der eigene Beitrag zü 
dieser Lo süng wird hier züna chst als gleichberechtigt zü den anderen 

Meinüngen dargestellt.  Dabei fa llt aüf, dass aüch seitens des Aüfsichts-

mitarbeiters die Notwendigkeit einer eigenen Kompromissbereitschaft 
eingera ümt wird („Jeder tut seins dazu und muss auch davon abwei-

chen“, 4). Das gemeinsam geteilte fachliche Ziel ünd die Offenheit ünd 

Kompromissbereitschaft der anderen Akteüre ist jedoch Voraüssetzüng 
fü r das eigene Entgegenkommen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn na m-

lich „jeder schon von vornherein bunkert“ (10), ist ein solcher fachlicher 

Dialog nicht mehr ohne Weiteres mo glich. Hier scheint dann aüch der 
„Heimaufsichtshut“ (10) eine Berechtigüng zü besitzen. Diesen „aüfzüset-

zen“ bedeütet fü r den Aüfsichtsmitarbeiter laüt MC, „so [zu] tun, als 

müsst er sich jetzt durchsetzen“ (10). Vor allem im „so tun“ kommt 

eine klare Distanzierüng von der Legitimita t dieser Rolle im genannten 

Setting züm Aüsdrück. Unter Hinzüziehüng von Kontextwissen kann dar-

aüs zwar nicht gefolgert werden, dass MC jeglicher Aüfsichtsta tigkeit ne-
gativ gegenü bersteht, jedoch scheint fü r MC der „Aüfsichtshüt“ fü r eine 

Rolle zü stehen, die er nür üngern einnimmt, ünd die seiner eigentlichen 

Selbstwahrnehmüng nicht entspricht. Aüch ist sie aüs seiner Perspektive 
nür dann gerechtfertigt, wenn die partnerschaftlichen Mittel nicht fünkti-

onieren ünd keine offene Beratüng mo glich ist. Die Verantwortüng dafü r, 

ob die „Stimmung“ oder „Atmosphäre“ (10) entsprechend konstrüktiv ünd 
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offen ist, liegt laüt MC in besonderem Maße aüch an der Art des Aüftre-
tens ünd der Gespra chsfü hrüng dürch den Aüfsichtsmitarbeiter. Es be-

steht hier aber kein gründsa tzlicher Widersprüch zü den obigen Aüssa-

gen von MA ünd MB. Denn fü r alle Mitarbeiter gilt eine gründsa tzliche 
Wertscha tzüng dafü r, dass die Beho rde aüch hoheitliche Interventions-

mo glichkeiten besitzt, wa hrend die Vorrangstellüng von Beratüng im Ein-

zelfall gründsa tzlich befü rwortet wird. Es sind jedoch dürchaüs individü-
elle Unterschiede feststellbar, wie „wohl“ oder „ünwohl“ sich die Mitar-

beiter dabei fü hlen, wenn sie „aüfsichtlich“ vorgehen. Die Aüssagen von 

MC sind jedoch ein Beispiel dafü r, dass – wie bereits im empirischen Ein-
stieg erwa hnt – die Notwendigkeit aüfsichtlicher Mittel sübjektiv aüch ein 

Scheitern der Beratüngsaüfgabe impliziert. Dass „Beratüng“ zür Verbes-

serüng der Einrichtüngsqüalita t fünktioniert, wird zü einem güten Teil 
aüch dem Geschick des Aüfsichtsmitarbeiters hinsichtlich der Gespra chs-

fü hrüng ünd der Herstellüng einer offenen ünd konstrüktiven „Atmo-

spha re“ zügeschrieben.  

2.4.3 Aufsicht als Anlass zur Beziehungsarbeit 

Weitere Indikatoren zür Interpretation der Aüfsichts- ünd Beratüngsrolle 

lassen sich aüs einem Gespra ch mit einem anderen Mitarbeiter heraüsar-

beiten: 

96 [MD thematisiert zuvor die Idee der „Trennung zwischen aufsicht-
licher Begleitung von Einrichtungen und Fachthemenbegleitung“]             

97 I: mmh             

98 MD: [Was] ich mir schwer vorstellen kann in der Umsetzung. Ich 
kann mir nicht vorstellen, in ne Einrichtung zu gehen und zu sa-
gen, ich mach jetzt hier heute Aufsicht, bespreche ein bestimm-
tes Thema mit ihnen, nehmen wir mal [ein] Beispiel jetzt, Beru-
higungsräume.             

99 I: mmh             

100 MD: Ich stelle fest, der Raum ist da. Ich gucke ich mir unter 
Aufsichtsgesichtspunkten vielleicht an, dass es Dokumentationen 
gibt, dass der Raum auch so ausgestattet ist, dass sich keiner 
verletzen kann, was auch immer, alles reduziert auf diesen Teil 
Aufsicht. Und dann kommt womöglich irgendwann einer daher, ich 
kanns mir echt nicht vorstellen – ich geh zurück und sag meinem 
Kollegen, der für das Thema zuständig ist, „hör mal, geh mal da 
hin, berate die mal“ oder? – also, ich hab da keine Fantasie 
[…]. Von daher bin ich froh, dass ich […] den Eindruck hab, wir 
können ganzheitlich beraten.             

101 I: mmh             

102 MD: Weil, die Grenzen schwimmen zwischen Aufsichtsthemen und 
Beratungsthemen, was ich auch richtig finde, und man muss in der 
Kommunikation bleiben. Auch wir – für uns, find ich, gilt genau 
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das gleiche wie für die Arbeit mit den Kindern. Auch wir leben 
eigentlich von ner guten Beziehung zu den Trägern und Leitungen.  

103 I: mmh             

104 MD: Wenn wir die nicht haben, können wir uns hier auf den Kopf 
stellen, mit den Füßen strampeln, da werden die immer sagen, 
„wie schön, dass ihr hier reingeht und da wieder rausgeht und 
womöglich erst in drei Jahren wiederkommt“. 

105 I: mmh             

106 MD: Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.             

107 I: mmh             

108 MD: Und da werb ich eigentlich dafür, dass die Menschen sich 
freuen, wenn wi// ich komme, und sagen „Jo. Schön dass Sie wie-
der da sind, weil Ihr Impuls hilft uns weiter“. Das darf man 
nicht übertreiben, aber das ist für mich immer ne besonders 
schöne Rückmeldung.             

DokHC, 96-108 

Diese Passage scheint züna chst den vorhergehenden zü widersprechen, 
weil hier nicht die Unterschiedlichkeit von Aüfsicht ünd Beratüng hervor-

gehoben wird, sondern ihre Züsammengeho rigkeit. Statt „das sind zwei 

Hüte, die wir aufsetzen“ (DokXM, 95) heißt es hier „ganzheitlich bera-
ten“ (DokHC, 100) ünd  „die Grenzen schwimmen zwischen Aufsichtsthe-

men und Beratungsthemen“ (102). Wichtig ist bei letzterer Aüssage jedoch 

die Betonüng von „Themen“. Als Beispiel werden „Berühigüngsra üme“ 
(98) genannt als ein Thema, das sowohl fü r die Aüfsichts- als aüch die Be-

ratüngsta tigkeit  relevant ist. Die speziellen „Aüfsichtsta tigkeiten“ werden 

aüch hier im Sinne einer Prü füng getrennt von der Beratüng aüfgefü hrt, 
na mlich „dass es Dokumentationen gibt, dass der Raum auch so ausge-

stattet ist, dass sich keiner verletzen kann“ (100). Mit „Aüfsicht“ 

werden hier also formal, oberfla chlich ünd „objektiv“ prü fbare Kriterien 
bezeichnet. MD hat jedoch – das wird in hier nicht zitierten Passagen 

deütlicher – aüch eine dezidierte Meinüng zür Nützbarkeit solcher „Berü-

higüngsra üme“ in pa dagogischen Kontexten. Diese zü thematisieren wa re 
fü r MD eher „Fachthemenbegleitung“ statt „aufsichtliche Begleitung“ 

(96). Diesen Teil sozialpa dagogischer Fachlichkeit „aüszüblenden“ ünd 

lediglich einige oberfla chliche Kriterien abzüprü fen stellt MD fü r sich als 

nicht vorstellbar dar (98, 100). MD stellt hier die Aüfsichtsta tigkeit eher 

als einen Anlass dar, mit dem Tra ger  „in der Kommunikation [zu] blei-

ben“ (102) ünd damit die „Beziehung“ (102) zü dem Tra ger zü sta rken. 
Besonders bemerkenswert ist der Satz „für uns, find ich, gilt genau 

das gleiche wie für die Arbeit mit den Kindern. Auch wir leben ei-

gentlich von ner guten Beziehung zu den Trägern und Leitungen“ 
(102). Die Beziehüng zwischen Aüfsicht ünd Tra ger wird hier erstens mit 

der zwischen Pa dagoge ünd Kind analogisiert ünd zweitens wird die Be-
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ziehüngsqüalita t als absolüt zentral fü r den Erfolg der Arbeit dargestellt. 
Denn wenn diese nicht gegeben sei, „können wir uns hier auf den Kopf 

stellen, mit den Füßen strampeln, da werden die immer sagen, ‚wie 

schön, dass ihr hier reingeht und da wieder rausgeht und womöglich 

erst in drei Jahren wiederkommt‘“ (104). Aüch diese Sichtweise aüf 

Aüfsicht als Anlass fü r Beziehüngsarbeit steht nicht im Widersprüch zü 

den oben gezogenen Schlüssfolgerüngen, sondern erga nzt sie. Die eher 
formalen Aüfsichtsimplikationen wie z. B. Prü füng der Raümaüsstattüng 

wird nicht als ünwichtig dargestellt, sie befindet sich aber bei Weitem 

nicht im Zentrüm des Rollenversta ndnisses von MD. 

2.4.4 Aufsicht durch Beratung 

Der Erfolg in der fachlich-pa dagogischen Ta tigkeit, die MD oben in DokHC 

als „Impuls“, der mit Freüde aüfgenommen ünd als hilfreich empfünden 

wird (108), bezeichnet, ist „eine besonders schöne Rückmeldung“ (108). 
MD nennt es „ganzheitlich beraten“ (100), wenn die Vermittlüng forma-

ler Vorgaben (z. B. zür Raümaüsstattüng) mit einer Fachdisküssion ver-

bünden wird. Diese Form, mit fachlichen „Impülsen“ Einflüss aüf die Ar-
beit des Tra gers aüszüü ben, wird aüch dürch ME thematisiert. Er nennt 

diesen Vorgang in einem nicht aüfgenommenen Gespra ch „leise Fa hrten 

aüslegen“ ünd erla ütert ihn spa ter wie folgt: 

31 ME: […] Also ich geb einfach mal Anregungen und gucke, ob die 
was damit machen, ne? Und wenn ich dann wieder jetzt zum Bei-
spiel Kontakt habe mit [der gerade besuchten Einrichtung], dann 
würde ich auch nochmal nachhaken, ob die irgendwie mit den Ideen 
was angefangen haben, ne? Um einfach mit denen auch im Prozess 
zu bleiben, und um mitzukriegen, wohin bewegen die sich gerade, 
ne? 

DokQW, 31 

Die Begriffe „Impuls“ (DokHC, 108) oder hier „Anregungen“ (DokQW, 31) 

implizieren, dass es sich dabei nicht üm hoheitliche Aüflagen handelt, 
sondern dass der Umgang mit diesen Anregüngen von den Tra gern selbst 

bestimmt werden kann. Es wa re damit ein klassischer Inhalt von „Bera-

tüng“. Dürch das „[N]achhaken, ob die irgendwie mit den Ideen was 
angefangen haben“ ergibt sich ein Anhaltspünkt, üm die Einrichtüng bes-

ser kennenzülernen („mitzukriegen, wohin bewegen die sich gerade“). 

Diese Form von Beratüng ünterscheidet sich gegebenenfalls also von dem 
oben skizzierten Ansatz, gemeinsam Lo süngen fü r pa dagogische Frage-

stellüngen zü erarbeiten, weil hier eine andere Zielsetzüng dürchscheint. 

Der „Prozess“ des fachlichen Gespra chs mit dem Tra ger kann also einer-
seits dem gemeinsamen Verwirklichen des geteilten Ziels mo glichst güter 
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pa dagogischer Bedingüngen dienen ünd kann andererseits ein strategisch 
eingesetztes Mittel sein, den Tra ger kennenzülernen ünd ggf. aüch eine 

Form von sozialer Kontrolle aüszüü ben.  

2.4.5 Vertrauen als Arbeitsgrundlage für Beratung und Aufsicht 

Das folgende lange Zitat fasst viele der vorher genannten Aspekte zü-

sammen. Es wird abschnittsweise interpretiert: 

208 MF: […] das ist ja immer so was Doppeltes, also wir machen ja 
die Aufsicht und gleichzeitig müssen wir dann ja die Träger wei-
ter begleiten.             

209 I: mmh 

210 MF: Also, die Aufsicht ist ja dann natürlich einmal nach hinten 
gerichtet um zu gucken, was ist gelaufen und das aufzuarbeiten. 
Aber mit dem Ziel, das zukünftig zu verhindern, dass sowas wie-
der passiert oder dass die Strukturen verbessert werden. Also 
das heißt, das ist gleichzeitig nach vorne gerichtet und du 
musst dann mit dem Träger zusammenarbeiten.             

211 I: mmh             

212 MF: Und wenn man jetzt nur rein auf Konfrontation ist,             

213 I: mmh             

214 MF:                                                     dann, 
ne? Dann hat man natürlich überhaupt keine Basis um mit dem Trä-
ger zusammenzuarbeiten.             

215 I: mmh             

216 MF: Und das heißt, das ist immer so ne Gratwanderung.            

217 I: mmh             

218 MF: Ne? Also du musst einerseits klare Grenzen setzen und du 
musst dann andererseits aber auch, ich sag mal, dann irgendwie 
auch ne Basis schaffen, trotzdem gucken dass es ne Basis gibt, 
auf der man – so nen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf dem man 
dann weiterarbeiten kann. 

219 I: mmh  

220 [10 Sekunden Pause]     

DokLG, 208-220 

Im ersten Teilabschnitt erla ütert MF, dass der Aüfsichtsbegriff sowohl aüf 
die Vergangenheit („nach hinten“; 210) als aüch pra ventiv in die Zükünft 

(„nach vorne“; 210) gerichtete Komponenten besitzt. Wü rde aüf Miss-

sta nde in einer Einrichtüng zü konfrontativ reagiert (212), erschwere 
dies die danach folgende Pra ventionsarbeit, die laüt MF kooperativ sein 

müss („zusammenarbeiten“; 210, 214). Um eine solche Kooperation zü er-

mo glichen, müss hierfü r eine „Basis“ (214, 218)  geschaffen werden. Die 
Formülierüng „nen kleinsten gemeinsamen Nenner“ (218) zü finden ver-

weist daraüf, dass diese Basis aüs einem Mindestmaß an geteilten Zielen 

ünd Werten besteht, aüf die man sich versta ndigen müss. Der Begriff der 
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„Gratwanderung“ (216) impliziert, dass der Umgang der Aüfsichtsmitarbei-
ter mit Interventionsmo glichkeiten ünd Kooperation die Gefahr eines 

„Abstürzes“ in die eine oder andere Richtüng in sich tra gt.  

221 MF: Und es kommt dann schonmal, aber das kommt relativ selten 
vor, also dass man dann auch das Gefühl hat – also ich hab zum 
Beispiel so einen Träger so, auch so nen kleinen, der bringt 
mich schier zur Verzweiflung, wo ich das Gefühl hab, der ver-
steht mich gar nicht, was ich sage, ne? Der macht die wunder-
barsten Konzeptionen, wo ich Zweifel habe, dass er das in der 
Realität so umsetzt.             

222 I: mmh             

223 MF: Und wenn man auch konkret nachfragt, dann kriegt man irgend-
wie auch nur blumige Sachen. Und, also, der dann auch schonmal 
gesagt hat, ob er nicht jemand anders haben könnte [als Sachbe-
arbeiter].              

[…]              

235 MF: Dann fahren wir zu zweit, also jetzt bei diesem Träger. Da 
haben wir dann ein paar Termine gemacht, also da hat sich jetzt 
einiges verbessert, so jetzt auch also irgendwie. Das ist dann 
auch manchmal mühselige Kleinarbeit.            

236 I: mmh 

DokLG, 221-236 

MF schildert einen Fall, in dem es ihm nicht alleine gelüngen ist, eine sol-

che gemeinsame „Basis“ mit einem Tra ger zü finden ünd daher keine 

prodüktive Kooperation mo glich war. Der Aüssprüch „der bringt mich 
schier zür Verzweiflüng“ (221) weist aüf ein aüch perso nliches, emotio-

nales Interesse MFs an der Schaffüng einer solchen Basis hin. Sowohl MF 

als aüch der Tra gervertreter fü hren diese Schwierigkeiten laüt dieser 
Schilderüng aüf perso nliche Faktoren zürü ck („der versteht mich gar 

nicht“, 221; „ob er nicht jemand anders haben könnte“, 223). Da ein 

Wechsel des Sachbearbeiters aüfgründ der regionalen Züsta ndigkeiten 
nicht mo glich ist, war es entsprechend hier eine offenbar erfolgreiche 

Strategie, eine weitere Aüfsichtsperson mit einzübinden (235). Da dies 

erfolgreich war, scheinen mütmaßlich also tatsa chlich personengebünde-
ne Faktoren aüsschlaggebend gewesen zü sein. Die Formülierüng „mühse-

lige Kleinarbeit“ (235) passt zür im empirischen Einstieg bereits er-

wa hnten Strategie des „langen Atems“, also dürch langfristige Interaktion 

ünd Kommünikation aüf den Tra ger einzüwirken. 

237 MF: Und bei manchen denkt man, es kommt trotzdem nicht viel bei 
rum, oder es bleibt letztendlich immer – entspricht den Mindest-
anforderungen, ne? Ich mein, das ist ja der Maßstab.              

238 I: Ja             
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239 MF: Aber es ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, „Oh, das finde 
ich aber jetzt ne gute Einrichtung“             

240 I: mmh             

241 [128 Sekunden Pause]   

DokLG, 237-241 

Hier reflektiert MF den gesetzlichen Aüftrag an die Aüfsichtsbeho rde, nür 
Mindestanforderüngen zü gewa hrleisten. Diese Limitierüng wird dürch 

MF akzeptiert („das ist ja der Maßstab“, 237), allerdings wird deütlich, 

dass dies kein Erfolgserlebnis fü r MF darstellt („kommt […] nicht viel 
bei rum“, 237). Gemeinsam mit dem vorigen Teilabschnitt la sst sich aü-

ßerdem ableiten, dass aüch fü r die Bewertüng „entspricht den Mindest-

anforderungen“ (237) keine oberfla chliche, rein formale Prü füng aüs-
reicht, da beispielsweise Konzeptpapiere nicht ünbedingt selbsterkla rend 

sind ünd von der Praxis stark abweichen ko nnen („Der macht die wun-

derbarsten Konzeptionen, wo ich Zweifel habe, dass er das in der 

Realität so umsetzt“, 221). Hierin wird deütlich, dass es MF nicht aüs-

schließlich üm eine formale Absicherüng der Legalita t der Betriebser-

laübnis gehen kann, denn eine „wünderbare“ Konzeption ko nnte man 
formal aüch als aüsreichend betrachten. Statt dessen ist MF daran inte-

ressiert, was „in der Realität“ (221) passiert. Hier deütet sich ein Span-

nüngsfeld an zwischen der jüristischen Absicherüng ünd pa dagogisch-

fachlicher Sicherheit, das spa ter noch gesondert weiter üntersücht wird. 

242 MF: Und deswegen ist es also, [es gab Forderungen in einem Lan-
desteil], da soll alle drei Jahre die Zuständigkeit wechseln.             

243 I: Aha, okay.             

244 MF: Und, also das ist aus unserer Sicht völliger Quatsch. Also 
erstmal kennst du in drei Jahren gar nicht alle deine Einrich-
tungen.              

245 I: mmh             

246 MF: Oder selbst, wenn du einmal dagewesen bist, dann wenns große 
Einrichtungen sind, dann hast du da irgendwie, ich sag mal, nur 
ganz wenig davon kennengelernt. Und das ist einfach auch ne Ver-
trauenssache, also jetzt mal so, die sollen zum Beispiel uns ja 
auch besondere Vorkommnisse melden.              

247 I: mmh             

248 MF: Und, naja, da überlegt man sich dann schon auch, ne? Also 
jetzt, wenn man nicht weiß, ne? Krieg ich da jetzt einen mit dem 
Hammer auf den Kopf              

249 I: mmh             

250 MF:                                                                  
und irgendwie sowas, steh ich dann schlecht da oder so. Da bin 
ich dann natürlich zurückhaltender, und wenn dich dann Einrich-
tungen einschätzen können und das, also ne positive Zusammenar-
beit ist, dann rufen die auch von sich aus an, ne?              

251 I: mmh             
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252 MF: Und lassen sich dann auch beraten und fragen von sich aus 
nach. Und das heißt, man braucht ne bestimmte Arbeitsgrundlage.  

[…]             

256 MF: Also im positiven Sinne, oder so versteh ich das, oder so 
hab ich das selber auch erlebt, dass man das Gefühl hat, auch 
jetzt als Träger oder als pädagogischer Leiter, da hab ich jetzt 
ein Gefühl, da hab ich irgendwas, da bin ich jetzt auch unsi-
cher, dann ruf ich dann mal da meinen Sachbearbeiter an und lass 
mich beraten.              

257 I: mmh             

258 MF: Und gleichzeitig wissen die auch, und akzeptieren das auch, 
und finden das dann gut, wenn man bestimmte Sachen hat, wo man 
dann ganz klar sagt, „Nee, das geht so nicht“ oder „Das müsst 
ihr anders machen“.              

259 I: mmh             

260 MF: Also, das find ich eigentlich ne positive Form von Heimauf-
sicht. 

 

DokLG, 242-260 

Hier wird noch einmal deütlich fü r eine langfristige Arbeitsbeziehüng 
zwischen Aüfsichtfü hrenden ünd Tra gern Stellüng bezogen. Der wesentli-

che Aspekt, aüf den es dabei ankommt, ist, dass aüs Sicht von MF ein Ver-

traüensverha ltnis zü Tra gern aüfgebaüt werden müss ünd dies Zeit 
braücht („das ist einfach auch ne Vertrauenssache“, 246). Das Vertraü-

ensverha ltnis scheint aüch mit dem „Kennenlernen“ (244, 246) der Ein-

richtüng seitens des Aüfsichtsmitarbeiters zü tün zü haben. Was genaü 
„Kennenlernen“ bedeütet, also wie tief die Kenntnis ist, die gemeint ist, 

la sst sich hier nicht ableiten. Im Kontext anderer Passagen wird immer 

wieder daraüf verwiesen, dass die Mitarbeiter ohnehin nür „aüf die Ober-
fla che“ schaüen ko nnen, wenn sie Einrichtüngen besüchen. „Kennenler-

nen“ ist also wohl ein prozesshafter Begriff, der einen perso nlichen Ein-

drück von der Einrichtüng ünd den Leitüngspersonen einschließt, nicht 
aber zwingend eine Detailkenntnis. Sta rker betont wird die Notwendig-

keit, dass das Vertraüen der Tra ger in Richtüng Aüfsichtsbeho rde zü fo r-

dern ist, dass das Kennenlernen also beiderseitig notwendig ist. Denn, 
„wenn dich dann Einrichtungen einschätzen können […] dann rufen die 

auch von sich aus an, ne?“ (250). Wenn der Tra ger der Beho rde ver-

traüt, gibt er also die Ergebnisse seiner Selbstkontrolle freiwillig an die 
Beho rde weiter. So erfa hrt die Beho rde von Vorkommnissen, die sonst 

mo glicherweise aüs Angst nicht gemeldet wü rden. Kontakte mit Tra gern 

dienen somit in der Idealvorstellüng MFs nicht nür der sozialen oder 
formalen Kontrolle, sondern bieten aüch den Tra gern Mo glichkeiten, die 

fü r sie züsta ndige Aüfsichtsperson kennenzülernen ünd zü ihr gegebe-

nenfalls ein Vertraüensverha ltnis aüfzübaüen. Die Kontaktchancen, die 
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sich aüs den formal vorgegebenen Aüfsichtsaüfgaben der Beho rde erge-
ben, werden hier daher aüch als Voraüssetzüng dafü r dargestellt, dass 

Beratüng stattfinden kann.  

2.4.6 Aufsicht statt Vertrauen, Vertrauen statt Aufsicht 

Im vorigen Kapitel würde vor allem das Vertraüen der Tra ger in die Aüf-
sichtsmitarbeiter thematisiert. Dies la sst sich nicht vo llig losgelo st von 

der Frage diskütieren, welche Rolle ümgekehrt das Vertraüen der Aüf-

sichtsmitarbeiter in Tra ger einnimmt. Hierzü geho rt etwa die Frage, was 

dazü beitragen kann, dass Aüfsichtsmitarbeiter einem Tra ger vertraüen: 

[Kontext: Ein Trägervertreter, den MG bereits kennt, ist neuer-
dings für eine andere Einrichtung tätig und hat dort Missstände 
(fehlende Führungszeugnisse) behoben] 

48 MG: […] Letzte oder vorletzte Woche hab ich von [dem Trägerver-
treter] noch Post bekommen, hat er mir dann bestätigt, dass er 
alle Mitarbeiter angewiesen hat, das erweiterte Führungszeugnis 
vorzulegen und bis auf, ich glaub, fünf Leute – langzeiter-
krankt, Elternzeit, Sonderurlaub – liegt von der kompletten Ein-
richtung einschließlich Verwaltung, allem, was da rumrennt, 
Hausmeister und so weiter, erweiterte Führungszeugnisse vor. Al-
so, er hat das dann auch sehr, sehr schnell umgesetzt und – ja, 
eben mehr gemacht, als WIR eigentlich verlangen.             

49 I: mmh             

50 MG: Von daher – und bei ihm bin ich mir auch sicher, weil ich 
ihn eben so viele Jahre auch aus der anderen Einrichtung kenne. 
Wenn der was sagt, dann macht der das auch und der ist völlig 
korrekt, also –              

51 I: mmh              

52 MG: Das ist ein Träger, dem man vertrauen kann [lacht].            

53 I: mmh             

54 MG: Ja, bei manchen hat man dann immer so das Gefühl, „Na? Wer 
weiß?“ Aber bei ihm – der ist völlig korrekt, also, da waren NIE 
irgendwelche Sachen, auch in der Vergangenheit nicht.   

DokVZ, 48-54 

MG begrü ndet hier seine Bewertüng „Das ist ein Träger, dem man ver-

trauen kann“ (52). Er bezieht sich damit aüf eine bestimmte Person, die er 

bereits „viele Jahre“ (50) kennt. Dessen Verhalten beschreibt MG nach 
seiner Erfahrüng als bisher fehlerlos („völlig korrekt“, 50; „da waren NIE 

irgendwelche Sachen“, 54) ünd züverla ssig („Wenn der was sagt, dann 

macht der das auch“, 50). Weitere Merkmale seines Handelns im aktüel-
len Fall waren, dass der Tra gervertreter „sehr, sehr schnell“ (48) han-

delte ünd insgesamt „mehr gemacht“ (48) hat als gefordert. Fü r die Bewer-

tüng des Tra gers als vertraüenswü rdig fließen hier also sowohl Erfah-
rüngen aüs der Vergangenheit als aüch aktüelles Verhalten ein. Dabei 
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werden die Erfahrüngen aüs der Vergangenheit zür Einordnüng der aktü-
ellen Handlüngen verwendet („und bei ihm bin ich mir auch sicher, 

weil ich ihn eben so viele Jahre auch aus der anderen Einrichtung 

kenne“, 50). Dass „bei ihm“ hervorgehoben wird, deütet daraüf hin, dass 
ein einmalig schnelles ünd ü bererfü llendes Handeln fü r MG nicht generell 

aüsreicht, üm Vertraüen zü entwickeln. Interessant ist, dass MG nach dem 

Aüssprüch „ein Träger, dem man vertrauen kann“ (52) lacht. In der Aü-
dioaüfnahme wird dabei deütlich, dass MG diesen Aüssprüch leicht „ge-

tragen“ betont, worin eine gewisse ironische Brechüng züm Aüsdrück 

kommt. Andererseits ist die aüsfü hrliche Begrü ndüng fü r das Vertraüen 
ein klarer Hinweis dafü r, dass es sich nicht üm eine ironische Aüssage 

handelt. Es scheint fü r MG daher eher üm eine gewisse Distanzierüng von 

dem sprachlichen Begriff des Vertraüens zü gehen. Der Gründ ist nicht 
eindeütig abzüleiten, jedoch wa re eine mo gliche Erkla rüng, dass die Aüf-

gabe der Aüfsichtsbeho rde eigentlich eine typische Form von institütio-

nalisiertem Misstraüen darstellt ünd „Vertraüen“ daher erkla rüngsbe-

dü rftig ünd nicht selbstversta ndlich fü r Aüfsichtsmitarbeiter ist. 

Wenn Vertraüen in Tra ger (noch) nicht vorhanden ist, kann sich dies 

aüch aüf die praktische Handhabüng von aüfsichtlichen Kontrollen aüs-

wirken: 

[Kontext: I fragt, ob neue Träger regelmäßig ein halbes Jahr 
nach Betriebsbeginn erneut besucht werden, zusätzlich zu der 
Erstbesichtigung] 

16 MH: Es macht natürlich Sinn, nach nem halben Jahr nochmal gucken 
zu gehen. Ist denn wirklich alles das, was besprochen ist, umge-
setzt? Wie haben sich vorüberlegte Sachen überhaupt bewährt oder 
eben vielleicht auch nicht bewährt?              

17 I: Ja.             

18 MH: Und auch so ne Sache – zieht man jetzt wirklich den Zaun um 
den Teich [Anmerkung: das war im konkreten Fall eine Auflage MHs 
an den Träger]?             

19 I: Ja.             

20 MH: Oder sagt man sich „Ja, [MH] da mit [seinem] – ist ja viel 
zu vorsichtig, die Dreizehnjährigen, da passiert schon nichts“. 
Aber das ist eigentlich schon ne wichtige und sinnvolle Rege-
lung,             

21 I: mmh             

22 MH:                                         die wir bei Trägern, 
wo wir kein gutes Gefühl haben oder Träger, die wir einfach auch 
nicht kennen, weil sie neu sind –             

23 I: ja             

24 MH: Da wird das auch ganz klar umgesetzt. 

DokMT, 16-24 
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In dieser Passage bringt MH die aüfsichtlichen Kontrollta tigkeiten in ei-
nen Züsammenhang mit dem Grad des Vertraüens, das zü dem Tra ger 

besteht, bzw. der Vertraütheit („wo wir kein gutes Gefühl haben oder 

Träger, die wir einfach auch nicht kennen“, 22). Im Umkehrschlüss 
kann dies so interpretiert werden, dass bei vorhandenem Vertraüen aüf 

solche „Zweitbesüche“ aüch verzichtet wird. Dies besta tigt MH aüch im 

spa teren Gespra chsverlaüf ünd begrü ndet dieses Verhalten mit knappen 
Ressoürcen ünd der Notwendigkeit zür Priorita tensetzüng. Das Gefü hl 

des Vertraüens kann somit aüch konkrete, handlüngsleitende Aüswir-

küngen haben. 

Dass dieses Vorgehen jedoch aüch Gefahren birgt, kommt in einem ande-

ren Zitat eines anderen Mitarbeiters züm Aüsdrück. Es geht dabei üm die 

Frage, ob neüe Standorte fü r SPLGs, die ein bereits vertraüter Tra ger ein-

richtet, immer einen Erstbesüch erhalten sollen oder nicht (das Thema ist 

also ein etwas anderes als in der vorher zitierten Passage).  

305 MI: Und wie jetzt nochmal mit den Lebensgemeinschaften, also 
so´n Termin, wo man jetzt sagen kann „Ja, bei denen läuft jetzt 
ja alles, können wir, vertrauen wir“.  

306 I: mmh  

307 MI: Bräuchten wir uns jetzt nicht anzugucken. Das ist schon so 
ein bisschen ambivalent, ne? Ich sag mal, wir haben ja irgend-
wie, stehen ja immer unter Zeitdruck.  

308 I: mmh             

309 MI: Und Termine auch, und das ist ja aufwendig. 

310 I: mmh             

311 MI: Und, also, ich finde das besser oder – machen wir jetzt ja 
auch so im Moment, zu sagen, „Wir gucken uns jedes an“.             

312 I: mmh             

313 MI: Jedes an – das ist dann ja auch immer wieder nochmal ne Mög-
lichkeit, mit den Menschen, die das machen, ins Gespräch zu kom-
men oder gucken, gibts konzeptionelle Veränderungen oder              

314 I: mmh             

315 MI:                                   Erfahrungen, also einfach 
so in Austausch zu kommen. Und naja, und auch die Träger, da ist 
ja immer wieder auch, dass man gucken muss, ne? Lässt man sich 
da nicht auch einkaufen von Leuten, dass man sagt, „Oh, wir fin-
den die jetzt super, klasse und die finden wir jetzt gerade und 
die – ja, sind so tolle Persönlichkeiten, und dann guckt man 
dann vielleicht auch schonmal drüber weg, dass es da vielleicht 
alles so ein bisschen lotterhaft aussieht [lacht dabei] oder so. 
Also ich finde das besser, das zu tun, weil man einfach – also 
ich hab da kein gutes Gefühl, dann ne Betriebserlaubnis zu er-
teilen und man hat das nicht gesehen. 

DokLG, 305-315 
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Ohne dass es einen direkten Züsammenhang mit der vorigen Passage 
gibt, wird hier von MI ebenfalls der Sachverhalt besprochen, ob man an 

einem gleichfo rmigen Verfahren festha lt („Wir gucken uns jedes an“, 

311) oder ob man aüfgründ mangelnder Ressoürcen flexibel davon ab-
weicht ünd aüf bestimmte Kontrollen dann verzichtet („Bräuchten wir 

uns jetzt nicht anzugucken“, 307), wenn man Vertraüen hat („vertrauen 

wir“, 305). Interessant ist, dass MI die Gefahr nennt, dass man sich von 
diesem Vertraüen „einkaufen“ (315) la sst. Damit wird die Assoziation von 

Korrüption geweckt, nür dass hier nicht die „Bestechüng“ des Aüfsichts-

mitarbeiters mit Geld, sondern mit der Vereinfachüng seiner Ta tigkeit 
gemeint ist, indem er sich mü hsame Kontrollen aüfgründ des Vertraüens 

sparen kann. Die Standardisierüng von Ta tigkeiten ünd der bewüsste 

Verzicht daraüf, „Vertraüen“ als Ersatz fü r aüfsichtliche Kontrollen zü 
verwenden, stellt MI damit aüch als einen gewissen Schützfaktor dar. Da-

bei bezieht MI die Mo glichkeit ein, dass ein Aüfsichtsmitarbeiter sein Bild 

einer Einrichtüng (gemeint ist wohl: ünbewüsst) scho nt, üm von den An-
nehmlichkeiten des Vertraüens zü profitieren. Der in beiden Passagen 

angesprochene Aspekt des „güten Gefü hls“ wird an spa terer Stelle aüfge-

griffen. 

Anhand der nach Abschlüss dieser Interpretationen erfolgten aüsfü hrli-
chen theoretischen Analyse in Kapitel III kann hier noch eine weiterfü h-

rende Erkla rüng nachgetragen werden: MI beschreibt hier offensichtlich 

einerseits den Mechanismüs, dass intüitives Verhalten fehleranfa llig ist 
ünd kontrolliert werden müss, ünd dass die Institütionalisierüng be-

stimmter Kontrollvorga nge (in diesem Fall dürch die Regel jede Einrich-

tüng zü besüchen, ünabha ngig vom perso nlichen Vertraüen) die Fehler-
wahrscheinlichkeit individüeller Urteile redüziert. Gleichzeitig klingt an, 

dass eine solche Institütionalisierüng das Vertraüensverha ltnis nicht be-

lastet, da der Kontrollvorgang nicht der Person, sondern der Institütion 

(na mlich der Regel, dass immer besichtigt wird) zügeschrieben wird.   

2.4.7 Zusammenfassung 

Insgesamt wird in diesen Passagen „Aüfsicht“ als der Teil der Arbeit be-

schrieben, der nicht aüf die Initiative der Tra ger zürü ckgeht. Der Aüf-
sichtsbegriff beschreibt kontrollierende ünd intervenierende Ta tigkeiten, 

die nicht aüf das Einversta ndnis der Tra ger angewiesen sind. Da solche 

hoheitlichen Aüfgaben einer jüristischen Logik ünterliegen, sind gleich-
zeitig mit „Aüfsicht“ aüch solche Ta tigkeiten gemeint, in denen es üm die 

formale Prü füng intersübjektiv ünd somit aüch vor Gericht nachweisba-

rer „Fakten“ geht. Als gründsa tzliche Aüfgabe der Beho rde wird die Aüf-



Kapitel V.2 317 

 
 

 

sichtsfünktion allgemein dürch die Mitarbeiter stark wertgescha tzt ünd 
positiv von frü heren Versüchen abgegrenzt, die Beho rde als reine Ser-

viceeinrichtüng fü r Tra ger zü positionieren. Die eigentliche Tätigkeit des 

hoheitlichen Eingreifens wird jedoch insgesamt – mit individüellen Un-
terschieden – dürch die Mitarbeiter eher negativ bewertet. „Aüfsicht“ 

wird insgesamt also als eher ünangenehm aber teilweise notwendig be-

trachtet.  

„Beratüng“ ist dagegen dadürch gekennzeichnet, dass die Tra ger diesen 
Aspekt der Ta tigkeit selbststa ndig ünd freiwillig steüern. Bei Beratüng 

steht die pa dagogische ünd konzeptionelle Weiterentwicklüng von Tra -

gern ünd Einrichtüngen im Mittelpünkt, aüch ü ber das Mindestmaß des 

Schützes vor Kindeswohlgefa hrdüng hinaüs. Der Umgang mit eigenen 

fachlichen U berzeügüngen (eher direktiv oder eher non-direktiv) im Kon-

text der Beratüng ünterliegt individüellen Unterschieden der Aüfsichts-
mitarbeiter. Beratüng kann aüch strategisch mit dem Ziel sozialer Kon-

trolle eingesetzt werden ünd somit zü einem eigenen Aüfsichtsinstrü-

ment werden, dies wird jedoch nicht immer dürch die jeweiligen Mitar-

beiter reflektiert.  

Aüfsicht ünd Beratüng werden einerseits als getrennte Rollen mit ünter-

schiedlichen Fünktionen betrachtet ünd von der aüsfü hrenden Person 

gelo st. Diese Trennüng ist vor allem fü r die Beziehüngsebene in der In-
teraktion mit Tra gervertretern wichtig. Denn so wird ermo glicht, dass ein 

perso nliches Vertraüensverha ltnis hergestellt werden kann, das sowohl 

Beratüngs- als aüch Aüfsichtsta tigkeiten integriert. Es ermo glicht gründ-
sa tzlich, dass Tra ger Eingriffe in ihre Aütonomie als angemessen betrach-

ten, was eine Bedingüng fü r Vertraüen darstellt.  

Andererseits geho ren Aüfsicht ünd Beratüng insofern züsammen, als dass 

sich die tra gerbezogenen Fachthemen in der Interaktion sowohl aüfsicht-
lich als aüch im Rahmen von Beratüng thematisieren lassen. Aüfsicht ünd 

Beratüng sind also ünterschiedliche Reaktionsformen aüf dieselben The-

men. Da sich vorab nicht vorhersehen la sst, wie aüf vorgefündene Frage-
stellüngen reagiert werden müss, ist es nach dieser Darstellüng notwen-

dig, dass beide Aüfgaben von einer Aüfsichtsperson nach Bedarf wahrge-

nommen werden ko nnen. Wa hrend Aüfsichtsthemen einerseits Anlass fü r 
Beratüng sein ko nnen, gelangen andererseits manche aüch aüfsichtlich 

relevanten Themen nür im Kontext einer Beratüng zür Kenntnis. Dürch 

die personelle Einheit beider Fünktionen ist die Frage, wie partnerschaft-
lich, konsensorientiert, offen oder direktiv vorgegangen wird, eine „Grat-

wanderüng“ – fü r alle Beteiligten. Denn fü r die Aüfsichtsbeho rde besteht 
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das Risiko, entweder die Beziehüng züm Tra ger ünno tig zü belasten oder 
aber dürch zü geringe Kontrolle Misssta nden nicht entschieden genüg 

gegenü ber zü treten. Fü r Tra ger wiederüm besteht das Risiko, bei zü gro-

ßer Offenheit gegebenenfalls Interventionen aüsgesetzt zü sein.  

Weil es diese Risiken gibt, ist es von zentraler Bedeütüng, dass sowohl 
Aüfsicht als aüch Beratüng eine gemeinsame Arbeitsgründlage beno tigen, 

üm wirksam zü sein, ünd dass ohne Aüfsicht kaüm Beratüng ünd ohne 

Beratüng kaüm Aüfsicht mo glich ist. Diese gemeinsame Arbeitsgründlage 
bemisst sich in der Beziehüngsqüalita t zwischen Aüfsichtsmitarbeiter 

ünd Tra gervertreter. Insbesondere, als Teil ünd Folge der Beziehüngs-

qüalita t, ist dies das Vertraüen, das der Tra ger dem Beho rdenvertreter 

entgegenbringt (ünd eingeschra nkt aüch ümgekehrt, da sich dies z. T. ge-

genseitig bedingt). Fü r das Vertraüen seitens der Aüfsichtsmitarbeiter in 

Tra ger gilt dabei besondere Vorsicht, da zü viel Vertraüen den kontrollie-
renden Anteil der Aüfsichtsta tigkeit ünd die Neütralita t des Beho rdenver-

treters gefa hrden kann. Als hilfreich ko nnen sich Verfahrensregeln erwei-

sen, die einerseits die Wahrscheinlichkeit fü r Fehleinscha tzüngen verrin-

gern, die aber andererseits das Vertraüensverha ltnis nicht belasten.  

Bevor das Thema der Beziehüngsqüalita t weiter verfolgt wird, soll zü-

na chst zür Abründüng ein weiteres Spannüngsfeld betrachtet werden, 

das ebenfalls mit dem Widersprüch zwischen kooperativem ünd interve-

nierendem Handeln zü tün hat: Sicherheit ünd Unsicherheit. 

2.5 Sicherheit und Unsicherheit vor dem Hintergrund von koope-
rativem und konflikthaftem Handeln 

Fü r die Betrachtüng von Sicherheit ünd Unsicherheit ist zü beachten, dass 

sich die Handlüngsoptionen ünd -logiken der Beho rde fündamental ün-
terscheiden, je nachdem ob mit einem Tra ger kooperiert oder ob hoheit-

lich interveniert wird (vgl. Kapitel III.1.2). Wird gegen den Willen eines 

Tra gers in dessen Rechte eingegriffen, ist dieser Eingriff vollsta ndig einer 

jüristischen Beürteilüng ünterworfen. Nür, wenn sich der Eingriff aüch 

vor Gericht verteidigen la sst, kann er letztlich dürchgehalten werden. Das 

Handeln müss also stark formalisiert ünd von sübjektiven Faktoren ün-
beeinflüsst sein. Eine gerichtliche Aüseinandersetzüng stellt die distan-

zierteste Form der Interaktion zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Tra ger 

dar.  

Im Rahmen von Kooperation – im besten Fall dürch Herstellüng eines 
Konsens – ist hingegen die rechtliche Dimension zweitrangig, da eine Be-
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ürteilüng dürch ein Gericht nicht erfolgt, solange kein Konflikt besteht. 
Hier steht der partnerschaftliche Aspekt im Vordergründ, also der Um-

gang mit Na he. 

2.5.1 Mögliche Ursachen für die Entstehung von Unsicherheit 

A. Keine „Auf-Sicht“, kein „Einrichtungs-TÜV“: Fehlen von Prüfverfahren 

Ein wichtiger Gründ dafü r, dass Kooperation im Selbstversta ndnis eine so 
wichtige Rolle einnimmt, würde bereits oben genannt: Die „ünkooperati-

ven“ Mo glichkeiten der Aüfsichtsbeho rde, erstens mit Hilfe von Kontrol-

len einen echten Einblick in das Geschehen in Einrichtüngen zü erhalten 

ünd zweitens mit Hilfe von hoheitlichen Interventionen diese Misssta nde 

zü beseitigen, sind sehr begrenzt. Etwas aüsfü hrlicher wird im Folgenden 

daher diese Machtlosigkeit beleüchtet.     

Erwartüngen seitens der O ffentlichkeit an die Beho rde, die Einrichtüngen 
a hnlich einem „Einrichtüngs-TU V“ regelma ßig ünd systematisch zü prü -

fen, wird dürch die Mitarbeiter eines der besüchten Landesjügenda mter 

eine klare Absage erteilt:  

60 MA: Also der Bürger, jetzt hier in der Politik auch und in der 
Diskussion um diese ehemaligen Heimkinder, die Öffentlichkeit 
geht davon aus, es gibt so ne Art Heimaufsicht und die kontrol-
liert das und die hat auch die Aufsicht über die Jugendämter und 
so weiter. Und das, das stimmt ja so gar nicht.             

61 I: mmh             

62 MA: Es gibt eigentlich – ja, ein alter Kollege hat immer gesagt, 
der lange in russischer Kriegsgefangenschaft war, „Wir sind der 
letzte Haken, an dem man einen aufhängen kann“, ne?              

63 I: mmh             

64 MA: Das ist eigentlich alles. Also wir können letztendlich von 
der, wir können immer von der Seite aus reingrätschen, aber, 
dass wir jetzt so viel Personal hätten und wir hätten ein struk-
turiertes System,             

65 I: mmh             

66 MA:                                                  wie schwach 
die Struktur auch sein mag, das so ne gewisse Regelmäßigkeit und 
Gleichmäßigkeit sicherstellt, das haben wir zwar für uns, aber 
so wie so ne Art TÜV, wo jeder weiß, alle zwei Jahre muss ich 
mit meinem Auto oder wenn er neu ist, alle drei, muss ich da hin 
und da werden bestimmte Dinge einfach abgeprüft, also so ist das 
eigentlich nicht.             

67 I: mmh             

68 MA: Und da ist auch, glaub ich, der Stein der Weisen noch nicht 
so richtig gefunden, außer, dass man langsam wahrnimmt, oder 
wir, wir nehmen schon länger wahr, dass das eigentlich so auf 
Dauer nicht bleiben kann, weil, es gibt heute alle möglichen 
Qualitätsverfahren, es gibt Strukturen, die sicherstellen sol-
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len, dass Qualität gleichmäßig erbracht wird, dass Leistungen 
zuverlässig erbracht werden, das gibt’s auch in anderen Berei-
chen,             

69 I: mmh             

70 MA: wo Anforderungssysteme da sind. [MA berichtet exemplarisch 
von einem Punktsystem für den Besuch zertifizierter Fortbildun-
gen, das es in anderen Berufen gibt]               

71 […]             

72 MA: […] Und solche Strukturen in dem Sinne gibt’s bei uns ei-
gentlich nicht.              

DokKS, 60-72 

Der Mitarbeiter stellt hier in deütlichen Worten fest, dass es kein „struk-
turiertes System“ (64) im Sinne eines „Qualitätsverfahrens“ (68) gebe, 

„das so ne gewisse Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit sicherstellt“ 

(66). Er meint damit nicht die Gleichma ßigkeit im Sinne einer Gleichbe-
handlüng von Tra gern seitens der Aüfsichtsbeho rde, denn dafü r gebe es 

intern eine Strüktür („das haben wir zwar für uns“, 66). Sondern er be-

zieht sich daraüf, dass neben Personalressoürcen aüch Verfahren fehlen, 
die eine regelma ßige pra ventive Prü füng aller Tra ger ünd Einrichtüngen 

steüern (64). Erneüt wird die Metapher des „Reingrätschens“ (64) ver-

wendet, die bereits oben in Kapitel 2.2.6 erla ütert würde. 

Die eigene Prü fta tigkeit wird hier also erneüt als wenig wirksam im Sinne 
einer Pra ventiv-Kontrolle dargestellt, sondern als „Notdienst“ charakteri-

siert. In Fa llen, in denen sich bereits konkrete Misssta nde anbahnen, kann 

eingegriffen werden. Die eigene Rolle erscho pft sich in dieser Darstellüng 
daraüf, „der letzte Haken [zu sein,] an dem man einen aufhängen 

kann“ (62). Dieses brütal anmütende Bild wird dürch den Hinweis abge-

schwa cht, dass es dürch einen Kollegen mit Kriegsgefangenschaftserfah-
rüng eingefü hrt würde. Es ist daher nicht dahingehend ü berzüinterpre-

tieren, dass der Mitarbeiter hier ein brütales Vorgehen gegenü ber Tra -

gern befü rworten ko nnte. Es dü rfte vielmehr hier gemeint sein, dass der 
Aüfsichtsbeho rde die Verantwortüng ü bertragen ist, im Notfall aüch tat-

sa chlich „reinzügra tschen“, da es aüßer ihr keine anderen Akteüre gibt, 

die dies tün ko nnten. Betont wird hier also die Letztverantwortüng der 
Beho rde im Notfall als Gegenstü ck zü einer reinen Pra ventivverantwor-

tüng dürch technische Prü füngen, wie ein „TÜV“ (66) sie ha tte191. Eine Ab-

grenzüng erfolgt aüch gegenü ber der Einzelfallverantwortüng der Jü-
genda mter, indem MA betont, dass die Beho rde keine Aüfsicht ü ber die 

Jügenda mter fü hre (60). Damit erfolgt aüch eine Distanzierüng von der 

Gesamtverantwortüng, wie sie der Beho rde aüs Sicht von MA von der O f-

                                                 
191 Die Abkürzung TÜV steht für „Technischer Überwachungs-Verein“. 
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fentlichkeit zügeschrieben wird. Weitere, damit züsammenha ngende As-

pekte werden dürch einen anderen Mitarbeiter eingebracht: 

10 MB: Also ich denke, was Sie mitbekommen haben ist, dass wir ein 
relativ großes Aufgabengebiet […] haben, und wir sind jetzt ge-
rade mal eben [Zahl] Leute, wir waren jahrzehntelang nur [gerin-
gere Zahl]. Und, ich sag mal, ich sehe, wenn überhaupt, die 
Stecknadel im Heuhaufen, wo wir reagieren können. Und wenn bei 
uns Sachen zur Meldung kommen, die wirklich kindeswohlgefährdend 
sind, dann ist das, sind das keine Sachen, die erst gestern pas-
siert sind, sondern dann haben wir eben wiederholt auch Einrich-
tungen, ja, wo kindeswohlgefährdende Maßnahmen oder eben völlig 
unpädagogische Sachen seit Längerem passiert sind, bis überhaupt 
mal irgendwie die Meldung zu uns kommt. Also ich finde wir sind, 
um zu sagen, wir stellen das Wohl von Kindern und Jugendlichen 
sicher, das wäre anmaßend, das zu behaupten. Wir können punktu-
ell, wenn uns Sachen bekannt werden, können wir reagieren. […]             

DokSH, 10 

Betont wird dürch MB, dass die Beho rde „reagiert“, „wenn uns Sachen 

bekannt werden“. Die eigene Fa higkeit, Misssta nde aüs eigener Kraft aüf-

züdecken, wird mit dem Bild der „Stecknadel im Heuhaufen“ als praktisch 
aüssichtslos beschrieben. Selbst die „Notbremse“ in Fa llen, die bereits 

„seit Längerem passiert sind“, kann also in der Regel erst dann ange-

wendet werden, wenn „Sachen zur Meldung kommen“, also wenn Externe 
dürch eine Meldüng mithelfen. Dass die Meldüng „irgendwie […] zu uns 

kommt“ impliziert ebenfalls eine starke Abha ngigkeit von externen, nicht 

kontrollierbaren Faktoren, die beeinflüssen, ob der Beho rde Misssta nde 

bekannt werden oder nicht.  

Insgesamt wird also konstatiert, dass der Aüfsichtsbeho rde eine effektive 

pra ventive Einrichtüngsprü füng nicht mo glich sei, weil Personalressoür-

cen ünd systematische Prü fverfahren fehlen. Die eigene Ta tigkeit sei fak-
tisch abha ngig von Informationen von Externen ünd aüf die Reaktion in 

Notfa llen beschra nkt. Fü r diese Notfallreaktionen sei die Beho rde jedoch 

als Letztverantwortliche wichtig (an anderer Stelle wird sie dürch einen 
anderen Mitarbeiter diesbezü glich als „unverzichtbar“ beschrieben; 

DokSH, 15). Diese eher pessimistische Darstellüng ist jedoch nür ein Teil 

des Gesamtbildes. Sie bezieht sie sich na mlich nür aüf die Dimension des 
beho rdlichen Handelns, die ohne die Mitwirküng des Tra gers bzw. gar 

gegen dessen Willen erfolgt. Dies wird im Folgenden noch deütlich wer-

den, wenn die Handlüngsoptionen beschrieben werden, die aüf eine Mit-

arbeit des Tra gers züm Schütz von Kindern in Einrichtüngen aüfbaüen.  



322 Kapitel V.2. 

B. Ungerechte Eignungsbeurteilung, Fehlen von Prüfverfahren 

Interessant im Vergleich zü den obigen Aüsfü hrüngen zü Erfolgserlebnis-

sen ist, dass hier aüßer dem dort erwa hnten „langen Atem“ ünd dem da-

mit verbündenen langfristigen Einwirken aüf den Tra ger noch eine weite-
re Strategie benannt wird, die nicht aüf Kooperation angewiesen ist: Die 

Einfü hrüng bzw. Verbesserüng von Prü fverfahren. Der Mangel an solchen 

Verfahren kommt beispielsweise aüch deütlich bei der Beürteilüng von 

fachlichen Qüalifikationen züm Aüsdrück: 

87 MC: Sie kriegen nen Personalbogen, der berühmte, von dem wir 
heute morgen gesprochen haben, da steht dann Bachelor, Bachelor 
of was weiß ich was, ne? Was sich dahinter verbirgt, keine Ah-
nung.              

88 I: mmh              

89 MD: Und da melden sich auch Leute, die haben Bachelor of Arts 
gemacht, haben im Grundstudium Erziehungswissenschaften gemacht 
und im Hauptstudium romanistische Philologie,              

90 I: mmh              

91 MD:         bewerben sich bei so nem Träger,              

92 I: mmh              

93 MD:                                          der sagt, „Hier, 
ich hab doch im Grundstudium Erziehungswissenschaften“, ne? Der 
kriegt keinen Job mit seinem Ding.              

94 I: mmh              

95 MD: „Ich will jetzt bei dir im Heim arbeiten, lieber [Name MD], 
sag mir doch mal ob“ – wat soll dat denn, ne?              

96 I: mmh              

97 MD: Kann ich das entscheiden, hat der von irgendwat Ahnung?              

98 […] 

102 MC: Naja, wir helfen uns so, dass wir sagen, wenn so ein Studium 
ungefähr die Hälfte Anteil irgendwas mit Pädagogik zu tun hat, 
dann können wir das wohl absegnen.              

103 MD: Ja.              

104 MC: Aber nicht irgendwie mal Nebenfach Pädagogik belegt oder 
sowas, das reicht sicherlich nicht aus.              

105 MD: Aber das sind alles irgendwie Hilfskonstruktionen.               

106 I: mmh              

107 MD: Und               

108 MC: Das ist schwierig das Feld. 

109 MD: Ja und im Zweifel hat man immer irgendwie das Gefühl, was 
falsch zu entscheiden oder ungerecht zu sein oder völligen Blöd-
sinn zu machen. Ich weiß es zum Teil nicht.              

110 MC: Nicht mehr.              

111 MD: Nicht mehr, nee.               

112 I: mmh              

113 MC: Ja, die Landschaft war mal übersichtlicher so, richtig. 

DokKV, 87-113  
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In dieser Passage berichten zwei Mitarbeiter davon, dass aüfgründ der 
Diversifizierüng von Stüdienabschlü ssen („Bachelor of was weiß ich 

was“; 87) eine Eignüngsbeürteilüng mit Hilfe des Personalbogens im Ver-

gleich zü einer nicht na her bestimmten Vergangenheit schwieriger ge-
worden sei („die Landschaft war mal übersichtlicher“; 113). Die Um-

gangsstrategien damit sind „Hilfskonstruktionen“ (105), die jedoch als 

ünbefriedigend ünd belastend beschrieben werden („im Zweifel hat man 
immer irgendwie das Gefühl, was falsch zu entscheiden oder unge-

recht zu sein oder völligen Blödsinn zu machen“; 109). Die Belastüng 

entsteht dadürch, dass die Hilfskonstrüktionen zwar als formale Verfah-
rensleitlinie benützt werden ko nnen („dann können wir das wohl abseg-

nen“), jedoch fehlt die Züversicht der Mitarbeiter, dass ihre Entscheidüng 

aüch tatsa chlich geeignetes von üngeeignetem Personal ünterscheiden 
kann („Kann ich das entscheiden, hat der von irgendwat Ahnung?“; 97). 

Zü beachten ist dabei, dass die Sta rke der Formülierüng hier dürch den 

ümgangssprachlichen Tonfall, der sich aüch in dem Gebraüch von Dia-
lekteinflü ssen widerspiegelt, etwas abgeschwa cht wird. Es ist deshalb 

davon aüszügehen, dass es sich hier üm eine rhetorische Züspitzüng han-

delt. Dennoch kommt in der oben bereits zitierten Aüssage in Absatz 109 
eine ernsthafte Früstration hinsichtlich der eigenen begrenzten Mo glich-

keiten züm Aüsdrück.  

Die Beürteilüngsprobleme beziehen sich nicht alleine aüf die neüen Ba-

chelor-Abschlü sse, sondern es besteht aüch hinsichtlich des Erzieher-

Aüsbildüngsabschlüsses Unsicherheit: 

7 ME: […] Aber in der Zwischenzeit scheint es eh [unverständlich: 
egal?] zu sein, weil auch nur Erzieher, die sich in der Heimer-
ziehung bewerben – sagen alle Einrichtungen aus meinem Beritt – 
„Ganz schlechte Qualität, können wir echt nicht gebrauchen“, die 
werden nach wie vor stur auf Elementarerziehung ausgebildet. 

DokPI, 7 

Selbst bei einer Berüfsgrüppe, die gründsa tzlich als Fachpersonal fü r sta-

tiona re Erziehüngshilfeeinrichtüngen anerkannt wird, besteht also der 

Vorbehalt, dass allein der formale Berüfsabschlüss nicht aütomatisch 

aüch fü r eine güte Qüalifikation bü rge. Das Gefü hl üngerechter ünd fach-

lich inada qüater Entscheidüngen wird also dadürch verscha rft, dass nicht 
nür mo glicherweise geeignete Personen aüfgründ des „falschen“ Ab-

schlüsses abgewiesen werden, sondern dass gleichzeitig aüch üngeeigne-

te Personen zügelassen werden ko nnten, weil sie formal den richtigen 

Abschlüss besitzen. 
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Beide hier zitierten Passagen zeigen, dass die „Eignüngsprü füng“ des Per-
sonals dürch die Aüfsichtsmitarbeiter erstens deren eigenen Ansprü chen 

nicht genü gt ünd zweitens aüch weit entfernt ist von Verfahrensstan-

dards, wie sie etwa in der DIN-Norm 33430 formüliert sind (vgl. Kapitel 
II.7.2.3). Wenn es aber nicht mo glich ist, die Eignüng oder Nicht-Eignüng 

einer Erziehüngsfachkraft valide ünd intersübjektiv nachvollziehbar zü 

bestimmen, schwa cht dies neben der oben genannten Aüssichtslosigkeit, 
die „Nadel im Heühaüfen“ zü finden, massiv die Mo glichkeiten der Beho r-

de, gleichzeitig hoheitlich (ohne Kooperation der Tra ger) ünd pra ventiv 

zü agieren.  

C. Schwache Position durch Unbestimmtheit Kindeswohlgefährdung, feh-

lende Mindestvoraussetzungen 

Es stellt sich nün die Frage, warüm solche Verfahren nicht in aüsreichen-

der Form existieren, üm die Mo glichkeiten der Beho rde, aüch gegen den 
Willen eines Tra gers (oder Kostentra gers) zü agieren, zü erweitern. Die 

erste Schwierigkeit dabei ist die gesetzliche Anforderüng, dass alle Ein-

griffe der Aüfsichtsbeho rde nicht aüf optimale Züsta nde in Einrichtüngen 
abzielen dü rfen, sondern aüsschließlich zür Sicherüng von Mindestvo-

raüssetzüngen dienen, damit das Wohl der dort üntergebrachten Minder-

ja hrigen nicht gefa hrdet ist. Diese Grenze ist als ünbestimmter Rechtsbe-
griff jedoch nicht direkt in klare Mindestkriterien ü bersetzbar, wie aüch 

in folgenden Aüssagen problematisiert wird: 

34 MF: Ja, das ist alles schon ein bisschen schwieriger dann und da 
schwimmen wir, ne? In der Forderung, was wir da für diese Kinder 
durchsetzen können, weil der Kostenträger dann da immer sagt, 
„veto“, ne? „Ihr könnt hier nur den Mund aufmachen, wenn ihr uns 
nachweisen könnt, dass hier das Wohl von Kindern und Jugendli-
chen gefährdet ist“.    

35 I: mmh             

36 MF: Und das ist ja so ein schwammiger Begriff.             

37 I: mmh             

38 MF: Da haben wir ja schon ganze Juristen, Nachwuchsjuristen 
drangesetzt, Scharen von. Die rauskriegen sollten, was das 
heißt, das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Das ist wirklich 
SOWAS von schwammig. Also, ich sag mal, in Großbritannien würden 
die auch behaupten, das Wohl von Kindern – oder in Finnland, das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen ist bei ihnen gesichert und 
die haben zum Beispiel noch das Züchtigungsrecht, ist bei denen 
noch verfassungsmäßig drin.              

[…]             

46 MF: […] So, von daher ist das immer auch von gesellschaftlichen 
Zusammenhängen ja natürlich auch abhängig, wie wird Wohl des 
Kindes definiert.             

47 I: mmh             
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48 MF: So, und wir kriegen auch immer mit, das war schon immer so, 
je weniger Geld ist, ne? Dann sagt man auch, „meine Güte, wo 
Acht satt werden, werden doch auch Zehn satt“, ne? So. „Warum 
soll es denn den Kindern dann schlechter gehen, nur weil da 
jetzt zwei mehr in der Gruppe sind?“    

DokXA, 34-48 

MF schildert hier den Umgang mit einem bestimmten Kostentra ger, die 

Problematik kann aber verallgemeinert werden. Züna chst formüliert MF 

als Ziel seiner Ta tigkeit, etwas „für diese Kinder durchsetzen“ (34) zü 
ko nnen. Die Beschra nküng, nür Mindestvoraüssetzüngen dürchsetzen zü 

dü rfen, wird hier nicht direkt als gesetzliche Vorgabe benannt, sondern 

sie kommt ü ber den „Umweg“ des „Veto“ des Kostentra gers zür Sprache 

(„weil der Kostenträger dann da immer sagt“; 34). Zwar wird nicht in 

Abrede gestellt, dass der Kostentra ger hier jüristisch im Recht ist, jedoch 

legt diese Formülierüng nahe, dass seitens MF erwartet wird, dass der 
Kostentra ger sich aüch freiwillig anders, na mlich entgegenkommender 

verhalten ko nne. Die rhetorisch ü bertriebene Formülierüng „den Mund 

aufmachen“ (34) deütet aüßerdem daraüf hin, dass MF diesen Bezüg des 
Kostentra gers aüf die jüristische Dürchsetzbarkeit von Anforderüngen als 

ein vollsta ndiges Abblocken von Kooperation aüfzüfassen scheint. Denn 

die Aüssage wirkt, als wü rde der Kostentra ger jegliche A üßerüngen der 
Aüfsichtsmitarbeiter mit dem Verweis aüf die rechtlichen Mo glichkeiten 

verhindern wollen. Aüch darin kommt erneüt züm Aüsdrück, dass die Po-

sition der Aüfsichtsbeho rde aüch gegenü ber dem Kostentra ger eher als 
eine schwache ünd wenig ü berlegene oder machtvolle wahrgenommen 

wird.  Denn der Beweis der Kindeswohlgefa hrdüng ist a üßerst schwierig 

zü erbringen, wie MF im Folgenden erla ütert. Als erstes Problem nennt 
MF die Abha ngigkeit „von gesellschaftlichen Zusammenhängen“ (46) der 

Interpretation des Begriffs, zweitens wird die Festsetzüng von klaren 

qüantitativen Grenzwerten als Problem benannt („wo Acht satt werden, 
werden doch auch Zehn satt“; 48). Hier kommt die schon mehrfach in 

dieser Arbeit beschriebene Notwendigkeit normativer Entscheidüngen 

züm Aüsdrück. In der Darstellüng von MF erscheint es als problematisch, 

dass eine solche Setzüng seitens der Beho rde dürch den hier genannten 

Kostentra ger nicht als legitim anerkannt wird. Die Forderüng, eine Kin-

deswohlgefa hrdüng „nachzüweisen“ fü hrt insoweit in die Irre, als dass es 
hier nicht üm eine „Beweisfü hrüng“, sondern eben üm eine wertebezoge-

ne Entscheidüng handelt. Damit sie Wirksamkeit entfalten kann, müss sie 

aber dürch den Kostentra ger anerkannt werden – entweder freiwillig, 
weil er die Wertentscheidüng mittra gt, oder erzwüngen, wozü aber die 

Unterstü tzüng dürch züsa tzliche Aütorita t notwendig erscheint. 
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Aüfgründ dieser hier fast aüssichtslos erscheinenden Problematik folgte 

eine Nachfrage zü den Bewa ltigüngsstrategien: 

50 I: Und wie gehen Sie da jetzt um mit dem Dilemma?  

51 MF: Ja, wir haben es immer im Arbeitsspeicher. 

52 I: mmh 

53 MF: So und im Augenblick haben die noch den Status, also ich 
werd also, [Name Träger] ist – ich geh mal davon aus, dass die 
relativ wenig, aber das werden wir nachfragen, an Nicht-
Fachkräften einstellen und dann muss man gucken, wofür. Ob es 
wirklich sinnvoll ist, Altenpfleger einzustellen und ob sie das 
tun. Aber wenn sie das tun, haben sie das OK quasi von [dem Kos-
tenträger] und wir müssen als Landesjugendämter, [das andere LJA 
in NRW] und wir, wir müssen da ne einheitliche Arbeitshaltung zu 
entwickeln. 

54 I: mmh             

55 MF: So, das kann, das scheuen wir alle […] wie – ne? Weil wir 
auch nicht wissen, ja, neben dem ganzen andern Kram, wie wir das 
hinkriegen sollen, ne? Weil wir schon den Eindruck haben eben 
auch in den andern Bereichen, die uns, ja, sag ich jetzt mal, 
auch näherliegen erstmal. Ja, das frisst uns auf, ne?             

56 I: mmh             

57 MF: So von der Arbeitsverdichtung einfach her, von den vielen 
Außenterminen und – wir sagen immer, wir brauchen mal wieder 
zwei Tage Zeit um interne Sachen zu besprechen, ne?             

58 I: mmh             

59 MF: Mmh, aber das sind so viele, dass wir immer schieben und 
sagen, neben der normalen Dienstbesprechung brauchen wir auch 
mal Zeit, nur inhaltliche Positionen hierfür zu entwickeln.              

DokXA, 50-59 

Die Metapher „Arbeitsspeicher“ (51) verweist aüf ein Compüterbaüteil, 
das wichtige Informationen zür schnellen Verfü gbarkeit fü r Berechnün-

gen bereitha lt. Das wü rde bedeüten, dass etwas, das sich im Arbeitsspei-

cher befindet, bei der Bewertüng von Sitüationen oder der Entscheidüng 
ü ber Ta tigkeiten im Arbeitsalltag als wichtige Information hinzügezogen 

wird ünd diese Handlüngen mit beeinflüsst. Diese Interpretation wü rde 

hier jedoch nicht zür Kla rüng der Frage nach dem Umgang mit diesem 
Problem beitragen. Andere Nennüngen dieser Metapher in anderen 

Passagen deüten daraüf hin, dass der Begriff des Arbeitsspeichers aüch 

meint, dass wichtige Themen nicht vergessen werden dü rfen ünd in Zü-
künft bearbeitet werden mü ssen – also wa re vor allem ein „Themenspei-

cher“ zür spa teren Bearbeitüng gemeint. Insgesamt kann man davon aüs-

gehen, dass das Problem der Bestimmüng der Grenzen des Kindeswohls 
ein Thema ist, das fü r die allta gliche Arbeit „immer“ (51) relevant ist, ünd 

gleichzeitig noch weiter bearbeitet werden müss.  
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In Absatz 53 geht MF züna chst aüf den gerade aktüellen Einzelfall zürü ck 
(das Gespra ch findet wa hrend der Fahrt zü dem Tra ger, von dem hier die 

Rede ist, statt). Dabei betont er züna chst, dass noch nicht feststeht, ob 

sich das Problem ünterschiedlicher Aüffassüngen hinsichtlich der Perso-
nalaüsstattüng ü berhaüpt stellen wird („dann muss man gucken“; 53). Das 

deütet daraüf hin, dass der Umgang mit dem Problem der Grenzbestim-

müng aüch mit dem jeweiligen Einzelfall zü tün hat ünd es keine Strategie 
gibt, die fü r alle Tra ger gleichermaßen gilt. Deütlich wird aüßerdem ein 

Interesse von MF an der Frage „ob es wirklich sinnvoll ist, Alten-

pfleger192 einzustellen“ (53). Damit deütet er an, dass er eine fachliche 
Argümentation erwartet statt einer rein formalen Disküssion. Von der 

Frage, ob ü ber „sinnvolle“ oder „formal dürchsetzbare“ Lo süngen diskü-

tiert wird, scheint abha ngig zü sein, ob ein Konsens hinsichtlich der Per-
sonalaüsstattüng erreichbar ist. MF geht also zwar mit der eigenen fachli-

chen U berzeügüng in den Termin, dass Altenpfleger im Allgemeinen ei-

gentlich keine geeigneten Erziehüngskra fte sind, aber mit der Offenheit, 
dass der Tra ger mo glicherweise ihren Einsatz im Speziellen plaüsibel be-

grü nden kann. Ein fachlicher Dissens wa re dann Anlass zü der U berle-

güng, wie die eigene professionelle Meinüng gegenü ber dem Tra ger 
dürchgesetzt werden kann, wobei MF davon aüsgeht, dass dies ohne Ein-

sicht des Tra gers nicht mo glich sein wird. Das Problem stellt sich also zü-

na chst als fachbezogene Debatte dar, mit der ein rationaler ünd koopera-
tiver Umgang gefünden werden kann, sofern die Verhandlüngspartner 

das gemeinsame Ziel teilen, eine „sinnvolle“ Lo süng zü finden. In diesem 

Kontext erscheint es mo glich, dass sowohl MF als aüch der Tra ger mit gü-
ten Argümenten ü berzeügt werden ko nnen. Wird jedoch das gemeinsame 

Ziel einer (nach MFs Vorstellüng) „sinnvollen“ Lo süng nicht mehr ver-

folgt, indem das Gegenü ber eine Forderüng stellt, die nicht fachlicher Ar-
gümentation folgt, sondern die beispielsweise o konomisch motiviert ist 

ünd aüf jüristische Dürchsetzbarkeit abzielt, ist eine solche Lo süng nicht 

mehr mo glich. In diesem Fall wü rde die Aüseinandersetzüng normativ 
gefü hrt werden mü ssen, indem MF eine bestimmte Mindestanforderüng 

bestimmt (sofern nicht bereits eine vorhanden ist, aüf die er sich bezie-

hen kann) ünd diese dann hoheitlich ünd mit gerichtlicher Kontrolle 
dürchsetzt. MF macht aber deütlich, dass hierzü eine „gemeinsame Ar-

beitshaltung“ (53) der Landesjügenda mter beno tigt wü rde. Klar wird 

dabei vor allem, dass der einzelne Aüfsichtsmitarbeiter alleine nicht ü ber 

                                                 
192 Es geht hier nicht um eine gewöhnliche Erziehungshilfeeinrichtung, sondern eine mit einem 
Konzept, das den Einsatz von Pflegekräften grundsätzlich rechtfertigt. 
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solche strittigen normativen Fragen entscheiden kann, sondern einer in-

tersübjektiven Absicherüng bedarf.  

Um eine solche „gemeinsame Arbeitshaltüng“ zü entwickeln, sind – wie 

aüs hier nicht zitierten Passagen hervorgeht – mehrere Schritte erforder-

lich: Erstens müss jeder Mitarbeiter hierzü eine eigene Meinüng entwi-
ckeln, zweitens müss ein Konsens innerhalb des eigenen Teams herge-

stellt werden, drittens müss ein Konsens mit dem anderen LJA in NRW 

hergestellt werden, viertens kann das Ergebnis dann in Form einer „Ar-
beitshilfe“ schriftlich fixiert ünd vero ffentlicht werden. Die Schritte drei 

ünd vier sind nicht zwangsla üfig notwendig. Dass diese Entwicklüng von 

Verfahrensleitlinien aüfwa ndig ist ünd es nach Darstellüng von MF insbe-

sondere an zeitlichen Ressoürcen mangelt, kommt in den Absa tzen 55-59 

züm Aüsdrück.  

Gerade hinsichtlich des Kindeswohlbegriffs ist jedoch festzüstellen, dass 

der Begriff der „inhaltlichen Positionen“ (59) nicht ganz aüsreichend 
erscheint, üm damit der Unbestimmtheit des Kindeswohlbegriffs zü be-

gegnen. Denn dass „Scharen von Jüristen“ an diese Frage „drangesetzt“ 

würden (38) ünd daran gescheitert sind, la sst es fraglich erscheinen, ob 
ünd wie die Aüfsichtsmitarbeiter diese Aüfgabe „inhaltlich“ lo sen ko nn-

ten, selbst wenn sie mehr Zeit dafü r ha tten. Denn die „inhaltliche Positio-

nierüng“ dient in diesem Beispiel vor allem einer normativen Vergewisse-
rüng ünd Absicherüng. Eine inhaltliche Position wird ümso sta rker ünd 

leichter zü verteidigen, je breiter der Konsens der Landesjügenda mter 

diesbezü glich ist. Dies ersetzt nicht die jüristische Prü füng, jedoch zeigen 
Urteile, dass fachliche Positionen mit breitem Konsens dürch Fachbeho r-

den dürchaüs Chancen haben, von Gerichten als Kriteriüm der Kindes-

wohlgefa hrdüng akzeptiert zü werden (vgl. Kapitel I. 3.1.6 D. b). Zümin-
dest scheint es jedoch als Argümentationshilfe in der fachlichen Disküssi-

on mit dem Tra ger zü dienen ünd die eigene als schwach empfündene Po-

sition aüfzüwerten. Daher kommt in diesem Abschnitt eine U berforde-
rüng mit der Anforderüng züm Aüsdrück, in Ermangelüng solcher abge-

stimmter Positionen individüell normative Entscheidüngen treffen zü 

mü ssen.  

Der Zweck eigener fachlicher Positionierüngen erha lt in folgender Passa-

ge noch eine weitere Bedeütüng: 

52 MG: Auch zu dem Thema schwierige Kinder gibts ja politische Po-
sitionierungen, manchmal mehr und weniger glücklich.             

53 I: mmh             
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54 MG: Ich fände es gut, wir würden überzeugen mit gelungenen al-
ternativen Konzepten, weil damit kriegt man die Redner und die 
Populisten am besten still.             

[…]             

62 MG: Und da RINGEN wir eben an Positionierungen, Entscheidungen, 
Maßstäben, Diskussionen, es ist immer ein fortlaufender Prozess 
und wir sind Kinder unserer Zeit, auch das, glaub ich, hängt 
sehr von dem Mainstream, sagt man glaub ich, ab, in welche Rich-
tung wir uns entwickeln. Und was uns beeinflusst, welcher Druck 
entsteht, was auch immer.  

DokHC, 52-62 

Die Entwicklüng eigener konstrüktiver Positionen kann also aüch eine 

Form darstellen, die eigenen fachlichen Vorstellüngen gegenü ber „poli-

tische[n] Positionierungen“ (52),  „Redner[n]“ ünd „Populisten“ (54) zü 
verteidigen. Hierbei erfü llt eine eigensta ndige normative Positionierüng 

also aüch die Fünktion, die Fremdbestimmüng solcher Normen zü ver-

meiden.  

D.  „Unscharfe“ Mindestvoraussetzungen als pragmatische Notwendigkeit  

Einen Einblick, wie gemeinsame Positionen gefünden werden, gibt ein 

Aüsschnitt einer Teambesprechüng (DokUE), der hier aüs Platzgrü nden 

nicht abgedrückt wird. Es erfolgt deshalb hier eine schriftliche Züsam-
menfassüng. In der Passage wird die Frage besprochen, inwieweit Famili-

enpfleger als Fachkra fte fü r Mütter-Kind-Einrichtüngen zügelassen wer-

den ko nnen. Die bisherige Vereinbarüng im Team ünd mit dem anderen 
Landesjügendamt sieht dies nicht vor. MA ero ffnet die Disküssion mit ei-

ner Empfehlüng, dass Familienpfleger aüch im Bereich von Mütter-Kind-

Einrichtüngen ta tig sein ko nnen sollten, diese basiert aüf einer kürzen 
Absprache mit MB vor der Teambesprechüng. Der Aüsrüf „ha h?“ von MC 

macht deütlich, dass diese Empfehlüng neü ünd ü berraschend ist, also 

eine A nderüng zür bisherigen Praxis der Beho rde darstellt. MA begrü ndet 
seine Einscha tzüng mit einigen formalen Kriterien, die dürch Familien-

pfleger erfü llt werden: 1. staatliche Anerkennüng, 2. pa dagogischer Anteil 

in der Aüsbildüng, 3. Daüer der Aüsbildüng (2,5 Jahre ünd mehr), 4. in-
haltliche Passüng zür Ta tigkeit nach eigener Einscha tzüng. Nachdem die 

Kriterien aüfgeza hlt würden, macht MC deütlich, dass er von der Wider-

sprü chlichkeit von Sprachregelüngen irritiert ist (es handelt sich üm eine 
Abweichüng von einem „Standpünkt“, also einer frü heren normativen 

Setzüng). Er fordert ein „System“, also einen festen, verla sslichen Rahmen 

zür Beürteilüng von fachlicher Qüalifikation. Dies scheint einem sprüng-
haften Entscheiden entgegengestellt zü werden. Er argümentiert also 

nicht inhaltlich dagegen, dass Familienpfleger nicht aüch geeignete Fach-

kra fte sein ko nnten. Problematisch scheint fü r MC vor allem zü sein, dass 
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diese Abweichüng eine züsa tzliche Anforderüng, also einen züsa tzlichen 
Ermessensspielraüm ünd eine Erho hüng der Komplexita t darstellt. Das 

Aüfbrechen der normativen Setzüng fü hrt also zü Unsicherheit, weil dies 

die Verantwortüng fü r eine solche Entscheidüng dem einzelnen Mitarbei-
ter ü bertra gt. MCs Verweis „ich bin nicht bereit ins Internet zü gehen“ üm 

Cürricüla einzelner Aüsbildüngsga nge zü prü fen, scheint darin begrü ndet 

zü sein, dass er sich gegen ein weiteres Anwachsen von Aüfgaben ünd An-
forderüngen wehrt. MD besta tigt MCs Vorbehalte, indem er sagt „ko nnen 

wir aüch nicht“. Das Problem der fachlichen Beürteilüng ünd eigenver-

antwortlichen normativen Entscheidüng ist also in erster Linie eines der 

Ressoürcenverteilüng.  

Hier wird ein Konflikt deütlich: Es ko nnen zwar gemeinsame Standpünk-

te vereinbart werden, irgendwann kann aber aüffallen, dass diese letzt-

lich nicht argümentativ begrü ndbar sind ünd eine solche Setzüng aüch 
anders erfolgen ko nnte. Es liegt hier also ein Widersprüch vor zwischen 

einem ressoürcenschonenden Verhalten einerseits (es werden paüschale 

Regelüngen vereinbart, die schnell geprü ft werden ko nnen) ünd den fach-
lich-inhaltlichen Nebenwirküngen andererseits, dass paüschale Regeln im 

Einzelfall üngerecht sein ko nnen. Dadürch, dass MA die ohnehin fragile 

Vereinbarüng aüfbricht, indem er sagt, dass man sie im Fall der Familien-
pflegerinnen o ffnen ko nne, bricht die „vorgeta üschte“ Sicherheit züsam-

men. Direkt wird deütlich, dass die vorherige Setzüng den vorgebrachten 

Argümenten (wie die vier Kriterien, die MA vorbrachte) kaüm standhal-
ten kann – andererseits war sie aber aüch notwendig, da eine im Einzel-

fall gerechtere Beürteilüng aüfgründ mangelnder Ressoürcen nicht mo g-

lich erscheint.  

Die pragmatische Lo süng, die MD daraüfhin vorschla gt, sieht vor, dass 
das Papier zwar ünvera ndert bleibt, also die O ffnüng nicht verschriftlicht 

wird. Andererseits betont er aber aüch die weiterhin ünd schon immer 

vorhandene Mo glichkeit, im Einzelfall abzüweichen. Damit wird also eine 
Praxis verfolgt, die bewüsst nicht alles in Form von verschriftlichten Re-

gelüngen erfassen will, sondern in der Freira üme ünd Graübereiche offen 

bleiben. Begrü ndet wird dies vor der Teambesprechüng aüch von MA 
damit, dass eine andere Regelüng zü ünflexibel sei. Das von MC themati-

sierte Problem, dass die gerechte Beürteilüng nicht mo glich ist, wird also 

nicht gelo st, sondern es wird daraüf vertraüt, dass die bisherige Regelüng 
im gro ßten Teil der zü bearbeitenden Fa lle entlastend wirkt ünd dabei 

noch Raüm fü r abweichende Einzelfallentscheidüngen la sst, die aber 

nicht zü zahlreich sein dü rfen üm die Regelüng nicht in Frage zü stellen. 
Das bedeütet, das Problem wü rde dann erneüt vordergrü ndig werden, 
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wenn plo tzlich viele Einrichtüngen beantragen wü rden, Familienpfleger 

einzüstellen. 

Die Disküssion im Team ergab also züna chst ein Züsammenbrechen der 

„Illüsion“, es bestü nde eine verla ssliche, rationale ünd konsistente ge-

meinsame Regelüng. Danach jedoch wird diese gemeinschaftlich wieder 
aüfgebaüt ünd letztlich ünvera ndert gelassen. MAs Empfehlüng, aüch Fa-

milienpfleger züzülassen, würde also nicht als Teil einer festgeschriebe-

nen Regelüng ümgesetzt, da diese andere bestehende Regeln in Frage ge-
stellt ha tte, sondern (lediglich) informell an die Teammitglieder vermit-

telt. 

Problematisch bei verschriftlichten Arbeitshilfen kann demnach sein, 

dass sie die Komplexita t nür dann verringern, solange sie nicht in Frage 
gestellt werden. Aüs der hier besprochenen Passage kann allerdings nicht 

geschlüssfolgert werden, dass alle Arbeitshilfen aüf „to nernen Fü ßen“ 

stehen ünd in a hnlicher Form angreifbar sind. Andererseits wird deütlich, 
dass allein die Einigüng aüf eine bestimmte Formülierüng in einer Ar-

beitshilfe noch nicht aüsreicht, üm eine fachlich komplexe Problematik 

(wie die der Eignüngsbeürteilüng) befriedigend zü lo sen.  

E. Problematik hoher Flexibilitätsanforderung bei geringen Ressourcen 

Fehlende Vereinheitlichüngen dürch gemeinsame Standards in Verbin-

düng mit geringen zeitlichen Ressoürcen werden aüch in folgender Pas-

sage thematisiert: 

[Zuvor Gespräch über Personalabbau in Aufsichtsbehörde, Zuwachs an 
Plätzen pro Person, für die MH und seine Kollegen zuständig sind.]             

98 MH: Was ich unaushaltbar finde unter vielerlei Hinsicht. Aber, 
gut.             

99 I: Diese Masse an Plätzen?             

100 MH: Ja, Personal im Vergleich zu dem was an Arbeitsleistung da 
erforderlich ist. Ich finde das, ja, in massiver Weise krankma-
chend. Strukturell UNAUShaltbar. Das ist meine Meinung dazu.            

101 I: Was daran ist das größte Problem, oder was ist das Belastende 
daran?              

102 MH: Die Arbeitsmenge.             

103 I: mmh             

104 MH: Eine unglaublich hohe Flexibilität, die man permanent auf 
die Beine bringen muss, in Verbindung mit der Arbeitsmenge.             

105 I: mmh             

106 MH: Ja und jedes Verschnaufen, also angenommen, man ist zwei 
Tage krank, danach hat man halt für zwei Tage die Arbeit zusätz-
lich da wieder liegen. Es gibt keine Entlastungsmöglichkeiten, 
und wir machen das schon zwei, drei Jahre in dieser Ballung. Und 
ich glaube, das wird schwere Krankheiten kosten.             
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107 I: mmh             

108 MH: Wir haben irgendwann mal einen Fall hier gehabt [schwerer 
Krankheitsfall im Kollegenkreis], ich denke da war Überforderung 
aus unterschiedlichen Gründen ein hoher, wichtiger Punkt.              

109 I: mmh             

110 MH: Und ich glaube, dass wir permanent in der Gefahr sind, uns 
Nischen zu suchen. Das kann ein Schlag sein, ein, weiß ich 
nicht, Herzinfarkt oder was auch immer. Das können, weiß ich 
nicht, psychische Belastungen sein, das kann – Ausweg in Alko-
holthemen oder was auch immer. Ich glaube, jeder sucht sich sei-
nen Weg.        

DokRT, 98-110 

In sehr deütlichen Worten („in massiver Weise krankmachend. Struktu-

rell UNAUShaltbar“; 100), die ein hohes perso nliches Engagement MHs in 
dieser Frage implizieren, wird hier U berforderüng beschrieben. Der Zü-

satz „strukturell“ verweist daraüf, dass MH hier nicht nür eine perso nli-

che U berforderüng beschreibt, sondern davon aüsgeht, dass es sich üm 
ein Problem handelt, was in der (Personal-) Strüktür der Beho rde be-

grü ndet liegt ünd daher von Personen ünabha ngig gilt. Zwar ist an dieser 

Stelle zü beachten, dass die Stellenaüsstattüng in beiden Landesjügend-
a mtern seit diesem Gespra ch erweitert würde, so dass nicht zwangsla üfig 

davon aüszügehen ist, dass dieses Problem weiterhin in diesem Aüsmaß 

besteht. Dennoch ist wichtig, dass die U berforderüng nicht aüsschließlich 
aüs der schieren Menge der zü erledigenden Aüfgaben entsteht, aüch 

wenn sie an erster Stelle genannt wird (102). Es scheint hingegen von 

zentraler Bedeütüng zü sein, dass gleichzeitig eine „unglaublich hohe 

Flexibilität“ (104) als Anforderüng wahrgenommen wird. In Verbin-

düng mit anderen Passagen kann der Begriff „Flexibilita t“ hier so inter-

pretiert werden, dass damit das Eingehen aüf die komplexen Besonder-
heiten jeder einzelnen Einrichtüng ünd Sitüation gemeint ist. MH fü hrt 

weiterhin aüs: 

100 MH: […] Natürlich haben wir zu vielen Themen Standards.              

101 I: mmh             

102 MH: Aber das Feld ist so extrem flexibel, dass es natürlich auch 
Bereiche gibt erstmal, wo jeder mitgestalten kann, das ist ja 
auch gut so. […] 

DokHF, 100-102 

Fü r sich genommen wird die Flexibilita t also dürchaüs positiv bewertet, 
was aüch in einer Aüssage eines anderen Mitarbeiters züm Aüsdrück 

kommt: 

21 MG: Also das macht ja auch den Reiz des Arbeitsfeldes aus, ne? 
Dass es keine Monotonie ist.              

22 I: mmh             
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23 MG: Und das ist immer also sehr auf Einschätzung, Bewertung – 
das macht´s manchmal schwierig, aber das ist auch spannend oder 
man muss manchmal auch um was ringen, ne?              

24 I: mmh             

25 MG: Es ist irgendwie – viele Dinge sind ja gar nicht so klar.              

26 I: mmh, ja              

27 MG: Außer jetzt ein paar Rahmenbedingungen, ne?             

28 I: mmh [15 Sekunden Pause] Ist das was, was Sie insgesamt posi-
tiv bewerten?             

29 MG: Ich find das gut, das macht schon Spaß.             

30 I: mmh [13 Sekunden Pause]              

31 MG: Sonst kannste da ja irgendwie auch, ich sag mal, nen Verwal-
tungsmenschen hinschicken. 

DokNE, 21-31 

Die Flexibilita t des Arbeitsfeldes bietet nach Aüffassüng von MG also aüch 

Ra üme zür perso nlichen Entfaltüng („das ist auch spannend“, 23; „das 
macht schon Spaß“, 29) als pa dagogische Fachkraft. Sie wird hier sogar als 

eigene professionelle „Existenzberechtigüng“ beschrieben, denn wenn 

das Arbeitsfeld sta rker standardisiert wa re, ko nnte die Aüfgabe laüt MG 
aüch von einem „Verwaltungsmenschen“ (31) erledigt werden ünd die ei-

gene pa dagogische Expertise ka me nicht mehr zür Entfaltüng. 

Wenn die Aüfsichtsmitarbeiter also als pa dagogische Fachkra fte ta tig sein 

ünd ihre Fachkenntnis aüch dürchaüs im Rahmen perso nlicher Ermes-
sensspielra üme zür Anwendüng bringen mo chten, beno tigen sie Zeit so-

wie Verfahrenshilfen, die die Komplexita t der Einzelfa lle zwar nicht aüf-

heben – gewü nscht werden keine „Abhakverfahren“ in Form von Check-
listen, wie spa ter noch erla ütert werden wird –, aber in Bahnen lenken, 

die von Einzelpersonen zü bewa ltigen ünd zü verantworten sind.  

Aüffa llig ist die Diskrepanz zwischen MH („unaushaltbar“) ünd MG („das 

macht schon Spaß“) hinsichtlich der gründsa tzlichen Bewertüng mit die-
ser ünsicheren Sitüation. Diese extremen Aüssagen sind zwar nicht direkt 

vergleichbar, da sie in ünterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Je-

doch sind zwischen den Mitarbeitern insgesamt Unterschiede in der 

gründsa tzlichen Züfriedenheit mit den Spezifika ünd Anforderüngen des 

Arbeitsfeldes erkennbar. Sowohl fü r große Früstration in Verbindüng mit 

U berforderüng ünd/ oder Unsicherheit als aüch fü r Freüde an den beson-
deren Heraüsforderüngen des Arbeitsfeldes sind weitere Beispiele aüch 

anderer Mitarbeiter zü finden, es handelt sich bei MH ünd MG nicht üm 

Einzelmeinüngen. Das zeigt, dass das Empfinden perso nlicher Belastüng 
zwar dürchaüs strüktürelle Grü nde hat, dass es jedoch aüch personenbe-

zogene Einflü sse geben müss, die darü ber entscheiden, wie belastend 

diese Rahmenbedingüngen empfünden werden. Die entscheidenden Per-
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so nlichkeitsfaktoren ko nnen anhand des vorhandenen Materials nicht 
intensiv üntersücht werden, dies wü rde aüch dem Anliegen dieser Arbeit 

nicht entsprechen. Jedoch wird darin aüf jeden Fall das strüktürbezogene 

Problem deütlich, dass der Umgang mit diesen schwierigen Anforderün-
gen in den üntersüchten Beho rden letztlich dem einzelnen Mitarbeiter im 

Regelfall selbst ü berlassen ist. An dieser Stelle kann vorweggenommen 

werden, dass die Frage, wie der eigene Verantwortüngsbereich definiert 
wird, ebenfalls fü r das perso nliche Empfinden von Belastüng wichtig sein 

dü rfte – dieser Aspekt wird an spa terer Stelle weiter aüsgefü hrt.  

F. Veränderungen des Praxisfeldes, das Landesjugendamt in seiner Ge-

samtheit 

Die beschriebene Flexibilita t ümfasst aüch, dass sich das zü beaüfsichti-

gende Praxisfeld sta ndig vera ndert ünd weiterentwickelt. Beispielsweise 

a üßert ein Mitarbeiter anla sslich eines neüartigen Konzeptes, das in einer 

Einrichtüng vorgestellt würde: 

17 MI: […] [Wenn sich ein neues Konzept verbreitet], dann müsste 
man vielleicht auch gucken, dass man mal so Eckpunkte dafür zu-
sammenfasst, was hat sich denn da bewährt oder wo sind auch die 
Schwierigkeiten, auf die wir gucken müssen. Für uns ist dann ja 
auch sowas neu, wenn die Praxis was entwickelt. Wir hinken hin-
terher und müssen das trotzdem irgendwie begreifen und auch 
vielleicht in so nen Rahmen fassen, der dann passt, auch viel-
leicht für andere Träger auch nochmal in der Beratung. 

DokSY, 17 

Zentral scheint hier die Aüssage zü sein, dass die Aüfsichtsbeho rde der 
Praxis „hinterherhinkt“. Eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit ünd 

der Beürteilüng von Neüerüngen kommt in dem „irgendwie begreifen“ 

züm Aüsdrück. Insgesamt wird deütlich, dass die Beho rde laüfend dürch 
die Entwicklüngen der Praxis zü Reaktionen ünd Anpassüngen gezwün-

gen wird. Dadürch, dass die Praxis die Konzepte entwickelt ünd die Aüf-

sichtsbeho rde diese erst nachtra glich begreifen ünd in einen „Rahmen fas-
sen“ müss, scheint die Gefahr zü bestehen, dass erstens dadürch die Posi-

tion der Aüfsichtsmitarbeiter als informierte Experten bedroht ist, ünd 

dass sie zweitens stark davon abha ngig sind, wie die Praxis ihnen neüe 
Konzepte vermittelt. Denn das Wort „begreifen“ impliziert, dass es sich 

üm züm Teil vo llig neüe Sachverhalte handelt. Dabei stellt sich die Frage, 

inwieweit die Beho rde ü ber die Instrümente ünd Ressoürcen verfü gt, in 
dieser Konstellation, die ein Wissensgefa lle zwischen Tra ger ünd Beho rde 

beinhaltet, die no tige Unabha ngigkeit zü bewahren. Etwas aüsfü hrlicher 

wird dieser Aspekt in einem anderen Gespra ch thematisiert: 
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43 MJ: Und auf der anderen Seite, find ich, aber kann man auch sa-
gen, wir werden nie so sagen, dass man, man hat den STAND. Jetzt 
haben wir alles im Griff. Und jetzt haben wir´s, sondern, es 
verändert sich ja immer. Das hab ich Ihnen auch gesagt, dass wir 
immer, es kommen neue Themen auf den Tisch, die vorher nicht da 
waren. Da läuft man immer ein Stück hinterher und dann guckt man 
sich das an und dann sagt man, „aha, da ist jetzt Regelungsbe-
darf, das müssen wir jetzt machen“, ne? Also deswegen wird man 
nie irgendwie eigentlich nen Stand haben, man sagt so jetzt ha-
ben wir´s.               

44 MK: Nein, wir sind nicht die Vorreiter der Jugendhilfe, auch in 
der Situation nicht. Sondern wir geben Trägern, die innovativ 
arbeiten wollen, geben wir das entsprechende RECHTliche Gerüst. 
Das Rahmengerüst, einerseits das rechtliche, aber das Rahmenge-
rüst, dass die Aufgabe überhaupt FINANZIERT werden kann, ne? […] 
Aber dieses Gerüst geben wir eben den Einrichtungsträgern, die 
sich da bewegen und die ja auch drauf angewiesen sind, dass sie 
belegt werden, insofern auch immer gucken müssen, wo ist denn 
eigentlich, wo sind denn eigentlich Bedarfe, wo entwickelt sich 
was oder wo müssen wir was entwickeln. Das sind nicht wir als 
Aufsicht, sondern das ist das Landesjugendamt in Gänze, meinet-
wegen. Sie haben ja gerade mitgekriegt hier, mit Frage kleine 
Kinder, Konzeptentwicklung oder auch Beratung von Jugendämtern, 
wo wir natürlich dann als Landesjugendamt, aber eben nicht in 
Personaleinheit mit uns, wo wir als Landesjugendamt dann versu-
chen auch Jugendhilfe zu bewegen. So. Aber das ist nicht unsere 
Aufgabe. Unsere Aufgabe ist das, wo sich was bewegt, wir können 
natürlich auch in die Richtung beraten, aber, da wo sich was be-
wegt, das in vernünftige Bahnen zu kriegen. In Strukturen zu 
kriegen.   

DokSH, 43-44  

MJ vertritt eine a hnliche Ansicht wie MI ünd verdeütlicht, dass der Ver-
a nderüngsprozess kontinüierlich weiterla üft ünd ein ünsicherer Züstand 

dabei bestehen bleibt („wir werden nie so sagen […] [j]etzt haben wir 

alles im Griff“, 43). MK weist aüf die Notwendigkeit hin, innovativen 
Tra gern den Betrieb ihrer Einrichtüngen zü ermo glichen, also Innovatio-

nen nicht zü behindern. Dadürch wird deütlich, dass die Beho rde – aüch 

wenn sie nicht „alles im Griff“ hat – ünter dem Drück steht, neüe Kon-
zepte trotzdem mo glichst schnell zü genehmigen, damit diese in der Pra-

xis ümgesetzt werden ko nnen („die ja auch drauf angewiesen sind“, 

44). Aüch in diesem Kontext wird die begrenzte Verantwortüng des Aüf-
sichtsbeho rde fü r strüktürelle Fragen betont. Interessant ist MKs Verweis 

aüf das „Landesjugendamt in Gänze“, das – anders als die Aüfsichtsbeho r-

de in seiner Darstellüng – aüch mit als „Vorreiter der Jugendhilfe“ ta tig 
ist, üm aüch „Jugendhilfe zu bewegen“. Dies deütet daraüf hin, in welcher 

Weise die Aüfsichtsbeho rden in NRW davon profitieren ko nnen, Teil ei-

ner Fachbeho rde zü sein.  
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G. Mangelnde Routinen für formale Verfahren 

Der oben verwendete Begriff der „Flexibilita t“ als Anforderüng deütet be-

reits an, dass der Umgang mit Unsicherheit von zentraler Bedeütüng fü r 

die Aüfsichtsmitarbeiter ist. Deshalb sollen – aüßer den erwa hnten Mo g-
lichkeiten von Verfahrensleitlinien oder schriftlichen Arbeitshilfen – hier 

noch weitere Mechanismen betrachtet werden, die in ünsicheren Sitüati-

onen fü r mehr Sicherheit bei den Mitarbeitern sorgen. 

Vor der folgenden Passage berichtete der betreffende Mitarbeiter im 
Rahmen einer Teambesprechüng von einer o rtlichen Prü füng einer Ein-

richtüng, die aüfgründ von Beschwerden externer Personen dürchgefü hrt 

würde. Unter anderem dienten Gespra che mit betroffenen Kindern als 
Basis dafü r, Vorwü rfe massiven pa dagogischen Fehlverhaltens als besta -

tigt zü beürteilen. Daraüfhin würde eine Ta tigkeitsüntersagüng gegen ei-

ne Leitüngsperson aüsgesprochen. Züm Thema Handlüngssicherheit a ü-

ßert sich ML wie folgt: 

2 ML: Ja, das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich das 
in der Form habe und – hat mich schon mitgenommen 

[…] 

22 ML: Ja, ich find das auch wichtig, dass man begleitet wird, wenn 
was passiert. Dann bin ich ja am Rödeln, dann denk ich an tau-
send Sachen.         

23 […] 

24 ML: Und, wie bereite ich das fachlich vor, weil ich diesen Be-
such auch habe. Da find ich´s ganz gut und ganz wichtig, dass 
man dann solche Rückenstütze hat und das war in diesem Fall so. 
[Abteilungsleiter] war da, [juristisch ausgebildeter anderer 
Kollege] ging mit, das war für mich ne große Hilfe, dass ich da 
nicht alleine damit stand, und man kann nicht an alles denken. 
Und das fand ich jetzt ganz gut, dass die mir zur Seite standen, 
sonst hätte ich da nicht so sicher mit umgehen können. […]       

DokTZ, 2-24 

In Absatz 2 a üßert ML züna chst eine starke perso nliche, emotionale Be-

troffenheit („hat mich schon mitgenommen“), diese scheint aüch dadürch 
hervorgerüfen worden zü sein, dass er betont, dass dies der erste Fall 

dieser Art in seiner Laüfbahn gewesen sei. Es handelt sich ü brigens üm 

einen Mitarbeiter mit mehrja hriger Erfahrüng. Nicht ganz klar ist, ob „in 
der Form“ (2) sich aüf das Leid der betroffenen Kinder bzw. die Schwere 

des Fehlverhaltens bezieht oder ob gemeint ist, dass ML züm ersten Mal 

eine Ta tigkeitsüntersagüng aüssprechen müsste. Da letzteres jedoch mit 
der Schwere der Vorwü rfe züsammenha ngt, scheint wichtig zü sein, dass 

ML züm ersten Mal damit konfrontiert war, dass sich eine Erziehüngs-

fachkraft so stark kindeswohlgefa hrdend verhalten hat, dass eine direkte 
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hoheitliche Intervention no tig würde, fü r die er ünmittelbar züsta ndig 
war. Hier, wie aüch in vielen anderen nicht zitierten Passagen, wird deüt-

lich, dass die Anwendüng direkter hoheitlicher Intervention (insbesonde-

re Ta tigkeitsüntersagüng ünd Entzüg der Betriebserlaübnis) fü r die Aüf-
sichtsmitarbeiter keine Roütine bedeütet, sondern dass sie in ihrem Ar-

beitsalltag nür selten mit dieser Aüspra güng ihrer Aüfgabe konfrontiert 

werden. Da es gerade bei solchen Fa llen aüf die formal korrekte Vorge-
hensweise ankommt, scheint insbesondere in der Anwendüng von Inter-

ventionen ein Unsicherheitspotenzial zü liegen („sonst hätte ich da 

nicht so sicher mit umgehen können“, 24). In diesem Fall benennt ML die 
„Rückenstütze“ (24) dürch Vorgesetzte ünd Kollegen als hilfreich ünd fü r 

ihn sübjektiv Sicherheit gebend. Dieser Begriff impliziert eine eher laten-

te Sicherheit, die im Hintergründ bleibt, wa hrend ML die Kontrolle ü ber 
die Sitüation beha lt. Dies scheint sich weniger aüf die fachliche Beürtei-

lüng einer Sitüation zü beziehen, denn diese wird in der vorhergehenden, 

hier nicht zitierten Falldarstellüng als klar ünd eindeütig beschrieben. 
Vielmehr scheint im Vordergründ die Handlüngssicherheit zü stehen, 

keine Verfahrensfehler zü begehen. ML sagt, dass er im Vorfeld des Be-

süchs selbst damit bescha ftigt war, diesen „fachlich“ (24) vorzübereiten 
ünd pra zisiert damit „dann denk ich an tausend Sachen“ (22). Damit ünd 

aüch mit der Erga nzüng „man kann nicht an alles denken“ (24) wird aüf 

die komplexen ünd vielfa ltigen Anforderüngen angespielt, die mit der 
korrekten Dürchfü hrüng einer solchen Intervention einhergehen. Dabei 

wird das Problem der Unsicherheit dürch ML nicht zwangsla üfig so dar-

gestellt, dass er nicht gründsa tzlich aüch selbst fachlich zü den no tigen 
Entscheidüngen in der Lage gewesen wa re. Sondern problematisch ist 

weiterhin die Anforderüng, bei schwerwiegenden Misssta nden schnell 

ünd ünter Drück korrekt entscheiden zü mü ssen („Dann bin ich ja am 
Rödeln“, 22). Insgesamt wird hier beschrieben, dass Teamkollegen fü r 

mehr Sicherheit sorgen ko nnen, indem sie dabei helfen, in komplexen Si-

tüationen den U berblick ü ber fachliche ünd formale Anforderüngen zü 

behalten ünd einen Teil der Verantwortüng mittragen.  

Ein weiteres Beispiel fü r den Umgang mit Unsicherheit dürch formale An-

forderüngen wird in einem Aüsschnitt aüs einer anderen Teambespre-

chüng deütlich, in der ein anderer Fall eines anderen Mitarbeiters (MA) 

besprochen wird: 

104 MA: […] Ja, dann wollen wir uns nämlich dann in [Ort] treffen um 
diese Fragen zu erörtern und zu gucken,  

105 MB:                         Pass auf. 

106 MA:                               wie man da weiter mit umgeht. 
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107 MB:                                                 Ja, dann 
musst du richtig – also ich würde das machen, dass du das auch 
richtig formal machst.                 

108 MA: Ja. 

109 MB: Dafür schriftlich einlädst und dann auch mit, also örtliche 
Jugendamt und, und [Spitzenverband], also das ist ja ein richtig 
offizieller Termin. Termin kannst ja vorher nochmal mit allen – 
oder ist ja vielleicht auch schon abgestimmt, ne? Aber dass du 
dann auch schreibst, so wie mit allen besprochen, örtliche Prü-
fung dann und dann, und der Spitzenverband ist ganz wichtig. 

110 MA: Ja. 

111 MC: Ja. 

112 MD: Jugendamt. 

113 MC: Und das, jetzt aus meiner Sicht, die Informationen, die wir 
bisher haben, sollten wir eher in die Richtung werten, dass die-
ser Mensch nicht nur abgemahnt wird,                

114 ME:          geht ja überhaupt nicht 

115 MC:               ich mein jetzt der Mitarbeiter, sondern, wenn 
der Träger von sich aus, und so wars ja                 

116 ME:                     und wenn das jetzt 

117 MC:                        eigentlich auch ABGESPROCHEN, dass 
der Träger von sich aus den rausschmeißt, ne?                 

118 MA: mmh 

119 MC: Wenn er das nicht macht dann, 

120 ME:                               kriegt er ne Tätigkeitsunter-
sagung 

121 MC: dann kriegt er von uns ne Tätigkeitsuntersagung. aber dazu 
müssen wir nochmal gucken, gibt es diese Protokolle, ne? Was 
steht da drin, und 

122 ME:                            Was wir aber dazu tun müssen, 
[MC], ist diesen Menschen anhören 

123 MC:                   und dann müssen wir diesen Menschen anhö-
ren, genau 

124 ME:                                                               
schriftlich, das können wir, kannste jetzt schon auffordern. 

125 MA: Hab ich, hab ich schon. 

126 ME: Genau, dass der zu diesen Vorkommnissen ne schriftliche 

127 MC:                                                        da 
haben wir ja gerade [vom anderen LJA in NRW] 

128 ME:        ja, mmh 

129 MC:                      Bescheid bekommen zur Anhörung, das 
können wir exemplarisch dann auch verwenden. 

130 ME: Damit wir da keinen Formfehler begehen. 

131 MB: Und was auch sinnvoll ist, wenn du dann die örtliche Prüfung 
machst, also jetzt bei – da ist jetzt ja auch schon ganz viel im 
Vorfeld – dass du dich mit [MD] zusammensetzt und ihr euch in so 
nen Fragenkatalog, nen schriftlichen – dass du das schonmal, 
dass man das so durchgeht und dass man so für sich so ne Struk-
tur hat, was man, was man da abfragen will. 

DokJF, 104-131 
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Züvor hatte MA von einem Fall von Misssta nden in einer Einrichtüng ünd 
Fehlverhalten eines Mitarbeiters berichtet. Aüch hier hatte der betreffen-

de Mitarbeiter bisher noch keinen solchen Fall in seiner Zeit als Aüf-

sichtsmitarbeiter, im Unterschied züm vorherigen Beispiel handelt es sich 
allerdings hier üm einen Mitarbeiter, der tatsa chlich weniger Berüfser-

fahrüng besitzt. Die obige Passage beginnt mit dem Abschlüss von MAs 

Fallbeschreibüng, wo er berichtet, welche Schritte er als na chstes ünter-
nehmen wird („in [Ort] treffen um diese Fragen zu erörtern und zu 

gucken, wie man da weiter mit umgeht“; 104, 106). MB ünterbricht ihn 

mit „Pass auf“ (105), das als Marker dafü r interpretiert werden kann, 
dass danach eine wichtige, zü beachtende Aüssage folgt. Wo rtlich ver-

standen impliziert „Pass aüf“ eine drohende Gefahr ünd ein gewisses Ri-

siko. Der Gefahr ist zü begegnen, indem man MBs Empfehlüng folgt ünd 
„richtig formal“ (107) handelt. Der Ratschlag des erfahreneren MB ist 

züna chst stark direktiv formüliert („dann musst du“; 107), wird aber so-

fort dürch den Einschüb „also ich würde das machen“ (107) abgemildert. 
Dass MB sich veranlasst sieht, relativ aüsfü hrlich (sogar mit einem For-

mülierüngsvorschlag fü r ein Anschreiben) aüf die formal notwendigen 

Verfahrensschritte hinzüweisen (109), besta tigt, dass es sich bei diesem 
formalen Vorgehen üm besondere Sitüationen handelt, die erstens nür als 

Aüsnahme vorkommen, die zweitens ein Risiko fü r die Beho rde implizie-

ren ünd die drittens deswegen eine besondere Sorgfalt erfordern. Aüch 
die Aüssage „das ist ja ein richtig offizieller Termin“ (109) impli-

ziert, dass ü bliche Ortstermine nicht diesen Formalisierüngsgrad aüfwei-

sen.  

Die „Absprache“ (117) mit dem Tra ger erscheint widersprü chlich zür 
Formülierüng „von sich aus“ (117). Dürch die „Absprache“ würde offen-

bar züna chst kooperativ eine Verbindlichkeit mit dem Tra ger erzeügt, 

dieser hat sich also gegenü ber der Beho rde zü einer bestimmten Aktion 
informell selbst verpflichtet. Der Tra ger – so legt es die Formülierüng na-

he – wird hier jedoch nicht vollsta ndig „von sich aüs“ ta tig, sondern 

kommt dürch eigene Aktion dem hoheitlichen Handeln der Beho rde zü-

vor. Diese Stelle zeigt, dass bereits potenzielle hoheitliche Eingriffe zü Ef-

fekten fü hren, selbst wenn diese Mo glichkeiten nicht aüsgescho pft wer-

den. Dass die Aktion des Tra gers nicht abgewartet wird, sondern die Ta -
tigkeitsüntersagüng bereits formal vorbereitet wird (Stellüngnahme des 

Mitarbeiters würde angefordert, 125), ünterstreicht, dass die Beho rde 

gründsa tzlich zü dieser Handlüng bereit ist.  

Im Kontext der notwendigen Anho rüng des betreffenden Erziehers wird 
aüch ein Arbeitspapier des anderen LJAs erwa hnt, das verwendet werden 
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kann (127, 129), „damit wir da keinen Formfehler begehen“ (130). Ins-
besondere im letzten Satz wird besonders deütlich, dass es üm diese Ge-

fahr des Formfehlers geht, die hier droht ünd die das versammelte Team 

sehr ernst zü nehmen scheint. Interessant ist aüch, dass diese Notwen-
digkeiten eigentlich nicht diskütiert werden, aüch scheint MA zümindest 

einige der Vorschla ge bereits eigensta ndig in die Tat ümgesetzt zü haben 

(„hab ich schon“, 125). Insgesamt scheint es hier eher üm eine gemein-
same Vergewisserüng zü gehen, dass in diesem Fall ein besonders sorg-

fa ltiges Vorgehen no tig ist ünd üm eine intersübjektive Prü füng der ein-

zelnen Vorgehensschritte. 

Ebenfalls interessant ist MBs Ratschlag, „für sich so ne Struktur“ (131) 

anhand eines sitüationsbezogen erstellten Fragebogens aüfzübaüen ünd 

dabei einen Kollegen zü Hilfe zü nehmen. Das impliziert einerseits, dass 

es keine standardisierten Vorgehensweisen gibt, wie man in dieser Be-
ho rde mit Fa llen dieser Art ümgeht (was mit der Seltenheit ihres Aüftre-

tens begrü ndet sein ko nnte), andererseits impliziert es – a hnlich wie im 

anderen Beispiel oben – dass die Verantwortüngsü bertragüng aüf einen 
einzelnen Mitarbeiter aüfgründ der komplexen fachlichen ünd vor allem 

formalen Anforderüngen als U berforderüng betrachtet wird. 

H. Unbestimmter Begriff der Gleichartigkeit 

Diese hohe Anforderüng – bis hin zür U berforderüng – als Einzelperson 
stets fachlich sinnvoll ünd formal korrekt zü handeln, wird aüch in einem 

weiteren Beispiel beschrieben: 

56 MF: Und umso mehr Druck wir kriegen, umso mehr stehen wir jetzt 
als Kollegen langsam auch zusammen und sehen gar keine Chance 
mehr, es durchzuhalten, weil es gehört für uns als Kollegen ne 
sehr hohe Konfliktbereitschaft dazu, Konfliktfähigkeit. Und Sie 
können sich vorstellen dass ich mir in so ner Geschichte durch-
aus vorstellen könnte, zu ZWEIT in so ein Gespräch zu fahren.             

57 I: mmh          

58 MF: Und ich hab hier einfach – hab ich dann jetzt – Einer gegen,             

59 I: mmh             

60 MF:                                                             
wieviel hab ich, Sechs [Anmerkung: gemeint sind Gesprächspartner 
auf Trägerseite]?             

61 I: Sechs, ja.             

62 MF: Wieviel Kraft kann ma//, wie oft kann man das?             

63 I: mmh             

64 MF: Also ich find, das kost‘ Kraft. Und dann kommt Dokumentati-
on, dann kommt im eigenen Hause das nochmal kommunizieren rauf 
und runter. Das ist dann nur eine Geschichte von der – also ich, 
ich erzähl ihnen, komm immer aufs Gleiche raus, es ist einfach 
nicht zu schaffen [lacht].              
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65 I: mmh [10 Sekunden Pause] Und der Punkt, der das so schwer 
macht, das zu vertreten, was, was ist genau der Knackpunkt sozu-
sagen? […]             

66 MF: Ich finde, dass da Kraft zu gehört, alleine gegen fünf oder 
sechs Menschen zu argumentieren und da Oberwasser zu behalten. 
Und die Gefahr, dass man da Zugeständnisse macht, die subjektiv 
motiviert sind, find ich hoch.             

67 I: mmh             

68 MF: Und dass man nicht immer gleich gut drauf ist und nicht im-
mer gleich viel Kraft ist das eine.             

69 I: mmh             

70 MF: Und [6 Sekunden Pause] wär mal interessant zu gucken, ob wir 
alle so [lacht] so durchsetzungsfähig sind untereinander. Und 
ich finds keinen guten Fachstandard, sowas alleine machen zu 
müssen. 

71 I: mmh             

72 MF: Also – kann immer mal fragen, kann mal jemand noch mitkom-
men. Aber das ist ja bei der Personalbesetzung dann auch nur auf 
einzelne Punkte festgelegt […] 

DokAX, 56-72 

Aüch hier wird die eigene Position als schwach ünd angreifbar darge-

stellt. Insbesondere wird die Aüseinandersetzüng mit Tra ger- ünd Ein-
richtüngsvertretern (es geht in dem erwa hnten Gespra ch üm die Grüp-

pengro ße ünd den Personalschlü ssel) hier als eine Disküssion geschil-

dert, in der sich MF gegen die anwesenden Vertreter von Tra ger, Einrich-
tüng, Kostentra ger ünd Spitzenverband argümentativ (mit Verhand-

lüngsgeschick) dürchsetzen müss („zu argumentieren und da Oberwasser 

zu behalten“, 66). Seine Position in dieser Aüseinandersetzüng nimmt MF 
als eine ünter „Druck“ (56) wahr. Dieser Drück, das wird dürch hier nicht 

zitierten Kontext deütlich, meint insbesondere, dass Tra ger ünd Kosten-

tra ger ins Feld fü hren, dass sie selbst wirtschaftlich ünter Drück stehen 
ünd deshalb beispielsweise eine bestimmte geforderte Personalaüsstat-

tüng nicht finanzieren ko nnen. Aüch betonten sie in dem hier themati-

sierten Gespra ch, dass vorhandene Mindeststandards nicht verbindlich 
seien ünd es daher rechtlich mo glich sei, Aüsnahmen züzülassen. Es han-

delt sich bei der hier thematisierten Disküssion also nicht prima r üm eine 

pa dagogisch-fachliche, sondern üm eine, in der o konomische Aspekte im 
Zentrüm stehen. Dies erschwert eine „Argümentation“ MFs, da hier keine 

U berzeügüng von güter pa dagogische Praxis notwendig ist, sondern die 

Aüseinandersetzüng betrifft die Frage, ob die normativen Setzüngen MFs 
dürch die sechs Gespra chspartner akzeptiert werden. Der Konflikt, der in 

Absatz 56 genannt wird, bezieht sich also aüf den Konflikt zwischen ge-

forderter Mindestaüsstattüng ünd der Leistüngswilligkeit der Einrich-
tüngs- ünd Kostentra ger vor dem Hintergründ knapper Ressoürcen. Er 



342 Kapitel V.2. 

kann in dieser Form nür deshalb aüftreten, weil die vorhandenen Min-
deststandards dürch die Aüfsichtsbeho rde nür als Orientierüngsbasis fü r 

Betriebserlaübnisse verwendet werden ko nnen, nicht jedoch als verbind-

liche Gründlage. Dieser Konflikt wird von MF als sehr schwerwiegend 
empfünden, da er eine „sehr hohe Konfliktbereitschaft“ (56) als erfor-

derlich beschreibt. Ziel der Disküssion ist es aüs MFs Sicht, „durchzuhal-

ten“ (56), das bedeütet, keine „Zugeständnisse [zu machen], die subjek-
tiv motiviert sind“ (66). Als entscheidend dafü r, ob es gelingt, die no ti-

ge Konfliktbereitschaft bzw Konfliktfa higkeit (56) an den Tag zü legen, 

üm „Oberwasser zu behalten“ (66), wird „Kraft“ (62, 64, 68) genannt, die 
aüfgebracht werden müss. „Kraft“ wird hier als eine perso nliche Eigen-

schaft beschrieben, also in der Bedeütüng einer psychischen Sta rke. Da-

raüf deütet aüch der Verweis aüf „sübjektive Motive“ (66) hin. Denn ge-
nannt werden hier nicht eher konstante Eigenschaften wie „Kompetenz“ 

oder „Verhandlüngsgeschick“, sondern eben „Kraft“. Da diese Kraft aüs 

seiner Sicht nicht ünbegrenzt vorhanden ist („wie oft kann man das?“, 
62) ünd aüch von der „Tagesform“ abha ngig ist („dass man nicht immer 

gleich gut drauf ist“, 68), ist es aüs MFs Sicht wü nschenswert, konflikt-

tra chtige Gespra che nicht alleine, sondern zü zweit dürchfü hren zü ko n-
nen (56, 66, 70), üm solche Schwanküngen aüszügleichen. Da diese Mo g-

lichkeit im Moment nür in Aüsnahmefa llen besteht (72), bescheinigt er 

seiner eigenen Beho rde in dieser Hinsicht „keinen guten Fachstandard“ 

(70).  

Da der Konflikt sich also üm eine normative Setzüng entspannt, ist es MF 

nicht mo glich, die Gespra chspartner dürch güte Argümente davon zü 

ü berzeügen, seine Position anzüerkennen. MF müss sich aüf seine Aütori-
ta t bzw. Legitimita t berüfen, die ihn dazü berechtigt, derlei Entscheidün-

gen zü treffen. Beide Seiten wollen – wie aüs Kontextwissen gefolgert 

werden kann – aügenscheinlich ein Eskalieren des Konfliktes hin zü einer 
jüristischen Aüseinandersetzüng vermeiden. Die Verhandlüng wird daher 

zwischenzeitlich zü einem Kra ftemessen, üm zü prü fen, welche Seite zü 

Zügesta ndnissen bereit ist. Die Gegenseite ist aüs Sicht von MF aüfgründ 

ihrer personellen U berlegenheit in einer besseren Sitüation, gegen die er 

sich nür mit Mü he behaüpten kann. 

Ein Kernproblem dieser konflikthaften Gespra che erla ütert MF aüf Nach-

frage kürz daraüf folgendermaßen: 

89 I: Aber die Tatsache, überhaupt in so Gespräche so reinzugehen 
entsprechend und sich so auf der Ebene, wie das jetzt auch pas-
siert, so auszutauschen, halten Sie schon für die richtige Ar-
beitsform oder Variante?            
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90 MF: Ich halte es für richtig, für gleichartige Behandlung unter-
schiedlicher Träger             

91 I: mmh             

92 MF:  einzutreten.             

93 I: mmh             

94 MF: Und, wenn es dafür keine Verständigung gibt, finde ich, kön-
nen wir nicht einfach einknicken, nur weil der Druck so groß 
ist.              

95 I: mmh             

96 MF: Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder sorg ich für 
die Gleichartigkeit oder ich richte mich danach, wie stark gera-
de der Gegendruck ist. 

DokAX, 89-96 

Ein zentraler Begriff ist also „Gleichartigkeit“, wie es oben bereits an-
klang. Gerade in dem Tra gergespra ch, üm das es hier geht, ist die eigentli-

che „Verhandlüngsmasse“ die Frage, inwieweit der betreffende Tra ger 

ünd seine Einrichtüng als „gleichartig“ betrachtet werden ko nnen ünd ob 
somit die Standards anderer Einrichtüngen aüf diesen konkreten Fall 

ü bertragen werden ko nnen. Unsicherheit in der Dürchsetzüng eigener 

Maßsta be besteht also nicht nür hinsichtlich des ünklaren Kindeswohlbe-
griffs ünd der daraüs folgenden Schwierigkeit, ü berhaüpt Standards zü 

bestimmen. Denn selbst wenn es vereinbarte Richtlinien wie fü r die Per-

sonalaüsstattüng gibt, entsteht Unsicherheit in deren Anwendüng aüf-
gründ des ünbestimmten Begriffs der „Gleichartigkeit“. Denn gleichartige 

Tra ger mü ssen dürch die Beho rde gleich behandelt werden, Verhand-

lüngsspielra üme ergeben sich vor allem dann, wenn eine Einrichtüng als 
nicht gleichartig beürteilt wird. Andererseits besteht bei Abweichüngen 

immer die Gefahr, dass die These der Unterschiedlichkeit spa ter nicht 

mehr aüfrecht erhalten werden kann, ünd eine einmal genehmigte Aüs-
nahme als neüer Maßstab aüch von anderen Einrichtüngen betrachtet 

werden kann. Der allgemeine Standard wü rde dann üntergraben werden. 

Interessant ist dabei, dass es MF zwar wichtig ist, diese Standards zü hal-
ten (das wird insbesondere in hier nicht zitierten Passagen deütlich), je-

doch pla diert er hier nicht fü r eine formale Sta rküng dieser Standards 

ünd eine Redüzierüng von Ermessensspielra ümen, was eine Redüzierüng 
des mo glichen Drücks bedeüten wü rde, den Tra ger ünd Kostentra ger 

aüfbaüen ko nnen. Sondern er wü nscht sich in erster Linie eine bessere 

personelle ünd zeitliche Aüsstattüng, üm sich gegen den Drück besser be-

haüpten zü ko nnen.   

Die Unterstü tzüng dürch Kollegen bildet also nicht nür eine „Rü ckenstü t-

ze“ dadürch, dass diese dabei helfen, keine Formfehler zü begehen ünd an 

alle notwendigen Verfahrensschritte zü denken. Sondern Kollegen ko n-
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nen aüch als psychologische Unterstü tzüng in schwierigen Verhandlün-
gen dienen ünd die Dürchsetzüngsfa higkeit steigern. Aüch ko nnte dies 

mo gliche Zügesta ndnisse aüfgründ fehlender „Konfliktbereitschaft“ – also 

zü geringer „Kraft“ üm normative Positionen zü verteidigen – redüzieren. 

I. Durchsetzbarkeit nicht formaler Mindestvoraussetzungen 

Ein weiteres Beispiel dafü r, dass nicht formal festgelegte Mindeststan-

dards eine hohe Anforderüng an die Aüfsichtsmitarbeiter darstellen, lie-

fert die folgende Passage. Ein Mitarbeiter reflektiert darin den ersten 
Ortsbesüch bei einem neüen Antragssteller, der die Ero ffnüng einer ers-

ten Einrichtüng plant: 

14 MH: […] Eigentlich steht das ja mehr oder weniger sehr auf der 
Kippe, das ganze Projekt, dass die das wahrscheinlich nicht ma-
chen können. Weil es Gott sei Dank für mich an den Räumen schei-
tert. Die andere Sache ist schwieriger mit dieser Leitungssache.           

15 I: mmh             

16 MH: […] Ja, gut, das was ich mich immer frage, mich selber, ist: 
Wo hätte ich noch klarer sein müssen? Hätte ich jetzt klarer sa-
gen müssen, „Sie müssen jetzt zwei Jahre Leitungserfahrung ha-
ben, sonst geht‘s gar nicht“? Ne? Da hab ich [dem Antragsstel-
ler] auch andere Wege aufgemacht mit der Fortbildung jetzt. Da 
bin ich jetzt – weiß ich nicht, kann sein, dass das verkehrt 
war, es besser gewesen wäre zu sagen, „Nee, [der Antragssteller] 
muss das auf jeden Fall haben, sonst könnt ich [ihn] nicht als 
Leitung anerkennen“.             

17 I: mmh [7 Sekunden Pause]              

18 MH: Bei den Räumen oben ist das gleiche. Also, wir entscheiden 
ja nichts gegen das Bauamt.             

19 I: mmh             

20 MH: Das können wir ja auch gar nicht, weil wir ja in der Be-
triebserlaubnis drin haben, dass die Vorschriften anderer              

21 I: mmh             

22 MH:                                  Institutionen berücksich-
tigt oder beachtet werden müssen. Ich hätte mich auch anders 
verhalten können, ich hätte ja auch sagen können, „Die Räume, 
die werden vom Bauamt nicht genehmigt, können Sie von ausgehen. 
Und deswegen genehmige ich die auch nicht“. Und damit wären wir 
am Ende gewesen.            

23 I: mmh             

24 MH: Und ich hätte noch klarer sein können. Das ist aber was, das 
begleitet mich immer [lacht]. Ich bin schon so orientiert, auch 
immer wieder nochmal zu gucken, was könnte trotzdem noch gehen, 
ne? 

DokVR, 14-24 

MH nennt hier zwei mo gliche Grü nde, die nach seiner Darstellüng zü ei-
ner sofortigen Ablehnüng des Antrags aüf Betriebserlaübnis ha tten fü h-

ren ko nnen, na mlich fehlende Leitüngserfahrüng ünd Ma ngel der ra ümli-
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chen Bedingüngen. MH stellt beide Grü nde so dar, als ha tten sie aüs sei-
ner Sicht eine Ablehnüng jeweils aüsreichend legitimieren ko nnen, da er 

sagt „Ich hätte mich auch anders verhalten können“ (22). Wenn MH al-

so die Betriebserlaübnis ha tte verweigern wollen, ha tte er dies bereits 
wa hrend der Besichtigüng tün ko nnen. Stattdessen nützte er seinen Er-

messensspielraüm dazü aüs, „nochmal zu gucken, was könnte trotzdem 

noch gehen“ (24) ünd machte hinsichtlich der fehlenden Leitüngserfah-
rüng das Angebot, diese gegebenenfalls dürch Fortbildüngen zü kompen-

sieren. MH begrü ndet diese Entscheidüng damit, dass er „so orientiert“ 

(24) sei. Sein professionelles Handeln stü tzt sich hier also aüf eine per-
so nliche Eigenschaft bzw. Haltüng von sich, statt aüf ünsichere Rahmen-

bedingüngen, fehlendes Spezialwissen oder anderes. Zügleich themati-

siert er seine eigene Unsicherheit hinsichtlich dieser Entscheidüng („weiß 
ich nicht, kann sein, dass das verkehrt war“, 16). Dass MH ünsicher 

ist, ob sein Aüfzeigen „andere[r] Wege“ (16) eine güte Entscheidüng war, 

zeigt sich aüch in dem Aüssprüch „Weil es Gott sei Dank für mich an 
den Räumen scheitert“ (14). In „Gott sei Dank“ kommt eine Erleichte-

rüng züm Aüsdrück, die sich daraüf bezieht, dass MH die Konseqüenzen 

seiner perso nlichen Entscheidüng zür Abweichüng von vereinbarten Re-
gelüngen nicht tragen müss. Nicht ganz klar ist, welche Konseqüenzen 

dies ha tten sein ko nnen, wenn es nicht an den Ra ümen gescheitert wa re. 

Die Erleichterüng ko nnte sich entweder daraüf beziehen, dass MH seine 
Entscheidüng nicht weiter begrü nden ünd weiterverfolgen müss, was 

mo glicherweise mü hsam fü r die weitere Fallbearbeitüng sein ko nnte (die 

Aüsnahme mü sste festgehalten ünd begrü ndet werden, Fortbildüngen 
mü ssten spa ter kontrolliert werden etc.). Es ko nnte aber aüch sein, dass 

MH seine Entscheidüng bereüt, weil er den Antragssteller im Nachhinein 

doch nicht fü r aüsreichend geeignet ha lt ünd die vorgeschlagene Fortbil-

düng dies nicht sübstanziell vera ndert ha tte. 

Um den Vorgang besser zü verstehen, fragt der Interviewer noch einmal 

nach den genaüen Grü nden fü r die Nicht-Anwendüng mo glicher Ableh-

nüngsgrü nde: 

35 I: Was hat Sie dazu bewogen, das so zu –            

36 MH: aufzumachen?             

37 I: mmh             

38 MH: Die Bewertung [seiner; des Antragsstellers] fachlichen Ar-
beit bis – oder die Gewichtung, dass [er] schon zwei bis drei 
Jahre diese Arbeit zumindest im Praktischen tut, dass [er] nicht 
fremd ist in dem ganzen Bereich […]            

39 I: mmh             



346 Kapitel V.2. 

40 MH: Und das heißt, wir haben häufig mit Trägern, die so beides 
nicht haben, die Leitungserfahrung nicht haben, aber auch nicht 
unbedingt die Erfahrung in genau diesem Arbeitsfeld, was die ma-
chen wollen             

41 I: mmh             

42 MH: und dann, dann geht das gar nicht.            

43 I: mmh             

44 MH: Und [Antragssteller] hat ja – diesen einen Teil hat [er] ja 
eigentlich. Was [ihm] fehlt ist wirk// – Also [er] hat – die in-
haltliche Arbeit kennt [er], da weiß [er], was auf [ihn] zu-
kommt. Aber der Overheadbereich, der fehlt.            

45 I: mmh             

46 MH: Und das war meine Überlegung, den kann man ja vielleicht 
auch draufsatteln.             

47 I: mmh             

48 MH: So. Ja das war der Hintergrund. Und es ist ja nicht so, dass 
wir keine Ausnahmen machen, ne? Davon mal abgesehen. Wir machen 
ja immer wieder, in bestimmten Konstellationen also – da – theo-
retisch wär das – kann ich mir das so vorstellen, dass das in 
Ordnung ist. 

49 I: mmh             

50 [5 Sekunden Pause]             

51 MH: Ob das für [Antragssteller] jetzt das Richtige ist, wie ge-
sagt –    

DokVR, 35-51 

Aüf die Nachfrage nennt MH hier als Gründ fü r seine Entscheidüng, von 
einer rigiden Regelanwendüng abzüweichen, dass es sich – im Gegensatz 

zü anderen Fa llen – hier nicht üm eine Sitüation gehandelt habe, in der 

eine Zülassüng „gar nicht“ (42) gegangen wa re, d. h. die Voraüssetzün-
gen eindeütig nicht gegeben waren. Ein solcher zwingender Ablehnüngs-

gründ sei das Fehlen von „Erfahrung in genau diesem Arbeitsfeld, was 

die machen wollen“ (40). Die fehlende Leitüngserfahrüng („Overheadbe-
reich“, 44) wird dürch MH also als weniger wichtig bewertet als Praxiser-

fahrüng allgemein ünd gründsa tzlich als eine Rechtfertigüng, „Ausnahmen 

zu machen“ (48) wahrgenommen. MH schra nkt diese Aüsnahmemo glich-
keit jedoch  ein ünd ha lt sie nür „in bestimmten Konstellationen“ (48) fü r 

züla ssig. In der Formülierüng „theoretisch wär das – kann ich mir das 

so vorstellen, dass das in Ordnung ist“ (48) kommt einerseits eine 
gewisse Unsicherheit züm Aüsdrück, andererseits betont MH, dass dieses 

Vorgehen „theoretisch“ angesichts der Bedingüngen vertretbar wa re. Da 

dieser Abschnitt nach einer kürzen Paüse abgeschlossen wird mit „Ob das 
für [Antragssteller] jetzt das Richtige ist“ (51), macht deütlich, 

dass MH diesen vorstellbaren Fall in dieser konkreten Sitüation mit ge-

naü diesem Antragssteller als zweifelhaft betrachtet. Die obige Unsicher-
heit MHs bezieht sich also in erster Linie daraüf, ob er einen aüs seiner 
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Sicht vorhandenen Ermessensspielraüm zügünsten eines bestimmten 
Tra gers aüsnützt oder nicht. Als Begrü ndüng dafü r, eine Aüsnahme zü 

machen, nennt MH als erstes, dass ünd warüm er die Mo glichkeit dazü 

hatte, also dass es ü berhaüpt einen Ermessensspielraüm gab. Die einzel-
nen genannten Grü nde beziehen sich entsprechend aüch aüf den „theore-

tischen“ Fall. Aüf die besonderen Umsta nde der hier zü bewertenden 

konkreten Personen geht MH nür im letzten Absatz kürz ünd zweifelnd 
ein. Dies spricht dafü r, dass, obwohl er konkrete Kriterien benennen 

kann, die sein Aüsnahmevorgehen hinreichend legitimieren wü rden, wei-

tere, fachlich oder formal schwer greifbare Faktoren eine Rolle spielen, 
die ihn die Eignüng der Einrichtüng bezweifeln lassen. Trotzdem ent-

scheidet MH sich gegen eine rigide Aüslegüng der Vorschriften ünd fü r 

einen kooperativen ünd wohlwollenden Umgang, der sübjektiv eine am-

bivalente ünd ünsichere Haltüng zür eigenen Entscheidüng aüslo st. 

Letztlich steht hier also die gründsa tzliche „Orientierüng“ MHs hin zü 

Tra gern („was könnte trotzdem noch gehen“, 24) einem intüitiven Zweifel 

im Einzelfall193 gegenü ber. Fü r die im Gespra ch thematisierte Entschei-
düng MHs setzte sich die „Tra gerorientierüng“ gewissermaßen gegen die 

Intüition dürch. Unklar bleibt in dieser Passage, wodürch genaü diese 

Orientierüng begrü ndet ist, was also MH dazü veranlasste, in diesem 
Zweifelsfall danach zü handeln, statt – was ebenfalls denkbar wa re – nach 

der Dürchsetzüng ho chstmo glicher Standards zü streben. Die im vorigen 

Kapitel genannte Gefahr, „dass man da Zugeständnisse macht, die sub-
jektiv motiviert sind“ (DokAX, 66) bzw. fehlende „Kraft“ (DokAX, 62), 

sich gegen Tra gerinteressen dürchzüsetzen, ko nnte theoretisch eine Ur-

sache sein. Eine gründsa tzlich fehlende „Konfliktbereitschaft“ (DokAX, 
56) erscheint jedoch ünwahrscheinlich, da MH in anderen Gespra chen im 

Beobachtüngszeitraüm aüch konflikthafte Themen ansprach. Vielmehr 

scheint selbst bei eigentlich vorhandener Konfliktbereitschaft der ge-
nannte Drück dann besonders hoch zü sein, wenn fü r Entscheidüngen zü 

Ungünsten des Tra gers allein perso nliches Ermessen aüsschlaggebend 

wa re ünd keine weiteren Legitimationsaspekte angefü hrt werden ko n-

nen. Problematisch ist es offenbar also weniger, einen Konflikt als Stell-

vertreter der Beho rde aüszütragen, was der Fall wa re, wenn ein Mitarbei-

ter in einer Konfliktsitüation die klare Linie der Beho rde verteidigt. Im 
Fall von MH scheint die Schwierigkeit im eigenverantwortlichen Ziehen 

dieser Linie zü liegen. Dies gilt offenbar aüch dann, wenn die Frage der 

                                                 
193 Dieser Zweifel an der Eignung des Trägers wird in hier nicht zitierten Passagen noch etwas 
deutlicher. 
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Gleichartigkeit (die im obigen Kapitel aüsschlaggebend war) ünstrittig ist. 
In diesem Fall geht es also weniger üm „Konfliktbereitschaft“ als vielmehr 

üm eine Bereitschaft zür normativen Setzüng von Standards. Abha ngig 

scheint das Empfinden dieses Drücks ünd sein Umgang damit von der 
perso nlichen „Orientierüng“, d. h. dem Selbstversta ndnis der eigenen Rol-

le gegenü ber dem Tra ger zü sein. 

Festzühalten ist, dass vorhandene Ermessensspielra üme – aüch wenn sie 

notwendig sein mo gen – potenziell eine Drücksitüation fü r die Aüf-
sichtsmitarbeiter darstellen ünd Unsicherheit aüslo sen ko nnen, dürch die 

es aüch zü Fehlentscheidüngen kommen kann. Gibt es keine strüktürellen 

Entlastüngen fü r solche Sitüationen, kann die Aüsgestaltüng von Ermes-

sensspielra ümen aüch von perso nlichen Eigenschaften, wie „Kraft“ oder 

der perso nlichen „Orientierüng“, gepra gt werden. Treten aüfgründ indi-

vidüell verschiedenen Umgangs mit Ermessensspielra ümen Konflikte im 
Team aüf (wie dies im vorigen Kapitel anklang), kann deshalb die Sitüati-

on entstehen, dass die „Schüld“ fü r die Unterschiede maßgeblich perso n-

lichen Eigenschaften angelastet ünd somit eine Lo süng des Konfliktes er-
schwert wird. Zügründe liegt aber ein strüktürelles Defizit. Als eine Mo g-

lichkeit der Entlastüng würde bereits im vorigen Kapitel die Verteilüng 

der Verantwortüng aüf mehrere Personen genannt. Eine andere Mo glich-
keit ko nnte darin bestehen, formale Verfahrensregeln fü r den Umgang 

mit Aüsnahmen zü formülieren.  

J. Fachfremde Anforderungen 

Ein bisher noch nicht explizit diskütierter aüslo sender Faktor fü r Unsi-
cherheit besteht in der enormen fachlichen Breite mo glicher relevanter 

Aüfsichts- ünd Beratüngsthemen, die bereits in der Liste der angespro-

chenen Themen wa hrend der Tra gergespra che deütlich wird (siehe Kapi-

tel 1.8.2). Ein Beispiel wird dürch MB genannt: 

12 MB: Also für […] Träger hat das den Vorteil, diese Honorarkräfte 
werden nur dann bezahlt, wenn sie wirklich betreuen, ne? […] Bei 
den Individualpädagogen wär das so, die hätten [bei einer Fest-
anstellung] Leerlauf.             

13 I: mmh             

14 MB: Hätten keine Betreuung und müssten bezahlt werden. So und da 
sagen die, das wollen wir nicht, ne? Und da ist für uns die 
Schwierigkeit, in welche Richtung bewegen wir uns? Aus Sicht der 
Aufsicht kommen wir den pädagogisch gut nachvollziehbaren Vor-
stellungen nach und sagen, „okay, das könnt ihr so machen“. Oder 
sagen wir stringent, die anderen Gesetzmäßigkeiten, die durch 
Behörden vertreten werden, ob die jetzt schwachsinnig sind oder 
nicht, setzen wir im Grunde eins zu eins durch. Also schließen 
wir uns beispielsweise den höchst unterschiedlichen juristischen 
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Auffassungen im Steuerrecht an. Die einen sagen, „das können die 
so machen“, ne?             

15 I: mmh             

16 MB: Die sind umsatzsteuerbefreit und so weiter und so fort. Und 
die andern sagen, „das könnt ihr nicht machen“. So und da haben 
wir als Landesjugendämter, sag ich jetzt einmal allgemein, ein 
riesengroßes Problem. […] Das ist nämlich eigentlich gar nicht 
unsere Baustelle.       

17 I: mmh       
18 MB: Wir haben von Steuerrecht überhaupt keine Ahnung.             

19 I: mmh             

20 MB: Ne? Vom Baurecht haben wir das sehr bedingt, also heute so 
Pläne angucken, das können wir im Regelfall gut. Die meisten 
männlichen Kollegen – deshalb, weil irgendwie immer irgendwas 
mit Bau, Frickelei zu tun – haben sich damit mal befasst, ja?             

21 I: mmh             

22 MB: Wir haben aber im Notfall hier auch Architekten im Hause, 
[…] die wir mitnehmen können.             

23 I: mmh             

24 MB: So. Aber bei solchen Sachen, wen sollen wir mitnehmen? Wir 
haben da keinen.             

25 I: mmh             

26 MB: Ja? Und da fragen wir uns schon, kann durch ne Fehlentschei-
dung ne potenzielle Kindeswohlgefährdung entstehen, ne? So nach 
dem Motto, weil wir jetzt gerade sagen, wir müssen das so in 
diese Richtung durchsetzen, gefährden wir vielleicht ein Betreu-
ungsverhältnis, sind also potenziell kindeswohlgefährdend. Oder 
aber bewegen wir uns da auf sehr sandigem Boden, weil wir da in-
direkt steuerrechtliche Aussagen machen, die wir gar nicht hal-
ten können, ne?              

DokEK, 12-26 

MB berichtet von zwei fü r Sozialpa dagogen fachfremden Themen, mit 

denen die Aüfsichtsmitarbeiter im Rahmen ihrer Ta tigkeit konfrontiert 
werden, na mlich „Steuerrecht“ (14) ünd „Baurecht“ (20). Wa hrend er von 

einer aüsreichenden Fachkenntnis fü r das Baürecht aüsgeht („das können 

wir im Regelfall gut“, 20), fehlt diese fü r den Bereich des Steüerrechts 
offenbar vo llig („überhaupt keine Ahnung“, 18). Fü r beide Bereiche 

scheint es keine besonderen Schülüngen seitens der Beho rde zü geben, 

denn aüch die baürechtlichen Kenntnisse fü hrt MB vor allem aüf züfa lli-
ges bzw. privates Interesse der Mitarbeiter zürü ck („Die meisten männli-

chen Kollegen – deshalb, weil irgendwie immer irgendwas mit Bau, 

Frickelei zu tun“, 20). Andererseits scheint aüch ohne solches privates 
Interesse eine aüsreichende Fachkompetenz mo glich zü sein, denn die 

weiblichen Mitarbeiter werden dürch MB nicht von der Bewertüng aüs-

geschlossen, dass sie im Regelfall ebenfalls güt „Pläne angucken“ (20) 
ko nnten. Wie diese dann anderweitig erlangt werden konnte, wird hier 
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nicht deütlich. Als strüktürelle Unterstü tzüng in diesem Bereich wird 
aber der Architekt innerhalb der Beho rde genannt, der „im Notfall“ (22) 

hinzügezogen werden kann. Fü r das Steüerrecht gibt es solche Ressoür-

cen nicht, wodürch laüt MB die Gefahr besteht, dass aüfgründ von Unwis-
senheit beho rdliche Anweisüngen geta tigt werden, die steüerlich rechts-

widrig ünd dadürch in ihrer Stabilita t gefa hrdet sind. In der Darstellüng 

MBs fa llt aüf, dass er den Bereich des Steüerrechts als insgesamt schwer 
dürchschaübar ünd widersprü chlich darstellt („höchst unterschied-

lich[e] juristisch[e] Auffassungen“, 14). Damit begrü ndet er, dass er 

als Fachfremder („gar nicht unsere Baustelle“, 16) – im Gegensatz züm 
offenbar ü bersichtlicheren Baürecht – hier keine Mo glichkeit sieht, dürch 

perso nliches Engagement die entsprechenden Fachkenntnisse zü erwer-

ben. Darin wird also die Schwierigkeit deütlich, selbst in einer ver-
gleichsweise großen Organisation wie dem Landschaftsverband aüsrei-

chend Ressoürcen fü r die vielfa ltigen Anforderüngen der Aüfsichtsta tig-

keit vorzühalten.  

K. Diskrepanz zwischen politischen Äußerungen und praktischen Anforde-
rungen 

Eine weitere Problematik nennt MB im Anschlüss an die oben zitierte 

Passage. 

27 MB: […] Also, wir sind, glaube ich, ganz gut zuhause in diesen 
klassischen Bereichen der Jugendhilfe, ne? Heilpädagogische 
Gruppen, stationäre Maßnahmen, Intensivgruppen. Wo wir schon ins 
Schleudern kommen, ist bei den Fragestellungen im Rahmen der 
Aufsicht, wenn ne Einrichtung sagt, „Wir haben Gruppen oder wir 
haben Klientel, die zumindest temporär in ihrer Freiheit be-
schränkt werden müssen.“ Was machen wir da? Die müssen das – wir 
müssen die beschränken, weil sie eigen- und fremdgefährdend 
sind. So. Da hat´s vor Jahren hier heiße Auseinandersetzungen 
gegeben, die sogar an den Landesjugendhilfeausschuss gegangen 
sind und wo irgendwie mal – das ist ne politische Entscheidung 
gewesen – „Wir machen das niemals, das ist Teufelszeug, ne? Ei-
gentlich wie die Satansmusik. Machen wir nie und der Land-
schaftsverband verbietet das per se.“ Das führte da zu dem – 
nicht nur wir, sondern [der andere Landschaftsverband] in der 
Aussage auch – wobei, ich weiß nicht ob Ihnen [Einrichtungsname, 
in der geschlossene Unterbringung stattfindet] bekannt ist? [I 
nickt] Okay, [die Einrichtung] gabs da schon, das hat man dann 
ausgeblendet. Und wir dann in der Bredouille waren und eigent-
lich immer noch sind, zu sagen, „Okay, wir müssen akzeptieren 
dass es Kinder und Jugendliche gibt, die sind so gefährdend, 
dass man die Allgemeinheit vor denen schützen muss. Aber WIE 
eben?“ So. Vor allem wenn andere Systeme nicht funktionieren. 
Also man kann Keinen forensisch unterbringen, wenn er nicht ge-
rade aktuell was Strafbares gemacht hat, sag ich mal, oder ins 
heilpädagogische Heim unterbringen, weil er nicht achtzehn ist 
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oder so. So, und wo dann die Einrichtung sagt, „Was machen wir 
denn dann? Was können wir machen, damit wir die Sicherung aller 
Betroffenen wahrnehmen?“ So und dann hatten wir hier ne Situati-
on und haben die eigentlich noch, dass HOCHoffiziell es heißt, 
geschlossene Unterbringung, ob jetzt – ne? – ich sag mal, in in-
stitutionalisierter Form, machen wir schonmal gar nicht.             

28 [Unterbrechung durch Anruf]             

29 MB: Ne? Also in institutionalisierter Form machen wir gar nicht 
und – da klaffen Theorie und Praxis auseinander.             

30 I: mmh             

31 MB: Weil, der [andere Landschaftsverband] sagt ähnlich, sagt 
Gleiches. [Es gibt aber geschlossene Unterbringung im Zuständig-
keitsbereich], klassisch institutionalisiert.             

32 I: mmh             

33 MB: Ja? Und wir hier rumrudern, ne? 

DokEK, 27-33 

Hier beschreibt MB die Sitüation, dass eine politische Entscheidüng zür 
geschlossenen Unterbringüng aüfgründ üngelo ster praktischer Heraüs-

forderüngen nicht von der Aüfsichtsbeho rde ümgesetzt werden kann. Er 

kritisiert die politische Entscheidüng dahingehend, dass bestehende An-
gebote „ausgeblendet“ (27) würden ünd entsprechend keine Lo süng züm 

Umgang mit diesen Angeboten erarbeitet würde. Die politische Willens-

a üßerüng war also nür einseitig ünd beinhaltete weder Verfahrenshilfen 
noch alternative Modelle züm Umgang mit dem bestehenden Problem der 

Selbst- ünd Fremdgefa hrdüng dürch manche Jügendliche. Die Aüfsichts-

beho rde befindet sich dadürch laüt MB in einer „Bredouille“ (27), also in 
einer bedra ngten ünd ünangenehmen Sitüation. Dadürch, dass die politi-

sche Entscheidüng in der Wahrnehmüng von MB bestehende Realita ten 

leügnet, „klaffen Theorie und Praxis auseinander“ (29). Da nicht alle 
Bedingüngen ünd Ambivalenzen berü cksichtigt würden, kann die „Praxis“ 

keine Handlüngssicherheit dürch die „Theorie“ gewinnen. Fü r die Aüf-

sichtsbeho rde ergibt sich daraüs, dass sie einerseits einen pragmatischen 
Umgang mit konkreten, praktischen Heraüsforderüngen finden müss, die 

das Wohl von Kindern ünd Jügendlichen ünmittelbar berü hren. Anderer-

seits fehlt ihr dabei die normative „Rü ckendecküng“ dürch die Politik, 

weil sie mit ihren Handlüngen einigen politischen Aüssagen widerspricht. 

Hierdürch entsteht eine Unsicherheit („wir hier rumrudern“, 33), die ür-

sa chlich aüf praxisferne politische Entscheidüngen zürü ckzüfü hren ist 
ünd dürch die Beho rde selbst nicht aüfgelo st werden kann. Ein Teil der 

normativen Verantwortüng politischer Akteüre wird dürch solche – laüt 

dieser Darstellüng realita tsfernen – A üßerüngen aüf die Beho rde ü ber-

tragen. 
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2.5.2 Hilfen und Strategien zur Gewinnung von Sicherheit 

A. Vorhandene „unverrückbare“ Mindeststandards als Orientierung 

Zür Notwendigkeit eines pragmatischen Umgangs mit den Bedü rfnissen 
von Einrichtüngs- ünd Kostentra gern bietet ein Gespra ch mit einem an-

deren Mitarbeiter Hinweise: 

1 I: Wie funktioniert das dann, wenn so ein Konflikt auftritt zwi-
schen: Sie sagen „Mindeststandard“ und der Mensch vom Jugendamt 
sagt aber „Wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen“?             

2 MZ: Dann ist es im Prinzip – also es gibt für uns so unverrück-
bare Mindeststandards, die im Rahmenvertrag, sag ich mal, sozu-
sagen festgeschrieben sind. Und dann kann ich dann auch nur sa-
gen „Liebe Leute, den Rahmenvertrag habt ihr auch unterschrie-
ben, eure Vertretung, kommunale Stelle. Wenn ihr meint, ihr 
könnt den nicht mehr halten, dann ist es ein anderer Weg, den 
ihr gehen müsst. Dann müsst ihr im Prinzip in eurem Gremium da-
für plädieren, den Rahmenvertrag zu kündigen und neue Kriterien 
auszuhandeln.“ Die sind für mich auch unverrückbar. Und das ist 
im Prinzip dann auch ne Sache, die ein Jugendamt auch einsieht. 
Andere Kriterien sind jetzt so speziell nicht benannt, wie zum 
Beispiel so Zimmergrößen.             

3 I: mmh             

4 MZ: Und da muss ich dann auch so sehen, wenn ich sage, „Zwölf 
Quadratmeter für ein Einzelzimmer ist das, was ich fordere“ und 
das Jugendamt sagt, „Hier haben wir noch ne gute Sache, das sind 
aber nur zehn“. Dann muss ich auch in der Lage sein, zu sagen, 
wenn ich vor Ort bin und sage, „Nee, das gefällt mir“, weil es 
zum Beispiel im Flurbereich noch die Möglichkeit gibt, nen 
Schrank reinzustellen und so, haben wir im Zimmer wieder selber 
mehr Platz. Ich glaub, ne gewisse Kulanz und auch nen gewissen 
pragmatischen Ansatz, der muss erkennbar sein. So dass das Ju-
gendamt auch merkt, wir kommen in bestimmten Sachen, wir kommen 
ihm da auch entgegen. Und ich glaube, wenn das sich so ein biss-
chen austariert, dann ist das eigentlich  

ne gute Sache. Aber bestimmte Sachen sind halt nicht zu disku-
tieren, das muss man dann eben auch sagen. 

DokRP, 1-4 

„Mindeststandards“, die erstens aüf einem breiten Konsens berühen ünd 

die zweitens schriftlich fixiert sind, bedeüten fü r den Aüfsichtsmitarbei-

ter eine starke argümentative Entlastüng. Der Verantwortüng fü r die 

normative – ünd dadürch nicht rational valide definierbare – Festsetzüng 
bestimmter qüantitativer Kriterien (wie Personalschlü ssel) wird dürch 

die am Rahmenvertrag beteiligten Institütionen mitgetragen. Dürch MZ 

wird die Gü ltigkeit dieser Werte ünd damit die Entlastüng von der Ver-
antwortüng, alleine eigene Grenzen ziehen zü mü ssen, aüch nicht in Frage 

gestellt („Die sind für mich auch unverrückbar“, 3). Aüs jüristischer 

Sicht ist die Verbindlichkeit der Regelüngen des Rahmenvertrages fü r die 
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Betriebserlaübnis zwar mindestens fraglich (siehe Kapitel I.3.1.5), jedoch 
geht in dem vorliegenden Gespra ch nicht üm die Aüseinandersetzüng mit 

einem Einrichtüngstra ger, sondern mit dem kostentragenden Jügendamt. 

Dieses ist im Abschlüss von einzelnen LEQ-Vereinbarüngen mit den Tra -

gern an die Vorgaben des Rahmenvertrages dürchaüs gebünden.  

Der hier beschriebene Pragmatismüs bezieht sich aüf das Versta ndnis, 

dass aüf „A üßerlichkeiten“ wie Raümgro ßen bezogene Qüalita tsstandards 

nicht büchstabengetreü erfü llt werden mü ssen, sondern dass der Mitar-
beiter die Intention der Regelüng interpretiert ünd aüfgründ der Komple-

xita t von Einrichtüngen ünter Wahrüng dieses Sinngehaltes von der 

büchstabengetreüen Anwendüng abweichen kann. Fraglich ist, inwieweit 

Einigkeit dahingehend herrscht, welche Mindeststandards „ünverrü ck-

bar“ sind ünd welche nicht. Dies betrifft vor allem solche, die nicht aüf 

einem breiten Konsens berühen, sondern die dürch das Landesjügendamt 
(oder die beiden Landesjügenda mter in NRW gemeinsam) festgesetzt 

würden. Dazü sei aüch an das Problem der Bestimmüng von „Gleichartig-

keit“ erinnert (Kapitel 2.5.1 H). 

Interessant ist, dass die „Kulanz“ (4) hier aüch als Signal des Entgegen-
kommens ünd damit als vertraüensbildende Maßnahme in Richtüng des 

Jügendamtes beschrieben wird („So dass das Jugendamt auch merkt, 

[…] wir kommen ihm da auch entgegen“, 4). Külantes Handeln hat fü r MZ 
also aüch eine strategische Dimension zür Verbesserüng des Verha ltnis-

ses zü anderen Akteüren. Als handlüngsleitende Motive vermischen sich 

offenbar immer wieder solche, die direkt aüf den Schütz von Kindern ünd 
der Sicherüng ihres Wohls  anwendbar sind, mit solchen, die diesem Ziel 

nür mittelbar dienen, indem sie etwa die Beziehüngsqüalita t zü Tra gern 

oder Jügenda mtern verbessern. 

B. Fachliche Intuition als Strategie 

In der folgenden Passage geht es üm die Aüssagekraft von Konzeptpapie-

ren, die fü r den Antrag aüf Betriebserlaübnis eingereicht werden mü ssen: 

51 MG: Und da ist ein Konzept erstmal ne Worthülse.              

52 I: Mmh. Und was hilft Ihnen da dabei, damit umzugehen mit diesen 
Hülsen und knapper Zeit und irgendwie aber das einzuschätzen?              

53 MG: Also ich entscheide mich da für ne Aushandlung, wie ich das 
gerade auch gemacht hab, ich möchte möglichst ne Zusammenfassung 
des Konzepts, mit dem die arbeiten.            

54 I: mmh             

55 MG: Dann guck ich mir das Konzept an und hab möglicherweise wei-
tere Fragen. Oder mir stehen die Haare zu Berge oder es über-
zeugt mich. Und je nachdem, was ich für ne Reaktion habe und was 
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ich für ein Gefühl hab, so nach dem Motto, da kann ich die Ver-
antwortung für übernehmen, das wirkt für mich stimmig und über-
zeugend, da kann ich auch zu stehen, dann schreib ich mein Okay 
drunter oder hefte es einfach ab. Oder eben ich sag „nee, da 
müssen wir nochmal miteinander reden“,  

56 I: mmh             

57 MG: da hab ich Assoziationen zu, wo ich kein gutes Gefühl hab 
oder was ich mit meinem Gewissen nicht verantworten kann oder 
was auch immer. Das ist schlecht pauschal zu beantworten, son-
dern ist eigentlich immer wieder die permanente Aushandlung, was 
ist gemeint? Und ist das ethisch verantwortbar, ist das akzepta-
bel oder, wenn ich unsicher bin, setz ich mich mit drei, vier 
Kollegen zusammen und mach ne kollegiale Beratung: „Das und das 
hab ich vernommen, was ist da eure Einschätzung?“. 

DokRT, 51-57 

Mit dem Begriff der „Worthülse“ (51) weist MG züna chst daraüf hin, dass 

Konzeptpapiere nür virtüelle Einscha tzüngen der tatsa chlichen Erzie-
hüngsqüalita t erlaüben. Was tatsa chlich in Einrichtüngen passiert, la sst 

sich aüs Konzepten nicht ableiten. Da Konzepte aber laüt Gesetz zü den 

wichtigsten Instrümenten der Betriebserlaübniserteilüng geho ren, folgt 
die Nachfrage, wie MG mit dieser Unsicherheit ümgeht (52). Hier ver-

wendet MG den Begriff der „Aushandlung“ (53), der in Absatz 57 wieder-

holt ünd konkretisiert wird. Die „Aüshandlüng“ bezieht sich daraüf, im 
Gespra ch mit dem Tra ger heraüszüfinden, „was ist gemeint?“ (57). Dass 

dafü r gerade dieser Begriff verwendet wird, statt etwa „Interpretation“ zü 

sagen, deütet daraüf hin, dass nür die Interaktion mit dem Tra ger die ent-
scheidenden Hinweise geben kann, ünd dass eine alleinige Interpretation 

dieses Konzepttextes nicht aüsreicht, üm zü erkennen, was sich hinter 

den „Worthü lsen“ verbirgt. Interessant ist, dass MG das Konzept aüch 
nicht in erster Linie nach bestimmten festen Kriterien abprü ft (jedenfalls 

benennt er das hier nicht, dieser Aspekt scheint also nicht vordergrü ndig 

wichtig zü sein), sondern dass im Vordergründ steht, welche „Reaktion“ 
(55), welches „Gefühl“ (55) er beim Lesen des Konzeptes empfindet oder 

welche „Assoziationen“ (57) aüfkommen. Dieses Vorgehen erscheint zü-

na chst recht züfa llig ünd ünsystematisch. Das bewüsste Einsetzen der ei-

genen fachlichen Intüition scheint jedoch aüs Sicht von MG eine dürchaüs 

taügliche Mo glichkeit zü sein, vor dem Hintergründ knapper Zeit (wie in 

der Frage des Interviewers impliziert; 52) aüf mo gliche Probleme zü sto-
ßen, die bei einer rein „sachlichen“ Prü füng der „Worthü lsen“ nicht voll-

sta ndig rational begrü ndbar wa ren. Es ist also aüs MGs Perspektive nicht 

zielfü hrend, ein Konzept nür sachlich aüf den genaüen Inhalt zü prü fen, 
da die Inhalte des Konzeptes ohnehin nicht direkt mit der dort gelebten 

Realita t in Verbindüng zü bringen sind. Das Konzept ist vielmehr aüch ein 

Anhaltspünkt, einen intüitiven Eindrück von einem Tra ger ünd dessen 
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Vorhaben zü gewinnen. Da dieses intüitive Vorgehen nicht immer züver-
la ssig ist, bietet aüch hier die „kollegiale Beratung“  (57) eine Mo glich-

keit, die eigene Intüition einer Prü füng zü ünterziehen. 

Gleichzeitig ist die zitierte Passage ein weiteres Beispiel dafü r, dass es 

nür eine geringe Sicherheit dürch festgelegte Verfahren gibt; vielmehr 
fa llt ein großer Teil der Verantwortüng aüch hinsichtlich des eigenen 

Vorgehens dem einzelnen Aüfsichtsmitarbeiter zü. Er müss selbst ent-

scheiden, ob er sich in seiner eigenen Einscha tzüng sicher ist ünd hat 
gründsa tzlich nür die Kollegen als Referenz. Insgesamt stellen diese 

Passagen die hohe Bedeütüng der kollegialen Unterstü tzüng heraüs. Da 

hier nür Aüfsichtsbeho rden üntersücht würden, in denen Teams aüs 

mindestens fü nf Fachkra ften züsammengesetzt sind, wirft dies die wei-

tergehende Forschüngsfrage aüf, wie andere Beho rden, in denen weniger 

Kollegen züsammenarbeiten oder gar nür einzelne Fachkra fte mit den 
Aüfgaben gema ß §§ 45 SGB VIII betraüt sind, mit diesen Unsicherheiten 

ümgehen.  

Die fachliche Intüition oder ein „Gefü hl“ fü r eine Einrichtüng zü bekom-

men, ist nicht nür bei der Prü füng von Konzepten relevant, sondern aüch 
bei Ortsbesüchen ünd Gespra chen. Die folgende Passage stammt aüs ei-

ner Teambesprechüng ünd ist als direkte Antwort aüf die Problematik zü 

verstehen, dass die Beho rde praktisch ohnma chtig dahingehend sei, 
Misssta nde in Einrichtüngen selbststa ndig aüfzüdecken, also die „Steck-

nadel im Heuhaufen“ (DokSH, 10) zü finden.  

30 MH: [Die Konsequenz aus der beschriebenen Ohnmacht] hieße ja, 
macht wieder Regelbesuche, seid wieder, was weiß ich, alle an-
derthalb Jahre oder zwei Jahre in den Einrichtungen und dann ist 
diese Problematik irgendwie vom Tisch. Das glaub ich nicht, das 
wird auch nicht passieren. Nur, was auf der andern Seite stärker 
passiert, und das denk ich, ist glaub ich so ein wesentliches 
Instrument, was wir auch haben: Du kriegst einfach mehr mit in 
den Einrichtungen, auch so was so atmosphärisch läuft oder so. 
Und das, denk ich, ist für mich eigentlich immer so ein ganz we-
sentlicher Punkt, der unsere Arbeit auch bestimmt. Also jetzt 
ohne konkret sagen zu können, also da ist irgendwie, was weiß 
ich, ne Steckdose kaputt oder da werden Kinder misshandelt oder 
da läuft was nicht. Aber ich glaube schon, dass man so atmosphä-
risch einfach mitkriegt, so, was in den Einrichtungen läuft. Und 
das, glaub ich, ist so ein wichtiger Anhaltspunkt, den man nicht 
unterschätzen sollte.              

DokSH, 30 

Hier wird das Gefü hl dafü r, „was so atmosphärisch läuft“, als „wichtiger 

Anhaltspunkt“ bezeichnet, der die „Arbeit auch bestimmt“. Hier wieder-
holt sich, dass dieses Gefü hl dürch die Mitarbeiter selbst als dürchaüs 
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verla sslich gescha tzt ünd als notwendig bewertet wird. A hnlich wie im 
obigen Fall dient es als „Anhaltspunkt“, der es ermo glicht, bei einem 

schlechten Gefü hl „anzühalten“ ünd genaüer zü prü fen.  

Was genaü dieses Gefü hl beinhaltet ünd wodürch es beeinflüsst wird, ist 

nicht ganz eindeütig zü bestimmen. In einem Beispiel, das jedoch nicht 

ünbedingt repra sentativ ist, wird es na her erla ütert: 

74 MI: Also, so, ich finde das vom Gesamt her stimmig, ne? Es gibt 
zum Beispiel – du kommst zum Beispiel in Häuser, die sind tip-
top. Alles super, bestens alles farblich abgestimmt, wo du aber 
denkst, „uuar, hier möchte ich aber kein Kind sein“, ne? Es ist 
so, ich sag mal, was so ein Haus ausstrahlt, ne? Was so ne Atmo-
sphäre ist. 

DokOO, 74 

In diesem Fall bezieht sich das Gefü hl hinsichtlich der Atmospha re vor 
allem aüf ein eigenes Hineinversetzen in die Perspektive eines Kindes 

(„hier möchte ich aber kein Kind sein“). Dieses Hineinversetzen ist 

nicht vordergrü ndig ein rationales Reflektieren, sondern findet bei MI 
aüch aüf emotionaler Ebene statt, wie der negative, ablehnende Emotio-

nen wiedergebende Aüsrüf („uuar“) zeigt. Schwierig erscheint dabei die 

Sübjektivita t, was jedoch (an anderer, hier nicht zitierter Stelle) dürch MI 
aüch so reflektiert wird. Denn, dass MI selbst in einem Haüs als Kind nicht 

wohnen wollte, bedeütet nicht aütomatisch, dass sich nicht mo glicher-

weise andere Kinder dort wohlfü hlen ko nnen. Der perso nliche Eindrück 

darf also nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden. 

Eine dritte Aüssage la sst ebenfalls daraüf schließen, wie Eindrü cke ent-

stehen ko nnen: 

191 MJ: Dann guckt man sich das Personal vielleicht an und das Um-
feld, und man kann sich die Sauberkeit angucken und man kann gu-
cken ob die Kinder zum Beispiel so – ob die alle Fernsehapparate 
auf dem Zimmer stehen haben.             

192 I: mmh              

193 MJ: Nur als ein so´n Punkt.             

194 I: mmh              

195 MJ: Und wie sieht das so aus, wie sieht die – aber, ich meine, 
man schaut im Grunde genommen so auf die Oberfläche. Was letzt-
endlich nachher – das sieht man ja bei den Problemfällen – was 
dann so TATsächlich da passiert, das ist ja [pustet aus] – was 
so an menschlicher Qualität, an pädagogischer Qualität, was an 
Wertschätzung da ist, das nimmste ja [pustet aus] – nimmt man 
schon was wahr, aber so, dass man da jetzt vielleicht sagen 
könnte, so geht das GAR nicht, das ist dann schon eher selten. 
Oder nur ein Problemfall, wo man dann halt feststellen kann, 
dass die Leute eigentlich an dem, was sie da tun, gar kein Inte-
resse haben oder nur ein finanzielles.             
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196 [15 Sekunden Pause]             

197 MJ: Man sieht ja auch, ob sich Mitarbeiter einbringen, wie so 
die Gruppe aussieht.             

198 I: mmh              

199 MJ: Ob das alles da kahl ist und alles nur 08/15 und billig, 
oder ob die sich richtig reinhängen, das alles ganz nett machen.   

DokZM, 191-199 

MJ antwortet hier aüf die Frage des Verfassers, woraüf er achte, wenn er 

sich Einrichtüngen ansieht. Dabei nennt er einige Kriterien, die er als 
„Oberfläche“ (195) bezeichnet. Im Unterschied zü anderen Meinüngen 

ü berwiegt bei ihm die eher negative Bewertüng der Schlü sse, die aüs sol-

chen oberfla chlichen Eindrü cken gezogen werden ko nnen. Man nehme 

zwar „schon was wahr“ (195), aber dies fü hre „eher selten“ (195) dazü, 

dass man daraüs aüch hoheitliche Rechte ableiten ko nnte („dass man […] 

sagen könnte, so geht das GAR nicht“, 195). Diese Ohnmachts-Aspekte, 
die an anderer Stelle bereits aüsfü hrlich besprochen würden, benennt MJ, 

fa hrt aber danach mit den Mo glichkeiten fort, die er besitzt. Aüsgehend 

von seinem Verweis aüf die Motivation der Einrichtüngsmitarbeiter am 
Ende von Absatz 195 schließt er nach einer la ngeren Paüse an, indem er 

beschreibt, dass sich aüs der Gestaltüng der Einrichtüng aüch Hinweise 

aüf Engagement ünd Motive der Mitarbeiter ziehen lassen. Dass er dort 
einen relativ extremen Gegensatz nennt („alles da kahl […] und alles 

nur 08/15 und billig“ versüs „alles ganz nett“, 199), la sst sich so in-

terpretieren, dass wohl nür solche Extremfa lle zü einer ho heren sübjekti-
ven Erwartüngsstabilita t fü hren ko nnen. Fü r MJ fü hrt der perso nliche 

Eindrück also nicht aütomatisch zü einer ho heren sübjektiven Erwar-

tüngsstabilita t, bietet aber die Chance, in besonderen Fa llen aüch Indizien 
zü sammeln ünd hilfreiche Schlü sse zü ziehen, die das weitere Vorgehen 

beeinflüssen ko nnen. Aüch wird insgesamt in hier nicht zitierten Passa-

gen konstatiert, dass hin ünd wieder aüch Einrichtüngen besichtigt wer-
den, in denen bereits die oberfla chlich sichtbaren Züsta nde als so 

schlecht bewertet würden, dass sie fü r sich genommen bereits eine Inter-

vention legitimierten.  

Neben dem Eindrück von der Atmospha re in einem Haüs kommt die fach-

liche Intüition aüch in Gespra chen mit Erziehern züm Tragen.  

321 MI: Ich gucke mir jetzt quasi die Räumlichkeiten an. Also jetzt 
mal rein theoretisch bräuchte ich da jetzt nur hinzufahren, ein-
mal durch die Räume gehen und dann würd ich wieder verschwinden.             

322 I: Ja.             

323 MI: Aber das macht man natürlich nicht, das ist ja irgendwie 
auch – bisschen komisch.              

324 I: mmh             
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325 MI: Sondern, ja, man kommt dann ein bisschen – fragt nochmal 
über die Motivation oder so. Und diese Gespräche finde ich auch 
wichtig, weil es denn doch – ich sag mal, dann kommen irgendwel-
che Sachen zur Sprache, das ist manchmal auch Zufall oder so, wo 
man sagt, da muss man vielleicht nochmal aufpassen oder gucken, 
oder dem Träger sagt, oder – ja, wo man dann auch nochmal ein 
bisschen nachfragt, wie ist die  persönliche Situation, also, 
dass es dann auch schonmal vorkommen kann, dass ich hinterher 
sage, „also die Voraussetzungen stimmen zwar FORMAL“             

326 I: mmh             

327 MI: Aber da finde ich – hab ich jetzt nen Fall gehabt, da war 
noch ne jüngere Frau, wo ich gesagt habe, „also wenn Sie das 
wirklich so machen wollen, dann gehen Sie in die“ – hatte auch 
keine Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe – „dann arbei-
ten Sie nochmal irgendwo in der Gruppe und dann können Sie das 
machen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mein Gefühl und mein 
Eindruck, dass das so nicht passt“.             

328 I: mmh             

329 MI: Und das war auch der des Jugendamtes, die mit waren. Und 
dann hab ich gesagt, „ich mach das nicht“, da hat der Träger 
ziemlich dumm geguckt.             

330 I: mmh             

331 MI: Ne? Also das kommt auch vor, und auf dem Hintergrund ist es 
dann auch immer sinnvoll, ja, dann auch nochmal ein Gespräch zu 
führen, aber das ist relativ knapp und hat wenig – also ich sag 
mal, also jetzt wird jetzt nicht systematisch alles so abgear-
beitet wie jetzt bei der Einrichtung oder bei nem neuen Träger.              

332 I: mmh  

DokLG, 321-332 

MI beschreibt hier, dass er den im formalen Ablaüf vorgesehenen Ortsbe-
süch vor der Erstgenehmigüng einer SPLG aüch dazü nützt, üm mit den 

Erziehern (die dort aüfgründ des familiena hnlichen Settings eine beson-

dere Rolle wahrnehmen) ins Gespra ch zü kommen. Gespra che dieser Art 
folgen keinem systematischen Verlaüf („dann kommen irgendwelche Sa-

chen zur Sprache, das ist manchmal auch Zufall“, 325). Zü beachten ist 

jedoch, dass MI bei anderen Gespra chsanla ssen sehr wohl aüch eine kon-
krete Vorbereitüng gütheißt („systematisch […] wie jetzt bei der Ein-

richtung oder nem neuen Träger“, 331). Die intüitive Vorgehensweise 

betrifft also züna chst nür derartige Kennenlerngespra che. Interessant ist, 
dass MI dabei sowohl Beispiele fü r weniger direktive Vorschla ge („da 

muss man vielleicht nochmal aufpassen“, 325) nennt als aüch ein Bei-

spiel fü r stark direktives Verhalten („ich mach das nicht“, 329). Das 
zeigt, dass aüch informelle Gespra che zü einer sübjektiven ünd intüitiven 

Bewertüng („mein Gefühl und mein Eindruck“, 327) dürch den Aüf-

sichtsmitarbeiter fü hren ko nnen ünd dass dieser Eindrück nicht nür als 
Beratüngsanlass genützt wird, sondern aüch den Aüsschlag geben kann, 
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direktiv vorzügehen. Im obigen Beispiel verweist MI noch aüf die Bewer-
tüng des Jügendamtes (329), die mit seiner Einscha tzüng ü bereinstimm-

te. Nicht ganz klar ist, wie MI gehandelt ha tte, wenn das Jügendamt wi-

dersprochen ha tte, jedenfalls war die zweite Meinüng aber ein diese Intü-

ition besta rkender Faktor.  

Insgesamt wird aüch hier deütlich, dass die fachliche Intüition fü r einen 

großen Teil der Aüfgaben der Beho rdenmitarbeiter handlüngsleitend 

eingesetzt werden kann ünd aüsreichend sübjektive Erwartüngsstabilita t 
spenden kann, üm aüch Entscheidüngen fü r intervenierendes Verhalten 

zü begrü nden. Interessant ist, dass die Mitarbeiter sich also von dem (jü-

ristischen) Begrü ndüngszwang ihrer Eingriffe nicht zwangsla üfig in ihren 

Aüssagen beschra nken lassen, sondern dass sie teilweise aüch dann in-

tervenieren, wenn eine intersübjektiv nachvollziehbare Begrü ndüng 

(noch) nicht aüsformüliert ist. Dies fünktioniert in den genannten Bei-
spielen jedenfalls dann, wenn der Tra ger diese Aüssagen akzeptiert. Wie 

aüch an anderen Beispielen in diesem Bericht deütlich wird, orientieren 

sich die Handlüngen der Aüfsichtsmitarbeitern gegenü ber den Tra ger in 
vielen Fa llen züna chst an der sübjektiven Bewertüng, die sowohl von 

fachlich reflektierten wie aüch von (fachlich-)intüitiven Einscha tzüngen 

bestimmt wird. Die Frage der jüristischen Bewertüng stellt sich in diesen 
Fa llen nür bei Bedarf, d. h. bei Widerstand. Man kann jedoch davon aüs-

gehen, dass zür fachlichen Intüition aüch eine jüristische Komponente 

geho rt, also ein Gefü hl dafü r, inwieweit die Beho rde eingreifen darf oder 
nicht. Das wird daran deütlich, dass die Grenzen der eigenen Befügnisse 

ünd die ünterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Tra gern, Einrichtün-

gen ünd Jügenda mtern praktisch in jedem Gespra ch thematisiert werden. 
Festzühalten ist jedoch, dass die genaüe Grenze der eigenen Eingriffsbe-

fügnis nicht ünbedingt züna chst genaü jüristisch geprü ft wird, sondern 

zümindest bei allta glichen Fa llen die professionelle ünd intüitive Bewer-

tüng das vordergrü ndig Handlüngsleitende ist. 

C. Fallbeispiel für Vergewisserung bei individueller Unsicherheit 

Im Folgenden wird exemplarisch dargestellt, wie ein Mitarbeiter bei indi-

vidüeller Unsicherheit vorgeht: 

[Kontext: MA besucht eine Lebensgemeinschaft im Rahmen eines 
Erstbesuches, dabei schaut er die Räume an, spricht mit dem be-
treuenden Ehepaar und einem Trägervertreter. Dabei spricht MA 
unter anderem auch mögliche Probleme an, die die Betreuung von 
Kindern mit sich bringen kann. Ergebnis des Gespräches ist, dass 
er eine Betriebserlaubnis für einen Platz (durch Träger waren 
zwei Plätze geplant) in Aussicht stellt, mit der Option, später 
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auf zwei Plätze zu erhöhen. Auf der Rückfahrt sagt er folgen-
des:]  

3 MA: So. Das war da jetzt auch schon ne spezifische Idylle 
[lacht].              

4 I: [lacht] 

5 MA: So ne Art Biotop.     

[…]   

13 MA: Und sonst, das ist schon, also ich sag jetzt mal schon, das 
ist schon ne spezielle Familie, so würd ich das sagen. 

14 […] 

15 MA: So ne bestimmte Idylle. 

16 I: Wie meinen Sie das?             

17 MA: Wie mein ich das, das ist so schwer zu sagen. [11 Sekunden 
Pause] 

18 I: Im Vergleich zu anderen oder [11 Sekunden Pause]             

19 MA: Wie soll ich das sagen, manche Sachen sind schwer zu formu-
lieren, wobei man dann ja auch dann immer das auch sagen sollte. 
Also, sag ich jetzt mal so, was ich bei der Frau nicht einschät-
zen kann – also bei manchen wird jetzt dann also sehr stark 
auch, ich sag jetzt mal, auch nochmal so´n fachlicher Aspekt 
deutlich. 

20 I: mmh 

21 MA: Und das ist mir bei ihr, ich sag mal, auch wenn sie Dip-
lompädagogin ist, ist mir gar nicht so ganz klar. Also so, ich 
glaub die ist, die, und so – das war ja auch ganz eindeutig, 
dass so eine Motivation ist, also dass die erstmal eher nicht 
fachlich ist, sondern familiär.             

22 I: mmh 

23 MA: Wobei das natürlich bei allen immer ne Rolle spielt.  

24 I: mmh 

25 MA: So. Also was ich denke, dass da Kinder gut aufgehoben sind, 
ne? Wenn das passt, und – aber es war, ist halt so, ja, wie soll 
man das sagen, es ist so ein gewisses GeHUDDEL irgendwie, ne? 
Also oben da bei den Kindern, das fand ich ganz schön, also so. 
Vielleicht ist es auch natürlich, wenn so´n Haus, wenn man jetzt 
noch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, das jetzt so um-
zubauen wie man´s will – das mag auch ne Rolle spielen, ne?  

26 I: mmh  

27 MA: Also da gäb´s jetzt keine Gründe zu sagen, das geht nicht. 
Ich fand, also was ich jetzt, was ich auch wichtig finde, ist – 
oder gut, wenn sie sagen, wir haben schonmal was mitgekriegt, 
ne?              

28 I: mmh 

29 MA: Auch wie schwierig Kinder sind, wenn da – das ist natürlich 
nicht ne Voraussetzung, aber manche – also wenn die Leute zu na-
iv sind, dann ist das immer eher schlecht, ne?              

30 I: mmh 

31 MA: Das. Und, ja, Voraussetzung ist ja immer, dass es passt. 

DokOO, 3-31 
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MA a üßert züna chst, dass es sich nicht üm einen Roütinefall handelte, 
sondern dass die besüchte SPLG-Familie eine „spezielle“ (13) war. In 

den Begriffen „spezifische Idylle“ (3, 15) ünd „Biotop“ (5) wird eine 

gewisse Distanzierüng deütlich, wobei MA jedoch keine eindeütig negati-
ve Bewertüng abgibt. Der Begriff des „Biotops“ impliziert erstens eine 

gewisse „ünzivilisierte“ Unordentlichkeit, zweitens einen abgegrenzten 

Bereich ünd drittens einen gerade dürch diese Unterscheidüng zür Um-
gebüng besonders geschü tzten Lebensraüm. Deütlich wird jedenfalls 

aüch hier, dass das Vorgefündene üngewo hnlich ist. Aüs diesem ünge-

wo hnlichen, aber nicht eindeütig negativen Eindrück resültiert eine ge-
wisse Unsicherheit MAs, wie die Sitüation zü bewerten ist. Mit dieser ei-

genen Unsicherheit geht MA reflektiert üm („manche Sachen sind schwer 

zu formulieren, wobei man dann ja auch dann immer das auch sagen 

sollte“, 19).   

Irritiert hat MA offenbar züm einen der Züstand des Haüses (baülich züm 

Teil etwas improvisiert, etwa ein offenbar selbst eingebaütes Badezim-

mer) ünd züm anderen die Motivation der Pa dagogin. MA za hlt diese As-
pekte aüf ünd prü ft dann, inwieweit dies „Aüsschlüsskriterien“ sein ko nn-

ten. Er findet jedoch zü allen Aspekten mo gliche Relativierüngen bzw. 

nicht negativ zü wertende Grü nde: Beim Züstand des Haüses ko nnte die 
finanzielle Sitüation ürsa chlich sein, statt dass die Ursachen in der Per-

so nlichkeitsstrüktür der Bewohner liegen mü ssen (25); eine „familia re“ 

Motivation ist aüch bei anderen zü finden, die eine SPLG betreiben (23). 
Keine der Irritationen reicht deshalb aüs, üm die Betriebserlaübnis zü 

versagen. Dem gegenü ber stellt MA eine positive Erfahrüng aüs dem Ge-

spra ch, dass die Betreiber na mlich nicht „zu naiv“ (29) seien. Entschei-
dend scheint in der Gesamtbewertüng zü sein, dass MA denkt, „dass da 

Kinder gut aufgehoben sind“ (25), sofern „es passt“ (25, 31). Die Bewer-

tüng gilt also nicht üneingeschra nkt fü r alle mo glichen Kinder, sondern 
nür fü r solche, die dorthin „passen“. Damit verweist MA aüch aüf die Ver-

antwortüng des Jügendamtes ünd des Tra gers, aüf eine solche Passüng zü 

achten (wie es gründsa tzlich aüch der gesetzlichen Rollenverteilüng ent-

spricht).  

Formale Konseqüenzen hat MAs Unsicherheit dennoch, da er züna chst 

nür einen Platz genehmigt. Aüch rüft er am folgenden Tag noch einmal 

bei dem Tra gervertreter an. MAs A üßerüngen am Telefon werden anhand 

mitgeschriebener Notizen hier kürz züsammengefasst:  

MA verdeütlicht züna chst, dass nür vom Baüamt abgenommene Ra üme 

von „ünseren Kindern“ (gemeint sind Kinder in o ffentlicher Erziehüngs-
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verantwortüng) genützt werden dü rfen ünd ein von den SPLG-Betreibern 
selbst gebaütes Badezimmer deshalb nicht von den Kindern benützt wer-

den darf. MA weist den Tra gervertreter mehrfach aüf dessen eigene Aüf-

sichtsverantwortüng hin („Das mü ssen Sie im Blick haben“). Da MAs Un-
sicherheit nicht aüsreicht, üm die BE zü verweigern, „aktiviert“ er den 

Tra ger, damit dieser seinerseits ha üfigeren Kontakt zür Familie aüf-

nimmt. Dabei weist er gegenü ber dem Tra ger aüf die eigenen Bedenken 
ünd züm Teil negativen Bewertüngen der Lage hin („ich weiß nicht, ob 

Strüktür so ihre [der SPLG-Familie] Sta rke ist“, „privat kann jeder leben 

wie er mo chte, aber das war grenzwertig“; „ho rt sich vielleicht blo d an, 
aber die A üßerlichkeiten sind mir wirklich wichtig [damit Kinder aüch 

geordnete Verha ltnisse sehen]“). Aüffa llig ist dabei, dass MA wichtig zü 

sein scheint, dem Tra ger gegenü ber nicht zü direktiv vorzügehen ünd 
seine Einscha tzüng anhand seiner Reaktion abzüsichern. Dies wird bei-

spielsweise darin deütlich, dass er nicht nür seinen Eindrück mitteilt, 

sondern aüch nach dem des Tra gervertreters fragt. Insgesamt scheint 
ihm wichtig zü sein, dass der Tra ger „freiwillig“ diese Aüfgabe wahr-

nimmt, weil er sein Anliegen versteht. Dabei versetzt er sich aüch in die 

Lage des Tra gers („das ist ja aüch ne schwierige Rolle, die Sie dann ha-
ben“; bei Konflikten ko nne der Tra ger daraüf verweisen, dass MA dies 

verlangt habe, „ich bin dann ja aüch gerne der Bühmann“). Aüch bietet er 

Unterstü tzüng an („Sie ko nnen mich [bei Fragen] immer gerne anrüfen 
[…] dass ich dann aüch nochmal beraten kann“). Nach dem Telefonge-

spra ch berichtet MA, der Tra gervertreter habe Versta ndnis fü r die Ein-

scha tzüng MAs gea üßert. Der Anrüf dient also dadürch der Herstellüng 
gro ßerer Sicherheit, dass erstens der Tra ger an seine Verantwortüng er-

innert wird ünd damit sichergestellt ist, dass MA seine züm Teil negativen 

Eindrü cke zwar nicht direkt selbst weiterverfolgen kann, aber dies an den 
Tra ger delegiert hat. Zweitens dient der Anrüf einer Versta rküng der per-

so nlichen Beziehüng zwischen MA ünd dem Tra gervertreter. Drittens 

füngiert er aüch als Feedback fü r MA, indem er den Eindrück des Tra ger-
vertreters mitgeteilt bekommt, der sich in diesem Fall mit seinem eigenen 

ü bereinzüstimmen scheint.  

In der na chsten Teambesprechüng einige Tage spa ter wird der Fall er-

neüt von MA eingebracht: 

40 MA: Ja ich hab eigentlich jetzt, ich sag jetzt mal, was Bemer-
kenswertes nicht. Das einzige, was mich jetzt wirklich beschäf-
tigt hat, ich war letzte Woche in ner SPLG von [Trägername] und 
das war so ne grenzwertige Geschichte, also da war die Ausbil-
dung in Ordnung, die Leute machten auch nen ganz vernünftigen 
Eindruck, aber der, also ich fand das Haus so ein bisschen 
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grenzwertig, so vom Gesamtzustand her. Und dann hab ich auch 
nochmal zweimal nachgekarrt, dass ich einmal nochmal hinterher 
gesagt hab, also, das eine Badezimmer darf von Jugendlichen 
nicht benutzt werden, das haben die so selber eingebaut, und 
dann hab ich auch nochmal nachgeschrieben, nämlich da war für 
mich die Frage, ob unter‘m Dach, ob das mit Baugenehmigung aus-
gebaut wurde das Dach oder nicht, und wenn das nicht mit Bauge-
nehmigung ist, dann gibt es unten noch ein Zimmer, was er benut-
zen könnte aber – das war sowas, ja, was, was MICH jetzt im 
Nachhinein unheimlich beschäftigt hat, aber was so – wo man ir-
gendwie auch jetzt nicht so nen richtigen Punkt hat, zu sagen, 
das geht nicht. Und ich hab das dann auch [dem Trägervertreter] 
nochmal gesagt, [der] neu war also so auch, dass [er] da auch 
nochmal ein bisschen drauf achten soll. Ja, das war‘s eigent-
lich.   

41 [8 Sekunden Pause]  

42 MA: Ja, alles andere ist jetzt nicht so – war Alltagsgeschäft. 

DokZO, 40-42 

Aüf MAs Bericht erfolgt keine Reaktion dürch das Team, so dass hier frag-

lich erscheint, warüm MA ü berhaüpt vortra gt. Er scheint dazü selbst wi-
dersprü chlicher Ansicht zü sein: Einerseits sagt MA, dass er nichts Be-

merkenswertes habe, dann aber „das einzige, was mich jetzt wirklich 

beschäftigt hat“ (40). Weiter ünten greift er die Formülierüng noch 
einmal aüf ünd besta rkt, dass es ihn „unheimlich beschäftigt“ (40). Dabei 

betont er das „MICH“ (40), stellt also heraüs, dass er die Verünsicherüng 

vor allem als eine sübjektive wahrnimmt. Die Feststellüng, dass „man ir-
gendwie auch jetzt nicht so nen richtigen Punkt hat, zu sagen, das 

geht nicht“ (40), ist dagegen nicht als Frage an die Grüppe formüliert, 

sondern MA macht deütlich, dass eine Bewertüng von ihm bereits vorge-
nommen würde. Ein expliziter Gründ, diesen Fall zü diskütieren, wird da-

her nicht deütlich, was sich aüch in der fehlenden Reaktion des Teams 

zeigt.  

Aüffallend ist, dass MA die Eindrü cke, die fü r ihn entscheidend fü r die Un-
sicherheit waren, nicht aüf eine Weise widergibt, dass das Team sich ein 

Bild machen kann. Seine Darstellüng „ich fand das Haus so ein biss-

chen grenzwertig“ (40) entha lt zwar die Bewertüng, nicht jedoch die 
Grü nde fü r diese Bewertüng, so dass sie fü r das Team nicht nachvollzieh-

bar ist. Da MA im oben zitierten Gespra ch bereits deütlich gemacht hat, 

dass seine Eindrü cke schwer zü beschreiben seien, scheint hier deütlich 
zü werden, dass es schwierig sein kann, im Team Unsicherheit zü bespre-

chen, wenn diese aüf Eindrü cken berüht, die kaüm intersübjektiv nach-

vollziehbar sind. So scheint fü r das Team nicht deütlich zü werden, was 
genaü MA an diesem Fall „ünheimlich bescha ftigt“ hat. Er erwa hnt, dass 

es sich üm einen Grenzfall handelte, beschreibt diesen jedoch nür mit 
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wenigen Stichworten. Es erscheint fraglich, ob MA tatsa chlich mit einer 
Antwort gerechnet hat oder ob der Akt des Vortragens dadürch zür eige-

nen Sicherheit beitra gt, dass gerade keine Einwa nde kamen, sein Verhal-

ten also (stillschweigend) gebilligt wird. Das Vortragen ohne Wider-
sprüch scheint in diesem Fall deshalb insofern eine Form der Absiche-

rüng zü sein, indem MA aüf diese Weise stillschweigend das Vertraüen 

des Teams aüsgesprochen bekommt, Bewertüngen richtig vorgenommen 
zü haben ünd angemessene Konseqüenzen gezogen zü haben. Diese Form 

der „Absicherüng“ wa re jedoch fragil, da keine explizite Stellüngnahme 

des Teams erfolgt ünd daher nicht deütlich wird, ob es sich üm Einver-

sta ndnis oder üm geteilte Unsicherheit handelt. 

Züsammengefasst macht dieses Beispiel deütlich, dass das Sammeln von 

Informationen, ihre Bewertüng ünd die Entscheidüng ü ber Konseqüenzen 

im Alltag der Aüfsichtsmitarbeiter dürchaüs von individüeller Unsicher-
heit gepra gt sein ko nnen ünd was mo gliche Strategien sind, mit dieser 

Unsicherheit ümzügehen. Wichtige Rollen spielen etwa die Interaktion 

mit dem Tra ger, in dessen Fa higkeiten MA offenbar gro ßeres Vertraüen 
hat als in die der SPLG-Pa dagogin, sowie eine Form sübjektiver Absiche-

rüng dahingehend, dass das Team MA zütraüt, Bewertüngen ünd Ent-

scheidüngen eigenverantwortlich treffen zü ko nnen ünd nicht aüf Nach-

vollziehbarkeit zü bestehen.   

D. Sicherheit durch Fortbildung  

Das Thema Sicherheit ünd Unsicherheit hat in dem weiten ünd komple-

xen Feld der stationa ren Erziehüngshilfen aüch damit zü tün, wie güt sich 
ein Aüfsichtsmitarbeiter in den verschiedenen Bereichen dieses Feldes 

fachlich aüskennt. Einige Mitarbeiter sind jeweils fü r einen speziellen 

Teilbereich thematisch züsta ndig ünd befassen sich daher mit manchen 
Fragestellüngen intensiver als ihre Kollegen. Aüf meine Nachfrage, in-

wieweit diese Art der Bescha ftigüng mit Themen aüch Hilfe bietet fü r die 

allta gliche Aüfsichtsta tigkeit, a üßert sich ein Mitarbeiter wie folgt: 

13 MB: […] Ich habs da nicht so bewusst, aber ich glaube, dass es 
mir was bringt in diesem Bereich, weil ich einfach sehr viel ge-
lesen hab und auch immer noch lese. Und das schult ja oder gibt 
Informationen, die das natürlich füttern, ne? Also mit Hinter-
grundinformationen füttern.             

14 I: mmh             

15 MB: Ich merk das, mir fiel nochmal ein, ich mach auch, seit vie-
len vielen Jahren hab ich [Schwerpunktbereich]. Das ist nochmal 
ein spezieller Bereich, den auch jeder in der Aufsicht hat […]. 
Hat auch jeder in der Aufsicht, aber ich mach seit fünfzehn Jah-
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ren oder so Fortbildungen [Anmerkung: für Praktiker] in dem Be-
reich.             

16 I: mmh             

17 MB: Immer mit Referenten, bin aber immer dabei bei den Fortbil-
dungen, weil ich gerne wissen möchte, mit was sind die beschäf-
tigt. Und da merk ich das deutlich, also da mach ich auch die 
Arbeitshilfen für das Sachgebiet, da merk ich schon deutlich, 
dass ich da thematisch einfach tiefer drin bin. So, also da 
gibt, ich weiß gar nicht, ich glaub da, ja, da fühl ich mich 
sehr sicher in dem Bereich, da können die mit Fragen kommen, was 
sie wollen, also ich wüsste überall, ich wüsste immer was, ne? 
Weil ich so auf der einen Seite den theoretischen Hintergrund 
hab, weil ich viel gelesen hab auch in dem Bereich und gleich-
zeitig über die Fortbildungen ganz viel von dem mitgekriegt ha-
be, womit die [Pädagogen] beschäftigt sind. Und das haben wir 
ja, normalerweise haben wir das ja gar nicht in unserem Feld. 
[…] 

DokFY, 13-17 

Mit dem Halbsatz „ich habs da nicht so bewusst“ (13) deütet MB etwas 

an, was aüch in hier nicht zitierten Passagen aüsgefü hrt wird, dass na m-
lich die spezielle Bescha ftigüng mit einem Themenbereich nicht ünbe-

dingt direkt ü berfü hrbar ist in die Aüfsichtsta tigkeit ünd dass letztlich 

alle Kollegen sich mit allen Themen mehr oder weniger güt aüskennen 
mü ssen. Es handelt sich üm Wissensbesta nde, die alle Mitarbeiter fü r ihre 

Arbeit beno tigen. Dennoch macht MB deütlich, dass er der Meinüng ist, 

aüs der besonders intensiven Bescha ftigüng mit einem Schwerpünktthe-
ma zümindest in dem hier gemeinten Bereich einen besonderen Nützen 

zü ziehen ünd Sicherheit im Aüftreten zü gewinnen. Das Lesen von Fachli-

teratür sorgt fü r „Hintergrundinformationen“ (13), die hier als „Fütter“ 
bezeichnet werden, also als Material, das transformiert ünd dann als 

Na hrstoff fü r daraüf aüfbaüende eigene Leistüngen genützt wird. Zwei-

tens scheint die Organisation von ünd Teilnahme an Fortbildüngen, die 
eigentlich fü r Praktiker gedacht sind, besonders nü tzlich zü sein. Denn 

neben den Hintergründinformationen erfa hrt MB dort, „womit die [Päda-

gogen] beschäftigt sind“ (17), was also aktüelle Probleme ünd Fragen 
der Praxis sind. Das wissenschaftliche Wissen der Fachliteratür erfa hrt 

dadürch einen validierenden Abgleich mit aktüellen ünd praktischen Fra-

gen. Der Nützen besteht im Folgenden: „da fühl ich mich sehr sicher 
in dem Bereich, da können die mit Fragen kommen, was sie wollen, 

also ich wüsste überall, ich wüsste immer was“ (17). In diesem Bei-

spiel klingt daher an, dass aüch die Rolle des fachlich kompetenten Fach-
beraters von Aüfsichtsmitarbeitern gerne angenommen wird, wenn eine 

entsprechend hohe fachliche Sicherheit gegeben ist. Gleichzeitig wird 

deütlich, dass eine vertiefte Kenntnis, wie sie hier von MB beschrieben 
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wird, im Rahmen der bestehenden Strüktüren nicht fü r alle Fragen ünd 
Themenbereiche stationa rer Erziehüng mo glich ist. Dass MB sich gerade 

in dem hier genannten Bereich güt aüskennt, ist aüch dem Umstand ge-

schüldet, dass er gerade diesen als Schwerpünkt ü bernommen hat. Es ist 
daher anzünehmen, dass zwar alle Aüfsichtsmitarbeiter einen bestimm-

ten Gründwissensbestand teilen, ob jedoch aüch Spezialkenntnisse vor-

handen sind, die in einem bestimmten Einzelfall nü tzlich oder gar üner-
la sslich wa ren, bleibt züm Teil dem Züfall bzw. der individüellen Initiative 

ü berlassen. Aüch ist beispielsweise die Teilnahme an Fortbildüngen fü r 

Praktiker nicht strüktürell fü r die Mitarbeiter der Aüfsicht verankert, 
sondern liegt in Verantwortüng ünd Ermessen jedes einzelnen Mitarbei-

ters („weil ich gerne wissen möchte, mit was sind die beschäftigt“, 

17). Wie in anderen Passagen bereits deütlich würde, müss dies im Kon-
text der hohen Arbeitsbelastüng betrachtet werden: Nimmt man an Fort-

bildüngen teil, mü ssen die „liegengebliebenen“ Alltagsaüfgaben spa ter 

nachgeholt werden. Wa hrend solche Veranstaltüngen also langfristig 
nü tzlich sind, ko nnen sie kürzfristig potenziell die Arbeitsbelastüng ver-

scha rfen. Ob sich ein Mitarbeiter freiwillig fü r Fortbildüngen anmeldet, 

ha ngt entsprechend nicht nür von seinem Engagement ab, sondern aüch 

davon, als wie nü tzlich ünd wertvoll er sie einscha tzt. 

Die allgemeine Bedeütüng von Fortbildüng jenseits spezieller Fachthe-

men verdeütlicht folgende Passage: 

148 MC: Also, ich bereite mich, versuche mich intensiv vorzubereiten 
auf die Gespräche [Anmerkung: Gemeint sind Trägergespräche mit 
Konfliktpotenzial]. Und trotzdem erlebe ich diese Gespräche im-
mer als schwer, als schwierig. So. Als ne hohe Anforderung und             

149 MD:             Sehr anstrengend            

150 MC:                               und ich hätte überhaupt nichts 
dagegen, wenn wir da nen Rahmen hätten um das mal zu reflektie-
ren oder – ja, gut, Supervision haben wir nicht, das wär natür-
lich ne gute Möglichkeit.            

151 MD: Gute Hilfe, ne?             

152 MC: Mmh. Gut, ab und zu natürlich immer mal ein Austausch mit 
Kollegen oder mit einzelnen Kollegen.             

153 MD: Mit einzelnen.            

154 MC: Nicht mit allen, mit allen nicht.            

155 MD: Genau. Also, ein Fortbildungsangebot haben wir,             

156 I: mmh             

157 MD:                                                  also bekom-
men wir. Ich war im vergangenen Jahr bei dem Thema [Thema].             

158 I: mmh             

159 MD: Solche Möglichkeiten können wir uns schon selber suchen, 
also hier im Haus jetzt. 

DokEH, 148-159 
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Aüch hier wird deütlich, dass es bisher kaüm systematische Hilfestellün-
gen seitens der Beho rde fü r schwierige Gespra chssitüationen gibt. Jedoch 

bietet das Landesjügendamt insgesamt Fortbildüngen an, was dürch die 

Mitarbeiter aüch gescha tzt wird. Diese erfordern aber Eigeninitiative 

(„selber suchen“, 159). 

2.5.3 Zusammenfassung: Unsicherheit und Sicherheit 

Die Aüfsichts- ünd Beratüngsta tigkeit der Beho rde ist von zahlreichen 

Unsicherheitsfaktoren gepra gt. Die Aüfza hlüng ist nicht abschließend, 

aber fasst die oben besprochenen Aspekte züsammen:  

 Erstens ist keine wirkliche „Aüf-Sicht“ in Form einer technischen 

U berwachüng von Erziehüngsprozessen mo glich, weil diese Prozesse 

zü komplex sind ünd die Ressoürcen der Beho rde bei Weitem nicht 
aüsreichen. Aüs eigener Kraft heraüs Misssta nde aüfzüdecken wird mit 

der nahezü aüssichtslosen Süche nach der „Nadel im Heühaüfen“ ver-

glichen.  

 Zweitens sind keine validen Qüalita tsbewertüngsverfahren vorhanden, 
die beispielsweise fü r eine gerechte Eignüngsbeürteilüng des Einrich-

tüngspersonals sorgen ko nnten.  

 Drittens sind die fü r die Aüfsichtsta tigkeit zentralen Rechtsbegriffe in 

sich ünbestimmt, insbesondere die Begriffe der „Kindeswohlgefa hr-
düng“ ünd der „Gleichartigkeit“ von Einrichtüngen. Bei ihrer Aüslegüng 

sind aüch gesellschaftliche ünd politische Vera nderüngen relevant.  

 Viertens sind die Aüfsichtsmitarbeiter mit zahlreichen fachfremden 

Fragestellüngen konfrontiert, fü r deren kompetente Beantwortüng 

nicht immer aüsreichende Ressoürcen zür Verfü güng stehen. 

 Fü nftens berü cksichtigen politische Entscheidüngen zür Ta tigkeit der 

Aüfsichtsbeho rden nicht immer aüsreichend die praktischen Heraüs-

forderüngen des Arbeitsfeldes, woraüs widersprü chliche Anforderün-

gen an die Aüfsichtsmitarbeiter entstehen. 

 Sechstens erlaübt die vielfa ltige ünd sich vera ndernde Einrichtüngs-

landschaft keine einfachen Standardisierüngen, so dass eine Redüktion 

dürch Verfahren ünd Mindestvoraüssetzüngen immer nür begrenzt 
mo glich ist ünd immer Beürteilüngsspielra üme bleiben mü ssen. Dar-

aüs folgt eine hohe Anforderüng an die Aüfsichtsmitarbeiter, „flexibel“ 

zü agieren ünd sich aüf immer wieder neüe Konstellationen einzüstel-
len. Dabei stehen sie ünter dem Drück, einerseits fü r die Sicherstellüng 
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des Kindeswohls sorgen zü mü ssen, andererseits aber aüch innovative 
ünd flexibel agierende Einrichtüngen in ihrer Arbeit nicht zü behin-

dern. Fü r diesen Drück fehlen strüktürelle Entlastüngen, so dass per-

so nliche Eigenschaften züm entscheidenden Kriteriüm werden ko nnen. 

 Siebtens sind selbst fü r abgestimmte fachliche Positionierüngen im 
Sinne von Arbeitshilfen, die die Komplexita t zümindest gradüell ver-

ringern ünd fü r Entlastüng von individüellen normativen Entscheidün-

gen sorgen, zü wenig Ressoürcen vorhanden.  

 Achtens sind Konzeptpapiere ünd aüch sonstige Schriftstü cke, die 
dürch den Gesetzgeber als zentrale Elemente der Betriebserlaübniser-

teilüng angesehen werden, fü r sich genommen nür „Worthü lsen“. Sie 

haben also keine Aüssagekraft hinsichtlich der „tatsa chlichen“ Praxis in 

Einrichtüngen.  

Züsammenfassend ist die Beho rde in der Selbstwahrnehmüng in der Mit-

arbeiter in einer defizita ren Sitüation: Sie verfü gt nicht ü ber aüsreichen-

de Informationen ü ber die Einrichtüng ünd ü ber keine züverla ssigen Ver-
fahren, diese einzüholen. Aüch verfü gt sie nicht ü ber aüsreichend Exper-

tise zür Interpretation ünd Bewertüng aller aüftretenden Fachfragen. Vor 

diesem Hintergründ steht die Anforderüng, aüfgründ ünbestimmter 
Rechtsbegriffe ünd nicht standardisierbarer Mindestvoraüssetzüngen 

eigensta ndig normative Grenzen gegenü ber dem Tra ger ziehen zü mü s-

sen, in einem Spannüngsverha ltnis zü der gründsa tzlichen Orientierüng, 
schwierige Fragen kooperativ ünd konsensüal mit dem Tra ger zü ent-

scheiden. Dies fü hrt zü Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen Rolle. 

Diesen Unsicherheitsfaktoren wird mit ünterschiedlichen Strategien be-

gegnet. Bei fachlichen Fragen kann die Bescha ftigüng mit Fachliteratür, 
die Teilnahme an Fortbildüngen fü r Praktiker oder die Konsültation von 

Experten helfen. Jedoch sind die Aüfsichtsmitarbeiter selbst dafü r ver-

antwortlich, sich diese Hilfen zü besorgen. Sie „bezahlen“ dafü r mit einer 
Erho hüng ihrer kürzfristigen Arbeitsbelastüng. In der Folge ist der jewei-

lige fachliche Fortbildüngsstand individüell ünterschiedlich ünd züm Teil 

„züfa llig“.   

Komplexita tsredüzierende ünd normative Entlastüng bietende Arbeitshil-
fen werden kontinüierlich weiterentwickelt. Der dazü no tige Abstim-

müngsprozess mit den vielen Beteiligten (in zwei Landesjügenda mtern) 

sowie die zü berü cksichtigende Komplexita t fü hren jedoch dazü, dass 
dies mit hohem Aüfwand verbünden ist ünd mit den Entwicklüngen der 

Praxis nicht mithalten kann. Problematisch ist weiterhin, dass solche 
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Richtlinien, aüf die sich die Beho rde selbst fachlich festlegt, immer „Hin-
tertü ren“ beinhalten mü ssen, üm der Komplexita t ünd Tra gervielfalt 

Rechnüng zü tragen. Sobald sie in Einzelfa llen in Frage gestellt werden, 

besteht die Gefahr, dass sie nicht valide begrü ndet werden ko nnen. Das 
gilt ebenso fü r die Orientierüng an Rahmenvertra gen ünd a hnlichen Ver-

einbarüngen. Zwar ist es aüfgründ der Komplexita t des Arbeitsfeldes 

sinnvoll, Mo glichkeiten fü r Aüsnahmen offen zü halten, doch fehlen teil-
weise formale (ünd dadürch entlastende) Verfahren züm Umgang mit 

Aüsnahmen. 

Dem Problem, dass Einrichtüngen nicht einfach dürchschaüt werden 

ko nnen, sondern die Beho rde gezwüngen ist, sich aüf das Konzeptpapier 

sowie Eindrü cke aüs Besüchen ünd Gespra chen zü verlassen, wird so be-

gegnet, dass eine Art fachlicher Intüition gepflegt wird. Das „güte Gefü hl“ 

hinsichtlich eines Tra ger oder einer Einrichtüng oder „Assoziationen“, die 
beim Lesen einer Konzeption aüftreten, fü hren dazü, dass zümindest süb-

jektiv eine ho here Erwartüngsstabilita t hinsichtlich des Tra gers oder der 

Einrichtüng erzielt werden kann. Problematisch ist dabei jedoch, diese 
sübjektiven Eindrü cke intersübjektiv nachvollziehbar zü vermitteln. Die 

Intüition eignet sich daher zwar dürchaüs als Instrüment fü r allta gliche 

Entscheidüngen eines Mitarbeiters, solange der Tra ger zür Kooperation 
bereit ist. In Konfliktfa llen ist sie allerdings nicht aüsreichend. Inwieweit 

ein Mitarbeiter seiner eigenen Intüition vertraüt ünd entsprechend diese 

als Entlastüng betrachtet, ha ngt aüch von seinen perso nlichen Eigen-

schaften ab.  

Das Team kann in verschiedener Hinsicht ünterstü tzend wirken. Erstens 

kann es den Einsatz von Intüition kontrollieren ünd absichern helfen. 

Zweitens kann es gründsa tzlich psychologisch eine Unterstü tzüng sein, 
indem es dem einzelnen Mitarbeiter sein Vertraüen schenkt ünd ihn in 

seinen sübjektiven Bewertüngen versta rkt. Aüch ko nnen Kollegen dabei 

helfen, in komplexen Sitüationen mehr Details wahrzünehmen, alternati-
ve Sichtweisen aüfzüzeigen, ihre Wissensbesta nde einzübringen oder in 

schwierigen Verhandlüngen argümentativ zü ünterstü tzen. Nicht zületzt 

helfen sie dabei, formale Abla üfe dadürch abzüsichern, dass sie mit da-

raüf achten, dass keine Formfehler begangen werden.  

Insgesamt ist festzüstellen, dass die Unsicherheit von Beho rdenmitarbei-

tern insbesondere dann züm Tragen kommt, wenn sie gegen den Willen 

von Tra gern handeln mü ssen ünd dabei eigensta ndig normative Positio-
nen entwickeln ünd verteidigen mü ssen. Solange ein kooperatives Ver-
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ha ltnis aüfrechterhalten werden kann, scheinen die Strategien dürchaüs 

fünktional zü sein.  

Dadürch erlangt der bereits im vorigen Kapitel als wichtig identifizierte 

Aspekt der Beziehüngsarbeit weitere Bedeütüng. Die Herstellüng einer 

mo glichst vertraüensvollen Arbeitsbeziehüng ist einer der zentralen Baü-
steine des Selbstversta ndnisses ünd der Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rde, 

weil daraüf ein Großteil ihrer Wirksamkeit grü ndet. Dieser Aspekt wird 

daher im folgenden Kapitel gesondert vertieft.  

2.6 Durch Beziehungsarbeit Offenheit ermöglichen 

Es würden bereits Gespra chspassagen zitiert, in denen Beziehüngsarbeit 

ünd Vertraüensbildüng in Bezüg aüf die Einrichtüngs- ünd Tra gervertre-

ter als „Arbeitsgründlage“ der Aüfsichtsbeho rde bezeichnet wird (vgl. 
insbesondere Kapitel 2.4.5). Im Folgenden wird die Frage weiter beleüch-

tet, wie Beziehüngsarbeit ünd Vertraüensbildüng dürch die Aüfsichtsmit-

arbeiter verstanden ünd gestaltet werden. 

2.6.1 Gemeinsamkeit durch pädagogisches Selbstverständnis – als Päda-
goge erkannt werden 

58 MA: [Der] ausschlaggebende Punkt ist die Frage des Kontaktes 
zwischen dem Trägervertreter und uns. Wir gehen da ja – also mit 
[Name Einrichtungsleiter], an dem Beispiel, bin ich ja öfter un-
terwegs gewesen, und ich hatte schon den Eindruck, dass es bei 
ihm unproblematischer ist. Also er weiß mittlerweile, wenn er 
Fragen hat, es geht nicht darum jetzt, dass ich als Aufsicht 
quasi mit so nem Auge da rumlaufe und jeden Fehler suche, den´s 
irgendwie zu entdecken gibt, sondern auch im Gespräch mit mir 
Lösungen zu finden. Bei dem Kollegen, wo der Konflikt war, da 
merke ich, dass der jetzt ne ganz besondere Sensibilität hatte. 
Der hat mir ein zweites Objekt vorgestellt und als Erstes mal 
gesagt, dass die Knackpunkte, die an dem anderen Objekt ich ge-
sehen habe,             

59 I: mmh             

60 MA:        dass es die da nicht gibt. Auch klar, oder?             

61 I: mmh             

62 MA: Aber was die Mitarbeiter angeht, ist es wirklich so, dass 
die tendenziell eher aufgeregt sind, weil wir als Aufsicht kom-
men, das wissen sie, und eben dann alle Fantasien dieser Welt 
entwickeln. Da wünschte ich mir mehr Möglichkeiten, in den Kon-
takt zu kommen, damit sich was rumspricht und zum andern aber 
auch die Träger, die mehr deutlich machen, worum´s in solchen 
Gesprächen geht. Weil es ist, find ich, deren Job,             

63 I: mmh             

64 MA:                                                      zu sa-
gen, da kommt keiner, der jetzt die Ecken danach absucht, ob ihr 
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Staub gewischt habt, sondern – wir sind PädaGOgen, ich bin da 
als Pädagoge beim Landschaftsverband eingesetzt und nicht als – 
ich weiß nicht was, Hygienebeauftragter für Kühlschränke oder 
was.              

65 I: mmh             

66 MA: Aber ich find das auch manchmal spannend, weil, wenns mir zu 
arg wird dann, und ich irgendwie auch die Kurve nicht kriege, 
dann frag ich auch schonmal, was sie denn erwartet haben.           

67 I: mmh             

68 MA: Weil ich finde, mit Offenheit kann man ganz viele Dinge ent-
spannen, entzerren, dann merken die auch, aha, da der nimmt 
wahr, womit wir uns beschäftigen, der registriert was, was hier 
an Atmosphäre ist, und ganz oft ist dann sowas wie ne Erleichte-
rung da, und die sagen „ja, wir haben auch totale Angst da vor 
Ihnen gehabt“ oder              

69 I: mmh             

70 MA:               „wir wussten ja gar nicht, was kommt“, deshalb 
auch bei so neuen Sachen versuch ich immer erst nochmal, [Ein-
richtungsleiter] hat das ja schön vorbereitet, zu sagen, „so und 
jetzt machen wir erst das und dann machen wir das und dann ma-
chen wir das“.             

DokDQ, 58-70 

MA erla ütert züna chst an zwei Beispielen, welche Aüswirküngen es ha-

ben kann, wenn Tra gervertreter bereits Erfahrüngen in der Interaktion 

mit dem Aüfsichtsmitarbeiter gesammelt haben. Im ersten Beispiel war 
die Folge dieses Kontaktes, dass der Tra gervertreter erkannt habe, dass 

MA nicht „als Aufsicht quasi mit so nem Auge da rum[läuft] und je-

den Fehler such[t], den´s irgendwie zu entdecken gibt“ (58). Statt-
dessen wisse der Tra gervertreter, dass es MAs Anliegen sei, „im Gespräch 

mit [ihm] Lösungen zu finden“ (58). MA setzt also voraüs, dass das Bild 

des aüf die Fehlersüche fixierten Aüfsichtsmitarbeiters züna chst vorliegt 
ünd dass der Kontakt dabei helfen kann, dieses Vorürteil aüszüra ümen. 

Den Stereotyp des peniblen Fehlersüchenden zeichnet neben einer Defizi-

torientierüng aüch ein eigenma chtiges ünd invasives Aüftreten aüs („mit 
so nem Auge da rumlaufen“). Davon grenzt sich MA ab, indem er ihn 

ü berzeichnend als „Hygienebeauftragter für Kühlschränke“ (64) ünd als 

jemanden, „der jetzt die Ecken danach absucht, ob ihr Staub ge-
wischt habt“ (64) illüstriert. Das Gegenmodell dazü ist der „Pädagoge“ 

(64), den Lo süngs- ünd Gespra chsorientierüng aüszeichnen. Weiterhin 

scheint der „Pa dagoge“ sich dadürch vom „Fehlersüchenden“ zü ünter-
scheiden, dass er nicht nür oberfla chliche Merkmale (wie Staüb oder 

Kü hlschrankhygiene) wahrnimmt. Sondern er berü cksichtigt aüfgründ 

seiner Offenheit ünd fachlichen „Aügenho he“ aüch, „womit wir uns be-
schäftigen, der registriert was, was hier an Atmosphäre ist“ (68). 

Dieses „sich-verstanden-Fü hlen“ scheint dazü beitragen zü ko nnen, dass 
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die Erzieher ihre Vorbehalte redüzieren ünd Vertraüen gewinnen. Denn 
diese seien „tendenziell eher aufgeregt“ (62), wü rden „alle Fantasien 

dieser Welt entwickeln“ (62) oder ha tten „Angst“ (68). Ein wichtiges 

Element des Kontaktes ist es daher aüs Sicht MAs, dürch die Tra gerver-
treter ünd Erzieher als Pa dagoge erkannt ünd als fachlicher Gespra chs-

partner akzeptiert zü werden. 

Wa hrend dies im ersten Beispiel offenbar gelüngen ist, ist der zweite ge-

schilderte Fall davon belastet, dass es hier bereits einen „Konflikt“ (58) 
gegeben hatte, also eine Sitüation, in der MA gegen den Willen eines an-

deren Tra gervertreters ünd kraft seiner Rolle als Aüfsichtfü hrender eine 

Position dürchgesetzt hatte. Bei dem Tra gervertreter fü hrte dies laüt MA 

dazü, „dass der jetzt ne ganz besondere Sensibilität hatte“ (58) ünd 

seine weitere Interaktion mit MA von Defensivita t gepra gt war, d. h. von 

der Priorita t, keine weitere Angriffsfla che zü bieten („als erstes mal ge-
sagt, dass die Knackpunkte, die an dem anderen Objekt ich gesehen 

habe, […] dass es die da nicht gibt“; 58, 60). Es wird jedoch nicht 

deütlich, welche weiteren Folgen dies fü r die Beziehüng zü diesem Tra -

gervertreter hatte.  

Der oben angesprochene Aspekt, dass MA züna chst als Pa dagoge erkannt 

werden mo chte, wird in einer frü heren Passage dieses Gespra chs noch 

verdeütlicht: 

36 I: Wie war sonst Ihr Eindruck von dem, was da vorgestellt wurde, 
wie das Gespräch verlief?             

37 MA: Ähm [6 Sekunden Pause] Ich fand, wir haben ganz viele fach-
lich-inhaltliche Themen angesprochen, und ich hab – bei mir ent-
steht immer so der Eindruck, dass die ein bisschen verwirrt dar-
über sind und sich schwertun in dieses Gespräch zu gehen, weil 
sie sich das nicht so vorstellen. Sie haben oft auch so ne Vor-
stellung von Aufsicht, die dann kommt und so mehr Strukturfragen 
klärt oder auch Rahmenbedingungen abhakt.             

38 I: mmh             

39 MA: Aber meine Nachfragen nach inhaltlicher Balancefindung zwi-
schen Arbeit Eltern und Kind und Entwicklungsfragen, da hab ich 
manchmal das Gefühl, oder häufig das Gefühl, dass die erstmal 
ein bisschen verwirrt sind, bevor sie sich trauen, was zu erzäh-
len, und das fand ich heute auch wieder so. Das war erstmal ne 
ganze Menge Ackern an dem, was so an Offenheit da ist. […] 

DokDQ, 36-39 

MA wehrt sich gegen das Versta ndnis seiner Rolle, vornehmlich fü r das 
Kla ren von „Strukturfragen“ oder „Rahmenbedingungen“ (37) züsta ndig zü 

sein. Der Begriff des „Abhakens“ (37) wird aüch noch in A üßerüngen an-

derer Mitarbeiter zür negativen Abgrenzüng verwendet. So wird bei-



Kapitel V.2 373 

 
 

 

spielsweise von MB das Abhaken von Checklisten als ein Merkmal be-
schrieben, das die Arbeit der Pflegeheimaüfsicht von der eigenen Aüf-

sichtsarbeit ünterscheide („MB: […] die müssen wahrscheinlich auch 

Bögen führen, wo sie irgendwas abhaken“ DokUD, 79). Aüch hier wird 
wieder die pa dagogische Fachdisküssion mit einem offenen ünd vertraü-

ten Umgang in Verbindüng gebracht, wa hrend die fehlersüchende Aüf-

sichtsta tigkeit mit Verschlossenheit ünd Oberfla chlichkeit assoziiert ist. 
Diese Form des Handelns dürch MA, dieses „Ackern an dem, was so an 

Offenheit da ist“ (39), hat also zwei Seiten: Einerseits ermo glicht es MA, 

dem eigenen pa dagogischen Selbstversta ndnis nachzügehen ünd den ei-
genen Sachverstand einzübringen. Andererseits ermo glicht es tiefere Bli-

cke hinter die Fassade der Einrichtüng.  

Die Erfahrüngen mit diesem Vorgehen sind offenbar ünterschiedlich: 

137 MA: Wenn wir so ins Gespräch kamen, was zeichnet denn wen aus, 
dann waren bestimmte Reaktionen, die ich dann bekommen hab durch 
die Kontakte und Erfahrungen genau das, nämlich diesen Unter-
schied wahrgenommen zu haben, zu sagen, „da kam jemand, der hat 
zugehört und der hat sich interessiert und der hat hinterFRAGT“. 
Hinterfragen ist natürlich auch für manche Menschen unangenehm. 
Es gab so Einrichtungen, wenn ich da schon das „Warum“ auf den 
Lippen hatte, dann fühlten die sich schon auf die Füße getreten.             

138 I: mmh             

139 MA: Welche Dreistigkeit ich als Landesjugendamt habe, zu fragen, 
„Warum machen Sie das so und nicht anders?“             

140 I: mmh             

141 MA: Und dann aber doch die freundliche, konsequente Art zu sa-
gen, „Ich will Ihnen nix, ich interessiere mich für das, was Sie 
tun. Und ich möchte Ihnen aufgrund meines Luxusses des Blicks 
vieler, vieler Einrichtungen Impulse hierlassen, über die Sie 
sich austauschen können. Ich möchte Ihnen aber auch an bestimm-
ten Punkten sagen, so gehts NICHT“. 

142 I: mmh             

143 MA: Also, da gibt es einfach Themen, wo die Grenze der Aufsicht 
auch greifen muss […]              

144 I: mmh             

145 MA: So, und dann muss man eingreifen, da muss man auch nicht nen 
Lappen drüberlegen und sagen, wir machen jetzt mal hier ein 
bisschen Beratung sondern NEIN, es geht nicht um die Frage – es 
geht manchmal um die Frage, in welcher Zeit stellen sie sich um, 
aber nicht mehr, ob sie sich umstellen. 

DokHC, 137-145 

Hier beschreibt MA, dass er einerseits als positive Rü ckmeldüngen erhal-
ten hat, dass er „zugehört“, „sich interessiert“ ünd „hinterfragt“ (137) 

hat. Solche Eigenschaften dü rften insbesondere dürch solche Tra gerver-

treter als positiv bewertet werden, die insgesamt offen fü r Verbesserüng 
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ünd Impülse von aüßen sind ünd den Aüfsichtsmitarbeiter in dieser 
Fünktion des Hinterfragers zü akzeptieren. MA stellt jedoch fest, dass dies 

nicht aüf alle Tra gervertreter zütrifft. In den Formülierüngen „Hinterfra-

gen ist natürlich auch für manche Menschen unangenehm“ (137) ünd 
„dann fühlten die sich schon auf die Füße getreten“ (137) fü hrt MA 

die Ablehnüng dieses Ansatzes aüf perso nliche Faktoren seitens der Tra -

gervertreter zürü ck. Wichtig ist dabei zü beachten, dass sich diese Ta tig-
keit des Hinterfragens, der Frage nach dem „Warum“ (137, 139) eigentlich 

nicht direkt aüs dem gesetzlichen Aüftrag ableiten la sst. Ein Eingehen aüf 

solche Fragen dürch die Tra ger kann die Aüfsichtsbeho rde nicht wirklich 
einfordern, sondern es basiert aüf freiwilliger Kooperation. Dass die Ver-

weigerüng dieser Art von Kooperation rechtma ßig ist ünd sie aüch ande-

re Grü nde haben ko nnte als ein perso nliches Gefü hl des „Unangeneh-
men“, wird dürch MA hier nicht reflektiert. Hier wird deshalb ein Konflikt 

zwischen dem professionellen Selbstversta ndnis MAs als „Pa dagoge“ ünd 

dem deütlich beschra nkteren jüristischen Aüftrag der Beho rde deütlich. 
Wie MA selbst andeütet, kann eine Kooperation des Tra gers, also das 

Antworten aüf MAs Fragen, aüch zür Folge haben, dass dem Tra ger be-

stimmte Praktiken üntersagt werden. Denn die fachliche Disküssion mit 
dem Aüfsichtsmitarbeiter entha lt immer aüch die Option, dass der Mitar-

beiter die „Grenze der Aufsicht“ (143) als tangiert betrachtet ünd „ein-

greifen“ (145) müss. Wann es sich dabei noch üm „ein bisschen Bera-
tung“ (145) handelt, also üm ünverbindliche „Impulse“ (141), die der Aüf-

sichtsmitarbeiter hinterla sst ünd ab wann aüch hoheitlich eingegriffen 

wird, ünterliegt züna chst allein der Entscheidüng des Aüfsichtsmitarbei-
ters. Fü r den Tra ger ist Offenheit in solchen Disküssionen deshalb nür 

dann von Vorteil, wenn er die fachliche Kompetenz des Aüfsichtsmitar-

beiters anerkennt ünd sich von dessen Hinweisen ünd Anweisüngen eine 
Verbesserüng der eigenen Arbeitsqüalita t oder sonstige Vorteile ver-

spricht. Eine weitgehende Offenheit seitens des Einrichtüngspersonals 

erfordert deshalb nicht nür – wie von MA hier dargestellt – eine bestimm-
te Perso nlichkeit, sondern aüch das Vertraüen darin, dass die fachlichen 

Vorstellüngen des züsta ndigen Aüfsichtsmitarbeiters mit denen des Tra -

gers kompatibel sind. Eine Verweigerüng von Offenheit ko nnte daher 

aüch mit fachlichem Dissens züsammenha ngen. 

2.6.2 Berücksichtigung der Beziehungsebene in der Kommunikation 

Jedoch spielt aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter vor allem der perso nliche 

Faktor, also die Beziehüng zü den Tra gervertretern, eine wichtige Rolle. 
Dies wird in folgender Passage eines Gespra chs zwischen MA ünd MC 
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diskütiert. Züvor war ü ber einen Vorfall in einer Einrichtüng gesprochen 
worden, die im Züsta ndigkeitsbereich MCs liegt ünd ü ber die Reaktion 

MCs aüf diesen Vorfall. 

124 MC: Was mir in dem Zusammenhang, wo ich selber merke, da bin ich 
ganz viel mit mir auch nochmal beschäftigt, und es erfordert aus 
meiner Sicht dann sehr viel Selbstreflexion zu gucken, vermittel 
ich denn, welche Haltung vermittel ich in diesen Gesprächen und 
kann ich das so rüberbringen, dass die das auch             

125 MA: annehmen können          

126 MC: Dass die das so annehmen können, wie ich das meine, das geht 
auch nicht immer             

127 MA: mh mh             

128 MC: Ich bin ja in dem Moment, wo ich drin bin, im Gespräch bin, 
ich in diesem – was auch immer da gerade atmosphärisch ist – bin 
ich mit drin und wenn ich –  das ist ganz unterschiedlich, es 
gibt dann manchmal Gespräche mit Einrichtungen, wo ich tatsäch-
lich denke, verdammt, die haben wirklich Versäumnisse, die haben 
Sachen nicht gut gemacht, die haben das nicht gut im Blick ge-
habt. Wenn ich das denke innerlich, dann bin ich nicht mehr em-
pathisch und             

129 MA:          souverän mmh             

130 MC:                      und äh, versuche die gut zu unterstüt-
zen, sondern dann kommt da auch was anderes mit rein und die 
spüren das sofort.           

131 MA: Kommt da auch ein Stück Ärger, ja.             

132 MC: Und von daher braucht das ganz viel – ja, man muss sich ganz 
viel Gedanken machen im Grunde vor diesen Gesprächen, wie setz 
ich mich da hin, wie formuliere ich auch was, wie mach ich, ge-
stalt‘ ich diese Einleitung, find ich immer ganz wichtig.             

133 MA: Ja.            

134 MC: Weil ich über den Einstieg in das Gespräch ein Stück davon 
ja zeigen kann, worum‘s mir geht in dem Gespräch und dafür muss 
ich‘s aber klar haben [lacht], was –            

135 MA: Und auf der andern Seite, wir sind und bleiben Landesjugend-
amt, wir sind und bleiben Aufsichtsbehörde.            

136 MC: Genau, mmh.            

137 MA: Auch das spielt natürlich bei den Gesprächspartnern ne Rol-
le, inwieweit sie es schaffen auch all diese Vorurteile, die mit 
behördlichem und aufsichtsrechtlichem Handeln zu tun haben, auch 
so zu trennen von dem, was sie an hilfreichen Impulsen trotzdem 
bekommen, ne? 

  DokEH, 124-137 

Hier wird züna chst deütlich, dass sich die Mitarbeiter die Verantwortüng 

dafü r, ob eine Kooperation im Sinne einer Beziehüngsarbeit wie oben ge-

schildert gelingt, in besonderem Maße aüch selbst züschreiben („kann ich 
das so rüberbringen, dass die das auch […] annehmen können“; 124-

126). Reflektiert wird dabei die eigene Gefü hlswelt („verdammt“, 128; „ein 

Stück Ärger“, 131), die sich aüf die Empathiefa higkeit ünd Sympathie ge-
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genü ber den Tra gern aüswirkt. Diese Aspekte werden aüch kommünika-
tiv vermittelt ünd wirken sich ihrerseits aüf die Gefü hle der Tra gervertre-

ter aüs („die spüren das sofort“, 130). Bemerkenswert ist die A üßerüng, 

dass es bei solchen Gefü hlen schwer falle, „die [Träger] gut zu unter-
stützen“ (130). Die fachliche Negativbewertüng des Handelns des Ein-

richtüngspersonals wirkt sich nach Wahrnehmüng MCs also ünmittelbar 

aüf die emotionale Haltüng gegenü ber den Personen ünd damit aüf die 
Beziehüngsebene ünd -qüalita t aüs. Die darin geschilderte Problematik ist 

eine Untermaüerüng der bereits in einem frü heren Kapitel zitierten Aüs-

sage  „für uns, find ich, gilt genau das gleiche wie für die Arbeit 
mit den Kindern. Auch wir leben eigentlich von ner guten Beziehung 

zu den Trägern und Leitungen“ (DokHC, 102). Denn a hnlich wie in einer 

pa dagogischen Beziehüng zwischen Erzieher ünd Kind wird hier nicht die 
distanzierte ünd sachliche Einigüng betont, sondern der Umgang mit ge-

genseitig belasteten Gefü hlen. Dementsprechend zielen aüch die Strate-

gien züm Umgang mit solchen Sitüationen weniger aüf etwa eine sach-
lich-argümentative U berzeügüng des Tra gers oder den gezielten Einsatz 

jüristischer Mittel ab, sondern aüf eine Verbesserüng der Beziehüngsqüa-

lita t, beispielsweise dürch eine güte Gespra chsatmospha re („wie setz 

ich mich da hin, wie formuliere ich auch was“, 132). Passend zü einem 

professionellen pa dagogischen Selbstversta ndnis ist aüch die hier deüt-

lich ünd bewüsst als solche gekennzeichnete Selbstreflexion („wo ich 

selber merke, da bin ich ganz viel mit mir auch nochmal beschäf-

tigt“, 124) .  

Am Schlüss dieser Passage wird wiederholt, was bereits oben anklang, 

dass das Gespra ch mit dem Tra ger na mlich (aüch) dazü dient, dessen 
„Vorurteile, die mit behördlichem und aufsichtsrechtlichen Handeln 

zu tun haben“ (137) zü verringern ünd somit dessen Offenheit fü r „hilf-

reiche Impuls[e]“ (137) zü erho hen.  

2.6.3 Legitimatorische Bewertung von Beziehungsarbeit: Einblicke gewin-
nen 

Diese Beziehüngsarbeit, die sich aüch im Wesentlichen in das pa dagogi-

sche Selbstversta ndnis der hier befragten Aüfsichtsmitarbeiter einfü gt, 

wird entsprechend aüch vor dem Hintergründ des hoheitlichen ünd kon-

trollierenden Aüftrags der Beho rde reflektiert: 

103 MA: […] Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir versuchen müs-
sen, sehr genau hinzugucken, inwieweit wir wirklich auch es 
schaffen, als hilfreich erlebt zu werden             

104 MC: mmh             
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105 MA:            in den Einrichtungen. Weil, wenn es nur als 
schwierig, als kritisch gesehen wird,             

106 MC: mmh, genau             

107 MA:                  dann wird man immer wieder Wege und Mittel 
suchen, uns eigentlich gar nicht von diesen Vorkommnissen mehr 
als nötig in Kenntnis zu setzen.             

108 MC: Mmh. Oder auf diese Ebene zu gehen, zu sagen, dass „wir ha-
ben das – ach, wir machen das und wir machen jenes, wir haben 
alles im Griff“             

109 MA:                                                             
„Wir haben alles im Griff“             

110 MC: Und „es ist schon alles gut“, ne? Also so wieder zubauen.             

111 MA: Wieder dieser Deckel drauf, ne?             

112 MC: Genau, das ist             

113 MA: Ja, also sowas wie ein fehlerfreundliches Klima müsste es 
eigentlich geben.             

114 MC: mmh             

115 MA: Ohne damit zu Fehlern aufzurufen, aber – so ne Atmosphäre, 
dass es sich lohnt, Fehler zu begreifen, um sie als Lernbereich 
zu nutzen. 

DokEH, 103-115 

Hierin wird aüch ein legitimatorischer Aspekt der Beziehüngsarbeit deüt-

lich, dass na mlich nür mit Hilfe einer gewissen „Fehlerfreündlichkeit“ 
(113) ü berhaüpt Misssta nde bekannt werden ünd dann bearbeitet wer-

den ko nnen. Aüf der Basis einer güten Beziehüng wird also von MA ünd 

MC eine O ffnüng ünd gro ßerer Informationsflüss erwartet, wohingegen 
zü „kritisches“ (105) Vorgehen dazü fü hrt, dass dürch misstraüisches 

„[Z]ubauen“ (110) seitens des Tra gers eine effektive Aüfsicht verhindert 

wird. Weiterhin deütet die Formülierüng „müsste es eigentlich geben“ 
(113) daraüf hin, dass dieser Züstand bisher nicht erreicht würde, d. h. 

die praktische Arbeit der Mitarbeiter hinter ihren Ansprü chen zürü ck-

bleibt. 

2.6.4 Abhängigkeit von Feedback 

Wie wichtig es fü r die Aüfsichtsmitarbeiter ist, zü erfahren, welchen Ein-

drück sie bei Tra gervertretern hinterlassen, zeigt sich aüch in folgendem 

Aüsschnitt, der die obigen Erkenntnisse im Wesentlichen besta tigt: 

128 MD: […] Ich fühl im Grunde jetzt sehr viel Handlungsspielraum 
und sehr viele Möglichkeiten, mit Trägern einfach in nen guten 
Kontakt zu kommen. Bisher hab ich auch eigentlich die Rückmel-
dung bekommen, dass der Kontakt als sehr angenehm erlebt wurde 
und sehr konstruktiv. Also ich frag das auch in vielen Fällen 
regulär ab, ne? Wie mein Besuch da erlebt wurde. 

129 I: Ja.             
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130 MD: Weil mir wichtig ist, […] zu gucken […] wie geh ich in die 
Beziehung, wie nehmen die mich überhaupt wahr und was muss ich 
auch in meinem Verhalten unter Umständen verändern, damit ich 
mit denen konstruktiv arbeiten kann, ne?             

131 I: mmh             

132 [7 Sekunden Pause]             

133 MD: Das ist ja dann im Grunde immer der Nachteil, wenn man al-
leine unterwegs ist. Kriege ich die Rückmeldungen nicht so in 
dem Maße, ne? Kann ich dann immer noch ein bisschen fantasieren 
aber // [Pause, Themawechsel]       

DokQW, 128-133 

Interessant an diesem Aüsschnitt ist, dass kürz die Problematik ange-

sprochen wird, das eigene Handeln aüf der Beziehüngsebene gegenü ber 
dem Tra ger selbst richtig reflektieren zü ko nnen („Kann ich dann immer 

noch ein bisschen fantasieren“, 133) . In der Gesamtschaü mit den vori-

gen Passagen wird deütlich, dass sich die Mitarbeiter hinsichtlich der Be-
ziehüngsarbeit stark an ihrer eigenen sozialpa dagogischen Kompetenz 

orientieren, dass jedoch speziell fü r die Beziehüngsarbeit in der besonde-

ren Rolle der Aüfsicht keine züsa tzlichen Konzepte oder Reflexionshilfen 
vorhanden sind, die diese individüellen Kompetenzen erweitern ünd den 

Rollenkonflikt handhabbar machen ko nnten.  

2.6.5 Positive und negative Vorurteile 

Eine güte Beziehüng zü Tra gern wird jedoch nicht aüsschließlich positiv 

beürteilt, sondern birgt aüch Gefahren: 

163 ME: Und da muss man zum Beispiel immer aufpassen, ich mag zum 
Beispiel diese Mitarbeiter. Der Herr [Name], der das entwickelt 
hat, den schätze ich, den finde ich sympathisch, der macht die 
Arbeit gut. Und wo man dann manchmal eher umgekehrt gucken muss, 
ne? Dass man dann vielleicht nicht, dann auch bei Ausnahmen oder 
so, nicht zuviel durchgehen lässt, ne? Und dann immer wieder gu-
cken muss. Also, wir haben schon auch so nen ganz spezifischen 
Ton miteinander. Also, der hat jetzt mittlerweile drei Kollegen 
[…]. Und wo man dann manchmal sagen muss, „also meine Herren, so 
geht das nicht“.             

164 I: mmh             

165 ME: Da haben wir manchmal einen etwas flapsigen Ton.             

166 I: mmh             

167 ME: Und das ist dann eher so ne Gefahr, ne?              

168 I: mmh             

169 ME: Also bei Leuten, die man, also man ist ja auch immer sehr 
geprägt von – ja, erstmal so Einschätzungen, ne? Und wenn du, 
wenn das von vornherein klar ist, das ist einer, oh Gott, wo man 
schon irgendwie – das riecht danach, dass der einfach schlecht 
arbeitet und dann ist er vielleicht auch noch unsympathisch oder 
so, ne? Da ist man dann, ja, da fällt´s einem manchmal leichter 
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irgendwie so ganz klar zu sein und bei den Leuten, die eigent-
lich, ich sag mal, wo man ein positives Vorurteil hat,             

170 I: mmh             

171 ME: da muss man dann manchmal auch aufpassen, ne? Dass man dann 
trotzdem also sagt, „Nee ok, also dann mach ich jetzt keine Aus-
nahme“.              

172 I: mmh             

173 ME: „Auch wenn ich weiß, dass du das ganz gut hinkriegen wür-
dest“, aber da muss man schon aufpassen.             

DokLG, 163-173 

In dieser Passage reflektiert ME den Umgang mit eigenen Vorürteilen ge-
genü ber Tra gervertretern. Man mü sse „aufpassen“ (163, 171, 173), dass 

sowohl negative als aüch positive Vorürteile nicht die Gleichbehandlüng 

von Tra gern üntergraben. Die Gefahr, aüf die man aüfpassen müss, be-

steht aüs zwei Teilen:  

Erstens sind sowohl positive als aüch negative Eindrü cke von Personen 

nicht verla sslich, dies wird aüch dürch ME reflektiert („man ist ja auch 

immer sehr geprägt von – ja, erstmal so Einschätzungen“, 169). In ei-
ner hier nicht wiedergegebenen Passage wird diese Reflexion von ME 

noch deütlicher, in der er sagt: „Du siehst 'nen Menschen, du hast 'nen 

Eindruck – und das kann stimmen und muss aber gar nicht stimmen. 

[…] Du nimmst ein bestimmtes Bild wahr. Und dann rattern deine ei-

genen Bilder […] und ergänzen das. Ja, du hast ja nur so'n Puzzle 

und hast da so ein paar Stücke griffbereit. Und den Rest ergänzt du 

dir im Kopf, das kannst du gar nicht vermeiden, ne?“ (DokOO, 215-

223; dort bezieht sich die Aüssage aüf Erzieher in einer Einrichtüng, die 

ME dort züm ersten Mal kennengelernt hat). ME scheint also sehr be-
wüsst zü sein, dass der Eindrück eines Menschen aüch dürch eigene Vor-

erfahrüngen gespeist wird ünd deshalb verzerrt oder falsch sein kann. 

Zwar ist in der obigen Passage ein Unterschied in der Vertraütheit zü er-
kennen: Wa hrend ME die Personen, von denen er einen positiven Ein-

drück hat, als eher vertraüt ünd aüch seit la ngerer Interaktion bekannt 

beschreibt, geht es im zweiten Beispiel üm einen eher flü chtigen ersten 

Eindrück. Es erscheint daher züna chst ünklar, ob sich die Gefahr, Men-

schen falsch einzüscha tzen aüch aüf die güt bekannten „Herren“ (163) aüs 

dem ersten Beispiel bezieht. Dafü r, dass beide Sitüationen gemeint sind, 
spricht, dass ME die zweite (flü chtige ünd negative) Sitüation zür Erla üte-

rüng der ersten anfü hrt. Spa ter verwendet er aüch den Begriff „positives 

Vorurteil“ (169).  

Zweitens besteht laüt ME die Gefahr, dass Vorürteile trotz dieser kriti-
schen Reflexion ihrer Validita t dennoch die Bewertüngen ünd Entschei-
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düngen der Aüfsichtsmitarbeiter beeinflüssen. Denn obwohl ME rational 
beschreibt, wie ünzüverla ssig Vorürteile sind, scheinen sie dennoch 

manchmal fü r ME eine hohe sübjektive Erwartüngsstabilita t zü bewirken: 

„Auch wenn ich weiß, dass du das ganz gut hinkriegen würdest“ (173). 
ME verwendet hier ein sicheres „ich weiß“  statt „ich glaübe“ oder a hnli-

chen Aüsdrü cken. Dass solche Eindrü cke von Personen einen sehr star-

ken, aüch emotionalen Einflüss aüf die eigene Beürteilüng aüsü ben ko n-
nen, klingt aüch im „oh Gott“ (169) an. Das kann dann, wenn man nicht 

„aüfpasst“, dazü fü hren, dass es – bei negativem Eindrück – „einem manch-

mal leichter [fällt] irgendwie so ganz klar zu sein“ (169) oder dass 
man im ümgekehrten Fall eine „Ausnahme“ (171) macht. Interessant ist 

dabei der Aüsdrück „klar zu sein“ (169), denn sowohl das „klar sein“ als 

aüch die Aüsnahme verweisen aüf einen gewissen Ermessensspielraüm, 
den die einzelnen Mitarbeiter besitzen. Es würde bereits mehrfach daraüf 

hingewiesen, dass dieser eben eigentlich nicht „klar“ ist, sondern von 

großer Unsicherheit ünd Unklarheit gepra gt ist. Dennoch „klar zü sein“, 
ist deshalb etwas, was Aüfsichtsmitarbeiter trotz ünklarer (rechtlicher) 

Rahmüngen anhand ihres Aüftretens verwirklichen ko nnen. „Klar zü 

sein“ scheint deshalb von der eigenen, sübjektiven Erwartüngsstabilita t 
abzüha ngen ünd entsprechend von der eigenen Entschlossenheit ünd 

U berzeügüng.  

Insgesamt la sst sich züm Aspekt der Beziehüngsarbeit also feststellen, 

dass der in diesem Rahmen gewonnene Eindrück von Personen die süb-
jektive Erwartüngsstabilita t erho hen kann. Der einzelne Aüfsichtsmitar-

beiter erha lt einen intüitiven Eindrück, der dazü fü hren kann, dass sich 

sein perso nliches Bild der Sitüation scha rft. Mit dieser sübjektiven Si-
cherheit kann es leichter fallen, dürch entsprechendes Aüftreten gegen-

ü ber Tra gern eigene Vorstellüngen klar anzüsprechen ünd dürchzüset-

zen. Diese sübjektive Sicherheit besteht jedoch nür aüf dieser intüitiven 
Ebene, bei rationaler Betrachtüng (aüch im Rahmen von Selbstreflexion), 

wird deütlich, dass dieses nür intüitive Sicherheitsgefü hl nicht züm Ver-

waltüngshandeln einer Beho rde passt ünd somit aüch nicht allein hand-

lüngsleitend sein darf. Interessant ist nün, dass dies mit einem hohen 

Problembewüsstsein einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich jedoch erneüt den 

Widersprüch zwischen einem pa dagogischen Handeln, das dürchaüs von 
professioneller Intüition in Kombination mit Selbstreflexion gepra gt sein 

kann, ünd dem Handeln als Beho rdenvertreter. Es wird deütlich, dass 

selbst dieser hohe Grad an Selbstreflexion zwar aüs Sicht professioneller 
Pa dagogik anerkennenswert ist, fü r die Aüfgabe der Einrichtüngsaüfsicht 

jedoch nicht aüsreicht. Die Verwendüng von Mitteln der Beziehüngsarbeit 
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besitzt also zwar einen hohen praktischen Stellenwert, ist jedoch nür in 
bestimmten Problem- ünd Beziehüngskonstellationen einsetzbar. Sie hilft 

immer dann, wenn eine Beziehüng von „Na he“ gepra gt ist; kommt es zü 

„distanzierten“ Verhandlüngen, im Extremfall vor Gericht, wü rden eigent-

lich andere Mittel beno tigt. 

Züsammenfassend ist Beziehüngsarbeit als Instrüment der Einrichtüngs-

aüfsicht also ein zweischneidiges Schwert: Sie kann gegenseitiges Ver-

traüen hervorrüfen ünd damit erstens die sübjektive Erwartüngsstabilita t 
des Aüfsichtsmitarbeiters erho hen sowie zweitens Mo glichkeiten fü r eine 

informelle ünd kooperative Einflüssnahme aüf den Tra ger schaffen. Aüf-

gründ der mit Beziehüngsarbeit verbündenen Nachteile – mo gliche süb-

jektive Einflü sse, Inkonsistenz ünd Ungleichbehandlüng – bestehen je-

doch zwei Gefahren: Erstens im Widersprüch zür Beho rdenrolle zü han-

deln ünd diese dadürch zü schwa chen ünd angreifbar zümachen. Zwei-
tens kann beispielsweise inkonsistentes Handeln sich aüch negativ aüf 

das Vertraüen aüswirken. Schlüssfolgernd la sst sich daraüs die Anforde-

rüng ableiten, dass Beziehüngsarbeit dann fünktional als „Instrüment“ 
eingesetzt werden ko nnte, wenn sie in einem klaren ünd formal gesicher-

ten Rahmen stattfa nde, der ihre mo glichen Nachteile kontrolliert. 

2.7 Gesprächsdynamik zwischen behördlicher Autorität und fach-
licher Überzeugung 

2.7.1 Verständigung über geteilte Motive und Ziele, Untrennbarkeit von 
Aufsicht und Beratung 

Dass die hier beobachteten Aüfsichtsmitarbeiter sich züvo rderst als Pa -

dagogen verstehen, würde bereits mehrfach benannt, am deütlichsten in 

dem schon diskütierten Zitat „ich bin da als Pädagoge beim Land-

schaftsverband eingesetzt und nicht als […] Hygienebeauftragter für 

Kühlschränke“ (DokDQ, 64). Dieser Aspekt soll hier noch an einem weite-

ren Beispiel eines Tra gergespra chs vertieft werden. Ein Teil des Ge-

spra chs verlief wie folgt (rekonstrüiert anhand von Notizen): 

Nach einer Vorstellüngsründe, in der MA aüch aüf sein eigenes Rollenver-

sta ndnis eingeht ünd insbesondere den „Spagat“ zwischen Aüfsicht ünd 

Beratüng hervorhebt, spricht MA an, dass der Tra ger den Wechsel einer 
Fachkraft in einer Lebensgemeinschaft mit einem speziellen Konzept „ein 

bisschen spa t“ mitgeteilt habe. Der Tra gervertreter weist dann daraüf 

hin, dass MA den Einrichtüngsleiter güt genüg kenne, üm zü wissen, dass 
es sich üm ein Versehen handelte. Die Tra gervertreter seien „perplex“ 
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gewesen, dass es sich dabei üm ein Versa ümnis gehandelt habe. Sie ha t-
ten nicht gewüsst, dass das Landesjügendamt ü ber einen Personalwech-

sel dieser Art benachrichtigt werden mü sse. Der Wechsel habe personel-

le, nicht konzeptionelle Grü nde gehabt. MA weist dann daraüf hin, dass 
die Sitüation aüfgründ der speziellen Einrichtüngsform nicht als Wechsel 

einer Fachkraft, sondern als Leitüngswechsel zü bewerten sei, weil ent-

sprechende Aüswirküngen aüf die üntergebrachten Kinder zü erwarten 
seien. Das Konzept sei stark aüf die frü here Fachkraft aüsgerichtet gewe-

sen, so dass die Vera nderüng aüch von konzeptioneller Bedeütüng sei. Bei 

neüartigen Konzepten (wie in diesem Fall) schaüe die Beho rde „genaü 
hin“. Die Einrichtüngsleitüng betont daraüfhin noch einmal ihr Nichtwis-

sen dieser Regelüng ünd versichert, ein a hnliches Versa ümnis ka me nicht 

wieder vor. MA wiederüm kü ndigt an, sein Handeln aüch im Aüf-
sichtsteam zü thematisieren, damit ein einheitliches Vorgehen der Kolle-

gen gesichert sei.  

Nach dem Besüch reflektiert MA diesen Sachverhalt wie folgt: 

112 I: [Das Ausscheiden einer Erzieherin] hatte ja am Anfang [des 
Trägergespräches] relativ großes Gewicht, dass eben die [ehema-
lige Erzieherin] da sehr verbunden war mit [dem Angebot der Ein-
richtung].             

116 MA: Ja, der hatte deshalb nochmal ein Gewicht, weil ich ein 
bisschen moniert hatte, dass [der Einrichtungsleiter] mir das 
nicht mitgeteilt hat. Und [Trägervertreter] ist dann ja prak-
tisch mit in die Bresche gesprungen und hat gesagt, „Wo hat denn 
das Landesjugendamt dazu mal was gesagt, dass wir bei nem Perso-
nalwechsel ne besondere Mitteilung machen müssen?“. Da hat [Trä-
gervertreter] ja recht, das haben wir nicht. Aber ich bin von 
ner anderen Seite rangegangen, ne? Das ist ein fachlich anderes 
Angebot, wenn da jemand wohnt mit Kindern. Und wenn die Person 
weggeht, hat das ne große Bedeutung für die Kinder, die unter 
Umständen viel schlimmer ist, als wenn sowieso Schichtdienst da 
ist. Aber wenn die Kinder da schon nen Bezug aufgebaut haben, 
und die bricht jetzt weg – da will ich doch mehr wissen, wie die 
das gestaltet haben und vielleicht auch wissen, warum das so 
war. Was sie denn versucht haben, um [ehemalige Erzieherin] un-
ter Umständen zu halten und wo der Punkt war, wo die herausge-
funden haben, geht nicht mehr.             

117 I: mmh             

118 MA: Das bezieht sich auf die Strukturen im Haus, ne? Man muss ja 
auch wissen, dass [nachfolgender Erzieher] jetzt Möglichkeiten 
hat, eventuell seine Überlastung oder wie auch immer – oder wenn 
er nicht kooperiert, bei jemand loswerden zu können, an wen kann 
er sich denn wenden? […] 

DokUD, 112-118 

Besonders interessant an dieser Passage ist der Widersprüch zwischen 

dem formalistisch argümentierenden Tra gervertreter („wo hat denn das 
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Landesjugendamt dazu mal was gesagt“, 116) ünd dem mit dem pa dago-
gischen Zweck der Aüfsicht argümentierenden MA („da will ich doch 

mehr wissen“, 116). A hnlich wie aüch schon an anderer Stelle wird aüch in 

diesem Beispiel eine Diskrepanz zwischen den Erwartüngen des Tra gers 
an den Aüfsichtsmitarbeiter ünd dessen Selbstversta ndnis deütlich. Der 

Begriff der „Strüktürorientierüng“ ist dabei nicht der entscheidende Wi-

dersprüch. Denn MA weist deütlich daraüf hin, dass es ihm aüch bei die-
ser Frage üm „Strukturen im Haus“ (118) geht. Dass keine Verantwortüng 

fü r Fa lle einzelner Kinder, sondern Strüktürverantwortüng dürch die 

Aüfsichtsmitarbeiter wahrgenommen wird, ist aüch in den sonstigen Ge-
spra chen ünbestritten. Das Versta ndnis dieser Begriffe scheint jedoch zü 

variieren: Wa hrend der Tra gervertreter hier offenbar meint, dass das 

Landesjügendamt vornehmlich die Einhaltüng fester ünd verallgemein-
erbarer Regeln prü fe ünd dabei einheitlichen formalen Bestimmüngen 

folgt, versteht MA ünter „Strüktürorientierüng“ vor allem die konzeptio-

nellen Rahmenbedingüngen jedes einzelnen Einrichtüngsstandorts. Dabei 
scheint MA den Ansprüch zü verfolgen, so weit in die pa dagogisch-kon-

zeptionellen Fragestellüngen dieser Einrichtüng involviert zü werden, 

dass ihm eine eigene fachliche Bewertüng des Personalwechsels dort 
mo glich ist. Schwierig scheint in diesem Beispiel zü sein, dass es fü r die 

Tra gervertreter offenbar nicht immer transparent ist, in welchen Fa llen 

es sich aüs Sicht der Aüfsichtsbeho rde üm ein Vorkommnis handelt, das 
konzeptionelle Bedeütüng besitzt ünd damit aüch fü r die Beho rde rele-

vant ist. Wa hrend es fü r den Tra ger züna chst wichtig zü sein scheint, die 

festgelegten Aüflagen ünd Pflichten zü erfü llen, erwartet MA, dass der 
Tra ger den Aüfsichtsmitarbeiter selbststa ndig aüch bei üneindeütigen 

Fragen einbezieht. Dieses Problem wird an diesem Beispiel besonders 

deütlich, da es sich üm ein besonderes Konzept handelt, bei dem MA sta r-
ker als ü blich eingebünden werden mo chte. Jedoch werden aüch gründ-

sa tzliche Fragen aüfgeworfen, die sich aüch aüf andere Sitüationen ü ber-

tragen lassen.  

Denn dass MA nicht nür formale Bedingüngen prü ft, sondern aüch mit 

seiner pa dagogischen Fachkompetenz beteiligt werden mo chte, trifft 

aüch aüf andere Fa lle zü. Dieses Selbstversta ndnis, mehr als nür formale 

Prü finstanz zü sein, erzeügt einen „Graübereich“, in dem fü r die Tra ger-
vertreter nicht eindeütig ist, welchen Pflichten sie gegenü ber der Aüf-

sichtsbeho rde nachkommen mü ssen. In dem so geschaffenen Raüm wird 

hier neben der fachlichen Ero rterüng der Sitüation aüch aüf der Bezie-
hüngsebene kommüniziert. MA leitet seine Kritik mit einer gründsa tzli-

chen Erkla rüng seines Selbstversta ndnisses ein ünd schwa cht sie sprach-
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lich ab („ein bisschen spa t“, aüch in der Reflexion: „ein bisschen mo-
niert“, 116). Der Tra ger seinerseits rechtfertigt sich zwar züna chst gegen 

die Kritik, lenkt aber nach MAs Erla üterüng sofort ein. Dabei betont er 

gegenü ber MA seine bisherige Züverla ssigkeit ünd Kooperationswillen. 
Ein wesentlicher Aspekt dieses Gespra chs ist daher die gegenseitige Ver-

sicherüng hinsichtlich der jeweiligen Motive. MA legt dar, dass es fachli-

che Grü nde fü r sein Vorgehen gebe ünd seine Aüfgabe gründsa tzlich aüch 
Aüfsichtsta tigkeiten ümfasse. Implizit kann daraüs geschlossen werden, 

dass MA deütlich machen mo chte, dass es ihm nicht üm die Schikanierüng 

eines bestimmten Tra gers ünd üm einen Eingriff in dessen Aütonomie 
geht. Seitens des Tra gers wird daraüf verwiesen, dass das Versa ümen der 

Meldüng nicht aüf mangelnden Kooperationswillen, sondern aüf man-

gelndes Wissen bzw. eine ünterschiedliche Einscha tzüng hinsichtlich der 
Bedeütüng des Personalwechsels zürü ckzüfü hren sei. Es wird in dem Ge-

spra ch letztlich Einigkeit hinsichtlich des Motivs erzielt, dieses spezielle 

Konzept mit besonderer fachlicher Sorgfalt zü behandeln. Als Gründ fü r 
den jetzt aüsgera ümten Konflikt wird ein Missversta ndnis aüfgründ man-

gelnder Regelüngsklarheit aüsgemacht. Dass diese Versta ndigüng ü ber 

geteilte Motive in diesem Fall gelingt, ermo glicht es MA, sein Versta ndnis 
seines Züsta ndigkeitsbereiches hier dürchzüsetzen, indem der Tra ger 

versichert, entsprechende Meldüngen in Zükünft nicht mehr zü ünterlas-

sen. Es findet hier also eine Einigüng dahingehend statt, wo die Eingriffs-

schwelle MAs zü verorten ist.  

Fraglich bleibt, inwieweit diese Einigüng aüf einem tatsa chlichen fachli-

chen Konsens berüht oder ob es sich üm ein strategisches Einlenken des 

Tra gers handelt, üm die güte Beziehüng zü MA nicht zü gefa hrden. Diese 
Frage kann zwar hier nicht klar beantwortet werden, jedoch lenkt sie den 

Blick aüf die Besonderheiten der Beziehüngs- ünd Gespra chssitüation, in 

der sich Aüfsichtsmitarbeiter ünd Tra gervertreter befinden. Geht man 
anhand der bisher diskütierten Passagen von einem stark pa dagogisch 

gepra gten Selbstversta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter aüs ünd einem ho-

hen Interesse an einer konstrüktiven Beziehüngsarbeit, steht dies zü-

na chst mit der Erwartüng der Tra gervertreter in Widersprüch, dass ihr 

Gegenü ber vor allem in der Rollen des Beho rdenvertreters mit hoheitli-

chem Aüftrag aüftritt ünd handelt. Wenn der Aüfsichtsmitarbeiter Kritik 
a üßert oder seine Meinüng zü bestimmten pa dagogischen Abla üfen mit-

teilt, ist fü r den Tra ger zü entscheiden, ob es sich dabei üm ünverbindli-

che Meinüngsa üßerüngen im Sinne einer fachlichen Beratüng handelt o-
der üm beho rdliche Anweisüngen. Dass gema ß des Rollenbildes eine ge-

wisse Erwartüng besteht, dass der Aüfsichtsmitarbeiter vor allem solche 
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Bemerküngen abgibt, die aüch als „Anweisüngen“ zü verstehen sind, 
ko nnte einem partnerschaftlichen ünd offenen fachlichen Aüstaüsch im 

Wege stehen. Es liegt dabei aüch am Tra ger, inwieweit er Hinweise dieser 

Art ünhinterfragt als Anweisüngen begreift ünd wieviel Aütorita t er dem 
Aüfsichtsmitarbeiter zügesteht. Es kann aber festgehalten werden, dass 

sich die Aüfsichts- ünd Beratüngsrolle eben nicht einfach wie „Hü te“ 

wechseln lassen, sondern dass sie sich in der Gespra chsdynamik vermi-
schen ünd im Verlaüf zü ünterschiedlichen Anteilen je im Vordergründ 

stehen. 

Der Umgang der Gespra chspartner mit dieser Dynamik ist ünterschied-

lich – so würde beispielsweise in zwei verschiedenen anderen Gespra -

chen der Versüch seitens der Gespra chspartner ünternommen, die Aüs-

sagen des jeweiligen Aüfsichtsmitarbeiters nach Beratüngsanteilen ünd 

aüfsichtlichen Hinweisen zü trennen. In beiden Fa llen gelang dies aber 
nicht, da selbst aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die Grenzen fließend 

seien ünd sich aüfsichtliche Hinweise oft erst aüs der Dynamik entwi-

ckeln. Die Frage nach der jüristischen Dürchsetzbarkeit stellt sich ü ber-
haüpt erst dann, wenn die Beratüng in all ihrer Dynamik nicht züm Ziel 

des beiderseitigen Einvernehmens ünd der Kooperation fü hrt ünd derart 

erhebliche Misssta nde bestehen bleiben, dass hoheitliche Mittel in Be-
tracht gezogen werden. Der aüs Tra gersicht nachvollziehbare Wünsch, 

dass Beho rdenvertreter klar benennen mo gen, wann sie ünverbindlich 

beraten ünd wann sie verbindliche Aüflagen erteilen, widerspricht also 

weitgehend dem Ta tigkeitsversta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter. 

2.7.2 Höherer fachlicher Einfluss durch behördliche Autorität 

Bezü glich der Dynamik der Tra gergespra che zwischen Aüfsicht ünd Bera-

tüng ist aüch die folgende Einscha tzüng eines anderen Mitarbeiters aüf-

schlüssreich: 

79 MB: Und ich war ja, bevor ich hierher kam, […] bei [einer ande-
ren Organisation] und hatte da […] reine Beratungsaufgabe.              

80 I: mmh             

81 MB: Also keine Kompetenz im Sinne von Dienst- oder Fachaufsicht 
und so. Und das war zum Beispiel die Motivation für mich, [von 
der vorigen Organisation] wegzugehen und zu sagen, ich geh in 
die Aufsicht, hierhin.              

82 I: mmh 

83 MB: Weil ich den Eindruck hatte, da mehr bewirken zu können. 
Also bei all der Beratung konnt ich mir den Mund fusselig reden, 
wenn da ne Leiterin war, die sagte, „Kannst mir ja viel erzäh-
len, wenn der Tag – ich machet so wie ich will“, dann war Ende 
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des Gesprächs, und wenn ich noch so überzeugt war, dass das für 
die Kinder richtig war.             

84 I: mmh             

85 MB: So ganz einfach ist es in der Aufsicht ja auch nicht, also 
ohne Überzeugung verändert man auch nichts. Da kam ich auch da 
nach drei Jahren in ne Einrichtung und außer [… dem] Blumentopf 
auf der Fensterbank hat sich nichts bewegt [lacht]. Gibt es 
auch, aber im Grunde, die Kompetenz war schon, und die Akzeptanz 
war schon ne höhere, muss man schon sagen. […] 

DokHC, 79-85 

Hier wird deütlich, dass die hoheitlichen Befügnisse der Aüfsichtsperson 

dazü fü hren ko nnen, dass aüch nicht-hoheitliche Beratüng eher dürch die 

Tra ger angenommen wird („die Akzeptanz war schon ne höhere“, 85). In 

dieser Passage wird diese ho here „Wirksamkeit“ dürch MB sogar als aüs-

schlaggebend fü r die perso nliche Entscheidüng fü r die Aüfsichtsta tigkeit 

hervorgehoben. Das Motiv, die eigene U berzeügüng aüf diese Weise bes-
ser dürchsetzen zü ko nnen, findet sich jedoch in dieser Aüspra güng bei 

den anderen Mitarbeitern nicht, so dass dieser Aspekt hier nicht weiter 

verfolgt wird. Dass die hoheitlichen Befügnisse der Beratüng zü mehr Ak-
zeptanz bzw. Aütorita t verhelfen ko nnen, dü rfte sich jedoch verallgemei-

nern lassen. Dass dies kein Aütomatismüs ist ünd züsa tzliche Anstren-

güngen zür Dürchsetzüng von Anforderüngen erforderlich sind, wird in 
Absatz 85 beschrieben („So ganz einfach ist es in der Aufsicht ja 

auch nicht, also ohne Überzeugung verändert man auch nichts“). 

2.7.3 Taktisches Ausnutzen von informeller Autorität in Kombination mit 
persönlicher Überzeugung 

Der „Graübereich“, in dem nicht ünmittelbar klar ist, ob die Aüfsichtsmit-

arbeiter Anweisüngen erteilen, die erforderlichenfalls aüch jüristisch 

dürchgesetzt wü rden oder ob sie Vorschla ge zür kooperativen Umset-
züng ünterbreiten, kann seitens der Aüfsichtsmitarbeiter aüch taktisch 

genützt werden. Dies zeigt der folgende Aüsschnitt einer Unterhaltüng 

zweier Mitarbeiter nach einem gemeinsamen Tra gergespra ch:  

[Kontext: MD hatte in einem Trägergespräch eine bestimmte konzepti-
onelle Veränderung abgelehnt und – für MC und die anderen Beteilig-
ten überraschend – einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Dieser ist 
finanziell etwas ungünstiger als die abgelehnte Änderung, wurde 
jedoch durch die Gesprächspartner akzeptiert.] 

4 MC: […] Das war dreist. 

5 MD: [lacht] […] 

[…] 

9 MC: Kam aber auch kein Widerspruch, ne?             

10 MD: Nee.             

11 MC: [lacht] Man kanns ja mal versuchen.             
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12 MD: Ja, aber das ist doch die richtige Lösung. [Andere, zunächst 
durch Träger vorgeschlagene Lösung] [liegt] mir echt schwer im 
Magen, weil die [Gruppen] sind nicht lebensfähig.             

13 MC: Ja, die sind nur lebensfähig, wenn diese komischen Kompro-
misse da eingegangen werden.             

14 MD: Ja. Und das will ich nicht, ich will die hinterher auf eige-
nen Beinen stehen haben.             

15 MC: Jaja, aber die Ursprungsidee war ja [eine andere] und jetzt 
kommst du auf einmal mit [neuer, finanziell ungünstigerer Idee]. 
[lacht]             

16 MD: Nö.             

17 MC: „Will ich nicht“ [imitiert MD]. [lacht] Man kanns ja mal 
versuchen.             

18 MD: Nee, [ursprüngliche Lösung nicht ausreichend].             

19 MC: Ja, aber da lag noch keine Begründung hinter, [MD].             

20 MD: Ja, hat mich einer gefragt danach? Ich hab nur immer gesagt, 
hoffentlich sagst du nicht wieder [alte Lösung].             

21 MC: Es lag mir auf der Zunge. 

[…] 

25 MC: Nein, man kann ja argumentieren [nennt fachliche Begründung 
für neue Lösung] und deshalb ist das gerechtfertigt […]. 

DokJB, 4-25 

MC ünd MD sind sich am Ende des Gespra chs einig, dass der neüe Vor-
schlag MDs aüs pa dagogisch-fachlichen Grü nden sinnvoller ist als die ür-

sprü ngliche Lo süng („das ist doch die richtige Lösung“, 12; „man kann 

ja argumentieren“, 25). MC zeigt sich jedoch ü berrascht, dass dieser fi-
nanziell etwas üngü nstigere Vorschlag angenommen würde, obwohl er in 

der Gespra chssitüation nicht aüsfü hrlich begrü ndet worden war („da lag 

noch keine Begründung hinter“, 19), sondern vor allem aüf MDs stark 
direktiver, sübjektiv gefa rbter Ablehnüng des ürsprü nglichen Vorschlags 

(„will ich nicht“, 17) basierte. MCs U berraschüng scheint also vor allem 

daraüf zü berühen, dass MDs sübjektive ünd direktive Willensa üßerüng 
aüsreichte, die Gespra chspartner zür Einwilligüng in eine teürere (aber 

fachlich bessere) Lo süng zü bewegen. Es war also keine (jüristisch) stich-

haltige Begrü ndüng oder ein hoheitliches Vorgehen erforderlich, sondern 
der Tra ger willigte freiwillig ein. MC betont, dass er MDs Vorgehen als 

formal nicht aüsreichend begrü ndet bewertet („das war dreist“, 4; „man 

kanns ja mal versuchen“, 11, 17). In diesem Fall hat MD seine ihm dürch 
den Tra ger zügesprochene Aütorita t also aüsgenützt, üm den Tra ger zü 

einer Einwilligüng in eine konzeptionelle Vera nderüng zü bewegen, zü 

der der Tra ger jüristisch schwerlich ha tte gezwüngen werden ko nnen194. 

                                                 
194 Jedenfalls nicht nach dem Stand der Begründung während des Gespräches, wie es sich für 
MC darstellte – inwieweit dies tatsächlich durchsetzbar gewesen wäre oder nicht, kann hier 
nicht bewertet werden. 
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MD hat nach MCs Wahrnehmüng insgesamt dürch geschickte Gespra chs-
fü hrüng, eher direktives Aüftreten ünd den Einsatz seiner perso nlichen 

U berzeügüng jedenfalls ein sta rkeres Entgegenkommen des Tra gers er-

reicht, als  MC erwartet hatte. In diesem Kontext kann wohl aüch die A ü-
ßerüng MBs aüs dem vorigen Zitat verstanden werden („ohne Überzeu-

gung verändert man auch nichts“; DokHC, 85). Zwar ko nnte man ein-

wenden, dass mo glicherweise nicht die Aütorita t aüsschlaggebend fü r das 
Einlenken des Tra gers war, sondern eben die Sichtbarkeit ünd Glaüb-

wü rdigkeit sowie die fachliche Plaüsibilita t der perso nlichen U berzeü-

güng. Gerade aüs der Aüssage MBs, die beide Aspekte miteinander ver-
knü pft, la sst sich jedoch ableiten, dass es vor allem die Kombination die-

ser Faktoren ist, die sich wirküngsvoll einsetzen la sst. Eine Voraüsset-

züng dafü r ist allerdings aüch eine Gespra chskonstellation, die dies er-
mo glicht. So dü rfte ein solches freiwilliges Einlenken des Tra gers nür 

denkbar sein, wenn dies aüs seiner Sicht nicht dürch z. B. o konomische 

Sachzwa nge verhindert wird.

2.7.4 Selbstverpflichtung des Trägers als Argumentationshilfe 

In einem anderen Beispiel wird ebenfalls Verhandlüngsgeschick genützt, 

üm einen Tra ger zü Maßnahmen zü bewegen, die aüfgründ des beho rdli-

chen Aüftrags zür Gewa hrleistüng eines Minimalstandards wohl nür 

schwierig hoheitlich dürchsetzbar wa ren. 

2 ME: Dann hab ich das schon in dem Gespräch selber thematisiert, 
dass ich [die räumlichen Bedingungen einer Einrichtung] für 
nicht mehr zeitgemäß halte und dass man da sicherlich Änderungen 
vornehmen muss. Und was mir dann natürlich sehr gut in die Kar-
ten gespielt hat, war eben dieser Leitfaden [Anmerkung T.M.: des 
Trägers zur Vorbeugung von Gewalt und Grenzüberschreitungen].             

3 I: mmh             

4 ME: Und da steht ja auf Seite […] dann eben nochmal sehr detail-
liert, dass auch die räumlichen Gegebenheiten und so angepasst 
werden müssen um die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen und 
so weiter, und so weiter, zu gewährleisten.             

5 I: mmh             

6 ME: Das heißt, man hatte da nen Aufschlag, wo die auch nicht 
mehr zurückkonnten.             

7 I: mmh             

8 ME: Also man hätte sicherlich in ner anderen Situation auch nem 
Träger begegnen können, der gesagt hat, „Ich hab jetzt sowas 
nicht, aber ich hab hier ne Besitzstandwahrung“.   

DokFD, 2-8  

In diesem Fall nützte ME die schriftliche Selbstverpflichtüng eines Tra -

gers fü r seine aüfsichtliche Argümentation aüs. Interessant ist seine 
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Wortwahl „in die Karten gespielt“ (2), die die Assoziation eines Poker-
spiels zwischen den Beteiligten weckt. Aüch diese Passage ist daher ein 

Beispiel dafü r, dass Tra ger, die sich fü r bessere Bedingüngen in ihrer Ein-

richtüng engagieren, damit aüch „Angriffsfla chen“ fü r die Aüfsichtsta tig-
keit bieten. An sich ist dies nicht problematisch, so lange die aüs Selbst-

verpflichtüngen des Tra gers abgeleiteten Aüflagen als angemessen ünd 

dem geteilten Ziel des besseren Schützes von Kindern zütra glich empfün-
den werden. Problematisch, aüch hinsichtlich des Gleichbehandlüngs-

gründsatzes, erscheint eher der ümgekehrte Fall, denn offensichtlich 

ko nnen gegenü ber Tra gern, die solche Ansatzpünkte nicht bieten, solche 
Anliegen nicht bzw. nür schwerer dürchgesetzt werden. Aüch dieser Um-

stand verweist daraüf, wie wichtig das Vertraüen des Tra gers in die An-

gemessenheit der Behandlüng dürch die Aüfsichtsbeho rde ist, da bei feh-
lendem oder schwindendem Vertraüen effektiv mit gro ßerer Abschot-

tüng reagiert werden ko nnte. 

2.8  „Was ist unser Job?“ – Verständnis und Auslegung des Schutz-
auftrages 

2.8.1 Normativer Gehalt des Aufsichtsauftrags und „Realitätsnähe“ 

48 MA: Und damit haben wir ein Feld [Anmerkung T.M.: gemeint ist 
die stationäre Erziehungshilfe, in der Jugendämter alleinige Be-
leger und Kostenverhandlungsstelle sind], wo wir als Aufsicht, 
denk ich, schon sehr viel Stärke beweisen müssen um zu sagen, 
meine – ich bin dem KJHG verpflichtet, ich bleibe auf der Inte-
ressenseite des Kindes. Aber auch nicht zu kippen und zu sagen, 
wir sind nicht mehr realitätsnah und              

49 I: mmh             

50 MA:         lassen die Wirtschaftlichkeit völ-
lig aus dem Blick. Das darf man uns in der heutigen Zeit, find 
ich, auch nicht mehr sagen.             

51 I: mmh             

52 MA: Aber, ne? Ich hab mal irgendwo als Kommentar gelesen, die 
Aufsicht muss das Kind in den Mittelpunkt der unter Umständen 
sich widersprechenden Interessen setzen.             

53 I: mmh             

54 MA: Das ist unser Job, immer wieder zu sagen, worum gehts hier? 
Was wollen wir? Was ist das Ziel dieser Maßnahme? Ohne eben 
jetzt blind zu sein für das, was Träger wollen. Und damit wird 
man manchmal auch weniger angreifbar,             

55 I: mmh             

56 MA:    wenn man das klug und konsequent macht […] 

DokQB, 48-56 
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Fü r den hier zitierten Mitarbeiter besitzt der Aüftrag „auf der Interes-
senseite des Kindes“ (48) zü sein, den er aüsdrü cklich aüs dem Gesetz 

ableitet („ich bin dem KJHG verpflichtet“; 48), eine zentrale ünd sinn-

stiftende Qüalita t („Das ist unser Job“; 54). Widersprü chlich erscheint 
züna chst, dass diese Rolle einerseits als strüktürell eher wenig machtvoll 

ünd gegenü ber anderen Interessen als schwer zü behaüpten bezeichnet 

wird („wo wir […] schon sehr viel Stärke beweisen müssen“; 48). Ande-
rerseits scheint die Berüfüng aüf die Verteidigüng der Interessen des 

Kindes aber dennoch ein hohes argümentatives Potenzial zü besitzen 

(„damit wird man manchmal auch weniger angreifbar“; 54). Offenbar tritt 
hier das Spannüngsfeld zwischen pragmatischen Anforderüngen des pro-

fessionellen Alltags ünd idealistischen Ansprü chen zütage. Moralisch ist 

die Interessenseite des Kindes die sta rkere Position, pragmatisch jedoch 
ist ihre Vertretüng aüs Sicht des Mitarbeiters nür ünter „realitäts-

nah[er]“ (48) Berü cksichtigüng der widerstreitenden Interessen mo glich. 

Die „Wirtschaftlichkeit“ (50) ist dabei nür ein Aspekt dessen, „was Trä-
ger wollen“ (54). Die Wahrnehmüng dieses Aüftrags ist ein Balanceakt 

(„aber auch nicht zu kippen“; 48) ünd erfordert geschicktes, strategi-

sches Vorgehen („wenn man das klug und konsequent macht“; 56). 

2.8.2 Definition des Verantwortungsbereichs als persönliche Entscheidung 

Die Frage, wie dieses geschickte Vorgehen aüsgestaltet sein sollte, bein-

haltet aüs Sicht von MB ein ünter Umsta nden schwerwiegendes perso nli-

ches Dilemma. 

92 MB: […] Da bleibt so ne Grundfrage – was ist unser Job? Und wie 
machen wir den möglichst gut und möglichst qualifiziert? Und üb-
licherweise bekommt man in solchen Geschichten [Anmerkung: in 
Fällen, in denen es besondere Vorkommnisse wie z. B. sexuelle 
Übergriffe in Einrichtungen gab] von Einrichtungen immer: „Ja, 
wir haben jetzt schon alle Schritte eingeleitet, wir stellen 
Ihnen die auch dar und – was wollen Sie jetzt eigentlich, wir 
haben doch schon alles getan“. Also möglichst nicht dranlassen 
an dieses Thema.              

93 I: mmh             

94 MB: Und das ist eben dann so ne Grundfrage, lässt man sich davon 
abspeisen und glaubt man das?             

DokHF, 92-94 

Die „Grundfrage – was ist unser Job?“ kristallisiert sich laüt MB vor al-

lem an der Frage, „glaubt man das?“ (94), also daran, wieviel Verantwor-
tüng man – vertraüensvoll – aüf den Tra ger ü bertra gt ünd wieviel Ver-

antwortüng man – kontrollierend – selbst beha lt. Interessant ist, dass er 

dies als „Gründfrage“ bezeichnet – denn man ko nnte aüch annehmen, 
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dass eine solche Frage maßgeblich von den Bedingüngen des Einzelfalls 
abha ngt, na mlich davon, wieviel Vertraüen man zü dem jeweiligen Tra ger 

aüfgebaüt hat, bzw. als wie verla sslich man diesen einscha tzt. Die Formü-

lierüng MBs deütet jedoch daraüf hin, dass es sich dabei aüs seiner Sicht 
aüch üm eine perso nliche Entscheidüng handelt, die entsprechend aüch 

von personenbezogenen Faktoren abha ngt. Das erla ütert er in den fol-

genden Passagen.  

112 MB: [Ich] glaube, dass wir mit unterschiedlichen Kompetenzen 
ausgestattet sind um diesen Job gut machen zu können.             

113 I: mmh             

MB: Und – ist immer so, jeder hat unterschiedliche Stärken, un-
terschiedliche Schwächen. Und, ja, ich glaube auch, dass einige 
für andere mitarbeiten. 

114 […][I bittet um nähere Erläuterung]  

120 MB: Mmh. Ich glaube, ich finde Möglichkeiten, das zu begründen, 
ohne dass ich auf Personen eingehen muss.              

121 I: Ja. 

122 MB: Ich kann kreieren einen Fall – angenommen, es gibt nen Jah-
respraktikanten, der ein halbes Jahr regelmäßig mit ner sieb-
zehnjährigen Betreuten schläft, was sich strafbestandsmäßig 
wahrscheinlich als Misshandlung Schutzbefohlener herausstellt.             

123 I: mmh             

124 MB: Ich kann einen unterschiedlichen Umgang damit finden.             

125 I: mmh             

126 MB: Ich kann einen Bericht beim Träger einfordern. Der schreibt, 
dass er mit allen gesprochen hat, die davon was mitbekommen ha-
ben. Schreibt, dass er keine Erklärung hat, warum beim Leitungs-
team nichts gelandet ist. Aber dass man an Verbesserungen arbei-
ten wird und sich in den Führungsgremien Gedanken dazu macht. 
Das kann ich unterschreiben, in die Akte abheften, und gut ist.             

127 I: mmh             

128 MB: Ist eine Möglichkeit. Ich kann diese Geschichte zum Anlass 
nehmen und sagen, ich möchte gern das Team kennenlernen, in dem 
das passiert ist, mit den relevanten Leitungskräften.             

129 I: mmh             

130 MB: Und ich möchte mich mit euch als Team zusammensetzen um ein 
bisschen mehr zu erfahren, wie KONNTE das passieren, dass ihr so 
lange braucht, bis ihr das aufdeckt?              

131 I: mmh             

132 MB: Habt ihr wirklich nichts wahrgenommen oder habt ihr euch 
nicht getraut, gab´s keinen, dem ihr was sagen durftet? Wart ihr 
so bli// – also, was wars wirklich? Papier kann man mir auf zwei 
Seiten oder vier Seiten viel schreiben.             

133 I: mmh             

134 MB: Meine Haltung dazu ist, und die kann kontrovers sein – jeder 
hat ne andere –  dass es unser Job ist, Kindeswohlgefährdungen 
möglichst zu verhindern.             

135 I: mmh             
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136 MB: Und was ne effiziente Form dieser Verhinderung ist, das ist 
glaub ich auslegungsfähig und wenn ich so ne Geschichte angeh 
und wie ich die angeh, gibt es Leute, die darüber in unserm Team 
bestimmte Standards mit prägen              

137 I: mmh             

138 MB: und manche, die Standards entweder unterlaufen, weil Ihnen 
das zu anstrengend ist oder bestimmte Themen, Punkte nicht unbe-
dingt ins Team bringen. IRGENDWIE damit agieren, aber gar nicht 
nach Standards fragen. Also die nicht bereit sind, das mit dem 
Team abzustimmen. Und das macht Unterschiedlichkeit aus. 

DokRT, 112-138 

MB beschreibt hier explizit „Unterschiedlichkeit“ (138) zwischen Perso-

nen im Aüfsichtsteam, üm seine Einscha tzüng zü erla ütern, dass „einige 

für andere mitarbeiten“ (113). D. h. er erla ütert individüelle Unterschie-
de im Umgang mit besonderen Vorkommnissen sowie in der Aüslegüng 

des eigenen Aüftrags. Mehrfach betont MB dabei, dass die Ansicht dar-

ü ber, was der „Job“ (134) der Aüfsichtsmitarbeiter sei, „kontrovers“ (134) 
ünd „auslegungsfähig“ (136) ist. Nach seiner Darstellüng hat „jeder […] 

ne andere“ (134) Haltüng zür Definition des Verantwortüngsbereichs der 

Aüfsichtsbeho rde. Unterschiede bestehen offenbar besonders bei der 
Frage, inwieweit eine formale Absicherüng („unterschreiben, in die 

Akte abheften, und gut ist“, 126) bestimmter Entscheidüngen aüs-

reicht oder inwieweit man als Mitarbeiter versücht, heraüszüfinden, was 
„wirklich“ (132) in den Einrichtüngen passiert. Diese Sichtweise, dass 

eine formale Absicherüng manchmal leichter fa llt als die Gewinnüng süb-

jektiver, fachbezogener Sicherheit, erga nzt die weiter oben beschriebene 
ümgekehrte Mo glichkeit, in der zwar sübjektive Erwartüngsstabilita t aüf-

gründ fachlicher Intüition hergestellt werden konnte, aber die Mo glich-

keit zür Absicherüng der Entscheidüng fehlte. Das zeigt, dass der formal 
korrekte Verfahrensablaüf aüf der einen Seite ünd der Versüch der Ge-

winnüng sübjektiver Erwartüngsstabilita t offenbar ünabha ngig vonei-

nander parallel verlaüfen. Wann sübjektive Erwartüngsstabilita t herge-
stellt ist, ha ngt aüch davon ab, inwieweit der Mitarbeiter einem Tra ger 

glaübt ünd wie sehr er sich aüf einen Tra ger ünd seine Züsicherüngen 

verla sst. Fü r den formalen Ablaüf ist jedoch gerade entscheidend, dass 
diese aüch perso nlichkeitsabha ngigen Variablen aüsklammert werden 

ünd mo glichst eine personenünabha ngige Einscha tzüng erfolgt.  

Die Einscha tzüng, dass es keinen Konsens hinsichtlich des Verantwor-

tüngsbereiches ünd Aüftrags der Aüfsichtsta tigkeit gibt, ist dürchaüs be-
merkenswert, da sie weitreichende Folgen fü r die Aüfsichtspraxis ünd fü r 

die Konsistenz im Team hat.  Diese Folgen werden in der folgenden Pas-

sage des Gespra chs angedeütet: 



Kapitel V.2 393 

 
 

 

142 MB: Und da ist ne große Spannbreite, und umso höher mein Druck 
ist, verantwortlich zu arbeiten mit meiner leider sehr persönli-
chen Vorstellung, was ich für verantwortlich halte,             

143 I: mmh             

144 MB: ja, umso größer sorge ich möglicherweise für den Tag, wo ich 
umfalle.   

145 I: mmh             

146 MB: Oder einer von den Kollegen oder Kolleginnen.             

147 I: mmh             

148 MB: Oder wo stehen wir da? Sind wir da längst im Belastungsbe-
reich, mit dem wir lieber gar nicht – besser mal nicht wahrneh-
men wollen?  

DokRT, 142-148 

Eine zentrale Folge des fehlenden Konsenses ist also, dass aüf diese Weise 
der moralische Entscheidüngsdrück, wie weit die Aüfsichtsverantwor-

tüng reichen soll ünd welche Maßnahmen von den Beho rdenmitarbeitern 

zü treffen sind, aüf den Einzelnen ü bertragen wird. Folgt man MBs Dar-
stellüng, müss der einzelne Mitarbeiter zwischen seinem perso nlichen 

Verantwortüngsgefü hl ünd seiner Arbeitsbelastüng abwa gen. Dadürch 

lastet der moralische Konflikt, der diesen Entscheidüngen immer inne-
wohnt, aüf dem einzelnen Mitarbeiter statt beispielsweise aüf politischen 

Entscheidüngstra gern. Gleichzeitig sorgt die fehlende Definition dessen, 

was der „Job“ der Aüfsichtsbeho rde ist, dafü r, dass im Team Ungleichheit 
ünd Unfrieden dürch individüelle Unterschiede im Umgang mit dieser 

moralischen Frage entstehen. Wenn es aber wirklich üm die sehr sübjek-

tive ünd moralische Frage der Abwa güng zwischen der eigenen Gesünd-
heit („sorge ich möglicherweise für den Tag, wo ich umfalle“, 144) 

ünd der Aüsgestaltüng des Aüftrags geht, erscheint es nachvollziehbar, 

dass sich solche Fragen nür schwer intern diskütieren lassen. Folgt man 
dieser Perspektive, wü rde derjenige strüktürell gewissermaßen „be-

straft“, der versücht, sich besonders verantwortüngsvoll züm Schütz von 

Kindern zü engagieren. Dürch eine fehlende „offizielle“ Abstimmüng ü ber 
den Verantwortüngsbereich der Aüfsichtsbeho rde ünd seine Grenzen ist 

es aüßerdem schwieriger, den eigenen Ressoürcenbedarf stichhaltig zü 

legitimieren. 

Folgende perso nliche Faktoren ha lt MB fü r entscheidend: 

122 MB: Und da spielen viele Sachen ne Rolle, also wie erfahren bin 
ich über den Bereich, hab ich da Vorkenntnisse, hab ich da keine 
Vorkenntnisse? Wie mutig bin ich, mich mit so nem ganzen Team 
zusammenzusetzen, die ja ihre eigenen Alltagskompetenzen haben? 
Da muss ich schon sehr sattelfest sein, um mich da auch adäquat 
einbringen zu können. […]    

DokHF, 122 
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Neben Erfahrüngen ünd Fachkenntnissen nennt MB aüch Müt als eine 
wichtige Eigenschaft, die man beno tigt, üm Gespra che mit Erziehern fü h-

ren zü ko nnen, die ü ber einen oberfla chlichen Eindrück hinaüsgehen. Das 

impliziert einerseits eine bestimmte perso nliche Disposition ünd aüßer-
dem eine dem Gespra ch innewohnende Gefahr. Aüch der Begriff „sattel-

fest“ impliziert die Mo glichkeit, vom Sattel abgeworfen zü werden. Dies 

korrespondiert mit der bereits beschriebenen Einscha tzüng dürch andere 
Mitarbeiter, dass konflikthafte Gespra che als hohe Anforderüng wahrge-

nommen werden. Ein Scheitern hat – zümindest fü r MB – aüch eine per-

so nlich bedrohliche Komponente. Bereits zitiert würde folgende Passage: 

148 MC: Also, ich bereite mich, versuche mich intensiv vorzubereiten 
auf die Gespräche [Anmerkung: Gemeint sind Trägergespräche mit 
Konfliktpotenzial]. Und trotzdem erlebe ich diese Gespräche im-
mer als schwer, als schwierig. So. Als ne hohe Anforderung und             

149 MD:             Sehr anstrengend            

150 MC:                           und ich hätte überhaupt nichts 
dagegen, wenn wir da nen Rahmen hätten um das mal zu reflektie-
ren oder – ja, gut, Supervision haben wir nicht, das wär natür-
lich ne gute Möglichkeit.            

DokEH, 148-150 

Aüch hierin werden die hohen Anforderüngen konflikthafter Gespra che 

thematisiert, sie seien „sehr anstrengend“ (149). Es fehle aüßerdem an 

Hilfen, mit diesen Anforderüngen ümzügehen. Die dadürch entstehende 
Unsicherheit würde bereits weiter oben beschrieben. Die von MB genann-

te Erfordernis von „Müt“ betrifft also die Fa higkeit ünd den Willen, sich 

solchen anstrengenden Sitüationen zü stellen, deren Aüsgang ünsicher 

ist. 

2.8.3 Normative Aushandlung des Verantwortungsbereiches im Team 

Vor dem Hintergründ von MBs Schilderüngen züm Umgang mit dem kon-

strüierten Fall des ü bergriffigen Praktikanten ünd der Unterschiedlich-
keit der Mo glichkeiten, damit innerhalb des Teams ümzügehen, ist der 

folgende Aüsschnitt aüs einer Besprechüng des anderen Teams (des an-

deren LJAs) interessant. Aüch darin wird die Balance zwischen pragmati-
schen Entscheidüngen ünd einem von sübjektiver, normativer Bewertüng 

gepra gten Handeln thematisiert. Es geht dabei konkret üm den Umgang 

mit einem Erzieher, dem ko rperliche U bergriffe in einer Einrichtüng 
nachgewiesen worden waren. Züsta ndig fü r den Fall ist MF. MH ünd MI 

erfahren in dieser Sitüation züm ersten Mal von diesem Fall, ME ünd MG 

waren bereits vorher ü ber einige Details informiert. Einige Teile dieses 
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Gespra chs würden bereits weiter oben zitiert ünd interpretiert (S. 337), 

sie bleiben hier zür Vervollsta ndigüng dennoch enthalten. 

26 ME: Aber den Typ haben sie doch entlassen? 

27 MF: Nee, der ist auch noch nicht entlassen.  

28 ME: Auch noch nicht entlassen? 

29 MF: Nee, der ist abgemahnt. 

30 ME: Aha. 

31 MF: Und – 

32 MG: Ja, das ist alles arbeitsrechtlich ja nicht so einfach. 

33 […] 

34 MG: Der hat aber auch nen befristeten Vertrag und ich glaub, den 
wollen sie auslaufen lassen. 

35 […] 

36 MH: Ja, aber die Frage ist erstmal [unverständlich] 

37 MI:                                 Den könnse ja beurlauben. 

38 MH:                                              wir müssen doch 
mal erstmal klären im Rahmen von Heimaufsicht – also arbeits-
rechtlich ist das ja nochmal ne andere Sache, 

39 MF: ja                

40 MH:                  aber im Rahmen von Heimaufsicht können wir 
den ja nicht [unverständlich: in Gruppen nehmen?], das geht doch 
gar nicht. 

41 MG: nein,  

42 […] 

43 MG:       es ging jetzt ja nur ums Kündigen. 

44 MH: Ja. 

45 MG: Das ist dann ja was anderes. 

46 MF: Also die Kündigungsfrist war dann irgendwie sehr – 

47 MH:                                                 Wenn der 
Träger  

48 MF:   ne? 

49 MH:    das macht ist das ne andere Sache.                

50 MF: Genau. Der Träger ist informiert und alle möglichen Sachen 
eingeleitet. Der ist auch im Moment freigestellt,                

51 MH: mmh                

52 MF:                                             also im Urlaub 
sozusagen, ne? Ich hab mit [Einrichtungsleitung] nen Termin ge-
macht zur örtlichen Prüfung in [Ort] in der Wohngruppe, um mit 
denen nochmal gemeinsam zu gucken und die Fragen zu erörtern, 
also wie konnten sich solche Methoden etablieren, ne?                 

[…] 

113 ME: Und das, jetzt aus meiner Sicht – die Informationen, die wir 
bisher haben, sollten wir eher in die Richtung werten, dass die-
ser Mensch nicht nur abgemahnt wird,                

114 MH:               geht ja überhaupt nicht 

115 ME:                          ich mein jetzt der Mitarbeiter, 
sondern – wenn der Träger von sich aus, und so wars ja                 

116 […] 
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117 ME:                                   eigentlich ABGESPROCHEN, 
dass der Träger von sich aus den rausschmeißt, ne?                 

118 MF:                                mmh 

119 ME:                                    Wenn er das nicht macht, 
dann 

120 MH:                                                                 
kriegt er ne Tätigkeitsuntersagung 

121 ME: Dann kriegt er von uns ne Tätigkeitsuntersagung. Aber dazu 
müssen wir nochmal gucken, gibt es diese Protokolle, ne? Was 
steht da drin, und – 

122 MH:                                                             
Was wir aber dazu tun müssen, [ME], ist diesen Menschen anhören. 

123 ME: Und dann müssen wir diesen Menschen anhören, genau. 

[…] 

132 MH: Also was ich schon auch nochmal – wo wir wirklich gut gucken 
müssen ist, wer macht die Supervision, wer macht da die Teambe-
ratung, wieso ist sowas hier nie Thema? Also das, find ich, ist 
ja das Spannende, weil, wenn ein ganzes Team so arbeitet, weil, 
ich finde, da muss man 

133 MG:                   Mit der Erziehungsleitung, was ist da los? 

134 MH:                        deutlich gucken muss man eigentlich, 
wenn klar ist, alle Mitarbeiter in der Gruppe waren Mitwisser, 
find ich, gehörten die auch abgemahnt, die gehören auch abge-
mahnt, also 

135 ME:         die sind, da sind ja schon eh alle weg. Das ganze 
Team ist ja auch irgendwie aufgelöst. 

136 MF: mmh 

137 MH: Weil das, ja, aber es kann ja nicht sein, dass man sich nur 
auflöst und es ist 

138 ME:  ja nee, ist klar 

139 MH:              ja überhaupt nicht weiter geklärt, mit welchen 
Strukturen die denn jetzt da weiter irgendwo arbeiten.  

140 ME: ja                

141 MF: ja 

DokJF, 26-141 

Hier fa llt züna chst aüf, dass innerhalb dieses Teams aüch darü ber ge-

sprochen wird, aüf welche Weise die Beho rde hier ihrer Verantwortüng 
gerecht werden kann. Insbesondere MH engagiert sich stark in der Dis-

küssion ü ber den Fall, obwohl er nicht züsta ndig ist ünd bereits zahlrei-

che Maßnahmen dürch MF veranlasst würden. Der Fall wird hier so be-
sprochen, als la ge er in der Züsta ndigkeit des gesamten Teams, was ins-

besondere in dem wiederholten Gebraüch von „wir“ im Kontext von zü 

erledigenden Ta tigkeitsschritten deütlich wird (z. B. „MH: […] wo wir 

wirklich gut gucken müssen“, 132). Aüf diese Weise werden sowohl die 

Ta tigkeitsschritte als aüch die Intensita t, mit der sie zü erledigen sind, 

mehr oder weniger im gesamten Team aüsgehandelt, so dass der fallzü-
sta ndige Mitarbeiter MF fü r sein Vorgehen hier die Meinüng des Teams 
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als Orientierüngspünkt ünd Solidarita t als Sicherheitsfaktor erha lt. Aüs-
handlüngen dieser Art fanden – soweit dürch mich erkennbar – im Team 

des anderen Landesjügendamtes distanzierter statt, Fallschilderüngen 

Einzelner würden wa hrend meiner Anwesenheit weniger dürch die ande-
ren Teammitglieder kommentiert. Aüfgründ des kürzen Beobachtüngs-

zeitraüms ist nicht klar, inwieweit sich diese Beobachtüngen verallge-

meinern lassen, aber die hier im zweiten Team vorgenommene gemein-
same Fallbesprechüng ko nnte eine mo gliche Gegenstrategie zü der be-

sonderen Verantwortüngsha üfüng bei einzelnen Mitarbeitern zü sein, wie 

sie oben dürch MB beschrieben würde. 

Ein weiterer Aspekt, der in dieser Fallbesprechüng deütlich wird, ist die 

Frage, wie mit dem Spannüngsverha ltnis aüs Pragmatismüs ünd einem 

eher idealistischen Verantwortüngsgefü hl ümgegangen wird. Aüf die hier 

eher pragmatische Argümentation dürch MG, eine Kü ndigüng sei „ar-
beitsrechtlich ja nicht so einfach“ (32) ünd der Tra ger wolle deshalb 

den Vertrag „auslaufen lassen“ (34) folgt ein sofortiger (ünd – wie aüs 

der Aüdioaüfzeichnüng deütlich wird – recht vehement vorgetragener) 
Widersprüch seitens MH, der aüf die hoheitliche Verantwortüng der ei-

genen Beho rde verweist, selbst aüch ünabha ngig vom Arbeitsrecht agie-

ren zü ko nnen ünd dem betroffenen Mitarbeiter die weitere Ta tigkeit ün-
tersagen zü ko nnen. Dies wird dürch starke normative Wertüngen ünter-

strichen („das geht doch gar nicht“, 40; ünd spa ter erneüt „geht ja 

überhaupt nicht“, 114). A hnliches wiederholt sich bei der Frage, wie mit 
den restlichen Teammitgliedern der Einrichtüng ümgegangen werden 

soll – hier steht der eher pragmatischen Aüssage „da sind ja schon eh 

alle weg. Das ganze Team ist ja auch irgendwie aufgelöst“ (135) die 
wieder sta rker normativ aüfgeladene A üßerüng „es kann ja nicht sein, 

dass man sich nur auflöst“ (137) gegenü ber. 

Der hier insbesondere von MH vertretene normative Ansprüch scheint 

sich vor allem aüf das Ergebnis der Aüfsichtsta tigkeiten zü beziehen. 
Wichtig scheint MH zü sein, dass erstens der Mitarbeiter nicht mehr in 

der Grüppe arbeitet ünd zweitens als Konseqüenz fü r die ganze Grüppe 

aüch deren Strüktür „geklärt“ (139) wird. Die Teamstrüktüren seien „ja 
das Spannende“ (132) an diesem Fall – damit ist wohl gemeint, dass MH 

dies als wichtigsten Aspekt der Züsta ndigkeit der Aüfsichtsbeho rde be-

trachtet, denn die Süspendierüng des Mitarbeiters kann ohne weiteres 

dürch den Tra ger selbst vorgenommen werden.  
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2.8.4 Zusammenfassung 

In der Gesamtschaü der bisher zitierten Materialien sind individüelle Un-
terschiede hinsichtlich der Definition des eigenen Aüfgaben- ünd Verant-

wortüngsbereiches erkennbar, üngeachtet der Teamzügeho rigkeit. Ein 

Beispiel klang bereits im empirischen Einstieg an, ein anderes sind die 
A üßerüngen MBs in Kapitel 2.8.2. Vergleicht man sonstige A üßerüngen 

der einzelnen Mitarbeiter (was hier aüfgründ der Anonymisierüng nür 

begrenzt nachvollziehbar ist), lassen sich die Unterschiede im Verantwor-
tüngsgefü hl mit den Unterschieden hinsichtlich des Empfindens der eige-

nen Wirkma chtigkeit in Beziehüng setzen. Manche Mitarbeiter betonen 

beispielsweise versta rkt die Notwendigkeit, instrüktiv vorzügehen, Tra -

ger aüf Misssta nde hinzüweisen, ihnen Impülse zü geben oder sie in eine 

richtige Richtüng zü lenken. Von anderen Mitarbeitern wird sta rker die 

eigene Unsicherheit betont ünd als Idealvorstellüng formüliert, dass sich 
die besten Lo süngen gemeinsam mit allen Beteiligten entwickeln lassen. 

Bevorzügt wird hier ein diplomatisch-kooperativer Ansatz. Es scheint da-

her einen Züsammenhang zü geben zwischen der eigenen sübjektiven 
Sicherheit, was „gütes Handeln“ aüsmacht, ünd dem Ansprüch, Tra gern 

dieses Versta ndnis aüch zü vermitteln. Da die Mitarbeiter ihre fachliche 

Sicht der Dinge nicht einfach „verordnen“ ko nnen, ist jeder Aüfsichtsmit-
arbeiter aüf die Kooperation des Tra gers angewiesen. Fü hlt sich ein Mit-

arbeiter besonders sicher in seiner Haltüng dazü, wie ein Tra ger agieren 

sollte, scheint aüch das Empfinden des perso nlichen Drücks besonders 
hoch zü sein, den Tra ger in die entsprechende Richtüng zü beeinflüssen. 

Ist ein Mitarbeiter „bescheidener“ oder weniger entschieden hinsichtlich 

der eigenen Erkenntnisweite bzw. des Urteilsvermo gens ünd aüch der 
Wirküngen, die er mit seinem Handeln erreichen kann, scheint dies den 

empfündenen Drück zü verringern ünd es zü erleichtern, die Unsicherhei-

ten in der Aüfsichtsta tigkeit als etwas Positives zü bewerten. Zwar ist die 
Erkenntnis trivial, dass das eigene Erfolgsempfinden aüch von der indivi-

düellen Definition von Erfolg abha ngt, jedoch ist der Hinweis hier wichtig, 

dass sich solche Unterschiede aüch in der Aüfsichtsbeho rde finden ünd 
nicht etwa dürch Teamkültür, Leitfa den, Verfahrensstandards, Arbeitshil-

fen oder a hnliche Vereinbarüngen aüsgeglichen werden. 

Züsammenfassend kann festgehalten werden, dass die Entscheidüng, wie 

ein Aüfsichtsmitarbeiter aüf bestimmte Informationen reagiert, nicht nür 
von dem Vertraüen gegenü ber dem Tra ger, sondern aüch von dem eige-

nen Aüfgabenversta ndnis ünd Verantwortüngsspektrüm abha ngt. Je ho -

her ein Mitarbeiter die eigene Verantwortlichkeit einscha tzt, desto gro -
ßer müss das Aüsmaß an Erwartüngsstabilita t sein, damit er ein „gütes 
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Gefü hl“ bei seiner Arbeit hat. Dementsprechend ho her müss also der 
Aüfwand fü r entweder Kontrollen oder Vertraüensbildüng aüsfallen. Geht 

der Mitarbeiter dagegen fü r sich selbst von einer geringen eigenen 

„Wirkma chtigkeit“ ünd einem kleinen Verantwortüngsradiüs aüs, nimmt 
er an, dass ohnehin die Tra ger ünd Einrichtüngen die wichtigsten Aspekte 

weitgehend selbst entscheiden ünd er selbst lediglich einige kleine ünd 

grobe Beitra ge leisten kann, je nachdem, wie die Sitüation das eben zü-
la sst. Dadürch sinkt der Ansprüch ünd damit aüch der Drück, eine hohe 

Erwartüngsstabilita t herzüstellen. 

Gleichzeitig bedeütet das, dass bei Strategien der Kontrolle ünd des Aüf-

baüs vertraüensfo rdernder Beziehüngen aüch die „Psychohygiene“ der 

Aüfsichtfü hrenden relevant ist: Sie haben – in Abha ngigkeit von ihrem 

Aüfgabenversta ndnis ünd damit von ihrem Verantwortüngsgefü hl – eine 

perso nliche Motivation, Entlastüng von dieser Verantwortüng zü süchen. 
Dies kann beispielsweise dadürch eintreten, dass sich der Einrichtüngs-

tra ger ihrer Meinüng anschließt oder dadürch, dass der Mitarbeiter Rü -

ckendecküng dürch Kollegen erha lt, falls der Tra ger nicht züm Einlenken 

bereit ist. 

Von dem eigenen Aüfgabenversta ndnis ha ngt aüch ab, welche Komplexi-

ta t der eigenen Ta tigkeit der Mitarbeiter züla sst. Scha tzt er seine eigene 

Wirkma chtigkeit ünd Verantwortüng als hoch ein, ünd la sst er sich dar-
aüs folgend aüch aüf die hohe Komplexita t der individüellen Anforderün-

gen ünd Bedü rfnisse einzelner Tra ger, Einrichtüngen, Teams oder gar 

Personen ein, müss die Fa higkeit zü individüellen Entscheidüngen pro-
portional zü dieser Komplexita t stark aüsgepra gt sein. Entsprechend we-

niger ko nnen feste Verfahren helfen ünd entlasten. Dabei entsteht das 

Dilemma, dass solche komplexen Entscheidüngen nür individüell dürch 
den Sachbearbeiter getroffen werden ko nnen ünd er dadürch (rechtlich, 

aber aüch perso nlich) „angreifbar“ wird. Diese Angreifbarkeit kann wie-

derüm den Drück aüf den einzelnen Mitarbeiter erho hen ünd als Belas-

tüng wahrgenommen werden. 

Im Falle, dass kein Konsens mit dem Tra ger hergestellt werden kann ünd 

gleichzeitig die Rü ckendecküng von Kollegen fehlt (z. B. weil diese nicht 

anwesend sind, man aber schnell entscheiden müss), kann fü r den Mitar-
beiter eine starke Belastüngssitüation entstehen, da er eine „einsame 

Entscheidüng“ treffen müss, die er züm einen fachlich-pa dagogisch allein 

verantworten müss (ünd damit aüch die eventüellen Folgen, falls sich 
heraüsstellt, dass die Entscheidüng fü r die Betroffenen üngü nstig war) 

ünd die züm anderen mo glicherweise aüch rechtlich angreifbar ist. Dabei 
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ist zü berü cksichtigen, dass solche „einsamen“ Entscheidüngen bei kom-
plexen Problemen immer schwierig sind, da immer die Gefahr besteht, 

dass der Mitarbeiter etwas falsch interpretiert, etwas vergisst oder nicht 

wahrnimmt, sich von Emotionen beeinflüssen la sst oder sonstige Fehler 

begeht. 

Je konkreter also das eigene Verantwortüngsgefü hl ünd je ho her die Er-

wartüng des Mitarbeiters an sich selbst ist, effektiv den Schütz von Kin-

dern in Einrichtüngen zü gewa hrleisten, desto geringer scheint die zü-
mindest gefü hlte (Rechts-) Sicherheit aüszüfallen. Es scheint daher nür 

logisch, dass der Mitarbeiter, der dieses Problem am deütlichsten schil-

dert, vehement einfordert, versta rkt zü zweit Fa lle bearbeiten ünd Ge-

spra che fü hren zü ko nnen. Dies wa re aüs der Perspektive eines im oben 

beschriebenen Sinne belasteten Mitarbeiters aüch der naheliegenste Weg, 

mehr Handlüngssicherheit bei einem komplexen Aüfgabenversta ndnis zü 
gewinnen. Wü rde das Versta ndnis dieses Mitarbeiters allgemein geteilt 

ünd anerkannt, wa re eine vo llig andere Personalaüsstattüng dieses Be-

reiches der Beho rde leichter dürchsetzbar, üm diesen Ansprüch erfü llen 
zü ko nnen. Da der Ansprüch an die Einrichtüngsaüfsicht ünd damit ihr 

Aüfgaben- ünd Verantwortüngsfeld wie aüch teilweise jüristische Befüg-

nisbereiche aber diffüs bleiben, besteht eine starke Diskrepanz zwischen 
dem mo glicherweise gefü hlten sübjektiven Ansprüch ünd der Aüsstat-

tüng ünd damit den Mo glichkeiten, die man als Mitarbeiter hat. 

Eine andere Mo glichkeit, diesen „normativen“ Drück aüf den Einzelnen zü 

lindern, geht aüs dem Beispiel des zweiten Aüfsichtsteams hervor. Hier 
erfolgt eine normative Vergewisserüng hinsichtlich der eigenen Verant-

wortüng versta rkt aüch innerhalb der kollegialen Grüppe. Da es sich bei 

dem hier zitierten Beispiel üm einen besonderen Aüsnahmefall handelte, 
ist jedoch davon aüszügehen, dass in allta glichen Fa llen, in denen sowohl 

aüs Zeit- als aüch aüs Komplexita tsgrü nden kein kollegialer Aüstaüsch 

ünd damit keine sta ndigen Vergewisserüngen erfolgen ko nnen, dennoch 
der dürch MB geschilderte Drück – individüell ünterschiedlich – züm Tra-

gen kommt.  
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3. Zusammenfassender Ergebnisbericht 

3.1 Schematische Darstellung des Selbstverständnisses und  
Handelns 

Die bereits in Kapitel III.1.3 (Abbildüng 7, Seite 192) beschriebene sche-

matische Abfolge von Arbeitsschritten ünd die in jenem Abschnitt vorge-

nommene Beschreibüng von Vertraüen ünd Kontrolle ko nnen aüf Basis 
der empirischen Erkenntnisse nün in eine angepasste schematische Form 

gebracht ünd erga nzt werden: 

 

Abbildung 9: Handlungsschritte der Aufsichtsbehörde in Abhängigkeit von der Aushandlung 
von Kooperation (eigene Darstellung) 

Im Gegensatz zür ersten Version des Schemas, das die „Baüsteine“ der 

Aüfsichtsta tigkeit beschrieb, entha lt diese zweite Darstellüng nün eine 

sta rkere Foküssierüng aüf die Züsammenha nge ünd Abla üfe. Diese wer-

den im Folgenden anhand der Aüswertüngsergebnisse aüsfü hrlich erla ü-

tert. Züvor soll das Schema aber in Kürzform erkla rt werden: 

Nach wie vor wird das Aüfsichtshandeln hier gründsa tzlich in drei „Ar-

beitsschritte“ ünterteilt, na mlich: Bewertüngsgründlage schaffen, Bewer-

tüng ünd Entscheidüng. Diese Abfolge müss nicht starr in eine Richtüng 
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erfolgen, sondern es ko nnen aüch Wiederholüngen ünd Kreisla üfe statt-
finden, die hier grafisch nicht dargestellt sind. Neü in dieser zweiten Ver-

sion ist die Aüfteilüng der Handlüngsoptionen in zwei „Spha ren“, die sich 

dürch ihr Zielparadigma ünterscheiden lassen. Die obere Spha re orien-
tiert sich am Paradigma der Co-Produktion des Schützes von Kindern in 

pa dagogischer Kooperation, die üntere beschreibt das der formalen Kon-

trolle aüf Einhaltüng von Mindestanforderüngen bzw. U berschreiten der 
Gefa hrdüngsgrenze. In beiden Spha ren ko nnen Handlüngen stattfinden, 

die sich den drei gründsa tzlichen Arbeitsschritten züordnen lassen. Die 

Handlüngen der ersten Spha re haben gemeinsam, dass sie nür dann fünk-
tional sind, wenn es ein kooperatives Arbeitsverhältnis zwischen Aüf-

sichtsbeho rde ünd Einrichtüngstra ger gibt. Dann kann eine Bewertüngs-

gründlage anhand von informaler Kontrolle ünd Beziehungsarbeit gebildet 
werden ünd es kann Vertrauen entstehen. Die subjektive, fachliche Erwar-

tungsstabilität des einzelnen Aüfsichtsmitarbeiters ist hier dann aüs-

schlaggebend fü r die Bewertüng einer Sitüation. Gemeint ist Stabilita t 
sowohl hinsichtlich positiver als aüch negativer Erwartüngen. Allerdings 

ko nnen Absicherüngen dieser Einscha tzüng dürch kollegiale Beratüng 

ünd Aüstaüsch stattfinden, die hier nicht grafisch dargestellt würden. Die 
Entscheidüngsoptionen sind nür dann fünktional, wenn der Tra ger in die-

se Maßnahmen einwilligt. Entscheidend dafü r, wie die Handlüngen dieser 

Spha re aüsgestaltet sind, ist die persönliche Kompetenz des züsta ndigen 
Aüfsichtsmitarbeiters ünd seine persönliche Definition seines Verantwor-

tungsbereiches. Diese werden zwar aüch dürch die Rahmenbedingüngen 

beeinflüsst, letztentscheidend sind jedoch individüelle Faktoren.  

Parallel zü dieser Spha re finden immer aüch formale Handlüngen statt. 
Bei einer fünktionierenden Kooperationsbeziehüng sind sie nicht vorder-

grü ndig handlüngsleitend, sondern Verlaüf ünd Ergebnisse der Koopera-

tion werden im rechtlich notwendigen Maß formal nachvollzogen ünd 
festgesetzt. Bei einer nicht fünktionierenden Kooperation sind Handlün-

gen in der formalen Spha re jedoch die einzigen verbleibenden Optionen 

der Aüfsichtsbeho rde ünd eine „jüristische“ Logik wird handlüngsleitend. 

Im Konfliktfall beschra nken sich die Entscheidüngsoptionen daraüf, ob 

hoheitliche Interventionen geboten oder verboten sind. Wenn hoheitlich 

interveniert wird, müss die formale Absicherung immer berü cksichtigt 
werden (zümindest gedanklich), da diese Maßnahmen ansonsten jüris-

tisch angreifbar sind. U ber die Effektivita t der Handlüngen in dieser for-

malen Spha re entscheidet nicht in erster Linie die perso nliche Kompetenz 
der Mitarbeiter, sondern letztlich vor allem die Qualität der eingesetzten 

Verfahren ünd die damit erreichte Absicherüng. Fü r die Verfahrensqüali-



Kapitel V.3 403 

 
 

 

ta t sind wiederüm in prima r die rechtlichen und organisationsbezogenen 
Rahmenbedingungen, also personenünabha ngige Faktoren entscheidend, 

aüch wenn die perso nliche Kompetenz der Aüfsichtsmitarbeiter hieraüf 

mittelbar Einflüss aüsü bt. 

Inwieweit die Handlüngen der formalen oder der kooperativen Spha re 
eine Interaktion zwischen Tra ger ünd Beho rde bestimmen, wird kommu-

nikativ ausgehandelt. Dabei ko nnen dynamische, sitüative Wechsel zwi-

schen diesen „Spha ren“ stattfinden. 

3.2 Rollenverständnis, Handlungssphären und Zielparadigmen 

3.2.1 Rollenverständnis zwischen „Anwalt des Kindes“, „pädagogische 
Fachberatung“ und „Genehmigungsbehörde“ 

Zür Orientierüng ünd groben Klassifizierüng würden in Kapitel 2.1 drei 

mo gliche Idealtypen benannt, an die sich das Rollenversta ndnis der Aüf-

sichtsmitarbeiter anlehnen ko nnte. Diese würden kürz als „Anwalt des 
Kindes“, „pa dagogische Fachberatüng“ ünd „Genehmigüngsbeho rde“ be-

zeichnet. Erwartüngsgema ß setzt sich das empirisch aüfzüfindende Rol-

lenversta ndnis aüs Elementen aller Idealtypen züsammen. Ebenfalls er-
wartüngsgema ß wird es sowohl dürch personenbezogene Faktoren be-

einflüsst als aüch dürch institütionelle ünd rechtliche Rahmenbedingün-

gen. Das Rollenversta ndnis der Aüfsichtfü hrenden ist entscheidend dafü r, 

welches Zielparadigma fü r die eigene Ta tigkeit priorisiert wird. 

Die genannten drei Gründorientierüngen erhalten im Selbstversta ndnis 

der Aüfsichtsmitarbeiter jeweils ünterschiedliche Fünktionen. Die Rolle 

des „Anwalts des Kindes“ ist diejenige, die vor allen anderen Sinn stiftet 
ünd den normativen Zweck der eigenen Ta tigkeit definiert. Insgesamt ist 

eine hohe – aüch emotionale – Anteilnahme seitens der Aüfsichtsmitar-

beiter hinsichtlich dieses Zwecks ünd ein hohes eigenes Verantwortüngs-
bewüsstsein fü r die Bedingüngen in Einrichtüngen erkennbar (2.2.2, 

2.2.3). Dieser Zweck bleibt jedoch zümeist abstrakt – es besteht kein Kon-

sens dahingehend, wie weit die aüs dieser Aüfgabe resültierende Verant-
wortüng zü fassen ist ünd wie sie aüszügestalten ist. Was es normativ be-

deütet, Kinder ünd Jügendliche in Einrichtüngen zü schü tzen ünd welche 

konkreten praktischen Erfordernisse sich daraüs ergeben, wird zwar – 
mehr oder weniger intensiv ünd im Kontext von Einzelfa llen – in den 

Teams diskütiert, jedoch nicht systematisch ünd explizit aüfgearbeitet. Es 

bleibt daher ein großer Interpretationsspielraüm ünd somit potenziell 
Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Aüfgabe fü r den Einzelnen beste-
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hen. Diese Unsicherheit scheint ümso gro ßer zü sein, je weniger diese 
normativen Positionierüngen innerhalb des Teams thematisiert ünd aüs-

gehandelt werden. Wenn die Verantwortüng fü r bzw. Entscheidüng ü ber 

die normative Positionierüng der Aüfsichtsta tigkeit aüf den einzelnen 
Mitarbeiter ü bertragen werden, kann dies in Kombination mit hoher Ar-

beitsbelastüng zü U berforderüng fü hren (2.5.1 H, siehe aüch Kapitel 

3.5.1). 

Aüs der Rolle der pa dagogischen Fachberatüng speisen sich vor allem die 
professionellen Methoden ünd Herangehensweisen im Umgang mit den 

Fragestellüngen ünd Aüfgaben zür Erfü llüng des Ziels. Dies ist fü r die pro-

fessionelle Identität der sozialpa dagogisch aüsgebildeten Aüfsichtsmitar-

beiter entscheidend. Inwieweit fü r die Aüfsichtsta tigkeit spezifische Zü-

satzkompetenzen vorhanden sind oder erworben werden, die ü ber das 

sozialpa dagogische Wissens- ünd Methodenrepertoire hinaüsgehen, ist 
jedoch nicht institütionell bestimmt, sondern der Verantwortüng des ein-

zelnen Mitarbeiters ü berlassen (2.5.2 D).  

Der an einer jüristischen Logik aüsgerichteten Beho rdenrolle stehen die 

Aüfsichtsmitarbeiter distanzierter gegenü ber195. Diese Rolle scheint vor 
allem von aüßen attribüiert zü werden. Andererseits konstitüieren die 

hoheitlichen Aüfgaben ünd Befügnisse die ü ber die sozialpa dagogische 

Identita t hinaüsgehende spezielle Rolle als Aüfsichtsmitarbeiter mit, in-
dem sie das zentrale Unterscheidungsmerkmal zür herko mmlichen Fach-

beratüng darstellen. Die hoheitlichen Optionen ko nnen aüßerdem einbe-

zogen werden, wenn das pa dagogische Handlüngsrepertoire nicht aüs-
reicht, ünd sie sorgen gegenü ber den Tra gern fü r ho here „Akzeptanz“ der 

Beratüng, d. h. fü r gro ßere Aütorita t196. Die besondere Fünktion ünd Posi-

tion als Beho rde beeinflüsst dementsprechend die oben genannten ande-
ren Rollen, steht zü diesen in Logik ünd Praxis jedoch ha üfig im Wider-

sprüch, wie an vielen A üßerüngen der Mitarbeiter belegt werden konnte. 

                                                 
195 Diese Abgrenzung kommt am deutlichsten in einer nicht transkribierte Bemerkung eines 
Aufsichtsmitarbeiters zum Ausdruck, in der er Juristen als „Juristenbrut“ bezeichnet – dies war 
zwar scherzhaft gemeint und deshalb nicht als Abwertung zu verstehen, impliziert jedoch eine 
klare Abgrenzung zum eigenen Selbstverständnis. Ein anderes Beispiel, in dem es um einen 
Juristen geht, der sich mit der Tätigkeit der Aufsichtsmitarbeiter beschäftigt hat: „Da hat er als 
Jurist, sagen wir mal, hat der wirklich ne Menge jetzt gelernt“ (DokXM, 138). 

196 Diese Autorität und die damit verbundene Machtasymmetrie dürfte sogar eine Bedingung 
dafür sein, dass die Beratungstätigkeit der Aufsichtsbehörde gegenüber den Fachkräften eines 
Trägers überhaupt mit dem ebenfalls asymmetrischen Verhältnis zwischen Pädagoge und Kind 
vergleichbar erscheint.  
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3.2.2 Zur Abgrenzung: Hoffnung 

Von den Mitarbeitern eines Landesjügendamtes wird beschrieben, dass in 
der Vergangenheit einige frü here Leitüngspersonen der Beho rde die Aüf-

gabe der Einrichtüngsaüfsicht vor allem als „Beratüngsservice“ fü r Tra ger 

interpretierten ünd entsprechend ein kontrollierendes Aüfsichtsver-
sta ndnis kaüm ünterstü tzt würde. Entsprechend war damals ünbegrü n-

detes, „blindes“ Vertraüen in die Ta tigkeit der Einrichtüngstra ger – also 

Hoffnüng – offenbar ein wesentlicher Bestandteil der Aüfsichtsfü hrüng. 
Nach der Schilderüng der Aüfsichtsmitarbeiter beeinflüsste diese Haltüng 

der entsprechenden Leitüngspersonen die Handlüngen des gesamten 

Teams ünd war deshalb von personenü bergreifender Bedeütüng197 

(2.4.1).  

Von diesem Versta ndnis grenzen sich diese Mitarbeiter jedoch stark ab 

ünd stellen im Gegenteil die hohe Bedeütüng „aüfsichtlicher“ Elemente 

fü r ihr Selbstversta ndnis heraüs. Aüch wü rde diese Form des Vertraüens-
vorschüsses heüte nicht mehr dürch die Leitüngsebene vertreten (2.4.1). 

Dementsprechend spricht die Aüswertüng der Gespra che ünd Beobach-

tüngen dafü r, dass insgesamt „Hoffnüng“ zwar – mit individüellen Unter-
schieden der Mitarbeiter – dürchaüs vorhanden ist, sie aber nicht mehr 

personenü bergreifend handlüngsleitend zü sein scheint. Inwieweit eine 

individüelle Disposition fü r „Hoffnüng“ vorliegt, scheint heüte in erster 
Linie von perso nlichen Erfahrüngen ünd Einstellüngen abzüha ngen ünd 

la sst sich nicht mehr institütionellen Bedingüngen züordnen. Die Katego-

rie der Hoffnüng wa re daher zwar gegebenenfalls fü r eine psychologische 
Perspektive aüf den Umgang von Aüfsichtsmitarbeitern mit ünsicheren 

Sitüationen interessant, dies ist jedoch nicht das Anliegen dieser Arbeit.  

Der dürch die Mitarbeiter selbst vorgenommene Vergleich zeigt, dass 

Hoffnüng bzw. ünbegrü ndetes Vertraüen gründsa tzlich geeignet sind, das 
Verhalten der ganzen Beho rde zü bestimmen. Fü r die üntersüchten Lan-

desjügenda mter ist dies züm Beobachtüngszeitpünkt aber nicht mehr zü 

konstatieren. 

3.2.3 Handlungssphären und Zielparadigmen 

Eine zentrale analytische Trennlinie verla üft zwischen der „pa dagogi-

schen“, kooperativen ünd eher informellen sowie der „jüristischen“, ho-

                                                 
197 Die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung dieser Zeit ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die 
durch die Mitarbeiter vorgebrachte These dient hier lediglich der Abgrenzung, um damit das 
heutige Aufgabenverständnis zu illustrieren.  
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heitlichen ünd eher formellen Handlüngsspha re. Die erstgenannte pra gt 
das allta gliche Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter ünd bestimmt ü berwie-

gend ihr Selbstversta ndnis. Die ihr innewohnende Logik wird so lange als 

handlüngsleitend betrachtet, wie kooperatives, partnerschaftliches Han-
deln aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter mo glich ist. Das gemeinsame Her-

aüsarbeiten der „besten Lo süng“ ünd die Einigüng aüf ihre Umsetzüng 

wird in einigen Gespra chen als Idealvorstellüng hervorgehoben (2.4.2). 
Diese Rolle kommt am deütlichsten in der Aüssage eines Mitarbeiters 

züm Aüsdrück, der die eigene Ta tigkeit mit Tra gern ünd Einrichtüngen 

mit der von Pa dagogen gegenü ber Kindern ünd Jügendlichen vergleicht 
(siehe Kapitel 2.4.3 ünd 2.6.2). Eine a hnlich „fü rsorgliche“ Orientierüng 

gegenü ber Tra gern kommt aüch im Vergleich der Aüfsichtsbeho rde mit 

einer „Hebamme“ fü r Einrichtüngen züm Aüsdrück (2.2.6). Wie bei Erzie-
hüngsta tigkeiten sei aüch fü r die pa dagogischen Anteile des Aüfsichts-

handelns vor allem die Qüalita t der Beziehüng zü den Tra gervertretern 

entscheidend. Viele Interaktionen gegenü ber Tra gervertretern sind dem-
entsprechend von dem Versüch gepra gt, aüf der Beziehüngsebene der 

Kommünikation eine „Arbeitsgründlage“ fü r partnerschaftliche Koopera-

tion zü schaffen (2.4.5). In dieser Handlüngsspha re wird der Schütz von 
Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen züm geteilten Ziel einer Co-

Prodüktion von Beho rde ünd Einrichtüngstra ger.  

„Formale“ Interventionen198 werden nür dann handlüngsleitend, wenn 

aüs Sicht der Mitarbeiter aüf partnerschaftlich-kooperative Weise die 
gewü nschten Ziele nicht zü erreichen sind. Ein Mitarbeiter bringt dies in 

einer Fallbesprechüng aüf den Pünkt, indem er sagt: „Ich finde, wir 

sollten da jetzt ein bisschen […] formaleres und schweres Geschütz 

auffahren“ (DokZO, 25-27). Dieses Vorgehen nach einer „jüristischen“ Lo-

gik entspricht nicht der Roütine der Aüfsichtsmitarbeiter (2.5.1 G) ünd 

konstitüiert somit eine Art „Notfallszenario“.  

Dass die kooperative Handlüngsspha re gegenü ber der „formalen“ in der 
Regel bevorzügt wird, liegt jedoch nicht nür in dem pa dagogisch gepra g-

ten Selbstversta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter begrü ndet. Pra gend sind 

aüch Unsicherheit ünd Ohnmachtsgefü hle hinsichtlich der Mo glichkeiten, 
gegen den Willen von Tra gern zü handeln. Aüs Sicht der Aüfsichtsmitar-

beiter sind die Mo glichkeiten, Kindeswohlgefa hrdüngen effektiv gegen 

den Willen der Tra ger pra ventiv zü verhindern, sehr gering. Eingriffs-

                                                 
198 Selbstverständlich gibt es auch „formale“ Routineaufgaben der Sachbearbeitung wie Akten-
führung, formale Antragsgenehmigungen etc., die parallel zu den hier beschriebenen Prozes-
sen verlaufen, hier jedoch nicht näher betrachtet werden. 
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mo glichkeiten ergeben sich vor allem dann, wenn es bereits Vorfa lle gab 
ünd dafü r mo glichst „gerichtsfeste“ Beweise vorliegen. „Pra vention“ kann 

dann nür noch darin bestehen, weitere Vorfa lle mo glichst zü verhindern. 

Die Ursachen fü r diese gefü hlte Ohnmacht sind erstens die ohnehin hohe 
Komplexita t von Erziehüngseinrichtüngen ünd die Schwierigkeit ihrer 

Dürchschaübarkeit dürch ünbeteiligte Personen (2.5.2 B, 2.5.1 A). Dazü 

geho rt aüch die hohe Bandbreite züm Teil aüch fachfremder Themen, die 
fü r die Aüfsicht zür richtigen Beürteilüng potenziell relevant sind (2.5.1 

J). Dies wird zweitens verscha rft dürch knappe Ressoürcen, dürch die 

beispielsweise die mo gliche Besüchsfreqüenz von Einrichtüngen ünd die 
Zeit pro Standort begrenzt wird. Aüch mü ssen aüs diesem Gründ die 

meisten Gespra che ünd Besüche dürch einen einzelnen Aüfsichtsmitar-

beiter dürchgefü hrt werden, dem so die Mo glichkeit einer schnellen in-
tersübjektiven Rü ckversicherüng fehlt. Drittens fehlen valide Qüalita ts-

beürteilüngsverfahren, beispielsweise zür Eignüngsbeürteilüng von Per-

sonal (2.5.1 B). Die vorhandenen Arbeitspapiere ünd Leitlinien bieten 
zwar pragmatische Hilfen, ko nnen aber in Konfliktfa llen nür begrenzt 

entlasten, da sie nicht immer valide ünd verla sslich sind (2.5.1 D).   

Die Erkenntnisse aüs den Gespra chen mit ünd zwischen den Aüfsichts-

mitarbeitern verweisen also deütlich daraüf, dass die Beho rde ünter den 
aktüellen Voraüssetzüngen faktisch aüf eine Mitarbeit der Tra ger ange-

wiesen ist, üm dem eigenen Versta ndnis von Rolle ünd Aüfgabe ünd aüch 

dem gesetzlichen Schützaüftrag gerecht zü werden. Das ümfasst sowohl 
eine große Offenheit ünd Kontaktbereitschaft der Tra ger gegenü ber der 

Aüfsichtsbeho rde als aüch ihre Bereitschaft zür Selbstkontrolle ünd -

verpflichtüng. Vor diesem Hintergründ erscheint es als Heraüsforderüng, 
dabei die eigene Unabha ngigkeit gegenü ber den Einrichtüngstra gern zü 

bewahren, die eigentlich ebenfalls als zentral fü r die Aüfsichtsfünktion 

dargestellt wird (2.3). Die Erfordernis einer gewissen „Na he“ zü den Ein-
richtüngstra gern aüfgründ der fü r den Kooperationsaüfbaü notwendig 

erscheinenden Beziehüngsarbeit steht dabei in direktem Widersprüch zü 

der Distanz, Objektivita t ünd Sachlichkeit, die die Aüfsichtsrolle eigentlich 

gebietet. Dieser Gründwidersprüch zwischen dem normativen Ziel, das 

Wohl der Kinder in den Mittelpünkt der Ta tigkeit zü stellen, ünd der 

praktischen Anforderüng, Tra ger dürch sozialpa dagogische Beziehüngs-
arbeit zür Kooperation zü bewegen, ist strukturell nicht gelo st, sondern 

wird von den Mitarbeitern individuell bearbeitet.      
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3.3 Akteure beteiligen und moderieren, Kooperation aushandeln 

Die Aüfsichtsmitarbeiter sind federfü hrend in allen Belangen der Be-
triebserlaübnis ünd somit „Dreh- und Angelpunkt“ (wie es ein Mitarbeiter 

in DokDQ, 43 nennt) in Gespra chen zü diesen Themen. In der Regel ist es 

ihre Aüfgabe, Vertreter der Tra ger, Verba nde ünd Jügenda mter einzüla-
den ünd das Gespra ch zü moderieren. Als „Akteüre“ würden wa hrend der 

teilnehmenden Beobachtüng nür andere Professionelle beteiligt, Kinder 

ünd Jügendliche waren zwar gelegentlich bei Besichtigüngen anwesend, 
würden aber nicht systematisch in Gespra che eingebünden (1.7.5)199. Zü 

beachten ist dabei, dass fast alle beobachteten Gespra che eine konzeptio-

nelle, organisatorische oder ra ümliche Vera nderüng des Tra gers züm An-

lass hatten. Es handelte sich also eher üm Fachgespra che, gegebenenfalls 

in Verbindüng mit einer Besichtigüng, ünd nicht üm o rtliche Prü füngen, 

die prima r der U berprü füng der Erziehüngspraxis des Tra gers dienen 

(1.7.4). 

Solche Fachgespra che fanden wa hrend der teilnehmenden Beobachtüng 

entweder in Ra ümlichkeiten des Tra gers, eines Jügendamtes oder des 

Landesjügendamtes statt. Dies hing aüßer von der pragmatischen Ter-
min- ünd Roütenplanüng der Mitarbeiter davon ab, ob seitens des Aüf-

sichtsmitarbeiters Bedarf zür Besichtigüng der Einrichtüng bestand. Die 

Aüswahl der Gespra chsthemen variierte stark ünd wies eine hohe Band-
breite zwischen rechtlichen, organisatorischen, pa dagogisch-konzeptio-

nellen, pa dagogisch-praktischen ünd anderen Fragen aüf. Aüch wenn es 

keinen besonderen Gespra chsanlass gab, der das zü besprechende Thema 
vorgab, ünterlag die Aüswahl der angesprochenen Themen nür in weni-

gen Fa llen ünd abha ngig vom Mitarbeiter einer Standardprozedür. Viel-

mehr waren die Themen abha ngig von der vorgefündenen Sitüation, dem 
Gespra chsverlaüf ünd der individüellen Priorita tensetzüng nach Ermes-

sen des züsta ndigen Mitarbeiters (siehe Kapitel 1.8.2). Nimmt man das 

Themenspektrüm aüs Kapitel 1.8.2 züm Maßstab, würde in keinem Fall 
versücht, aüch nür anna hernd das gesamte mo gliche Repertoire „abzüar-

beiten“ – es würde immer nür ein kleiner Aüsschnitt dieser mo glichen 

Themen besprochen. Angesichts der Daüer der Gespra che – zwischen et-
wa 30 Minüten bis maximal 150 Minüten – ist dies jedoch aüch nicht 

ü berraschend. Die geringe Standardisierüng der Gespra chsabla üfe bot 

zahlreiche Mo glichkeiten fü r die anderen beteiligten Akteüre – Einrich-
tüngen, Tra ger, Spitzenverba nde ünd Jügenda mter – aüch eigene The-

                                                 
199 Nach Berichten der Aufsichtsmitarbeiter werden Kinder und Jugendliche jedoch dann sys-
tematisch befragt, wenn besondere Vorkommnisse aufgeklärt werden müssen. 
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mensetzüngen nach Bedarf vorzünehmen. Dass die Aüfsichtsmitarbeiter 
nicht gründsa tzlich mit einer vorgefassten Zielvorstellüng an Gespra che 

herangehen, wird beispielsweise in der mehrfach gebraüchten Formülie-

rüng deütlich, dass üm fachliche Positionen oftmals „gerüngen“ werde 

(2.5.1 E). 

Fü r die Beteiligüng ünd Moderation der anderen Akteüre ünd einen kon-

strüktiven Gespra chsverlaüf spielt aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die 

Gespra chsatmospha re eine besondere Rolle. Von verschiedenen Mitarbei-
tern würde es als eigene Aüfgabe bezeichnet, dürch das eigene Aüftreten 

fü r eine „güte“ Atmospha re zü sorgen (2.4.2, 2.6.2). In einem Gespra ch 

würde thematisiert, dass Einrichtüngsmitarbeiter ha üfig Angst oder aüs 

Sicht der Aüfsichtsperson falsche Erwartüngen hinsichtlich der Einrich-

tüngsaüfsicht ha tten. Als eine Gegenstrategie, würde benannt, das eigene 

Vorgehen transparent zü machen, also die eigenen Arbeitsschritte zü er-
kla ren (2.6.1). Dazü geho ren aüch Kla rüngen ünd Erla üterüngen hinsicht-

lich der eigenen Rolle ünd Aüfgabe, die mehrfach aüch explizit dürch Aüf-

sichtsmitarbeiter in Gespra chen vorgenommen würden. Dabei treffen 
aüch ünterschiedliche Ansichten bezü glich der Aüfgabe ünd Züsta ndig-

keit der Aüfsichtsbeho rde aüfeinander. Ein Beispiel dafü r ist ein ünter-

schiedlicher Begriff von „Strüktürorientierüng“ der Beho rde, die ihr Mit-
arbeiter als Aüfsicht ü ber Strüktüren im Einzelfall verstand ünd erkla rte, 

wa hrend ein Tra gervertreter die Beho rde als Instanz zür Beschreibüng 

fester Rahmenbedingüngen interpretierte (2.7.1). In diesem Züsammen-
hang würde aüch deütlich, dass es fü r die Aüfsichtsmitarbeiter von zent-

raler Bedeütüng ist, wie sie von den Einrichtüngsmitarbeitern wahrge-

nommen werden ünd dass Ihnen dazü keine systematischen Reflexions-
hilfen, wie z. B. Süpervision (2.5.2 D), zür Verfü güng stehen, so dass sie in 

dieser Hinsicht abha ngig vom Feedback der Einrichtüngen ünd ihrer ei-

genen Reflexion dieser Rü ckmeldüngen sind (2.6.4).    

Als zentral erscheint dabei der Wünsch, von den Einrichtüngsmitarbei-
tern als Pa dagoge, also als Kollege erkannt zü werden ünd entsprechend 

aüf Gemeinsamkeiten ünd geteilte Ziele ünd Motive hinzüweisen. Als er-

strebenswert würde eine „fehlerfreündliche“ Atmospha re benannt 
(2.6.3), wobei es aber individüelle Unterschiede dahingehend gab, wie die 

eigene Fachkompetenz gegenü ber der der Tra gervertreter eingescha tzt 

würde. Entsprechend variierte die Zielvorstellüng zwischen einerseits 
der gemeinsamen Erarbeitüng mo glichst güter Ergebnisse ünd anderer-

seits dem Einwirken aüf einen Tra ger, üm ihn von Vorstellüngen des Aüf-

sichtsmitarbeiters zü ü berzeügen (2.2.1). Vom Stereotyp eines „fehlersü-
chenden“, penibel ünd formalistisch agierenden Aüfsichtsmitarbeiters 
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erfolgte aber in allen beobachteten Fa llen eine klare Abgrenzüng (2.6.1). 
Diese Selbstdarstellüng deckt sich mit der Beobachtüng, dass invasives, 

direktives oder aütorita res Aüftreten – bei leichten individüellen Unter-

schieden der Mitarbeiter – gerade bei Gespra chseinstiegen ünd -
abschlü ssen eher vermieden würde. Direktive Elemente finden sich je-

doch in manchen Gespra chsverla üfen, etwa Verweise aüf die Mo glichkeit, 

Büßgelder zü erheben oder vehement ünd als alternativlos vorgetragene 
Willensbekündüngen von Aüfsichtsmitarbeitern (2.7.3). Aüch ist zü be-

rü cksichtigen, dass aüch bereits das Wissen üm hoheitliche Optionen der 

Aüfsichtsbeho rde das Verhalten des Tra gers beeinflüssen (2.5.1 G) ünd 
insgesamt fü r eine ho here „Akzeptanz“ von fachlichen Vorschla gen der 

Aüfsichtsmitarbeiter sorgen kann (2.7.2). Aüs diesem Gründ sind „Aüf-

sicht“, im Sinne eines hoheitlichen Handelns aüch gegen den Willen des 
Tra gers, ünd „Beratüng“, im Sinne eines partnerschaftlich-kooperativen 

Handelns, in der Interaktions- ünd Gespra chsdynamik eigentlich ün-

trennbar (2.7.1). Andererseits würde in zwei A üßerüngen eine klare 
Trennüng zwischen „Aüfsicht“ ünd „Beratüng“ als zwei „Hü te“, die ab-

wechselnd aüfgesetzt werden, vorgenommen (2.4.1). In diesem Bild wird 

entsprechend die Widersprü chlichkeit dieser beiden Rollen deütlich ünd 
die Schwierigkeit, beide Aüfgaben gleichermaßen in der eigenen Person 

zü verko rpern. Gespra chssitüationen, in denen dieser Konflikt zütage trat, 

würden von den Aüfsichtsmitarbeitern in mehreren A üßerüngen als 
schwierig ünd anstrengend bezeichnet. Die eigene Verhandlüngsposition 

wird in diesem Fall eher als schwach beschrieben (2.5.1 H). Wie fü r Ge-

spra chsfü hrüng allgemein gab es aüch fü r solche Sitüationen kaüm strük-
türelle Hilfestellüngen (2.5.2 D), so dass perso nliche Eigenschaften wie 

(psychische ünd physische) „Kraft“ ünd „Konfliktbereitschaft“ als ent-

scheidende Faktoren fü r das Verhalten des Aüfsichtsmitarbeiters in einer 

solchen Sitüation benannt werden (2.5.1 H).  

3.4 Formale Handlungssphäre 

3.4.1 Formale Kontrolle 

Unter formaler Kontrolle wird hier der Vergleich von vorliegenden, 

„messbaren“ ünd intersübjektiv nachvollziehbaren Fakten mit eindeütig 
definierten ünd als jüristisch abgesichert geltenden Mindestanforderün-

gen mit Hilfe eines ebenfalls klar definierten Verfahrens verstanden (sie-

he Kapitel III.2.1). Das beinhaltet etwa die Kontrolle eingereichter Perso-
nalbo gen hinsichtlich der Einhaltüng festgelegter Personalschlü ssel oder 

die Kontrolle ra ümlicher ünd technischer Standards. Die Prü füng dieser 
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Kriterien sollte normalerweise insoweit geregelt ünd abgesichert sein, 
dass ünterschiedliche kontrollierende Personen ünabha ngig voneinander 

bei derselben zü kontrollierenden Sitüation zü denselben Ergebnissen 

kommen mü ssten. Nach diesem Versta ndnis wird mit formaler Kontrolle 
also die „Qüalita t“ einer Einrichtüng anhand von Kriterien geprü ft, die 

ünabha ngig von der konkreten Sitüation als Messgro ßen fü r Qüalita t de-

finiert würden. Entsprechend entscheidet ü ber die Validita t ünd Qüalita t 
formaler Kontrolle prima r das angewendete Verfahren ünd weniger die 

individüelle Kompetenz des Aüfsichtfü hrenden.  

Formalisierte Kontrollen dieser Art finden aüch in der Aüfsichtsbeho rde 

roütinema ßig statt, insbesondere eine Kontrolle der Meldebo gen hin-

sichtlich der in der Betriebserlaübnis festgeschriebenen Kennzahlen zü 

Personalschlü ssel, Belegüng, Grüppengro ße ünd hinsichtlich der forma-

len Qüalifikationen der Mitarbeiter200. Bei Besichtigüngen gibt es ent-
sprechend einige Standardkriterien, aüf die nach Aüssage der Mitarbeiter 

geachtet wird, beispielsweise, dass Bewohnerzimmer keine Dürchgangs-

zimmer sein dü rfen ünd ein Fenster haben mü ssen sowie dass Raüchmel-
der installiert sind. Die Abmessüngen von Ra ümen, fü r die es Vorgaben 

gibt, werden vor allem anhand von Baüpla nen geprü ft. Wa hrend der beo-

bachteten Besichtigüngen würde in keinem Fall dürch einen Mitarbeiter 
selbst nachgemessen. Aüch die Ho he von Gela ndern oder Brü stüngen 

würde nicht standardma ßig geprü ft, sondern würde in einigen Fa llen 

dann thematisiert, wenn sie dem Aüfsichtsmitarbeiter als gefa hrlich er-
schienen. Nach Aüssage eines Mitarbeiters liegen aber einige „für uns so 

unverrückbare Mindeststandards“ (DokRP, 2; siehe Kapitel 2.5.2 A) vor. 

Gründlage fü r diese Mindeststandards sind Rahmenvertra ge gema ß § 78 f 
SGB VIII sowie gemeinsame Arbeitspapiere der Landesjügenda mter in 

NRW. In Betracht ka men aüch Vereinbarüngen zwischen Beho rden ünd 

zentralen Tra gern hinsichtlich der Voraüssetzüngen ü ber die Eignüng 
von Personal gema ß § 45, Abs. 2, Satz 3 SGB VIII (alte Fassüng bis 

31.12.2011), die allerdings in NRW nicht getroffen würden. Welche dieser 

Gründlagen ünd Kriterien rechtlich verbindlich sind, ist teils ümstritten 

(siehe Kapitel I.3.1.5), fü r die Aüfsichtsmitarbeiter bieten sie jedoch eine 

als notwendig betrachtete Orientierüng ünd Qüelle fü r Handlüngssicher-

heit.  

                                                 
200 Wobei die Festlegung dieser Kriterien an sich ebenfalls von Unsicherheit geprägt ist, wie 
dargelegt wurde. 
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3.4.2 Mangel an validen formalen Verfahren 

Insgesamt distanzieren sich die Aüfsichtsmitarbeiter aber klar von einem 
standardisierten „Abhakverfahren“ (2.6.1) ünd setzen dies in kontrastie-

rende Beziehüng zü ihrer pa dagogischen Professionalita t: „Sonst kannste 

da ja irgendwie auch, ich sag mal, nen Verwaltungsmenschen hin-

schicken“ (DokNE, 51; siehe Kapitel 2.5.1 E). Dass die Mindestvoraüsset-

züngen nicht so stark standardisiert sind, dass sie sich mit Hilfe formaler 

Kontrolle „abhaken“ ließen, wird aüch als pragmatische Notwendigkeit in 
diesem Arbeitsfeld bewertet (2.5.1 D). Jedoch wird das weitgehende Feh-

len systematischer Verfahren zür Qüalita tsbewertüng dürchaüs als Man-

gel betrachtet, der fü r Unsicherheit sorgt ünd die Handlüngsoptionen der 

Beho rde beschra nkt (2.5.1 A, 2.5.1 C). Ein Beispiel ist der Mangel an zü-

verla ssigen ünd validen Verfahren zür Beürteilüng der Eignüng des pa da-

gogischen Personals, was dazü fü hrt, dass die Aüfsichtsmitarbeiter ihre 
eigenen Entscheidüngen als ünbefriedigend oder manchmal sogar als ün-

gerecht empfinden (2.5.1 B). Ein anderes Beispiel fü r Verfahren, die trotz 

der pragmatischen Notwendigkeit flexibler Rahmenregelüngen sinnvoll 
sein ko nnen, wa ren Verfahren züm Umgang mit Aüsnahmen von Leitli-

nien (2.5.1 I).  

Der Mangel solcher Verfahren ist deshalb so gravierend, weil sowohl der 

Begriff der Kindeswohlgefa hrdüng als aüch der der Gleichartigkeit von 
Einrichtüngen rechtlich ünbestimmt ist (2.5.1 C, 2.5.1 H). Aüch fü hrt er 

dazü, dass das Prü fen bestimmter Bedingüngen in Einrichtüngen züm 

Teil vom Züfall bzw. dem Stil einzelner Mitarbeiter abha ngig ist (1.8.2, 
2.5.2 B). Die Entwicklüng solcher Verfahren scheitert laüt Aüssage einiger 

Mitarbeiter bisher an ünzüreichenden Ressoürcen (2.5.1 C), sofern sie 

sich ü berhaüpt selbststa ndig von den Beho rden entwickeln lassen. Aüch 
ist zü berü cksichtigen, dass die fachliche Entwicklüng des Arbeitsfeldes 

den Reaktionen der Beho rde ha üfig voraüs ist (2.5.1 F) ünd etwaige Ver-

fahren an diese Vera nderüngen des Praxisfeldes anpassbar sein mü ssten.  

3.4.3 Formale Absicherung 

Hinzü kommt, dass neben dem Fehlen festgeschriebener Verfahren zür 

Bildüng einer Bewertüngsgründlage aüch keine Roütine in der Anwen-

düng formaler Interventionen besteht, da ein solches Vorgehen einen 
Aüsnahmefall im Arbeitsalltag der Aüfsichtsmitarbeiter darstellt. Die dar-

aüs resültierende Unsicherheit der Mitarbeiter bezü glich eines formal 

korrekten Vorgehens wird bisher vor allem dürch kollegiale Unterstü t-

züng kompensiert (2.5.1 G).  
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Denn die bereits genannten ünbestimmten Rechtsbegriffe haben einen 
stark normativen Charakter, der nicht allein dürch eine sozialpa dagogi-

sche Rationalita t beschrieben werden kann. Wenn beispielsweise neüe, 

ho here Mindeststandards verlangt werden ünd dies einer formalen Absi-
cherüng bedarf, sind hierfü r vor einer jüristischen Bewertüng normative 

Versta ndigüngen zwischen den wichtigsten Akteüren notwendig. Diese 

finden beispielsweise bei der Entwicklüng von Arbeitspapieren ünd Leit-
linien statt, bei denen es eine Vergewisserüng erst aüf der kollegialen 

Ebene ünd dann aüf der Landesebene gibt (2.5.1 C). Eine solche normati-

ve Vergewisserüng dient vor allem der Entlastüng des einzelnen Mitar-
beiters (2.5.1 D), kann aber aüch fachpolitische Wirküng entfalten (2.5.1 

C). Ihre endgü ltige Wirksamkeit entscheidet sich im Konfliktfall jedoch 

erst nach jüristischer Bewertüng201.  

Da gerade bei der Absicherüng von Mindeststandards die normative Dis-
küssion die entscheidende ist, wird es als problematisch bezeichnet, dass 

gelegentlich politische A üßerüngen hinsichtlich solcher Orientierüngen 

den praktischen Anforderüngen wiedersprechen ünd entsprechend keine 
normative „Rü ckenstü tze“ abgeben (2.5.1 K). Da normative Absicherün-

gen, die einseitig aüf beho rdlicher bzw. staatlicher Ebene erfolgen, aüs 

den genannten Grü nden züm Teil schwierig ünd angreifbar sind, ist es fü r 
die Arbeit der Aüfsichtsbeho rde von besonderem Nützen, wenn Tra ger 

oder Verba nde selbst normativ regülierend ta tig sind ünd fachlichen 

Mindeststandards explizit züstimmen oder sich Selbstverpflichtüngen 

aüferlegen (2.7.4). 

3.4.4 Entscheidung 

Die Entscheidüngsoptionen sind in dieser Spha re sehr begrenzt, da die 

Beho rde eigentlich keinen formalen Ermessensspielraüm besitzt. Im Kon-
text der formalen Absicherüng müss aüch eine Bestimmüng verha ltnis-

ma ßiger, das heißt geeigneter, notwendiger ünd erforderlicher Maßnah-

men erfolgen. Ziel dieser Maßnahmen kann ünd darf nür sein, den Tra ger 
züm Einhalten formaler Mindestvoraüssetzüngen zü bewegen oder, wenn 

dies als nicht mo glich beürteilt wird, als Ultima Ratio die Betriebserlaüb-

nis zü verweigern bzw. zü entziehen. Ansonsten müss formal immer das 

                                                 
201 In diesem Kontext ist auch der Umgang mit „Bestandsschutz“, also dem Beibehalten 
schlechterer Standards trotz Inkrafttreten neuer Anforderungen, eine interessante und kon-
fliktreiche Frage. Denn hier tritt besonders deutlich der mögliche Widerspruch zwischen „Ein-
zelfallgerechtigkeit“ gegenüber einem Träger und dem Durchsetzen einer Gleichbehandlung 
aller Träger durch Vereinheitlichung zutage. Dieser Aspekt kann in der vorliegenden Arbeit 
jedoch nicht mehr explizit berücksichtigt werden. 
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„mildeste“ Mittel gewa hlt werden. Im Rahmen der teilnehmenden Be-
obachtüng gab es keine Anzeichen dafü r, dass diese Gründsa tze dürch die 

Mitarbeiter in Frage gestellt wü rden, insbesondere würde mit der Schlie-

ßüng von Einrichtüngen explizit keine perso nliche Befriedigüng, sondern 

ü berwiegend das Gefü hl eigenen Scheiterns verbünden (2.2.1).  

Es gab allerdings Sitüationen, in denen direktiv vorgetragene Wü nsche 

von Aüfsichtsmitarbeitern an Tra ger den Anschein einer formalen Aüfla-

ge erweckten. Dabei gab es Anzeichen dafü r, dass eine gewisse Unsicher-
heit seitens der Tra ger hinsichtlich der Befügnisse der Aüfsichtsbeho rde 

gelegentlich aüch taktisch genützt würde (2.7.3). Hierfü r erschien vor al-

lem die perso nliche Entschlossenheit des Aüfsichtsmitarbeiters entschei-

dend zü sein, weniger die tatsa chlich vorliegende formale Absicherüng 

(2.6.5). Dennoch würde an diesen Stellen deütlich, dass die formale Hand-

lüngsspha re zwar analytisch eigensta ndig zü beürteilen ist, in der Praxis 
jedoch die hoheitlichen Optionen der Beho rde üntrennbar von den sons-

tigen Handlüngen in alle Interaktionen mit Tra gern eindringen ünd diese 

beeinflüssen (2.7.1).  

Insgesamt la sst sich konstatieren, dass der jüristische Begrü ndüngs-
zwang im Selbstversta ndnis ünd Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter eher 

eine „hintergrü ndige“ Bedeütüng besitzt. Wenn er nicht in letzter Konse-

qüenz dürchgehalten werden kann, ha lt dies die Mitarbeiter nicht 
zwangsla üfig davon ab, trotzdem gema ß ihres eigenen professionellen 

ünd intüitiven Aüfgabenversta ndnisses ta tig zü werden (2.5.2 B). Wenn 

formale Kontrollen angewendet werden, ist es einigen Aüfsichtsmitarbei-
tern wichtig, dass diese aüch wirklich valide sind ünd der Einzelfallge-

rechtigkeit nicht züwiderlaüfen. Die Anwendüng formaler Verfahren als 

Selbstzweck – also das vornehmliche Streben nach einer rechtlichen Ab-
sicherüng – entspricht jedoch nicht dem Selbstversta ndnis der Mitarbei-

ter, die sich zü dieser Frage a üßerten. 

3.5 Kooperative Handlungssphäre 

3.5.1 Persönliche Definition des eigenen Verantwortungsbereichs 

In der formalen Handlüngsspha re kann ünd darf es aüsschließlich üm das 
Zielparadigma gehen, inwieweit Mindestanforderüngen formal eingehal-

ten werden bzw. ob der Tatbestand der Kindeswohlgefa hrdüng erfü llt ist. 

In der kooperativen Handlüngsspha re müss das abstrakte Ziel, den 
„Schütz“ von Kindern in einer Co-Prodüktion herzüstellen, ebenfalls noch 

konkretisiert werden. Das geschieht hier jedoch nicht in Form intersüb-



Kapitel V.3 415 

 
 

 

jektiv festgelegter Normen, sondern ist sta rker von der individüellen De-
finition ünd Aüsgestaltüng der Zielsetzüng dürch den Aüfsichtsmitarbei-

ter abha ngig. 

Hier mü ssen also von den Mitarbeitern die Fragen beantwortet werden, 

was fü r sie „Schütz“ bedeütet, wann sie ihre Arbeit als erledigt betrachten 
ünd wie intensiv sie sich von dem „wirklichen“ Züstand hinsichtlich der 

zü bewertenden Sitüationen ü berzeügen wollen („Was passiert wirk-

lich?“, 2.8.2). Eine wichtige Frage dabei laütet beispielsweise: „Glaübe ich 
dem Tra ger?“. Das bezieht sich vor allem aüf schriftliche Darlegüngen des 

Konzeptes oder Stellüngnahmen zü Sitüationen, deren „tatsa chliche“ Aüs-

sagekraft als begrenzt („Worthü lsen“, 2.5.2 B) bezeichnet wird. Ihr Vor-

liegen kann zwar fü r eine formale Absicherüng von Entscheidüngen aüs-

reichend sein, dennoch geht dies nicht aütomatisch mit sübjektiver Er-

wartüngsstabilita t in Bezüg aüf den Schützaüftrag einher (2.8.2). Eine 
mitentscheidende Gründlage fü r die individüellen Handlüngen in dieser 

Spha re – von der Schaffüng der Bewertüngsgründlage bis zür Entschei-

düng ü ber mo gliche Aktionen – ist die individüelle Definition des Ver-

antwortüngsbereiches.  

Die damit züsammenha ngenden Probleme ünd Fragestellüngen würden 

in Kapitel 2.8 heraüsgearbeitet ünd in Kapitel 2.8.4 bereits züsammenge-

fasst, deswegen wird dies hier nicht wiederholt. Entscheidend erscheint 
dabei, dass der Entscheidüngsdrück, den eigenen Verantwortüngsbereich 

selbst zü bestimmen, aüf den einzelnen Mitarbeitern lastet ünd dies zü 

starker U berforderüng fü hren kann. Denn aüfgründ der normativen Na-
tür dieser Entscheidüng, ist eine „rationale“ Bestimmüng nicht mo glich – 

Entscheidüngen fü r mehr Verantwortüngsü bernahme ko nnen individüell 

als moralisch geboten erscheinen. Wenn die damit korrelierende sta rkere 
Arbeitsbelastüng gleichzeitig zü Lasten der eigenen Gesündheit geht, wie 

dies von einem Mitarbeiter explizit gea üßert würde, ist damit ein drin-

gendes Problem markiert. Dies ist aüch im Züsammenhang damit zü be-
trachten, dass insgesamt in vielen Gespra chen ein hohes, teilweise aüch 

emotionales Verantwortüngsgefü hl der Mitarbeiter gegenü ber dem Wohl 

der Kinder in Einrichtüngen deütlich würde. Dass es fü r die Mitarbeiter 
insgesamt nicht im Vordergründ steht, aüsschließlich nach formaler Absi-

cherüng zü streben, würde bereits an zahlreichen Stellen belegt. Eine 

mo gliche, wenn aüch wohl nicht hinreichende Entlastüng ko nnen norma-
tive Vergewisserüngen im Team bieten, die beispielsweise dürch ha üfi-

gen Aüstaüsch gefo rdert werden ko nnten. Notwendig wa ren aber aüch 

fachpolitische Positionierüngen ünd institütionalisierte Klarstellüngen 
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dahingehend, wie Aüfgabe ünd Verantwortüng der Aüfsichtsbeho rde in 

Relation zü den zür Verfü güng gestellten Ressoürcen verstanden werden. 

3.5.2 Informale Kontrolle und fachliche Intuition 

Die Mo glichkeiten formaler Kontrolle werden aüfgründ nicht hinreichend 

entwickelter ünd einheitlicher Verfahren, deren Legitimita t züdem nicht 
vollkommen gekla rt ist, als a üßerst begrenzt empfünden ünd die Prü füng 

von Einrichtüngen aüf Misssta nde mit der Süche nach der „Stecknadel im 

Heuhaufen“ (DokSH, 10; siehe Kapitel 2.5.1 A) verglichen. Daher wird 
dürch die Mitarbeiter eine bedeütende Strategie angewendet, üm aüch 

ohne diese Hilfsmittel sübjektive Erwartüngsstabilita t zü erreichen ünd 

aüch dem eigenen Verantwortüngsgefü hl fü r die Frage „Was passiert 
wirklich?“ zü folgen: der Einsatz informaler Kontrolle ünd fachlicher Intü-

ition. Dabei ist zü beachten, dass der Begriff der „informalen Kontrolle“ so 

nicht von den Mitarbeitern verwendet wird. Er soll hier analytisch eine 
Form von Kontrolle beschreiben, die nicht aüf festgelegten Verfahren be-

rüht ünd daher keine festgelegten Kriterien prü ft, sondern ihren Schwer-

pünkt aüf Informationen setzt, die dem Kontrollierenden eine Einscha t-
züng der Werte, Motive ünd Ziele des Kontrollierten ermo glichen (vgl. 

Kapitel III.2.1.1). Dass beispielsweise Interaktionen, die eher dem Bereich 

der „Beratüng“ züzürechnen sind, aüch einen prü fenden Charakter besit-
zen ko nnen, wird dürch die Akteüre nür vereinzelt ünd meist eher impli-

zit reflektiert (2.4.4). Allerdings finden sich aüch Aüssagen, in denen die 

Fünktion sozialer Kontrolle aüch als Legitimation fü r ansonsten eher in-

formelle Ta tigkeiten herangezogen wird (2.6.3). 

Eine Form informaler Kontrolle wird von den Aüfsichtsmitarbeitern als 

„ein Gefü hl fü r die Atmospha re in Einrichtüngen bekommen“ beschrieben 

ünd wird aüch explizit als Alternative zü formalen Prü füngen positioniert. 
Dieses „Gefü hl“, d. h. die fachliche Intüition, kommt aüch züm Einsatz bei 

der Bewertüng von Konzeptionen ünd im Rahmen von perso nlichen Ge-

spra chen hinsichtlich des Eindrücks von Personen. In allen drei Fa llen 
wird der „Fachbaüch“202 so eingesetzt, dass er das weitere Vorgehen der 

Mitarbeiter mit bestimmt. So kann er sich beispielsweise daraüf aüswir-

ken, welche Nachfragen gestellt werden oder an welchen Stellen genaüer 
hingeschaüt wird – beispielsweise bei als ünzüverla ssig eingescha tzten 

„Pappenheimern“ (2.2.7). Aüch kann der Effekt aüftreten, dass aüfgründ 

dieser fachlichen Intüition eine direktive Gespra chsfü hrüngsstrategie 
gewa hlt wird, mit der Tra ger zü Zügesta ndnissen bewegt werden sollen 

                                                 
202 Dieser Begriff für das genannte Gefühl wird in einer nicht zitierten Passage verwendet. 
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(2.5.2 B). Dass intüitives Vorgehen das Risiko birgt, dürch Vorürteile bzw. 
verallgemeinernde Erfahrüngswerte beeinflüsst zü werden, wird dürch-

aüs reflektiert, jedoch ist der Umgang damit der Verantwortüng des ein-

zelnen Mitarbeiters ü berlassen (2.6.5). Da strüktürell keine Hilfen zür Re-
flexion fachlicher Intüition vorhanden sind, spielt der kollegiale Aüs-

taüsch hierfü r eine wichtige Rolle (2.5.2 B). Fachliche Intüition ünd in-

formale Kontrolle basieren aüf dem perso nlichen Gerü st aüs Werten ünd 
Normen in Verbindüng mit Fachkompetenzen ünd Erfahrüngen. Deshalb 

zielt kollegialer Aüstaüsch hinsichtlich informaler Kontrolle insbesondere 

aüch aüf wechselseitige normative Vergewisserüng bzw. Aüshandlüng. 

3.5.3 Bewertungskriterien 

Da in dieser Arbeit keine Fallstüdien vorgenommen würden ünd aüch 

kein repra sentativer Aüsschnitt von Fallbearbeitüngen üntersücht würde, 

ko nnen aüch keine repra sentativen Ergebnisse dahingehend vorliegen, 
anhand welcher Kriterien Aüfsichtsmitarbeiter einen Einrichtüngstra ger 

als verla sslich oder vertraüenswü rdig einscha tzen. Im Züsammenhang 

mit den wenigen beobachteten Fa llen würden seitens der Aüfsichtsmit-
arbeiter in Gespra chen mit dem Verfasser einige Kriterien thematisiert 

ünd entsprechend offenbar von diesen als wichtig erachtet203. Folglich ist 

die Aüfza hlüng nicht abschließend. 

Genannt würden beispielsweise Indikatoren wie „Klarheit“ bzw. „klare 
Strüktür“ von Tra gervertretern, aüch „Reflexionsfa higkeit“ sowie „keine 

Naivita t“. Daraüs lassen sich erstens Rationalita t ünd Aüfgekla rtheit als 

Kriterien erkennen. Zweitens würden personenbezogene Motive, Enga-
gement ünd Motivation von Tra gervertretern reflektiert, beispielsweise 

„kein rein finanzielles Interesse“204 ünd die pa dagogische Einstellüng, et-

wa sich wertscha tzend ünd herzlich üm Kinder zü kü mmern. Eine dritte 
Kategorie von Kriterien bildeten erwartüngsgema ß die Berüfserfahrüng 

ünd fachliche Qüalifikation der betreffenden Erzieher ünd Tra ger. Bezo-

gen aüf die Bewertüng der Konzeption von Einrichtüngen zeichneten sich 
als relevante Kriterien das Bestehen strüktüreller Qüalita tssicherüngs-

                                                 
203 Die genannten nicht repräsentativen Kriterien wurden bei der Codierung von Ge-
sprächspassagen gefunden, die in dieser Arbeit aus Platzgründen größtenteils nicht zitiert wer-
den. 

204 Vor dem Hintergrund des im historischen Abriss dokumentierten höheren Misstrauens ge-
genüber gewerblichen Trägern in der Vergangenheit sei explizit darauf hingewiesen, dass fi-
nanzielles Interesse bei Trägern nur dann negativ bewertet wurde, wenn es stark vordergrün-
dig erschien. 
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maßnahmen wie Süpervision, interne Fachaüfsicht ünd Beratüng, Fort-

bildüng, Dokümentation üsw. aüs. 

3.5.4 Vertrauen und Beziehungsarbeit 

Informale Kontrollen ermo glichen in ho herem Maße als formale Kontrol-

len Interaktionserfahrüngen zwischen Aüfsichtsbeho rde ünd Tra ger ünd 
dienen aüch dem gegenseitigen Kennenlernen. Aüs Sicht der Aüfsichts-

mitarbeiter ist dieser Aspekt ihrer Ta tigkeit von hoher Bedeütüng, da er 

eine Form von Beziehüngsarbeit darstellt. Diese Beziehüngsarbeit ver-
bessert aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter die Informationssammlüng in 

Form informaler Kontrolle ünd erleichtert die nicht-formale Einflüss-

nahme aüf den Tra ger (2.4.5). Vor allem langfristige Arbeitsbeziehüngen 
bieten die Chance, Vertraütheit ünd Vertraüen langsam aüfzübaüen 

(2.4.5) ünd eine Strategie anzüwenden die als „Langer Atem“ (2.2.7) be-

zeichnet wird. Gemeint ist das langfristige Einflüssnehmen aüf einen Tra -

ger, der sich nicht sofort von der Beho rde ü berzeügen la sst.  

Fü r die Beziehüngsqüalita t ist wiederüm das Vertraüen zwischen beiden 

Kooperationspartnern mitentscheidend. Es wird sogar als „Arbeitsgründ-

lage“ bezeichnet. Entsprechend geht es den Aüfsichtsmitarbeitern aüch 
darüm, wie das Vertraüen des Tra gers in die Beho rde gesta rkt werden 

kann. Weiterhin ist das Vertraüen eines Aüfsichtsmitarbeiters in einen 

Tra ger etwas, das aüch ünter Verzicht aüf Informationen zü sübjektiver 

Erwartüngsstabilita t beitragen kann.  

Diese beiden Aspekte lassen sich nicht vollsta ndig voneinander trennen, 

da eine stabile Vertraüensbeziehüng aüf Gegenseitigkeit berüht. Da eine 

Aüfsichtsbeho rde, die aüch formale Kontrolle anwendet, gewissermaßen 
institütionalisiertes Misstraüen verko rpert, wenden die Aüfsichtsmitar-

beiter Gegenstrategien an, die das Bild einer misstraüenden Beho rde ge-

genü ber den Tra gervertretern relativieren. So kann sich beispielsweise 
ein gewisser „Vertraüensvorschüss“ seitens der Beho rde fo rderlich aüf 

das Vertraüen des Tra gers zür Beho rde ünd damit aüf seine Offenheit ünd 

Kooperationsbereitschaft aüswirken. Entsprechend geben manche Aüf-
sichtsmitarbeiter an, dass „Külanz“ gegenü ber dem Tra ger aüch das Ziel 

verfolgen kann, die Beziehüngsqüalita t zü verbessern (2.5.2 A). Eine an-

dere Strategie züm Vertraüensaüfbaü besteht darin, das eigene pa dagogi-
sche Selbstversta ndnis zü betonen ünd damit aüf bestimmte Intentionen 

ünd Motive des eigenen Handelns zü verweisen sowie Vorürteile gegen-

ü ber Aüfsichtsmitarbeitern zü redüzieren (2.6.1). Einen a hnlichen Zweck 
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verfolgt die Strategie der Aüfsichtsmitarbeiter, fü r eine mo glichst güte 

Gespra chsatmospha re zü sorgen (2.6.2).  

Fü r beide „Richtüngen“ des Vertraüens gilt, dass sie nür mo glich sind, 

wenn sich die beiden Partner „kennen“ (2.4.5, 2.4.6). Gemeint ist dabei 

nicht nür ein Kennen der Institütion, sondern relevant fü r das Vertraüen 
kann aüch die Perso nlichkeit der beteiligten Menschen sein (2.4.5). Als 

fo rderlich fü r das Vertraüen in Tra ger wird neben positiven Erfahrüngen 

ü ber einen la ngeren Zeitraüm aüch genannt, wenn Tra ger sich freiwillig 

mehr engagieren als verlangt (2.4.6).  

Bestehen Tra gervertreter aüf einen distanzierteren Umgang, beispiels-

weise aüfgründ eines fachlichen Dissenses mit der Beho rde, kann dies 

nicht dürch diese Form von Beziehüngsarbeit kompensiert werden 
(2.6.1). Aüch ko nnen Fa lle aüftreten, in denen Tra ger von der Beho rde 

aüsschließlich eine formale Beta tigüng erwarten ünd kein Interesse an 

oder sogar Ablehnüng von fachlichen „Impülsen“ der Aüfsichtsmitarbei-
ter zeigen (2.7.1). Bei einer solchen Konstellation, in der gewisse Konflik-

te zwischen dem pa dagogischen Selbstversta ndnis der Aüfsichtsmitarbei-

ter ünd ihrem formal sehr begrenzten Aüftrag aüftreten (2.6.1), ist die 
Vertraüensbildüng erschwert. Denn Vertraüen basiert aüch aüf geteilten 

Werten ünd Zielen (2.7.1). Je mehr ein Tra ger hinsichtlich informaler 

Kontrollen kooperiert, also je offener er sich beispielsweise ü ber pa dago-
gische Fragen mit Aüfsichtsmitarbeitern aüstaüscht, desto besser ist die 

Chance dafü r, dass sich aüch Vertraüen entwickelt. Die Beitra ge von in-

formaler Kontrolle ünd Vertraüen zür Schaffüng einer Bewertüngsgründ-
lage ha ngen also züsammen. Die Beobachtüngsergebnisse deüten insge-

samt daraüf hin, dass den Mitarbeitern vornehmlich sozialpa dagogische 

Methoden ünd Fachkompetenzen zür Verfü güng stehen, üm die beschrie-
bene Beziehüngsarbeit in dem asymmetrischen Verha ltnis zü den Ein-

richtüngstra gern zü leisten. Ein Mitarbeiter zieht sogar explizit einen 

Vergleich zür Arbeitsbeziehüng zwischen Pa dagoge ünd Kind (2.4.3, 
2.6.2). Jenseits informeller kollegialer Beratüng scheint es kaüm systema-

tische Hilfen fü r eine Form von Beziehüngsarbeit zü geben, die der spezi-

ellen Rolle ünd dem Aüftrag eines Aüfsichtsfü hrenden angepasst ist.  

Der vertraüensvollen Arbeitsbeziehüng zü Einrichtüngstra gern stehen 
die Aüfsichtsmitarbeiter aüfgründ ihres „misstraüischen“ Aüftrages am-

bivalent gegenü ber. Einerseits wird das Vertraüen als notwendig ünd so-

gar als Arbeitsgründlage bezeichnet, andererseits werden Gefahren posi-
tiver Vorürteile (2.6.5) ünd des Verzichts von Kontrollen aüfgründ zü 

großen Vertraüens genannt (2.4.6). Dieser letztgenannte Aspekt verweist 
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noch einmal daraüf, dass Beziehüngsarbeit ünd Vertraüensaüfbaü keine 
allgemeingü ltige ünd alleinige Lo süng fü r das Informationsdefizit dürch 

mangelhafte oder fehlende Verfahren der Prü füng ünd Bewertüng sein 

ko nnen. Aüch aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter stellen sie keinen aüsrei-
chenden Ersatz fü r Prü fverfahren dar. Hier zeigt sich das in Abschnitt III 

beschriebene strüktürelle ünd bisher nicht aüsreichend reflektierte 

Spannüngsverha ltnis zwischen der gründsa tzlichen Fünktion der Beho r-
de als Misstraüensinstanz ünd der (aüs Sicht der Aüfsichtfü hrenden) 

praktischen Notwendigkeit einer Vertraüensbeziehüng zü Einrichtüngs-

tra gern. 
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4. Fazit der teilnehmenden Beobachtung 

In Abschnitt I dieser Arbeit würde aüsfü hrlich der rechtliche ünd strüktü-

relle Rahmen fü r die beho rdlichen Aüfsichts- ünd Beratüngsta tigkeiten 

beschrieben. Züsammen mit den Ergebnissen der Abschnitte II ünd III 
fü hrte dies zü der Erkenntnis, dass zwar bereits seit Beginn der rechtli-

chen Regülierüng dieses Arbeitsfeldes die Heraüsforderüng bekannt ist, 

dass die Einrichtüngsaüfsicht Misstraüen ünd Vertraüen in sich institüti-
onell vereinen müss, dass bisher jedoch weder die fü r eine effektive Kon-

trolle noch die fü r einen fünktionalen Einsatz von Vertraüen notwendigen 

normativen Entscheidüngen getroffen ünd strüktürellen Bedingüngen 
geschaffen würden. Diese Entscheidüngen betreffen einerseits die norma-

tive Bewertüng der Tra geraütonomie: Je ho her der Wert der Selbststa n-

digkeit gescha tzt wird, desto wichtiger ist es, Bedingüngen zür Entwick-
lüng von begrü ndetem Vertraüen zü schaffen ünd dabei die mit dem Ein-

satz von Vertraüen verbündenen Risiken in Kaüf zü nehmen. Anderer-

seits müss ü ber normative Orientierüngen fü r formale Kontrollen ent-
schieden werden, da Kontrolle „Soll-Werte“ beno tigt, die mit einem zü 

ermittelnden „Ist-Wert“ verglichen werden ko nnen. Da der Staat ünter 

Berü cksichtigüng der individüellen Entfaltüngsfreiheit einerseits ünd der 
partnerschaftlichen Gründorientierüng des Jügendhilferechts anderer-

seits zürü ckhaltend in der einseitigen Vorgabe von normativen „Mindest-

standards“ fü r Betreüüng ünd Erziehüng agiert, ko nnten sich solche Ent-
scheidüngen aüch aüf die Verfahren beschra nken, dürch die solche Gren-

zen bestimmt werden.  

In der qüalitativen Analyse der wa hrend der teilnehmenden Beobachtüng 

sowie der Gespra che mit Aüfsichtsmitarbeitern erhobenen Daten finden 
sich nün zahlreiche empirische Belege fü r die These, dass diese entschei-

denden normativen Fragen bisher nicht strüktürell beantwortet würden, 

sondern von den Aüfsichtsmitarbeitern individüell bearbeitet werden 
mü ssen. Insbesondere die Notwendigkeit, als Einzelperson normative 

Grenzen gegenü ber Tra gern ziehen ünd diese dann verteidigen zü mü s-

sen, stellt sich als Qüelle von Unsicherheit ünd potenzieller U berforde-
rüng dar. Fast alle heraüsgearbeiteten Probleme ünd Widersprü che der 

Aüfsichtsta tigkeit ergeben sich daraüs oder werden dadürch verscha rft, 

dass die Aüfgabe ünd der Verantwortüngsbereich der Aüfsicht bisher 
nicht hinreichend diskütiert bzw. gekla rt würden. Die politische Bescha f-

tigüng mit der Aüfsicht bleibt bisher aüf einem symbolischen Niveaü, ent-

sprechend ist aüch die Aüsstattüng der Beho rden mehr oder weniger 
symbolisch. Denn wenn nicht gekla rt ist, welche Aüfgaben die Beho rde 

eigentlich in welcher Intensita t ünd mit welchen Mitteln erfü llen soll, 
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kann aüch keine sachgerechte Ermittlüng ünd Bereitstellüng der dafü r 
beno tigten Ressoürcen, Verfahren ünd perso nlichen Kompetenzen der 

Mitarbeiter oder deren gezielte fachliche Weiterbildüng erfolgen.  

Die o ffentlichen Erwartüngen an die Aüfsichtsbeho rde würden vor dem 

Hintergründ der Debatten üm sexüelle Gewalt ünd andere U bergriffe ünd 
Misssta nde im Kontext von Erziehüngshilfen versta rkt dahingehend for-

müliert, dass Tra gern mehr misstraüt werden mü sse, dass beispielsweise 

vermehrt ünangemeldete o rtliche Prü füngen stattfinden mü ssten. Einge-
fordert wird eine Parteilichkeit der Beho rde fü r die Belange der in Ein-

richtüngen üntergebrachten Kinder ünd insgesamt eine effektive, pra ven-

tiv wirksame Kontrolle. Aüs Sicht ünd Erfahrüng der Aüfsichtsmitarbeiter 

ist effektive Pra vention bisher jedoch nür in Kooperation mit den Tra gern 

mo glich. Der Tra ger wird entsprechend als Kooperationspartner behan-

delt, mit dem Ziel einer Co-Prodüktion des Schützes von Kindern in Ein-
richtüngen. Hierzü wenden die Aüfsichtfü hrenden in Ermangelüng ar-

beitsfeldspezifischer Verfahren vor allem sozialpa dagogische Methoden 

an ünd legen großen Wert aüf die Beziehüngsarbeit mit Tra gern ünd den 
Aüfbaü eines Vertraüensverha ltnisses, da nür so eine solche effektive Ko-

operation mo glich sei. Ein formales Handeln – vor allem solches gegen 

den Willen des Tra gers – wird seitens der Aüfsichtfü hrenden eher als Be-
drohüng als als Unterstü tzüng der eigenen Anliegen verstanden ünd ist 

mit Unsicherheit verbünden. Zügespitzt formüliert ist formalisiertes 

Handeln gewissermaßen nür eine Notfallmaßnahme, wenn das koopera-
tive, sozialpa dagogische Beziehüngshandeln gescheitert ist. Umgekehrt 

liegt der Wünsch zür Beziehüngsarbeit mit Tra gern gerade aüch in dem 

Selbstversta ndnis der Mitarbeiter begrü ndet, „wirklich“ etwas züm 
Schütz der Kinder erreichen zü wollen, statt nür nach formaler Aüfgaben-

erfü llüng „nach Vorschrift“ zü streben.  

Eine freiwillige Kooperation mit Aüfsichtsmitarbeitern, die Einrichtüngs-

tra ger ünter Umsta nden sogar in eine Art „Klientenrolle“ bringt, ist je-
doch nicht fü r alle Tra ger akzeptabel, zümal dies nicht nür perso nliches 

Vertraüen des Tra gers in den Aüfsichtsmitarbeiter erfordert, sondern 

aüch die Anerkennüng seiner fachlichen Expertise.  

Ein mindestens ebenso wichtiger Hinderüngsgründ fü r die Fünktionalita t 
von Beziehüngsarbeit sind o konomische Zwa nge, die der konsensüalen 

ünd partnerschaftlichen Einigüng zwischen Tra gern ünd Aüfsichtsmitar-

beitern entgegenstehen ko nnen. Denn in dürch „Sachzwa nge“ gepra gten 
Disküssionen ist eine fachliche Argümentation nicht mo glich – mo glich-

erweise besteht sogar Einigkeit zwischen den Diskütanten, dass ho here 
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Anforderüngen fachlich wü nschenswert sind. Sondern hier beschra nkt 
sich die Aüshandlüng daraüf, ob der Aüfsichtsmitarbeiter bestimmte 

Normen dürch Aütorita t oder Verhandlüngsgeschick verteidigt, ob er Zü-

gesta ndnisse macht ünd sich der o konomisch motivierten Forderüng 
beügt oder ob die Kooperation beendet wird ünd der Konflikt gerichtlich 

gekla rt werden müss. Verhandlüngen dieser Art stehen jedoch in deütli-

chem Widersprüch zü dem hier ü berwiegend festgestellten Selbstver-
sta ndnis der Aüfsichtsmitarbeiter – eine solche sehr distanzierte Form 

der Interaktion konterkariert dieses Selbstbild geradezü.  

Hinzü kommt, dass ebenfalls nicht gekla rt ist, wie viel perso nliches Enga-

gement der einzelne Mitarbeiters investieren soll, üm doch noch eine Ein-

flüssnahme aüf den Tra ger zü erreichen. Derzeit lastet diese normative 

Entscheidüng ü ber Art ünd Intensita t von Interaktionen mit Tra gern aüf 

jedem einzelnen Mitarbeiter ünd fü hrt teilweise zü einem Abwa gen zwi-
schen dem eigenen moralischen Empfinden ünd der eigenen physischen 

ünd psychischen Gesündheit. Das strüktürell bedingte Spannüngsverha lt-

nis der Aüfsichtsaüfgabe wird damit in die konkrete Arbeitsorganisation 
jedes einzelnen Mitarbeiters verlagert ünd die Verantwortüng fü r die zü 

treffenden normativen Entscheidüngen ihm ü berlassen. Dieser Drück 

vergro ßert die individüellen Anforderüngen an die Mitarbeiter, die aüf-
gründ der Komplexita t ünd Breite der zü beürteilenden Fachthemen oh-

nehin bereits sehr hoch sind. Denn es mü ssen pa dagogisch-praktische, 

konzeptionelle, organisatorische, baülich-technische, betriebswirtschaft-
liche ünd rechtliche Aspekte in einem sich sta ndig weiterentwickelnden 

Feld bearbeitet werden. Hinzü kommen spezielle Kompetenzen hinsicht-

lich der eigenen Aüfgabenwahrnehmüng, beispielsweise Gespra chsfü h-
rüng, Befragüngs- ünd Ermittlüngsmethoden sowie die Kenntnis formaler 

Verwaltüngsvorschriften. Diese hohen Anforderüngen bergen nicht nür 

die Gefahr, dass bei Bearbeitüng dürch einen einzelnen Mitarbeiter Feh-
ler gemacht werden – beispielsweise, wenn die Beziehüngs- oder Ge-

spra chsdynamik nicht mehr kontrolliert werden kann –, sondern aüch, 

dass Mitarbeiter von mo glichen Vereinfachüngen ihrer Ta tigkeit „einge-

kaüft“ werden ko nnten ünd eigene Ansprü che aüs solchen Grü nden ab-

senken. Das heißt aüch, dass Tra ger, die sich maximal gegen eine Ein-

flüssnahme abgrenzen, sich also güt „wehren ko nnen“, im Gegensatz zü 
transparenten ünd kooperativen Tra gern weniger effektiv beaüfsichtigt 

werden ko nnen.  
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Daraüs folgt, dass derzeit strüktürell205 nür dann ein pra ventiver Schütz 
von Kindern in Einrichtüngen mo glich ist, wenn Tra ger ihre Einrichtün-

gen effektiv selbst kontrollieren ünd dabei mit der Aüfsichtsbeho rde 

freiwillig züsammenarbeiten. Ohne diese Kooperation beschra nkt sich die 
Aüfsichtsta tigkeit aüf mo gliche Interventionen, die jedoch ha üfig erst 

mo glich erscheinen, nachdem Vorfa lle bekannt würden, sowie aüf die 

Kontrolle der wenigen gesicherten Mindestanforderüngen. 

5. Reaktionen der Landesjugendämter auf die Ergebnisse 

Der Abschnitt V dieser Arbeit würde den Mitarbeitern der beiden nord-

rhein-westfa lischen Landesjügenda mter als Forschüngsbericht206 vorab 
zügesandt, üm ihnen die Mo glichkeit einzüra ümen, zü den Ergebnissen 

Stellüng zü beziehen. Um die Unabha ngigkeit der Ergebnisse nicht zü be-

einflüssen, war jedoch vereinbart, dass die LJA  keinen Ansprüch aüf Ver-
a nderüngen haben wü rden (vgl. Kapitel IV.2.3.3). In beiden LJA  fanden 

Grüppengespra che statt, in denen eine Rü ckmeldüng dürch die Teams 

ünd ihre Vorgesetzten erfolgte. 

5.1 LJA Westfalen-Lippe 

Das zweistü ndige Gespra ch fand im September 2012 statt, beteiligt waren 

drei der fü nf bereits züm Forschüngszeitpünkt bescha ftigten Fachberater, 

zwei seitdem neü eingestellte Fachberater, der Sachgebietsleiter sowie 

der Referatsleiter.  

Züsammenfassend würde die Validita t der Ergebnisse des Forschüngsbe-

richtes ünd die Qüalita t des methodischen Vorgehens dürch die LJA-

Mitarbeiter positiv beürteilt. Insgesamt würden die Ergebnisse als zütref-
fend ünd hilfreich bezeichnet. Hervorgehoben würde, dass aüch Aspekte 

benannt würden, die in der bisherigen teaminternen Disküssion zwar 

„immer mitschwingen“, aber aüf diesem „Abstraktionsniveaü“ noch nicht 
explizit thematisiert worden seien. Die externe Betrachtüng ero ffne 

Chancen, einige der bekannten Problembereiche sta rker personenünab-

ha ngig ünd ünter vermehrter Berü cksichtigüng der strüktürellen Bedin-

                                                 
205 Das heißt, es sind Ausnahmen in Einzelfällen denkbar. 

206 Die den Behörden überlassene Fassung entspricht im Wesentlichen dem Abschnitt V der 
vorliegenden Arbeit, ergänzt durch einige theoretische und methodische Erläuterungen, die in 
den anderen Abschnitten dieser Arbeit aufgegangen sind. Nachträglich erfolgten noch eine 
redaktionelle Überarbeitung dieses Abschnitts sowie einige wenige Ergänzungen und Präzisie-
rungen von Interpretationen und Schlussfolgerungen.   
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güngen weiterfü hrend zü diskütieren. Der Bericht habe „Disküssionen 
aüsgelo st“ ünd helfe bei einem weiteren „sachlichen Diskürs“ ü ber die 

Ta tigkeit der Aüfsichtsbeho rden. 

Es würde nür eine inhaltliche Versta ndnisfrage hinsichtlich der Eig-

nüngsbeürteilüngsverfahren fü r Personal in Kapitel 2.5.3 gestellt, wo-
raüfhin die dort verwendete Formülierüng sprachlich verdeütlicht würde. 

Die einzige weitere Anmerküng bezog sich aüf manche „flapsigen“ Aüssa-

gen dürch Aüfsichtsmitarbeiter in hier verwendeten Zitaten. Dabei würde 
seitens des LJA betont, dass die züm Teil sehr informelle ünd ümgangs-

sprachliche Aüsdrücksweise nicht dem offiziellen Selbstversta ndnis der 

Beho rde ünd dem ernsthaften Arbeitsgegenstand entspra che ünd nür in 

dem jeweiligen Gespra chskontext interpretierbar sei. Im Regelfall wird 

deshalb in den Interpretationen der entsprechenden Textstellen aüf die 

jeweiligen Kontexte hingewiesen ünd eine Einordnüng vorgenommen. 

Eingeleitet würde das Grüppengespra ch ohne konkrete Fragen des Ver-
fassers, sondern lediglich mit dem Hinweis, dass drei Aspekte zü bespre-

chen seien, na mlich erstens Fragen an den Verfasser, zweitens Anmer-

küngen ünd drittens die Bedeütüng der Ergebnisse fü r die Mitarbeiter. 
Züna chst würde daraüfhin aüf die hohe Bedeütüng der rechtlichen Rah-

menbedingüngen verwiesen, die züm Versta ndnis der Forschüngsergeb-

nisse notwendig sei207. Das Forschüngsergebnis würde dürch einen Teil-
nehmer so zügespitzt dargestellt, es entstehe „plakativ das Bild keiner 

gesetzlich im Rahmen agierenden Aüfsichtsbeho rde, sondern ein züsam-

mengewü rfelter Haüfen von Pa dagogen, der in erster Linie sitüationsbe-
dingt aüs dem Baüch heraüs vor Ort agiert.“ Diese Züspitzüng wiederüm 

würde dann als „eigentlich der Worst Case“ fü r eine Aüfsichtsbeho rde 

bewertet, da deren Ta tigkeit aüs jüristischer Sicht eigentlich dürch „stan-
dardisiertes Verfahren“ ünd „gleichma ßiges Agieren“ gepra gt sein mü sse 

ünd „keine Züfa lligkeit“ herrschen dü rfe. Die anschließende Disküssion 

befasste sich daraüfhin mit der Frage, inwieweit der rechtliche Aüftrag 
„ünmo glich“ sei ünd damit die vorgenannte Diskrepanz relativiert wü rde. 

Dabei würden die ünterschiedlichen Erwartüngen ünd Ansprü che von 

jüristischer ünd sozialpa dagogischer Bewertüng betont. Als hilfreich fü r 
dieses ünaüflo sbare Spannüngsfeld würden „kürze Wege“, also eine 

schnelle ünd ünbü rokratische Kommünikation zwischen den als Fachbe-

rater ta tigen Sozialpa dagogen ünd dem jüristisch aüsgebildeten Referats-

leiter  benannt. 

                                                 
207 Die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen waren in dem Forschungsbericht 
nur sehr knapp angedeutet worden. 
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Im Wesentlichen würde im Verlaüf des Gespra ches die Argümentation 
dieser Arbeit besta tigt, allerdings würden noch einige züsa tzliche Aspek-

te benannt, die im empirischen Teil bisher nicht in dieser Deütlichkeit 

heraüsgearbeitet worden waren: 

1. Die Fachberater würden als „Individüalisten“ bezeichnet, die nür 
schwer anhand von Arbeitsanweisüngen zü steüern seien. Dies würde mit 

einem Vorkommnis illüstriert, bei dem sich ein einzelner Fachberater 

nicht an eine vermeintlich klare teaminterne Vorgabe gehalten hatte. Als 
Gründ hierfü r würde genannt, dass dieser Mitarbeiter die Sitüation als 

Aüsnahme interpretiert habe, aüf die die Absprache nicht anzüwenden 

sei. Dies verweist deütlicher als bisher beschrieben daraüf, dass Abspra-

chen ünd Richtlinien kein einheitliches Verwaltüngshandeln garantieren, 

da nicht nür die Wahl der beho rdlichen Reaktion aüf eine bestimmte Si-

tüation von individüeller Bewertüng abha ngig ist, sondern bereits die 
Wahrnehmüng ünd Kategorisierüng dieser Sitüation. In diesem Kontext 

würde aüch in Frage gestellt, ob Arbeitspapiere zü einer Entlastüng der 

einzelnen Fachberater beitragen ko nnen, da diese ünter Umsta nden eine 
Einheitlichkeit süggerierten, die aüfgründ der abweichenden individüel-

len Interpretation nicht gegeben sei. 

2. Beziehüngen zwischen Tra gervertretern ünd Aüfsichtsmitarbeitern 

wirkten in beide Richtüngen. Beziehüngsarbeit diene entsprechend nicht 
nür den Aüfsichtsmitarbeitern zür Einflüssnahme aüf den Tra ger, son-

dern aüch Tra ger erlangten im Rahmen einer vertraüensvollen Beziehüng 

potenziell Einflüss aüf die Aüfsichtsmitarbeiter. Dass man so „eingelüllt“ 
oder „eingefangen“ wü rde, erschwere ein formal strengeres Vorgehen 

gegenü ber dem Tra ger. Die beste vorhandene Gegenstrategie gegen diese 

„Fallstricke“ sei die „Morgenründe“ (vgl. Kapitel 1.5.1), in der ein infor-

meller Aüstaüsch zwischen den Mitarbeitern stattfindet. 

3. In diesem Kontext würde betont, dass seitens der Aüfsichtsmitarbeiter 

die Beziehüngsarbeit nicht bewüsst „strategisch“ eingesetzt wü rde. Es 

erfolgte eine klare Abgrenzüng von dem Eindrück, man „erschleiche“ sich 
das Vertraüen der Tra ger. „[Es] hat jeder wirklich das Gefü hl, das ist kei-

ne Methode üm was raüszükriegen“, sondern man gehe davon aüs, man 

habe „wirklich ne Beziehüng“ zü den Tra gern. 

4. Die im Fazit des Forschüngsberichts vorgeschlagene versta rkte Ver-
sta ndigüng ü ber fachliche Standards mit den Spitzenverba nden208 würde 
                                                 
208 In der hier vorliegenden Fassung wurde dieser Aspekt aus redaktionellen Gründen in das 
Gesamtfazit verschoben. 
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problematisiert. Diese besa ßen einerseits „kein Mandat“ üm solche Ver-
einbarüngen zü treffen. Andererseits wa re zwar aüf rein fachlicher Ebene 

ein Konsens denkbar, ein solcher wü rde jedoch dürch kollidierende fach-

politische Interessen üntergraben werden. Die Argümentation der Spit-
zenverba nde sei teilweise als „ünpa dagogisch“ ünd von wirtschaftlichen 

Interessen gepra gt erfahren worden.    

5. Eine Vergro ßerüng des Aüfsichtsteams bringe den Nachteil mit sich, 

dass dies die Notwendigkeit von Standardisierüngen erho hte ünd den 

informellen Aüstaüsch erschwerte.    

5.2 LJA Rheinland 

Im Oktober 2012 fand aüch in Ko ln ein 90-minü tiges Feedbackgespra ch 

statt. Beteiligt waren vier der sechs bereits züm Forschüngszeitpünkt be-
scha ftigten Fachberater, zwei seitdem neü eingestellte Fachberater, der 

Abteilüngsleiter, der Referatsleiter sowie die jüristische Fachkraft der 

Abteilüng.  

Die Aüssagekraft der Ergebnisse ünd ihre Verwendbarkeit fü r eine wei-
terfü hrende Disküssion würden aüch im LJA Rheinland insgesamt positiv 

bewertet. Im Unterschied zür Rü ckmeldüng des LJA Westfalen fanden je-

doch einzelne Distanzierüngen von bestimmten Darstellüngen statt, aüf 

die ünten na her eingegangen wird.  

Eingeleitet würde das Gespra ch dürch die Bitte an den Verfasser, erstens 

zü erla ütern, welche Unterschiede zwischen den beiden nordrhein-

westfa lischen Landesjügenda mtern festzüstellen sind ünd zweitens eini-
ge zentrale Ergebnisse züsammenfassend vorzütragen. Das folgende Ge-

spra ch würde insgesamt stark von der Frage bestimmt, inwieweit die im 

Bericht beschriebenen Widersprü che ünd Probleme konstitütiv fü r das 
Arbeitsfeld seien ünd inwieweit die Aüfsichtsbeho rde selbst an diesen 

Bedingüngen etwas vera ndern ko nne. Aüs diesem Verlaüf ergaben sich 

vergleichsweise hohe Redeanteile des Verfassers, in denen einige der 
Forschüngsergebnisse verdeütlicht ünd im Sinne dieser Fragestellüng 

erla ütert würden. Dies ging zü Lasten der Rü ckmeldüngen des Teams, so 

dass diese weniger aüsfü hrlich stattfanden als im LJA Westfalen. 

Einige mo gliche Folgerüngen der Ergebnisse fü r die Beho rde würden an-
gesprochen, allerdings fand erwartüngsgema ß – wie aüch in Mü nster – 

noch keine Festlegüng aüf tatsa chliche Konseqüenzen statt. Dürch einen 

teilnehmenden Fachberater würde eine bessere interne Vernetzüng hin-
sichtlich jüristischer Kla rüng ünd Absicherüng angeregt. Dazü würde be-
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merkt, dass diese jüristische Absicherüng in der Vergangenheit dürch 
schriftliche Aüsarbeitüngen versücht worden sei, dies aber zür Absiche-

rüng nicht aüsgereicht habe. Weiterhin würde angeregt, ein Selbstver-

sta ndnispapier des Aüfsichtsteams fü r die Einrichtüngstra ger zü entwi-
ckeln. Aüch würde Interesse hinsichtlich eines versta rkten informellen 

Aüstaüsches zwischen den Fachberatern – vergleichbar der „Morgenkon-

ferenz“ im LJA Westfalen-Lippe – gea üßert. Hinsichtlich des im Bericht 
genannten Vorschlags, vermehrt Zweierteams einzüsetzen, würde der 

hohe Personalbedarf benannt sowie der Effekt antizipiert, dass aüch dies 

keine Einheitlichkeit garantiere, da anzünehmen sei, dass sich vor allem 
Mitarbeiter mit a hnlichem fachlichem Versta ndnis in solchen Teams zü-

sammenfinden wü rden.  

Kritisch würde angemerkt, dass eine mo gliche ünd wü nschenswerte Lo -

süngsperspektive des im Bericht beschriebenen Dilemmas der Aüfsichts-
beho rde zwischen Vertraüen ünd Kontrolle nicht aüsreichend dargestellt 

worden sei: Eine ideale Zielperspektive bestü nde aüs Sicht eines Fachbe-

raters darin, dass die Aüfsichtsbeho rde aüfgründ ihrer hohen fachlichen 
Qüalita t dürch die Beaüfsichtigten so anerkannt wü rde, dass jene sich 

gerne der Aüfsicht ünterzo gen ünd aüch Interventionen nicht als ünge-

rechtfertigt wahrna hmen. Als Vergleich würde herangezogen, dass man 
aüch dem TU V dahingehend vertraüe, dass dürch ihn entdeckte Probleme 

tatsa chlich ein Sicherheitsrisiko ünd Eingriffe daher gerechtfertigt sei-

en209.  

Eine weitere kritische Anmerküng bezog sich daraüf, dass Formülierün-
gen des Berichts in den Kapiteln 3.4.2 ünd 2.5.1 F den Eindrück weckten, 

dass das Landesjügendamt „immer“ den fachlichen Entwicklüngen der 

Praxis „hinterherhinke“ (letzteres ist eine Formülierüng aüs Kapitel 
2.5.1 F). Hierzü würde betont, dass in manchen Themenbereichen die 

Aüfsichtsbeho rde aüs Sicht der Disküssionsteilnehmer dürchaüs aüch 

„richtüngsweisend“ sei ünd fachpolitische Maßsta be setze. Diesen An-
sprüch zü verfolgen ünd gleichzeitig „Tra ger fachlich [zü] gewinnen“ 

würde jedoch als ansprüchsvoll dargestellt.  

                                                 
209 Aufgrund eines Missverständnisses wurde dieser Aspekt in der Diskussion nicht weiter ver-
tieft. Nachträglich fand hierzu aber noch eine Korrespondenz zwischen dem Verfasser und dem 
betreffenden Fachberater statt, in der dieser Idealvorstellung entgegengestellt wurde, dass 
einerseits die fachlichen Anforderungen dieses dynamischen Arbeitsfeldes sehr hoch seien und 
zweitens das TÜV-Beispiel nur bedingt vergleichbar sei, da im Fall der Einrichtungsaufsicht die 
Beaufsichtigten ebenfalls Fachkräfte sind – anders als durchschnittliche Autofahrer im Verhält-
nis zum TÜV-Kontrolleur. Schlussfolgernd wurde festgestellt, dass dieses Idealbild zwar grund-
sätzlich umsetzbar, aber mit hohen fachlichen Anforderungen verbunden wäre. 
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In beiden Positionierüngen zeigt sich, was aüch an anderer Stelle in die-
ser Arbeit beschrieben wird: Es herrscht bisher kein allgemeiner Konsens 

dahingehend, welche Rolle die Beho rde gegenü ber den Einrichtüngen 

ünd Diensten der erzieherischen Hilfen hinsichtlich der fachlichen Wei-
terentwicklüng ünd der Bestimmüng von Qüalita tsmaßsta ben einnehmen 

soll ünd kann.   

Eine weitere Distanzierüng würde dadürch vorgenommen, dass ein Teil-

nehmer a üßerte, er habe sich fü r manche Zitate im Bericht „gescha mt“. 
Aüf spa tere telefonische Nachfrage erla üterte dieser Mitarbeiter diese 

Abgrenzüng, indem er exemplarisch aüf das Kapitel 2.5.2 C verwies. Nach 

der Interpretation des Mitarbeiters komme in der dort wiedergegebenen 

Passage eine „Unreflektiertheit“ gegenü ber der Unterscheidüng zwischen 

„perso nlicher Wertüng“ ünd dem Abgleich mit „objektiven Maßsta ben“ 

züm Aüsdrück. Es fehle dort der Versüch, die dürch den perso nlichen 
Eindrück entstandene Unsicherheit mit solchen objektiven Maßsta ben in 

Beziehüng zü setzen210. Die dort beschriebene Strategie, den Tra ger mit 

einer erho hten Aüfmerksamkeit gegenü ber der SPLG-Stelle zü beaüftra-
gen, würde als Verantwortüngsverlagerüng aüf den Tra ger ünd damit als 

nicht aüsreichende Erfü llüng der eigenen Aüfsichtsverantwortüng bewer-

tet. Statt mit einer Verantwortüngsverlagerüng ha tte dieser Mitarbeiter 
seiner Unsicherheit mit eigenen weiteren Handlüngen, beispielsweise 

einem weiteren Besüch oder der Einbeziehüng von Kollegen begegnen 

mü ssen. Nach Einscha tzüng des rü ckmeldenden Mitarbeiters nehme er 
die eigene Praxis dahingehend als weiter entwickelt wahr. In den letzten 

Jahren seien züdem im Züsammenhang mit einem „Generationenwechsel“ 

Anstrengüngen ünternommen worden, sta rker zwischen „sübjektiver“ 
ünd „objektiver“ Bewertüng zü ünterscheiden. Damit sei ein erho hter An-

sprüch an Vergleichbarkeit ünd eine sta rkere Orientierüng an gesetzli-

chen Vorgaben im Gegensatz zür perso nlichen Einscha tzüng einherge-
gangen. Die gemeinsame Verschriftlichüng von Arbeitsvorga ngen sei im 

Sinne einer Versta ndigüng ünd Vereinheitlichüng hilfreich gewesen.  

                                                 
210 Zu dieser Rückmeldung sei erwähnt, dass diese Interpretation der genannten Passage von 
der des Forschungsberichtes etwas abweicht. Versuche des Abgleichs der subjektiven Empfin-
dungen mit objektiven Maßstäben sowie eine insgesamt vorhandene Reflexion der eigenen 
Unsicherheit wurden dort durchaus festgestellt. Die Bewertung des beschriebenen Vorgehens 
seitens des Mitarbeiters ist also „kritischer“ als die des Verfassers. Die hier wiedergegeben 
Reaktion scheint daher besonders deutlich zu machen, dass das Spannungsfeld zwischen sub-
jektivem „Gefühl“ und intersubjektiven und einheitlichen Maßstäben einen Kernaspekt des 
professionellen Selbstverständnisses der Aufsichtsmitarbeiter berührt.   



430 Kapitel V.5. 

Ein weiterer Teilnehmer meldete zürü ck, dass er die eigene Arbeit als 
„besser“ einscha tze, als dies im Bericht züm Aüsdrück gekommen sei. Er 

bezog sich dabei aüf a hnliche Vorga nge wie die züvor genannte Person, 

denn es seien vor allem hinsichtlich der Formülierüng gemeinsamer Ver-
fahrenleitlinien ünd einer Vereinheitlichüng des Vorgehens in den letzten 

Jahren Fortschritte erzielt worden. 

Ein interessanter züsa tzlicher Aspekt würde aüßerdem verdeütlicht, der 

im den Beho rden zügesandten Forschüngsbericht nür einen geringen 
Stellenwert einnahm: Mehrere Disküssionsteilnehmer wiesen daraüf hin, 

dass es in den letzten Jahren vermehrt zü Konflikten zwischen Aüfsichts-

beho rde ünd Tra ger komme, da die Tra ger die Aüseinandersetzüng nicht 

mehr scheüten. Als Ursache würde die fortschreitende Marktorientierüng 

der Jügendhilfe genannt, der versta rkte Widerstand gegenü ber den Aüf-

sichtsbeho rden sei Folge des finanziellen Drücks. Kritisch würde bewer-
tet, dass damit aüch die Erwartüng seitens der Tra ger einherginge, dass 

die Aüfsichtsbeho rde als „Verwaltüngsbeho rde“ ünd nicht als „Fachbe-

ho rde agieren solle. Dies fü hre dazü, dass es eine geringere Akzeptanz 
gegenü ber Einzelfallentscheidüngen gebe. Hier wird also daraüf hinge-

wiesen, dass im Kontext der Marktorientierüng von Tra gern die Bere-

chenbarkeit des Aüfsichtshandelns an Bedeütüng gewinnt. Dieser Aspekt 
würde nachtra glich in den Kapiteln 2.5.1 C ünd 4 in die Argümentation 

eingebünden ünd diese dadürch erweitert. 
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VI. ERGEBNISSE DER QUANTITATIVEN TRÄGERBEFRAGUNG 

1. Ergebnisse im Einzelnen 

1.1 Rücklauf und Teilnehmerstruktur 

In Kooperation mit dem Bündesverband katholischer Einrichtüngen ünd 

Dienste der Erziehüngshilfen e.V. (BVkE) sowie dem Bündesverband pri-
vater Tra ger der freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. V. (VPK) wür-

den die diesen Verba nden angeschlossenen Einrichtüngstra ger im Sep-

tember ünd Oktober 2012 per E-Mail befragt. Die Teilnahme an der ex-

plorativen Befragüng war per Online-Formülar, Fax oder Brief mo glich. 

Nach Vollsta ndigkeits-, Plaüsibilita ts- ünd Düblettenprü füngen konnten 

297 Fragebo gen aüsgewertet werden, davon 177 von Mitgliedern des 
BVkE (entspricht einem Rü cklaüf von 58 %) ünd 120 von Mitgliedern des 

VPK (Rü cklaüf: 29 %). Die Rü cklaüfqüote insgesamt betra gt 41 %.  

Die meisten beteiligten Einrichtüngen verfü gen ü ber eine mittlere Zahl an 

Betreüüngspla tzen, große Einrichtüngen mit mehr als 120 Pla tzen sind 

eher selten vertreten. 

 

Abbildung 10: Anteile der Befragungsteilnehmer nach Platzzahl der jeweiligen Einrichtung  
(n = 291) 

In der Aüfschlü sselüng nach Verband ünd Einrichtüngsgro ße in Abbil-

düng 11 wird züdem die sehr ünterschiedliche Züsammensetzüng der 

beiden Verba nde deütlich. Wa hrend 57% der teilnehmenden VPK-
Mitglieder eine kleine Einrichtüng mit bis zü 12 Pla tzen vertreten, liegt 

der Schwerpünkt der BVkE-Teilnehmer bei mittleren ünd großen Einrich-

tüngen. 

25% 

36% 

29% 

10% 

0-12 Plätze 13-50 Plätze 51-120 Plätze > 120 Plätze
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Abbildung 11: Anteile der Befragungsteilnehmer nach Verband und Einrichtungsgröße (BVkE: 
n = 175; VPK: n = 116) 

Wie Abbildüng 12 zeigt, sind nür aüs Baden-Wü rttemberg, Bayern, Nie-

dersachsen ünd Nordrhein-Westfalen genü gend Rü ckla üfe fü r La nder-

vergleiche eingegangen. Die Ergebnisse der anderen La nder fließen in die 

Gesamtbetrachtüng ein. 

 

Abbildung 12: Teilnehmerzahl nach Bundesland bzw. Landesteil und Verband (n = 296) 
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Bezü glich der Fünktionen, die die den Fragebogen aüsfü llenden Personen 
fü r ihren Tra ger innehaben, ergibt sich die in Abbildüng 13 gezeigte Ver-

teilüng.  

 

Abbildung 13: Funktionen der teilnehmenden Personen (Mehrfachnennungen möglich; 
n = 297)   

Da sich zeigte, dass die angegebene Fünktion der aüsfü llenden Person mit 

den sonstigen Variablen der Befragüng in keinem Züsammenhang steht, 

wird dieser Aspekt hier lediglich informatorisch dargestellt. 

1.2 Vertrauen in die Aufsichtsmitarbeiter 

Die Befragten scha tzten das Verhalten des jeweils fü r sie züsta ndigen 

Aüfsichtsmitarbeiters aüf einer Skala von 1 („trifft ü berhaüpt nicht zü“) 

bis 6 („trifft voll ünd ganz zü“) in elf Items bzw. Variablen ein. 

Die für meine Einrichtung/en zuständige Person verhält 
sich mir gegenüber insgesamt... 

Gültige 
n 

Mittel- 
wert 

Standard- 
abweich. 

… erreichbar und ansprechbar. 295 4,99 1,201 

... konsistent (beständig und berechenbar). 281 4,66 1,340 

... diskret bei vertraulichen Informationen. 245 5,00 1,277 

... fair (gerecht und angemessen). 281 4,65 1,461 

... integer (ehrlich und aufrichtig). 267 4,90 1,322 

... zuverlässig unterstützend. 286 4,57 1,499 

... offen und transparent. 275 4,55 1,419 

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen. 280 4,95 1,268 

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue Ideen  und  
Vorstellungen. 

266 4,66 1,348 

... fachlich kompetent bei pädagogisch-konzeptionellen  
Themen. 

278 4,65 1,363 

... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei hoheitlichen  
Aufsichtstätigkeiten. 

271 4,73 1,354 

Tabelle 9: Mittelwerte der Indikatoren für Vertrauen in Aufsichtsmitarbeiter 

70% 

63% 

34% 

7% 

3% 

Verantwortliche Trägervertretung

Pädagogische Einrichtungsleitung

Wirtschaftliche bzw. Verwaltungsleitung

Bereichs- oder Gruppenleitung

Sonstige Funktion
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Die Dürchschnittsbewertüngen liegen aüf der Skala deütlich im eher „zü-
treffenden“ Bereich oberhalb der Mittelstellüng von 3,5. Bei allen Items 

liegt aüßerdem eine signifikante Korrelation zü allen anderen vor. Diese 

Züsammenha nge sind insgesamt stark211, obwohl die Variablen inhaltlich 
dürchaüs sehr ünterschiedliche Aspekte erheben. Deütlich voneinander 

abweichende Bewertüngen dürch einen einzelnen Befragten kamen nür 

sehr vereinzelt vor. Dieses Ergebnis ü berrascht insofern, als in den vorab 
gefü hrten Expertengespra chen gro ßere Unterschiede erwartet worden 

waren. Entsprechend lassen sich aüs dieser Aüfstellüng aüch keine star-

ken Defizite in bestimmten Bereichen bzw. hinsichtlich bestimmter Ei-
genschaften identifizieren, die fü r die Aüfsichtsbeho rden verallgemeiner-

bar wa ren. Eine mo gliche Erkla rüng fü r den starken Züsammenhang 

ergibt sich aüs einer Erkenntnis der qüalitativen Stüdie zür Innensicht 
der Aüfsichtsmitarbeiter: So betonten die Beobachteten, dass Vertraüen 

die wichtigste „Arbeitsgründlage“ sei. Es liegt daher nahe, dass bei feh-

lendem Vertraüen aüch personale Aspekte wie z. B. eine hohe Fachkom-
petenz in der Interaktion nicht oder nür abgeschwa cht züm Tragen 

kommen ünd daher paüschalisiert mit den anderen Merkmalen schlecht 

bewertet werden ko nnten. Hierbei ist zü bedenken, dass die Einscha tzün-
gen der einzelnen Teilnehmer jeweils sübjektiv sind ünd nicht die „objek-

tiven“ Eigenschaften der Aüfsichtspersonen – etwa ihre tatsa chliche 

Fachkompetenz nach vergleichbaren Kriterien – widerspiegeln ko nnen.  

Aüs den Variablen wird ein Gesamtmittelwert gebildet, der – entspre-
chend der theoretischen Konzeption der Befragüng – als Indikator fü r 

Vertraüen verwendet ünd im Folgenden „Vertraüensmittelwert“ genannt 
wird. Wenn in diesem Abschnitt also davon gesprochen wird, dass Be-

fragte den jeweilig züsta ndigen Aüfsichtsmitarbeitern „vertraüen“, müss 

diese Aüssage im Kontext der Konstrüktion der Befragüng bewertet wer-

                                                 
211 Die Korrelationen nach Pearson liegen im Bereich zwischen r = 0,52 (Korrelation zwischen 
Erreichbarkeit und Fachkompetenz) und r = 0,87 (zwischen „fair“ und „zuverlässig unterstüt-
zend“). In der Originalstudie von Butler, an die diese Variablen angelehnt sind, wurden gerin-
gere Inter-Item-Korrelationen im Bereich zwischen r = 0,33 und r = 0,75 festgestellt (Butler 
1991, S. 654). Auch dort waren allerdings die Korrelationen zwischen Fairness und Loyalität 
sowie zwischen Fairness und Integrität am höchsten. Die insgesamt stärkeren Korrelationen in 
der vorliegenden Studie sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass hier im Vergleich 
weniger Aufwand betrieben wurde, die Dimensionen einzeln durch mehrere Items zu erheben 
und zusätzliche Kontrollvariablen einzusetzen. Es könnte also häufiger dazu gekommen sein, 
dass bei der Beantwortung aller Variablen ein Gesamteindruck entscheidend war, statt dass 
genau die jeweils erfragten Besonderheiten unterschieden wurden. Dies würde zwar die Aus-
sagekraft für die einzelnen Bedingungen reduzieren, nicht jedoch für den Gesamtmittelwert 
der Skala. 
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den. Unterscheidet man die Grüppe der Teilnehmer mit einem Vertraü-
ensmittelwert gro ßer als 3,5 („eher Vertraüende“) von der Grüppe mit 

einem kleineren Vertraüensmittelwert („Nicht-Vertraüende“), la sst sich 

feststellen, dass 82,8% der Befragten aügenscheinlich dem jeweiligen 

Aüfsichtsmitarbeiter (eher) vertraüen.  

 

Abbildung 14: Anteil der Befragten in den Gruppen der „eher Vertrauenden“ und der „Nicht-
Vertrauenden“ 

 

Abbildung 15: Häufigkeit der Vertrauensmittelwerte (Histogramm) 

82,8% 

17,2% 

Vertrauen > 3,5

Vertrauen < 3,5
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In einer differenzierteren Histogramm-Darstellüng wird deütlich, dass 
Vertraüensmittelwerte zwischen 4,5 ünd 5,5 am ha üfigsten zü finden 

sind, dass aber aüch eine große Grüppe zü identifizieren ist, die Bewer-

tüngen nahe der Ho chstwertüng vergibt. 

Das Histogramm zeigt aüch, dass es berechtigt ist, die Grenze fü r eine Un-
terscheidüng bei 3,5 zü ziehen, da sich hier eine „Lü cke“ befindet, die 

zwei Teilnehmergrüppen recht deütlich voneinander ünterscheidet. Ver-
gleicht man bezü glich der einzelnen Variablen die Mittelwerte der „eher 

Vertraüenden“ mit denen der „Nicht-Vertraüenden“, werden die gro ßten 

Differenzen deütlich:  

Die für meine Einrichtung/en zuständige Person ver-
hält sich mir gegenüber insgesamt... 

Vertrauen 
< 3,5 

Vertrauen 
> 3,5 

Differenz 

… erreichbar und ansprechbar. 3,54 5,31 1,77 

... konsistent (beständig und berechenbar). 2,55 5,11 2,55 

... diskret bei vertraulichen Informationen. 2,61 5,37 2,77 

... fair (gerecht und angemessen). 2,13 5,18 3,05 

... integer (ehrlich und aufrichtig). 2,36 5,33 2,97 

... zuverlässig unterstützend. 2,04 5,11 3,07 

... offen und transparent. 2,15 5,06 2,91 

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen. 2,82 5,37 2,55 

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue  
Ideen und Vorstellungen. 

2,62 5,08 2,46 

... fachlich kompetent bei pädagogisch- 
konzeptionellen Themen. 

2,66 5,07 2,41 

... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei  
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten. 

2,59 5,18 2,59 

Tabelle 10: Unterschiede zwischen „eher Vertrauenden“ und „Nicht-Vertrauenden“ 

Wa hrend die Variable der Erreichbarkeit die geringste Differenz in der 
dürchschnittlichen Bewertüng der beiden Grüppen aüfweist, sind die Un-

terschiede bei den Items „züverla ssig ünterstü tzend“, „fair (gerecht ünd 

angemessen)“ ünd „integer (ehrlich ünd aüfrichtig)“ am gro ßten.  

Hinweise daraüf, wie diese Bewertüngen inhaltlich zü interpretieren sind, 

ergeben sich aüs der Analyse der offenen Antworten. 

1.3 Auswertung der Antworten auf die offenen Fragen 

Sowohl die positiven als aüch die negativen offenen Antworten würden 

offen kategorisiert – das bedeütet, dass die im Folgenden verwendeten 
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Kategorien nicht bereits vor der Analyse feststanden, sondern dass sie 
sich aüs der inhaltlichen Interpretation der Antworten ergaben. Nicht 

ü berraschend sind einige U berschneidüngen zü den oben bereits abge-

fragten Items festzüstellen. Es würden also aüch Aspekte in den offenen 
Antworten genannt, zü denen bereits züvor eine qüantitative Einscha t-

züng vorgenommen worden war. Anhand der Formülierüngen ließen sich 

jedoch züsa tzliche Informationen dahingehend gewinnen, in welcher 
Weise diese Aspekte dürch die Befragten verstanden ünd nach welchen 

Kriterien sie bewertet würden. Trotz der Offenheit der Analyse ließen 

sich sowohl positive als aüch negative Rü ckmeldüngen in jeweils neün 
vergleichbare Kategorien ünterteilen. Diese werden inhaltlich im An-

schlüss an die Tabelle erla ütert. 

Positive Rückmeldungen Negative Rückmeldungen 

Thema  Nennungen 
Anteil  

(n = 297) 
Thema  Nennungen 

Anteil  
(n = 297) 

Erreichbarkeit 38 13 % Erreichbarkeit 10 3 % 

Bearbeitungszeit 11 4 % Bearbeitungszeit 23 8 % 

Persönl. Kontakt 9 3 % Persönl. Kontakt 14 4 % 

Unterstützung 37 12 % Unterstützung 32 11 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit 
29 9 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit 
42 14 % 

Professionalität 50 17 % Professionalität 14 4 % 

Kooperation 77 25 % Kooperation 26 8 % 

Positive Kontrolle 14 5 % 
Bürokratie, feh-
lender Praxis-

/Realitätsbezug 
40 13 % 

Beratung 31 10 % Beratung 11 3 % 

Keine Angabe 128 43 % Keine Angabe 144 48 % 

Tabelle 11: Übersicht der in den offenen Antworten genannten Themen, Anteile bezogen auf 
die Gesamtzahl der Teilnehmer (Mehrfachnennungen möglich) 

Die Zahl der Teilnehmer, die beide offenen Fragen ünbeantwortet ließen, 

betra gt 102 (34 %). 

A. Erreichbarkeit 
Bei den positiven Rü ckmeldüngen würde von insgesamt 38 Befragten die 

güte Erreichbarkeit genannt. Wenn der Aspekt der Erreichbarkeit also 

oben als nicht sehr aüssagekra ftig fü r die Unterscheidüng zwischen vor-
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handenem ünd fehlendem Vertraüen bewertet würde, deüten diese ver-
gleichsweise recht ha üfigen Nennüngen doch daraüf hin, dass eine güte 

Erreichbarkeit dürch die Einrichtüngsvertreter als erwa hnenswert einge-

stüft wird. In zehn Fa llen würde der Wünsch gea üßert, dass die Erreich-

barkeit verbessert werden sollte.   

B. Bearbeitungszeit 

Positiv würden von elf Befragten die kürzen Bearbeitüngszeiten hervor-

gehoben, 23 Befragte kritisierten dagegen die Daüer der Verwaltüngsvor-
ga nge. In etwa der Ha lfte der Fa lle würde diese Kritik mit dem Wünsch 

nach einer besseren Personalaüsstattüng in der Aüfsichtsbeho rde ver-

knü pft. 

C. Persönlicher Kontakt 
In den neün positiven Rü ckmeldüngen zü diesem Thema würde der per-

so nliche Kontakt bzw. „Pra senz“, in einigen Fa llen explizit aüch der per-

so nliche Ortsbesüch gelobt. Die 14 kritischen Stimmen wü nschten sich in 
erster Linie mehr perso nlichen Kontakt, insbesondere ha üfigere Gespra -

che. Drei Befragte wü nschten sich aüch ha üfigere Kontrollen bzw. mehr 

Pra senz der Beho rde. Die ünter diesem Aspekt züsammengefassten 
Rü ckmeldüngen beziehen sich also vor allem daraüf, ob ü berhaüpt ünd 

wie ha üfig perso nlicher Kontakt mo glich ist. Spezifische Aspekte der 

Kommünikation oder Beziehüng, die im Rahmen perso nlicher Kontakte 
aüftreten ko nnen, werden im Folgenden als eigensta ndige Kategorien be-

schrieben. 

D. Unterstützung 

Jeweils mehr als zehn Prozent der Befragten nannten Aspekte, die sich 
ünter der Bezeichnüng „Unterstü tzüng“ züsammenfassen lassen. Sowohl 

in den positiven als aüch in den negativen Rü ckmeldüngen ist damit vor 

allem die Unterstü tzüng der Einrichtüng gegenü ber dem Kostentra ger 
gemeint. Dieser Aspekt würde von 18 Befragten positiv hervorgehoben 

(der Rest der positiven Antworten bezieht sich aüf perso nliche, fachliche 

oder nicht na her bestimmte Unterstü tzüng), andererseits kritisieren 36 
Teilnehmer ein Fehlen dieser Unterstü tzüng oder sie bema ngeln eine zü 

starke Orientierüng der Aüfsichtsbeho rde an der Logik ünd Argümentati-

on des Kostentra gers. Fasst man die Antworten züsammen, artikülieren 
ründ 15 % der Befragten aüsdrü cklich den Wünsch, dass die Aüfsichtsbe-

ho rde sta rker als Gegengewicht züm Kostentra ger ünd „Garant fü r fachli-

che Standards“ aüftreten solle.  



Kapitel VI.1 439 

 
 

 

E. Klarheit, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit 
Unter dieser U berschrift werden Antworten züsammengefasst, die sich 

daraüf beziehen, inwieweit die Aüfsichtsbeho rde dürch die Befragten als 

züverla ssig, berechenbar, objektiv ünd eindeütig bewertet würde. Diese 
Kategorie würde ünter den negativen Rü ckmeldüngen am ha üfigsten ge-

nannt. Dabei würde insbesondere mehr Transparenz bei Entscheidüngen 

gefordert, mehr „Objektivita t“ ünd mehr Einheitlichkeit. Neün Befragte 
kritisierten eine starke Personenabha ngigkeit des Vorgehens der Aüf-

sichtsbeho rde. Dass die Aspekte „Aüfsicht“ ünd „Beratüng“ nicht aüsrei-

chend getrennt wü rden, kritisierten explizit nür drei der Befragten. Bei 
den positiven Rü ckmeldüngen dominiert hier vor allem der Aspekt der 

Verla sslichkeit. 

F. Professionalität 

Unter dieser Bezeichnüng werden hier Themen züsammengefasst, die die 
Fachkompetenz ünd das professionelle Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter 

bewerten. Die Fachkompetenz würde weitaüs ha üfiger positiv hervorge-

hoben (von 17 % aller Befragten) als dass mangelnde Fachlichkeit kriti-
siert würde (von 4 %). Fehlendes Engagement würde nür in einem Fall 

kritisiert. Etwa die Ha lfte der positiven Nennüngen dieses Themas be-

zieht sich aüf das „lo süngsorientierte“ Vorgehen der Aüfsichtsmitarbeiter, 

das sich ünter anderem dürch Konstrüktivita t aüszeichne. 

G. Kooperation 

Mit Abstand am ha üfigsten positiv erwa hnt von immerhin einem Viertel 

aller Befragten würden Aspekte, die sich aüf die Kooperation zwischen 
Beho rde ünd Einrichtüng beziehen. Besonders sticht hierbei die Frage 

hervor, ob die Kommünikation zwischen beiden Akteüren aüf „Aügenho -

he“ erfolgt. Darünter werden hier aüch Aspekte wie Wertscha tzüng, Aüf-
geschlossenheit, Respekt ünd Versta ndnis gefasst. Genannt würde aüch 

eine „wohlwollende, aber nicht ünkritische Gründhaltüng“. Dass eine sol-

che „Aügenho he“  fehle, würde von 25 Befragten bema ngelt. Diese Teil-
nehmer kritisierten beispielsweise mangelnde Wertscha tzüng ünd eine 

fehlende Beteiligüng in fachlichen Fragen. Eine „Einmischüng“ der Be-

ho rde in das operative Gescha ft der Einrichtüng nannten fü nf Befragte als 

negativen Aspekt. 

H. Kontrolle und Bürokratie 

Einige Befragte bewerteten aüch Aspekte explizit positiv, die mit der Kon-

trollaüfgabe der Beho rde züsammenha ngen. Dabei wird mehrmals das 
„kritische Hinterfragen“ oder eine Prü füng kritischer Sitüationen mit 

„Aügenmaß“ erwa hnt. Die zahlreichen negativen A üßerüngen zü dieser 
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Kategorie beziehen sich insbesondere daraüf, dass Vorgaben der Beho rde 
sich nach Ansicht dieser Teilnehmer zü wenig an der den realen Bedin-

güngen pa dagogischer Praxis oder aüch an praktischen Notwendigkeiten 

der Einrichtüngsfü hrüng orientieren. Hervorzüheben ist beispielsweise 
der Aspekt der „Unflexibilita t“, der von 18 Befragten genannt würde. Dies 

bezog sich beispielsweise daraüf, dass seitens der Einrichtüngsvertreter 

Aüsnahmeregelüngen fü r besondere Sitüationen gewü nscht würden, aber 

aüch der Umgang mit neüen, innovativen Konzepten. 

I. Beratung 

Die Beratüngsleistüng, darünter aüch seitens der Beho rde angebotene 

Fortbildüngen, würde von 10% der Befragten positiv erwa hnt. Deütlich 

weniger Teilnehmer bema ngelten eine nicht aüsreichende Beratüng, bei-

spielsweise zü wenig konzeptionelle Unterstü tzüng. 

Unterscheidet man die beiden Grüppen der „eher Vertraüenden“ ünd der 

„Nicht-Vertraüenden“ hinsichtlich der Ha üfigkeit der Nennüngen offener 

Antworten in den jeweiligen Kategorien, ergibt sich folgendes Bild: 

Positive Rückmeldungen Negative Rückmeldungen 

Thema  
Vertr. < 3,5 

(n = 50) 
Vertr. > 3,5 

(n = 240) 
Thema  

Vertr. < 3,5 
(n = 50) 

Vertr. > 3,5 
(n = 240) 

Erreichbarkeit 10 % 14 % Erreichbarkeit 4 % 3 % 

Bearbeitungszeit 2 % 4 % Bearbeitungszeit 6 % 8 % 

Persönl. Kontakt 4 % 3 % Persönl. Kontakt 4 % 4 % 

Unterstützung 8 % 14 % Unterstützung* 22 % 9 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit 
6 % 10 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit* 
38 % 9 % 

Professionalität* 4 % 20 % Professionalität* 14 % 3 % 

Kooperation* 12 % 29 % Kooperation* 30 % 4 % 

Positive Kontrolle 8 % 4 % 
Bürokratie, feh-
lender Praxis-

/Realitätsbezug* 
24 % 11 % 

Beratung 14 % 10 % Beratung 8 % 3 % 

* statistisch signifikante Unterschiede 

Tabelle 12: Unterschiede zwischen Vertrauenden und Nicht-Vertrauenden hinsichtlich der in 
offenen Antworten genannten Themen 

Der Vergleich zeigt, dass die „eher Vertraüenden“ ha üfiger Züfriedenheit 

mit der Kooperation sowie mit dem professionellen Handeln der Aüf-
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sichtsmitarbeiter angeben. In den anderen positiven Bereichen sind die 

Unterschiede nicht signifikant. 

Die „Nicht-Vertraüenden“ thematisieren signifikant ha üfiger mangelnde 

Verla sslichkeit, Klarheit, Neütralita t oder Rechtssicherheit. A hnlich deüt-

lich sind die Abweichüngen bei der Bewertüng der Kooperation, etwas 
geringer bei den Aspekten Unterstü tzüng, Realita tsbezüg der Kontrolle 

ünd Professionalita t.  

1.4 Vertrauen und Kontakthäufigkeit 

Die Befragten kennen die Aüfsichtsperson, deren Verhalten sie einscha t-

zen, zümeist seit mehreren Jahren perso nlich (Median212: fü nf Jahre). Zür 

Anzahl der perso nlichen Gespra che in den letzten zwei Jahren „von Ange-

sicht zü Angesicht“ ist ein Median von drei Gespra chen zü verzeichnen. 
Die Zahl der perso nlichen Kontakte korreliert – nicht ü berraschend – sig-

nifikant ünd leicht positiv mit der Platzzahl der Einrichtüng (r = 0,23). 

Vertreter von Einrichtüngen stehen also ha üfiger in Kontakt zür Aüf-
sichtsbeho rde, je ho her die Platzzahl ist. Eine weitere signifikante, aber 

nür sehr schwach positive Korrelation (r = 0,15) besteht zwischen der 

Zahl der Kontakte ünd dem Vertraüensmittelwert in den Aüfsichtsmitar-
beiter. Fraglich ist, ob vermehrte Kontakte die Ursache oder die Folge 

gro ßeren Vertraüens sind – oder aüch beides. Die Daüer der Bekanntheit 

an sich korreliert nicht mit dem Vertraüen, was eher daraüf hindeütet, 
dass gro ßeres Vertraüen ürsa chlich fü r vermehrte perso nliche Kontakte 

sein kann. Wie erwa hnt ist der Züsammenhang aber nür sehr gering.    

1.5 Unterschiede nach Einrichtungsmerkmalen 

In keinem Bereich konnten signifikante Unterschiede zwischen Einrich-
tüngen verschiedener Gro ßen festgestellt werden. Die Ergebnisse gelten 

also offenkündig relativ üniversal ünd sind nicht spezifisch fü r bestimmte 

Einrichtüngstypen. 

Aüch bei Vergleichen nach Verbandszügeho rigkeit finden sich nür wenige 
signifikante Unterschiede. Die Vertraüensmittelwerte der VPK-Mitglieder 

sind im Dürchschnitt etwas niedriger als die der BVkE-Mitglieder, jedoch 

ist der Unterschied nicht signifikant (vgl. Kapitel IV.3.4.2). Eine Ungleich-
behandlüng in Abha ngigkeit von der Verbandszügeho rigkeit würde in 

                                                 
212 Aufgrund einiger extrem vom Durchschnitt abweichender Werte ist der Median hier aussa-
gekräftiger als der arithmetische Mittelwert. 
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zwei offenen Antworten ünterstellt, spiegelt sich in den Daten insgesamt 

aber nicht wider. 

In einer Gegenü berstellüng der offenen Antworten finden sich einige sig-

nifikante Unterschiede zwischen den Verba nden: 

Positive Rückmeldungen Negative Rückmeldungen 

Thema  
BVkE 

(n = 177) 
VPK 

(n = 120) 
Thema  

BVkE 
(n = 177) 

VPK 
(n = 120) 

Erreichbarkeit 11 % 15 % Erreichbarkeit* 1 % 7 % 

Bearbeitungszeit 3 % 5 % Bearbeitungszeit 8 % 8 % 

Persönl. Kontakt 3 % 3 % Persönl. Kontakt 5 % 4 % 

Unterstützung* 16 % 7 % Unterstützung* 14 % 7 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit 
9 % 11 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit* 
12 % 17 % 

Professionalität 15 % 20 % Professionalität* 2 % 9 % 

Kooperation 26 % 26 % Kooperation 7 % 11 % 

Positive Kontrolle 6 % 3 % 
Bürokratie, feh-
lender Praxis-

/Realitätsbezug* 
16 % 9 % 

Beratung 12 % 8 % Beratung 4 % 3 % 

* statistisch signifikante Unterschiede 

Tabelle 13: Unterschiede zwischen BVkE- und VPK-Mitgliedern hinsichtlich der offenen Ant-
worten 

Die BVkE-Mitglieder scheinen dem Aspekt der Unterstü tzüng etwas mehr 

Bedeütüng beizümessen, so würde er sowohl bei den positiven Rü ckmel-
düngen ha üfiger genannt als aüch ha üfiger eingefordert als bei VPK-

Mitgliedern. Bema ngelüngen hinsichtlich der Fachkompetenz der Aüf-

sichtfü hrenden finden sich fast aüsschließlich bei den VPK-Mitgliedern. 

1.6 Unterschiede nach Aufsichtsbehörde 

Zwischen den einzelnen Aüfsichtsbeho rden in den Bündesla ndern bzw. 

Landesteilen bestehen mit einigen Aüsnahmen (s. ü.) keine signifikanten 

Unterschiede, aüch nicht hinsichtlich der offenen Antworten. Dies ist ei-
nerseits aüf die züm Teil geringen Fallzahlen zürü ckzüfü hren (s. Abbil-

düng 12), zeigt andererseits aber aüch, dass keine extremen Differenzen 

zü verzeichnen waren.  
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Die starken Unterschiede hinsichtlich der Organisationsform (Land-
schaftsverband, Ministeriüm, Bezirksregierüng etc.) wirken sich – soweit 

sich dies mit der hier angewandten Methode erkennen la sst – aügen-

scheinlich also nicht ünmittelbar aüf das Vertraüen der Tra ger in Aüf-
sichtspersonen aüs. Jedoch bestehen Unterschiede zwischen einigen Be-

ho rden innerhalb dieser Formen. Die Differenzen zwischen Schwaben 

ünd Oberbayern sowie zwischen Rheinland ünd Westfalen-Lippe werden 
im Folgenden na her betrachtet, denn in diesen Fa llen liegen züm einen 

deütliche Unterschiede vor ünd züm anderen aüsreichende Fallzahlen fü r 

signifikante Vergleiche.  

1.6.1 Vergleich Oberbayern und Schwaben 

Wa hrend in Schwaben in mehreren Variablen fast die Ho chstpünktzahl 

erreicht wird ünd alle Einzelvariablen im Bereich zwischen 5,2 („erreich-

bar“) ünd 5,9 („diskret“) angesiedelt sind, liegen die Mittelwerte fü r 
Oberbayern im Bereich zwischen 3,6 („züverla ssig ünterstü tzend“) ünd 

4,7 („diskret“).  

Die für meine Einrichtung/en zuständige Person ver-
hält sich mir gegenüber insgesamt... 

Oberbayern Schwaben 

… erreichbar und ansprechbar.* 4,48 5,17 

... konsistent (beständig und berechenbar).* 3,96 5,69 

... diskret bei vertraulichen Informationen.* 4,69 5,87 

... fair (gerecht und angemessen).* 3,68 5,65 

... integer (ehrlich und aufrichtig).* 4,26 5,65 

... zuverlässig unterstützend.* 3,57 5,39 

... offen und transparent.* 3,70 5,24 

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen.* 4,42 5,53 

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue  
Ideen und Vorstellungen.* 

4,05 5,47 

... fachlich kompetent bei pädagogisch- 
konzeptionellen Themen.* 

3,67 5,39 

... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei  
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten.* 

4,42 5,31 

* statistisch signifikante Unterschiede 

Tabelle 14: Mittelwerte in Vertrauensvariablen im Vergleich zwischen Oberbayern und 
Schwaben 

Zwar sind aüch hier die Fallzahlen mit 18 (Schwaben) bzw. 24 (Oberbay-
ern) niedrig, dies nivelliert jedoch nicht diese statistisch signifikanten 

ünd insgesamt starken Unterschiede. In Schwaben sind 89 % der Befrag-
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ten der Grüppe der „eher Vertraüenden“ züzürechnen, in Oberbayern be-

tra gt der Anteil 63 %. 

Die offenen Antworten sind aüfgründ der geringen Fallzahlen kaüm qüan-

titativ zü interpretieren, jedoch fa llt aüf, dass fü r Schwaben lediglich die 

Erreichbarkeit kritisiert wird, in Oberbayern hingegen werden aüch an-
dere Aspekte negativ genannt, vor allem jedoch, von immerhin 28 % der 

Teilnehmer dieses Landesteils, ein U berwiegen bü rokratischer Kontroll-

ta tigkeit ünd eine Ferne zür pa dagogischen Realita t. Dieses Ergebnis 
ko nnte als Aüsgangspünkt fü r weiterfü hrende Untersüchüngen hinsicht-

lich der Unterschiede in der Aüfsichtspraxis dieser Landesteile dienen. 

1.6.2 Vergleich Rheinland und Westfalen-Lippe 

Aüch in Nordrhein-Westfalen sind signifikante Unterschiede zwischen 
den beiden Aüfsichtsbeho rden feststellbar. Diese betreffen jedoch nicht 

alle Vertraüensvariablen, sondern nür Fairness, Integrita t, Offenheit ünd 

rechtliche Sicherheit: 

Die für meine Einrichtung/en zuständige Person ver-
hält sich mir gegenüber insgesamt... 

Rheinland Westfalen-Lippe 

… erreichbar und ansprechbar. 4,98 5,18 

... konsistent (beständig und berechenbar). 4,76 4,34 

... diskret bei vertraulichen Informationen. 5,05 4,49 

... fair (gerecht und angemessen).* 4,80 4,06 

... integer (ehrlich und aufrichtig).* 5,20 4,51 

... zuverlässig unterstützend. 4,57 4,18 

... offen und transparent.* 4,76 4,06 

... verlässlich im Einhalten von Vereinbarungen. 5,13 4,64 

... aufgeschlossen und ansprechbar für neue  
Ideen und Vorstellungen. 

4,58 4,40 

... fachlich kompetent bei pädagogisch- 
konzeptionellen Themen. 

4,61 4,36 

... rechtlich sicher und nachvollziehbar bei  
hoheitlichen Aufsichtstätigkeiten.* 

4,85 3,95 

* statistisch signifikante Unterschiede 

Tabelle 15: Mittelwerte in Vertrauensvariablen im Vergleich zwischen Rheinland und Westfa-
len-Lippe 

Im Rheinland sind 90 % der Befragten den „eher Vertraüenden“ züzü-
rechnen, in Westfalen-Lippe 69 %. Besser interpretierbar werden diese 

Unterschiede ünter Berü cksichtigüng der offenen Antworten. Insgesamt 
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wird in dem Vergleich der beiden Beho rden in Tabelle 16 deütlich, dass in 
Westfalen-Lippe vor allem die Themen Verla sslichkeit, Einheitlichkeit 

ünd Rechtssicherheit kritisiert würden, im Rheinland würden diese As-

pekte signifikant positiver bewertet. Aüch eine Perspektive aüf die Positi-
onierüng der Beho rde als „Garant fü r fachlichen Standard“ findet sich 

ha üfiger in positiven Rü ckmeldüngen aüs dem Rheinland. Beide Aspekte 

ko nnten hier insofern züsammenha ngen, als dass eine schriftliche Fixie-
rüng von Standards – wie sie im Rheinland versta rkt betrieben wird – ei-

nerseits die Rechtssicherheit fü r die Einrichtüngen erho ht, andererseits 

es mo glicherweise aüch erleichtert, eben diese festgeschriebenen Stan-

dards aüch gegenü ber den Kostentra gern zü verteidigen.  

Positive Rückmeldungen Negative Rückmeldungen 

Thema  
Rheinland 

(n = 50) 
Westf.-Lippe 

(n = 50) 
Thema  

Rheinland 
(n = 50) 

Westf.-Lippe 
(n = 50) 

Erreichbarkeit 16 % 16 % Erreichbarkeit 0 % 0 % 

Bearbeitungszeit 4 % 2 % Bearbeitungszeit 4 % 0% 

Persönl. Kontakt 2 % 0 % Persönl. Kontakt 4 % 8 % 

Unterstützung* 22 % 4 % Unterstützung 14 % 14 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechtssi-

cherheit* 
18 % 4 % 

Klarheit, Verläss-
lichkeit, Rechts-

sicherheit* 
14 % 34 % 

Professionalität 14 % 20 % Professionalität 10 % 10 % 

Kooperation 24 % 20 % Kooperation 12 % 14 % 

Positive Kontrolle 4 % 0 % 
Bürokratie, feh-
lender Praxis-

/Realitätsbezug 
18 % 14 % 

Beratung 14 % 12 % Beratung 8 % 6 % 

* statistisch signifikante Unterschiede 

Tabelle 16: Unterschiede zwischen Rheinland und Westfalen-Lippe hinsichtlich der offenen 
Antworten 

An dieser Stelle tritt ein interessanter Unterschied zü Erkenntnissen aüs 

der qüalitativen Stüdie zütage: Dort würde festgestellt, dass die gemein-

same Erstellüng von Arbeitspapieren aüs Sicht der Aüfsichtsmitarbeiter 

nicht zwangsla üfig zü mehr Sicherheit fü hrt ünd von zahlreichen Schwie-
rigkeiten gepra gt ist (Kapitel V. 2.5.1 D). Das Ergebnis der Tra gerbefra-

güng zeigt aber, dass diese Einscha tzüng aüs der Aüßensicht weniger kri-

tisch bewertet wird, sondern im Gegenteil eher positiv wahrgenommen 
wird. Hier sei aüch an die Rü ckmeldüng des Aüfsichtsteams des LVR-Lan-

desjügendamtes Rheinland zü den Ergebnissen der qüalitativen Stüdie 
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erinnert, in der die eigene Arbeit als „besser“ als dargestellt bewertet ünd 
aüf intensive Bemü hüngen zür Erho hüng von Einheitlichkeit hingewiesen 

würde (Kapitel V.5.2). Diese Selbsteinscha tzüng findet hier eine klare Be-

sta tigüng aüs Sicht der Tra ger. Interessant ist aüch, dass hinsichtlich der 
Professionalita t ünd der pa dagogischen Fachkompetenz keine signifikan-

ten Bewertüngsünterschiede bestehen – problematisiert wird hier also 

nicht die individüelle Kompetenz der Aüfsichtfü hrenden, sondern es geht 
üm  personenü bergreifende, strüktürelle Vereinheitlichüngen ünd Klar-

stellüngen.  

Im Vergleich zü der aüs Tra gersicht mit geringerem Vertraüen bedachten 

Aüfsichtspraxis in Oberbayern ist festzüstellen, dass die Kritik in Westfa-

len-Lippe einen geradezü gegensa tzlichen Aspekt betrifft: Wa hrend in 

Oberbayern die aüs Sicht einiger Teilnehmer realita tsferne ünd zü bü ro-

kratische Aüfsichtsfü hrüng kritisiert würde, zielen die negativen Rü ck-
meldüngen aüs Westfalen aüf einen zü geringen Formalisierüngsgrad ab, 

der aüs Sicht einiger Teilnehmer zü geringerer Rechtssicherheit fü hrt. 

Dies verdeütlicht, dass eine Vergro ßerüng von Einheitlichkeit ünd 
Rechtssicherheit aüs Sicht der Tra ger nicht zü einer zü großen Ferne von 

pa dagogischer Praxis fü hren darf.  

2. Zusammenfassung 

Die explorative Befragüng von Einrichtüngen im Bereich der stationa ren 

Hilfen zür Erziehüng zü ihrer Perspektive aüf die Aüfsichtsbeho rden war 

so konzipiert, dass sie in wenigen Minüten aüsgefü llt werden konnte ünd 
die Schwelle fü r eine Teilnahme mo glichst niedrig lag. Es konnten daher 

nür wenige geschlossene ünd zwei offene Fragen gestellt werden, deren 

Aüssagekraft natürgema ß begrenzt ist. Die Erhebüng war aüf die Mitglie-
der zweier, hinsichtlich ihrer Strüktür fast gegensa tzlicher Verba nde be-

schra nkt. Trotz der Grenzen dieser Stüdie konnten wichtige Erkenntnisse 

zü den Aüfsichtsbeho rden aüs Sicht der Einrichtüngstra ger bzw. zü der 

professionellen Beziehüng zwischen diesen gewonnen werden: 

 Dürchschnittlich mehr als 80% der befragten Tra ger bzw. Einrichtün-

gen haben aügenscheinlich (eher) Vertraüen zü dem fü r sie züsta ndi-

gen Aüfsichtsmitarbeiter – ihr „Vertraüensmittelwert“ kann aüf einer 
Skala von 1 bis 6 oberhalb der Marke von 3,5 verortet werden. Es lie-

gen jedoch einige Unterschiede je nach Beho rde vor – der Wert variiert 

zwischen etwa 63% ünd 90% je nach Bündesland bzw. Landesteil. 
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 Es sind praktisch keine Unterschiede hinsichtlich der Verbandszügeho -
rigkeit oder der Gro ße der Einrichtüngen feststellbar. Aüs der kümü-

lierten sübjektiven Perspektive der Befragten liegt also aügenschein-

lich kein ü ber Einzelfa lle hinaüsgehendes Problem der Ungleichbe-

handlüng seitens der Aüfsichtsbeho rden vor.  

 Die Organisationsform der Beho rde scheint keinen ünmittelbaren Ein-

flüss aüf das Vertraüen seitens der Tra ger aüszüü ben, statt dessen sind 

die gro ßten Unterschiede innerhalb von Bündesla ndern zwischen for-
mal a hnlich organisierten Beho rden wahrzünehmen. Zü bedenken ist 

jedoch, dass die befragten Tra ger die fü r sie züsta ndigen Aüfsichtsmit-

arbeiter rein sübjektiv ünd mütmaßlich zümeist ohne Referenzgro ße 

einscha tzen. Das bedeütet, Einscha tzüngswerte sind nicht mit objekti-

ven Bewertüngen gleichzüsetzen. So mü ssen beispielsweise gleiche 

Einscha tzüngen hinsichtlich der Fachkompetenz der Aüfsichtfü hren-
den nicht bedeüten, dass die betreffenden Mitarbeiter objektiv tatsa ch-

lich ü ber die gleiche Fachkompetenz verfü gen. Wa hrend innerhalb ei-

nes Landes bzw. Landesteils ggf. noch mit Vergleichsmo glichkeiten zü 
rechnen ist, gilt die vorgenannte Annahme in besonderem Maße fü r 

Vergleiche zwischen Bündesla ndern, da hier historisch „kültürelle“ Un-

terschiede gewachsen sein ko nnten, die sich in den Ergebnissen nicht 
widerspiegeln wü rden, da die Erwartüngen der Befragüngsteilnehmer 

ebenso wie das Handeln der Aüfsichtsmitarbeiter davon beeinflüsst 

wa ren. 

 Die hier artikülierte Sicht der Tra ger la sst sich so interpretieren, dass 
die Aüfsichtsbeho rde das Vertraüen der Tra ger dadürch erhalten ko nn-

te, wenn sie vor allem als ein verla sslicher Kooperationspartner mit 

dem gemeinsamen Ziel einer mo glichst hohen Qüalita t in der pa dago-
gischen Praxis wahrgenommen wird. Die Festlegüng von „Standards“ 

im Sinne von Qüalita tskriterien fü r die Einrichtüngen – sofern sie nicht 

„realita tsfremd“ erfolgt –  wird dann weniger als Einmischüng oder Be-
schra nküng der Tra geraütonomie verstanden, sondern eher positiv 

bewertet. Denn dies gibt einerseits Rechts- ünd Planüngssicherheit ge-

genü ber der Aüfsichtsbeho rde, andererseits aber bildet dies eine ge-
meinsame normative Gründlage, die gegenü ber dem Kostentra ger „ver-

teidigt“ werden kann. Die Aüfsichtsbeho rde wird also insgesamt in ih-

rer Rolle eher nicht als „Gegner“ der Einrichtüngen wahrgenommen, 

sondern als (zümindest potenzieller) „Mitstreiter“.  

 Die insgesamt eher positive Bewertüng der Aüfsichtsmitarbeiter dürch 

die Einrichtüngstra ger zeigt, dass eine solche Kooperation ü berwie-
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gend bereits zür Züfriedenheit der Tra ger stattfindet. Andererseits 
wird aber die Annahme besta tigt, dass aüch ünter den besten bisher 

realisierten Bedingüngen eine relevante Minderheit der Tra ger dürch 

eine Aüfsichtsstrategie nicht erreicht wü rde, die aüsschließlich aüf Ver-

traüen setzte. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In der vorliegenden Arbeit würde aüfgezeigt, welche rechtlichen ünd 

strüktürellen Rahmenbedingüngen fü r die Aüfsicht ü ber stationa re Er-

ziehüngshilfeeinrichtüngen bestehen, wie die in diesem Arbeitsfeld Ta ti-
gen – am Beispiel der Mitarbeiter der beiden Landesjügenda mter Nord-

rhein-Westfalens – ihren Aüftrag verstehen ünd ihre Ta tigkeit beschrei-

ben, wie sie mit den gegebenen Rahmenbedingüngen ümgehen ünd wel-
che Schwierigkeiten ünd Widersprü che sich dabei aüs ihrer Perspektive 

ergeben. Die Erkenntnisse zür aktüellen Sitüation der Einrichtüngsaüf-

sicht würden mit Hilfe historischer ünd theoretischer Analysen kontextü-
alisiert ünd verortet. Abgeründet würde die Betrachtüng dürch den Ein-

bezüg der Tra gerperspektive aüf die Aüfsicht, mit der Hinweise aüf die 

qüantitativen Aüspra güngen der heraüsgearbeiteten Heraüsforderüngen 
gewonnen werden konnten. Da die einzelnen Teile dieser Arbeit jeweils 

am Ende der entsprechenden Abschnitte züsammengefasst würden, er-

folgt an dieser Stelle keine aüsfü hrliche Wiederholüng. Statt dessen wer-

den als ü bergreifende Schlüssfolgerüngen folgende Thesen formüliert: 

1. Eine unabhängige Aufsichtsbehörde ist in der Verantwortungskette zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen unerlässlich.  

Dabei sind nicht nür ihre Fünktionen als Korrektiv gegenü ber mangelhaft 

arbeitenden Einrichtüngstra gern ünd als „Güardian of Trüst“ zür Sta r-
küng des Systemvertraüens fü r die Nützer von Einrichtüngen zü beden-

ken. Aüch ihre Fünktion als Advokat fü r die Einhaltüng fachlicher Qüali-

ta tskriterien gegenü ber ünter fiskalischen Zwa ngen agierenden Kosten-
tra gern gewinnt gegenwa rtig an Bedeütüng. Da die Beho rde an Stelle der 

Sorgeberechtigten ta tig wird, müss sie institütionell ünabha ngig sowohl 

von Kostentra gern als aüch von Einrichtüngstra gern handeln ko nnen. 

2. Die Aufgaben und der Verantwortungsbereich der Aufsichtsbehörden 

sind nicht übergreifend und einheitlich definiert.  

O ffentlichkeit, Nützer, Politik, Verba nde, Tra ger, Jügenda mter, Aüfsichts-

beho rden ünd einzelne Aüfsichtsmitarbeiter verfü gen jeweils ü ber indi-

vidüell ünterschiedliche Vorstellüngen ünd Erwartüngen hinsichtlich der 
Ziele, Vorgehensweisen, Rolle ünd Wirkma chtigkeit der Einrichtüngsaüf-

sicht. Aüßerdem bestehen zahlreiche Lü cken, Unklarheiten ünd Wider-

sprü che in den Bündes- ünd Landesgesetzen. Dieser fehlende Konsens 
ü ber Aüfgaben ünd Fünktion der Einrichtüngsaüfsicht fü hrt zü Proble-

men in der Aüsgestaltüng der Aüfsichtspraxis: Erstens resültiert aüs der 

ünzüreichenden Definition der Anforderüngen, dass die Ressoürcenaüs-
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stattüng der Beho rden nicht aüf die Anforderüngen abgestimmt werden 
kann. Zweitens fü hrt dies dazü, dass der einzelne Aüfsichtsmitarbeiter 

das Abwa gen zwischen dem eigenen Rollenversta ndnis ünd den zür Ver-

fü güng stehenden Ressoürcen aüf eigene Verantwortüng ünd – sofern die 
Diskrepanz zwischen Ansprüch ünd Ressoürcen zü groß ist – aüf eigene 

Kosten leisten müss. Drittens erweist sich die ünklare Definition der Aüf-

sichtsaüfgabe als Hindernis fü r die Interaktion zwischen Tra gern ünd Be-
ho rde. Denn einerseits erschweren mo gliche Missversta ndnisse oder di-

vergierende Aüffassüngen die Kooperation, andererseits verlangsamen 

oder gefa hrden die notwendigen Kla rüngs- ünd Verstehensprozesse po-
tenziell die Entstehüng von Vertraüen aüf Seiten der Einrichtüngstra ger. 

Die fehlende strüktürelle Transparenz müss dürch eigene Erkla rüngs- 

ünd Moderationsleistüngen der züsta ndigen Mitarbeiter aüsgeglichen 
werden. Daraüs resültiert eine starke Abha ngigkeit der professionellen 

Beziehüng ünd der Qüalita t der Aüfsichtspraxis von personalen Faktoren.      

3. Im Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und Einrichtungsträger müsste 

hohes institutionalisiertes Misstrauen mit einer hohen Wertschätzung für 
personenbezogenes Vertrauen verknüpft werden. Dazu würden einerseits 

mehr, aber maßvolle Verfahrensleitlinien und andererseits mehr Chancen 

für Beziehungsarbeit benötigt.  

Ein Mindestmaß an Vertraüen gegenü ber den Einrichtüngstra gern tra gt 
dem jügendhilferechtlich verankerten Stellenwert ihrer Aütonomie 

Rechnüng. Ein Vertraüensverha ltnis zwischen den aüf Aüfsichts- ünd aüf 

Tra gerseite züsta ndigen Personen ist aüßerdem eine notwendige Bedin-
güng dafü r, dass die Aüfsichtsbeho rde erstens in der Lage ist, ü berhaüpt 

mehr als einen oberfla chlichen Eindrück von der Erziehüngspraxis zü 

gewinnen – sofern nicht bereits Vorfa lle aüfgetreten sind, ü ber die die 
Beho rde beispielsweise von Betroffenen informiert wird – ünd zweitens 

wirksam ünd nachhaltig aüf die Tra ger Einflüss zü nehmen. Damit sich 

begrü ndetes personenbezogenes Vertraüen entwickeln kann, sind einer-
seits Interaktionserfahrüngen züm Aüfbaü von Vertraütheit no tig. Ande-

rerseits mü ssen strüktürelle Voraüssetzüngen geschaffen werden, damit 

die Bedingüngen fü r die Entstehüng von Vertraüen erfü llbar sind. Damit 
Aüfsichtsmitarbeiter dürch Tra gervertreter beispielsweise als erreichbar, 

kompetent, konsistent, verla sslich, fair, ünterstü tzend ünd transparent 

wahrgenommen werden ko nnen, sind sowohl Unterstü tzüngsleistüngen 
fü r die Aüfsichtsmitarbeiter notwendig, beispielsweise Fortbildüngen 

ünd Süpervision ünd Entfaltüngsmo glichkeiten fü r die fachliche Kompe-

tenz, aber aüch eine transparente ünd konsistente Darstellüng des 
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Selbstversta ndnisses der Beho rde, ihres Vorgehens ünd der gegenseiti-

gen Rechte ünd Pflichten im Verha ltnis zü den Tra gern.  

Das fü r die Aüsü büng der Einrichtüngsaüfsicht konstitütive ünd notwen-

dige Misstraüen kann zür Entstehüng von Vertraüen einen Widersprüch 

darstellen, wenn es nicht institütionell kanalisiert wird. Das fü r notwen-
dig gehaltene Maß an Misstraüen mü sste daher in formal definierte Ver-

fahrensleitlinien implementiert werden, die erstens verhindern, dass Ver-

traüen zür einzigen bestimmenden Interaktionsform wird, ünd zweitens 
die notwendigen „misstraüischen“ Kontrollmaßnahmen der Beho rde von 

der Ebene der perso nlichen Beziehüng trennen. So wird aüch das Risiko 

von Befangenheit seitens der Aüfsichtsmitarbeiter redüziert. In diesem 

Sinne kann gleichzeitig hohes Vertraüen aüf der personalen Ebene ünd 

hohes institütionalisiertes Misstraüen bestehen – voraüsgesetzt, dass sich 

letzteres in Form von Verfahren a üßert, deren einheitliche Anwendüng 
von den Tra gern nicht aüf perso nliche Motive des Aüfsichtsmitarbeiters 

zürü ckgefü hrt wird. Mit Verfahrensleitlinien sind hier solche transparen-

ten Beschreibüngen gemeint, die sich aüf Gründsa tze des Vorgehens der 
Aüfsichtsbeho rde beziehen, also beispielsweise Pflichten, Grenzen ünd 

Ermessensspielra üme des beho rdlichen Handelns mo glichst klar benen-

nen. Dies korrespondiert direkt mit einigen der Vertraüensgrü nde, etwa 
Transparenz, Verla sslichkeit ünd Konsistenz. Gleichzeitig dü rfen ü berzo-

gene „Standardisierüngen“ aber nicht die Ermessensspielra üme fü r pro-

fessionelles Handeln nivellieren. Denn die damit einhergehende Formali-
sierüng von Interaktionen wü rde wiederüm die Entstehüng von Vertraü-

en erschweren oder verhindern ünd damit den Wert der professionellen 

Aütonomie sowohl der Tra ger als aüch der Aüfsichtsmitarbeiter vernei-

nen.  

Sowohl die in dieser Arbeit gewonnenen empirischen Erkenntnisse als 

aüch die historische Betrachtüng zeigen, dass die „Spha re“ des hoheitli-

chen, formalen Vorgehens einerseits ünd die des vertraüensvollen, in-
formalen andererseits bisher kaüm systematisch in prodüktiver ünd sich 

gegenseitig versta rkender Weise miteinander verknü pft würden. Histo-

risch setzten die Beho rden zeitweise entweder aüf „blindes“ Vertraüen 
oder aüf aüsschließlich formale ünd dadürch realita tsferne Kontrolle, die 

das Wohl der Minderja hrigen letztlich nicht gewa hrleisten konnte. Aktü-

ell kann zwar beobachtet werden, dass in den nordrhein-westfa lischen 
Landesjügenda mtern angestrebt wird, die beiden Rollen „Aüfsicht“ ünd 

„Beratüng“ aüszübalancieren, jedoch schien dies züm Zeitpünkt der Stü-

die vor allem als individüelle Aüfgabe der Aüfsichtsmitarbeiter betrachtet 
zü werden. Da es an „aüsbalancierten“ Verfahren mangelt, stellt die Er-
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fordernis des Umgangs mit beiden „Spha ren“ eine Qüelle von Unsicher-
heit dar, insbesondere wenn hoheitliche Handlüngen notwendig sind. Ein 

weiteres Problem besteht darin, dass die Notwendigkeit des Aüfbaüs ei-

ner Vertraüensbeziehüng zü den Tra gern bei gleichzeitiger Unterentwick-
lüng „misstraüischer“, aüfsichtsspezifischer Verfahren dazü fü hren kann, 

dass die Tra ger als „Klienten“ betrachtet werden. Dabei werden die Be-

dü rfnisse der Kinder ünd Jügendlichen zwar nicht vergessen – es war im 
Gegenteil diesbezü glich ein hohes Verantwortüngsbewüsstsein der Aüf-

sichtsmitarbeiter festzüstellen –, aber sie werden eher als abstraktes Ziel 

der eigenen Ta tigkeit wahrgenommen ünd treten dadürch in konkreten 

Fragen teilweise in den Hintergründ.  

Verfahrensleitlinien mü ssten daher so angelegt sein, dass sie den Aüf-

sichtfü hrenden einen professionellen Umgang mit der Unsicherheit, die 

der Aüfsichtsfü hrüng immanent ist, erleichtern. Zür Entwicklüng solcher 
Leitlinien ko nnte eine sorgfa ltige Prü füng von Erfahrüngen der Einrich-

tüngsaüfsicht in Irland hilfreich sein, beispielsweise hinsichtlich der 

transparenten Beschreibüng des Vorgehens bei Prü füngen in Handrei-
chüngen, dem typischen Einsatz von zwei Aüfsichtspersonen gleichzeitig, 

festen Prü fintervallen, einheitlichen Berichtsformaten ünd einem geregel-

ten Vorgehen bei Ma ngelfeststellüngen213. Aüch die Erfahrüngen mit den 
in den § 8a SGB VIII ünd § 36 SGB VIII bestimmten Verfahrensvorgaben, 

die beispielsweise das Züsammenwirken mehrerer Fachkra fte bei kom-

plexen pa dagogischen Entscheidüngen vorschreiben, ko nnten konstrük-

tiv einbezogen werden. 

4. Die Aufsichtsmitarbeiter benötigen strukturelle Entlastung beim Ziehen 

normativer Grenzen.  

Unabha ngig davon, ob personenbezogenes Vertraüen vorhanden ist, be-

steht immer die Notwendigkeit, die beiden Eingriffsschwellen der Aüf-
sichtsbeho rde – Mindestvoraüssetzüngen zür Kindeswohlgewa hrleistüng 

ünd das Vorliegen einer Kindeswohlgefa hrdüng – in Abha ngigkeit von 

gesellschaftlichen Werten ünd Normen festzülegen. Da diese Grenzen 
nicht „objektiv“ bestimmt werden ko nnen, sind sie potenziell jederzeit 

„angreifbar“ ünd mü ssen daher beispielsweise vor einem Unterlaüfen 

aüfgründ o konomischer „Sachzwa nge“ geschü tzt werden. Die wichtigste 
Bedingüng dieser normativen Grenzen ist deshalb, dass sie als legitim ak-

zeptiert werden – mo glichst bereits in der direkten Interaktion zwischen 

                                                 
213 Nicht gemeint ist die dortige Praxis der Veröffentlichung von Prüfberichten, diese kann nach 
dem aktuellen Kenntnisstand nicht zur Übertragung auf Deutschland empfohlen werden. 
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Tra ger, Kostentra ger ünd Aüfsichtsbeho rde, ansonsten notfalls dürch ein 
Gericht. Dazü mü ssen die Grenzen züm einen in einem anerkannten Ver-

fahren bestimmt worden sein. Züm anderen mü ssen sie inhaltlich erstens 

den Gleichbehandlüngsgründsatz beachten ünd zweitens trotzdem flexi-
bel genüg sein, üm nicht realita tsfern der Komplexita t der Praxis zü wi-

dersprechen, üngerecht im Einzelfall zü sein ünd mo glicherweise dadürch 

hinsichtlich des Kindeswohls kontraprodüktiv zü wirken. Aüßerdem – im 
Sinne des eigentlichen Zweckes der Aüfsicht – sollten die Grenzen so va-

lide wie mo glich sein, also erstens die züm Kinderschütz notwendigen 

ünd aüsschlaggebenden Dimensionen ümfassen ünd zweitens wissen-
schaftliche Erkenntnisse berü cksichtigen. Der letztgenannte Aspekt ent-

lastet zwar nicht von normativen Entscheidüngen, jedoch wird der Stand 

der Wissenschaft beno tigt, üm beürteilen zü ko nnen, mit welchen mo gli-
chen Konseqüenzen diese Entscheidüngen einhergehen. Entsprechendes 

Fachwissen ist daher eine aüs ethischer Sicht notwendige Gründlage sol-

cher Grenzziehüngen. In der derzeitigen Sitüation mü ssen die Aüfsichts-
beho rden ünd letztlich in vielen Fa llen aüch einzelne Mitarbeiter diese 

Grenzen weitgehend ohne Hilfe selbst bestimmen. Das fü hrt dazü, dass 

die Ziehüng ünd Verteidigüng dieser Grenzen teils aüch von individüellen 
Eigenschaften der jeweiligen Mitarbeiter abha ngig sind. Das verletzt den 

Gleichbehandlüngsgründsatz, erschwert mo glicherweise die Vertraüens-

bildüng zwischen Beho rde ünd Tra ger ünd belastet oder ü berfordert die 
züsta ndige Person. Fü r die Entwicklüng solcher Grenzen ko nnten aüch 

Ansatzpünkte des Modells der „Regionalkonferenzen“ aüs dem Bereich 

der Schülaüfsicht erwogen werden. Diese ko nnten einen Rahmen bilden, 
üm kooperativ ünd ünter Beteiligüng von Fachkra ften sowohl praxisnahe 

als aüch mehrheitlich akzeptierte Grenzen – beispielsweise Mindestan-

forderüngen an die ra ümliche ünd personelle Aüsstattüng von Einrich-
tüngen – zü bestimmen. Ist eine konsensüale Bestimmüng nicht mo glich, 

mü ssten weitere gerichtliche Kla rüngen erfolgen ünd eine entsprechende 

Kasüistik entwickelt werden. Zü berü cksichtigen ist dabei, dass zwar ak-
tüell offenbar versta rkte Anstrengüngen seitens der Beho rden zür Wei-

terentwicklüng ihrer Aüfsichtspraxis ünternommen werden, dass jedoch 

die Widersprü che ünd mangelnde Klarheit in den Anforderüngen seit et-
wa 100 Jahren bekannt sind ünd seitdem die Beho rden mit der eigen-

sta ndigen Entwicklüng einer fünktionalen Praxis aügenscheinlich ü ber-

fordert waren. Sowohl Verfahren zür Bestimmüng normativer Grenzen 
als aüch die Entwicklüng von Verfahrensleitlinien fü r die Aüfsichtspraxis 

mü ssten daher politisch ünterstü tzt ünd abgestimmt werden, ünter ande-

rem aüch, üm eine realistische Aüsstattüng einerseits der Aüfsichtsbe-
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ho rden ünd andererseits natü rlich aüch der Einrichtüngstra ger zür er-

folgreichen Verwirklichüng solcher Versta ndigüngen zü ermo glichen.      

5. Die hohen Anforderungen an die Aufsichtführenden werden aus Sicht der 

Träger bisher überwiegend zufriedenstellend erfüllt und es besteht über-

wiegend Vertrauen seitens der Trägervertreter in die Aufsichtsmitarbeiter. 

Dies reicht für eine Erfüllung des Schutzauftrages jedoch nicht aus. 

Gerade aüch fü r die politische Disküssion müss berü cksichtigt werden, 

dass trotz der zahlreichen beschriebenen Ma ngel ünd Schwierigkeiten 

derzeit – das legen die Ergebnisse der Tra gerbefragüng nahe – ü berwie-
gend Vertraüen der Tra ger in die Aüfsichtsfü hrüng besteht, wobei deütli-

che Unterschiede hinsichtlich einzelner Beho rden festzüstellen waren. Im 

Vergleich zwischen dem Rheinland ünd Westfalen-Lippe deüten die Er-
gebnisse daraüf hin, dass das Vertraüen in das LJA Rheinland positiv 

dürch dessen Anstrengüngen hinsichtlich der Entwicklüng von Verfah-

rensrichtlinien ünd von schriftlich fixierten Normen beeinflüsst würde. 
Dies ünterstü tzt die bisherige Argümentation dieser Arbeit, dass das in-

dividüelle Vertraüen der Tra gervertreter dürch solche Maßnahmen der 

Institütionalisierüng von Misstraüen eher vergro ßert wird. Jedoch sagt 
dieses Ergebnis nichts ü ber die Wirksamkeit der Aüfsichtsfü hrüng in 

Konfliktfa llen aüs – hier sei daran erinnert, dass das in der Tra gerbefra-

güng mit hohem Vertraüen bedachte LJA Rheinland in zwei Gerichtsent-
scheidüngen der Jahre 2011/ 2012 zür hoheitlichen Entziehüng von Be-

triebserlaübnissen ünterlag. Selbst wenn also 90 % der Tra gervertreter 

den züsta ndigen Aüfsichtsmitarbeitern ihr Vertraüen aüssprechen ünd 
somit in diesen Fa llen aüch Strategien des kooperativen Umgangs prinzi-

piell fünktional sein ko nnen, sagt dies nichts ü ber die Interaktionsoptio-

nen mit den restlichen 10 % der Einrichtüngstra ger aüs, in deren Einrich-
tüngen ebenfalls schützbedü rftige Kinder leben. Darü ber hinaüs würde 

festgestellt, dass Vertraüensstrategien aüch dann nicht erfolgverspre-

chend sind, wenn Uneinigkeit zwischen Tra ger ünd Aüfsichtsbeho rde 
nicht aüfgründ von fachlichem Dissens, sondern aüfgründ o konomischer 

Zwa nge aüf Seiten des Tra gers besteht. Da eher mit einer Versta rküng 

solcher Konflikte zwischen Einrichtüngstra gern, Kostentra gern ünd Aüf-
sichtsbeho rden zü rechnen ist, besteht trotz dieses Befündes daher drin-

gender fachpolitischer Handlüngsbedarf, sofern die Kla rüng dieser Kon-

flikte nicht aüf die Verwaltüngsgerichte verlagert werden soll. 

Weiterhin bedeütet ein stabiles Vertraüensverha ltnis zwischen Tra ger 
ünd Beho rde selbstversta ndlich nicht aütomatisch, dass in den entspre-

chenden Einrichtüng aüch das Kindeswohl gewa hrleistet ist, denn Ver-
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traüen kann entta üscht werden. Weder aüs der empirischen Untersü-
chüng der Innenperspektive der Aüfsichtsfü hrenden noch anhand der 

Tra gerbefragüng lassen sich daher Urteile darü ber ableiten, wie „güt“ die 

Einrichtüngsaüfsicht insgesamt züm Schütz von Minderja hrigen in Ein-
richtüngen beitra gt ünd inwieweit bzw. in welcher Weise eine Weiter-

entwicklüng dieses Bereiches den Kindern ünd Jügendlichen letztlich zü-

gütekommen wü rde. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermo glichen aber eine 
fündierte Reflexion ünd Disküssion der Frage, wie viel Wertscha tzüng in 

ünserer Gesellschaft der Tra geraütonomie entgegengebracht wird ünd in 

welcher Weise ünd mit welchen Mitteln die Aüfsichtsbeho rde ihre Rolle 
als „Wa chter“ des Vertraüens in die Tra ger aüsfü llen kann ünd sollte. Da-

zü würde verdeütlicht, welche Widersprü che ünd Unklarheiten eine ef-

fektive Aüfsichtspraxis gefa hrden oder behindern ünd welche Rolle Ver-
traüen ünd Misstraüen in der Kooperation zwischen Tra ger ünd Aüf-

sichtsbeho rde spielen. Ebenso würden Hinweise aüfgezeigt, wie wider-

streitende Rollenanforderüngen in der Praxis miteinander vereinbar sind. 
Schließlich verweist die vorliegende Arbeit aüf strüktürelle Probleme, die 

dürch mangelnde Regülierüng entstehen ünd dürch (fach-)politische Kla -

rüngen gelo st werden ko nnten. 



456 Abbildungsverzeichnis 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 

Abbildüng 1:  Grü nde fü r Fremdünterbringüng in einer Einrichtüng ...... 55 

Abbildüng 2:  Schwellenwerte des individüellen Kindeswohls ünd 
staatliches Wa chteramt .................................................................... 57 

Abbildüng 3:  Schwellenwerte züm einrichtüngsbezogenen  
Kindeswohl im Kontext des § 45 SGB VIII ünd  
Maßnahmen der Aüfsichtsbeho rde ............................................. 74 

Abbildüng 4:  Prü fkriterien bei Betriebserlaübniserteilüng ......................... 76 

Abbildüng 5:  Zeitreihe Anzahl Beschwerden/bes. Vorkommnisse  
im LJA Westfalen-Lippe ................................................................. 116 

Abbildüng 6:  Akteüre ünd Instrümente züm Schütz von Kindern  
ünd Jügendlichen in stationa ren Einrichtüngen der 
Erziehüngshilfe ................................................................................. 127 

Abbildüng 7:  Ablaüfschema zür Entscheidüngsfindüng seitens  
der Aüfsichtsbeho rde mit Hilfe von Kontrolle  
ünd Vertraüen.................................................................................... 192 

Abbildüng 8:  Mo gliche Idealtypen des Rollenversta ndnisses der 
Einrichtüngsaüfsicht ....................................................................... 288 

Abbildüng 9:  Handlüngsschritte der Aüfsichtsbeho rde in  
Abha ngigkeit von der Aüshandlüng von Kooperation..... 401 

Abbildüng 10:  Anteile der Befragüngsteilnehmer nach Platzzahl  
der jeweiligen Einrichtüng ........................................................... 431 

Abbildüng 11:  Anteile der Befragüngsteilnehmer nach Verband  
ünd Einrichtüngsgro ße .................................................................. 432 

Abbildüng 12:  Teilnehmerzahl nach Bündesland bzw. Landesteil  
ünd Verband ....................................................................................... 432 

Abbildüng 13:  Fünktionen der teilnehmenden Personen ............................ 433 

Abbildüng 14:  Anteil der Befragten in den Grüppen der „eher 
Vertraüenden“ ünd der „Nicht-Vertraüenden“ ................... 435 

Abbildüng 15:  Ha üfigkeit der Vertraüensmittelwerte (Histogramm) .... 435 



Tabellenverzeichnis 457 

 
 

 

TABELLENVERZEICHNIS 

 

Tabelle 1:  Rechtsprechüng zür Kindeswohlgefa hrdüng im  
Kontext von § 1666 BGB .................................................................. 32 

Tabelle 2:  Rechtsprechüng zür Kindeswohlgefa hrdüng im  
Kontext von § 45 SGB VIII ............................................................ 100 

Tabelle 3:  U bersicht ü ber die Aüfsichtsbeho rden in Deütschland  . 112 

Tabelle 4:  Anla sse fü r U berprü füngen ......................................................... 117 

Tabelle 5:  Beschwerdefü hrer ........................................................................... 117 

Tabelle 6:  O rtliche Prü füngen .......................................................................... 118 

Tabelle 7:  Hoheitliche Interventionen ......................................................... 119 

Tabelle 8:  Umsetzüng von Vorschla gen zür Einrichtüngsaüfsicht  
des Ründen Tisches „Heimerziehüng in den 50er ünd  
60er Jahren“ dürch das Bündeskinderschützgesetz ........ 181 

Tabelle 9:  Mittelwerte der Indikatoren fü r Vertraüen in 
Aüfsichtsmitarbeiter ...................................................................... 433 

Tabelle 10:  Unterschiede zwischen „eher Vertraüenden“ ünd  
„Nicht-Vertraüenden“ .................................................................... 436 

Tabelle 11:  U bersicht der in den offenen Antworten genannten 
Themen, Anteile bezogen aüf die Gesamtzahl der 
Teilnehmer ......................................................................................... 437 

Tabelle 12:  Unterschiede zwischen Vertraüenden ünd Nicht-
Vertraüenden hinsichtlich der offenen Antworten........... 440 

Tabelle 13:  Unterschiede zwischen BVkE- ünd VPK-Mitgliedern 
hinsichtlich der offenen Antworten ......................................... 442 

Tabelle 14:  Mittelwerte in Vertraüensvariablen im Vergleich  
zwischen Oberbayern ünd Schwaben ..................................... 443 

Tabelle 15:  Mittelwerte in Vertraüensvariablen im Vergleich  
zwischen Rheinland ünd Westfalen-Lippe ........................... 444 

Tabelle 16:  Unterschiede zwischen Rheinland ünd  
Westfalen-Lippe hinsichtlich der offenen Antworten ..... 445 



458 Quellenverzeichnis 

QUELLENVERZEICHNIS 

 

Abel, Karl (1993): Erlaübnis züm Betrieb einer Einrichtüng (§ 45 KJHG); Die o rtli-
che Prü füng (§ 46 KJHG); Meldepflichten (§ 47 KJHG); Ta tigkeitsüntersagüng (§ 
48 KJHG). In: Wolfgang Gernert (Hg.): Das Kinder- ünd Jügendhilfegesetz 1993. 
Ansprüch ünd praktische Umsetzüng. Eine Einfü hrüng in das Achte Büch Sozial-
gesetzbüch (SGB VIII). Stüttgart, S. 227–233. 

Abel, Karl (1995): Schütz von Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen ünd 
sonstigen Wohnformen. Stüttgart. 

Allgemeiner Fü rsorgeerziehüngstag (1956): Empfehlüngen des Allgemeinen Fü r-
sorgeerziehüngstages e. V. fü r die Gestaltüng der Anstaltsaüfsicht. Hannover 
(Mitglieder-Ründbrief des Allgemeinen Fü rsorgeerziehüngstages). 

Allgemeiner Fü rsorgeerziehüngstag (1931): Erkla rüng des Allgemeinen Fü rsorge-
erziehüngstages. In: Zentralblatt fü r Jügendrecht ünd Jügendwohlfahrt, 23. Jg, Nr. 
6, S. 193. 

Bachmann, Go tz (2009): Teilnehmende Beobachtüng. In: Stefan Kü hl, Petra Strodt-
holz ünd Andreas Taffertshofer (Hg.): Handbüch Methoden der Organisationsfor-
schüng. Qüantitative ünd Qüalitative Methoden. Wiesbaden, S. 248–271. 

Backhaüs, Klaüs; Erichson, Bernd; Plinke, Wülff; Weiber, Rolf (2008): Mültivariate 
Analysemethoden. Eine anwendüngsorientierte Einfü hrüng. 12. Aüflage. Berlin. 

Bamberger, Elisabeth (1961): Doch eine Novelle. In: Unsere Jügend, 13. Jg, Nr. 1, 
S. 2–6. 

Baür, Hans (1972): Heimaüfsicht ünd Schütz von Minderja hrigen ünter 16 Jahren 
in Heimen. Aüs Gesetzen, Verordnüngen ünd Erlassen fü r den Bereich des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Ko ln. 

Becker, Walter (1961): Die landesjügendamtliche Aüfsicht in der Novelle züm 
RJWG. In: Recht der Jügend, S. 163–166. 

Becker, Walter; Claüssen, Hans (1959): Sozialreform ünd Jügend. Eine U bersicht 
ü ber die Reformbestrebüngen ünd eine Stellüngnahme zü Vorschla gen ünd Ent-
wü rfen. Berlin. 

Behnke, Joachim (2005): Lassen sich Signifikanztests aüf Vollerhebüngen anwen-
den? Einige essayistische Anmerküngen. In: Politische Vierteljahresschrift, 46. Jg, 
Nr. 1, S. O1-O15. 

Beho rde fü r Arbeit, Soziales, Familie ünd Integration (2013): Senator Scheele be-
rüft Aüfsichtskommission fü r Jügendheime mit geschlossener Unterbringüng. 
Pressemitteilüng vom 24.07.2013. Online verfü gbar ünter 
http://www.hambürg.de/pressearchiv-fhh/4060730/2013-07-24-basfi-aüfsicht-
jügendheime.html, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Benad, Matthias (2009): Die Fü rsorgeerziehüng in Freistatt von 1899 bis in die 
frü he Bündesrepüblik. In: Matthias Benad, Hans-Walter Schmühl ünd Kerstin 
Stockhecke (Hg.): Endstation Freistatt. Fü rsorgeerziehüng in den v. Bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel bis in die 1970er Jahre. Bielefeld, S. 55–141. 



Quellenverzeichnis 459 

 
 

 

Berg, Charles; Milmeister, Marianne (2011): Im Dialog mit den Daten das eigene 
Erza hlen der Geschichte finden: U ber die Kodierverfahren der Groünded-Theory-
Methodologie. In: Gü nter Mey ünd Katja Mrück (Hg.): Groünded Theory Reader. 
2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüflage. Ko ln, S. 303–332. 

Betz, Hübert (1993): Rolle der Heimaüfsicht/Heimberatüng bei der Festlegüng der 
fachlichen Standards. In: eev-aktüell: Nachrichten aüs dem Evang. Erziehüngs-
verband in Bayern, 11. Jg, Nr. 1, S. 15–18. 

Bijlsma-Frankema, Katinka; Costa, Ana Cristina (2005): Understanding the Trüst-
Control Nexüs. In: International Sociology, 20. Jg, Nr. 3, S. 259–282. 

Bode, Ingo (2012): Managerialismüs gegen Kindeswohlgefa hrdüng? Züm Pha no-
men berechnender Steüerüng in einem ünberechenbaren Organisationsfeld. In: 
Thomas Marthaler, Pascal Bastian, Ingo Bode ünd Mark Schro dter (Hg.): Rationa-
lita ten des Kinderschützes. Kindeswohl ünd soziale Interventionen aüs plüraler 
Perspektive. Wiesbaden, S. 175–201. 

Bogümil, Jo rg; Ebinger, Falk (2012): Gütachten zür mo glichen Kommünalisierüng 
von Landesaüfgaben in Brandenbürg. Stellüngnahme im Aüftrag der Enqüete-
kommission „Kommünal- ünd Landesverwaltüng - bü rgernah, effektiv ünd zü-
künftsfest - Brandenbürg 2020“ des brandenbürgischen Landtages. Bochüm. On-
line verfü gbar ünter http://www.landtag.brandenbürg.de/ sixcms/media.php/ 
5701/gütachtenbrandenbürgendfassüng.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Bormann, Inka (2012): Vertraüen in Institütionen der Bildüng oder: Vertraüen ist 
güt - ist Evidenz besser? In: Zeitschrift fü r Pa dagogik, 58. Jg, Nr. 6, S. 812–823.  

Bortz, Jü rgen; Do ring, Nicola (2006): Forschüngsmethoden ünd Evalüation fü r 
Hüman- ünd Sozialwissenschaftler. 4., ü berarbeitete Aüflage. Heidelberg. 

Bortz, Jü rgen; Schüster, Christof (2010): Statistik fü r Hüman- ünd Sozialwissen-
schaftler. 7., vollsta ndig ü berarbeitete ünd erweiterte Aüflage. Berlin, Heidelberg, 
New York. 

Bo ttcher, Wolfgang; Kotthoff, Hans-Georg (2007): Gelingensbedingüngen einer 
qüalita tsoptimierenden Schülinspektion. In: Wolfgang Bo ttcher ünd Hans-Georg 
Kotthoff (Hg.): Schülinspektion: Evalüation, Rechenschaftslegüng ünd Qüalita ts-
entwicklüng. Mü nster, S. 223–229. 

Büchholz-Schüster, Eckardt (2007): Beürteilüng ünd Umsetzüng des KICK in der 
Praxis bayerischer Jügenda mter. Eine Erkündüngsstüdie. In: Zeitschrift fü r Kind-
schaftsrecht ünd Jügendhilfe, Nr. 12, S. 467–475. 

Bündesarbeitsgemeinschaft der Kinderschütz-Zentren e.V. (Hg.) (2011): Sexüelle 
Gewalt an Kindern ünd Jügendlichen in Institütionen. Ko ln. 

Bündesarbeitsgemeinschaft der Landesjügenda mter (Hg.) (2009): Beteiligüng von 
Kindern ünd Jügendlichen im Rahmen der Betriebserlaübniserteilüng fü r Einrich-
tüngen der Erziehüngshilfe. Eine Arbeitshilfe fü r die Aüfsicht nach §§ 45 ff. 
SGB VIII. Eine Orientierüng fü r Tra ger der Jügendhilfe. Beschlossen aüf der 107. 
Arbeitstagüng der Bündesarbeitsgemeinschaft der Landesjügenda mter vom 04. 
bis 06. November 2009 in Hambürg. Online verfü gbar ünter 
http://www.bagljae.de/downloads/108_beteiligüngschancen-in-der-
heimerziehüng_2.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 



460 Quellenverzeichnis 

Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter (Hg.) (2010): Fachliche Empfeh-
lüngen zür Betriebserlaübniserteilüng nach §§ 45 ff. SGB VIII fü r individüalpa da-
gogische Betreüüngsstellen, Erziehüngsstellen, Projektstellen, sozialpa dagogische 
Lebensgemeinschaften ü. a . Beschlossen aüf der 109. Arbeitstagüng der Bündes-
arbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter vom 10. bis 12. November 2010 in Bre-
merhaven. Online verfü gbar ünter http://bagljae.de/downloads/110_empfehlün 
gen-zür-betriebserlaübniserteilün.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Bündesarbeitsgemeinschaft Landesjügenda mter (Hg.) (2012): Handlüngsleitlinien 
zür Umsetzüng des Bündeskinderschützgesetzes im Arbeitsfeld der betriebser-
laübnispflichtigen Einrichtüngen nach § 45 SGB VIII (aüsgenommen Kindertages-
einrichtüngen). beschlossen aüf der 113. Arbeitstagüng der Bündesarbeitsge-
meinschaft Landesjügenda mter vom 7. bis 9. November 2012 in Ko ln. Online ver-
fü gbar ünter http://bagljae.de/downloads/112_handlüngsleitlinien-
bkischg_betriebserlaüb.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Bündesministeriüm fü r Familie, Senioren Fraüen ünd Jügend (Hg.) (2004): Hand-
büch zür Praxis der Heimaüfsicht. Online verfü gbar ünter 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilüng3/Pdf-Anlagen/handbüch-
heimaüfsicht-züsammenfassüng,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache= 
de,rwb=trüe.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Bündesministeriüm fü r Familie, Senioren Fraüen ünd Jügend (Hg.) (2004): Hand-
büch zür Praxis der Heimaüfsicht - Anha nge. Online verfü gbar ünter 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilüng3/Pdf-Anlagen/anhang-
handbüch-heimaüfsicht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=trüe.pdf, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Bürkard, Christoph (2001): Steüerüng von Schüle dürch Schülaüfsicht. In: Jan 
Hofmann (Hg.): Schülaüfsicht im Umbrüch. Neüe Aüfgaben der Schülaüfsicht bei 
der Qüalita tssicherüng ünd -entwicklüng von Schüle. Kronach, S. 51–66. 

Bütler, John K. (1991): Toward Understanding and Measüring Conditions of Trüst: 
Evolütion of a Conditions of Trüst Inventory. In: Joürnal of Management, Vol. 17, 
No. 3, S. 643–663. 

Bü tow, Birgit (2012): Sexüelle Gewalt in der Heimerziehüng. In: Zeitschrift fü r Pa -
dagogik, 58. Jg, Nr. 6, S. 824–836.  

Carspecken, Ferdinand (1961): Aüfsicht ünd Pflegekinderschütz in den Heimen 
nach dem neüen JWG. In: Unsere Jügend, 13. Jg, Nr. 11, S. 498–505. 

Carspecken, Ferdinand (1962): Probleme des Jügendwohlfahrtsgesetzes vom 
11.8.1961. Fragen der Freiwilligen Erziehüngshilfe ünd der Fü rsorgeerziehüng, 
der Heimaüfsicht ünd des Schützes von Minderja hrigen ünter 16 Jahren in den 
Einrichtüngen der Jügendhilfe. Berlin. 

Charmaz, Kathy C. (2011): Den Standpünkt vera ndern: Methoden der konstrükti-
vistischen Groünded Theory. In: Gü nter Mey ünd Katja Mrück (Hg.): Groünded 
Theory Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüflage. Ko ln, S. 181–205. 

Children Acts Advisory Board (2013): What is Special Care? Online verfü gbar ünter 
http://www.caab.ie/Fünctional-Areas/Special-Care/What-is-special-Care.aspx, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Cleff, Thomas (2008): Deskriptive Statistik ünd moderne Datenanalyse. Eine com-
pütergestü tzte Einfü hrüng mit Excel, SPSS ünd STATA. Wiesbaden. 



Quellenverzeichnis 461 

 
 

 

Cleppien, Georg (2012): U ber die Schwierigkeiten, Klient/innen zü vertraüen. In: 
Sandra Tiefel ünd Maren Zeller (Hg.): Vertraüensprozesse in der Sozialen Arbeit. 
Baltmannsweiler, S. 49–66. 

Coester, Michael (2008): Inhalt ünd Fünktionen des Begriffs der Kindeswohlge-
fa hrdüng - Erfordernis einer Neüdefinition? In: JAmt, 81. Jg, Nr. 1, S. 1–9. 

Coester, Michael (2009): § 1666. In: Michael Coester, Helmüt Engler ünd Lüdwig 
Salgo: J. von Staüdingers Kommentar züm Bü rgerlichen Gesetzbüch. Mit Einfü h-
rüngsgesetz ünd Nebengesetzen. Büch 4 Familienrecht, Stand: Jüni 2009. Berlin. 

Commission to Inqüire into Child Abüse (Hg.) (2009): Execütive Sümmary. Online 
verfü gbar ünter http://www.childabüsecommission.com/rpt/pdfs/CICA-
Execütive%20Sümmary.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Corbin, Jüliet M.; Cisneros-Püebla, Ce sar A. (2011): „Lernen konzeptüell zü den-
ken“. Jüliet M. Corbin im Gespra ch mit Cesar A. Cisneros-Püebla. In: Gü nter Mey 
ünd Katja Mrück (Hg.): Groünded Theory Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte 
Aüflage. Ko ln, S. 79–88. 

Corbin, Jüliet M.; Straüss, Anselm L. (2008): Basics of qüalitative research. Tech-
niqües and procedüres for developing groünded theory. 3. Aüflage. Los Angeles. 

Corsten, Tobias; Stoppel, Martin (2013): Macht ünd Ohnmacht in der Erziehüng. 
Handlüngssicherheit fü r Erziehende - eine Praxisanleitüng mit Fallbeispielen. On-
line verfü gbar ünter http://www.paedagogikündrecht.de/wp-
content/üploads/2013/05/Praxisanleitüng-p%C3%A4d-Handlüngssicherheit-1-
Aüflage-26.11.121.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Damberg, Wilhelm; Frings, Bernhard; Ja hnichen, Traügott; Kaminsky, Uwe (Hg.) 
(2010): Mütter Kirche - Vater Staat? Geschichte, Praxis ünd Debatten der konfes-
sionellen Heimerziehüng seit 1945. Mü nster. 

Das, T. K.; Teng, Bing-Sheng (1998): Between Trüst and Control: Developing Confi-
dence in Partner Cooperation in Alliances. In: The Academy of Management Re-
view, 23. Jg, Nr. 3, S. 491–512. 

Department of Health & Children (Hg.) (2013): National Standards for Special Care 
Units. Online verfü gbar ünter 
http://www.hiqa.ie/system/files/Standards_children_scü_DOHC.pdf, zületzt ge-
prü ft am 04.01.2014. 

Deütscher Bündestag - Petitionsaüsschüss (Hg.) (2008): Empfehlüng des Petitions-
aüsschüsses in seiner Sitzüng am 26. November 2008 zür Petition die Sitüation 
von Kindern ünd Jügendlichen in den Jahren 1949 bis 1975 in der Bündesrepüb-
lik Deütschland in verschiedenen o ffentlichen Erziehüngsheimen betreffend. On-
line verfü gbar ünter http://www.ründertisch-heimerziehüng.de/download/ 
Empfehlüng_Petitionsaüsschüss.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Deütscher Reichstag (Hg.) (1922): Protokoll der 226. Sitzüng vom 14.06.1922. Ber-
lin. 

Deütscher Verein fü r o ffentliche ünd private Fü rsorge (Hg.) (1961): Materialien 
züm Reichsjügendwohlfahrtsgesetz vom 9.7.1922. Protokolle ünd Denkschrift der 
Sachversta ndigenkommission des Deütschen Vereins fü r o ffentliche ünd private 
Fü rsorge, der Deütschen Zentrale fü r Jügendfü rsorge ünd des Archivs deütscher 
Berüfsvormü nder. Frankfürt am Main. 



462 Quellenverzeichnis 

Deütscher Verein fü r o ffentliche ünd private Fü rsorge (Hg.) (2008): Die Geschichte 
des Deütschen Vereins. Aüsstellüngstafeln. Online verfü gbar ünter 
http://www.deütscher-verein.de/01-wir_üeber_üns/pdf/DV-Aüsstellüng.pdf, zü-
letzt geprü ft am 04.01.2014. 

Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Familienrecht (Hg.) (2004): Verantwortlich 
handeln - Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng. Saarbrü cker Memoran-
düm. Ko ln. 

Deütsches Jügendinstitüt e. V. (Hg.) (1963): Materialien züm Gesetz zür A nderüng 
ünd Erga nzüng des Reichsjügendwohlfahrtsgesetzes vom 11. Aügüst 1961. Mü n-
chen. 

Diekmann, Andreas (2008): Empirische Sozialforschüng. Gründlagen, Methoden, 
Anwendüngen. 19. Aüflage. Reinbek. 

Dittrich, Peter [ü a.] (2009): Benchmarking zwischen LWL-Landesjügendamt West-
falen ünd LVR-Landesjügendamt Rheinland. Analytischer Vergleich der Aüfga-
benwahrnehmüng ünd des Ressoürceneinsatzes im Prodükt Schütz von Kindern 
ünd Jügendlichen in Einrichtüngen der Hilfen zür Erziehüng. Abschlüssbericht 
der Projektgrüppe Benchmarking der betriebserlaübniserteilenden Stellen (Bera-
tüngsgründlage des LJHA Rheinland, 12/4359 (25.06.2009)). Online verfü gbar 
ünter https://dom.lvr.de/lvis/lvr_rechercheWWW.nsf/1DB39855DE2 
AA71BC12577 EC003A66FE/ $file/ 081222%20benchmarking%20-%20letzte%2 
0 fassüng%20endbericht%202.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2010): Transkription. In: Gü nter Mey ünd Katja 
Mrück (Hg.): Handbüch Qüalitative Forschüng in der Psychologie. Wiesbaden, 
S. 723–733. 

Düden Online (2013): Kontrolle. Rechtschreibüng, Bedeütüng, Definition, Synony-
me, Herkünft. Online verfü gbar ünter http://www.düden.de/rechtschreibüng/ 
Kontrolle, zületzt geprü ft am 04.01.2013. 

Eberl, Peter (2012): Vertraüen ünd Kontrolle in Organisationen. Das problemati-
sche Verha ltnis der Betriebswirtschaftslehre züm Vertraüen. In: Heidi Mo ller 
(Hg.): Vertraüen in Organisationen. Riskante Vorleistüng oder hoffnüngsvolle 
Erwartüng? Wiesbaden, S. 93–110. 

Eckinger, Lüdwig (1995): Hat die Staatliche Schülaüfsicht noch eine Zükünft? In: 
Verband Bildüng ünd Erziehüng (Hg.): Schülaüfsicht zwischen Bü rokratie ünd 
Pa dagogik. Dokümentation der 6. Fachtagüng Schüle - Schülaüfsicht am 27./28. 
April 1995 in Wü rzbürg. Bonn, S. 4–12. 

Edelenbos, Jürian; Eshüis, Jasper (2012): The Interplay Between Trüst and Control 
in Governance Processes: A Conceptüal and Empirical Investigation. In: Administ-
ration & Society, 44. Jg, Nr. 6, S. 647–674. 

Eiserhardt, Hilde (1930/1955): Abschnitt III Schütz der Pflegekinder, Vorbemer-
küng. In: Wilhelm Polligkeit: Das Reichsgesetz fü r Jügendwohlfahrt. Unvera nder-
ter Nachdrück der 2. Aüflage [erschienen 1930] mit Nachtra gen. Berlin; Ko ln, 
S. 200–279. 

Endreß, Martin (2001): Vertraüen ünd Vertraütheit - Pha nomenologisch-
anthropologische Gründlegüng. In: Martin Hartmann ünd Claüs Offe (Hg.): Ver-
traüen. Die Gründlage des sozialen Züsammenhalts. Frankfürt/Main, S. 161–203. 

https:///dom.lvr.de/lvis/lvr_rechercheWWW.nsf/1DB39855DE2AA71BC12577EC003A66FE/$file/081222%20benchmarking%20-%20letzte%20fassung%20endbericht%202.pdf
https:///dom.lvr.de/lvis/lvr_rechercheWWW.nsf/1DB39855DE2AA71BC12577EC003A66FE/$file/081222%20benchmarking%20-%20letzte%20fassung%20endbericht%202.pdf
https:///dom.lvr.de/lvis/lvr_rechercheWWW.nsf/1DB39855DE2AA71BC12577EC003A66FE/$file/081222%20benchmarking%20-%20letzte%20fassung%20endbericht%202.pdf


Quellenverzeichnis 463 

 
 

 

Erath, Peter; Eszlinger, Norbert; Schwarzkopf Franz (2005): Qüalita tsstandards in 
der Sozialen Arbeit. Fachliche Aütonomie, Selbstachtüng ünd Glaübwü rdigkeit si-
chern. In: Bla tter der Wohlfahrtspflege, 152. Jg, Nr. 5, S. 163–167. 

Erdfelder, Edgar; Büchner, Axel; Faül, Franz; Brandt, Martin (2004): 
GPOWER: Teststa rkeanalysen leicht gemacht. In: Edgar Erdfelder ünd Joachim 
Fünke (Hg.): Allgemeine Psychologie ünd dedüktivistische Methodologie. Go ttin-
gen, S. 148–166. 

Fabel-Lamla, Melanie; Tiefel, Sandra; Zeller, Maren (2012): Vertraüen ünd Profes-
sion. In: Zeitschrift fü r Pa dagogik, 58. Jg, Nr. 6, S. 799–811.  

Fachhochschüle Frankfürt am Main (Hg.) (2011): Grenzverletzüngen. Institütionel-
le Mitta terschaft in Einrichtüngen der Sozialen Arbeit. Frankfürt am Main (42). 

Fegert, Jo rg M.; Wolff, Mechthild (Hg.) (2006): Sexüeller Missbraüch dürch Profes-
sionelle in Institütionen. Pra vention ünd Intervention - ein Werkbüch. 2., aktüali-
sierte Aüflage. Weinheim. 

Fellmann, H.; Mü ller, M.; Graf, K. (2012): Beschneidüngen im Jü dischen Kranken-
haüs. Bericht ü ber die letzten zehn Jahre. Online verfü gbar ünter 
http://www.bündestag.de/bündestag/aüsschüesse17/a06/anhoerüngen/archiv
/31_Beschneidüng/04_Stellüngnahmen/Stellüngnahme_Graf.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Fendrich, Sandra; Tabel, Agathe (2012): Konsolidierüng oder Verschnaüfpaüse? 
Aktüelle Entwicklüngen bei den Hilfen zür Erziehüng. In: KomDat Jügendhilfe, 15. 
Jg, Nr. 3, S. 11–13. 

Filsinger, Dieter (2004): Anforderüngsprofile fü r Fachkra fte: Aüs-, Fort- ünd Wei-
terbildüng. In: Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Familienrecht (Hg.): Ver-
antwortlich handeln - Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng. Saarbrü cker 
Memorandüm. Ko ln, S. 283–300. 

Filstead, William J. (1979): Soziale Welten aüs erster Hand. In: Klaüs Gerdes (Hg.): 
Explorative Sozialforschüng. Einfü hrende Beitra ge aüs „Natüral Sociology“ ünd 
Feldforschüng in den USA. Stüttgart, S. 29–40. 

Fleiß, Do rte; Scha fer, Hans-Werner (2011): Regionale Schülentwicklüngskonferen-
zen: Wie Top-down-Netzwerke gelingen. In: Andreas Knoke ünd Anja Dürdel 
(Hg.): Steüerüng im Bildüngswesen. Zür Züsammenarbeit von Ministerien, Schül-
aüfsicht ünd Schülleitüngen. Wiesbaden, S. 59–67. 

Flick, Uwe (2008): Triangülation. Eine Einfü hrüng. 2. Aüflage. Wiesbaden. 

Flick, Uwe (2010): Qüalitative Sozialforschüng. Eine Einfü hrüng. 3. Aüflage. Rein-
bek. 

Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von; Steinke, Ines (Hg.) (2009): Qüalitative Forschüng. 
Ein Handbüch. 7. Aüflage. Reinbek. 

Fro lich, Matthias (2010): Das Landesjügendamt in Westfalen. Kooperation ünd 
Konflikt zwischen Beho rde ünd konfessionellen Tra gern der Jügendhilfe. In: Wil-
helm Damberg, Bernhard Frings, Traügott Ja hnichen ünd Uwe Kaminsky (Hg.): 
Mütter Kirche - Vater Staat? Geschichte, Praxis ünd Debatten der konfessionellen 
Heimerziehüng seit 1945. Mü nster, S. 174–189. 

http:///www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/archiv/31_Beschneidung/04_Stellungnahmen/Stellungnahme_Graf.pdf
http:///www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/archiv/31_Beschneidung/04_Stellungnahmen/Stellungnahme_Graf.pdf


464 Quellenverzeichnis 

Fro lich, Matthias (2010): Heimkinder ünd Heimerziehüng in Westfalen 1945–
1980. Mü nster. Online verfü gbar ünter http://www.lwl.org/pressemitteilüngen/ 
daten/anlagen/10542.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Fünken, Christina; Thoma, Jüles (2012): Vertraüen ünd Misstraüen in KMU-
Netzwerken. In: Christian Schilcher, Mascha Will-Zocholl ünd Marc Ziegler (Hg.): 
Vertraüen ünd Kooperation in der Arbeitswelt. Wiesbaden, S. 145–164. 

Gabarro, John J. (1978): The Developement of Trüst, Inflüence, and Expectations. 
In: Anthony G. Athos ünd John J. Gabarro (Hg.): Interpersonal behavior. Commü-
nication and ünderstanding in relationships. Englewood Cliffs, NJ, S. 290–303. 

Gadow, Tina; Peücker, Christian; Plüto, Liane; van Santen, Eric; Seckinger, Mike 
(2013): Wie geht's der Kinder- ünd Jügendhilfe? Empirische Befünde ünd Analy-
sen. Weinheim. 

Gambetta, Diego (1988): Can We Trüst Trüst? In: Diego Gambetta (Hg.): Trüst. Ma-
king and Breaking Cooperative Relations. Oxford, S. 213–237. 

Gambetta, Diego (2001): Ko nnen wir dem Vertraüen vertraüen? In: Martin Hart-
mann ünd Claüs Offe (Hg.): Vertraüen. Die Gründlage des sozialen Züsammen-
halts. Frankfürt/Main, S. 204–237. 

Gernert, Wolfgang (1997): Wohin geho rt die sog. „Heimaüfsicht“ in der Jügendhil-
fe? In: Zentralblatt fü r Jügendrecht, 84. Jg, Nr. 1, S. 1–5. 

Gernert, Wolfgang (1999): Zür Meßlatte der sogenannten Heimaüfsicht fü r Kinder 
ünd Jügendliche. In: Sozialmagazin, 24. Jg, Nr. 10, S. 33–37. 

Girtler, Roland (2001): Methoden der Feldforschüng. 4., vo llig neü bearbeitete Aüf-
lage. Wien; Ko ln; Weimar. 

Girtler, Roland (2010): Feldforschüng als Ethnographie. In: Karin Bock, Ingrid 
Miethe ünd Bettina Ritter (Hg.): Handbüch qüalitative Methoden in der sozialen 
Arbeit. Opladen, S. 289–294. 

Glaser, Barney G.; Straüss, Anselm L. (1967/2008): Groünded Theory. Strategien 
qüalitativer Forschüng. 1. Nachdrück der 2., korrigierten Aüflage. Bern. 

Go bel, Dieter (2013): Kinderschütz in Einrichtüngen der Jügendhilfe: Betriebser-
laübnis. In: JügendhilfeReport, Nr. 1, S. 20–24.  

Graeff, Peter (1998): Vertraüen züm Vorgesetzten ünd züm Unternehmen. Berlin, 
Bonn. 

Haft, Fritjof (1992): Verhandeln. Die Alternative züm Rechtsstreit. Mü nchen. 

Hammerschmidt, Peter (1999): Die Wohlfahrtsverba nde im NS-Staat. Opladen, 
Marbürg. 

Happe, Gü nter (1965): Heimaüfsicht nach dem Jügendwohlfahrtsgesetz. Frank-
fürt/Main. 

Happe, Gü nter (1984): Heimaüfsicht ünd Heimkinderschütz nach dem Jügend-
wohlfahrtsgesetz. 2., neübearbeitete ünd erweiterte Aüflage. Frankfürt/Main. 

Happe, Gü nter; Saürbier, Helmüt (2007): § 45. In: Karl-Wilhelm Jans, Gü nter Hap-
pe, Helmüt Saürbier ünd Maas: Jügendhilferecht, 36. Lfg. 

Harten, Hans-Christian; Neirich, Uwe; Schwerendt, Matthias (2009): Rassenhygie-
ne als Erziehüngsideologie des Dritten Reichs. Bio-bibliographisches Handbüch. 
Berlin. 

http:///www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/anlagen/10542.pdf
http:///www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/anlagen/10542.pdf


Quellenverzeichnis 465 

 
 

 

Hartmann, Martin (2001): Einleitüng. In: Martin Hartmann ünd Claüs Offe (Hg.): 
Vertraüen. Die Gründlage des sozialen Züsammenhalts. Frankfürt/Main, S. 7–34. 

Hartmann, Martin (2011): Die Praxis des Vertraüens. Berlin. 

Hartmann, Wolfram (2012): Stellüngnahme Dr.med. Wolfram Hartmann, Pra sident 
des Berüfsverbands der Kinder- ünd Jügenda rzte, zür Anho rüng am 26. Novem-
ber 2012 züm Gesetzentwürf der Bündesregierüng: „Entwürf eines Gesetzes ü ber 
den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidüng des ma nnlichen Kindes“. 
Online verfü gbar ünter http://www.bündestag.de/bündestag/aüsschüesse17/ 
a06/anhoerüngen/archiv/31_Beschneidüng/04_Stellüngnahmen/Stellüngnahme
_Hartmann.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Hasenclever, Christa (1978): Jügendhilfe ünd Jügendgesetzgebüng seit 1900. Go t-
tingen. 

Haübl, Rolf (2012): Vertraüensbildüng im Beratüngsprozess. In: Heidi Mo ller (Hg.): 
Vertraüen in Organisationen. Riskante Vorleistüng oder hoffnüngsvolle Erwar-
tüng? Wiesbaden, S. 29–43. 

Health Information and Qüality Aüthority (Hg.) (2013): Inspection. Online verfü g-
bar ünter http://www.hiqa.ie/system/files/Inspection.pdf, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Health Information and Qüality Aüthority (Hg.) (2013): A Follow Up Inspection 
Report of a Children´s Residential Centre in the Health Service Execütive Soüth 
Area. Inspection Report ID Nümber: 617. Online verfü gbar ünter 
http://www.hiqa.ie/system/files/inspectionreports/617.pdf, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Health Information and Qüality Aüthority (Hg.) (2013): Ballydowd Special Care 
Unit in the Health Service Execütive Düblin Mid-Leinster. Inspection Report ID 
Nümber: 599. Online verfü gbar ünter http://www.hiqa.ie/system/files/ 
inspectionreports/599.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Heddaeüs, Eberhard (1980): Jügendbeho rde ünd Erziehüngsheime. Aüfsicht ünd 
Einflüss der Beho rde fü r Schüle, Jügend ünd Berüfsbildüng, Amt fü r Jügend, bei 
hambürgischen Erziehüngsheimen fü r Jügendliche. Go ttingen. 

Heldmann, Hans Heinz (1974): Vom Recht des Kindes. In: Vorga nge, 13. Jg, Nr. 7, 
S. 81–106. 

Helming, Elisabeth; Kindler, Heinz; Langmeyer, Alexandra; Mayer, Marina; Entleit-
ner, Christine; Mosser, Peter; Wolff, Mechthild (2011): Sexüelle Gewalt gegen 
Ma dchen ünd Jüngen in Institütionen. Rohdatenbericht. Im Aüftrag der Unabha n-
gigen Beaüftragten zür Aüfarbeitüng des sexüellen Kindesmissbraüchs, Dr. Chris-
tine Bergmann. Mü nchen. Online verfü gbar ünter 
http://www.dji.de/sgmj/Rohdatenberichttext_Endversion_Jüni_2011.pdf, zületzt 
geprü ft am 04.01.2014. 

Henkelmann, Andreas; Banach, Sarah; Kaminsky, Uwe; Pierlings, Jüdith; Swiderek, 
Thomas (Hg.) (2011): Verspa tete Modernisierüng. O ffentliche Erziehüng im 
Rheinland – Geschichte der Heimerziehüng in Verantwortüng des Landesjügend-
amtes (1945 – 1972). Essen. 

http:///www.dji.de/sgmj/Rohdatenberichttext_Endversion_Juni_2011.pdf


466 Quellenverzeichnis 

Henkelmann, Andreas; Kaminsky, Uwe (2007): Konfessionelle Wohlfahrtspflege 
ünd moderner Wohlfahrtsstaat. U berlegüngen zü einem schwierigen Verha ltnis 
am Beispiel der Heimerziehüng in den fü nfziger ünd sechziger Jahren. In: Traü-
gott Ja hnichen (Hg.): Aüf dem Weg in „dynamische Zeiten“. Transformationen der 
sozialen Arbeit der Konfessionen im U bergang von den 1950er zü den 1960er 
Jahren. Berlin, S. 253–281. 

Henkelmann, Andreas; Kaminsky, Uwe (2011): Die Geschichte der o ffentlichen 
Erziehüng im Rheinland (1945–1972). In: Andreas Henkelmann, Sarah Banach, 
Uwe Kaminsky, Jüdith Pierlings ünd Thomas Swiderek (Hg.): Verspa tete Moder-
nisierüng. O ffentliche Erziehüng im Rheinland – Geschichte der Heimerziehüng in 
Verantwortüng des Landesjügendamtes (1945 – 1972). Essen, S. 43–152. 

Hoffmann-Riem, Wolfgang; Schülz, Wolfgang; Held, Thorsten (2000): Konvergenz 
ünd Regülierüng. Optionen fü r rechtliche Regelüngen ünd Aüfsichtsstrüktüren im 
Bereich Information, Kommünikation ünd Medien. Baden-Baden. 

Hüfen, Christian (2010): Ermessen ünd ünbestimmter Rechtsbegriff. In: Zeitschrift 
fü r das Jüristische Stüdiüm, 3. Jg, Nr. 5, S. 603–607.  

Ja hnichen, Traügott (Hg.) (2007): Aüf dem Weg in „dynamische Zeiten“. Transfor-
mationen der sozialen Arbeit der Konfessionen im U bergang von den 1950er zü 
den 1960er Jahren. Berlin. 

Jahoda, Maria; Deütsch, Morton; Cook, Stüart W. (1975): Beobachtüngsverfahren. 
In: Rene  Ko nig, Peter R. Heintz ünd Erwin K. Scheüch (Hg.): Beobachtüng ünd Ex-
periment in der Sozialforschüng. 8. Aüflage. Ko ln, S. 77–96. 

Jans, Karl-Wilhelm (1962): Heimaüfsicht ünd Aüfsicht ü ber Minderja hrige nach 
dem neüen Jügendwohlfahrtsrecht. In: Zentralblatt fü r Jügendrecht ünd Jügend-
wohlfahrt, 49. Jg, Nr. 5, S. 121–125. 

Jans, Karl-Wilhelm; Happe, Gü nter; Saürbier, Helmüt; Maas (2007): Jügendhilfe-
recht. 

Jordan, Erwin (2007): Kindeswohlgefa hrdüng im Spektrüm fachlicher Einscha t-
züngen ünd rechtlicher Rahmenbedingüngen. In: Erwin Jordan (Hg.): Kindes-
wohlgefa hrdüng. Rechtliche Neüregelüngen ünd Konseqüenzen fü r den Schütz-
aüftrag der Kinder- ünd Jügendhilfe. 2. Aüflage. Weinheim, S. 23–37. 

Kahneman, Daniel (2011): Schnelles Denken, langsames Denken. 9. Aüflage. Mü n-
chen. 

Kalscheüer, Mareile (2002): Güte Dienstleistüngen - aber zahnloser Tiger! Ergeb-
nisse der Umfrage züm Profil ünd zü den Leistüngen des LWL- Landesjügendam-
tes. In: Mitteilüngen - Beitra ge des Landesjügendamtes Westfalen-Lippe, Nr. 151, 
S. 25–34. Online verfü gbar ünter http://www.lwl.org/lja-download/datei-
download/Service/zarchiv/mitteilüngen/mitt_151/1023447720_5/ 
 Güte_Dienstleistüngen_aber_zahnloser_Tiger.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Kaüfmann, Jean-Claüde (1999): Das verstehende Interview. Konstanz. 

Kedves, Albert (2012): Kleine Heime ünd Kleinstheime. Geschichte - Entwicklün-
gen - Trends - Selbstversta ndnisse. In: Forüm Erziehüngshilfen, Nr. 2, S. 87–90. 

Kelle, Udo (2008): Die Integration qüalitativer ünd qüantitativer Methoden in der 
empirischen Sozialforschüng. Theoretische Gründlagen ünd methodologische 
Konzepte. 2. Aüflage. Wiesbaden. 



Quellenverzeichnis 467 

 
 

 

Kelle, Udo (2011): „Emergence“ oder „Forcing“? Einige methodologische U berle-
güngen zü einem zentralen Problem der Groünded-Theory. In: Gü nter Mey ünd 
Katja Mrück (Hg.): Groünded Theory Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüf-
lage. Ko ln, S. 235–260. 

Kelle, Udo; Niggemann, Christiane; Metje, Brigitte (2008): Datenerhebüng in tota-
len Institütionen als Forschüngsgegenstand einer kritischen gerontologischen 
Sozialforschüng. In: Anton Amann ünd Franz Kolland (Hg.): Das erzwüngene Pa-
radies des Alters? Fragen an eine kritische Gerontologie. Wiesbaden, S. 163–193. 

Kersting, Martin (2006): „DIN Screen“. Leitfaden zür Kontrolle ünd Optimierüng 
der Qüalita t von Verfahren ünd deren Einsatz bei berüflichen Eignüngsbeürtei-
lüngen. Lengerich. 

Kersting, Martin (2008): Qüalita t in der Diagnostik ünd Personalaüswahl - der DIN-
Ansatz. Go ttingen. 

Klatetzki, Thomas (2001): Kollegiale Beratüng als Problem, sozialpa dagogische 
Diagnostik ohne Organisation. In: Sabine Ader, Christian Schrapper ünd Monika 
Thiesmeier (Hg.): Sozialpa dagogisches Fallverstehen ünd sozialpa dagogische Di-
agnostik in Forschüng ünd Praxis. Mü nster, S. 22–29. 

Klein, Franz (1955): Die Sitüation der katholischen Caritas in der demokratischen 
Gesellschafts- ünd Rechtsordnüng der Bündesrepüblik Deütschland. Ein Beitrag 
zür Kla rüng der Züsammenarbeit beho rdlicher ünd caritativer Wohlfahrts- ünd 
Jügendwohlpflege. Freibürg. 

Klein, Süsanne (2006): Züsammenfassüng der Disküssion im Rahmen des Exper-
tInnenhearings zü diesem Themenblock. In: Jo rg M. Fegert ünd Mechthild Wolff 
(Hg.): Sexüeller Missbraüch dürch Professionelle in Institütionen. Pra vention ünd 
Intervention - ein Werkbüch. 2., aktüalisierte Aüfl. Weinheim, S. 187–199. 

Klinkhammer, Güdrün (2011): Corsten fü hrt seinen Betrieb weiter. In: Ko lner 
Stadt-Anzeiger, 16.12.2011. Online verfü gbar ünter 
http://www.ksta.de/html/artikel/1323950099087.shtml, zületzt geprü ft am 
04.01.2013. 

Klümker, Christian J. (1903): Vom Felde der privaten Fü rsorge in Frankfürt a. M. 
Anlage züm Jahresbericht fü r 1901/02 der Centrale fü r private Fü rsorge. Frank-
fürt am Main. 

Klümker, Christian J. (1926): Kinder- ünd Jügendfü rsorge. Einfü hrüng in die Aüf-
gaben der neüeren Gesetze. Mit dem Wortlaüt des Reichsjügendwohlfahrtsgeset-
zes, des Jügendgerichtsgesetzes ünd den wichtigsten Landesgesetzen. 2. Aüflage. 
Langensalza. 

Klümker, Christian J. (1931): Kinderfü rsorge ünd Erziehüng. In: Archiv fü r ange-
wandte Soziologie, Nr. 3, S. 177–204. 

Knoke, Andreas; Hoffsommer, Jens (2011): Von Entscheidern, die nicht entschei-
den, ünd Verantwortüng, die niemand will. In: Andreas Knoke ünd Anja Dürdel 
(Hg.): Steüerüng im Bildüngswesen. Zür Züsammenarbeit von Ministerien, Schül-
aüfsicht ünd Schülleitüngen. Wiesbaden, S. 15–40. 



468 Quellenverzeichnis 

Kommünalverband fü r Jügend ünd Soziales Baden-Wü rttemberg (Hg.) (2010): 
Heimerziehüng - Aüfsicht ünd Beratüng. Stüttgart (KVJS Spezial, 7). Online ver-
fü gbar ünter http://www.kvjs.de/püblikationen/püblikationen-
detailansicht.html? eID=dam_frontend_püsh& docID=314, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Ko ster, Marküs; Kü ster, Thomas (Hg.) (1999): Zwischen Disziplinierüng ünd In-
tegration. Das Landesjügendamt als Tra ger o ffentlicher Jügendhilfe in Westfalen 
ünd Lippe (1924 - 1999). Paderborn. 

Kraül, Margret; Schümann, Dirk; Daniel, Annabell; Eülzer, Rebecca; Kirchberg, An-
ne; Wenk, Sandra (2010): Zwischenbericht im Aüftrag des Niedersa chsischen Mi-
nisteriüms fü r Soziales, Fraüen, Familie, Gesündheit ünd Integration sowie des 
Niedersa chsischen Ministeriüms fü r Wissenschaft ünd Kültür. Langfassüng. For-
schüngsprojekt „Heimerziehüng in Niedersachsen 1949-1975“ der Georg-Aügüst-
Universita t Go ttingen. Online verfü gbar ünter http://www.üni-goettingen.de/de/ 
 docüment/download/f51d05056122668654c9a252dc9bc6bb.pdf/Langfassüng
%20Zwischenbericht%20Heimerziehüng%20Niedersachsen%201949-1975.pdf, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Kraüse, Hans-Ullrich (2004): Fazit einer Utopie. Heimerziehüng in der DDR - eine 
Rekonstrüktion. Freibürg im Breisgaü. 

Kro ger, Rainer (2003): Die Fünktion ünd Bedeütüng der Rahmenvertra ge nach § 
78 f SGB VIII (SGB VIII - Online-Handbüch). Online verfü gbar ünter 
http://www.sgbviii.de/S46.html, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Kro ger, Rainer; Schrapper, Christian (Hg.) (2009): Fü rsorgeerziehüng der 1950er 
ünd 1960er Jahre. Stand ünd Perspektiven aktüeller Forschüng. Dokümentation 
eines ExpertInnengespra chs am 3. Jüni 2009 in Koblenz. Online verfü gbar ünter 
http://www.afet-ev.de/aktüell/AFET_intern/2009/50-60er-Expertengespr-
Jüni09.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Krüg, Heinz (1963): Der rechtliche Schütz von Minderja hrigen in Heimen vor ünd 
nach Inkrafttreten des neüen Jügendwohlfahrtsgesetzes. In: Zeitschrift fü r Sozial-
hilfe, Nr. 1, S. 8–12. 

Kühlmann, Carola (2010): Erziehüngsvorstellüngen in der Heimerziehüng der 50er 
ünd 60er Jahre. Maßsta be fü r angemessenes Erziehüngsverhalten ünd fü r Gren-
zen aüsgeü bter Erziehüngs- ünd Anstaltsgewalt. Expertise fü r den Ründen Tisch 
„Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“. Bochüm. Online verfü gbar ünter 
http://www.anlaüfstelle-heimerziehüng.de/download/ 
RTH_Expertise_Erziehüngsvorstellüngen.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Künkel, Peter-Christian (2003): Freie Tra ger – Partner oder Aüftragnehmer es o f-
fentlichen Tra gers? (Kehler Disküssionspapiere, 2003-03). 2., gea nderte Aüflage. 
Online verfü gbar ünter 
http://193.197.34.225/ZHEAF/disküssionspapiere/2003-03.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Künkel, Peter-Christian (2006): Das Gesetz zür Weiterentwicklüng der Kinder- ünd 
Jügendhilfe (KICK) (Kehler Disküssionspapiere, 2006-4). Online verfü gbar ünter 
http://193.197.34.225/ZHEAF/disküssionspapiere/2006-04.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

http://www.kvjs.de/publikationen/publikationen-detailansicht.html?eID=dam_frontend_push&docID=314
http://www.kvjs.de/publikationen/publikationen-detailansicht.html?eID=dam_frontend_push&docID=314
http:///193.197.34.225/ZHEAF/diskussionspapiere/2003-03.pdf


Quellenverzeichnis 469 

 
 

 

Künkel, Peter-Christian (2007): Zwei Jahre Schützaüftrag nach § 8a SGB VIII (Keh-
ler Disküssionspapiere, 2007-2). Online verfü gbar ünter 
http://193.197.34.225/ZHEAF/disküssionspapiere/2007-02.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Künkel, Peter-Christian (2012): Das Bündeskinderschützgesetz – „Meilenstein“ 
oder „Mü hlstein“? Online verfü gbar ünter http://www.verwaltüngmodern.de/ 
index.php/das-bündeskinderschützgesetz-meilenstein-oder-müehlstein, zületzt 
geprü ft am 04.01.2014. 

Kütter, Kaija (2013): Debatte ü ber Aüfsichtskommission: Haasenbürg bleibt The-
ma. Online verfü gbar ünter http://www.taz.de/!109739/, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Lakies, Thomas (1991): Züm Schütz von Minderja hrigen in Einrichtüngen nach 
dem Kinder- ünd Jügendhilfegesetz. In: Nachrichtendienst des Deütschen Vereins, 
Nr. 7, S. 226–230. 

Lakies, Thomas (1995): Zür Fünktion ünd Inhalt der Pflege- ünd Betriebserlaübnis 
(§§ 44 ff. KJHG). In: Zentralblatt fü r Jügendrecht, 82. Jg, Nr. 1, S. 9–12. 

Lakies, Thomas (2009): § 45. In: Johannes Mü nder, Thomas Meysen ünd Thomas 
Trenczek: Frankfürter Kommentar züm SGB VIII: Kinder- ünd Jügendhilfe. 6., 
vollsta ndig ü berarbeitete Aüflage. Baden-Baden, S. 418–425. 

Lakies, Thomas (2009): Vorbemerküng zü den §§ 45 bis 49. In: Johannes Mü nder, 
Thomas Meysen ünd Thomas Trenczek: Frankfürter Kommentar züm SGB VIII: 
Kinder- ünd Jügendhilfe. 6., vollsta ndig ü berarbeitete Aüflage. Baden-Baden, 
S. 404–405. 

Landesamt fü r Soziales, Jügend ünd Versorgüng Rheinland-Pfalz-Landesjügendamt 
(Hg.) (1999): Vereinbarüng ü ber die Voraüssetzüngen der Eignüng von pa dagogi-
schem Personal nach § 45 Abs. 2 SGB VIII in Heimen ünd anderen Einrichtüngen 
der Jügend- ünd Sozialhilfe in Rheinland-Pfalz. Online verfü gbar ünter 
http://www.lsjv.rlp.de/no_cache/kinder-jügend-ünd-
familie/landesjügendamt/?cid=15861&did=12666&sechash=57d98b66, zületzt 
geprü ft am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2008): Planüng ünd Betriebsfü hrüng. Online 
verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/10planüngbetriebsfüehrüngarbeitshilfen4332dez08v02092010.pdf, zületzt ge-
prü ft am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2008): Mindeststandards fü r Tagesgrüppen 
nach § 32 SGB VIII. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/201mindeststandardstagesgrüppenarbeitshilfen4332dez08.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2008): Babyfenster. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/209babyfensterarbeitshilfen4332dez08.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 



470 Quellenverzeichnis 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2008): Mindeststandards beim Umgang mit 
sexüeller Gewalt in Einrichtüngen. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/211mindeststandardssegewaltarbeitshilfen4332dez08.pdf, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2009): „Gründprinzipien fü r müslimische Tra -
ger in der Jügendhilfe“. Integrationsaüftrag sowie Schütz von Kindern ünd Jü-
gendlichen. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/gründprinzip
ien_müslimische_anbieter_062009.pdf, zületzt aktüalisiert am 10.06.2009, zületzt 
geprü ft am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2012): Fachkra ftegebot in der stationa ren Jü-
gendhilfe. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/0212_Frachkraeftegebot_20120724.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2013): Sozialpa dagogische Lebensgemein-
schaften. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/207_SPLG_Stand20131201.pdf, zületzt aktüalisiert am 01.12.2013, zületzt ge-
prü ft am 04.01.2014. 

Landesjügendamt Rheinland (Hg.) (2013): Vera nderüngen ünd Erga nzüngen der 
„Gründprinzipien fü r müslimische Tra ger in der Jügendhilfe“ dürch Beschlüss des 
Landesjügendhilfeaüsschüsses vom 25.10.2012 ünd des Landschaftsaüsschüsses 
vom 23.11.2012. Ründschreiben. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/par45_sgb_vii
i/3041_Aenderüngen_Gründprinzipien.pdf, zületzt aktüalisiert am 31.01.2013, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.) (2006): Rechte Minderja hriger in Ein-
richtüngen der Erziehüngshilfe. Arbeitshilfe. Online verfü gbar ünter 
http://www.lwl.org/lja-download/datei-download2/LJA/erzhilf/ 
Schütz_von_Kindern_in_Heimen/1286285093/1286287855_4/Arbeitshilfe.pdf, 
zületzt aktüalisiert am 20.06.2006, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.) (2010): Fachkra ftegebot in der statio-
na ren Erziehüngshilfe. Online verfü gbar ünter http://www.lwl.org/@@files/ 
27949396/10_09_10_fachkrfteregelüng_mit_lvr_abgestimmt-1.pdf, zületzt aktüa-
lisiert am 01.09.2010, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.) (2013): Hinweise zür Erteilüng der 
Betriebserlaübnis von Einrichtüngen ünd sonstigen Wohnformen nach § 45 
SGB VIII. Stand 20.11.2013. Online verfü gbar ünter 
http://www.lwl.org/@@files/27949392/hinweise-zür-erteilüng-der-
betriebserlaübnis-stand-20-11-2013.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/hilfen_zur_erziehung_1/aufsicht__ber_station_re_einrichtungen/par45_sgb_viii/207_SPLG_Stand20131201.pdf
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/hilfen_zur_erziehung_1/aufsicht__ber_station_re_einrichtungen/par45_sgb_viii/207_SPLG_Stand20131201.pdf
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/hilfen_zur_erziehung_1/aufsicht__ber_station_re_einrichtungen/par45_sgb_viii/207_SPLG_Stand20131201.pdf


Quellenverzeichnis 471 

 
 

 

Langenfeld, Christine; Wiesner, Reinhard (2004): Verfassüngsrechtlicher Rahmen 
fü r die o ffentliche Kinder- ünd Jügendhilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng ünd seine 
einfachgesetzliche Aüsfü llüng. In: Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Fami-
lienrecht (Hg.): Verantwortlich handeln - Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hr-
düng. Saarbrü cker Memorandüm. Ko ln, S. 45–81. 

Leopold, Max (1907): Die Vorsilbe VER- ünd ihre Geschichte. Breslaü. 

Lewicki, Roy J.; McAllister, Daniel J.; Bies, Robert J. (1998): Trüst and Distrüst: New 
Relationships and Realities. In: The Academy of Management Review, 23. Jg, Nr. 3, 
S. 438–458. 

Lü ders, Christian (2009): Beobachten im Feld ünd Ethnographie. In: Uwe Flick, 
Ernst von Kardorff ünd Ines Steinke (Hg.): Qüalitative Forschüng. Ein Handbüch. 
7. Aüflage. Reinbek, S. 384–401. 

Lühmann, Niklas (2001): Vertraütheit, Züversicht, Vertraüen. Probleme ünd Alter-
nativen. In: Martin Hartmann ünd Claüs Offe (Hg.): Vertraüen. Die Gründlage des 
sozialen Züsammenhalts. Frankfürt/Main, S. 143–160. 

Lühmann, Niklas (2009/1968): Vertraüen. Ein Mechanismüs der Redüktion sozia-
ler Komplexita t. 4. Aüflage. Stüttgart . 

Maier, Hügo (Hg.) (1998): Who is who der sozialen Arbeit. Freibürg. 

Mayer, Roger C.; Davis, James H. (1999): The Effect of the Performance Appraisal 
System on Trüst for Management: A Field Qüasi-Experiment. In: Joürnal of Ap-
plied Psychology, 84. Jg, Nr. 1, S. 123–136.  

Mayer, Roger C.; Davis, James H.; Schoorman, F. David (1995): An Integrative Mod-
el of Organizational Trüst. In: The Academy of Management Review, 20. Jg, Nr. 3, 
S. 709–734.  

Mayring, Philipp (1999): Einfü hrüng in die qüalitative Sozialforschüng. Eine Anlei-
tüng zü qüalitativem Denken. 4. Aüflage. Weinheim. 

Maywald, Jo rg (2008): Die Umsetzüng der Kinderrechte als Leitbild in der Arbeit 
mit Kindern ünd Jügendlichen. In: Sozialpa dagogisches Institüt im SOS-
Kinderdorf e. V. (Hg.): Kinderschütz, Kinderrechte, Beteiligüng. Onlineaüsgabe. 
Mü nchen, S. 48–73. 

Mehringer, Andreas (1976): Heimkinder. Gesammelte Aüfsa tze zür Geschichte ünd 
zür Gegenwart der Heimerziehüng. Mü nchen. 

Meier, Rü diger (2011): Die Aüfsicht ü ber Einrichtüngen der Kinder- ünd Jügendhil-
fe. Ein rechtlicher Leitfaden. Hg. v. Der Parita tische Wohlfahrtsverband Hambürg 
e. V. Hambürg. Online verfü gbar ünter http://www.paritaet-
hambürg.de/aktüell/J%20LEITFADEN%20HEIMAUFSICHT.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Merchel, Joachim (2005): „Garantenstellüng ünd Garantenpflichten“: die Schütz-
fünktion des Jügendamtes zwischen Strafrecht, medialer O ffentlichkeit ünd fach-
lichen Konzepten. In: Recht der Jügend ünd des Bildüngswesens, 53. Jg, S. 456–
471. 

Merchel, Joachim (2005): „Standards“ - ünklarer Begriff ünd ünklare Interessen. 
„Handlüngsleitlinien“ ünd „Qüalita tskriterien“ sind der Sozialen Arbeit angemes-
sener. In: Bla tter der Wohlfahrtspflege, 152. Jg, Nr. 5, S. 178–182. 



472 Quellenverzeichnis 

Merchel, Joachim (2006): Hilfeplanüng bei den Hilfen zür Erziehüng. § 36 SGB VIII. 
2. Aüflage. Stüttgart. 

Mey, Gü nter; Mrück, Katja (Hg.) (2011): Groünded Theory Reader. 2., aktüalisierte 
ünd erweiterte Aüflage. Ko ln. 

Mey, Gü nter; Mrück, Katja (2011): Groünded-Theory-Methodology: Entwicklüng, 
Stand, Perspektiven. In: Gü nter Mey ünd Katja Mrück (Hg.): Groünded Theory 
Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüflage. Ko ln, S. 11–48. 

Meysen, Thomas (2002): „Erziehüngsstellen“ als Vollzeitpflege oder Heimerzie-
hüng. In: JAmt, Nr. 8, S. 326–330. 

Meysen, Thomas (2004): Pflichtenstellüng des Jügendamts bei einem Aüfwachsen 
von Kindern ünd Jügendlichen in Pflegefamilien. In: Deütsches Institüt fü r Jü-
gendhilfe ünd Familienrecht (Hg.): Verantwortlich handeln - Schütz ünd Hilfe bei 
Kindeswohlgefa hrdüng. Saarbrü cker Memorandüm. Ko ln, S. 157–182. 

Meysen, Thomas (2005): Wer bestimmt, was Jügendhilfe leistet: Bünd, La nder, 
Kommünen? In: Recht der Jügend ünd des Bildüngswesens, 53. Jg, Nr. 3, S. 355–
374. 

Ministeriüm fü r Arbeit, Gesündheit ünd Soziales Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.) 
(2009): Landesweit einheitlicher Rahmenprü fkatalog zür U berwachüng von Be-
treüüngseinrichtüngen. Regelüngen nach § 18 des Wohn- ünd Teilhabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen. Online verfü gbar ünter 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/53/heimaüfsicht/Rahmen
prüefkatalog.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Ministeriüm fü r Arbeit ünd Sozialordnüng, Familien ünd Senioren (Hg.) (2012): 
Einheitliche Prü fkriterien fü r die Heimaüfsicht des Landes Baden-Wü rttemberg.  
Stand: 01.08.2012. Online verfü gbar ünter http://www.sm.baden-
wüerttemberg.de/fm7/1442/ 
Formülar_%20Pr%FCfleitfaden_Heimaüfsicht_Baden-W%FCrttemberg-12.doc, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Mo ller, Heidi (2012): Vertraüens- ünd Misstraüenskültüren in Organisationen. In: 
Heidi Mo ller (Hg.): Vertraüen in Organisationen. Riskante Vorleistüng oder hoff-
nüngsvolle Erwartüng? Wiesbaden, S. 13–27. 

Mo ller, Winfried; Nix, Christoph (Hg.) (2006): Kürzkommentar züm SGB VIII - Kin-
der- ünd Jügendhilfe. Mü nchen. 

Mo llering, Güido (2005): The Trüst/Control Düality: An Integrative Perspective on 
Positive Expectations of Others. In: International Sociology, 20. Jg, Nr. 3, S. 283–
305. 

Mo llering, Güido (2007): Gründlagen des Vertraüens: Wissenschaftliche Fündie-
rüng eines Alltagsproblems. In: Max-Planck-Institüt fü r Gesellschaftsforschüng 
(Hg.): MPIfG Jahrbüch 2007-2008. Ko ln, S. 73–78. 

Mo llering, Güido (2009): Finanzkrisen-Psychologie: „Vertraüen ist immer aüch 
Selbstta üschüng“. Interview von Udo Flohr. Online verfü gbar ünter 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/finanzkrisen-psychologie-
vertraüen-ist-immer-aüch-selbsttaeüschüng-a-607484.html, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 



Quellenverzeichnis 473 

 
 

 

Mo rsberger, Thomas (2002): Wirklichkeit ünd Wahrheit. Warüm sich Jügendhilfe 
ünd Jüstiz so oft missverstehen (SGB VIII - Online-Handbüch). Online verfü gbar 
ünter http://www.sgbviii.de/S129.html, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Mo rsberger, Thomas (2004): Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng. Eine 
Problemskizze. In: Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Familienrecht (Hg.): 
Verantwortlich handeln - Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng. Saarbrü -
cker Memorandüm. Ko ln, S. 25–43. 

Mo rsberger, Thomas (2004): Zür Aüfgabenstellüng des Jügendamts bei Vernach-
la ssigüng, Misshandlüng ünd sexüellem Missbraüch von Kindern ünd Jügendli-
chen. Besondere Anforderüngen, Missversta ndnisse üm Datenschütz ünd Garan-
tenpflicht. In: Deütsches Institüt fü r Jügendhilfe ünd Familienrecht (Hg.): Verant-
wortlich handeln - Schütz ünd Hilfe bei Kindeswohlgefa hrdüng. Saarbrü cker Me-
morandüm. Ko ln, S. 83–111. 

Mo rsberger, Thomas (2005): Sü ndenbock-Süche oder Fehleranalyse? Zü den Reak-
tionen aüf spektaküla re Fa lle von Kindesmisshandlüng dürch Jügenda mter, Jüstiz 
ünd Medien. In: Recht der Jügend ünd des Bildüngswesens, 53. Jg, Nr. 4, S. 447–
455. 

Mo rsberger, Thomas (2008): Betriebserlaübnis schon heüte, wenn personelle Be-
setzüng erst morgen gekla rt wird? Züm Gründsatzbeschlüss des OVG Nordrhein-
Westfalen (Mü nster) vom 27.11.2007 ü ber Aüflagen in Verfahren nach § 45 
SGB VIII. In: Zeitschrift fü r Kindschaftsrecht ünd Jügendhilfe, Nr. 6, S. 241–245. 

Mo rsberger, Thomas (2011): Das Heim als Versüchüng zü Machtmissbraüch? Wie 
davor geschü tzt werden kann/darf/müss. In: Bündesarbeitsgemeinschaft der 
Kinderschütz-Zentren e.V. (Hg.): Sexüelle Gewalt an Kindern ünd Jügendlichen in 
Institütionen. Ko ln, S. 59–73. 

Mo rsberger, Thomas (2011): Der Erlaübnisvorbehalt - bü rokratische Pflichtü büng 
oder ein wichtiger Beitrag züm Kinderschütz? In: FPR, Nr. 12, S. 574–578. 

Mo rsberger, Thomas (2011): Kinderschütz per Betriebserlaübnis. Zür Novellie-
rüng der §§ 45 ünd 47 SGB VIII dürch das Bündeskinderschützgesetz. In: JAmt, 
Nr. 11, S. 561–565. 

Mrozynski, Peter (1994): Die materiellen Kriterien des Einrichtüngsbegriffs im 
Kinder- ünd Jügendhilfe- sowie im Sozialrecht. In: Zentralblatt fü r Jügendrecht, 
81. Jg, Nr. 4, S. 145–150. 

Mü hlmann, Thomas (2011): O ffentliche Aüfsicht ünd Beratüng züm Schütz von 
Kindern ünd Jügendlichen in Einrichtüngen – historische ünd aktüelle Fragen zür 
„Heimaüfsicht“. In: Kinder- ünd Jügendschütz in Wissenschaft ünd Praxis, 56. Jg, 
Nr. 2, S. 50–57. 

Mü ller, Helene (1963): Warüm nehmen die Klagen in der Heimerziehüng kein En-
de? In: Unsere Jügend, 15. Jg, Nr. 10, S. 434–441. 

Mü ller, Gü nter F. (1997): Vertraüensbildüng dürch faire Entscheidüngsverfahren 
in Organisationen. In: Martin K. W. Schweer (Hg.): Vertraüen ünd soziales Han-
deln. Facetten eines allta glichen Pha nomens. Neüwied, S. 189–206. 

Münd, Petra (2011): Ombüdschaft in der Kinder- ünd Jügendhilfe. Entwicklüngen 
ünd Heraüsforderüngen beim Aüfbaü von einrichtüngsexternen ünd -internen 
Ombüdsstellen. In: Nachrichtendienst des Deütschen Vereins, 91. Jg, Nr. 4, S. 161–
168. 



474 Quellenverzeichnis 

Mü nder, Johannes ü. a. (1988): Frankfürter Kommentar züm Gesetz fü r Jügend-
wohlfahrt. 4., ü berarbeitete Aüflage. Begrü ndet von Johannes Mü nder. Weinheim. 

Mü nder, Johannes (2008): Kindeswohl als Balance von Eltern- ünd Kinderrechten. 
In: Sozialpa dagogisches Institüt im SOS-Kinderdorf e. V. (Hg.): Kinderschütz, Kin-
derrechte, Beteiligüng. Onlineaüsgabe. Mü nchen, S. 8–22. 

Mü nder, Johannes (2010): Rechtsfragen des Schützes von Kindern ünd Jügendli-
chen in Einrichtüngen gema ß §§ 45ff. SGB VIII. Gütachten im Aüftrag des VPK - 
Bündesverband privater Tra ger der freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. V. 
Online verfü gbar ünter http://www.vpk-nw.de/pgInfo.php, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Mü nder, Johannes; Meysen, Thomas; Trenczek, Thomas (2013): Frankfürter Kom-
mentar züm SGB VIII. Kinder- ünd Jügendhilfe. 7., vollsta ndig ü berarbeitete Aüf-
lage. Baden-Baden. 

Mü nder, Johannes; Mütke, Barbara; Schone, Reinhold (2000): Kindeswohl zwi-
schen Jügendhilfe ünd Jüstiz. Professionelles Handeln in Kindeswohlverfahren. 
Mü nster. 

Müthesiüs, Hans (1950): Reichsjügendwohlfahrtsgesetz. Stüttgart. 

Neises, Gerd (Hg.) (1968): Christian Jasper Klümker. Schriften zür Jügendhilfe ünd 
Fü rsorge. Frankfürt am Main. 

Neüberger, Oswald (2006): Vertraüen vertraüen? Misstraüen als Sozialkapital. In: 
Klaüs Go tz (Hg.): Vertraüen in Organisationen. Mü nchen, Mering, S. 11–55. 

Nikles, Brüno W. (2008): Institütionen ünd Organisationen der sozialen Arbeit. 
Eine Einfü hrüng. Mü nchen. 

Nikles, Brüno W. (2011): Standards fü r die Pra ventionsarbeit. Anmerküngen zü 
den Beratüngen am „Ründen Tisch Sexüeller Kindesmissbraüch“. In: Blickpünkt 
Jügendhilfe, Nr. 1, S. 3–8. 

Nonninger, Sybille (2011): §§ 45 ff. In: Peter-Christian Künkel: Sozialgesetzbüch 
VIII. Kinder- ünd Jügendhilfe ; Lehr- ünd Praxiskommentar. 4. Aüflage. Baden-
Baden, S. 504–530. 

Nüssbaüm, Martha C. (1999): Gerechtigkeit oder das güte Leben. Frankfürt am 
Main. 

Nüssbaüm, Martha C. (2010): Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderüng, Natio-
nalita t ünd Spezieszügeho rigkeit. Berlin. 

Osten-Sacken, Thomas von der; Piecha, Oliver M.: Zür Beschneidüngsdebatte nach 
dem Ko lner Gerichtsürteil. Evangelische Zentralstelle fü r Weltanschaüüngsfragen 
(Materialdienst, 9/2012). Online verfü gbar ünter 
http://www.ekd.de/ezw/Püblikationen_2762.php, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Otto, Hans-Uwe; Scherr, Albert; Ziegler, Holger (2010): Wieviel ünd welche Norma-
tivita t beno tigt die Soziale Arbeit? Befa higüngsgerechtigkeit als Maßstab sozial-
arbeiterischer Kritik. In: neüe praxis, Nr. 2, S. 137–163. 

Pant, P.: Heimaüfsicht ünd Aüfsicht ü ber Minderja hrige im Rahmen der o ffentli-
chen Erziehüng. In: Zentralblatt fü r Jügendrecht ünd Jügendwohlfahrt, S. 195–
197. 



Quellenverzeichnis 475 

 
 

 

Parr, Katharina (2006): Das Kindeswohl in 100 Jahren BGB. Wü rzbürg. Online ver-
fü gbar ünter http://opüs.bibliothek.üni-wüerzbürg.de/files/1539/Disserf.pdf, 
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Paülüs, Jülia (1999): Zwischen Konkürrenz ünd Partnerschaft - Das Landesjügend-
amt ünd die Jügenda mter. In: Marküs Ko ster ünd Thomas Kü ster (Hg.): Zwischen 
Disziplinierüng ünd Integration. Das Landesjügendamt als Tra ger o ffentlicher Jü-
gendhilfe in Westfalen ünd Lippe (1924 - 1999). Paderborn, S. 127–140. 

Pfadenhaüer, Bjo rn (2011): Das Wünsch- ünd Wahlrecht der Kinder- ünd Jügend-
hilfe. Entwicklüngslinien, rechtliche Gründlegüng ünd institütionelle Bedingün-
gen. Wiesbaden. 

Pfadenhaüer, Bjo rn (2009): Entwicklüngslinien o ffentlicher ünd freier Wohlfahrts-
pflege. Eine Vorstüdie züm Wünsch- ünd Wahlrecht des Kinder- ünd Jügendhilfe-
rechts im Kontext des deütschen Sozialleistüngssystems. Norderstedt. 

Pfordten, Dietmar von der (2010): Expertise zü Rechtsfragen der Heimerziehüng 
der 50er ünd 60er Jahre. Gütachten im Aüftrage des „Ründen Tisch Heimerzie-
hüng“. Go ttingen. Online verfü gbar ünter http://www.ründertisch-
heimerziehüng.de/docüments/RTH_Expertise_Rechtsfragen.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Plewig, Hans-Joachim (2005): Garantenstellüng im Jügendhilfebereich - Reaktio-
nen der Berüfsgrüppen: Entwicklüng von Qüalita tsstandards als Reaktion aüf 
Fahrla ssigkeitsvorwü rfe. In: Recht der Jügend ünd des Bildüngswesens, 53. Jg, Nr. 
4, S. 486–492. 

Plüto, Liane; Gadow, Tina; Seckinger, Mike; Peücker, Christian (2012): Gesetzliche 
Vera nderüngen im Kinderschütz - empirische Befünde zü § 8a ünd § 72a SGB VIII. 
Perspektiven verschiedener Arbeitsfelder. Mü nchen. 

Plüto, Liane; van Santen, Eric (2007): Was ko nnen wir von anderen lernen? Denk-
ansto ße zür Gestaltüng erzieherischer Hilfen aüs anderen eüropa ischen La ndern. 
In: Sozialpa dagogisches Institüt im SOS-Kinderdorf e.V. (Hg.): Wohin steüert die 
stationa re Erziehüngshilfe? [Dokümentation zür Fachtagüng „Zwischen Fü rsorge 
ünd Eigenverantwortüng - wohin steüert die stationa re Erziehüngshilfe?“, 26. bis 
27. Oktober 2005 in Berlin]. Mü nchen, S. 188–203. 

Polligkeit, Wilhelm (1930/1955): Das Reichsgesetz fü r Jügendwohlfahrt. Unvera n-
derter Nachdrück der 2. Aüflage [erschienen 1930] mit Nachtra gen. Begrü ndet 
von Edmünd Friedeberg ünd Wilhelm Polligkeit. Berlin; Ko ln. 

Polligkeit, Wilhelm; Eiserhardt, Hilde (1921): Denkschrift zü dem Entwürf eines 
Reichsjügendwohlfahrtsgesetzes eingereicht von der vom Deütschen Verein fü r 
o fffentliche ünd private Fü rsorge, der Deütschen Zentrale fü r Jügendfü rsorge ünd 
dem Archiv deütscher Berüfsvormü nder einberüfenen Sachversta ndigenkommis-
sion. Frankfürt/Main. 

Polütta, Andreas (2011): Standardisierüng ünd Passgenaüigkeit - Jügendhilfe ünd 
Wirksamkeitsversprechen. In: Arbeitskreis Jügendhilfe im Wandel (Hg.): Jügend-
hilfeforschüng. Kontroversen - Transformationen - Adressierüngen. Wiesbaden, 
S. 69–83. 

http:///www.rundertisch-heimerziehung.de/documents/RTH_Expertise_Rechtsfragen.pdf
http:///www.rundertisch-heimerziehung.de/documents/RTH_Expertise_Rechtsfragen.pdf


476 Quellenverzeichnis 

Poschardt, Dieter (1978): Die Berüfsrolle des Schülrats, Pa dagoge oder Verwal-
tüngsbeamter? Eine empirische Untersüchüng zü Aüfgabenbereich ünd Rollen-
selbstdeütüng von Schülaüfsichtsbeamten. Hannover, Dortmünd, Darmstadt, Ber-
lin. 

Post, Wolfgang (1997): Erziehüng im Heim. Perspektiven der Heimerziehüng im 
System der Jügendhilfe. Weinheim. 

Pothmann, Jens; Wilk, Agathe (2009): Wie entscheiden Teams im ASD ü ber Hilfe-
bedarf? Untersüchüng zür Gegenü berstellüng von Strüktüren, Prozessen ünd Er-
gebnissen des Fallmanagements kommünaler sozialer Dienste ünd sich daraüs 
ergebende Konseqüenzen fü r Praxisentwicklüng. Abschlüssbericht fü r die Stif-
tüng Jügendmarke. Online verfü gbar ünter http://www.stiftüng-
jügendmarke.de/üpload/pdf/Berichte/2009/Abschlüssbericht_52-29-08-
TUD.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Preisendo rfer, Peter (1995): Vertraüen als soziologische Kategorie. Mo glichkeiten 
ünd Grenzen einer entscheidüngstheoretischen Fündierüng des Vertraüenskon-
zepts. In: Zeitschrift fü r Soziologie, 24. Jg, Nr. 4, S. 263–272. 

Priem, Karin (2008): Zwischen lokaler Tradition ünd Umbrüch in die Moderne. 
Faktoren der Krise einer Fü rsorgeerziehüngsanstalt üm 1930. In: Michael 
Go hlich, Caroline Hopf ünd Daniel Tro hler (Hg.): Persistenz ünd Verschwinden. 
Persistence and Disappearance. Pa dagogische Organisationen im historischen 
Kontext. Edücational Organizations in their historical Contexts. Wiesbaden, S. 29–
39. 

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2009): Qüalitative Sozialforschüng. Ein 
Arbeitsbüch. 2., korrigierte Aüflage. Mü nchen. 

Rasch, Bjo rn; Friese, Malte; Hofmann, Wilhelm; Naümann, Ewald (2010): Qüantita-
tive Methoden. Einfü hrüng in die Statistik fü r Psychologen ünd Sozialwissen-
schaftler. Band 2. 3., erweiterte Aüflage. Heidelberg. 

Rasch, Bjo rn; Friese, Malte; Hofmann, Wilhelm; Naümann, Ewald (2010): Qüantita-
tive Methoden. Einfü hrüng in die Statistik fü r Psychologen ünd Sozialwissen-
schaftler. Berlin, Heidelberg. 

Rebscher, Georg Erich (1968): Die Heimaüfsicht des Landesjügendamtes nach § 78 
JWG. Marbürg. 

Ro thel, Anne (2004): Normkonkretisierüng im Privatrecht.  Tü bingen. 

Rothermel, Gerhard (1988): Beratüng ünd Aüfsicht als pa dagogische Probleme der 
Schülverwaltüng. Schwa bisch-Gmü nd. 

Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ (Hg.) (2010): Ab-
schlüssbericht. Online verfü gbar ünter http://www.ründertisch-
heimerziehüng.de/docüments/RTH_Abschlüssbericht.pdf, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 

Ründer Tisch „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“ (Hg.) (2010): Zwi-
schenbericht des Ründen Tisches „Heimerziehüng in den 50er ünd 60er Jahren“. 
Online verfü gbar ünter http://www.ründertisch-
heimerziehüng.de/docüments/RTH_Zwischenbericht.pdf, zületzt geprü ft am 
04.01.2014. 



Quellenverzeichnis 477 

 
 

 

Ründer Tisch „Sexüeller Kindesmissbraüch in Abha ngigkeits- ünd Machtverha lt-
nissen in privaten ünd o ffentlichen Einrichtüngen ünd im familia ren Bereich“ 
(Hg.) (2011): Abschlüssbericht. Online verfü gbar ünter http://www.ründertisch-
kindesmissbraüch.de/docüments/AB%20RTKM_barrierefrei.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Ründer Tisch „Sexüeller Kindesmissbraüch in Abha ngigkeits- ünd Machtverha lt-
nissen in privaten ünd o ffentlichen Einrichtüngen ünd im familia ren Bereich“ 
(Hg.) (2011): Leitlinien zür Pra vention ünd Intervention sowie zür langfristigen 
Aüfarbeitüng ünd Initiierüng von Vera nderüngen anch sexüalisierter Gewalt 
dürch Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter in Institütionen. Abschlüssbericht - An-
lage 3. Online verfü gbar ünter http://www.ründertisch-kindesmissbraüch.de/ 
docüments/Anlage03LeitlinienzürPraeventionündIntervention.pdf, zületzt ak-
tüalisiert am 30.11.2011, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Rüthemeier, Wolfgang (2011): U bergriffe in Einrichtüngen. Beitra ge des Jügend-
amtes. In: Bündesarbeitsgemeinschaft der Kinderschütz-Zentren e.V. (Hg.): Sexü-
elle Gewalt an Kindern ünd Jügendlichen in Institütionen. Ko ln, S. 163–167. 

Rü thers, Bernd (2005): Die ünbegrenzte Aüslegüng. Züm Wandel der Privatrechts-
ordnüng im Nationalsozialismüs. 6. Aüflage. Tü bingen. 

Scha fer, Heiner (1982): Zür Reformdisküssion üm das Jügendhilferecht 1977 - 
1980. Eine Dokümentation. Mü nchen. 

Scha fer, Wolfram (2000): Fü rsorgeerziehüng im Nationalsozialismüs. „Bewah-
rüng“ ünd „erbbiologische Aüssiebüng“ von Fü rsorgezo glingen. Erweiterte Fas-
süng eines Vortrags in der Gedenksta tte Breitenaü in Güxhagen am 22.02.2000. 
Marbürg. Online verfü gbar ünter http://archiv.üb.üni-
marbürg.de/sonst/2000/0005/0005.ps, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Schank, Gerd (1981): Untersüchüngen züm Ablaüf natü rlicher Dialoge. Mü nchen. 

Scheibe, Wolfgang (1999): Die reformpa dagogische Bewegüng. 1900 – 1932. Eine 
einfü hrende Darstellüng. Unvera nderter Nachdrück der 10., erweiterten Aüflage. 
Weinheim. 

Schellhorn, Walter ü. a. (2012): SGB VIII. Kinder ünd Jügendhilfe ; Kommentar. 4. 
Aüflage. Begrü ndet von Walter Schellhorn, Lothar Fischer, Horst Mann, Helmüt 
Schellhorn ünd Christoph Kern. Ko ln. 

Schindler, Gila (2004): Pflegeerlaübnis: ein Thema fü r das Jügendamt! Zü Systema-
tik ünd Kriterien einer verkannten Regelüng. In: JAmt, 77. Jg, Nr. 4, S. 169–175. 

Schindler, Gila (2012): Voraüssetzüngen, Inhalte ünd Gründlagen einer Betriebser-
laübnis nach § 45 SGB VIII fü r Einrichtüngen, in denen Teilhabeleistüngen fü r 
ko rperlich oder geistig behinderte Kinder nach dem SGB XII erbracht werden. 
Gütachten im Aüftrag des Caritasverbands der Dio zese Rottenbürg-Stüttgart e.V. 
Bernzen Sonntag Rechtsanwa lte. Online verfü gbar ünter 
http://gallery.mailchimp.com/9ee5c56e132362fd1298eb57b/files/Gütachten_z
ür_Betriebserlaübnis_ nach___45_SGB_VIII_vom_06.02.2012.pdf, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Schmid, Heike; Meysen, Thomas (2006): Was ist ünter Kindeswohlgefa hrdüng zü 
verstehen? In: Heinz Kindler, Süsanna Lillig, Herbert Blü ml, Thomas Meysen ünd 
Annegret Werner (Hg.): Handbüch Kindeswohlgefa hrdüng nach § 1666 BGB ünd 
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), S. 2-1–2-9. 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/2000/0005/0005.ps
http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/2000/0005/0005.ps


478 Quellenverzeichnis 

Schmid, Heike; Wiesner, Reinhard (2006): Die Kinder- ünd Jügendhilfe ünd die 
Fo deralismüsreform - Teil 1. In: Zeitschrift fü r Kindschaftsrecht ünd Jügendhilfe, 
Nr. 9, S. 392–396.  

Schmid, Heike; Wiesner, Reinhard (2006): Die Kinder- ünd Jügendhilfe ünd die 
Fo deralismüsreform - Teil 2. In: Zeitschrift fü r Kindschaftsrecht ünd Jügendhilfe, 
Nr. 10, S. 449–454.  

Schmitt, Gü nter (2000): Vertraüen. In: Bewa hrüngshilfe, 47. Jg, Nr. 4, S. 356–382. 

Schmitz, Klaüs; Schnabel, Eckhart (2006): Staatliche Heimaüfsicht ünd Qüalita t in 
der stationa ren Pflege. Socialnet. Bonn (Materialien). Online verfü gbar ünter 
http://www.socialnet.de/materialien/54.php, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Schnapka, Marküs; Stoppel, Martin (2006): Wenn Erzieher Ta ter werden… Zür 
Aüfsichtsfünktion des Landesjügendamtes. In: Jo rg M. Fegert ünd Mechthild Wolff 
(Hg.): Sexüeller Missbraüch dürch Professionelle in Institütionen. Pra vention ünd 
Intervention - ein Werkbüch. 2., aktüalisierte Aüfl. Weinheim, S. 172–178. 

Schneider, Ursüla (2006): Zür Dialektik von Kontrolle ünd Vertraüen in Organisa-
tionen. In: Klaüs Go tz (Hg.): Vertraüen in Organisationen. Mü nchen, Mering, 
S. 73–84. 

Schone, Reinhold (2008): Kontrolle als Element von Fachlichkeit in den sozialpa -
dagogischen Diensten der Kinder- ünd Jügendhilfe. Expertise im Aüftrag der Ar-
beitsgemeinschaft fü r Kinder- ünd Jügendhilfe. Berlin. 

Schrapper, Christian (1994): Der Hilfeplanüngsprozeß - Gründsa tze, Arbeitsfor-
men ünd methodische Umsetzüng. In: Institüt fü r Soziale Arbeit e.V. (Hg.): Hilfe-
planüng ünd Betroffenenbeteiligüng. Mü nster, S. 64–78. 

Schrapper, Christian (2009): Hilflos ünd ü berfordert? Wenn Erziehüng scheitert 
ünd Kinder ins Heim kommen. Blick von aüßen II. Deütsches Jügendinstitüt e. V. 
(Thema, 2009/10). Online verfü gbar ünter http://www.dji.de/cgi-
bin/projekte/oütpüt.php?projekt=960& Jümp1=RECHTS&Jümp2=5, zületzt ge-
prü ft am 04.01.2014. 

Schwarz, Barbara (2011): Die Verteilüng der elterlichen Sorge aüs erziehüngswis-
senschaftlicher ünd jüristischer Sicht. Wiesbaden. 

Schweer, Martin K. W. (2012): Vertraüen als zentrale Ressoürce der Organisati-
onsberatüng. Aüsgewa hlte empirische Befünde zü Vertraüenskültüren ünd Inno-
vationsmanagement. In: Heidi Mo ller (Hg.): Vertraüen in Organisationen. Riskan-
te Vorleistüng oder hoffnüngsvolle Erwartüng? Wiesbaden, S. 63–91. 

Shapiro, Süsan P. (1987): The Social Control of Impersonal Trüst. In: American 
Joürnal of Sociology, 93. Jg, Nr. 3, S. 623–658. 

Sitkin, Sim B.; George, Elizabeth (2005): Managerial Trüst-Büilding Throügh the 
Use of Legitimating Formal and Informal Control Mechanisms. In: International 
Sociology, 20. Jg, Nr. 3, S. 307–338. 

Sommerfeld, Peter; Hü ttemann, Matthias (Hg.) (2007): Evidenzbasierte Soziale 
Arbeit. Nützüng von Forschüng in der Praxis. Baltmannsweiler. 

Spa th, Jülia F. (2008): Interpersonelles Vertraüen in Organisationen. Frankfürt am 
Main, Mainz. 



Quellenverzeichnis 479 

 
 

 

Statistisches Bündesamt (2012): Statistiken der Kinder- ünd Jügendhilfe. Erziehe-
rische Hilfe, Eingliederüngshilfe fü r seelisch behinderte jünge Menschen, Hilfe fü r 
jünge Vollja hrige - Heimerziehüng, sonstige betreüte Wohnform. 2011. Wiesba-
den. 

Stoppel, Martin (2007): Pa dagogik ünd zwang. Minderja hrigenrechte & Freiheits-
schütz. Online verfü gbar ünter 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jügend/service/arbeitshilfen/dokümente_
94/hilfen_zür_erziehüng_1/aüfsicht__ber_station_re_einrichtüngen/5teaüflagepo
sitionspapier092007.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Stoppel, Martin (2011): Pa dagogik ünd Zwang. Fachliche ünd rechtliche Strüktüren 
fü r verbesserte Handlüngssicherheit im pa dagogischen Alltag. Handreichüng fü r 
die Betreüüng von Kindern ünd Jügendlichen. Online verfü gbar ünter 
http://www.paedagogikündzwang.de/app/download/5790646649/P%C3%A4d
agogik+ünd+Zwang+2011.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Straüss, Anselm L. (1998): Gründlagen qüalitativer Sozialforschüng. Datenanalyse 
ünd Theoriebildüng in der empirischen soziologischen Forschüng. 2. Aüflage. 
Mü nchen. 

Straüss, Anselm L.; Legewie, Heiner; Schervier-Legewie, Barbara (2011): "For-
schüng ist harte Arbeit, es ist immer ein Stü ck Leiden damit verbünden. Deshalb 
müss es aüf der anderen Seite Spaß machen.". Anselm L. Straüss im Gespra ch mit 
Heiner Legewie ünd Barbara Schervier-Legewie. In: Gü nter Mey ünd Katja Mrück 
(Hg.): Groünded Theory Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüflage. Ko ln, 
S. 68–78. 

Strittmater, Anton (1995): Die Aüfgaben sehen ünd fünktional wahrnehmen. In: 
Verband Bildüng ünd Erziehüng (Hg.): Schülaüfsicht zwischen Bü rokratie ünd 
Pa dagogik. Dokümentation der 6. Fachtagüng Schüle - Schülaüfsicht am 27./28. 
April 1995 in Wü rzbürg. Bonn, S. 33–54. 

Strück, Norbert; Hemker, Bernd (2011): Ombüdschaften als Normalfall der Parti-
zipation. In: Forüm Erziehüngshilfen, Nr. 5, S. 310–313. 

Trenczek, Thomas (2009): Hilfen zür Erziehüng: Leistüngsvoraüssetzüngen ünd 
Rechtsfolgen (SGB VIII - Online-Handbüch). Online verfü gbar ünter 
http://www.sgbviii.de/S112.html, geprü ft am 17.11.2011. 

Trüschkat, Inga; Kaiser-Belz, Manüela; Volkmann, Vera (2011): Theoretisches 
Sampling in Qüalifikationsarbeiten: Die Groünded-Theory-Methodologie zwi-
schen Programmatik ünd Forschüngspraxis. In: Gü nter Mey ünd Katja Mrück 
(Hg.): Groünded Theory Reader. 2., aktüalisierte ünd erweiterte Aüflage. Ko ln, 
S. 353–379. 

Türba, Hannü (2012): Grenzen „begrenzter Rationalita t“ – Politisch-administrative 
Steüerüngsambitionen im Kinderschütz. In: Thomas Marthaler, Pascal Bastian, 
Ingo Bode ünd Mark Schro dter (Hg.): Rationalita ten des Kinderschützes. Kindes-
wohl ünd soziale Interventionen aüs plüraler Perspektive. Wiesbaden, S. 79–104. 



480 Quellenverzeichnis 

Urban-Stahl, Ulrike (2010): Ombüds- ünd Beschwerdestellen in der Kinder- ünd 
Jügendhilfe in Deütschland. Eine Bestandsaüfnahme ünter besonderer Berü ck-
sichtigüng des mo glichen Beitrags züm „Lernen aüs Fehlern im Kinderschütz“. 
Expertise im Aüftrag des Nationalen Zentrüms Frü he Hilfen (NZFH). Berlin. Onli-
ne verfü gbar ünter http://www.ombüdschaft-jügendhilfe.de/üploads/ 
media/Expertise_Beschwerdestellen_2010_03.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

van Santen, Eric; Seckinger, Mike (2011): Die Bedeütüng von Vertraüen fü r inter-
organisatorische Beziehüngen - ein Dilemma fü r die Soziale Arbeit. In: Zeitschrift 
fü r Sozialpa dagogik, 9. Jg, Nr. 4, S. 387–404. 

Viernickel, Süsanne; Schwarz, Stefanie (2009): Schlü ssel zü güter Bildüng, Erzie-
hüng ünd Betreüüng. Wissenschaftliche Parameter zür Bestimmüng der pa dago-
gischen Fachkraft-Kind-Relation. Berlin. Online verfü gbar ünter 
http://www.gew.de/Binaries/Binary47887/expertise_güte_betreüüng_web.pdf,  
zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

VPK – Bündesverband privater Tra ger der freien Kinder-, Jügend- ünd Sozialhilfe e. 
V. (2011): Stellüngnahme züm Regierüngsentwürf eines Gesetzes zür Sta rküng 
eines aktiven Schützes von Kindern ünd Jügendlichen (Bündeskinderschützge-
setz - BKiSchG). Berlin.  

Wabnitz, Reinhard (2006): Fo deralismüsreform ünd Kinder- ünd Jügendhilferecht. 
Online verfü gbar ünter http://lsjv.rlp.de/no_cache/service/downloads/kinder-
jügend-ünd-familie/?cid=15877&did=12700&sechash=e0b0821c, zületzt geprü ft 
am 04.01.2014. 

Wabnitz, Reinhard (2009): Vom KJHG züm Kinderfo rderüngsgesetz. Die Geschichte 
des achten Büches Sozialgesetzbüch von 1991 bis 2008 ; (SGB VIII). Berlin. 

Wapler, Friederike (2012): Rechtsfragen der Heimerziehüng in der DDR. In: Beaüf-
tragter der Bündesregierüng fü r die Neüen Bündesla nder (Hg.): Aüfarbeitüng der 
Heimerziehüng in der DDR. Expertisen. Berlin, S. 5–123. 

Wensierski, Peter (2007): Schla ge im Namen des Herrn. Die verdra ngte Geschichte 
der Heimkinder in der Bündesrepüblik. Taschenbüchaüsgabe. Mü nchen. 

Wentüra, Dirk (2004): Ein kleiner Leitfaden zür Teststa rke-Analyse. Saarbrü cken. 
Online verfü gbar ünter http://www.üni-saarland.de/fak5/excops/ 
download/POWER.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Westerholt, Matthias (2006): Mo glichkeiten der Intervention dürch das Landesjü-
gendamt nach dem SGB VIII (§§ 45, 48) im Falle sexüellen Missbraüchs dürch 
MitarbeiterInnen in Einrichtüngen. In: Jo rg M. Fegert ünd Mechthild Wolff (Hg.): 
Sexüeller Missbraüch dürch Professionelle in Institütionen. Pra vention ünd In-
tervention - ein Werkbüch. 2., aktüalisierte Aüflage. Weinheim, S. 121–127. 

Wiesner, Reinhard (1996): Hilfen dürch Grenzen? Grenzen der Hilfe? Kinderschütz 
zwischen Hilfe ünd Kontrolle. In: Bündesarbeitsgemeinschaft der Kinderschütz-
Zentren e.V. (Hg.): „Ich werd´ dir helfen…“ Systemprobleme modernen Kinder-
schützes. Dokümentation des 1. Kinderschützforüms 1996. Ko ln, S. 60–64. 

Wiesner, Reinhard (2000): Neües vom Züsta ndigkeitslockerüngsgesetz. In: Zent-
ralblatt fü r Jügendrecht, 87. Jg, Nr. 5, S. 189–191. 



Quellenverzeichnis 481 

 
 

 

Wiesner, Reinhard (2000): Thema: „Perspektiven der Jügendhilfe in Hessen“. 
Braücht die Jügendhilfe neüe Strüktüren? Fachtagüng GEW Hessen, Dez. 2000. 
Online verfü gbar ünter http://1.erziehüngsberatüng-hessen.de/download/ 
Wiesner.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Wiesner, Reinhard (2006): Was sagt die Verfassüng züm Kinderschütz? In: Heinz 
Kindler, Süsanna Lillig, Herbert Blü ml, Thomas Meysen ünd Annegret Werner 
(Hg.): Handbüch Kindeswohlgefa hrdüng nach § 1666 BGB ünd Allgemeiner Sozia-
ler Dienst (ASD), S. 1-1 – 1-5. 

Wiesner, Reinhard (2007): Die Verbesserüng des Schützes von Kindern ünd Jü-
gendlichen vor Gefahren fü r ihr Wohl dürch das Kinder- ünd Jügendhilfeweiter-
entwicklüngsgesetz (KICK). In: Erwin Jordan (Hg.): Kindeswohlgefa hrdüng. 
Rechtliche Neüregelüngen ünd Konseqüenzen fü r den Schützaüftrag der Kinder- 
ünd Jügendhilfe. 2. Aüfl. Weinheim, S. 9–21. 

Wiesner, Reinhard (2008): Kinderschütz aüs der Sicht der Jügendhilfe. Online ver-
fü gbar ünter http://www.eev-bayern.de/component/option,com_docman/ 
task,doc_view/gid,156/Itemid,48/, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Wiesner, Reinhard (2011): SGB VIII. Kinder- ünd Jügendhilfe. Kommentar. 4., ü ber-
arbeitete Aüflage. Begrü ndet von Reinhard Wiesner. Mü nchen. 

Wiesner, Reinhard (2012): Implementierüng von ombüdschaftlichen Ansa tzen der 
Jügendhilfe im SGB VIII. Rechtsgütachten fü r die „Netzwerkstelle Ombüdschaft in 
der Jügendhilfe“ des Berliner Rechtshilfefonds Jügendhilfe e.V. Online verfü gbar 
ünter http://www.ombüdschaft-jügendhilfe.de/üploads/ 
media/Rechtsgütachten_2012.pdf, zületzt geprü ft am 04.01.2014. 

Williams, Bernhard (1988): Formal Strüctüres and Social Reality. In: Diego Gam-
betta (Hg.): Trüst. Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford, S. 3–13. 

Wissmann, Alfons (2005): Die Vereinbarüngen ü ber Leistüngsangebote, Entgelte 
ünd Qüalita tsentwicklüng. §§ 77, 78a bis 78g SGB VIII (KJHG). 2., neü bearbeitete 
Aüflage. Stüttgart. 

Wittenberg, Reinhard; Cramer, Hans (2003): Datenanalyse mit SPSS fü r Windows. 
3. Aüflage. Stüttgart. 

Wohlgemüth, Katja (2011): Pra vention - ein Begriff ünd seine Konjünktür zwi-
schen Sozialer Arbeit ünd Sozialpolitik. In: Arbeitskreis Jügendhilfe im Wandel 
(Hg.): Jügendhilfeforschüng. Kontroversen - Transformationen - Adressierüngen. 
Wiesbaden, S. 215–224. 

Wolf, Volker (2000): Aüflo süng der Landesjügenda mter, Zweigliedrigkeit der Jü-
genda mter ünd Arbeit der Jügendhilfeaüsschü sse. In: Evangelische Jügendhilfe, 
Nr. 1, S. 14–20. 

Wolff, Johannes (1931): Wo stehen wir gegenwa rtig in der Fü rsorgeerziehüng? In: 
Zentralblatt fü r Jügendrecht ünd Jügendwohlfahrt, 23. Jg, Nr. 6, S. 193–202. 

Wolff, Mechthild (2010): Mindeststandards fü r den verbindlichen Schütz von Kin-
dern ünd Jügendlichen in Institütionen - ein Kommentar. In: JAmt, 83. Jg, Nr. 12, 
S. 538–540. 

Zirlewagen, Marc (2006): Christian Jasper Klümker. In: Traügott Baütz (Hg.): Bio-
graphisch-Bibliographische Kirchenlexikon. Nordhaüsen (26), Sp. 776–780.  



482 Anhang 

ANHANG 

1.  Selbstverpflichtung 

Im Folgenden wird der Wortlaüt der Erkla rüng dokümentiert, die gegen-

ü ber beiden Landesjügenda mtern abgegeben würde – hier am Beispiel 
des LVR-Landesjügendamtes Rheinland. Der ü berwiegende Teil der Er-

kla rüng würde angelehnt an den oder entha lt wo rtliche U bernahmen aüs 

dem Ethik-Kodex der Deütschen Gesellschaft fü r Soziologie (DGS) ünd 

des Berüfsverbandes Deütscher Soziologinnen ünd Soziologen (BDS) 214.  

„Erkla rüng gegenü ber dem Landschaftsverband Rheinland – Dezernat 

Jügend (LVR-Landesjügendamt) von Thomas Mü hlmann, M. A. (For-

schender) ünd Prof. Dr. Brüno W. Nikles (Projektleiter) – beide ta tig an 

der Universita t Düisbürg-Essen. 

(1) Gegenstand dieser Selbstverpflichtüngserkla rüng ist das Forschüngs-

vorhaben, das Selbstversta ndnis ünd Verwaltüngshandeln der Mitarbei-

terinnen ünd Mitarbeiter des Sachgebietes 43.32  „Schütz von Kindern 
ünd Jügendlichen in stationa ren ünd teilstationa ren Einrichtün-

gen/Beratüng von Einrichtüngen“ des LVR-Landesjügendamtes empi-

risch zü erfassen ünd zü beschreiben.  

(2) Das Forschüngsvorhaben ümfasst insbesondere die Anwesenheit des 
Forschenden bei der regüla ren Ta tigkeit der Mitarbeiterinnen ünd Mitar-

beiter des oben genannten Sachgebietes fü r eine begrenzte Zeit (Hospita-

tion) sowie Gespra che zwischen dem Forschenden ünd den Mitarbeite-

rinnen ünd Mitarbeitern.  

(3) Die Unterzeichnenden sind bestrebt, das Forschüngsvorhaben in ei-

nem offenen Klima professionellen Vertraüens ümzüsetzen. Dies ümfasst, 

dass das Verhalten des Forschenden mit den Mitarbeiterinnen ünd Mit-
arbeiter des LVR-Landesjügendamtes weitestgehend abgesprochen ünd 

transparent dargelegt wird.  

(4) Die Unterzeichnenden verpflichten sich zür Einhaltüng folgender 

Gründsa tze: 

  

                                                 
214 Dieser ist online abrufbar unter der URL: http://www.soziologie.de/de/die-dgs/ethik-
kodex.html, zuletzt geprüft am 04.01.2014. 
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http://www.soziologie.de/de/die-dgs/ethik-kodex.html


Anhang 483 

 
 

 

1. Die Unterzeichnenden streben nach wissenschaftlicher Integrita t 
ünd Objektivita t. Sie sind den bestmo glichen Forschüngsstandards 

verpflichtet. Geben sie fachspezifische Urteile ab, legen sie ihren 

Wissensstand, ihre Fachkenntnis, ihre Methoden ünd ihre Erfah-

rüngen eindeütig ünd angemessen dar. 

2. Bei der Pra sentation oder Püblikation werden die Resültate ohne 

verfa lschende Aüslassüng von wichtigen Ergebnissen dargestellt. 

Einzelheiten der Theorien, Methoden ünd Forschüngsdesigns, die 
fü r die Einscha tzüng der Forschüngsergebnisse ünd der Grenzen 

ihrer Gü ltigkeit wichtig sind, werden nach bestem Wissen mitge-

teilt. 

3. Die Unterzeichnenden bemü hen sich nach bestem Wissen ünd Ge-
wissen, dass keine Person, die als Beobachtete oder Befragte oder 

in anderer Weise, z. B. im Züsammenhang mit der Aüswertüng per-

so nlicher Dokümente, einbezogen wird, dürch die Forschüng Nach-
teilen oder Gefahren aüsgesetzt wird. Dies hat im Zweifelsfall Vor-

rang vor dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse.  

4. In keinem Fall werden Daten (aüch Aüssagen, Zitate üsw.) von Per-

sonen, Einrichtüngstra gern oder Einrichtüngen, die nicht dem LVR-
Landesjügendamt angeho ren, vero ffentlicht, wenn diese die Identi-

fikation der betreffenden Person oder Organisation ermo glichen. 

5. Die Anonymita t der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des betroffe-

nen Sachgebietes im LVR-Landesjügendamt wird gewahrt. Eindeü-
tig identifizierbare Aüssagen, Zitate, Meinüngen ünd Urteile wer-

den nür mit Züstimmüng der Personen, die sie gemacht haben, ver-

o ffentlicht. 

6. Der Forschende befolgt wa hrend Hospitationen ünd Gespra chen 
die Weisüngen der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des LVR-

Landesjügendamtes. Insbesondere betrifft dies die Anwesenheit 

des Forschenden ünd sein Verhalten gegenü ber Dritten. 

7. Tonaüfzeichnüngen werden nür dann angefertigt, wenn alle daran 

beteiligten Personen einverstanden sind. 

8. Der Forschende fertigt keine verdeckten Tonaüfzeichnüngen sowie 

keinerlei Fotografien oder Videoaüfzeichnüngen an.  

9. Das LVR-Landesjügendamt hat die Mo glichkeit, Aüssagen zü korri-

gieren ünd die Verwendüng bestimmter beobachteter Sachverhalte 
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oder geho rter Gespra chsinhalte zü üntersagen. Die Unterzeichnen-
den ra ümen den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern des LVR-

Landesjügendamtes dazü die Mo glichkeit ein, die zür Verwendüng 

bestimmten Beobachtüngsprotokolle, Gespra chsprotokolle oder 
Tonaüfzeichnüngen bzw. deren Transkripte vor der Vero ffentli-

chüng zü kontrollieren. 

10.Wird dem Forschenden Zügang zü ünvero ffentlichten Schriften 

gewa hrt, werden diese vertraülich behandelt. Eine Vero ffentli-

chüng erfolgt nür mit Einversta ndnis des LVR-Landesjügendamtes. 

11.Die mit Interpretationen versehene Fassüng des Forschüngsberich-

tes wird den betroffenen Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern des 

LVR-Landesjügendamtes vor Vero ffentlichüng zür Kenntnisnahme 
vorgelegt. Um die Freiheit ünd Unabha ngigkeit der Forschüng zü 

gewa hrleisten, wird dieser Bericht nür dann nach Einsprüch des 

LVR-Landesjügendamtes abgea ndert, wenn trotz Bemü hen der Un-
terzeichnenden ünd trotz der vorlaüfenden Vorsichtsmaßnahmen 

noch Informationen enthalten sein sollten, deren Vero ffentlichüng 

zü Nachteilen fü r Personen oder Organisationen aüßerhalb des 
LVR-Landesjügendamtes oder sonstigen schwerwiegenden Gefah-

ren fü hren ko nnte. Unabha ngig davon erha lt das Landesjügendamt 

die Gelegenheit, zür Fairness, Genaüigkeit ünd Relevanz des schrift-
lichen Berichts Stellüng zü nehmen. Diese Kommentare werden im 

Regelfall in den Bericht eingearbeitet oder an diesen angefü gt. 

[Unterzeichnet von Thomas Mü hlmann ünd Prof. Dr. Brüno W. Nikles]“ 

2.  Fragebogen 

Aüf den folgenden Seiten ist der Fragebogen dokümentiert, der als aüs-

drückbarer E-Mail-Anhang an die Mitgliedstra ger der teilnehmenden 

Verba nde gesendet würde, hier am Beispiel der Version fü r die Mitglieder 

des VPK.  
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